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VORWORT. 

Die freundliche Aufnahme, welche die beiden edlen Bände 
diefes Werkes bei meinen Fachgenoffen und in anderen Lefer
kreifen gefunden haben, geben mir die Ueberzeugung, dafs es 
mir im Allgemeinen gelungen ifl, den Anforderungen, welche 
man an eine derartige wiffenfchaftliche Arbeit zu fleHen berechtigt 
ifl, zu genügen. Dafs ich felbfl von der Anficht, Vollkommnes 
geleiflet zu haben, weit entfernt bin, habe ich fchon in der Vor
rede zum erflen Bande ausgefprochen und kann ich hier nur 
wiederholen. Der Charakter meiner Arbeit, welche ein aufser
ordentlich maHiges, weit umher zerflreutes Material zu fichten 
und zu ordnen, dabei nach den noch wenig aufgehellten Gefetzen 
einer grofsen hiflorifchen Entwickelung zu forfchen, die Wurzeln 
diefer letzteren endlich da zu fuchen hatte, wo fie in ihren letzten 
Verzweigungen haften - auf den Gebieten der politifchen, 
fazialen und wirthfchaftlichen Gefchichte unferes Vaterlandes, -
die Gröfse der hieraus fich ergebenden wiffenfchaftlichen Auf
gabe hätten mich abfchrecken müffen, ihre Löfung zu verfuchen, 
wenn ich Optimifl gewcfen wäre. Ich bin aber der Meinung, 
dafs es beffer ifl, eine folche Arbeit mit Aufbietung der ganzen 
individuellen Kraft bis zu der durch die fubjektive Begabung 
gefleckten Grenze der Vollendung zu führen, als fie ganz zu 
unterlaffen. 

Die Anordnung des Stoffes und die Form der Darflellung 
find in diefern letzten Bande im W efentlichen diefelben geblieben, 
wie in den beiden früheren. Einige Abweichungen jedoch 
fchienen mir durch die Natur der Sache geboten. Die eigent-
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liehe vVirthfchafts- und die Literar-Gefchichtc treten in der 
neuefl:en Zeit nothwendig mehr in den Vordergrund. In Bezug 
auf die edlere war es nicht zu vermeiden, die Einheit der 
Darfteilung dadurch zu wahren, dafs diefelbe vielfach in die 
Periode von I 790 bis I 8zo zurückgriff. Auch die Schilderung 
des Entwickelungsganges unferer Literatur gab oft genug Ver
anlaffung, ältere wiffenfchaftliche Anfchauungen zu berühren. 
Endlich fchien es mir Pflicht, den grofsen Tagesfragen, welche 
die Forftwirthe der Gegenwart bewegen, befondere Aufmerk
famkeit zu fchenken und den Lefer auf diefen Gebieten un
mittelbar bis zu dem Heute zu führen. Ja, es fchien unum
gänglich, hier die eigene fubjektive Meinung nicht ganz zu ver
hüllen, fo fehr fonft Objektivität in Bezug auf Entwickelungen, 
in deren Mitte wir flehen, in Bezug auf noch lebende Perfonen 
und auf Meinungen des Tages geboten fein mag. Die ganze 
Darfteilung konnte ihren Abfchlufs nur auf dem Punkte finden, 
auf welchem wir heute flehen und von dem aus ich den Blick 
rückwärts gewendet habe. 

Eine abfolute Objektivität nehme ich für mich nicht in An
fpruch, halte lie auch für unmöglich. Nur dann vermag der 
Hifto~iker ein einheitliches Bild zu fchaffen, wenn er es fo zeichnet, 
wie es auf dem Grunde feiner fubjektiven geiftigen Natur lieh 
fpiegelt. Zum blaffen, charakterlofen Nebelbild aber finkt das
felbe herab, wenn die warmen Farben fubjektiver Ueberzeugung 
fchwinden. Hiftorifch treu foll der Gefchichtfchreiber die Dinge 
fchilclern, mit gerechter Achtung die Perfonen beurtheilen, welche 
in erfter Linie ftanden in dem Kampfe um den Fortfchritt; doch 
das Alles vermag er nur aus feiner Individualität heraus. -

Es ift ein langer Weg durch die Jahrhunderte, welchen ich 
meine Lefer führen durfte und elennoch - ein wie kleiner Theil 
deffen enthüllte lieh uns auf diefern \Vege, was das Menfchen
gefchlecht im Ganzen erftrebt und erreicht hat! Nur mit wenigen 
Streiflichtern konnte ich hier und dort, wenn neue geiftige 
Strömungen ihre Wirkung auf die von mir behandelte Entwick
lung zu üben begannen, jene weiten Gebiete erhellen, in denen 
die Quellen jener Bewegungen liegen. Nur in grofsen Zügen 
durfte ich den V erfuch wagen, den oft fo dunkeln urfachlichen 
Zufammenhang anzudeuten, welcher die menfchlichen Beilre
bungen auf allen Gebieten verbindet, konnte ich die Umriffe des 
kulturgefchichtlichen Gefammtbildes zeichnen, in das lieh die 
Gefchichte des Waldeigenthums, der Waldwirthfchaft und Forft-
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wiffcnfchaft als ein Theil einfügt. Ob mir dies hier und da 
gcltJngen ift, ob ich den Anfchlufs diefer einen Entwicklung 
an die gefammten geifiigen und fittlichen Bewegungen der Zeit 
gefunden und zum Ausdruck gebracht habe, das überlaffe ich 
der Beurtheilung der geehrten Lefer. Könnte das Urtheil hier
über günftig lauten, fo würde ich diefe mühevollfte Arbeit 
meines Lebens nicht für eine verlorene halten. 

Lange, vielleicht zu lange, find wir F orfhvirthe einfame 
Wege gegangen. Mühfam und mit gewaltigem Ringen hat fich 
das Eigenthum am ·walde jahrhundertelanger Gebundenheit 
entzogen; nicht minder mühevoll war der Weg, den unfere 
Wirthfchaft ging, als 1ie, ohne Hülfe zu finden bei der beften 
geifl:igen Kraft unferes Volkes, rathlos gegenüberfiand dem 
Holzmangel, der drohenden Noth, welcher abzuhelfen ihr nicht 
gelingen wollte. 'vVeitab vom Ziele irrte oft die aus der rohen 
Okkupation hinausfl:rebende Waldwirthfchaft, bald unter der 
Herrfchaft einer mechani1irenden Schuh·egel, bald zurückfallend 
in die Regellofigkeit. Nur fehwer will es gelingen, die wichtig
fl:en Grundlagen derfelben zu gewinnen, weil wir 1ie bisher nicht 
dort gefucht haben, wo 1ie allein zu finden 1ind, auf dem Gebiete 
und in dem Begriffe der Volkswirthfchaft, von welcher jene 
nur ein Theil ift. 

Auch unfere 'vViffenfchaft hat lange an Vereinfamung und 
Einfeitigkeit gekrankt. Nur Iangfarn hat Geh die Erkenntnifs 
Bahn gebrochen, dafs es nicht 'genüge, grofse Maffen empirifch 
gewonnener Beobachtungs-Ergebniffe zu häufen, 1ie nach einem 
Syfl:em zu ordnen, das feheinbar Gleichartige zufammenzufaffen 
und zur Entwicklung wirthfchaftlicher Regeln zu benutzen. Nur 
ganz allmählig ifl: uns die Ueberzeugung geworden, dafs es, um 
die Gefetze rationeller Waldbewirthfchaftung zu erkennen, wiffen
fchaftlicher Methoden bedarf, welChe uns befähigen, die wirken
den Kräfte zu ifoliren; dafs die Forftwiffenfchaft als folche in 
diefer Beziehung in einer intellektuellen Abhängigkeit von anderen 
begründenden Wiffenfchaften fleht, von deren Methoden abzu
weichen fie kein Recht hat, und dafs wir deshalb die Anlehnung 
an diefe Wiffenfchaften fuchen müffen, indem wir felbft in 
freier geifiiger Initiative uns unterordnen, wo wir ihre Herrfchaft 
anzuerkennen haben. Indem wir fo den bewährten Methoden 
der begründenden 'vViffenfchaften ihr Recht zugefl:ehen, erwerben 
wir für die Forftwirthfchaftslehre felbfi den Namen und Charakter 
einer 'vVi ff en f cha ft. 
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Eine gewaltige Bewegung hat diefe JUnge Wiffenfchaft 
heute ergriffen; faft -alle Theile derfelben feheinen in rafcher 
Umformung begriffen. Das darf uns mit Zuverficht für die 
Zukunft erfüllen; denn diefe rafche Bewegung entfpringt der 
klaren Erkenntnifs unferer Ziele und Aufgaben. Wenn es 
mir gelungen fein follte, zu diefer Erkenntnifs auf dem Wege 
der hifiorifchen Forfchung ein Weniges beigetragen, den Weg, 
welchen wir in der Zukunft gehen müffen, an irgend einem 
Punkte erhellt zu haben, fo würde mich das frohe Bewufstfein 
erfüllen, dafs ich nicht umfonfi gelebt habe. 

Neustadt-Eberswalde, im März 1875· 

August Bernhardt. 
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§. 1. Abriss der politischen Geschichte. 

Deutfehland war am Schluffe des Jahres 1820 auf der Bahn 
des politifchen Rückfchrittes. Oefl:erreich und Preufsen fchienen 
einig in dem Beflreben, aus dem Herzen des deutfchen Volkes 
den nationalen Gedanken auszutilgen. Eine tiefe Erfchlaffung 
des politifchen Lebens griff Platz in der grofsen Mehrheit der 
Nation. Für die gegenwärtigen Zuflände im Reiche hatten die 
Liberalen Nichts als Hohn und Spott, für die Zukunft keine 
lebendige Hoffnung. Man hatte mit dem Herzblute des Volkes 
gefl:ritten um die höchflen nationalen Güter und man erntete die 
heilige Allianz, jenes romantifch-verfchwommene politifche Traum
bild, welches, im Kopfe Alexanders von Rufsland cntfl:anden, 
Friedrich Wilhelm III. als ein wahres Heilmittel aller politifchen 
Schäden erfchien, während die Metternich'fche Politik in diefer 
Allianz die bequemfl:e Polizei-Anfl:alt fand, um die unruhigen 
Geifl:er des jungen Deutfehland zu bannen. In den Kämpfen 
von r8 13- I 8 I 5 war ein hochentwickelter politifcher Idealismus 
als bewegende Kraft thätig gewefen; man lohnte ihn mit einer 
Politik der kalten Berechnung ab, die das Volk nicht verfl:and, 
weil fie anknüpfte an die fchlimmfl:en Zeiten des Polizeifl:aates 
des r8. Jahrhunderts. Die nächfl:e Folge war das Erfl:arren der 
politifchen Intereffen, der Stillfl:and auf allen Gebieten politifcher 
Entwicklung, aber zugleich unter der edlarrten Oberfläche das 
emfige Wirken oppofitioneller Kräfte, die zunächfl:, da ihnen jede 
Möglichkeit pofitiven Schaffens entzogen war, auf Zerfl:örung des 
Befl:ehenden hinarbeiteten. 

Bernhardt, Forstgeschichte. lll. 
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Die Zeit der grofsen Männer, der gewaltigen Thaten war 
vorüber; die Tage der Mittelmäfsigen waren gekommen. 

In Preufsen waren Stein und Scharnhorfl: vom Schauplatze 
abgetreten. Auch W. v. Humboldt, Boyen, Gralmann fchieden 
aus ihren hohen Staatsämtern. Dafür erlangte der Polizeiminifl:er 
Fürfl: Wittgenfl:ein, ein Mann von durchaus abfolutifl:ifcher Ge
linnung, täglich mehr Einflufs. Von der Gewährung der I 8 I 5 
verfprochenen Landesvertretung war keine Rede mehr. Als Er
fatz berief der König Provinzialfl:ände mit herathender Stimme. 
Man beforgte in den leitenden Kreifen, dafs das aus fo ver
fchiedenartigen Elementen zufammengefügte Staatswefen eines 
einheitlichen politifchen Lebens noch unfähig fei und wollte lieh 
durch den Gerammtwillen des Landes nicht zu weitergehenden 
Reformen drängen laffen. 

In Bayern traten fchon auf dem erfl:en Landtage, welcher 
I8 I9 auf Grund der im vorhergegangenen Jahre gegebenen Ver
faffung berufen wurde, fehr liberale Anfchauungen in der zweiten 
Kammer zu Tage. Aber die Regierung, beherrfcht von den 
allgemeinen Strömungen in den Kreifen der Gewaltträger in 
Deutfchland, war in keiner Weife Willens, den von unten ge
gebenen Anregungen Folge zu geben und die Reichrathskammer 
war nur darauf bedacht, von feudalen Infl:itutionen möglichfl: viel 
wieder einzufchmuggeln. Ein die Staatsfouveränetät aufs Aeufserfl:e 
befchränkendes Konkordat wirkte in gleicher Richtung, wie die 
Metternich'fche Politik und die kurzrichtige Selbfl:fucht der Ari
fl:okraten. Auch in Bayern charakterifirt lieh diefe Periode als 
die des Stillfl:andes. 

In Würtem berg verfloffen die edlen zehn Jahre des kon
fl:itutionellen Lebens (I 820- I 830) fehr ruhig. Man befchäftigte 
lieh mit Ordnung der Staatsverwaltung, der Finanzen und fah 
über die Mängel der I 8 I 9 gegebenen Verfaffung ziemlich gleich
gültig hinweg. Baden fchien beim erfl:en Zufammentritt der 
Stände im Jahre 1819 in diefelbe Bahn ruhigen Ausbaus der 
fl:aatlichen Einrichtungen einlaufen zu wollen. Wichtige Auf
gaben waren zu löfen. Noch waren einzelne Ueberbleibfel feu
daler Einrichtungen, ja perfönlieber Unfreiheit des Bauernflandes 
zu befeitigen. Die franzölifchem Mufl:er nachgebildete Gemeinde
verfaffung, das fl:renge Cenfuredikt unterlagen fchweren Bedenken 
aller einfichtsvollen Politiker. Die Regierung fchien geneigt, zu 
vernunftgemäfsen Reformen die Hand zu bieten. Aber fchon 
I82I machten fich ernfl:e Differenzen zwifchen der Regierung 
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und Landesvertretung geltend. Die für das Militär geforderte 
Summe ward von der Kammer nicht bewilligt und diefe ent
laffen, I 824 aber aufgelöft. Das politifche Leben erfiarrte auch 
hier; der Landtag von r8z8 verlief ergebnifslos. 

In Hannover lafiete eine fcharf ausgeprägte Adels- und 
Polizei-Wirthfchaft fehwer auf dem Lande. Von einem frifchen 
politifchen Leben konnte hier keine Rede fein. In Kurheffen 
hatte der Kurfürft zwar r8r7 ein Haus- und Staatsgefetz ge
geben, in welches einige konftitutionelle Beftimmungen aufge
nommen worden waren. Aber er berief die Stände nicht und 
regierte wie ein abfoluter Herrfcher. Der Tod Wilhelm's I. 
(r8zr) und die Thronbefteigung Wilhelm's II. änderte hieran 
Nichts. Eine anftöfsige Maitreffenwirthfchaft entfremdete den 
Kurfürften feinem Volke, das Hervorfuchen veralteter Formen 
bei Hofe und beim Militär machte ihn lächerlich. 

Weitaus glücklicher entwickelten ftch die Verhältniffe im 
Grofsherzogthum Heffen. Regierung und Landesvertretung arbei
teten in feltener Einigkeit und mit reichem Erfolge an dem 
innern Aufbau des Staatswefens. Eine Reihe der wichtigfien 
Ge fetze waren die Früchte diefer Thätigkeit. In Na ff a u brach 
fehr bald nach Berufung der Landesvertretung, welche auf 
Grund der Verfaffung von I 8 I 8 erfolgte, ein heftiger Streit zwi
fchen der Regierung und Ständekammer über das Eigenthum 
an den Domänen aus und es kam zu wefentlichen Reformen 
nicht. Eben fo wenig wollte es im Königreich S a c h f e n ge
lingen, das Reformwerk zu fördern. Zwar wurde durch eine 
tüchtige Bureaukratie das materielle Wohl des Landes energifch 
gefördert, die Finanzverwaltung trefflich geordnet, die Schulen 
gehoben, die Verwaltung vereinfacht. Aber die wichtigfl:en kon
ftitutionellen Forderungen blieben unerfüllt und die Unzufrieden
heit im Lande wuchs rafch. 

Ein glänzendes Vorbild tiefen Verfl:ändniffes für die For
derungen der neuen Zeit gab der durch die edelften Eigen
fehaften des Geifies und Herzens ausgezeichnete Grofsherzog 
Karl Augufl: von Sachfen-Weimar-Eifenach (I775-r8z8). 
Die von ihm mit dem Landtage r8r6 vereinbarte Verfaffung 
war die freifinnigfl:e in Deutfehland und wenn die Metternich'fche 
Politik auch die volle Durchführung derfelben, befonders die 
Befreiung der Preffe, zu verhindern wufste, fo erlangte doch dies 
kleine Land eine Reihe der wichtigfien Reformen, die den übri
gen deutfchen Staaten nicht zu Theil wurden. -

1* 
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Es ifl: eine der wunderbarfl:en hifl:orifchen Erfcheimmgen, das 
Deutfehland der Jahre I8zo-I840. Ein Volk, welches aus eigen
fl:er Begeifl:erung, fafl: gegen den Willen feiner Herrfcher, jeden
falls ohne deren energifche Initiative eine grofse kriegerifche 
That vollbracht und dabei den Gedanken der nationalen Einigung 
als fl:ärkfl:es Motiv zu den gröfsten Opfern in fich felbfl: gefunden 
hatte - dies Volk duldete es, dafs die habsburgifche Politik der 
Stabilität alle feine Errungenfchaften unterfchlug, dafs man die 
nationale Einheit durch eine hohle Puppe darfl:ellte und an die 
Stelle des tiefen Ernfies der gefchichtlichen Entwicklung den 
Karneval in Frankfurt treten liefs; das deutfche Volk duldete 
das und vieles Andere nicht nur, foneiern es waren Viele, die 
thätig mithalfen. Die neue Zeit hatte dies Gefchlecht doch un
vorbereitet überkommen. Der Kampf gegen fie, den Adel und 
Priefl:erfchaft aller Konfeffionen mit Eifer und Gefchick führten, 
würde niemals ein fo flegreicher gewefen fein, wenn nicht 
der politifche Indifferentismus als fl:ärkfl:er Bundesgenaffe der 
Feinde jeder Reform aufgetreten wäre, und jetzt zeigte es ftch 
klar, dafs das deutfche Bürgerthum, in kleinlicher Kirchthurmsan
fchauung grofs geworden, durch die Kleinfl:aaterei zur Befchränkt
heit, zum ärmlichfl:en Partikularismus erzogen, zunächfl: unfähig 
war, die ihm zugefallene Rolle zu fpielen. Diefe Rolle war die 
der Reformbefl:rebungen. Mehr und mehr hatte fich dem Gegen
fatze zwifchen Fortfehritt und Umkehr zum Alten der andere 
Gegenfatz ebenbürtig zur Seite gefl:ellt: Adel und Bürgerthum. 
Auf jener Seite fl:anden Alle, die zurückfl:rebten zum abfoluten 
Staate, zur fl:ändifchen Gliederung, zur feudalen Gebundenheit, 
Alle, die möglichfl: viel erhalten wiffen wollten von der Souveränetät 
der Einzelfl:aaten; auf diefer Seite fammelten fleh Alle, die von 
dem deutfchen Reiche der Zukunft träumten, die den Staat des 
Reichsfreiherrn von Stein zu verwirklichen trachteten, in dem es 
nur freie, gleichberechtigte Bürger geben follte; Alle, welche den 
politifchen Staat in der reinen Form Friedrich's II. wollten und 
in fleh überwunden hatten die V ermengung der chrifl:lich-hierar
chifchen Elemente mit den politifchen. 

Es waren jedoch nicht Viele, die zu fo klarer Erfaffung der 
politifchen Ziele jener Zeit gelangt waren. Gegen fie wendete 
fleh naturgemäfs der Feudal-Adel, das orthodoxe Priefl:erthum; 
theilnahmlos fahen die indifferenten kleinbürgerlichen Kreife dem 
Kampfe zu, ftch freuend des befferen Erwerbs, der materiellen 
Kräftigung nach langer Noth. Gegen den Feudaladel aber trat 
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in jener Zeit ein kräftiger Kämpe in die Schranken, nicht Schulter 
an Schulter kämpfend mit dem liberalen Bürgerthum, aber den
noch ringend nach denfelben letzten Zielen, die deutfche Bureau
kratie. 

Sie hatte fich einft genugfam betheiligt an den Sünden des 
18. Jahrhunderts, aber fie hatte fchon damals in ihren Reihen 
die wackerften Vorkämpfer für Freiheit und Recht gezählt. Sie 
war dann zur vollen und klaren Erkenntnifs ihrer Stellung im 
modernen Staate gelangt. Der Geifl der Freiheit, welcher trotz 
aller Unterdrückungsverfuche auf den deutfchen Univerfitäten 
blühte, trug nun feine Früchte in den Staatsverwaltungen. Eine 
Fülle von Intelligenz und Charaktertüchtigkeit fteckte in den 
Bureaukraten der zwanziger Jahre und fie wendeten ftch in edler 
Linie gegen den Feudaladel, deffen natürlicher Feind eine gefund 
entwickelte Bureaukratie fein mufs, weil fie auf dem Prinzip der 
freien Zulaffung aller Befähigten zu allen Staatsämtern beruht. 

So war das V erhältnifs der bewegenden politifchen Kräfte, 
als 1830 von Frankreich aus wiederum eine gewaltige Er
fchütterung Europa durchzuckte. Der Bourbonismus, aufs Neue 
in feiner ganzen Unfähigkeit erkannt, fiel wehrlos. Das Bürger
königthum trat an feine Stelle. Eine hohe Erregung durchflog 
ganz Deutfchland; hier und,dort kam es zu offener Auflehnung 
gegen die beftehende Ordnung der Dinge. Aber gerade diefe 
Unordnungen zeigten es klar, dafs es dem deutfchen Volke noch 
an der mafsvollen politifchen Kraft gebrach, die allein fähig ifi, 
Grofses zu fchaffen. Man erfchöpfte ftch in grofsprahlerifchen 
Reden und in kindifchen Uebertreibungen. 

Die deutfchen Grofsmächte waren im Often ftark in An
fpruch genommen und vermochten zur Zeit es nicht, den inneren 
Unruhen kräftig entgegenzutreten. Ein Aufftand in Polen, der 
am 29. November 1830 mit einem tollkühnen, jedoch wohlge
lungenen Handfireiche in Warfehau begonnen hatte, zwang 
Oefterreich und Preufsen, ihre Streitkräfte bereit zu halten und 
der Gang der Ereigniffe liefs es längere Zeit zweifelhaft, ob 
Rufsland im Stande fein werde, den Aufftand niederzuwerfen. 

Unter diefen Umftänden hielten es die Regierungen der 
kleineren Staaten meift für gerathen, die Aufregung der Be
völkerung durch Konzeffionen zu befchwichtigen. Wiederum 
fchien es eine kurze Zeit, als ob der politifche Liberalismus in 
Deutfehland an Kraft gewinne. Aber jene Zugeftändniffe waren 
nur unter dem Drucke der Ereigniffe von 1830 gemacht worden; 



6 

dies trat klar hervor, als Polen niedergeworfen und die Ruhe in 
Frankreich wiedergekehrt war. Sofort nahm die gefammte 
innere Politik der deutfchen Regierungen den Charakter der 
Reaktion an. 

An äufserer Veranlaffung, fich gegen den Liberalismus und 
das junge Deutfehland zu wenden, fehlte es nicht. Das Ham
bacherfefi (27. Mai I832) mit feinen kindlichen republikanifchen 
Reden und das fogenannte Frankfurter Attentat, ein von einigen 
Studenten und fonftigen Hitzköpfen in Scene gefetztes Revolu
tiönchen (3. April I833) gaben erwünfchte Veranlaffung, die 
Zügel firaffer anzuziehen. Schon I832 fafste der Bundestag eine 
Reihe reaktionärer Befchlüffe. Die Minifter-Konferenzen in Wien 
I834 bildeten eine Ergänzung und Fortführung der Karlsbader 
Befchlüffe. Der Rückfehritt feierte Triumph um Triumph. Das 
gefügigfie polizeiliche Rüfizeug deffelben aber w·ar der Bundestag. 

Dies trat bald für Alle erkennbar hervor. Im Jahre I837 
fiarb Wilhelm IV. von England und die Perfonal-Union, in wel
cher England und Hannover fianden, wurde gelöfi. Ernfi Auguft, 
Bruder Wilhelm's IV., befiieg den hannöverfchen Thron und be
gann feine Regierung damit, da:fs er die I833 vereinbarte, auf 
ziemlich liberalen Grundlagen beruhende Verfaffung aufhob und 
die Verfaffung von I 8 I 9 mit der Mafsgabe wiederherftellte, dafs 
ein neues Staatsgrundgefetz mit den Ständen vereinbart wer
den follte. 

Ein bedeutender Widerfiand im Lande wendete fich gegen 
diefe Mafsregel. Sieben Göttinger Profefforen, Dahlmann, Al
brecht, beide Grimm, Gervinus, Ewald und Weber erklärten die 
rechtliche Unmöglichkeit der Verfaffungsaufhebung und wurden 
ihrer Aemter entfetzt, zum Theil des Landes verwiefen. Die 
Jurifien-Fakultäten zu Heidelberg, Tübingen und Jena, die Stände 
von Baden, Sachfen,. Bayern, Braunfchweig und Heffen erklärten 
fich für das Grundgefetz von I833· Der Bundestag, an den 
fleh nunmehr das bedrängte Land wendete, erklärte fich I839 
für inkompetent. 

Diefer Bundesrathsbefchlufs war von tiefgreifenden Folgen 
für die innere Entwickelung Deutfchlands. Zum erfienmal war 
vom Volke Berufung eingelegt worden gegen eine Vergewal
tigung der Landesregierung, gegen einen offenen Rechtsbruch, 
und der Bundestag hatte fleh für inkompetent erklärt. Der letzte 
Refi von Vertrauen fehwand im Volke dahin. An feine Stelle 
trat Hafs gegen die Bundesgewalt auf der einen, Spott und V er-
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achtung auf der anderen Seite. Die V envirklichung des nationalen 
Gedankens fchien weiter hinausgefchoben, denn je. 

So kam das Jahr 1840 heran. Friedrich Wilhelm IV. be
flieg den preufsifchen Thron. Die Herzen von ganz Deutfehland 
fehlugen diefern reichbegabten Fürfien entgegen. Im reifen 
Mannesalter fl:ehend, hatte Friedrich Wilhelm vor den Augen 
Deutfehlands jene edlen Gaben in fich gezeitigt, die ihn vor 
Vielen auszeichneten: Ein weiches, warmes Gemüth; eine edle 
und ächt künfi!erifche Begeill:erung für alles Gute und Schöne; 
einen rafchen, fehlagfertigen Verfiand; eine feltene Formgewand
heit; eine von tiefer und reicher Bildung getragene zündende 
Beredfamkeit. 

In allen Gauen Deutfehlands richteten lieh mit froher Hoff
nung die Blicke der Patrioten auf diefen Fürflen, von dem man 
es laut verkündete, dafs er ein Herz habe für Deutfehlands 
Gröfse, dafs er mit Trauer deffen Ohnmacht empfinde, dafs er 
eine ernfie Achtung in lieh trage vor der individuellen Freiheit 
und ll:aatsbürgerlichen Gleichberechtigung Aller. Es fchien die 
Zeit gekommen, welche anknüpfen mochte an das Preufsen 
Friedrich's II., um in diefem Preufsen den Kryflall-Kern des 
neuen deutfchen Reiches aufzubauen. -

Nicht ohne fchmerzliche Trauer vermag die Gefchicht
fchreibung das Bild jener Jahre zu zeichnen, in welchen diefer 
fo verheifsungsvolle Traum der befien Männer Deutfehlands ftch 
als ein Traum erwies. 

Friedrich Wilhelm IV., befeelt von einer tiefen Begeifierung 
für das Wohl feines Volkes, war für die praktifche Politik des 
neunzehnten Jahrhunderts dennoch nicht geboren. Die mächtig
flen geifligen Impulfe entflammten in ihm niemals dem V erfl:ande, 
fondem einem oft phantall:ifch erregten Gefühle. Und dies Ge
fühl fland nicht auf dem Boden der Gegenwart, fonclern erhob 
lieh auf den Flügeln der dichterifchen Verklärung des Ver
gangenen, in romantifcher Schwärmerei zu den höchll:en Idealen 
des Mittelalters. Ganz und gar beherrfcht von der Idee des 
chrifilichen Staates, fah er im weltlichen Königthum nur eine 
irdifche Stellvertretung der Herrfchaft Gottes über die Menfchen 
und fland damit weit ab von dem Staatsgedanken Friedrichs II. 
Auf feine reizbare Phantalie übte der Farbenfehmuck des mittel
alterlichen Lebens mit feinem Minne- und Ritterdienfi, mit· der 
Kampfbegeifl:erung der Kreuzfahrer, mit den gothifchen Domen 
und prachtgefchmückten Hotburgen einen unwiderflehlichen Zauber 
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aus und fein Individualismus entfprang nicht dem modernen Ge
danken der Freiheit des Individuums, der Gleichheit Aller vor 
dem Ge fetze, fondem der mittelalterlichen Vorfl:ellung von der 
Gliederung des Reiches in zahllofe centrifugale Exifl:enzen, welche 
Alle wie ein göttliches Band die aus dem chrifl:lichen Bewufst
fein hervorgefloffene höchfte Autorität des Kaifers umfchlang. 

In diefern Sinne war Friedrich Wilhelm IV. Abfolutill und 
aus diefer Grundanfchauung heraus vermochte er es niemals, 
mit dem Kontl:itutionalismus ehrlich Frieden zu fchliefsen. Die 
arifl:okratifchen Standesintereffen, die hochkirchliche Intoleranz 
erlangten: bald in Preufsen unbedingte Geltung und die Hoff
nungen der deutfchen Nation auf eine nationale Politik Preufsens 
erblafsten bald zu Nebelbildern. 

Tiefer Mifsmuth ward in den nationalen Kreifen Deutfeh
lands abermals die herrfehende Stimmung. Die.Philofophie der 
Junghegelianer wendete fich mit fcharfem Spotte gegen den 
"Romantiker auf dem Throne der Cäfaren·u. Die Jahre 1845 
und I 846 brachten grofse materielle Noth, Mifserndten, Hunger. 
Oefterreich war in todesähnliche Apathie verfunken, der Bundes
tag zum machtlofen Schatt~n geworden. Reaktionäre Minillerien 
in Kurheffen (Haffenpflug) und Baden (Blittersdorf), eine gänzlich 
ultramontane Regierung in Bayern (Abel) zogen eine gefchloffene, 
ihrer Aufgaben klar bewufste Oppofition grofs. Eine gewaltige 
Spannung der Geiller bereitete, Vielen erkennbar, neue politifche 
Erfchlitterungen vor. 

Jene Zeit würde, klug benutzt, überaus glinfl:ig gewefen fein, 
um Preufsen die Führerfchaft in Deutfehland zu fichern. Aber 
Friedrich Wilhelm IV. verfehmähte eine folche politifche Aktion, 
die gegen das Legitimitäts-Prinzip verllofsen haben würde. Sein 
ritterliches Gemüth fl:räubte fich gegen jede Nachgiebigkeit, 
welche dem Drucke der öffentlichen Meinung gehorcht haben 
würde. Gegen die Aufgabe Preufsens felbfl: verfchlofs er die 
Augen nicht, wohl aber gegen die Mittel, welche allein geeignet 
waren, jene Aufgabe zu löfen. 

Die U mgellaltung der deutfchen Verhältniffe war für Fried
rich vVilhelm IV. feit feiner Thronbelleigung ein Gegenlland 
ernfl:er Erwägung gewefen. Wiederholte dahin gerichtete Vor
fehläge in Wien waren ungehört verhallt. Man wollte eben in 
der öfterreichifchen Hofburg von einer Erweckung des fchlum
mernden deutfchen Staatswefens aus naheliegenden Gründen 
Nichts wiffen. 
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Friedrich vVilhelm entfchlofs !ich nun, mit Reformen im 
eigenen Lande vorzugehen und damit dem wiederholten An
dringen der Provinzial-Landtage, namentlich des rheinifchen, ein 
Zugeftändnifs zu. machen. 

Durch Patent vom 3· Februar I 847 wurde ein aus den 
fämmtlichen Provinzialftänden vereinigter Landtag berufen, dem 
jedoch fehr enge und durchaus nicht konftitutionelle Befugniffe 
eingeräumt wurden. Die Eröffnungsrede des Königs am r I. April 
I 847 legte es aller vVelt dar' dafs die Tendenz diefer Neu
fchöpfung nur auf die Wiederbelebung des ftändifchen Lebens, 
nicht auf den Aufbau des V erfaffungsfl:aates gerichtet war, dafs 
das Zugeftändnifs an die mehr und mehr an Kraft gewinnenden 
Strömungen der Zeit hinter der unerbittlichen Logik der That
fachen herhinkte. 

Und das hat fich wie ein Verhängnifs von da ab an alle 
Schritte geheftet, die diefer reichbegabte König vorwärts that 
auf der Bahn der Entwickelung. Zu fpät kamen alle Zugefl:änd
niffe von I 848, zu fpät die Verfaffung von I 849, zu fpät der 
Verfuch von I 8 50, in Deutfehland mafsgebenden Einflufs zu er
langen - jener Verfuch,. der mit der tiefften Demüthigung 
Preufsens endete. 

Der Zufammentritt des vereinigten Landtages blieb nicht 
ohne anregende Einwirkung auf die deutfche Politik Friedrich 
vVilhelms. Sein Vertrauter' General V. Radowitz' fehrieb in 
feinem Auftrage ein Gutachten über die ·ftraffere Organifation 
des deutfchen Bundes, welches einheitliche Regelung des Heer
wefens, einheitlichen Rechtsfchutz durch ein oberfies Bundes
gericht und einheitliche Förderung der materiellen Intereffen be
fürwortete und durchweg die Billigung des Königs fand. Ein"e 
auf die deutfche Frage in eri1:er Linie bezügliche lVIifüon Rado
witz' in vVien wurde durch die Ereigniffe von I 848 durchkreuzt. 

Unterdeffen hatten in Bayern das' Minifterium Abel und der 
Ultramontanismus fchon im Februar I847 weichen müiYen. In 
Baden kam in demfelben Jahre ein liberales Minifterium ans 
Ruder. Die öffentliche Meinung begann in Deutfehland zu einer 
Macht heranzureifen. 

Eine neue und ernfte politifche Aufgabe erwuchs dem deut
fchen Bunde an feiner Nordgrenze. Chrifl:ian VIII. von Däne
mark ftarb am 20. Januar 1848. Sein offener Brief vom 8. Juli 
1846 hatte gezeigt, dafs feine' Politik die Einverleibung der Elb
herzogthümer mit aller Energie i~ das Auge gefafst hatte. Bis 
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zu feinem Tode ward dies Programm genau befolgt und fein 
Sohn und Nachfolger auf dem Throne, Friedrich VII. veröffent
lichte am 28. Januar I 848 den längfl: vorbereiteten Entwurf einer 
Gefammtfl:aatsverfaffung. Die Inkorporation Schleswigs ward am 
24. März ausgefprochen. 

Noch ehe dies gefchah, hatte jedoch einer jener revolu
tionären Stöfse, wie fi.e I 789 und I830 von Frankreich ausge
gangen waren, wiederum den europäifchen Kontinent in Be
wegung gefetzt. Das Bürgerkönigthum in Frankreich war im 
Februar gefallen; an feine Stelle war die Republik getreten. 

Diefes Ereignifs konnte nicht ohne tiefeingreifende Folgen 
für Deutfehland bleiben. Man hatte 33 Jahre lang den Geifl 
des deutfchen Volkes an jeder freieren politifchen Entfaltung 
gehindert; eine Fülle von Kraft hatte in Unmuth und Enttäu
fchung der Stunde geharrt, wo fle zur Wirkung gelangen könnte, 
und hatte dabei an Spannung fl:etig gewonnen. Jetzt pflanzte 
die Bewegung fich rafch und mit unwiderfiehlicher Gewalt durch 
alle deutfchen Länder fort und auch jetzt fehlte der über
fprudelnden Erregung das befonnene Maafs tind die ruhige poli
tifche Erwägung. 

Unter dem Drucke der Ereigniffe bewilligten fafl: fämmtliche 
Landesfürfien Deutfehlands die liberalen Forderungen. Nur 
Oefierreich und Preufsen glaubten fich fl:ark genug, auch jetzt 
zu widerfireben. So brach in den Hauptfl:ädten beider Länder 
die gewaltfame Revolte gleichzeitig aus. Erfi jetzt, nachdem 
Blut gefloffen, bewilligte Friedrich Wilhelm IV. die Forderungen 
des Volkes, erfi jetzt fiel in Wien das Minifl:erium Metternich. 
Aber es war zu fpät. Der Strom liefs fich durch Verheifsungen 
nicht mehr aufhalten, nicht mehr eindämmen. 

Die Ereigniffe drängten, überfl:ürzten fich. Noch im März 
dankte König Ludwig von Bayern ab, erhob fleh Schleswig
Holfl:ein, um fich von dem vertragsbrüchigen Dänemark loszu
reifsen. Im April erhoben fleh im badifchen Oberlande die 
Banden Hecker's und Struve's, die Arbeiterfehaaren unter Her
wegh's Führung. Weit über alle vernunftgemäfsen Ziele fchofs 
nun fchon die Bewegung, deren fich mehr und mehr die Phan
tafi.e und die Phrafe zu bemächtigen begannen. Die National
verfammlung in Frankfurt fchuf eine proviforifche Reichscentral
gewalt (28. Juni) und wählte den Erzherzog Johann von Oefl:er
reich zum Reichsverwefer (29. Juni); aber fie verlor kofl:bare Zeit, 
welche zur Vereinbarung einer Reichsverfaffung hätte benutzt 
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werden müfTen, bei der äufserfl: gründlichen Berathung der deut
fchen Grundrechte. Auch die in Berlin (22. Mai) zufammen
berufene V erfammlung zur Vereinbarung der preufsifchen V er
faffung gelangte in der fchwülen Atmofphäre der revoltirenden 
Hauptfl:adt zu keinem Ergebnifs. Wie Blafen einer gährenden 
Maffe erhoben lieh die Forderungen der Strafsendemagogie, 
fl:iegen die unreifen Ideen der Radikalen empor. Es fehlte an 
einer fl:arken, ihre Ziele klar erfaffenden Leitung der Bewegung, 
an einem politifchen Führer, der dem nationalen Gedanken kraft
vollen Ausdruck und dadurch der regellofen Erregung eine be
fiimmte Richtung verliehen hätte. 

Einen Augenblick fchien es, als ob Preufsen diefe Führer
fehaft übernehmen wolle. Preufsifche Truppen kämpften an der 
Eider im Dienfl:e Deutfehlands und fl:ürmten unter Wrangeis 
Führung die Dannewerke (23. April). Aber auch hier zeigte 
es lieh, dafs die Politik Preufsens nicht von einer fefl:en Hand 
geleitet wurde. Die drohende Haltung Rufslands bewirkte rafch 
das Aufgeben der deutfchen Pläne in Schleswig-Holfl:ein. Preufsen 
trat den Rückzug an "und der ganzen Welt wurde es klar, dafs 
man in Berlin wohl fähig fei, fich durch die Einwirkungen des 
Augenblickes hinreifsen zu-laffen, aber unfahig zur klarbewufsten 
politifchen That. 

Die Verhandlungen über den W affenfiillfl:and mit Dänemark 
wurden nun von dem inzwifchen gebildeten Reichsminifierium 
und in der Frankfurter National-Verfammlung geführt. Das 
erfl:ere kam zu einer entfchloffenen That überhaupt nicht und 
die letztere fpaltete fich gerade in diefer Frage in Parteien, die 
fich heftig befehdeten. Immer klarer trat es hervor, dafs der 
theoretifirende politifche Radikalismus wohl ausreicht, eine Re
volution zu machen und eine Welt in Flammen aufgehen zu 
laffen, nicht aber, in ruhiger Würdigung der praktifchen Auf
gaben einer Zeit haltbare Infiitutionen zu fchaffen. 

Der Juli und Augufl: brachten Deutfehland keinen Schritt 
vorwärts. Im September kam es zu neuen Aufruhrbewegungen. 
In Frankfurt ermordete der Pöbel Auerswald und Lichnowsky 
( r 8. Septbr.); in Baden proklamirte Struve die Republik (2 1. Septbr.). 
Aber zugleich gewannen in Preufsen die reaktionären Elemente 
mehr und mehr die Oberhand. Die Radikalen hatten ihre Un
fähigkeit zu einer gedeihlichen politifchen Thätigkeit klar genug 
bewiefen; die gemäfsigten Elemente der ganzen Nation wendeten 
fich mit Ueberdrufs von einer Bewegung ab, die die Bahnen 
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vernunftgemäfser liberaler Entwickelung verlaffen hatte und das 
Staatsfchiff fieuerlos umhertreiben liefs. Die Armee aber ver
langte kategorifch die Umkehr. Das Minifierium Brandenburg
Manteuffel fl.ellte fich an die Spitze der rückläufigen Bewegung. 

Die Nationalverfammlung wurde der direkten Einwirkung 
der Strafsendemagogie entzogen und nach Brandenburg verlegt, 
Berlin in Belagerungszufl:and erklärt. Als die Nationalverfamm
lung (I 5· November) die Forterhebung der Steuern verweigerte, 
wurde fie aufgelöfi (5. Dezember); zugleicb. verlieh der König 
dem Lande einfeitig eine Verfaffung. Unterdeffen hatte die 
deutfche Nationalverfammlung die Berathung der n Grundrechte 
der deutfchen Nation« zu Ende geführt und diefelben wurden 
als Reichsgefetz püblizirt (28. Dezember). Es begann die Be
rathung der deutfchen Verfaffung. Bei derfelben traten die 
Gegenratze der politifchen Parteien fchroffer als je hervor. 
Oel1:erreich bel1:and auf der Einheit feines Staatsverbandes. So 
mufste entweder fein Ausfchlufs aus dem zu gründenden deut
fchen Bundesfiaat ausgefprochen oder ein Staatswefen gefchaffen 
werden, deffen Schwerpunkt gar nicht mehr im Deutfchthum 
allein lag. Die Majorität des Parlamentes, aus den eigentlich 
konl1:itutionellen. Elementen befl:ehend, fprach fich für den Aus
fchlufs Oel1:erreichs aus und nahm das Programm Gagerns an 
(13. Januar 1849), welches zur bundesfiaatlichen Einheit Deutfeh
lands unter der erblichen Führerfehart Preufsens führen mufste.
Odl:erreich protefiirte. Ein heftiger Kampf der fog. Kleindeut
fehen (Anhänger des Bundesl1:aates ohne Oefl:erreich mit dem 
preufsifchen Erbkaiferthum) und Grofsdeutfchen (Anhänger des 
weiteren Bundesftaates) entbrannte; aber am 28. März wurde 
Fricclrich Wilhelm IV. zum deutfchen Kaifer gewählt. 

Der Augenblick war gekommen, in dem es fich entfcheiden 
mufste, ob Preufsen in fich die Kraft und den vVillen trage, 
feine hifl:orifche Miffion in Deutfehland zu erfüllen. Die Antwort 
Friedrich Wilhelms gab diefe Entfcheidung im verneinenden 
Sinne. Er könne die Kaiferwürde nicht annehmen ohne Zu-
11:immung der Fürften und freien Städte. Nun war es klar, dafs 
das Preufsen Friedrich vVilhelms IV. den nationalen Gedanken 
in Deutfehland zu vertreten nicht fähig fei. Damit war das 
Einheitswerk gefcheitert. 

Die Nationalverfammlung hielt an der Reichsverfaffung fefi 
und fuchte nach Mitteln, cliefelbe durchzuführen. Der Reichs
verwefer trat zurück Die radikalen Elemente im Lande fuchten 
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das auf dem \V ege der revolutionären Gewalt zu erreichen, was 
auf dem legalen Wege der Vereinbarung zwifchen Fürfien und 
Volk nicht erreichbar gewefen war. Die gemäfsigten Politiker 
konfl:itutioneller Färbung fahen mit Trauer, wie tiefe, unverföhn
liche Gegenfätze einander fehraff gegenüberfianden, deren Wider
fireit mit Nothwendigkeit zur Reaktion führen mufste. 

Diefe Reaktion blieb nicht aus. Sie hatte einen militärifch
ari!l:okratifchen Charakter. Die republikanifchen Schilderhebungen 
in Dresden, der Pfalz, am Rhein, in Baden wurden durch die 
Gewalt der preufsifchen ·waffen niedergefchlagen. Der nach 
Stuttgart verpflanzte Re!l: der Nationalverfammlung, welcher nach 
dem Austritte der öfierreichifchen und preufsifchen, fowie vieler 
gemäfsigten Abgeordneten anderer Staaten fa!l: nur noch aus 
radikalen Elementen befiand, ward, nachdem er es noch ver
rucht hatte, eine Reichsregentfchaft einzufetzen, mit Waffengewalt 
gefprengt. Zugleich unternahmen es die Regierungen von Preu
fsen, Sachfen und Hannover (26. Mai), dem deutfchen Volke 
eine Verfaffung zu geben. Die erbkaiferlich gefinnten Mitglieder 
des Parlamentes verfammelten fich am 26-29. Juni in Gotha 
und !l:immten dem ihnen vorgelegten Entwurfe einer Reichsver
faffung bei, obwohl derfelbe an die Stelle des Kaifers einen 
Reichsvorfiand fetzte, dem ein Fürfienkollegium zur Seite flehen 
follte. Noch einmal fchien es, als ob die deutfche Frage ihre 
Löfung finden könne. 

Oefierreich war aufser Stande, fein Gewicht in die W ag
fchale zu werfen. Die ungarifche Schilderhebung nahm feine 
Kraft vollauf in Anfpruch. 

Es bedurfte nur eines rafchen und energifchen Vorgehens, 
nur einer einzigen entfchloffenen That. Ganz Deutfehland blickte 
noch einmal auf Friedrich Wilhelm IV., Viele zweifelnd, aber 
Viele noch hoffend, noch einmal vertrauend. 

Und auch jetzt wurde diefer Hoffnung Erfüllung nicht zu 
Theil. 

Der Kampf in Schleswig-Holfiein hatte nach Kündigung des 
Waffenfiillfiandes wieder begonnen und wurde Anfangs energifch 
geführt. Bald aber erfchlaffte auch hier die preufsifche Politik. 
Der am IO. Juli zu Berlin vereinbarte W affen!l:illfiand war ein 
Sieg Dänemarks. Für das Programm von Gotha gewann 
Preufsen kein Terrain, feitdem Oefl:erreich mit Sardinien Frieden 
gefchloffen und mit Rufslands Hülfe Ungarn überwunden hatte. 
Durch Vertrag Preufsens mit Oefierreich wurde das fogenannte 
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Interim gefchaffen, welches bis zur definitiven Regelung der 
deutfchen Verhältniffe eine gemeinfchaftliche V erwaltungskom
miffion einfetzte (2o. Dezember), das aber in vVahrheit nichts 
weiter war, als ein Kompromifs mit der retrograden Richtung, 
welche den Bundestag und die ganze vormärzliche Jämmerlich
keit der deutfchen Politik zurückzuführen trachtete. Der Reichs
verwefer verliefs am Neujahrstage 1850 Frankfurt. Es war fall: 
nur noch ein Spielen mit liberalen Formen, dafs man an die 
Einberufung des Reichstages der Union (fo follte der deutfche 
Staatenbund heifsen) dachte. Diefer Mafsregel traten die Mit
glieder des Dreikönigsbundes fcharf entgegen und fanden im 
Geheimen die volle Zufiimmung Oeflerreichs. Das reaktionäre 
Preufsen, in dem die feudalen und orthodoxen Elemente das 
Heft in der Hand hielten, war durchaus unfähig, zur Löfung der 
deutfchen Frage noch irgend Etwas beizutragen. In dem mecklen
burgifchen Verfaffungsfireit trat daffelbe auf die feudale Seite, 
die Berufung Raffenpflugs an die Spitze der kurhefiifchen Re
gierung fchien der Berliner Politik nicht fremd zu fein. Auch 
den befcheidenflen Forderungen des am 20. März 1850 in Er
furt zurammengetretenen Unionsparlamentes, welches aus fehr 
gemäfsigten und grofsentheils konfervativen Männern zufammen
gefetzt war, trat das preufsifche Junker-Minifterium mit totaler 
Verkennung der Mifiion Preufsens entgegen. Man erklärte zwar 
bei dem nach dem Schluffe des Unionsparlamentes in Berlin zu
fammengetretenen Kongrefs der Bundesmitglieder die Union als 
zu Recht beflehend und bildete das Fürfl:enkollegium; aber die 
Früchte der preufsifchen Politik reiften aller Orten und iie be
ftanden in der totalen Vereitelung Alles deffen, was man in 
Berlin zu fpät und in beklagenswerther Halbheit unternahm. 

Ein tiefer Rifs fpaltete Süd- und Norddeutfchland. Schon 
am 27. Februar 1850 hatten Bayern, Würtemberg und Sachfen 
in München einen Vertrag abgefchloffen, der eine einheitliche 
Organifation Deutfehlands in Ausficht nahm. Diefe Staaten 
ftanden von da ab den Unionsbeflrebungen Preufsens ablehnend 
gegenüber. 

Schleswig-Holfl:ein vertheidigte, nachdem Preufsen mit Däne
mark unter dem Einflufs der auswärtigen Mächte am 2. Juli 
Frieden gefchloffen hatte, feine Sache allein und löfle ftch fo 
von der preufsifchen Politik los. Oell:erreich aber trat nunmehr 
mit dem Verlangen, die Union aufzulöfen und den Bundestag zu 
berufen, offen hervor. Gegen den Widerfpruch Preufsens und 
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einiger Unionsregierungen trat der Bundestag zufammen (I. Septbr.). 
Preufsens Politik hatte zu feiner Ifolirung, zur gänzlichen V er
nichtung feines Einfluffes geführt. 

In Kurheffen fchürzte fich ein neuer Knoten. Die Kammer 
verweigerte dem Minifierium Haffenpflug die Forterhebung der 
Steuern, wenn nicht ein ordentliches Staatsbudget vorgelegt 
würde. Haffenpflug verlangte die Intervention des Bundestages, 
die auf Betreiben Oefierreichs in Ausficht gefiellt wurde. Preuf
fen aber verlangte Anerkennung der kurheffifchen Verfaffung 
und fchien entfchloffen, das Einfehreiten des Bundestags mit 
Waffengewalt zu hindern und fo die Union gegen den nach 
feiner Anficht nicht zu Recht heftehenden Bundestag zu fchützen. 
Preufsifche Truppen befetzten Kaffel, öfierreichifche und bayerifche 
Streitkräfte rückten von Süden in das Land ein. 

Man firitt jetzt in Wahrheit nicht mehr um die kurheffifche 
Verfaffungsfrage. Der grofse Streit, wer Herr fein folle in 
Deutfchland, mufste hier entfchieden werden. Wiederum hatte 
die Logik der Gefchichte Preufsen in die Bahn feiner normalen 
politifchen Entwickelung gedrängt, wiederum fah fich fein König 
einer jener grofsen Aufgaben gegenüber, deren Löfung er bis
her noch immer verfehlt hatte. 

Er verfehlte fie auch jetzt. Die Konferenzen Manteuffel's 
mit Schwarzenberg in Olmütz im November r85o beendeten den 
Streit, aber fie drückten auch Preufsens Machtfiellung auf einen 
erfchreckend tiefen Punkt herab und vernichteten zugleich den 
Ruhm der preufsifchen Waffen. 

Niemals hat fich ein fehmachvolleres Bild vor den Augen 
der Welt entrollt, als die nun in Kurheffen folgende Bundes
exekution; niemals hat fich die Junkerpolitik mehr in ihrer ganzen 
Jämmerlichkeit gezeigt, als in der nun hereinbrechenden kraffen 
Reaktion in Preufsen. Der Staat Friedrichs des Grofsen fchien 
aus der Reihe der Grofsmächte verfehwinden zu follen. 

Wenn fo der Mifsmuth der Enttäufchung oft genug in jenen 
Tagen redete, fo wiffen wir doch Alle, dafs Preufsen und Deutfch
land ein befferes Loos befchieden war. Der Geiil: eines Volkes, 
die Strömung einer Zeit, fie laffen fich unterdrücken und hemmen, 
nicht aber vernichten. Einfi folgte der tiefen Erniedrigung Preuf
fens im Jahre 1806 die herrliche Erhebung der Jahre 1813 bis 
r 8 I 5· So ifi auf Olmütz das Wiedererwachen Preufsens im 
Jahre 1864, 1866, I87ü/7I gefolgt. Wilhelm I. hat unmittelbar 
angeknüpft an die Politik Friedrichs des Grofsen. Wie Diefer, 
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hat er es klar erkannt, dafs Deutfehland nur dann die ilarke, 
friedengebietende Macht des centraten Europas werden kann, 
welche es fein mufs, um feine europäifche Mifiion zu erfüllen, 
wenn es üch zufammenfchliefst mit Ausfchlufs von Oeilerreich. 
Dies klar erkannte Programm hat Wilhelm I. mit der ilählernen 
Thatkraft feines ganzen Manneswefens· erfüllt, nicht mit Hafs 
gegen Oeilerreich, fondem in Erfüllung einer heiligen Herrfcher
pflicht, einer tief empfundenen Pflicht gegen das deutfche Volk, 
gehorchend einer Forderung der göttlichen vV eltordnung. 

So iil das neue dentfche Reich erilanden, machtvoller denn 
je, mafsvoller denn je, entfl:anden durch die ernfl:e Arbeit eines 
Hohenzollernkönigs, der in üch ausgebildet hatte klar und freudig 
das Bewufstfein von der grofsen Aufgabe Preufsens in Deutfch
land; entilanden durch die fafl: übermenfchliche Kraft des gröfs
ten Staatsmannes unferer Zeit, der Deutfehland gegeben wurde 
als ein auserlefenes Rüftzeug, um den im ganzen Volke leben
den nationalen Gedanken zur vollilen Herrfchaft zu bringen, 
um diefern Gedanken den Sieg zu geben gegen die weltlichen 
und hierarchifchen Feinde des Deutfchthums, mit denen unfer 
Volk fort und fort gerungen hat durch die Jahrhunderte. 

§. 2. Bundesverfassung. 

Selten bietet uns die Gefchichte das Beifpiel eines fo voll
ftändigen Mifserfolges einer grofsen ilaatlichen Inilitution, als 
dies betreffs der Verfaffung des deutfchen Bundes der Fall iil. 
Es bewahrheitete üch auch hier, dafs das, was im direkten 
Widerfpruche mit dem Geifl:e der Zeit auf dem Gebiete der 
politifchen Organifationen unternommen wird, zwar eine Zeif 
lang beilehen, niemals aber lebensfähig werden kann; denn die 
Kraft des Lebens, der wirkungsvollen Aktivität, kann einer ln
ftitution niemals durch Diejenigen allein verliehen werden, welche 
die Macht und das formelle Recht der Gefetzgebung beützen, 
fondem nur durch fte und durch das Bewufstfein des Volkes, 
dafs in diefer Inilitution eine üttliche Wahrheit zum Ausdruck 
und zur Geltung gebracht, dafs einem politifchen Bedürfniffe 
genügt wird. 

Die V erfaffung des deutfchen Bundes entf prach dem letzteren 
Erfordernifs in keiner Weife. Sie war hervorgegangen aus der 
beklagenswerthen Verbindung des fchmähligfl:en Partikularismus 
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und einer politifchen Engherzigkeit fchlimmfter Art; fie war 
entftanden unter dem überwiegenden Einfluffe der öfierreichifchen 
Politik, welche vollkommen bewuf.st und mit beftimmter Tendenz 
den Einheitsbeftrebungen der deutfchen Nation entgegenarbeitete; 
lie wurde fortgebildet nur in dem Sinne des abfirakten monar
chifchen Prinzips, in dem Geifte einer tiefen Feindfeligkeit 
gegen den Konfl:itutionalismus, in der Richtung der blinden Um
kehr zum Polizeifl:aate des r8. Jahrhunderts; lie trug darum, 
weil fie den Einheitsgedanken, der im deutfchen Volke mehr 
und mehr zur Reife gelangte, bekämpfte, ftatt ihn zu normaler 
Gefialtung fortzuentwickeln, den Tod in lieh, als lie kaum zu 
befiehen begonnen hatte und lie ifi zu Grunde gegangen, ohne 
etwas Anderes bewirkt zu haben, als die äufserfie Schwächung 
des deutfchen Staatswefens, ohne etwas Weiteres geerntet zu 
haben, als den Widerwillen und die Verachtung der Nation, 
ohne dafs es im weiten deutfchen Lande eine einzige Stimme 
gegeben hätte, welche ihr ein Wort des Bedauerns, der Aner
kennung oder des Dankes nachrief. 

So endete ruhmlos, was ohne V erfl:ändnifs für die Bed ürf
niffe der Zeit, ohne Achtung vor dem Geifie des deutfchen 
Volkes begonnen war und als es endlich nach langem Ringen 
um die Verwirklichung der Einheitsbefirebungen in Deutfehland 
einen König gab, der die Zerfplitterung der Nation und das 
Ueberwuchern der öfterreichifchen Politik nicht länger dulden 
wollte, als dem deutfchen Volke ein Staatsmann gegeben wurde, 
der in lieh den deutfch-nationalen Gedanken zur praktifchen Ge
fialtung brachte und mit »Blut und Eifen« hinwegfegte den 
ganzen Wuft todtgeborener Inftitutionen, als damals zum letzten
mal die Jämmerlichkeit der deutfchen Heerverfaffung vor den 
Augen der ganzen Welt aufgedeckt und die Bundesverfaffung 
als das erfchien, was lie war, eine Leiche - da legte das deutfche 
Volk auf das Grab des Bundestages keinen grünenden Lorbeer, 
fondem nur den buntfeheckigen Straufs feines Spottes. 

Von einer Fortentwicklung der Bundesverfaffung im Sinne 
vernunftgemäfsen Fortfehrittes konnte die Rede überhaupt nicht 
fein; denn das, was auf einer gänzlich falfchen Grundlage beruht, 
kann vielleicht künfilich erhalten, aber niemals fortentwickelt 
werden. Dennoch hat es an Verfuchen der Umbildung nicht 
gefehlt und meine kurze Darfteilung der politifchen Gefchichte 
hat mir Veranlaffung gegeben, auf diefe Vorgänge hinzuweifen. 

Die Ereigniffe von 1848 fchienen den Bundestag aus langem 
Bernhardt, Forstgeschichte. III. 2 
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Schlummer zu wecken. Noch im März wurden Vertrauensmänner 
berufen, 1) welche den Entwurf einer Reichsverfaffung ausarbeite
ten und der Bundesverfammlung in der Sitzung vom 27. April 
I 848 überreichten. 2) Der Entwurf wurde fodann den Regierungen 
zur Erklärung mitgetheilt; aber nur von wenigen Regierungen 
gingen Antworten ein. Die Ereigniffe überfprangen folche ver
fpätete Anftrengungen, wie immer, fo auch diesmal. Zwifchen
zeitlich hatte Friedrich Wilhelm IV. in dem Patente vom I8. März 3) 

fein deutfches Programm kundgegeben. Deutfehland follte in 
einen Bundesftaat umgewandelt, eine Bundes-Repräfentation be
rufen, ein Bundeshecr, eine Bundesfl.otte, ein Bundesgericht, ein
heitlicher Zollverband, einheitliches Maafs-, Gewichts- und Münz
Syftem gefchaffen, ein allgemeines Heimathsrecht, Freizügigkeit, 
Freiheit der Preffe gewährt werden. In dem "Aufruf an das 
preufsifche Volk und die deutfche Nation« vom 2 I. März 4) er
klärte fodann der König, dafs eine Leitung nothwendig fei, daf.s 
der König für die Tage der Gefahr diefe Leitung übernehme 
und ftch und fein Volk unter das ehrwürdige Banner des deut
fchen Reiches fielle; Preufsen müffe fortan in Deutfehland auf
gehen. 

Unter dem Drucke der Ereigniffe und der Anregung des 
aus der freien Initiative der Volkes hervorgegangenen Vor
parlaments folgend, befchlofs die Bundesverfammlung die Be
rufung einer Nationalvertretung zur Vereinbarung einer Reichs
Verfaffung (30. März) und übertrug demnächfi: (I 2. Juli) nach 
Schaffung der Centralgewalt ihre verfaffungsmäfsigen Befugniffe 
und Verpflichtungen auf den Reichsverwefer. 

Hiermit war Deutfehland ein Bundesfiaat geworden. Die 
deutfche Nationalverfammlung war dazu berufen, das Verfaffungs
·werk zu Ende zu führen und fie würde dies durch die Macht 
der Ereigniffe vielleicht vermocht haben, wenn fie die Zeit beffer 
ausgenutzt hätte. Die Reichsverfaffung vom 28. März 1849 aber 
wurde viel zu fpät fertig; die Ablehnung der Kaiferkrone durch 

1) Vergl. Roth und Merk, Quellen-Sammlung zum deutfchen öffentl. Rechte 
feit 1848. Bd. I. S. So fgde., wo der Aufruf der Bundesverfammlung v. r. I!!. 48, 
welcher zur Ruhe ermahnte und Vertrauen forderte, (eine ftarke Zumuthung an 
das deutfche Volk) abgedruckt ift; ferner am a. 0. S. 120, wo der Bundesbefchlufs 
v. 10. III. 48 betr. die Berufung von 17 Vertrauensmännern. 

2) Der Entwurf, mit einem v. Dahlmmm verfafsten Vorworte, ift bei Roth 
und Merk a. a. 0. I. 370 abgedruckt. 

3) Vergl. hierzu v. Rönne, Staatsrecht, I. I. S. 32. 
1) Vergl. v Rönne, a. a. 0. I. r. S. 33; I 2. S. 722 fgde. 
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Friedrich Wilhelm IV. (28. April r849) fiel zufammen mit der 
mehr und mehr edl:arkenden militärif chen Reaktion in Preufsen; 
das Parlament löfie fleh auf; das Verfaffungswerk fiel in die 
Hände der Regierungen zurück. Auch jetzt hatte das deutfche 
Volk den Mann nicht finden können, .der den nationalen Ge
danken zur praktifchen That gefl:altete. 

Die weiteren Reformverruche hatten einen greifbaren Erfolg 
nicht. Das »Dreikönigsbündnifs« hatte nur die »deutfche Union«, 
eine blutarme Schöpfung der politifchen Halbheit, zur Folge; 
auch das fti.ddeutfche Vierkönigsbündnifs hatte keinen praktifchen 
Erfolg. Es war nun nur noch ein kleiner Schritt zur Wieder
heril:ellung des Bundestages und die wieder erfl:arkte öfier
reichifche Politik zögerte mit derfelben nicht. Das nur fehwach 
wideril:rebende Preufsen wurde durch Manteuffel nach Olmütz 
und zur fchwerfien diplomatifchen Niederlage geführt, die diefen 
Staat jemals betroffen. So wurde dem deutfchen Volke die 
Demüthigung nicht erfpart, dafs der Bundestag in Frankfurt 
wieder einzog, dem man fchon lange als Symbol eine Schlaf
mütze verliehen hatte. 

Die Reform der deutfchen Bundesverfaffung durfte damit 
als vollkommen vereitelt gelten. Wiederum erzeugte das Ge
fühl der Enttäufchung ein tiefes Mifstrauen des Volkes gegen 
die Regierenden. Nichts erwartete man von dem durch Oefier
reich r863 zufammenberufenen Fürfienkongrefs, von dem Preufsen 
fleh fernhielt. Kühl und theilnahmlos fah man die deutfchcn 
Fürfl:en nach Frankfurt eilen, kühl und ohne alle Spannung hörte 
man von dem totalen Mifslingen der öfl:erreichifchen Reform
pläne. Es bedurfte ganz anderer Thatfachen, um das Mifstrauen 
des deutfchen Volkes zu überwinden. 

Diefe Thatfachen blieben nicht aus. Die Verfaffung des 
deutfchen Bundes brach endlich für immer zufammen, als Oefl:er
reich durch die preufsifchen ·waffen gezwungen wurde, Deutfeh
lands Grenzen zu räumen. Nordwärts vom Main bildete fich 
eine fl:raffe bundesfiaatliche Organifation, deren Kern das rafch 
vergröfserte Preufsen bildete. Und aus dem norddeutfchen 
Bunde ifl: dann in einer Zeit der herrlichfl:en patriotifchen und 
nationalen Erhebung das neue deutfche Reich entfl:anden, mit 
höherer Kraft ausgefl:attet, als dem römifchen Reiche deutfcher 
Nation jemals eigen war, deffen Zufiände jedoch zur Zeit noch 
einer Fortentwicklung in mehreren Richtungen bedürfen. 

2* 
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§. 3. Der deutsche Zollverein. 

So unfruchtbar für Deutfehlands politifche Neugefl:altung 
die Zeit von I 820 bis I 8 50 im Allgemeinen war, fo hat fie doch 
auf dem wirthfchaftspolitifchen Gebiete einen grofsen Erfolg 
aufzuweifen - die Gründung des deutfchen Zollvereins. Schwer 
hatte feit Jahrhunderten auf dem deutfchen Handel die grofse 
Zahl von Zollfehranken gelaftet, welche alle jene mikroskopifchen 
Staaten, in den gröfseren Staaten felbfl: die einzelnen Provinzen 
und Territorien von einander fchieden. In1 Preufsen wurden 
erft durch das Gefetz vom z6. Mai I8I8 alle Binnenzölle aufge
hoben und zugleich die Grunclfätze der Handelsfreiheit als Grund
lagen der neuen Zollgefetzgebung angenommen. 1) Dabei wur
den zwar mäfsige V erbrauchsfteuern für die aus dem Auslande 
eingehenden Manufakturen und Fabrikate, auch für Kolonial
waaren beibehalten, auch ein Eingangszoll forterhoben; aber die 
Ausfuhr war in der Regel ganz frei und alle Haupt- und Hülfs
materialien der einheimifchen Gewerbe wurden frei eingeführt 
oder doch wenigfl:ens nur fehr gering belartet und alle Staats-, 
Kommunal- und Privat-Binnenzölle, fowie alle Kommunal- und 
Privat-Handels-Abgaben und V erbrauchsfteuern wurden - viel
fach gegen Entfchädigung durch Rente - aufgehoben. 2) 

Schon I8zr erfolgte eine weitere Tarif-Reviiion, auch eine 
allgemeine Erhebungsrolle der Einfuhr-, Durchfuhr- und Aus
gangs-Abgaben des preufsifchen Staates wurde eingeführt. 3) 

So fördernd nun auch diefe Mafsregeln auf den preufsifchen 
Handel und Gewerbebetrieb einwirkten, fo brachte es doch die 
unglückliche territoriale Geftaltung Preufsens mit ftch, dafs eines-

1) Zur Literatur über den Zollverein vergl. von Bülow-Cummerow, der ZoU
verein, fein Syftem und deffen Gegner. 1844. A. Emminghaus, Entwickelung, 
Krifis und Zukunft des deutfchen Zollvereins, 1863, und viele andere Werke; von 
Rönne, Staatsrecht, I. 2. S. 818 fgde., giebt eine Literaturnachweifung. In der 
»Statiftik des zollvereinten und nördlichen Deutfchlands« v. Dr. G. v. Viehahn 
ift eine nach amtlichen Quellen gearbeitete Gefchichte des Zollvereins im erften 
Bande S. 141 fgde. enthalten, die als vortreffliches Quellenwerk bezeichnet wer
den darf und von mir vorzugsweife benutzt worden ifl:. 

2) v. Viebahn, a. a. 0. S. 136. 
3) Diefe Revilion erfolgte hauptfächlich in Folge von Klagen der Kaufleute 

aus den Oftfee-Handelsplätzen. Die Verfchiedenheit der Tariffätze für das öfl:liche 
und wefl:liche Zollgebiet des Staates hatte fleh fchon vorher als zwecklos er
wiefen. Die allgemeine Tendenz der Revifwn war die der Milderung und Er
mäfsigung der Zollabgaben. 
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theils die Monarchie immer noch in zwei getrennte Zollgebiete - ein 
öftliches un9 ein weftliebes -- zerfiel, anderntheils die Bewachung 
der ungünftig komplizirten Landesgrenzen fehr fchwierig war, 
auch die grofse Zahl enklavirter fremder Gebietstheile, wie der 
von anderen Territorien umfchloffenen preufsifchen Gebietstheil
chen zur weiteren Verwicklung der Zollverhältniffe beitrug. 

Das Befl:reben Preufsens ging d~mgemäfs darauf hin, eine 
Zolleinigung mit den deutfchen N achbari1:aaten herbeizuführen. 
Allein die preufsifchen Intereffen forderten zunächfl: nur einen 
nord- und wei1:deutfchen Zollverband. Gleiche Wünfche hetreffs 
Süddeutfchlands wurden dort bald nach den grofsen Kriegen 
laut. Der kräftige Auffchwung des füddeutfchen Handels wurde 
durch die Zollfehranken in empfindlicher Weife gehemmt und 
als die gröfste norddeutfche Macht nun zur Begrundung eines 
einheitlichen Zollfyfl:ems vorfchritt, erfchien der füddeutfche Han
del doppelt gefährdet. 

Schon im Frühling I8I9 traten zahlreiche füd- und mittel
deutfche Kaufherrn in Frankfurt a. lVI. zu einem Vereine zu
fammen, der die Befeitigung der inneren Zollgrenzen Deutfeh
lands erfl:rebte. Der Verein richtete eine darauf bezügliche Ein
gabe an den Bundestag, fandte Abgeordnete an verfchiedene 
Höfe und an den Minifl:erkongrefs ·in Wien (18!9(20). Die Ver
handlungen auf diefern Kongrefs führten jedoch in Bezug auf 
die Zollpolitik zu keinem praktifchen Ergebnifs und es ent
fchloffen fich nun die füddeutfchen und ein grofser Theil der 
mitteldeutfchen Staaten, unter fich eine Zoll- und Handels
Einigung herbeizuführen (19. Mai I 820).4) Diefe Vereinigung 
hatte in eri1:er Linie die Tendenz einer Oppofition gegen Preufsen, 
deffen Zollfyi1:ern den Süddeutfehen unbequem war. Diefer 
Oppofition fehloffen lieh die Souveräne jener kleinen nord- und 
mitteldeutfchen Territorien an, welche im preufsifchen Gebiete 
enklavitt waren, fleh mit einer gewiffen Naturnothwendigkeit dem 
preufsifchen Zollfyi1:eme anfchliefsen mufsten, aber in dem Auf
geben ihrer eigenen Zollhoheit eine empfindliche Einbufse an 
Souveränetät erblickten. 

Man verfuchte Alles, um Preufsen von dem Zollfyi1:eme von 
1818 zurückzubringen, aber vergebens. Nun freilich blieb den 

") Es vereinigten fich Bayern, Würtemberg, beide Hohenzollern, Baden, Kur
heffen, Heffen-Darmfl.adt, die fächfifchen Grofsherzog- und Herzogthümer, beide 
Reufs, Waldeck und Naffau. 
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enklavirten Kleinllaaten nur der Anfchlufs übrig. Die Reihe der 
Zoll-Anfchlufs-Verträge eröffnete Schwarzburg-Sondershaufen (für 
die Unterherrfchaft) am 25. Oktbr. r8rg. 5) Es folgten Schwarz
burg-Rudolfl:adt wegen der Unterherrfchaft (r 822), 6) Sachfen
Weimar wegen Allfiedt (1823), 7) Anhalt Bernburg wegen des 
oberen (1823), 8) und wegen des unteren Herzogtbums (r8z6), 9) 

Lippe 10) und Mecklenburg-Schwerin 11) wegen ihrer in Preufsen 
gelegenen Enklaven (r 826). 

Während lieh die Dinge im nördlichen und mittleren Deutfch
land fo zu entwickeln begannen, kam man in Süddeutfchland 
keinen Schritt vorwärts. Die Wiener Verabredungen führten zu 
keinem Ergebnifs, weil man von allen kontrahirenden Seiten 
politifche Motive einmifchte, in kleinlichller Weife überall Sou
veränetäts-Verletzungen witterte und lieh namentlich über das 
Stimmenverhältnifs bei der in Auslicht genommenen Zoll- und 
Handels- Central-Infianz nicht einigen konnte. Verfuche der 
fächfifch-thüringifchen Staaten, unter lieh eine Zolleinigung her
beizuführen (Minifl:erialkonferenzen zu Arnfl:actt r 822), 12) die eifrigen 
Bemühungen von Reffen-Darmfl:adt, 13) zu einer Einigung . mit 
den Nachbarfl:aaten zu gelangen, hatten zwar vorläufig keinen 
greifbaren Erfolg, zeigten aber mehr und mehr, dafs eine durch
greifende Regelung der deutfchen Zollverhältniffe nicht länger 
aufzufchieben fei. Die kaufmännifche Welt begann eine lebhafte 
Agitation gegen die Zerfchneidung des deutfchen Gebietes in 
zahlreiche Zollgebiete in Scene zu fetzen und zum erfienmal 
diskutirte man in Deutfehland wirthfchaftspolitifche Fragen ein
gehend und mit grofser Lebhaftigkeit. 14) 

Heffen-Darmfl:adt beantragte nunmehr den vollen Anfchlufs 
feines Gebietes an das preufsifche Zollfyllem, nachem es zwi-

5) Vergl. preufs. Gef. Sammlung v. 1820, S. I. 

6 ) Gef. Samml. 1822. S. 225. 
7) Gef. Samml. 1823. S. r6g. 
8) Gef. Samml. 1823. S. 177. 
9) Gef. Samml. 1826. S. 26. 

10) Gef. Samml. 1826. S. 101. 

11) Gef. Samml. 1827. S. I. 

12) Entwurf eines Vertrags v. 23 XII. 1822. 
13) Das Grofsherzogthum hatte bei 153 OM. Fläche 161 Meilen Aufsen

grenzen. 
14) Vergl. die "Denkfchrift, Deutfehlands weitere Handelspolitik betreffend« 

von dem Nürnberger Kaufmann Schnell, welche 1822 dem König von Bayern 
überreicht wurde. 
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fchen ihm und Kurheffen zu den fchärffl:en Prohibitivmafsregeln 
gekommen \Var. 

Für Preufsen lagen fchwere finanzielle Bedenken vor, auf 
ein folches Vertragsverhältnifs mit Heffen-Darmfl:adt einzugehen. 
Die aufsergewöhnliche Grenzerfl:reckung diefes Landes nöthigte 
zu einem koil:fpieligen Grenzfchutz, die öfl:lichen und weftliehen 
Theile Preufsens konnten durch das Einfügen des darmfl:ädtifchen 
Gebietes nicht in Verbindung gebracht werden. Für den Wein
bau am Rhein, an der Ahr und Mofel erwuchs eine gefahrliehe 
Konkurrenz durch den bedeutenden Weinbau in Reffen-Darmil:adt. 

Allein der preufsifche Finanzminifl:er von Motz. klebte bei 
einer grofsen politifchen Mafsregel nicht an kleinlichen fiskalifeben 
Bedenklichkeiten. Der Anfchlufs eines gröfseren deutfchen Staates 
an das preufsifche Zollfyfl:em mufste - dies verkannte der 
fl:aatsmännifch bedeutende Miniil:er von Motz nicht - eine 
Regelung der deutfchen Handelsverhältniffe einleiten, welche 
zum freien Verkehr innerhalb des Bundesgebietes mit Noth
wendigkeit führte und er zögerte keinen Augenblick, Alles daran 
zu fetzen, um jenen erfl:en Anfchlufs zu ermöglichen. 

Der Zoll- und Handelsvertrag zwifchen Preufsen und Heffen
Darmfl:adt wurde am 14· Februar I828 abgefchloffen, 15) am 
4· Mai I 828 veröffentlicht.l6) Kurheffen folgte I 83 r, 17) einige 
Kleinfl:aaten fehloffen fich 1829- I83 I ebenfalls an 18) und fchon 
1831 umfafste der Zollverein 5293 0 M. 19) Die beiden feither 
getrennten preufsifchen Zollgebiete waren vereinigt. Das ganze 
norddeutfche Zollgebiet hatte wohlarrondirte Grenzen und der 
einer allgemeinen Zolleinigung in Deutfehland wideril:rebende 
Sonderbund war gefprengt. 

Der Anfchlufs der füddeutfchen Staaten erfchien allen Ein
fichtigen nun nur noch als eine Frage der Zeit. Bayern und 
Würtemberg hatten am 28. Januar 1828 20) eine befondere Zoll
vereinigung vereinbart, welcher Sachfen-Weimar, Koburg und 

15) Am 28. II. v. Friedrich Wilhelm III., am 8. III. vom Grofsherzog von 

Heffen vollzogen, 
16) Gef. Sammlung r8z8. S. 50. 
17) Zoll- und Handelsvertrag vom 25. Aug. r83r; Gef. Sammlung r83r, 

Stück 17, No. 13 r8. 
18) Der Landgraf v. Heffen-Homburg für Meifenheim r8zg, Kobnrg-Gotha für 

Lichtenberg I 83o, Oldenburg für Birkenfeld I 83 I, Waldeck I 83 r. 
19) Die näheren ftatiftifchen Nachweifungen darüber f. b. v. Viebahn, Statiftik, 

I. s. I$2· 
2o) v. Viebahn, Statiftik I. S. I$6. 
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Baden für ihre in dem bayerifch-würtembergifchen Zollgebiete 
liegenden Enklaven beitraten. Aber diefe Vereinigung leiftete, 
obwohl ihre finanziellen Ergebniffe nicht ungünfiig waren, doch 
das nicht, was der Handelsfiand erftrebte. Das Gebiet· war zu 
befchränkt, abgefchloffen von dem Seeverkehr, ohne einen grofsen 
Markt und die grofsen bayerifchen Handelsplätze waren mit dem 
Ruin bedroht. Andererfeits fand auch die rheinpreufsifche und 
rheinheffifche Induftrie fich dadurch fehr beengt, dafs ihr der 
füddeutfche Markt verfehloffen war. Die Ueberzeugung, dafs 
der innere Zollkrieg zum beiderfeitigen Schaden diene, wurde 
immer allgemeiner und die beiden grofsen Zollvereinigungen in 
Deutfehland wurden durch diefelbe naturgemäfs zu einem engeren 
Anfchluffe unter einander geführt. Die zuerft vertraulich geführ
ten V er handJungen hatten bald praktifche Ergebniffe, zuerft den 
Handelsvertrag vom 27. Mai 1829, 21) dann den Zolleinigungs
vertrag vom 22. März 1833. 22) Acht Tage fpäter, am 30. März, 
fchlofs fich das Königreich Sachfen an, 23) am 11. Mai r833 24) 

der thüringifche Zoll- und Handelsverein, und nunmehr umfafste 
der deutfche Zollverein 7,730 0 M. mit faft 23 1/ 2 Mi!!. Ein
wohnern. 25) 

Einer fo gebietenden Vereinigung der gewerbreichfien Theile 
von Deutfehland beizutreten, war nunmehr für die noch zurück
gebliebenen deutfchen Gebiete eine einfache Nothwendigkeit. 
Die Anfchlüffe von 1833 bis 1841 führten dem Zollverein Heffen
Homburg (Herrfchaft Homburg) 1835, Baden 1835, Naffau 1835, 
Frankfurt a.jM. 1836, Theile von Hannover (Hohnfiein und 
Elbingerode) und Braunfchweig (Blankenburg a.jH.) zu. 

Der Zollverein war nur bis zum Jahre 1842 errichtet, jedoch 
mit der Vorausfetzung der weiteren F ortelauer auf abermals 
12 Jahre im Falle der Nichtkündigung. 

Beim Herannahen des Kündigungstermines legten fich die 
Regierungen die Frage vor, ob die Zoll-Vereinigung den an fie 
gefiellten Anforderungen genügt habe. Die bedeutende Steige
rung der gewerblichen Produktion im Vereinsgebiete war nicht 
zu läugnen; die finanziellen Ergebniffe waren befriedigend; nur 

21) Gef. Samml. 1829. S. 53· 
22) Gef. Samml. 1833. S. I45· 
23) Gef. Samml. 1833. S. 230. 

2 ') Gef. Samml. 1833. S. 240. 

25) Den genauen fiatifiifchen Nachweis über die Gebietsverhältniffe des Zoll
vereins f. bei v. Viebahn, Statiftik, I. S. 178. 
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betreffs der Vertheilung der Einkünfte aus den Vereins-Zöllen 
und Steuern fiellten fich Ungleichheiten heraus. Preufsen hatte 
jährlich über I. Million Thaler Einbufse gehabt und beantragte 
eine Aenderung des Theilungsmafsfl:abes. Einen Augenblick 
tauchte die Beforgnifs auf, der Zollverein möge zerfallen. Aber 
die v~lkswirthfchaftliche Bedeutung deffelben war doch fchon 
jetzt zu klar hervorgetreten, als dafs eine wenn auch noch fo 
ernfie Meinungsdifferenz der Regierungen ihn hätte gefährden 
können. Die Frage des Zollvereins war zudem eine politifche 
im vollen Sinne des Wortes geworden. Der Einheitsgedanke 
fand hier feinen. praktifchen Ausdruck und wenn Deutfehland 
auf dem rein fiaatlichen Gebiete wiederum centrifugalen Ten
denzen verfallen war, fo klammerte fich der Gemeinfinn des 
Volkes um fo zäher an die wirthfchaftspolitifche Einheit. Es 
blieb bei der V ertheilung der Einnahmen nach der Bevölkerung 
und Preufsen brachte dem grofsen Ganzen auch fernerhin ein 
finanzielles Opfer. Die Fortdauer des Zollvereins wurde auf 
weitere I2 Jahre am 8. Mai 184I 26) vereinbart. Zugleich traten 
Braunfchweig, 27) Luxemburg, 28) Lippe, 29) Waldeck 30) (für Pyr
mont) in den Verein ein. Hannover, 31) Oldenburg und Schaum
burg-Llppe32) folgten I85I und I852. Am 4· April I853 33) und 
im Jahre I865 34) wurde das weitere Fortheftehen des Zollvereins 
vereinbart und fo ging Deutfehland, wenigfiens wirthfchafts
politifch geeinigt, den Ereigniffen von I 866 und I 870 entgegen, 
welche zur dauernden Einheit des Reiches auf allen Gebieten 
führten. 

§. 4. Territorialgeschichte. 

Aus der verwirrenden Maffe der felbftändigen Territorien 
Deutfehlands bei Beginn der franzöfifchen Revolution hatten 
fich nur verhältnifsmäfsig wenige zu erhalten vermocht. I 792 

26) Gef. Samml. 184r. S. 144-
27) Vertrag v. 19. X. 41. Gef. Samml. 1841. S. 353· 
28) Vertrag v. 8. II. 42. Gef. Samml. 1842. S. 92. 
29) Vertrag v. 18. X. 41. Gef. Samml. 1841. S. 337· 
30) Vertrag v. I I. XII. 4 I. 
31) Vertrag v. 7· IX. 51. Gef. Samml. 1853. S. 349· 
32) Gef. Samml. 1853· S,. 355· 
33) Gef. Samml. 1853. S. 406. 
31) Verträge v. 11. VII. 64, 12. V. 64 und 16. V. 65, Gef. Samml. 1865. 

s. 521. 523· 538. 541. 641· 
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beftand Deutfehland noch aus 322 Einzelftaaten und politifchen 
Verbänden, 1803 aus I76, I8I2 aus 40, I87I aus 26 Bundes
ftaaten mit 25 Souveränen. 

Die territorialen Veränderungen von I 820 bis I 866 find nicht 
von grofser Bedeutung. I 834 kam das Fürftenthum Lichtenberg 
durch Kauf von Sachfen-Koburg an Preufsen; 1) I 839 wurde der 
niederländifche Antheil des Herzogtbums Limburg gegen den 
belgifchen Antheil von Luxemburg dem deutfchen Bunde ein
verleibt; 2) die Herzogthümer Sachfen-Gotha (I 82 5), 3) Anhalt
Köthen (1847) und Anhalt Bernburg (1863) fchieden durch .E:r
löfchen ihrer Fürftenhäufer aus der Reihe der felbftändigen 
Staaten aus und fielen das erfl:ere an S. Koburg, die letzteren 
an Anhalt-Deffau, mit dem vereinigt fie das Gefammtherzogthum 
Anhalt bilden; die beiden Fürfl:enthümer Hohenzollern fielen 
durch Vertrag an Preufsen (1849); 4) diefer Staat erwarb 1853 
ein geringes Gebiet am Jahdebufen von Oldenburg; 5) das Her
zogthum Lauenburg wurde 1865 an den König von Preufsen 
abgetreten. 6) Heffen-Homburg fiel 1866 an Darmftadt.7) 

Sehr bedeutend waren dagegen die Territorial-Veränderungen, 
welche der Krieg von I 866 im Gefolge hatte. Hannover, 8) Kur
heffen, Naffau, Schleswig-Holftein 9) wurden dem preufsifchen Staate 
einverleibt; Preufsen erwarb aufserdem von Heffen-Darmftadt 

1) Verträge vom 31. V., 6. u. 26. VI. 1834. Die Uebergabe erfolgte 15. 

VIII. 1834. 
2) Luxemburg und Limburg find dann 1866 beim Aufhören des deutfchen 

Bundes von Deutfehland endgültig abgetrennt worden. 
3) Vertrag v. 12. XI. 1826. 1825 beftanden 4 fächlifche Herzogthümer: 

Koburg-Saalfeld, Gotha mit Altenburg, Meiningen und Hildburghaufen. Nach 

dem Tode des letzten Herzogs von Gotha erhielt Meiningen Hildburghaufen und 

Saalfeld, der Herzog von Bildburghaufen Altenburg, der Herzog von Koburg 

Gotha. Vergl. v. Viebahn, Statiftik, I. S. 91. 
4) Belitznahme-Patent v. 12. III. 50 (Gef. Samml. 1850. S. 295). 
5) Belitzergreifungs-Patent v. 5· XL 1854. (Gef. Samml. 1854, S. 593). 
6) Das Herzogth. Lauenburg war in dem Wiener Frieden v. 30. X. 1864 v 

Chriftian IX. v. Dänemark an Preufsen und Oefterreich gemeinfchaftlich abge

treten und wurde im Vertrage von Gaftein, 14- VIII. 65 durch den Kaifer von 
Oefterreich gegen Zahlung von z 1/ 2 Millionen Thaler dann an den König von 

Preufsen abgetreten. Lauenburg fteht noch heute mit Preufsen in Perfonal-Union. 
7) Demnächft an Preufsen. Gefetz v. 24. Dezbr. 1866, Gef. Samml. 1866. 

s. 876. 
8) Gef. v. 20. IX. 1866, Gef. Samml. 1866. S. 555, für Hannover, Kurheffen, 

Naffau, Frankfurt. 
0 ) Gef. v. 24. Dezember 1866, Gef. S. 1866. S. 875. 
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den Kreis Eiedenkopf mit anftofsenden Gebietstheilen und die 
ehemalige Landgraffchaft Heffen-Homburg, 10) von Bayern Orb 
und Kaulsdorf, 11) das Gebiet der ehemals freien Stadt Frank
furt a./M. Die gefammten öfterreichifchen Lande aber fchieden 
aus dem Verbande mit Deutfehland aus, ebenfo Luxemburg
Limburg. 

Nicht minder bedeutungsvoll find die Landerwerbungen von 
187r. Uralte Sitze deutfcher Kultur, Landestheile von höchfter 
Fruchtbarkeit und mit reich entwickeltem Gewerbebetriebe, 
welche die unfelige Schwäche Deutfehlands vor zwei Jahrhun
derten nicht zu behaupten vermochte, fielen an Deutfehland zu .. 
rück. Elfafs-Lothringen ward wieder eine Provinz des deutfchen 
Reiches und indem die dort gelegenen AusfaUsthore gegen 
Deutfehland in deutfchen Befitz kamen, wurden fie zu Bollwerken 
gegen die Tollheiten der franzöfifchen Politik. 

So ifi Deutfehland das grofse und ftarke europäifche Cen
tralreich geworden, deffen ernfte Friedensliebe dazu berufen 
feheint, zwifchen dem politifch überreizten, einer ruhigen ver
fl:andsklaren politifchen Arbeit und damit eines vernünftigen Ver
faffungslebens faft unfähigen Romanenthum im W efl:en und Süd
weften von Europa und dem an tiefen fazialen Kontraften 
krankenden ofteuropäifchen Slaventhum, welches in gefährlichen 
Sprüngen der europäifchen Kultur theilhaft zu werden und feiner 
noch rohen Kraft herrfehenden Einflufs zu erringen befl:rebt ift, 
eine Vermittlung zu üben, zu welcher Deutfehland nur dann 
befähigt fein wird, wenn feine ftreitbare Kraft nicht erlahmt, 
zugleich aber das Streben nach wahrer, tiefer Bildung mehr und 
mehr Gemeingut feiner Bürger wird, wenn eine mafsvolle Politik 
nach aufsen, ein ruhiger verfl:andesgemäfser Ausbau feiner In
fl:itutionen im Innern dem Reiche dauernd eine Fülle von geiftiger 
Kraft zuführen, welche feiner äufseren Machtfiellung die innere 
Berechtigung verleiht. 

Das, was das deutfche Reich heute ifl:, ifl: es geworden in 
einer Schule fchweren politifchen Leides, unter dem zerfetzenden 
EinBuffe eines Individualismus, der an feiner Kraft gezehrt hat 
durch die Jahrhunderte. Wir finden das auf allen Blättern der 
deutfchen Gefchichte ja verzeichnet, wie keine Kraft im Volke 

10) Gef. v. 24 Dezbr. 1866 a. a. 0. 
11) Art. XIV. des Friedensvertrages v. 22. VIII. 1866 und Gef. v. 24. Dezbr. 

1866 a. a. 0. 
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lieh fügen wollte den grofsen und allgemeinen Zielen, wie Alle, 
Fürfl:en und Volk, zurückfl:rebten in immer kleinere Kreife der 
Bethätigung, einem Hange zur Individualifirung folgend, der 
überall das Centrum floh. 

So wie fie einfl: nicht in gefchloffenen Städten wohnen woll
ten, wie Stamm gegen Stamm, Gau gegen Gau fich feindlich 
erhob, fobald rafcher Zorn oder das flüchtige Intereffe des Tages 
ihnen die Waffe in die Hand drückte, fo wie ein ungernelfeuer 
und mafslofer Trieb nach individueller Selbfl:befiimmung einft 
die Gefolgfchaften zufammentrieb und wieder zerrifs, fo ift es 
geblieben durch das ganze Mittelalter, durch den Beginn der 
neueren Zeit, bis das tieffl:e politifche Elend, eine Erniedrigung 
der Nation als folcher, welche dies foreichbegabte deutfche Volk 
zum Söldlinge fremder Intereffen, das deutfche Land zum Tum
melplatz fremder Leidenfchaften machte, und zuletzt alles poli
tifche Leben erftarren liefs - bis diefe totale Verkommenheit 
des vom Romanismus geknechteten Deutfchthums die Reaktion 
hervorbrachte. Von da ab keimte der Einheitsgedanke, blühte 
aus dem Moder der Zufl:ände des r 8. Jahrhunderts, das Bewufst
fein der Beften in der Nation auf, dafs es anders werden müffe 
und dafs es anders werden könne. Aber dies Bewufstfein war 
das Gut nur Weniger. Die Umwälzungen an der Schwelle des 
neunzehnten Jahrhunderts fanden ein unvorbereitetes Gefchlecht, 
welches den kindlichen Stand feiner politifchen Reife genugfam 
dokumentirte in mafslofen Wünfchen, in der überftürzenden Haft 
feiner politifchen Befl:rebungen. Nochmals verfiel Deutfehland 
dem Partikularismus, der Polizeiherrfchaft, der Schwäche und 
Kleinlichkeit. Aber der Geifl: des deutfchen Volkes reifte zur 
männlichen Kraft heran und auf ihn ift nun das neue deutfche 
Reich gegründet. 

Wenn wir fo Rückfchau halten auf eine Entwicklung vieler 
Jahrhunderte, fo darf unfer Blick freudig den zurückgelegten 
fchweren Weg meffen, um dann an Hoffnung und Vertrauen 
reich fich der Zukunft zuzuwenden. Ohne Beforgnifs dürfen wir 
auf jene Eigenfchaft unferes Volkes blicken, die einfl: zur terri
torialen Zerfplitterung führte und auch heute noch, in veränder
ter Form, mit anderen Zielen, vorhanden ifl:. Ja, ich glaube, wir 
dürfen uns glücklich fchätzen, dafs uns die Vorfehung vor einem 
Wege bewahrt hat, wie ihn Frankreich gegangen ifl:, den Weg, 
der zur abfoluten Centralifation des politifchen Lebens und da
mit zur geiftigen Verarmung der peripherifchen Kreife geführt hat. 
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Der deutfche Partikularismus war verderblich, fo lange er 
fleh im Befitze der politifchen Macht befand, fo lange von feinem 
guten Willen die Erfüllung der fl:aatlichen und nationalen Auf
gaben abhing. Was er in diefer Beziehung gefündigt hat an 
unferem nationalen Leben, darüber hat die Gefchichte zu Ge
richt gefeffen und üe hat ihn verurtheilt. Aber der politifchen 
Macht entkleidet, kann die Eigenart des deutfchen Charakters, 
welche zur Individualifirung drängt, nur dazu dienen, eine zu 
weit gehende Centralilirung der nationalen Kräfte zu verhindern. 

So wenig die Kleinftaaten in Deutfehland für die nationalen 
Aufgaben leifl:eten und leiften konnten, fo fehr Üe fogar die Er
füllung derfelben hemmten, fo manche Frucht haben üe auf dem 
intellektuellen und wirthfchaftlichen Gebiete gezeitigt. Die Bil
dung zahlreicher Centren des geifl:igen Lebens in den Reüdenzen, 
die eben fo zahlreichen Spitzen der Verwaltung gewährten 
reiche Anregung in denjenigen Kreifen der bürgerlichen Gefell
fchaft, in welche fonft der Wellenfehlag der geifl:igen Bewegung 
der Centralfl:ädte nicht gedrungen fein würde und boten dem 
fl:rebfamen und begabten Theile der Bevölkerung reiche Ge
legenheit zum Fortkommen und Emporficigen in Beamtenlauf
bahnen, verliehen damit aber der Nation im Ganzen eine Fülle 
von Bildung und Vielfeitigkeit, welche ihr fonfl: gefehlt haben 
würde. Es ifl: eine Thatfache, dafs die Kleinftaaten in Bezug 
auf Unterrichtswefen vielfach Bedeutendes geleiftet haben. Und 
manche fruchtreiche Anregung in wirthfchaftspolitifchen Dingen 
und" betreffs der Organifation der Staatsverwaltungen ifl: von den 
deutfchen Mittelftaaten ausgegangen. 

Man follte dies, wie ich meine, nicht vergefien. Die Parole 
der abfoluten Unifikation auf allen Gebieten, in allen Rich
tungen halte ich für eine Uebertreibung. Ein Reich fall Deutfch
land fein oder werden auf dem Gebiete der äufseren Politik und 
Wehrhaftigkeit, der Handels- und Verkehrs-Politik, der Rechts
pflege, der allgemeinen Wohlfahrtspflege. Aber man möge ohne 
Hafs auf jene kleineren Centren des politifchen und intellek
tuellen Lebens hinblicken, die Deutfehland vor der geifl:igen 
Verarmung fchützen werden, welche in einem grofsen Lande 
ftets die Folge der vollkommenen Centralifation fein wird" 

§. 5. Die neuen Staatszustände in Deutschland. 

Das neunzehnte Jahrhundert fand Deutfehland in dem Zu
ftande einer zerbröckelnden Ruine. Der abfolute Staat hatte fich 
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überlebt und man fand die Staatsform noch nicht, die ihn er
fetzen follte. Die foziale Gliederung, welche der Feudalismus 
der bürgerlichen Gefellfchaft verliehen hatte, war zerriffen, aber 
fie hatte fich tief hineingefreffen in das Mark des Volkes und 
es erfchien Vielen als ein vVagnifs, die Gleichheit Aller in allen 
ihren Folgerungen praktifch anzuerkennen. Das Wirthfchafts
und Erwerbs-Leben, diefer nächftgelegene Tummelplatz der 
Volkskraft, war in einer tief eingreifenden Umformung begriffen; 
kaum liefs fich die Richtung erkennen, in welcher Gütererzeugung, 
Güterumformung und Handel fich entwickeln würden; man hatte 
in der Erfüllung gewaltiger patriotifcher Aufgaben, in der fiebri
fchen Erregung der langen Kriegszeit keine Zeit, über den Zu
fammenfl:urz alles deffen, was hiftorifch geworden war, nachzu
denken. Es galt zunächfl: den Kampf um die Exifl:enz; an die 
Begründung fefter Staatszufl:ände·war vor 1816 nicht zu denken. 
Und auch nach 1816, als man an die grofse Arbeit der Re
generation der politifchen Infl:itutionen in Deutfehland ernil:lich 
dachte, war man über Ziele und Mittel durchaus nicht einig, 
vielmehr nahmen die verfchiedenen Kreife der bürgerlichen Ge
fellfchaft diefer Entwickelung gegenüber eine durchaus verfchie
dene Stellung ein. Von Standes-Intereffen beherrfcht, wider
fl:rebte der einflufsreiche Feudal-Adel jeder fefl:en Geftaltung in 
Staat und Gefellfchaft, welche die Rückkehr zu den früheren 
Zufl:änden verfchlofs und ihm bot fich ein namhafter Theil der 
Bureaukratie als gefügiges Werkzeug dar. 

Diefe Bureaukratie hatte, wie ich gezeigt habe, an dem 
tiefen Verfalle der deutfchen Nation im achtzehnten Jahrhundert 
einen unheilvollen Antheil gehabt. Ja, diefe fo hochmüthige und 
eben fo fervile, diefe eben fo anfpruchsvolle wie unwiffende Hof
dienerfchaft war es vor Allen gewefen, welche die unfittlichen 
Rechts-Ordnungen gefchaffen und aufrechterhalten hatte, aus 
denen die phyfifche und geifl:ige Knechtfchaft der niederen Volks
fchichten, die Unnatur des Merkantilismus, die ganze vernunft
lofe Polizeiwirthfchaft, endlich das Erftarren allen politifchen und 
nationalen Lebens herzuleiten ifl:. 

Aber fchon frühzeitig im 18. Jahrhundert zweigte fich von 
diefer bureaukratifchen Richtung der fchlimmfl:en Art, welche 
allmählig mehr und mehr in Selbftüberhebung erfl:arrte, eine neue 
Strömung im Beamtenthume ab, welche in fich die Beftimmung 
trug, dereinft zur herrfehenden zu werden. 
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Das bürgerliche Beamtenthum, dem perfönliehen Regimente 
der Fürften feither willenlos unterworfen, zeitigte langfam in fich 
den Begriff des vom Staate, nicht vom Fürften perfönlieh 
verliehenen Amts-Mandates und leitete feine Amtsbefugnifs von 
dem üttlichen Gefammtwillen Aller ab, nicht von einem Einzel
willen, indem es die Lehre vom Beamten-Mandate entwickelte 
aus dem neuen Begriffe des Staates, welcher letztere in fich die 
Fülle aller Macht vereinigte, während der Fürft nur das durch 
die göttliche Weltordnung eingefetzte erfte Organ des fittlichen 
Gefammtwillens fein follte. 

Aber das Bürgerthum vermochte vor r8ro diefe neue Dok
trin lediglich zu theoretifcher Geltung auf den deutfchen Hoch
fchulen und in den Lehrbüchern der Staatsrechtslehrer zu bringen. 
Das praktifche Leben wurde vom Feudal-Adel, von der bureau
kratifchen Sucht des Vielregierens beherrfcht. Das Volk aber, 
aller politifchen Bildung baar, durch die Gewalt der Ereigniffe 
aus träger Stumpfheit aufgerüttelt, durch Umwälzungen, deren 
Ziele ihm nur unklar zum Bewufstfein kamen, in die allgemeine 
Bewegung hineingeriffen, taumelte zwifchen einer aften und einer 
neuen Welt von Ideen umher, von denen die edlere unter feinen 
Händen zerbrach, während die letztere zu einer greifbaren Ge
ftaltung noch nicht gelangt war. 

So kam die Periode der Neubildung, jene fo fchwere Ueber
gangszeit, in welcher der neue Staat aufgebaut werden mufste. 
Jetzt trat das aufgeklärte Beamtenthum als eine Macht hervor, 
willens und fähig, den Bau der neuen ftaatlichen Inftitutionen 
mit fl:arker Hand zu vollziehen. Jetzt gelangte die auf den deut
fchen Hochfchulen gepflegte staatsmännifche, philofophifche, 
hifl:orifche und rechtswiffenfchaftliche Bildung zu praktifcher Be
thätigung und erfüllte die Spitzen des Beamtenthums mit einer 
Fülle frt1chtreicher Gedanken. Es entftand fo eine Ariftokratie 
der Intelligenz, welche fehr bald in fcharfen Gegenfatz trat gegen 
die Ariftokratie der Geburt, gegen jenen hohlen Adel des Namens 
an den deutfchen Höfen, der es lange genug vortrefflich ver
flanden hatte, fich vom arbeitenden Volke ernähren zu laffen. 
Und diefer Adel, das fpezififche Junkerthum, empfand nicht min
der eine an Hafs grenzende Abneigung gegen das Beamtenthum, 
in welchem es feinen unverföhnlichen, dabei an Bildung weit 
überlegenen Feind erblickte. 

Schon im zweiten Bande diefes Werkes habe ich Gelegen-
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heit gehabt, 1) die Namen einiger Männer zu nennen, welche als 
Vertreter des aufgeklärten Beamtenthums zu betrachten find. 
An die Anfchauungen und Beihebungen der beiden Mofer, von 
Stiffer, Münchhaufen und Ludwig knüpften Männer wie Stein, 2) 

von Schön, 3) W. v.Humboldt, 4) Beyme, 5) Ferdinand Bornemann 6) 

Graf Armansperg 7) u. A. unmittelbar an. Wie einft Thomafms, 
Möfer und Beckmann eine neue humane Staatskunft gelehrt 
hatten, 8) fo befruchteten Johann Ludwig K1über, 9) Traugott 
vVilhelm Krug, Jo) Karl von Rotteck 11) das Staatsleben mit neuen 
liberalen Anfchauungen, indem fie den Kampf des Vernunft
rechtes gegen das fo fehwer gemifsbrauchte hiftorifche Recht 
führten und die Geifter der Gebildeten vorbereiteten auf den 

1) Band II., S. 33· 
2) A. a. 0. S. zo6 fgde. 
3) H. Theodor v. Schön, Mitarbeiter Stein's und Hardenbergs, fcharfer Gegner 

des reaktionären Geburtsadels eben fo fehr, als der herrfchfüchtigen Kirche, geb. 
1773, geft. 1856. Neben Stein ift ihm in er11:er Linie die Befreiung des Grund
eigenthums in Preufsen, die Städteordnung v. r8o8, die humane Richtung der 
preufs. Politik zu Anfang d. J ahrh. zu danken. r842 gelang es der reaktionären 
Kamarilla in Preufsen, ihn aus dem Staatsdienfte hinauszudrängen, nachdem er als 
0 berpräfident v. Preufsen eine überaus fegensreiche Thätigkeit entfaltet hatte. 

4 ) W. v. Humboldt, älterer Bruder A.'s v. Humboldt, der geiftvolle Vertreter 
jener weitfchauenden liberalen Staatsweisheit, die das zertrümmerte Preufsen wie
der aufrichtete und fchon r8o6-1810 die -leider erft vrel fpäter entwickelten
Keime vernunftgemäfser Staatszuftände in lieh trug, mufs überall da genannt wer
den, wo von den Beften unferes Volkes geredet wird. Auch ihm verleidete die 
kleinliche Reaktion der Jahre nach r8r5 den Staatsdienft. Er fchied fchon r8rg 
mit Boyen und Beyme aus demfelben aus. Vergl. f. Biogr. v. Haym (Berlin 1856). 

5) Fr. Kar! Beyme, feit 18oo Kabinetsrath Friedrich vVilhelms III., eintlufs
reicher Gegner d. Hofadels, ein humaner und edler, aber in der Form fchroffer 
Mann. Nach Stein's Rücktritt wurde er Grofskanzler im Juftiz-Minifterium, trat 
aber 1819 zurück. Obwohl er die Erhebung in den Adelftand wiederholt abge
lehnt hatte, wurde er 1816 dennoch zum Grafen gemacht. Er ftarb 1838. 

6) Preufs. Juil:izminiil:er, geh. 1798 in Berlin. geil:. 1864. 
7) J oh. Ludw. Graf von Armansperg, bayrifcher Minifter des Innern und 

der Finanzen, fpäter der auswärtigen Angelegenheiten, hochverdient um beffere 
Ordnung der Finanzverwaltung in Bayern, daneben ein unermüdlicher Kämpfer 
gegen die Herrfchfucht Roms, wurde 1787 zu Kötzling (Niederbayern) geh., mufste 
1831 der Hof-Kamarilla und den erbitterten Prieil:ern weichen und hat fpäter als 
allmächtiger Miniil:er des Königs Otto die Staatsgefchäfte Griechenlands geleitet. 
Er ftarb 1853· 

}) Bd. II., S. 32. 
9) Vergl. Rob. v. Mohl. Gefch. d. Lit. d. Staatswiffenfchaften (1856.) II. 

S. 473 fgde. 
10) Der vielfach gernarsregelte liberale Profelfer in Leipzig, geh. 1770, geil:. 1842. 
11) Mohl a. a. 0. S. 561 fgde. 
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Sieg des Konftitutionalismus über das abfolute Herrfeberrecht 
und zugleich diefen Sieg felbft zu emer unabwendbaren Noth
wendigkeit machten. 

Die fo fkizzirte Stellung der an den neuen Staatszuftänden 
in den erften Dezennien diefes Jahrhunderts fehaffenden geiftigen 
Kräfte erlitten bald nach 1820 mannigfache Aenderungen. Die 
Regeneration Deutfehlands erfolgte zunächft auf dem wirthfchaft
lichen Gebiete, erft viel fpäter auf dem eigentlich politifchen. 
Nur Iangfarn konnte auf dem letzteren Schritt um Schritt vor
wärts gethan werden und der grö[ste deutfche Staat blieb in 
dem Ausbau der konftitutionellen Staatseinrichtungen fogar ganz 
zurück, reformirte aber feinen Verwaltungsorganismus und feine 
wirthfcnaftlichen V erhältniffe um fo energifcher. Die Entwick
lung des Wirthfchafts- und Gewerbelebens flieg im Fluge in 
ganz Deutfehland zu nie gekannter Höhe empor. Das Bürger
thum gelangte auf diefern Gebiete zur vollften Geltung, zu fazia
lem Anfehn, grofsem Reichthum, zu einer umfaffenden und tiefen 
Bildung. War es in den erften Dezennien das bürgerliche und 
liberale Beamtenthum gewefen, welches als Träger neuer Ge
dankenftrömungen, die von den deutfchen Univerfitäten aus
gingen, als ftreitbarer Vorkämpfer einer neuen Staatslehre zu 
hoher allgemeiner Bedeutung emporftieg, fo trat jetzt das indu
ftrielle Bürgerthum als ein neues liberales Element in die Reihen 
der Kämpfer. Die feit r8r8 in vielen deutfchen Staaten errich
teten konftitutionellen Staatseinrichtungen boten dem liberalen 
Bürgerthum reiche Gelegenheit, zu politifcher Thätigkeit zu ge
langen. Es war nicht mehr die Bildung der deutfchen Hochfchulen 
allein, welche nun dem Aufbau neuer Staatszuftände fich zu
wendete, fondem auch eine treffliche, aus dem praktifchen Leben 
gefchöpfte ftaatswirthfchaftliche und ftaatsmännifche Intelligenz ; 
vor Allem war es nicht mehr das Gelehrten- und Beamtenthum, 
welche ausfchliefslich das Gewicht ihrer Autorität in die W ag
fchale zu. werfen hatten, fondem zur politifchen Arbeit berufen 
und gefchickt waren auch die Männer, welche unmittelbar in 
dem Erwerbs- und Wirthfchaftsleben flehend, eine reiche Fülle 
praktifcher Lebensanfchauungen als Baufteine zu dem politifchen 
Neubau zu verwenden fähig waren. Die Letzteren aber wurden 
von da ab die entfchiedenften Vorkämpfer der konftitutionellen 
Doktrin und traten bald in einen fcharfen Widerftreit gegen die 
in allen deutfchen Staaten zurückgebliebenen Refte der Bureau
kratie alten Styles, gegen das Schreibftuben-Regiment, welches 

B er nha r d t, Forstgeschicbte. Ill. 3 
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noch immer an Staatszuftänden fefthaltcn wollte, deren Grund
bedingungen feit r8o6 nicht mehr vorhanden wareh. Die indu
ftrielle Intelligenz wurde auf diefern Gebiete der treue Bundes
genaffe des liberalen Beamtenthums; beide find bis heute die 
hervorragendften Vertreter des· Konftitutionalismus geblieben. 

Hand in Hand mit diefen Veränderungen gingen Entwick
lungen, welche fich auf das gf'fammte geiftige Leben der Nation 
bezogen und welche ich nicht ganz unerwähnt laffen darf. Das 
Hervortreten des Induftrialismus hatte eine Präponderanz der 
praktifchen Lebensbeziehungen, der realen Lebensziele über den 
idealen Inhalt des Lebens zur nothwendigen Folge. Eine fehr 
nüchterne Auffaffung von der Natur des Staates, von dem Ver
hältniffe des Einzelnen zur Gefammtheit, war auf der anderen 
Seite nothwendige Vorbedingung der konftitutionellen Lehre und 
zugleich ihre Folge. Die aus einem ftarken Idealismus ent
fprungenen Vorfiellungen des Mittelalters, von dem abfoluten 
Staate fehnöde mifsbraucht und im rS. Jahrhundert zur Komödie 
geworden, waren nunmehr ganz verbraucht und es mufste fich 
aus dem modernen Staatsgedanken heraus erft eine neue fitt
liche Staatslehre bilden. Das praktifche Leben fleckte erkenn
bare, verheifsungsvolle Ziele und ihre materielle Natur hiefs vor 
Allem die Bildung pflegen, welche für die praktifchen Lebens
aufgaben gefchickt machte, d. h. die Spezialbildung. Das geiftige 
Leben des Volkes begann fich in einzelne Richtungen zu zer
fpalten; eine grofse Zahl technifcher Spezialfchulen entftand; die 
auf dem Boden des Altertbums flehende gelehrte Schulbildung 
fand in der realen Schulung für praktifche Lebenszwecke einen 
eifrigen Konkurrenten; die deutfchen Univerfitäten, einft die ein
zigen grofsen Centren des gefammten wiffenfchaftlichen Lebens 
der Nation, zogen nicht mehr die gefammte geiftige Kraft der
felben zu fich heran, fondem nur einen mehr und mehr fich 
verringernden Theil. Man gewann an praktifcher Tüchtigkeit 
für das Leben Vieles, aber man verlor an tiefer und harmonifcher 
Geiftesbildung, an idealer Wärme der Anfchauung mehr, als man 
gewann. Indem man auf der einen Seite das konftitutionelle 
Prinzip eifrig ausbaute, vernachläffigte man auf der anderen Seite, 
jene umfaffende geiftige Bitdung zu pflegen, welche allein zur 
ftaatsmännifchen Thätigkeit befähigt und als eine der wefent
lichften Grundlagen des Konftitutionalismus zu betrachten ift. 
Die Realfchulen und technifchen Spezialfchulen aller Art haben 
uns nicht allein geiftig ärmer gemacht, fondem auch die Heran-
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bildung einer ausreichenden Zahl wahrhaft befähigter politifcher 
Vertreter lange hinausgefchoben und die gefetzgeberifche Arbeit 
in ungebührlicher Weife den formal nach wie vor trefflich ge
bildeten Juriften überwiefen. 

Der Konfiitutionalismus entwickelte fich.in Deutfehland über
aus langfam. Zwar erhielten die meiften Staaten feit I8I8 Ver
faffungen; aber Ge fanden faft allerorts unverföhnliche Feinde in 
der Bureaukratie, in der Ariftokratie und dem Priefterthum und 
in dem gröfsten ganz deutfchen Staate blieb das konftitutionelle 
Prinzip bis I 848 ganz unentwickelt. Die Metternich'fche Politik 
legte fich wie ein Alp auf die politifche Entwickelung der Nation 
und ihre eifrigften Sachwalter waren die Bureaukraten. Auch 
unter den Staatsmännern und Gelehrten fehlte es nicht an her
vorragenden Vertretern diefer rückläufigen Tendenz. Ich erinnere 
nur an AbeP2) in Bayern, an Johann Albrecht Friedrich Eich
horn 13) in Preufsen, an den Freiherrn von Blittersdorf 14) in 
Baden, unter den Staatsgelehrten an Karl FriedriCh Eichhorn. 15) 

Unerbittlich ifi über die durch diefe Männer repräfentirte Rich
tung die Gefchichte hinweggefchritten und von ihr finden wir 
heute in diefer Form nur noch zerftreute Spuren. Und mit ihr fiel 
das fie ftützende und von ihr wiederum getragene Bureaukraten
thum.16) An die Stelle des letzteren trat feit I 8 50 jenes kon
ftitutionelle Beamtenthum, das feine Aufgabe im Staate der Neu
zeit klar erkannt hat und an feiner Stelle mitzuarbeiten gewillt 
ift an der politifchen Gefammtarbeit. Diefe Aufgabe kann nicht 
fein, in erfter Linie zu flehen, da wo es Geh um den Kampf 

12) Geb. I788 in Wetzlar, in f. Jugend von liberalen Ideen erfüllt, fpäter der 
Schildträger des Ultramontanismus. Er wurde I837 bei dem Rücktritt des Fürfleh 
von Oettingen-W allerflein bayerifcher Minifler des Innern. A. war ein Bureaukrat 
der fchlimmflen Art. I847 entlaffen (zum Gefandten ernannt), fta{b er I859· 

13) r840-48 preufs. Kultusminifter, Vertreter des Abfolutismus in Kirche und 
Schule. E. war I 779 geb., ftarb r856. 

14) Friedrich Landolin Kar! Freiherr von Blittersdorf, geb. 1792 zu Mahlberg 
im Breisgau, einer der gefährlichften Gegner des konflitutionellen Prinzips, V er
treter der Metternich'fchen Politik. Er leitete I835-48 die Staatsgefchäfte in 
Baden im Sinne der Reaktion. B. ftarb I 861. 

15) Ueber den berühmten Verfaffer der deutfchen Staats- und Rechtsgefchichte 
f. die treffliche Abhandlung Mohl's in der "Gefchichte und Literatur der Staats
wiffenfchaften«, S. 593 fgde. E. war r78I in Jena geb., begann feine akademifche 
Thätigkeit r8o3 in Göttingen, erhielt r8o5 eine Profeffur in Frankfurt a./0., lehrte 
r8u-r8r7 in Berlin, von da bis r829 in Göttingen. Er flarb -1854· 

u;) Ueber das Wefen und die Gefchichte der deutfchen Bureaukratie, vergl. 
u. a. den Art. Bureaukratie in dem Staatswörterbuch v. Bluntfchli und Brater. 

3* 
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der politifchen Ideen handelt, wo es gilt, grofse politifche Prin
zipien zur Herrfchaft zu bringen; fie wird vielmehr für die Be
amten fiets dahin zu faffen fein, dafs fie berufen find; auf allen 
Gebieten vollziehender Thätigkeit die anerkannten Prinzipien des 
V erfaffungsftaates im Grofsen und im Kleinen zum Ausdruck zu 
bringen und die fachmännifche Intelligenz amtlich und aufser
amtlich überall der Gefammtheit zur Verfügung zu fl:ellen. So 
aufgefafst, erfüllt das Beamtenthum ein~ hohe Miffion im kon
fiitutionellen Staate. Nicht allein berufen zum Vollzug der V er
waltungsgefchäfte, fondem auch zum fortfehreitenden Ausbau 
der Staatszuftände, zur ehrlichen Verwirklichung der Haupt
prinzipien des modernen Staats in allen Richtungen, foll daffelbe 
immer und überall jene praktifche. Staatskunft vertreten, welche 
gegen den politifchen Doktrinarismus, gegen die Herrfchaft der 
Phrafe einen feilen Damm errichtet. 

Es ifl: hier nicht der Ort, in die Einzelheiten der fl:aatlichen 
Infl:itutionen in Deutfehland einzugehen.· Eine allgemeine Um
fchau aber ift auch auf diefern Gebiete nothwendig; fie wird 
das Verfl:ändnifs für die uns fpeziell berührende Forfl:verwaltungs
gefchichte eröffnen und uns in Bezug auf die dort zu betrachten
den Organifationen vor einem fchiefen Urtheile bewahren. 

Die Zeit von I 8zo- I 8 so wies Norddeutfchland, namentlich 
Preufsen, andere Bahnen zu, als den füddeutfchen Staaten; Preuf
fen verblieb in den Formen der ziemlich unbefchränkten Monar
chie, während Bayern, Würtembcrg, Baden, das Grofsherzogthum 
Heffen ohne wefentliche Abirrung auf der Bahn des Konfl:itu
tionalismus fortfchritten. Preufsen wurde durch die erlangte 
Grofsmachtsfl:ellung in einen Militarismus hineingedrängt, der zur 
Erreichung grofser politifcher Ziele wohl geeignet war, aber dem 
preufsifchen Wefen wenig Sympathieen in Deutfehland zu er
wecken vermochte. Das preufsifche Beamtenthum endlich, zu 
ernfier Pflichttreue in ftrenger Schule erzogen, war eben fo 
wenig geeignet, in Süddeutfchland moralifche Eroberungen zu 
machen, fl:iefs vielmehr vielfach die Bundesgenoffen füdlich des 
Mains durch eine gewiffe U eberhebung - -leicht die Kehrfeire 
der Tüchtigkeit -· zurück. Dazu kam, dafs man die Einrich
tungen des preufsifchen Staates mit unbegreiflicher Heimlichkeit 
bedeckte, dafs man die grofsen Ziele, welche man verfolgte, oft 
durch kleinlic;he Abwege verdunkelte, dafs die oft übermäfsige 
Kargheit und Knappheit der Verwaltung nicht feiten den Spott 
des leichtlebigen Süddeutfehen herausfor.derte. 
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Die Gefchichte wird in gerechter Würdigung der befonderen 
Stellung des norddeutfchen Grofsfl:aates manchen in cliefer Rich
tung erhobenen Vorwurf zu mildern haben. 

Von allen deutfchen Staaten ging, wenn von Oefl:erreich 
abgefehen wird, Preufsen als der am wenigfl:en homogene aus 
den Verträgen von . I 8 I 5 hervor. In zwei ungleiche territoriale 
Theile auseinandergeriffcn, die tieffl:en Unterfchiede konfeffioneller 
Anfchauung, gefchichtlicher Tradition, fozialer Gliederung, des 
geltenden Rechtes, der gefammtwirthfchaftlichen V erhältniffe im 
Ofl:en und vV efl:en umfaffend, war das Preufsen von I 8 I 6 offen
bar nur eine Uebergangsform. Es galt, diefern unfertigen Staats
wefen Lebensfähigkeit zu verleihen, ja demfelben die Initiative 
der Reformbewegung zu üchern. Den Muth, ein~ fo ungleich
artige Verbindung politifcher Elemente auf die Bahn des Kon
fl:itutionalismus ~u weifen - ein Weg, den Stein, W.- v. Humboldt, 
Beyme u. A. für den richtigen hielten - befafs man nicht. 
Man wählte die Uebergangsform der Provinzialverfaffungen. Der 
neugefügte Staat follte erfl: fefl: begründet, die _wirthfchaftliche 
Einheit felbfl: über die Grenzen Preufsens hinaus erfl:rebt und ein 
zum konfl:itutionellen Staate hinüberführender Zwifchenbau durch 
Provinzial- und Kreisorganifationen errichtet werden. 17) Die ge
ringen Hülfsquellen des Staates bedingten eine unerhörte Spar
famkeit und fl:raffe Zufammenfaffung der Staatskräfte. Preufsen 
erhielt keine Gefammtverfaffung, blieb in manchen kleinen Dingen 
hinter den kleineren Staaten zurück, erhielt fich aber in feiner 
Grofsmachtsfl:ellung und blieb dadurch fähig, feinen hifl:orifchen 
Beruf zu erfüllen. 

Die Initiative der Reformbewegung blieb Preufsen zunächfl: 
nur auf dem wirthfchaftlichen Gebiete und auf dem der V er
waltung. Der Zollverein führte zur wirthfchaftlichen Einigung 
Deutfehlands; Preufsens Heerwefen, feine Schulen, feine Jufl:iz
und Finanzverwaltung wurden zum Mufl:er und haben in der 
Stille,· ja in einer für Preufsen damals charakterifl:ifchen, indeffen 
oft mifsverfl:andenen und vielfach auch unbegreiflichen Heimlich
keit in der langen Friedensperiode Grofses geleifl:et. Ein Be
amtenthum von feltener Leifl:ungsfähigkeit und Anfpruchslofig
keit übernahm fafl: um der Ehre willen den Ausbau der fl:aat
lichen Infl:itutionen, den Rechtsfchutz, die Kulturpflege auf allen 

17) Vergl. die treffliche Rede v. Rud. Gneift udie Eigenart des-preufs. Staates«, 
Berlin 187J. (Springer). 
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Gebieten und begann, in einer firaff centralifirenden Schule er
zogen, überall mit den gleichen Anfchauungen die bürgerliche 
Gefellfchaft zu durchdringen. Trotz allen_ Unbehagens, aller 
Mifsgriffe und häufigen Mifsverfiehens der Abfichten der Regie
rung, konfolidirte ftch das Staatswefen in der Stille urid begann 
jenen fefien Kern zu bilden, um den ftch nach fchwerem Kampfe 
allmählig die Nation zur Erfüllung ihrer grofsen .Aufgaben zu 
fammeln begann. Das aber, was die füd- und mitteldeutfchen 
Staaten an reicherer Entwickelung des konfiitutionellen Lebens 
errungen haben, ifi der Nation unverloren. Seit I 848 in die 
Reihe der V erfaffungsfiaaten eingetreten, hat Preufsen nach 
Ueberwindung der Reaktion, welche mit Nothwendigkeit auf die 
überfiürzende Haft von I 848 folgen mufste, das konfiitutionelle 
Prinzip ehrlich anerkannt und konfequent ausgebaut; das fefie 
Gefüge diefes Staatswefens ifi fiark genug geblieben, um in dem 
geeinten Deutfehland eine Burg zu bilden gegen die Reaktion 
in der Form des Ultramontanismus; um in der erfien Linie der 
Kämpfenden flehend, den neuen deutfchen Staat mit fefier Hand 
zu fchirmen gegen den unfere gefammte Kultur mit Vernichtung 
bedrohenden dunkeln Geifi des romanifchen Jefuitismus. 

So fmd die neuen Staatszufiände in Deutfehland auf dem 
Wege ernfl:er Arbeit, fchweren Kampfes errungen worden. Ihre 
Signatur ifl: die volle Verwirklichung des nationalen Gedankens, 
die ehrliche Anerkennung des modernen Staates, der auf dem 
Boden einer vernunftgemäfsen fazialen Gliederung und eines 
wahrhaften Konfl:itutionalismus fleht. Unfer Weg zu den gernein
famen Zielen war in der hochbedeutungsvollen Epoche von I 820 

bis r 8 70 nicht derfelbe, unverwifcht ifl: die Eige·nart der deut7 
fchen Stämme in Nord und Süd und unfere Einigkeit ifi nicht 
das Ergebnifs nivellirender Staatskunfl:; aber fie ifi darum eine 
um fo viel fefl:ere, weil fie auf die Achtung vor jener Eigenart 
der Stämme gegründet ifi, weil wir Alle eins fmd in unferen 
grofsen Zielen, ohne eins fein zu wollen in allen Kleinigkeiten, 
weil wir es gelernt haben, dafs in der Vielfeitigkeit des deutfchen 
W efens, in der eigenartigen Entwickelung der deutfchen Stämme 
eine Kraft liegt, welche im Dienfl:e der Gefammtheit Grofses leifl:et. 

§. 6. Agrargeschichte. 

Die grofsen politifchen Aufgaben der neueren Zeit haben in 
Deutfehland niemals den Sinn für die Regelung unferer wirth-
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fchaftlichen V erhältniffe überwuchert. Deutfehland war I 8 I 5 ein 
Land mit einer wefentlich ·ackerbautreibenden Bevölkerung. Die 
V erhältniffe des Grundeigenthums waren nicht günflig. Noch 
waren Refte feudaler Gebundenheit .vielfach zurückgeblieben und 
wenn, wie ich an einer früheren Stelle gezeigt habe, die perfön
liche Unfreiheit auch überall befeitigt war, fo fl:and der frei
gewordene Bauer doch in der neuen Selbfl:ändigkeit wi1= ein 
Kind da, welches das Laufen lernt, ohne inneren Halt,. ohne 
fichere Beherrfchung der feine Exiftenz beeinfluffenden V erhält
niffe, ohne Fähigkeit, ln dem harten Kampfe um das Dafein zu 
befl:ehen. 

Oie Tendenz der Zeit nach I8zo war völlige Befreiung des 
Grundeigenthums von allen Befchränkungen, die 'Herfl:ellung eines 
fafl: abfoluten Verfügungsrechtes über die eigene Sache. Die 
aus einer allgemeinen Geifl:esftrömung entfprungene radikale 
Durchfühn,mg diefes grofsen Prinzips hat die ganze wirthfchaft
liche Kraft der Nation erfl: zur vollen Wirkung gebracht, zu
gleich aber viele Einzelexifl:enzen vom Grund und Boden los
geriffen und jener rafch fluktuirenden Bewegung zugeführt, in 
welche allmählig ein grofser Theil des Volkes gerieth. U eber
all da, wo das Prinzip des fl:reng individualiürten, unbefchränkten 
Eigenthums in der Gefchichte zur Geltung gelangt ifl:, hat daffelbe 
eine hohe Gewalt über die Völker erlangt und einen aggreffiven 
Charakter angenommen, der mit grofser Heftigkeit jede Feffel 
der freieften individuellen Dispofition zu zerreifsen trachtete. 
Ueberall find die Folgen wirthfchaftlich überwiegend günftige, 
fozial ungünftige gewefen. Dies war in Rom der Fall und nicht 
minder in Deutfchland. 

Freiefl:e Theilbarkeit des Grundeigenthums wurde in den 
meifl:en deutfchen Staaten zum wirthfchaftspolitifchen Dogma. 
Aber diefe Strömung, aus allgemeinen mehr theoretifchen Ge
dankenfolgen entftanden, erfchreckte bald durch ihre praktifchen 
Folgerungen die Staatsmänner und trieben zu Mafsregeln der 
Abwehr gegen die zu weitgehende Zerfplitterung des Kultur
Landes. In Preufsen 1) wurden fehr bald nach r82o Beforgniffe 
wegen zu weitgehender Zerfplitterung des bäuerlichen Grund
befitzes laut. Die Agrarfrage kam feit I823/24 in den Provinzial-

') Vergl. Dr. A. Lette, die Vertheilung ·des ·crundeigenthums im Zpfammen
hang mit der Gefchichte, der Gefetzgebung und den Volkszufiänden. xSsS. -
Blnntfchli u. Brat er, Deutfehes Staatswörter buch. 1861. VI. S. 310 fgde. -
v. Viebahn, Statifl:ik, II. S. 551 fgde. 



40 

ftänden häufig zur Verhandlung. Die Regierung veranftaltete 
ftatiftifche Erhebungen und veranlafste die Behörden zur Begut
achtung der Frage. Das Ergebnifs diefer Unterfuchungen war 
die U eberzeugung, dafs mehr Konfolidationen ftattgefunden hatten, 
als Zerftückelungen und man nahm daher von einer Gefetzes
Aenderung Abfl:and. 2) Die Gefetzgebung von I 843 3) und I 845 4) 

erkannte vielmehr das Prinzip der freien Theilbarkeit des Grund
eigenthums von Neuern an und Preuf.sen ift bis heute diefern 
Prinzip treu geblieben. 

Daffelbe gefchah in Bayern, 5) obwohl auch hier die nach 

2) 1852 gab es in Preufsen 17084 Güter über 6oo Morgen, 14059 v. 3-6oo M., 
384231 v. J0-300 M., 572580 v. 5-3·0 M., 996705 unter 5 M. 1858 waren 
diefe Ziffern auf 18289, 15076, 391586, 617374 und 1,099,I6I angewachfen. Im 
Grofsherzogthum Pofen wurden 1830/54 18 Rittergüter ganz zerfchlagen, aber es 
entfianden 20 neue. An anderen fpannfähigen ländlichen Befitzungen wurden 2794 
zerfehlagen, aber es entll:anden 3003 neue. Die Zahl der kleineren ländlichen 
Stellen vermehrte fich um 10917. Auch in Weftfalen ill das Ergebnifs der Land
auftheilung von 1837-1854 kein ungünftiges. Die Rittergüter haben fich von 
436 auf 434 vermindert, ihre Fläche aber hat fich im Ganzen um zo,ooo M. ver
mehrt. Die Zahl der fpannfähigen Bauerngüter hat fich ebenfalls vermehrt (von 
39038 auf 391 17), ebenfo die der kleineren ländlichen Belltzungen (v. 93358 auf 
108791). Vergl. Lette, a. a. 0. S. 37· Der ftärkfle Parzellenbefitz findet fich in 
Rheinland, Hohenzollern, dem Eichsfelde, der fchwächfte in Pofen und Preufsen 
Die meifien Rittergüter giebt es in Pommern, die wenigften in Rheinland. Weftfalen 
hat 3mal mehr Bauerngüter, als die Rheinprovinz. Im Eichsfelde herrfehl die 
Sitte der Naturaltheilung aller Parzellen, fo dafs das hinterlaffene Eigenthum eines 
Bauers in fo viel Theile gelheilt wird, als er Parzellen hinterläfst, multiplizirt mit 
der Zahl der Erben. Lette, a. a. 0. 

3) Das Gefetz vom 29. XII. 1843 hob die aus dem Kulturedikt von I~II 

herrührende Befchränkung der hypothekarifchen Verfchuldungs-Befugnifs der regu
lirten Bauernhöfe auf. (Vergl. Greiff, die preufs. Gefetze über Landeskultur etc. 

I 866. S. 393). 
") 'Das Gef. v. 3· I. 45 betr. die Zertheilung v. Grundfiücken und die Grün

dung neuer Anftedelungen (G. S. 1845 S. 2J. Greiff, a. a. 0. S. 73) ficherte das 
fiskalifehe Intereffe betreffs der öffentlichen Abgaben, erkannte aber das Prinzip 
der freien Theilung neuerdings an. Zur Ergänzung diefes Gefetzes ergingen eine 
Reihe von Gefetzen und Verordnungen am 24. II. und 3· III. 1850. (G. S. S. 68 
und 145, Greiff, S. 91, 96), 24. V. 1853 (G. S. S. 241, Greiff, S. 92), 26. V. 
1856 für Neuvorpommern u. Rügen (G. S. S. '613, Greiff, S. 95) u. a. m., welche 
fämmtlich das Prinzip der freien Theilbarkeit feilhalten. 

5) v. Viehahn, a. a. 0. In Bayern gab es 1839 741 adelige Befitzungen. 
96 Güter hatten über 1000, 102 6oo-10oo, 244 3-6oo, 244 2-300,.3352 

I00-200, 17955 J0-100, 13007 15-JO, 24582 5-15, 34722 unter 5 Tagewerk 
(Feld und Wiefe). Seit 1848 (Gef. v. 4· VI.) find alle Befchränkungen der freien 
Dispofition über den Grund und Boden hinweggefallen. Die Grundtheilung ift 
befonders in der Pfalz weit vorgefchritten. 
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I 820 erfolgende rafche Zerftückelung des bäuerlichen Grund

befitzes zu manchen Bedenken Anlafs gab. Gefetzentwürfe von 

I 8 5 I und I 8 54, welche die Gründung bäuerlicher Erbg·üter be

zweckten, haben keine Gefetzeskraft erlangt. 6) Gefchloffene 

Bauernhöfe finden fich vorzugsweife im Gebirge urid in Nieder

bayern. 
Sehr weit vorgefchritten -ift die Grundtheilung in W ü r t e m

b er g 7) und es ifl: von manchen Seiten der Vorwurf gegen die 

würtembergifche Gefetzgebung erhoben worden, dafs fie durch 

die abfolute Anerkennung eines theoretifchen Grundfatzes un

haltbare Zufl:ände gefchaffen habe. Bis jetzt hat jedoch diefe 

Anfchauung zu keiner Gefetzesänderung geführt. 

In Baden 8) wirkte der grofse gefchloffene Grundbefitz des 

hohen Adels, und der bedeutende , für untheilbar erklärte Ge

meindegrundbefitz (befonders Waldbefitz) einer fehr weitgehen

den Zerftückelung entgegen. Eine fehr intenfive Bodenkultur 

(Wein-, Tabaks-, Hanf-Bau) ermöglicht die wirthfchaftliche Selb

ftändigkeit der landbautreibenden Familien auch bei geringem 

Befitz. Die Freiheit der Theilbarkeit hat deshalb hier zu be

ängftigenden Folgen nicht geführt. 

Anders haben die Verhältniffe feit 1820 fich im Königreich 

Sachfen 9) entwickelt. Das Grundeigenthum ift hier einer fehr 

weitgehenden Zerfplitterung, befonders im Kreife Zwickau, ver

fallen und die Gefetzgebung hat der weiteren Parzellirung 

1843 10) einen Damm entgegengefl:ellt, indem feftgefetzt wurde, 

6) Das Gefetz v. 22. II. 1855 (Bluntfchli u. Brater a. a. 0. I. S. 708) ge

ll:attet jedoch die Errichtung gefchloffener Erbgüter, wenn deren Werth 5000 fl. 

beträgt. 
7) v. Viebahn, Statiilik. II. S. 566. 1841 gab es fchon 4 Mill. Parzellen von 

2/ 3 M. im Durchfchnitt, die fich unter 154,000 landbautreibende Familien ver

tbeilten (durchfchn. 26 Parzellen = 18 Morgen). 1858 gab es 718 Güter über 

200 Morgen, 2895 v. 100-200, II,727 v. 50-IOo, 16,795 v. 30-50, 61,098 

v. 10-JO, 73,243 v. 5-10, 283,124 unter 5 M. Befonders parzellirt und in 

Zwergwirthfchaften aufgelöil ift der Grundbefitz im Neckar- und Schwarzwaldkreis. 

Vergl. Bluntfchli und Brater a. a. 0. VI. S. 315. 
8) v. Viebahn, a. a. 0., S. 566. 
9) v. Viebahn, S. 567. 1835-44 wurde die Gefammtzahl der Grundheiltzer 

zu 215,369, die der Parzellen zu 1779,710 ermittelt (pro Befttzung 8 Parzellen 

und etwa 28 Morgen Landes). 971 Rittergüter nahmen etwa 1/ 5 der Landesfläche 

ein. Die Zerfplitterung des Grundbeftlzes iil in dem dichtbevölkerten Kreife 

Zwickau am gröfsten. 
10) Lette a. a. 0. S. 93· Gefetz vom 30. XI. 18<11 
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dafs fernerhin nur noch der dritte Theil der Güter (nach Steuer
einheiten berechnet) frei theilbar fein folle. 

Auch in Hannover, 11) Oldenburg, Braunfchweig12) 
haben bis in die neuefl:e Zeit Gefetze beftanden, welche die freie 
Theilbarkeit des Grundeigenthums befchränkten. Ein tüchtiger 
Stamm wohlhabender Bauern hat fich hier erhalten. In den 
thüringifchen 13) Staaten findet man die meiften walzenden 
d. h. freitheilbaren Grundftücke im Weimarifchen, in den fchwarz
burgifchen Walddiftrikten. Hier herrfcht theilweife eine fehr 
weitgehende Bodenzerfplitterung. Gefchloffene Höfe erhielten 
fich in Altenburg. 14) In Anhalt fehlen die grofsen Güter ebenfo 
wie die Bauernhöfe. Neben dem I 3 des Landes umfaffcnden 
Herzoglichen Domanium finden fich meift kleinere ländliche Be
fitzungen. 

In Kurheffen 15) ift die Theilung des Bodens weit vorge
fchritten; der Stand der Kleinbauern überwiegt, während Ritter
güter und grofse gefchloffene Bauernhöfe feltener find. Die 
grofse Mehrzahl der im Lande wohnenden Familien ift irgend
wie angefeffen. Auch in Na [[ a u, 16) befonders in den Weinbau-

11 ) In Hannover gingen die eigenbehörigen und Meiergüter durch das Gefetz 
vom 23. VII. 1833 (G. S. f. Hannover, 1833 I. S. 253) in das freie Eigenthum 
über. Aber die Bauernhofbefitzer blieben in Bezug auf Theilung und Belaftung 
ihrer Güter einer Bevormundung unterworfen, die nur von den Gutsherrn auf die 
Landespolizei-Behörden überging. In Hannover gab es um 1 86o zahlreiche grofse 
und mittlere Belitzungen (r 1,5 °/0 der Gefammtfläche gehörte dem Grofsgrund
befitz, 21°/0 waren Güter über 120 M.) 32% der GefammtAäche beftand in 
Bauerngütern von 60-120 Morgen, 16°/0 in Befitzungen v. 30-60 M., 8°/0 in 
folchen v. 15-30 M, 9°/0 in folchen unter 15M. Vergl. v. Viebahn, a. a. 0. S. 569. 

12) 1862 gab es 6591 Befitzungen unter IM., 5218 v. _1-5." 5157 v. 5-20, 
1842 V. 20-30, 1341 V. 30-40, 1676 V. 40-50, 1590 V. 5ü-IOO, 1299 V. 

100-2oo, 180 v. 200-300, 45 von 300 Morgen und mehr (Grofshöfe) und 6o 
Rittergüter, 43 Kammer- und Klofl:er-Güter. v. Viehahn a. a 0. Lette, a. a. 0. 

13) v. Viebahn, a. a. 0. S. 567 fgde. 
"') r862 gab es neben 108 Rittergütern 6535 Bauernhöfe. Letztere befafsen 

1/ 3 aller Befitzungen. v. Viebahn, a. a. 0. S. 569. 
15) Vergl. v. Rönne, Staatsrecht, II. 2. Mit der durch das Gefetz v. 26. VIII. 

1848. (G. S. 1848. S. 67) erfolgten Aufhebung des Lehns-, Meier- und gutsherr
liehen Verbandes wurde die bisher befl:andene Untheilbarkeit der Güter im gröfs
ten Theile des Kurfürftenthums aufgehoben und beftand nur noch für die ge
fchloffenen Güter im Altfuldaifchen, in den Graffeharten Hanau und Schaumburg 
fort. 1867 ift auch für diefe Landestheile freie Theilbarkeit gefetzlich eingeflihrt 
worden. Indeffen Joll ohne minifl:erielle Genehmigung die Theilung nicht unter 
'/ 2 Acker (Morgen) herabgehen. 

IH) v. Viebahn, a. a. 0. S. 573· 
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Gegenden, ifl: der Grundbefitz fehr zerfl:ückelt, nicht minder im 
Grofsherzogthum Reffen, 17) wo fchon die Gefetzgebung von 
r8rr-r8zr die völlige Entfeffelung des Grundeigenthums kon
fequent verfolgt hatte. 

In Mecklenburg 18) hat man den entgegengefetzten Weg 
befchritten und Anfangs diefes Jahrhunderts viele Bauernhöfe zu 
den Gutswirthfchaften eingezogen. Kleineren und mittleren 
Grundbefitz kennt man dort faft gar nicht.- Bäuerliche Befitzer 
leben nur auf den Domänen und fiädtifchen Grundfiücken. Die 
traurigen wirthfchaftlichen und fozialen Folgen, welche in Mecklen
burg zu Tage getreten find, find allbekannt. 

Die Gefammtheit diefer kurz gefchilderten agraren Ent
wickelungen feheint zu beweifen, daf.<> die Theilung des Bodens 
von dem Gefammtftande der Landeskultur in erfier, von der 
Gefetzgebung nur in zweiter Linie abhängig ifi. Ertragreicher, 
fehwer zu bearbeitender Boden, reich entwickelte Erwerbsquellen 
und rafch pulurender V er kehr haben unter dem Einfluffe der 
verfchiedenartigften Gefetzgebungen in Deutfehland zur fl:arken 
Zerfiückelung des Grundbefitzes geführt, fo in Sachfen, Würtem
berg, der Pfalz, den Rheinlanden, in den thüringifchen Staaten, 
wo zum Theil noch Befchränkungen der gefetzlichen Theilbar
keit beftehen. Dagegen hat die völlige Freigebung des Grund
eigenthums im Nordofien des Reichs mit feinem ärmeren, leicht 
zu bearbeitenden Boden, mit geringer Entwickelung der Indufirie 
und des Erwerbslebens nicht zur Zerfiückelung des Grundbefitzes 
geführt, weit eher zum Gegentheil. Auf diefern Gebiete der 
hifiorifchen Entwicklung regeln die V erhältniffe fich nach Natur
gefetzen, welche mächtiger find, als die menfchlichen Rechts
normen. Stammesfitte und Familien-Tradition wirken als mäch
tige Motive für oder gegen die Landtheilung, dies ifi nicht zu 
läugnen. Mächtiger aber, als fie, wirkt die wirthfchaftliche Noth
wendigkeit und wo die Gefetzgebung oder die Traditjon ihr 
entgegentritt, wie in Mecklenburg, Pommern, Schleswig-Holfiein, 
da findet die foziale Krankheit, die Arbeiterfrage, einen Boden, 

17) V ergl. d. li. Bd. diefes Werkes. S. 218. Bluntfchli u. Brat er, Staats
wörterbuch, V. S. 136 fgde. 

18) Vergl. E. M. Arndt, Verfuch einer Gefchichte der Leibeigenfehart in 
Pommern und Rügen. 1803. Lette, a.·· a. 0. In Mecklenburg-Schwerin gab es 
186o 46 landesherrliche Domänenämter, 1008 Rittergüter, 86 Kloftergüter, 1002 
Erbpachts- und Erbzinsgüter, nur 6163 Bauern- und Kaffathen-Güter und 6596 
Büdner und Kolonillen. v. Viebahn, a. a. 0. 
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auf dem fich ihre fchlimmfl:en Früchte rafch entwickeln,. da ifi 
Auswanderung und Fluktuiren der Befitzlofen eine unmittelbare 
Folge der Gebundenheit des Befitzes, an deffen vVohlthaten 
theilzunehmen eine verkehrte Ordnung der Dinge Viele ver
hindert. 

Die Theilbarkeit des Grundbefitzes findet in der Befreiung 
deffelben von allen Dispofitionsbefchränkungen ihre Ergänzung, 
oft ihre Vorbedingung. In diefer Beziehung bietet diefe Periode 
eine Entwicklung dar, welche zu den grofsartigfl:en wirthfchaft
lichen Fortfehritten des I9. Jahrhunderts gerechnet werden mufs. 
Das Markenverhältnifs, die Hofverfaffung, das gutsherrlich-bäuer
liche V erhältnifs hatten ihren wichtigfl:en Inhalt in der Verbindung 
von Grundfl:ücken verfchiederler rechtlicher Qualität zu einem 
wirthfchaftlichen Ganzen gefunden. Die mannigfachfl:en recht
lichen Beziehungen verknüpften diefe verfchiedenen Grundfl:ücke, 
welche allmählig mehr und mehr unter die römifch-rechtlichen 
Begriffe der Reallafl: und Servitut gebracht wurden. Sie zu be
feitigen, das Grundeigenthum in völliger Reinheit herzufl:ellen, 
dem freigewordenen Eigenthümer auch die völlig freie Dispofition 
über die eigene Sache zu verleihen, war eine aus dem Geifte 
der Stein-Hardenberg'fchen Epoche entfprungene Aufgabe der 
modernen Gefetzgebungen geworden und man zögerte in Deutfch
land nicht, das von Stein aufgefl:ellte wirthfchaftspolitifche Pro
gramm bis in alle Konfequenzen zu erfüllen. 

Preufsen ging in diefer Beziehung voraus. Die Gemein
heits-Theilungs-Ordnung vom 7- Juni I 82 I 19) und die Reallafl:en
Ablöfungsordnung von demfelben Tage begannen den Ausbau 
der bezüglichen Gefetzgebung, welche dann in. Bezug auf Ge
meinheitstheilungen und Servitut-Ablöfungen befonders durch die 
Gefetze vom 2. März I 8 50 und I 9· Mai I 8 5 I 20) fortgeführt 

19) Vergl. Lette u. v. Rönne, Landeskulturgefetzgebnng. II. 2. S. I fgde.
v. Rönne, Staatsrecht. II. 2. S. 279· Greiff, a. a. 0. Am 7· VI. 1~21 find 3 fehr 
wichtige Gefetze erlaffen: ·Die Gemeinheils-Theilungs-Ordnung (G. S. r8zr. S. 53); 
die Ordnung wegen Ablöfnng der Dienfte, Natural- und Geldleiftnngen (darunter 
der Lauderoien und Zehnten), die auf Grundftücken haften, welche eigenthümlich, 
zu Erbzins- und Erbpacht-Rechten befe'ffen werden, fofern diefe Grundftlicke den 
Umfang einer felbftändigen Ackernahrung haben; endlich ein Ausführungs-Gefelz 
zu dem letzteren. 

20) G. S. r85o. S. 139· Durch die Gemeinheitslheil. Ordn. von 1821 war die 
Aufhebung der Gemeinheiten zugelaffen bei Weideberechtigungen auf Aeckern, 
'Viefen, Angern, Forften und fonftigen Weideplätzen, bei Forftberechtigungen zur 
Maft, zum Mitgenufs des Holzes und zum Streuholen, bei Berechtigungen zum 
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wurde, in Bezug auf die Reallafien durch die Gefetze vom 
18. Juli 21 ) und 31. Oktober 1845, 22) 2. März r85o, 23) r 1. März 
r85o 24) und 27. Juni r86o. 25) Unter dem·Einfluffe diefer Gefetz
gebung vollzog fich die Ablöfung der Reallaflen und Servituten 
rafch und ohne drückende Opfer für die Betheiligten. Bis 1860 
wurden 82,8 55 zu Eigenthum verliehene bäuerliche Stellen mit 
etwa 51/ 2 Mi!!. Morgen und I, I So,ooo andere Befitzungen von 
Laflen und Dienfl:en befreit. 56 1/ 2 Mill. Morgen Land (r 1/ 2 Mill. 
Befitzer) wurden feparirt oder wenigfl:ens von Holz-, Streu- und 
Weide-Servituten befreit. 26) Die Fläche des Waldlandes in 
Staats-, Gemeinde- und Privatforfl:en verminderte fich nicht uner
heblich, 27) indem die Trennflücke, welche den Berechtigten zu
fielen, fafl: überall in Ackerland, Wiefe oder Weide umgewandelt 
wurden. Land- und Forfl:wirthfchaft wurden räumlich fcharf ge
trennt; eine intenfive Land- und Waldwirthfchaft wurde erfi 
jetzt möglich; die Landwirthfchaft gewann Rodeland und wurde 
zur klareren Einficht in die eigenen Hülfsmittel und Kräfte hin
eingeleitet, zugleich zu einer freieren wirthfchaftlichen Bewegung 
befahigt. 

Die günfl:igen Folgen diefer Regulirungen blieben nicht aus. 

Plaggen- Heide- und Bültenhieb, mögen diefelben auf gemeinfchaf!lichem Eigen
thum oder auf einfeitigen oder wechfelfeitigen Dienllbarkeitsrechten beruhen. Die 
Entfchädigung follte in der Regel in Land, konnte jedoch fubfidiarifch auch zum 
Theil in ablösbaren Geldrenten erfolgen. Durch das Ergänzungsgefetz v. 2. III. 
50 wurde die Ablöfungs-Befugnifs auf die Berechtigungen zur Gräferei, zur Binfen-, 
Schilf- und Rohr-Nutzung, zum Krautpflücken;, Nachrechen, zur Nutzung fremder 
Aecker gegen Hergabe des Düngers, zum Fruchtgewinne von einzelnen Stücken 
fremder Aecker, zum Harzfcharren und zur Fifcherei, fowie zur Torfnutzung ans
gedehnt. Durch die Gemeinheits-Theilungs-Ordnung vom 19. V. r85i. (G. S. S. 371) 
wurden die werentliehen Grundfätze der Gefetzgebung von rSzr und 1850 auf die 
Rheinprovinz und Neuvorpommern, für welche letztere nicht galt, ausgedehnt. 

21 ) G. S. S. 502. 
22) G. S. S. 682. 
23) Gefetz v. 2. Ill. so, betreffend die Ablöfung der Reallallen und die Re

gulirung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältniffe (G. S. 185o. S. 77 fgde.). 
21) Das Gefetz betrifft die Ablöfung der auf Mühlengrundlliicken haftenden 

Reallallen (G. S. S. 146). 
25) Das Gefetz ordnet die Errichtung von Provinzial-Rentenbanken zur Er

leichterung der Ablöfung an. (G. S. S. 383). 
2") v. Viebahn, StaÜllik, U. S. 584. fgde .. 0. v. Hagen, d. forlll. Verhältniffe 

von Preufsen. I 86 7. S. 7 5 fgde. 
27) Nach amtlichem Ausweife (Schriften des preufs. Haufes d. Abgeordneten, 

1872. Nr. zo) find r857/71 in 'den alt~n Landestheilen 34, 339 Hekt. Staatswald
flüchen an Servitutberechtigte als Ablöfung gegeben worden. 
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Aber c;las fo glänzende Bild der neueren Agrargefchichte zeigt 
auch eine dunkle Seite. Die an ehemals Servitutberechtigte 
abgetretenen Waldfiücke, welche vielfach. abfoluten Waldboden 
hatten, wurden oft genug nach rafcher Verzehrung der ange
fammelten Waldbodenkraft als Acker oder Weide weitergenutzt 
und verödeten rafch. Der dadurch herbeigeführte volkswirth
fchaftliche Verluft wurde nicht annähernd durch die Vortheile 
der Regulirung aufgewogen. Zahlreiche Zwergwirthfchaften, 
deren Exifienzfähigkeit wefentlich auf dem Mitgenufs von Weide
und Streu-Berechtigungen im Walde beruht hatte, wurden viel
fach unhaltbar und ihre Befitzer wurden zu befitzlofen Arbeitern. 
Die Zahl der fluktuirenden Familien, welche fich von jeder Sefs
haftlgkeit losriffen, vermehrte fich rafch. Eine nach den Indu
ftrie-Centren hinziehende Bewegung der Arbeiterbevölkerung war 
fo wie fo die nothwendige Folge des rafch emporwachfenden 
Induftrialismus. Durch die Aufhebung namentlich aller Nutzungs
rechte· am fremden Walde wurde eine- der entgegenwirkenden 
Kräfte gelähmt. Aus der fich rafch mehrenden Zahl der be!itz
lofen Arbeiter aber hat der Sozialismus dann vielfach fein Heer 
von Feinden des Befitzes rekrutirt. In Bayern 28) liefs die Kon.
ftitution von I8o8 das getheilte Eigenthum fortbeftehen, die 
Verfaffungsurkunde von 1818 aber ordnete die Umwandlung 
aller ungemeffenen Frondienfte in gemeffene und die Ablösbar
keit aller aus dem grundherrliehen Verhältniffe herrührenden 
Dienfl:~ und Lafl:en an. Eine genaue Beftimmung der Ablöfungs
normen fehlte jedoch und das Zuftandekommen der Regulirung 
blieb dem Uebereinkommen der Betheiligten überlaffen, fo dafs 
in allen Fällen richterliche Entfcheidung angerufen werden mufste, 
wo ein ·folches Uebereinkommen nicht zu Stande kam. 

1834 wurde ein Gefetz über die Theilung von Gemeinde
Gründen erlaffen; allein bis i848 gefchah wenig. .Erfl: durch 
das Gefetz vom 4· Juni I 848 wurde auf der Bahn der Eigen
thumsbefreiung· ein bedeutfamer Schritt vorwärts gethan und alle 
Grundlaften für ablösbar erklärt. Für die Forfl:en fpeziell regelte 
das Forfl:gefetz von 1852 29) die Fixirung und Ablöfung der 
Servituten; aber 1861 waren noch 77% aller Staatswaldungen, 
30°/0 der Gemeinde- und Körp_erfchaftsforften und 90/0 der Privat-

"") v. Viebahn, a. a. 0. S. 586 fgde. Die Forflverwaltung Bayerns. I86L 
29) Für das rechtsrheinifche Bayern vergl. »Die Forfiverwaltung Bayerns« 

S. I I 3· Das revidirte Pfälzer Forfigefetz- v. 23. Mai I 846 enthält keine Be
flimmupgen über die Forflberechtigungen. ~ 
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waldungen mit Servituten belaftet.3°) Gegen die gänzliche Ab
löfung aller W aldfervituten, insbcfondere des Rechtes auf Raff
und Lefeholz, Streu und Weide haben fich gewichtige Stimmen 
aus volkswirthfchaftlichen und fozialpolitifchen Gründen erklärt 
und man l)at deshalb dort bis zur neueften Zeit von radikalen 
Schritten in diefer Richtung Abftand genommen. 31 ) Auch in 
Würtemberg 32) hat erft die Bewegung des Jahres 1848 eine 
energifchere Entlaftung des Grundbefitzes herbeigeführt. Zwar 
hatte fchon das organifche Edikt vom 18. November 1817, wel
ches die Leibeigenfchaft aufhob, alle Fronden und Grundabgaben 
für ablösbar erklärt und die Verordnungen vom 13. September 
1818, die Ablöfungsgcfetze von 1836, 1837 und 1838 folgten 
derfelben Tendenz. Aber die adeligen Grofsgrundbefitzer wider
ftrebten der Grundentlaftung und erft die Gefetze vom 17. Juni 
und 27. Juli 1849 (Ablöfung der Zehnten), fowie vom 14. April 
1848 und 24. Auguft 1849 (Befeitigung aller auf dem Grund
eigenthum ruhenden Laften) leiteten die Befreiung des Grund
eigenth~ms von Dispofitiorisbefchränkungen ein. Die flarke Par
zellirung des Grundbcfitzes zwang in vVürtemberg noch bis in die 
neueile Zeit zur Beibehaltung der VI/eide- und Streu-Nutzungen a3) 

in den Forften. Eine gänzliche Befreiung des Waldeigenthums 
in diefer Beziehung mufs als eine Aufgabe der Zukunft betrach
tet werden. 

Auch in Baden 31) gewährte erft die Gefetzgebung von 
I 848 eine freiere Agrarverfaffung. Zw?. hatten fchon die Ge
fetze vom 15. Oktober 182o und 15. November 1833 die Ab
löfung der Grundlaften angeftrebt, letzteres namentlich alle Zehn
ten von land- und forftwirthfchaftlichen Erzeugniffcn für ablösbar 
erklärt. Aber erft die Gefetze vom 10. April und 31. Juli 1848 -

'") Vergl. die Forfiverwaltung Bayerns, S. 195, 365, 399· Die Belaflung der 
bayerifchen Staatsforfien mit Servituten aller Art. war vor 1848 eine ganz aufser
ordentliche. In den Gegenden mit fiark parzellirtem Grundbetitz war dicfelbc 
vielfach fo grofs, dafs an einen dem Waldbefitzer zufliefsenden Reinertrag aus 
den Forflen gar nicht zu denken ·war. Die gröfste unbelaflete Staatswaldfläche 
befindet lieh in Ober- und Niederbayern, alfo im Gebiete der gefchlofTenen Hof
wirthfchaften. 1844 bis 1859 wurden zur Ablöfung von Forflbercchtigungen 
743,438 fl. verausgabt und 37,631 Tagwerk (rz,Szr Hekt.) Staatswaldfläche ab
getreten. 

31 ) Die Forfiverwaltung Bayerns. S. rgg. 
32) v. Viebahn, a. a. 0. S. 587. 
33) Ein Streu-Ablöfungs-Gefetz ifl neuefier Zeit zu Stande gekommen. 
31) v. Viebahn, a. a. 0. 
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das edlere betreffend die Aufhebung aller Feudal- und Bann
rechte gegen eine aus der Staatskaffe zu zahl~nde Entfchädigung 
der unentgeltlich, das letztere eine Ablöfungsordnung für die 
Weiderechte - öffneten den Weg zur Befreiung des Grund
eigenthums. 

Im Königreich Sachfen 35) hatte von Alters her Freiheit 
der Perfon mid des Eigenthums als Rechtsnorm gegolten. Nur 
in der Oberlaufitz. beilanden tiefeinfrhneidende Dispofitionsbe
fchränkungen, namentlich für den laffitifchen .Befitz. Das Gefetz 
vom 17. März 18.32 erklärte denfelben zu freiem Eigenthum und 
führte -auch dort freie agrare Zuftände herbei. Alle Dienfie, 
Leiftungen, Reallaften, Lauderoien wurden für ablösbar erklärt, 
die Erbzins- und Erbpacht-Güter zu Eigenthurn verliehen, alle 
Dienftbarkeiten ablös bar. 18 50 war die Grundbefreiung im ganzen 
Lande faft vollftändig durchgeführt. 

In den thüringifchen 36) Staaten gab das Jahr 1848 eben
falls eine ftark wirkende Anregung zur Grundentlaftung. In 
Sachfen-Weimar war die Regulirung 1860 fo gut wie beendet 
und bereits 1j7 des Landes feparirt. 37) In Sachfen-Altenburg 
wurden feit 1849 die Ablöfungen fehr energifch betrieben; 38) in 
Schwarzburg leiteten Gefetze von 1849 (für Rudolfl:adt) und 1850 
(für Sondershaufen) freiere agrare Zuftände ein, ohne dafs jedoch 
bei den befonderen V erhältniffen diefer Länder rafch Erfolge 
von durchgreifender Bedeutung erzielt worden wären. 39) 

In Hannover40) fanden fich bei Beginn diefer Periode zwei 
Kategorieen von Agrar-Gemeinheiten . vor, folche, welche den 
Städten, Flecken oder Bauerfchaften als jurifl:ifchen Perfonen 

35) Schmidt, Handbuch d. Forft- und Jagd-Gefetze des Königreichs Sachfen. 
1839. - v. Viebahn, a. a. 0. 

Bis 1844 waren anhängig: 2730 Fronablöfungen, 3200 Natnralahlöfungen, 
1844 Ablöfungen von Weidegerechlfamen, 557 Ablöfungen anderer Dienftbarkeiten, 
623 Gemeinheitstheilungen, 307 Zufammenlegungen. 

· 36) v. Viebahn, a. a. 0. S. 589. 
37) Für Sach[en-Weimar erging unterm 3· IV. 1821 ein Gefetz über die Hude

und Triftrechte; unterm 11. V. 1821 wurden alle Fronden für ablösbar erklärt. 
Das Ablöfungsgefetz v. 18. V. 1848 fprach die A,blösbarkeit aller Grundabgaben 
und Berechtigungen ,aus. Ueber die Zufammenlegung der Grundftücke ergingen 
die Gefetze vom 25. VIII. 1848 und 15. X. 1859. 

38) Auf Grund der Gefetze vom 23. V. 1837. (betr. die Ablöfung der Fron
dienfte und Dienfibarkeiten) und 17. I. 1849 (betr. d. Ablöfung des Lehngeldes). 

39) Die erfte Separation in Schw •. Sondershaufen fand erft 1856 fiatt. 
10) v. Viebahn, a. a. 0. S. 591. - v. Rönne, Staatsrecht, II. 2. S. 280 fgde.

Die Landes-Oekonomie-Gefctzgebung d. Kgrchs. I·lannover. 1864. 
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zuftanden, deren Nutzungen entweder einzelnen Gemeindemit
gliedern zufielen oder in die Gemeindekaffe floffen und folcht>, 
welche einer genoffenfchaftlich verbundenen Gefammtheit ge
hörten. Zu letzteren gehörten die Güter und Gerechtfarne der 
Realgemeinelen und die noch heftehenden Marken. 

Schon I802 41) war für Lüneburg eine Gemeinheitstheilungs
ordnung ergangen; I 822 und r 824 42) wurden folche für Osna
brück, Calenberg, Grubenhagen, Göttingen, Hoya~Diepholz und 
Bildesheim, I 82 5 43) für Bremen und Verden erlaffen. Das 
allgemeine Gefetz vom I} Februar I850 14) über die Auf
hebung der Marken- und Holzgerichtsbarkeit und die Abftellung 
der markenherrlichen Berechtigungen erweiterte diefe Gefetze. 
Die Verkoppelung der 'Grundftücke wurde durch Gefetze von
I842 45) r847, 46) I853, 47) I856.48) und I86z 4ü) auch gegen den 
vViderfpruch eines Theils der Intereffenten ermöglicht und das 
dabei zu beobachtende V erfahren geregelt. 

Schon I 8 3 I 50) waren die grund- und gutsherrliehen Rechte, 
fowie ein grofser Theil der Privat-Reallaften für ablösbar erklärt, 
der Lehnsverband felbft aber aufrecht erhalten worden. Drei 
Verordnungen von I833 51) regelten diefe Verhältniffe näher. 
Zu einer endgültigen Löfung aber find die hierher gehörigen 
Fragen erft r869 52) gekommen. Zahlreiche Grundtheilungen und 

41) Spangenberg, Sammlung der Gefetze etc. f. d. Kgrch. Hannover. IV. I. S. 270. 
42) Gemeinheits- und Markentheilungs-Ordnung fiir Osnabriick v. 25. VI. 182-2 

(Gef. S. I822, r. S. 219); die Gemeinheitstheilungs-Ordnungen v. 30. IV. 1824 
f. Kalenberg-Göttingen-Grubenhagen (excl. Harz) (Gef. S. 1824, I. S. I I I), für 
Hoya-Diepholz (daf. S. 22I), f. Eildesheim (daf. S. 329). 

43) Gern. Theil. Ordn. v. 26. Ill. I825 (G. S. ,r -), lii, S. I25). 
4") G. s. I85o. L s. 13· 
45) Verkoppelungsgefetz v. 30. VI. I842 (G. S. I842 I. S. I3I). 
46) Gefetz v. 22. VIII. I847 (Erweiterung des vorigen), f. G. S. 1847. I. 295· 
47) Gef. v. 12. x. r853 (G. s. I853· I. s. 369). 
" 8) Gef. v. 8. XL 1856 (G. S. I856. I. S. 433). 
'• 0) GeL v. 28. XII. 1862 für Osnabrück (G. S. 1862. I. S. 415) und Ver

ordnung v. demf. Tage fiir Aremberg-Meppen, Bentheim nnd Lingen (daf. S. 416). 
oo) Verordn. v. 10. XI. I83I (G. S. I. S. zog). 
51) Die Ablöf. Ordnung v. 23. VII. 1833 (G. S. I. S. I47); die Verordnung 

von dem[. Tage iiber die Verhältniffe der durch Ablöfung freigewordenen Güter 
und die Veräufserung v. Grund/lücken gerchioffener Güter zur Ablöfung von Lallen 
(daf. S. 249); die Verordnung von demf. Tage über die erbliche Uebertragung 
von Gütern und Grund/lücken unter Vorbehalt einer (unablösbaren) Abgabe, 

(daf. S. 253). 
" 2) Durch die Verordnung vom 28. IX. 67 (G. S. S. 1670) und das Gefetz 

vom 3· IV. 1869 (daf. 186g. S. 544). 
B c rn h a rd t-, Forstgcschichtc. III. 4 
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Verkoppelungen, fowie Ablöfungen von Diehftbarkeiten find in 
Hannover I832-I857 vollzogen worden. 53) Die Forften nahmen 
jedoch nur in untergeordnetem Maafse theil. Eine überaus gün
ftige Entwickelung der Agrarverhältniffe fand in Braunfchweig 
auf Grund der Ablöfungs- und Gemeinheitstheilungs-Ordnung 
vom 20. XII. 1:834 fl:att.M) 

Die kurheffifche Gefetzgebung von I832-1834 55) ermög
lichte die Ablöfung der Grundzinfen, Zehnten, Dienfte und an
deren Reallafl:en, fowie die Aufhebung der hinfichtlieh der Vieh
hude heftehenden Gemeinheiten und die Verkoppelung der Grund
ftücke. Zu einer Auseinanderfetzung der gutsherrlich-bäuerlichen 
V erhältniffe und zur vollftändigen Ablöfung aller Gmndlafl:en 
aber bot die Gefetzgebung erft feit I848 eine Handhabe 56) und 
zu einer radikalen Regelung der Agrarverhältniffe gewährt erfl: 
die neuefte Zeit die Mittel, nachdem die Grundfätze der preufsi
fchen Agrargefetzgebung (feit I867) dort zur Geltung gelangt 
find. 57) 

Auch in Na ff a u hat erft das ] ahr I 867 58) eine völlige Be
freiung des Grundeigenthums angebahnt. Zwar waren fchon 
18 I 2 und I 829 59) Verordnungen ergangen, welche die kultur
fchädliche Ausdehnung der Dienfl:barkeiten befchränkten, die 
Güterkonfoliclation beförderten und die Regierung· hatte I86I die 
Landesbank verpflichtet, die zur Ablöfung der Erbleih~, Erbzins
und Erbpachtsverpflichtungen erforderlichen Kapitalien den Pflich-

53) 446 GeneraHheilungen ohne Vermeffung, 701 nach einer Vermeffung (über 

1 Mill. Morgen Fläche), 1592 Spezialtheilungen und Verkoppelungen find in diefer 

Zeit zum Abfchlufs gelangt. 1849/57 find 17,472 Ablöfungs-Rezeffe vollzogen 

worden. v. Viebahn. a. a. 0. S. 591. . 
51) Bis 1857 wurden 200 Separationen mit über 1/ 2 Mill. Fläche durchgeführt. 

v. Viebahn, a. a. 0. 
55) Verfaffungs-Urkunde von 5· I. 1831, ~* 33 u. 34• Ablöfungs-Ordnung v. 

29. II. 1832; Gef. v. 23. VI. 1832 über die Ablöfung der Grundzinfen, Zehnten, 

Dienll:e und anderen Reallall:en nebll: einem Ergänzungsgefetze v. 31. III. 1835 

(Gef. S. f. Kurheffen. 1832. S. 59· 149· 1835. S. 9). v •. Rönne, a. a. 0. II. 2. 
s. 282. 

56) Gef. v. 26. VIII. 1848 über die Auseinanderfetzung der Lehns-, Meier

und anderen gutsherrliehen Verhältniffe (G. S. 1848 S. 67) und vom 20. VI. 1850 

über die Ablösbarkeil aller noch heftehenden Grundlaften (daf. 1850 S. 29). 
57) Verordnung v. 13. V. 1867 (G. S. S. 716 fgde.). 
58) 'v. Rönne, Staatsreclit, S. 283. Kultur-Ordnung vom 7: u. 9· XI. 1812 

{Verordn. Samml. Bd. I. S. 187).· 
59) Minill:erialverordnung v. 12. IX. 1829 (Wifsmann, über das Konfolidations

wefen im Hrzthm. Naffau. 1853). 
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tigen herzuleihen und fuchte dadurch die Aufhebung diefer V er
hältniffe zu befördern. Aber es kamen auf dem Wege des V er
trags nur wenige Ablöfungen zu Stande und ein Recht, diefelben 
zu fordern, fiand keiner Partei zu. 60) 

In der bisher gefchilderten Entwickelung der Agrargefetz
gebung in Deutfehland blieben Schlesw ig-Holftein und Meck
lenburg weit zurück. In erfterer Provinz fieht der Erlafs der 
bezüglichen Gefetze nahe bevor. 61) Mecklenburg hat lieh aus 
den Feffeln einer innormalen wirthfchaftspolitifchen Entwickelung· 
noch nicht zu befreien vermocht und es verkümmert dort die 
Kraft eines wackern deutfchen Stammes unter dem Drucke 
mittelalterlicher Infiitutionen. Beffere Zufiände find in den Klein
fiaaten, in Anhalt, Lippe, Waldeck vorhanden. Eine mufterhafte 
Regelung der Agrar-Verhältniffe aber zeigt uns das Grofsherzog
thum H eff en. 62) Die Entfeffelung des Grundbefitzes, feit I 810 
konfequent verfolgt, ifi dort.auch nach 1820 keinen Augenblick 
vernachläffigt worden und hatte 1848 bereits zu den günfiigfien 
Ergebniffen geführt. 

Die Gefammtheit der Befirebungen in Deutfehland, welche 
fich feit dem Beginn diefes Jahrhunderts auf die Befreiung des 
Grundeigenthums und damit auf die Entfeffelung der wirthfchaft
lichen Kraft unferes Volkes richteten, haben Erfolge herbei
geführt, welche uns mit freudiger Zuverficht erfullen dürfen. Die 
durch eine alte Kultur ausgezeichneten europäifchen Länder, 
England, Frankreich, Italien, find in Beziehung auf die grofse 
bodenwirthfchaftliche Regulirung, von welcher ich in diefern Ab
fchnitte zu handeln hatte, von Deutfehland überholt. Die geifl:igen 
Impulfe, welche von Deutfehland in diefer Richtung ausgingen, 
haben in dem grofsen Czaarenreiche des Ofiens in neuefier Zeit 
befreiend und befruchtend gewirkt und das deutfche Volk fchlingt 

Go) Bis r86r waren 69 Gemeinden ganz, I4 theilweife regulirt, 379 Gemein
den konfolidirt. v. Viebahn, a. a. 0. 

GI) I868, I869 und I87 I hat das Abgeordnetenhaus dahin zielende Auffor
derungen an die Staatsregierung er laffen (!l:enogr. Berichte I867/68. III. S. I7 53; 
I868/69. II. S. I98I; 187o/7I. I. S. 226). 

G2) B!untfchli u. Brater, Staatswörterbuch, V. S. I36 fgde. 1836 wurde die 
Ablöfung aller Grundrenten gefetzlich geregelt, 1839 die Verwandlung und,Ab
löfung der Holzzehnten; 1848 die Ablöfung der J agdgerechtigkeiten und die Ver
wandlung, Ablöfung und Aufhebung der Weideberechtigungen auf landwirthfchaft
lich benutztem Boden. Das Gefetz v. 2. V. I849 hob alle Lehnsverhältniffe für 
immer auf. Schon I 830 war ein Ge fetz zur Förderung der Wiefenkultur er-
gangen. 

4* 
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mit tiefem Danke den Ehrenkranz um die Schläfe der grofsen 
Männer, welche feine wirthfchaftspolitifche Fortentwickelung durch 
die Kraft ihres fpekulativen Denkens in die rechten Bahnen ge
lenkt haben, um die Stirn eines Stein und Schön, aber auch des 
unfl:erblichen Thaer, der in hervorragender vVeife mitgearbeitet 
hat an diefern grofsen, fegensvollen Werke. 

§. 7. Der Staatswaldbesitz. Die Domänenfrage. 

Die Periode von I 820- I 86o hat nicht, wie frühere Zeitab
fchnitte, die Gefammtmaffe der landesherrlichen und Domänen
forfl:en wefentlich ved.ndert; der bedeutfamfl:e Vorgang, welcher 
fich in ihr vollzog, ifi vielmehr die endgültige Klarftellung der 
rechtlichen Natur des Domänenbefitzes. War darüber, ob die 
Domänen Privateigenthum der Landesherrn oder Eigenthum des 
Staates feien, deffen Subfl:anz. und Ertrag zur Befl:reitung der 
öffentlichen Ausgaben dienen [ollen, in manchen deutfchen Staaten, 
namentlich in Preufsen, Bayern, Würtemberg, Baden, Heffen" 
Darmfl:adt bei Beginn diefer Periode kein Streit mehr, wie ich 
oben gezeigt habe, 1) fo harrte die Domänenfrage in den übrigen 2) 
noch ihrer Löfung. 

Diefe erfolgte in Sachfen 3) durch die Verfaffung von I83 I 
in dem Sinne, dafs die Domänen als Staatsgut anerkannt worden 
find, auf welches die Civillifl:e radicirt ift. 4) Ein Königliches 
Familien-Fideikommifs fieht dem Staats-Domänengute gegenüber. 

In Sachfen-Weimar 5) wurden auf Grund einer landes
herrlichen Propofition die Domänen im Jahre I 8 56 als Patrimonial
güter des Grofsherzoglichen Haufes anerkannt, nachdem fchon 
I854 das Kammervermögen von dem landfchaftlichen Vermögen 
getrennt worden war. 

In Sachfen-Meiningen 6) hat ein langer Streit um das 
Eigenthum an dem Domänengute die Gemüther erhitzt. Nach
dem I 846 daffelbe als fürfl:liches Eigenthum anerkannt worden 

1) Band II., S. 240 fgde. 
2 ) Band II., S. 245· 
3) Band II., S. 244· Bluntfchli u. Brater, Staatswörterbuch, III. S. 168. 

IX. S. 81. 
") Im Betrage. von soo,ooo Thlr. 
5) Bluntfchli u. Brater, Staatswörterbuch, X. S. 54 7. 
6) Bluntfchli u. Brater, a. a. 0. X. S. 551. Rau, Lehrbuch der politifchen 

Oekonomie. IV. Bd. (Finanzwiffenfchaft) 5· Ausg. (1864). S. I 15 fgde. 
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war, erklärte ein Ge fetz vom 2 7· Mai I 849 die fämmtlichen 
Domänen für Staatsgut. Aber ein in der Reaktionsperiode am 
3· Juni 1854 zu Stande gekommenes Gefetz fl:iefs diefe Fefl:
fl:ellung um, und erklärte die Domänen für ein Fideikommifsgut 
des Herzoglichen Haufes, deffen Reinertrag, foweit er nicht zur 
Unterhaltung deffelben verbraucht wird, theilweife zur Staats
kaffe fliefsen foll. Lange Verhandlungen über die Domänen
frage haben dann I86I/6z fl:attgefunden, ohne eine Aenderung 
herbeizuführen. 

Auch in Sachfen-Koburg-Gotha 7) ifl: die Frage des 
Eigenthums an den Domänen noch nicht entfchieden. Das auf 
demokratifcher Grundlage flehende Staatsgrundgefetz vom 26. März 
I 849 erklärte in Uebereinfl:immung mit einer Herzoglichen Ent
fchliefsung vom 5· März 1848 diefelben zwar für Staatsgut; aber 
die Verfaffung wurde 1852 aufgehoben und durch eine neue 
erfetzt, welche jene Befl:immung nicht enthält. Die Hälfte des 
Ueberfchuffes aus den Domänen fl.iefst nach fpater getroffener 
Vereinbarung in die Staatskaffe, die Hälfte in die Herzogliche 
Chatulle. Die Eigenthumsfrage blieb unentfchieden, In Gotha 
fpeziell erklärte ein Vertrag vom r. Januar 1855 den gröfsten 
Theil der Dotmi.nen für fideikommiffarifches Hausgut, einen 
kleineren Theil für Staatsgut. 

In Sachfen-Altenburg 8) find die Domänen durch Gefetz 
vom 8. März I 8 54 Eigenthum des Herzoglichen Haufes gewor
den. In beiden Schwarzburg bilden fie Fürfl:liche Hausfidei
kommifsgüter. 9) 

In Reufs ä. L. 10) find fi.e eben falls Privateigenthum des 
fürfl:lichen Haufes, jedoch für die Dauer der Selbftändigkeit des 
Fürftenthums gegen eine Civillifte an den Staat abgetreten. 

In An h a 1 t ifi die Theilung der Domänen zwifchen dem 
Herzoglichen Haufe und dem Staate in neuefter Zeit durchge
führt. In Bra unfchweig 11) find diefelben nach der Verfaf(ungs-

7) Bluntfchli u. Brater, a. a. 0. S. 554· I~au, a. a. 0. Beilage II. zur Ver
fa((. Urkunde v. 1849. 

B) Bluntfchli u. Brater, a. a. 0. S. 557· 
9) Bluntfchli u. Brater, a. a. 0. S. 560. In Schw.-Sondershaufen find die 

Domänen für die Dauer der SeJbfiändigkeit des Fiir!l:enthums dem Staate gegen 
eine Civillifie überlaffen. In Schw.-Rudol!l:adt fliefsen alle Ueberfchii!Te nach 
Deckung der Civilli!l:e in" die Staatska!Te. 

10) Bluntfchli u. Brat er, a. a. 0. S. 5 69. Rau, a a. 0. 
") Nach älterem Rechte flo((en in Bratinfchweig (ämmt.liche Einnahmen von 

Domänen, Forfien und Regalien in die für!l:liche Kaffe, aber es mu(sten aus den-
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Ürkunde Staatsgut, von deffen Reineinkommen der Herzog die 
mit den Ständen vereinbarte Civillifie von 237,000 Rthlrn. be
zieht, während die fonfligen Ueberfchüffe in die Staatskaffe 
fliefsen. In Oldenburg 12) fcheidet die Verfaffungs-Urkunde 
(~ 208) vom I 8. Februar I 849 Staatsgut und Krongut und die 
gebliebenen Domänen gehören zum erfieren. 

In Hannover wurden durch das Staatsgrundgefetz von I832 
die Domänen als Staatsgut anerkannt. König Ernfl: Augufi, der 
diefer Fefifiellung als Kronprinz feine Zufiimmung verfagt hatte, 
hob I 837 das Staatsgrundgefetz auf und fl:ellte den früheren 
Zufl:and her, d. h. er entzog· die Kammergüter der DispoGtion 
der Stände. Die Verfaffung von I840 (§ I 29) erklärte die 
Domänen für Himsfideikommifsgüter; auch das Verfaffungsgefetz 
vom 5- September I848 hatte fefigefetzt (§ 78), dafs die Domänen 
ein nur mit Zufl:immung der Stände veräufserliches Krongut fein 
follen. 13) Die Oktroyrungen vom r. Augufl: I 8 55 führten jedoch 
thatfächliche Aenderungen in diefer Beziehung herbei, welche 
noch nicht zum vollen Abfchlufs gelangt waren, als die Ereig
niffe von I866 Hannovers felbfl:ändige fl:aatliche Exifienz; für 
immer beendigten. Durch die Verordnung vom 5- Juli I867 find 
dann die Domänen in Hannover, fowie in Kurheffen, Naffau mit 
den kleineren Annexen, den altpreufsifchen Domänen gleich
gefl:ellt, alfo für ächtes Staatsgut erklärt worden. 

In Kurheffen 14) hatte ~ I07 der Verfaffung von I83I .das 
Domanium für Staatsgut erklärt. Ein befonderes kurfürfl:liches 
Hausfideikommifsgut ifl: ausgefchieden worden, welches jedoch 
ebenfo wie die Domänen, ohne Einwilligung der Stände unver
äufserlich ifl:. Ein langer Streit- um . das Eigenthum an den 
Domänen wurde in Na ffa u durchgefochten. 15) Das Herzogliche 
Haus nahm fie fämmtlich als Patrimonialgut für fich in Anfpruch. 
I 848 wurde vorübergehend anerkannt,. dafs fie Staatsgut feien; 
aber erfl: das Gefetz vom 23. Januar I 86I regelte die Frage 
endgültig. Nach den Befl:immungen deffelben find die Domänen 
Staatseigenthum und unveräuf'3erlich; aber die Reinrente derfelben 

felben alle Regierungskofl:en befl:ritten werden. Bluntfchli u. Brat er, a. a. 0. 
V. S. 242. 

12) Bluntfchli u. Brater, a. a. 0. III. S 168. VII: 353· 
13) Bluntfchli u Brat er, a. a. 0. I I. 168. v. Rönne, Staatsrecht, II. 2. 590. 
1 .') Bluntfchli u. Braler, a. a. 0. II. 168. 
15) Bluntfchli u. Brater, a. a. 0. VII. S. 129. 
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unterliegt zu 9/ 10 und wenn dies 700,000 ft. überß:eigt, zu 85 o;o 
der freien Verfügung des Landesherrn. 

Die hier kurz gefchilderten Regulirungen bilden einen Al;>
fchlufs in der Gefchichte des landesherrlichen und Staatswald
befitzes. Grofse Veränderungen deffelben liegen nicht in der 
Tendenz unferer Zeit. Die Agitation für die Veräufserung der 
Staatsforfien ifi erlofchen; das forfiliche Gewerbe des Staates 
findet fafl: allgemeine Anerkennung als ein durch die Sonderart 
der Waldwirthfchaft, durch die hohe Kulturbedeutung des Waldes 
berechtigtes. Regierungen und Landesvertretungen in Deutfch
land find viel mehr der Anficht, dafs die Staatsforflen zu ver
mehren, als dafs fie zu vermindern feien. Man hält die ewige 
Perfon des Staates für hervorragend geeignet, die grofsen, un
veränderlichen Landeskulturzwecke zu verfolgen, welche durch 
eine angemeffene Fläche und V ertheilung des Waldes im Lande 
erreichbar find, geeigneter, als die durch .die rafch veränderlichen 
Irrtereffen des Tages beherrfchten l?rivatperfonen. Man weift fogar 
dem Staate vielfach die Aufgabe. zu, fich allmählig in den Befitz 
aller derjenigen Ländereien mit abfolutem Waldboden zu fetzen, 
welche ohne grofse volkswirthfchaftliche Schäden niemals einer 
anderen, als der forfl:wirthfchaftlichen Benutzung unterworfen 
werden dürfen und dem entfprechend weift die Gefammtrichtung 
der neueilen Zeit auf eine allmählige Vermehrung der Staats
forflen hin. 

In Pr e u f s e n 16) hat fleh die Fläche der Staatsforfl:en von 
I820 bis 1865 ziemlich fletig, im Ganzen um etwa 350,000 Hek
taren vermindert, von da bis I873 vermehrt und zwar um etwa 
30,000 Hektaren. In dem Jahrzehnt I 8zoj 30 erfolgte die V er
minderung vorzugsweife durch V er kauf (269,089 H.), während 
fpäter Landabtretungen an Servitutberechtigte in den Vorder
grund traten.. Vermindert hat fich das Areal der Staatsforfien 
feit I 8 5 r in den Provinzen Brandenburg, Pommern, Sachfen, 
Rheinland (um 24,091 H.), vergröfsert in den Provinzen Preufsen, 
Pofen, Wefl:falen (um 38,604 H.). In Schleswig und Hannover 
find nicht unbeträchtliche Flächen Heideländereien zur Aufforfiung 
m neuefl:er Zeit angekauft worden. 

In Bayern 17) hat fich das Areal der Staatsforflen in diefer 

w) Vergl. die •Denkrchrift über die Waldflächen,Verhältniffe und die Auf
forfiung von Oedländereien in der preufsifchen Monarchie« v. r. X. 1872 (Druck
fachen des Haufes der Abgeordneten 1872/73 No. 20). Vergl. auch unten 2 10. 

17) Die Forftverwaltung Bayerns, S. 21 r. Es ifi zu dem oben Gefagten zu 
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Periode im V/efentlichen konfl:ant erhalten. Auch hier ifl: das 
Beilreben der Regierung auf Vergröfserung deffelben nach fl:aats
und volkswirthfchaftlichen Gefichtspunkten gerichtet. I 844/59 
find 28,685 Hektaren durch Kauf u'nd Taufeh erworben, dagegen 
I8i9/23 etwa IJ,OOO H. 1844/59 II,359 H. verkauft und aufser
dem rz,8oo H. an Servitutberechtigte abgetreten, fo dafs eine 
Verminderung des Staats-vvaldareals von im Ganzen mindefl:ens 
I 2,500 H. anzunehmen ifl:. 

In vVürtemberg 18) hat fich die Gefammtbewaldung des 
Landes r804/55 etwas vermehrt; in Baden 19) haben die Staats
forfl:en I 8 3 7/70 9486 H. an Fläche gewonnen , in Sachfen 20) 

I807l59 7995 H. 
Deutfehland befitzt in feinen Staatsforfl:en ein hohes Gut, 

deffen Bedeutung für die Wohlfahrt Aller mehr und mehr aner
kannt wird. Jene Zeiten der tieffl:en Erniedrigung des deutfchen 
V olkcs, des politifchen und wirthfchaftlichen Ruins, in denen der 
Gedanke keimte, fich diefes nationalen Gutes zu entäufsern, find 
vorüber. Die Politik hat das anerkannt, was das deutfche Volks
bewufstfein fl:ets fcfl:gehalten hat, dafs wir des Waldes noch 
bedürften, wenn er ökonomifch entbehrlich geworden wäre, dafs 
er darum nicht nur ein Objekt finanzieller Spekulation fein, 
fondem auch als einer jener Faktoren geachtet werden foll, 
welche dem geifl:igen und körperlichen Leben des Volkes eine 
Fülle frifcher Kraft zuführen. Die Erhaltung einer angemeffcnen 
Landesbewaldung aber wird dann am meifl:en gefiebert fein, 
wenn em namhafter Theil derfelben fich im Befitze des Staates 
befindet. 

§. 8. Die Staats-Forst-Verwaltungen. 

Die Signatur der Neuzeit in Bezug auf die organifirte Thätig
keit der Staats-Gewalten läfst fich kurz dahin zufammenfaffen: Be
fchränkung der Staatsthätigkeit felbfl: auf das Gebiet des Rechts
fchutzes, des Kulturfchutzes und der vVohlfahrts-Pflege; Ueber
gang aller Funktionen." welche nicht das Intereffe aller Staats-

bemerken, dafs !ich die Gerammtbewaldung Bayerns feit 1820 wahrfcheinlich fehr 
vermindert hat, ohne dafs es möglich wäre, hierfür ziffermäfsige Belege beizu
bringen. V ergl. unten 2 10. 

18) Gwinner, Monatfchrift, I 8 57 (I.) S. 3· Unten ?. 10. 

10) Schuberg in Baur's Monatfchrift 1873, S. 241 fgde. Unten 2 10. 

20) S. v. ~lanteuffel in der Forll:- und Jagd-Zeitung. 1861. S. I 13. 
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bürger gleichmäfsig umfaffen, an kleinere organifirte Rechts- und 
Thätigkeitskreife; fl:renge Scheidung derjenigen fl:aatlichen Funk
tionen, welche aus der Staatshoheit hervorfliefsend, fl:aatsrecht
licher Natur find, von den aus privatrechtliehen Qualitäten ent
fpringenden (Staatsvermögens-Verwaltung). 

Aus diefer allgemeinen Norm ergiebt fich für die Organe 
der Staatsforfl:verwaltungen nach dem heutigen Stande der in 
Deutfehland vorhandenen Organifationen eine doppelte Funktion : 
Bewirthfchaftung eines Theiles des Staatsvermögens, welches der 
Staat nach privatrechtlichem Titel befitzt und nach privatwirth
fchaftlichen Grundfätzen zur Gütergewinnung benutzt; Vollzug 
des Kulturfchutzes und der Wohlfahrtspflege durch eine ober
auffehende und wirthfchaftsleitende Thätigkeit in Bezug auf alle 
diejenigen vValdungen ohne Unterfcheidung des Befitzers, welche 
durch die befondere rechtliche Natur ihrer Eigenthümer (Ge
meinden, Korporationen u. f. w.) oder durch ihre befondere eigene 
Qualität (als Schutzwälder) nicht nach rein privatwirthfchaftlichen 
Gnmdfätzen bewirthfchaftet werden dürfen. 

In erfl:erer Beziehung find die Organe der Staats-Forfl:ver
waltungen aufzufaffen als Träger privatrechtlicher, in letzterer 
als diejenigen fl:aatsrechtlicher Funktionen. Beide Thätigkeits
gebiete fmd bis heute nur theoretifch fcharf gefchieden, greifen 
aber im praktifchen Gefchäftsvollzug fchon um deswillen vielfach 
in einander über, weil die dem einen oder anderen Gebiete. an
gehörigen Thätigkeiten oft durch diefelbe Behörde oder diefelbe 
Perfon vollzogen werden. 

Der Neuzeit fehlt es jedoch nicht an V erfuchen, ihre Schei
dung auch in Bezug auf den Gefchäftsvollzug und die Organe 
felbfl: zu einer vollfl:ändigen zu machen. Ich erinnere nur an 
das in Oefl:erreich in neuefl:er Zeit in das Leben getretene In
fl:itut der Forfi:-Infpektoren, welche, ohne an der Staats-Ver
mögens-Verwaltung irgendwie Theil zu nehmen, die fl:aatsrecht
liche Funktion der Oberaufficht und Wirtfchaftsleitung in Bezug 
auf alle Waldungen des Landes wahrzunehmen haben.l) 

Es ifl: unzweifelhaft, dafs die fernere Entwickelung der For!l
hoheitsgefetzgebung uns zu ähnlichen Einrichtungen führen wird. 

Leicht erkennbar werden bei dem Studium der für die V er
waltung der Staatsforfl:en in Deutfehland feit 1820 getroffenen 
Einrichtungen gewiffe allgemeine Tendenzen, welche auf dem 

1) Vergl. for!Uiche Blätter (Grunert u. Leo) 1873. S. 55· 
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Boden der verfchiedenen politifchen Stellung der deutfchen Ein
zelll:aaten erwachfen, für den Gang der Entwickelung der Staats
forfiverwaltungen mafsgebend gewefen find. Die Zeit nach den 
Befreiungskriegen forderte von allen deutfchen Staaten äufserll:e 
Befchränkung der Staatsausgaben, um die erfchöpfte wirthfchaft
liche Kraft des deutfchen Volkes zu fchonen und den zerrütteten 
W ohlfiand zu heben. An keinen deutfchen Staat aber trat diefe 
Ford\!rung firenger heran, als an Preufsen. Zur europäifchen 
Grofsmacht geworden, hatte dies kleine und arme Land eine 
völkerrechtliche Stellung zu behaupten, welche mit feinen Hülfs
mitteln in keinem V erhältniffe fiand. Ihm erwuchs die Pflicht, 
ein grofses Heer zu unterhalten, während die kleineren Staaten 
iich mit der dürftigen Ausftattung ihres geringen Bundeskontin
gents begnügen durften. Wollte Preufsen feinen deutfchen Beruf 
nicht gänzlich verfehlen und zugleich die fehwer errungene 
europäifche Grofsmachts~Stellung nicht wieder verlieren, fo mufste 
fein Heer vor allen anderen bereit fein, die politifchen Irrtereffen 
Deutfehlands ebenfo, wie feine eigenen, mit fiarker Hand zu 
fchützen. 

Diefer Pflicht konnte nur genügt werden, wenn die Finanz
verwaltung des Staates alle irgendwie verfügbaren Mittel für 
jene höheren politifchen Zwecke flüffig erhielt und in Bezug auf 
alle nicht diefen dienende Ausgaben die äufserfie Sparfamkeit 
walten liefs. Und diefc Knappheit der Finanzverwaltung in 
Preufsen ifi denn auch in diefer Periode faft fprüchwörtlich in 
Deutfehland geworden. Sie hat Preufsen vor einem Doppelten 
bewahrt: Vor jedem Beamten-Luxus, der fich in manchem klei
neren Staate als zehrendes Uebel einll:ellte und vor einer durch 
zu geringe Anfpannung der Kraft leicht entfiehenden Erfchlaffung 
des Beamtenthums. Sie hat auf der andern Seite - dies darf 
nicht geläugnet werden - eine wahrhaft inteniive Bewirthfchaf
tung der preufsifchen Staatsforfien verhindert und den Staat 
mittelbar finanziell gefchädigt. Es ifi aber dabei nicht zu ver
geffen, dafs die Zeit von 1820 bis 1850 von den Lenkern des 
preufsifchen Staatswefens jene Sparfamkeit gebieterifch forderte 
und dafs derfelbe Staat, der an den Kulturgeldern für feine 
Forfien fparte, für feine Unterrichtsanfialten, von der Univerfität 
hinab bis zur Dorffchule, reichliche und eine hohe Blüthe des 
Unterrichtswefens fördernde Summen verwendete. 

In der preufsifchen Staatsforfiverwaltung finden wir, diefer 
allgemeinen Tendenz entfprechend, grofse Verwaltungsbezirke, 
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die - im Of\:en der Monarchie wenigf\:ens - durch die Gleich
artigkeit der Waldbef\:ockung, ebene Lage der Reviere, Einfach
heit der Wirthfchaft möglich gemacht, durch fehr geringe Roh
erträge der Forf\:en vielfach geboten waren. In den meif\:en 
anderen deutfchen Staaten erf\:reckte fich die Thätigkeit der 
Revierverwalter auf viel geringere Flächen, konnte darum eine 
intenfivere fei .I und es war dies felbf\: in denjenigen Staaten der 
Fall, welche den nordoflpreufsifchen Landestheilen in Bezug auf 
Bodenausformung und Beflockungs-V erhältniffe ähnlich fmd, wie 
in Hannover. 

Eine zweite leicht erkennbare Tendenz der Entwickelung, 
welche allen deutfchen Staatsforaverwaltungen gerneinfam war 
und in Preufsen vielleicht am wenigf\:en zu Tage trat, if\: das 
Zurückdrängen des Jagd-Irrtereffes und damit auch die Befeiti
gung der in manchen Staaten (Würtemberg, Hannover) noch 
um 1820 in voller Blüthe flehenden Bevorzugung des Geburts
adels bei Befetzung der höheren Forf\:beamtenflellen. 

In organifatorifcher Beziehung richtete die Entwickelung 
diefer Periode ftch vorzugsweife auf die Trennung der Raffen
verwaltung von der Betriebsverwaltung, der Rechtfprechung von 
der Wirthfchaft und Betriebsleitung, endlich auf gröfsere Selb
fländigkeit der die eigentlich vollziehende Inflanz darftellenden 
verwaltenden Beamten und in letzterer Beziehung drängt eine 
flarke Bewegung auf den vollen Ausbau des Oberförfler-Syf\:ems, 
d. h. des Syf\:ems der mit felbf\:ändiger Wirthfchaftsführung be
trauten, vollverantwortlichen und rechnungslegenden Revierver
walter hin. Die fpeziellere Darf\:ellung der einfchläglichen ge
fchichtlichen Vorgänge wird G~legenheit geben, das Vorhanden
fein der kurz bezeichneten allgemeinen Strömungen zu erkennen 
und zu beurtheilen, inwieweit fte fich bisher Geltung zu ver
fchaffen im Stande waren. Sie wird uns ·zugleich in den Stand 
fetzen, die Bedeutung derjenigen deutfchen Staatsforflbeamten 
zu würdigen, ihren Antheil an den Errungenfchaften der Neu
zeit zu bemeffen, welche treu mitgearbeitet haben an der Er
reichung der durch d;;ts Heute geil:eckten Ziele, ohne an den 
Stätten der Wiffenfchaft in erfl:er Linie zu flehen. 

In Preufsen 2) hat .die Centralil:elle der Finanzverwaltung 
und damit auch der Staatsforf\:verwaltung, das Finanz-Minif\:erium, 

2) Quellen der For!tverwaltungsgefchichte Preufsens in diefer Periode: v. Rönne, 

Staatsrecht d, preufs. Monarchie Il. 2. S. 332-337. S. 597-599· S. 7 IO fgde. -
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manchen vVechfel durchlebt. 1834 wurde daffelbc auch mit der 
Verwaltung des Refforts für Handel und Gewerbe betraut, diefe 
aber I 835 gleichzeitig mit der Domänen- und Farreverwaltung 
wieder abgezweigt, für letztere eine befondere Abtheilung beim 
Minifierium des Königlichen Haufes begründet. 3) I 837 wurde 
fodann die Venvaltung der Handels- und Bau-Angelegenheiten 
wiederum mit dem Finanzminifierium vereinigt. Das Jahr 1848 
brachte dann durchgreifende Veränderungen. Ein befonderes 
Minifierium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, fowie 
ein zweites für die landwirthfchaftlichen Angelegenheiten wurden 
begründet, die Domänen- und Forfiverwaltung aber wurde wie
derum dem Finanz-Minifierium als befondere Abtheilung unter
fleHt. 4) 

Die Forfiverwaltung fügte fich feit 1817 in den mittleren 
(Kontroi-)Stellen der allgemeinen Landesverwaltung durch die 
Regierungen vollftändig· ein. 5) 

In den Lokalverwaltungsfiellen (Oberförfiereien) vollzogen 
fich feit I 820 manche Veränderungen. Schon am Schluffe der 
vorigen Periode war eine Art von Revierförfier-V erfaffung ein
geführt worden, welche der Initiative Hartigs ihre Entfiehung 
verdankte. 6) Die Durchführung diefer Organifation wurde G. 
L. Hartig für die öfilichen Provinzen der Monarchie, dem Ober
landforfimeifier Freiherrn von Wintzingerode 7) in den Provinzen 
wefl:lich der Eibe übertragen. Schon 1816 machten Hartig und 
Wintzingerode den Vorfchlag, den Revierförrtern den Titel Ober
förfter, den Oberförftern die Amtsbenennung Forfiinfpektor bei
zulegen, ohne dafs Allerhöchfl:en Ortes diefern Wunfche zunächft 
Folge gegeben worden wäre. 

v. Rönne, das Domänen-, Forfl- und Jagdwefen der preufs. Monarchie. Bergius, 
Finanzwiffenfchaft. 2. Aufl. 187 r. e z8. S. 319 fgde.- v. Viebahn, Statiflik. 1858. 
I. S. 289 fgde. -- Sammlung offizieller Aktenfhicke in Fr. vV. Schneider's Forfi
und Jagd-Kalender feit 1852, daran anfchliefsend feit 1869 in dem v. Danckel
mann und Schneider herausgegebenen »Jahrbuch der preufs. Forfl- und Jagd
gefetzgebung 4nd Verwaltung«. 

3) Kabinets-Ordre v. 26. I. 1835. 
4) Allerh. Erlafs v. 17. IV. 1848 (G. S. S. 109). S. d. II. Bd. diefes Werkes. 

S. 26o. 
5) Inflruktion f. d. Bezirksregierungen v. 23. X. 1817 und Kabinets-Orclrc 

v. 3 I. XII. 182 5· 
6) S. d. II. Bel. diefes Werkes, S. 260. 311. 
7) Die nachflehenden biographifchen Notizen über den Oberlandforflmeifler 

von \Vintzingerode verdanke ich. der Güte des Herrn Oberforflmeiflers Frhrn. von 
Wintzingerode in Cöln (ältefien Sohnes deffelben). 
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Die neue Organifation, welche zum Verwaltungsvollzug 
Revierförfier, zur Rechnungslegung, vVirthfchaftsleitung und 
Lokalinfpektion Oberförfter, zur oberen Leitung und Kontrole 
Forftmeifier und Oberforftmeifter hatte, fiiefs bald auf Schwierig
keiten aller. Art. 

Die älteren Oberforftmeifter, Staatsrath Laviere, Staatsrath 
Kraufe, v. Kropf, von Kleift, v. Schenk u. A. waren an und für 
fich dem aus Süddeutfchland berufenen Chef der preufsifchen 
Forftverwaltung wenig günftig gefiimmt. Dazu kam, dafs die 
Revierförfier-Organifation, deren Plan bei Hartig wohl mehr aus 
feinen Erfahrungen in W efl:deutfchland, als aus einer eingehen
den Kenntnifs der nordoftdeutfchen V erhältniffe entfprungen war, 
für Altpreufsen mit meift fehr niedrigen Holzpreifen und einer 
nothgedrungen extenfiven Wald\virthfchaft nicht recht pafste und 
leicht angegriffen werden konnte. Endlich erwuchs den Hartig'
fchen Reorganifationsplänen ein nicht gering anzufchlagender 
Gegner in dem Kommandeur des reitenden Feldjäger-Corps, der 
!ich r8r7 bei dem Staatskanzler Hardenberg darüber befchwerte, 
dafs man feinen Feldjägern Revierförfierftellen anbiete, und für 
fie Oberförfierftcllen verlangte. Ihm fchlofs fich im Intereffe 

Kar! Wasmuth Friedrich Wilhelm Freiherr von :Wintzingerode wurde am zr. 
VI. I 772 zu Haffelfeide am Harz (Braunfchweig) geboren, erhielt feine Schul
bildung durch Hauslehrer, fpäter auf dem Carolinum in Kaffel, lludirte von 1788 
ab auf den Univerfitäten Marburg und Rinteln Forll:- und Bergwefen, fowie Rechts
und Kameralwiffenfchaften und erwarb fich in den heffifchen Forll:en bei Vecker
hagen an der vVefer die praktifche Kenntnifs der Waldwirthfchaft. 

Zum Hof- und Jagd-Junker des Landgrafen und Affeffor der oberen Karneral
behörde zu Kaffel ernannt, trat v. W. dem Oberjägermeiller v. vVitzleben nahe 
und diefer ausgezeichnete Mann fchenkte dem jungen Affeffor befonderes Intereffe. 

Im Jahre r8oo verlids v. W. den Staatsdienfl: und übernahm die Verwaltung 
des Familienguts vVehnde im Eichsfelde. Als das Eichsfeld r8oz an Preufsen 
kam, wurde ihm die Oberforfimeill:erll:elle bei der Kriegs- und Domänen-Kammer 
zu Heiligenfl:adt übertragen. In diefer Stellung ging. er 1807 in die Verwaltung 
des Königreichs \Vell:falen über. Er gehörte zu den deutfchen Männern, welche 
unter der Fremdherrfchaft auf ihrem Pollen ausharrten, um auch in diefer fch weren 
Zeit die Intereffen des Landes zu fchützen. 

Bis zur Auflöfung des Königreichs vVefl:falen blieb v. W. als General-Infpektor 
der Forll:en und Gewäffer, zu welcher Stellung er berufen worden war, dem 
Staatsrath von Witzleben in Kaffel zur Seite. 1814 als Forfireferent zu dem 
Civil- und Militär-Gouvernement in Halberfl:adt berufen, wurde v. W. 1815 nach 
Berlin verfetzt und 1816 zum Oberlandforfl:meill:er ernannt. Er fiarb im Dezember 
1830. Sein vielbewegtes Leben fpiegelt jene Zeit des rafchen Wechfels .• v. W. 
gehörte zu den tüchtigll:en Forllmännern, welche der alten kameralifiifchen Schule 
entfproffen find. 
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der in den drei F~fsjäger-Bataillonen dienenden Anwärter auf 
Oberförfterfl:ellen der Major v. Neumann, Kommandeur des 
Garde-Jäger-Bataillons an. 

Zwar wies der Finanz-Minifl:er von Klewitz, dem die erfl:
genannte Befchwerde zur Beantwortung übergeben worden war, 
diefelbe in den fl:ärkften Ausdrücken zurück und fchlofs ftch, 
indem er fte narrogant« nannte, einer auch an anderer Stelle 
damals innerhalb der forftlichen Kreife vertretenen Anfleht über 
das reitende Feldjäger-Corps an; 8) aber der militärifche Einflufs 
reichte oft weiter, als der der Minifl:er und die neue Organifation 
kam den gefchilderten Verhältniffen gegenüber nicht in Flufs. 

Man entfchlofs ftch vielmehr, vorgängig noch eine Kommiffton 
von Oberforfl:meifl:ern zu hören, welche r8r8 in Berlin zufammen
trat und zu welcher v. Kropff, 9) v. Kleift, 10) v. Laviere, 11) 
v. Schenk, 12) v. Schleinitz, 13) Junk und Lemke zugezogen wurden. 

Am 26. Mai 1818 erliefs hieraufFriedrich Wilhelm III. eine 
Kabinetsordre, welche es tadelte, dafs man mit der neuen Or
ganifation fo rafch vorgegangen fei, fo dafs nun fchon weitere 
V erbefferungen nothwendig würden. Die Genehmigung des 
Königs zn dem Organifationsplane fei nur unter der Voraus
fetzung gegeben worden, dafs die Adminiftrationskoften nicht 
gefteigert würden. Die Amtsbenennung der verwaltenden und 
infpizirenden Forftbeamten werde fpäter beftimmt werden. 

1819 heifsen die Beamten im Gehaltsetat bereits Forftmeifter 
und Oberförfl:er; aber Alles blieb im Werden; damals entworfene 
Beamteninfl:ruktionen kamen nicht zur Geltung. Man experimen-

8) U. A. hatte der Oberforftmeifter v. Kleift in Magdeburg in einem an 
Altenftein gerichteten Schreiben vom 18. IV. 1808 die Anmafsung und Unbrauch
barkeit der Feldjäger hart getadelt. 1809 fchlug General York vor, das Feld
jäger-Corps zu Pferde mit dem Fufsjäger-Regimente zu vereinigen und Altenilein 
forderte hierüber Gutachten von den Staatsrätben und Oberforftmeiftern Kraufe 
und Laviere ein. Beide fprachen lieh energifch gegen das reitende Feldjäger
Corps aus. In einem Berichte v. 16. II. 1809 heifst es: nMilitärdienfte find der 
künftigen Beftimmung der Jäger gewifs angemeffener, als Kurier-Reifen, die bei 
einem anfehnlichen Verdienfte erhöhte Bedürfniffe veranlatren und, wie die jetzige 
Stellung des Jäger-Corps zu Pferde gegen das Militär war, gänzlichen Mangel an 
Disciplin herbeiführen.« 

9) Bd. II. dfs. Werkes, S. 33 I. 
10) Oberforftmeifter in Magdeburg, vergl. Note 5· 
11) Staatsrath und Oberforftmeifter in Magdeburg, früher (um 1810) Rath in 

der Sektion des Finanz-Min. für Forfl:en. 
12) Oberforfl:meifter in Potsdam. 
13) v. Schleinitz war Oberforfl:meifl:er in Potsdam; Junk in Königsberg. 
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tirte auch noch nach I Szo, obwohl in diefern Jahre eine organifche 
Verordnung erfchien, welche das Oberföril:erfyftem, wie es heute 
in Preufsen beil:eht, zu Grunde legte. 14) 

Am 23. Auguil: 1825 reichte der Finanzminifter von Motz 
einen von Wintzingerode und Hartig ausgearbeiteten Organi
fationsplan ein, der am 3 I. Auguft die Genehmigung des Königs 
fand. Die gefammten Revierverwaltungsgefchäfte, die Buch
führung und Rechnungslegung fielen den Oberförftern zu ; als 
ftändige Kommiffare der Regierungen fungirten mit der Lokal
kontrole betraute Forftinfpektoren, als technifche Leiter des Be
triebs in den Regierungsbezirken Oberforftbeamfe (Oberforil:
meifter und Regierungs- und Forfträthe), ihnen zur Seite Forft
meifter. Die Verwaltung gipfelte in der Domänen- und Forft
abtheilung des Finanz-Minifteriums. 

1834 wurde den Forftinfpektoren ausdrücklich jede über die 
Kontrole des Schlag- und Kulturbetriebes hinausgehende Ein
mifchung in die Revierverwaltung unterfagt. t&) 

r83r berief der Finanzminifter Maafsen den feitherigen Ober
forftbeamten zu Gumbinnen, Carl Auguil: Reufs (fpäter geadelt) 
als geh. Finanzrath in das Finanzminiil:erium. 16) 

1'') Circul. Verfügung vom 7· II. r82o in bef. amtlichem Abdruck. 
15) Fin. Min. Verfügung v. 26. III. 1834 bei v. Rönne, D. F. u. J. Vl. 

S. 25 I-253· 
10) Die Biographie v. Reufs' ifi durch den Oberlandforfimeifier Otto v. Hagen 

in Grunerts forfil. BI. V. Hft. r863. S. 224 fgde. veröffentlicht worden; auch in 

der bef. Beilage zum deutfchen Reichsanzeiger "·· 23. V. 1874, No- 2 r8 ifl eine 
mit grofser Wärme gefchriebene Biographie des verdienten Mannes abgedruckt. 

Carl Aug. v. Reufs, geb. 26. X. 1793 zu Grofsebersdorf, erhielt feinen edlen 

Schulunterricht von Lehrern und Geifllichen der Umgegend und befuchte dann 

r8o7/ro das Gymnalium in Gera, welches er bis zur Reife für Prima durchlief. 

Nach beilandeuer Forfilehre, wurde er fchon am r. IX. r8r2 als Forflafftflent in 

Grofsebersdorf, wo fein Vater Oberförfier war, angefleHt. 
Allein fein Verlangen nach einer befferen Bildung liefs ihn nicht ruhen. 

r8rz bezog er mit Urlaub die Forflfchule in Tharand, wo er bei Cotta und Reum 

anregende Belehrung fand. Der Krieg von 1813 rief ihn zur Fahne. Bald zum 

Offizier befördert, nahm er Theil an dem Feldzuge in den Niederlanden. 

Im Juni 1814 kehrte er zur Beendigung feiner Studien nach Tharand zurück. 

Nach Grofsebersdorf zurückgekehrt, ging R. 1815 mit feiner Heimalb an Preufsen 

über, wurde bei der Regulirung der Landesgrenze befchäftigt, arbeitete dann als 

Referendar bei der Regierung in Merfeburg nnd wurde fchon 1817 von Hartig zu 

einer Forfimeiflerflelle vorgefchlagen. Reufs aber bat um eine Oberförflerflelle 

und erhielt Burgliebenau (Schkeuditz). 1819 wurde er zum Forflinfpektor in 

Schienfingen befördert und erhielt 1823 den Titel Forflmeifler. 
Sein bedeutendes Verwaltungs- und Organifations- Talent trat jetzt mehr und 
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Der Eintritt cliefes Mannes in die Centralfteile der Staats
forftverwaltung bezeichnet einen bedeutungsvollen Abfchnitt in 
der von mir zu fchildernden Entwicklung. Ausgerüftet mit einer 
faft vvunderbaren Arbeitskraft und cliefelbe bis zur Erfchöpfung 
ausnutzend, unbeugfam den klar erkannten Zielen feiner Thätig
keit zuftrebend, ifi v. Reufs zum typifchen Vorbild jener preuf
fifchen Beamtenfchule geworden, welche mit vollkommener 
Selbftverläugmmg und Anfpruchsloflgkeit Nichts kannte, als die 
eiferne Strenge der Dienfterfüllung. vVer vermöchte einer folchen 
Richtung, fo wenig fympathifch ihre Träger einer Zeit auch fein 
mögen, die jeder die Individualität einengenden mechanifirten 
Thätigkeit abhold ifi, das Anerkenntnifs verfagen, dafs fie Grofses 
geleiftet hat und dafs fie der Bewunderung werth ift? In einem 
armen Staatswefen, dem durch eine ihm innewohnende Noth
wendigkeit eine grofse gefchichtliche Rolle zufällt, welcher es nur 

mehr hervot•. 1828 als Regierungs- und Forilrath zum Oberforfl:beamten in Gum
binnen befördert, wurde er 183 I durch Maafsen ins Finanz-Minifl:erium berufen. 

Von diefem Zeitpunkte ab ifl: R. als der technifche Leiter des preufs. Forfl:
wefens zu betrachten. 1836 zum Oberlandforil:meiil:er ernannt, 1840 geadelt, 1843 
zum Mitgliede des Staatsraths erhoben, r86z durch den Rang eines wirklichen 
Geheimeralbs mit dem Prädikat Excellenz ausgezeichnet, hat er bis r863 die 
Centralforfl:behörde geleitet. Dann in den wohlverdienten Ruhefl:and getreten, be
wahrte er bei gebrochenem Körper bis zu feinem am 30. April 1874 erfolgten 
Tode eine übermfehende geifl:ige Frifche und reges Jutereffe an allen Verhältniffen 
feiner früheren Lebensthätigkeit. 

nDas Jijährige Wirken des Oberlandforil:meiil:ers v. Reufs - dies find die 
·worte des Biographen im Reichsanzeiger - iil: als ein glänzendes Blatt in der 
Gefchichte des vaterländifchen Forfl:wefens zu bezeichnen. . . • Es war für ihn 
nicht leicht, die Hinderniffe zu überwinden, welche ihm namentlich in dem da
maligen Perfonale der älteren Oberforfl:meifier, in der mangelhaften Bildung eines 
grofsen Theils der Revierverwalter und namentlich auch in der Knappheit der 
Staatsmittel für foril:liche Zwecke entgegentraten. Seiner Umficht, Gewandheil 
und unerfchöpf1ichen Arbeitskraft gelang es aber, diefer Schwierigkeiten Herr zu 
werden,(( 

nSein nur dem Dienil:e gewidmetes, bis zur erfchöpfenden Aufopferung arbeit
fames Leben liefs ihm zum gefelligen Verkehr wenig Zeit. Diefe Abgefchloffen
heit erregte den Schein der Theilnahmlofigkeit gegen feine Collegen und Unter
gebenen. In vVirklichkeit war aber folche bei ihm nicht vorhanden. Streng und 
weitgehend in feinen dienilliehen Anforderungen, wie an fich felbfl:, fo auch an 
die Leifl:ungen der ihm untergebenen Beamten, hatte er doch für deren Wiinfche 
und Bedürfniffe il:ets ein offenes Ohr und ein warmes Herz.« 

nSein Ehrgeiz war nur auf das eine Ziel gerichtet, den Zufl:and und nach
haltigen Ertrag der vaterländifchen Forilen möglichil: zu verbeffern und dafs er 
diefes Zi'el erreicht hat, darüber wird ihm die Gefchichte der deutfchen Forft
wirthfchaft ein ruhmvolles Anerkenntnifs nicht verfagen. u 
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mit Aufbietung feiner letzten Kraft gerecht zu werden vermag, 
bedarf eines folchen Beamtenthums, bedarf folcher eifernen 
Strenge der Gefinnung und wenn unter einer Richtung, welche 
nur ein einziges grofses Ziel ins Auge fafst und mit der vollen 
Kraft zu erreichen flrebt, Manches verkümmert, was fonfl: zur 
Blüthe gelangt wäre, wenn mit Nothwendigkeit eine einfeitige 
Kraftentwickelung zur Einfeitigkeit führt, fo hat die Gefchicht
fchreibung das Recht und die Pflicht, dies offen zu bekennen. 
Aber fie hat eben fo die Pflicht, hinzuzufügen, dafs die höchfl:en 
Intereffen des preufsifchen Staatswefens in jener Zeit und an 
erfler Stelle die Erreichung jenes Zieles forderten und dafs jene 
Opfer diefen Intereffen gebracht werden mufsten. 

Die Zeit von 1833 bis 1863 brachte unter dem Einfluffe 
einer firengen Ordnung der Verwaltung den Reinertrag der 
preufsifchen Staatsforfien von 1,8oo,ooo Thlr. auf 6,1oo,ooo Thlr. 17) 

und diefe firenge Ordnung ifi das Werk des Oberlandforfimeifiers 
von Reufs. Dabei ifi zu beachten, dafs es bis 1853 nicht ge
lingen wollte, ausreichende Kulturmittel fiüffig zu machen, 18) 

dafs alfo eine energifche Aufbefferung des theilweife fehr unbe
friedigenden Zufiandes der Staatsforfien fafi unmöglich war. 

Allerdings hat Reufs dem von· ihm fcharf feilgehaltenen 
Prinzip der fl:rengen Nachhaltigkeit manches wirthfchaftliche 
Opfer gebracht; 19) aber, fo wenig einem folchen fiarren Grund
fatze eine Berechtigung zuzugeflehen ifi, fo (ehr fchützte der
felbe die Subfianz der Staatsforfien, welche zu Gunfl.en der 
Staatsgläubiger belafiet find, 20) vor Uebernutzung und Ver-

17) Nach einem Berichte des Staatsraths Kraufe v. r. XII. r8ro rentirten da
mals die 6,391,700 Morgen grofsen preufsifchen Staatsforfien nach Abrechnung 
der Adminifirationskoften mit nur 553,344 Thlr., pro Morgen alfo ~etto 2 Sgr. I Pf. 
und mit Hinzurechnung der frei abgegebenen Berechtigungshölzer etwa 4 Sgr. 

Die Fläche der Staatsforfien betrug r865 .. 2,052,334 H. · 
gegen r8zo . . . . . • . . . . 2,409,917 ,, 

alfo weniger 357.583 H. 
die Nettorente r8ro pro Hektar (Kraufe) 0,34 Thlr. 

" " r865 " " . . . . . . 2,II " 
(naeh dem Staats-Haushalts-Etat). 

Vergl. au-ch zu obiger Angabe die Biographie im Reichsanzeiger. 
18) Reichsanzeiger a. a. 0. 
19) Reichsanzeiger a. a. 0. 
2°) Nach der Verordnung vom 17. I. rSzo, Art. Ill. (v. Rönne. _D. F. u. J. 

W. S. 71) wird für färnmtliche in dem Staatsfehniden-Etat v. r82o aufgeführten 
Staatsfehniden und deren Sicherheit mit de~ gefarnmten Vermögen und Eigenthurn 

Be r n h a r <1 t, Forstgcschichtc. 11!. 5 



ringerung und Reufs befafs den Muth und die Kraft, in geld
armer Zeit den Einfehlag der Staatsforften herabzufetzen. 

Oft genug ift feiner Verwaltung der Vorwurf gemacht wor
den, dafs das geiftige Leben der wiffenfchaftlich gebildeten 
Forftbeamten unter dem Drucke einer auf den praktifchen Ver
waltungsvollzug gerichteten überlaftenden Thätigkeit verkümmert 
fei. Man hat diefen Zufl:and der geiftigen Verarmung in dem 
U ruflande erkennen zu m üffen geglaubt, dafs von den preufsifchen 
Forftleuten eine überrafchend geringe literarifche Thätigkeit aus
ging. 21) Es wird nicht heftritten werden dürfen, dafs die Reufs'fche 
Richtung der öffentlichen Befprechung amtlicher Dinge und 
literarifcher Bethätigung der Beamten, fowie der wiffenfchaft
lichen Fortbildung der preufsifchen Forftmänner überhaupt nicht 
günfl:ig war. Aber ander~ Umftände haben damals in Preufsen 
in derfelben Richtung und vielleicht eben fo fl:ark gewirkt. 
Durch die ganze Staatsverwaltung ging eine Abneigung gegen 
die Oeffentlichkeit der Staatsangelegenheiten. Eine ächt bureau
kratifche Anfchauung wollte das Heiligthum der Amtsfluhen 
der öffentlichen Kritik nicht preisgeben und, fo Grafses auch in 
der preufsifchen Verwaltung gefchafft wurde, über ihre Ziele und 
ihre Entwickelung verlautete bis r848 fo gut, wie Nichts. 

Dazu kam, dafs die Furcht vor der vernichtenden Kritik 
Pfeils manchen preufsifchen Forftmann die Feder aus der Hand 
legen liefs; manches Manufkript ift nur aus diefern Grunde un
gedruckt geblieben. 22) 

Reufs hat auf feinem arbeitsvollen Wege eine Reihe aus
gezeichneter Mitarbeiter gefunden und herangezogen, Hilmar 

des Staates garantirt und nur eine Jahresrente aus Domänen und Foril:en von 

2 1/ 2 Mi!!. Thaler für den Unterhalt des König!. Haufes ausgenommen. 
21) Der Verfaffer eines Auffalzes in d. Forfi- und Jagd.-Ztg. r86o. S. II2 

fgde.: "Preufsens Forllleute als Schriftfteller« findet den Grund, warum fo wenige 

preufs. Forfl:leute fchriftfl:ellerifch thätig feien, einmal in der Gefchäftsüberlaftung, 
dann aber darin »dafs unter den preufs. Forfl:leuten, jungen und alten, die Meinung 

herrfche, dafs es in den höheren Forftvenvaltungsfiufen Preufsens nicht gern ge

fehen werde, wenn !ich d. Forftbeamten beim Schreiben betheiligen«. Als fchrift
ftellernde Forftleute der Periode r8zo/6o führt er neben Hartig und Pfeil nur noch 

Linz, Rafsmann, v. Bülow-Rieth, v. Pannewitz, v. Bülow (Oberföriler), Smalian 

(Oberforftmeiiler in Stralfund), Maron, Revierförfter Borchardt, die Oberförfier 

Scheden, Poock, Stahl, v. Alemann, Bando, Jäger, die Forftmeifter Klotz, Müller, 
Olberg, 0. v. I-Iagen, im Ganzen alfo 19 fchriftftellernde Foril:leute auf. 

22) Auf die Schärfe d. Pfeil'f chen Kritik macht der V erf. des foeben citirten 

Auffalzes in der Forfl:- und J agd-Ztg. ebenfalls aufmerkfam. 
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von Schönfeldt, 23) Georg Wafferburger, 24) Juftus von Hagen feit 
1837, 25) Otto von Hagen feit 1849. 26) 

23) Vergl. Grunert, for!U. BI. III. (1862). S. 200. 
1801 auf dem väterlichen Gute Löbnitz bei Delitfch geh., befuchte Hilmar 

von Schönfeldt die Domfehnie in Merfeburg; feit 1818 ftudirte er in Halle 
Kameralwiffenfchaften, 1819 in Leipzig. 1822 als Regierungs-Referendar in Merfe
burg eingetreten, entfchlofs er lieh, das Forftfach zu ergreifen, beiland 1822/23 
die For!Uehre, machte 1823 das Oberförfierexamen. Nach längerer Befchäftigung 
als Forft-Referendar, 1828 auch beim Finanz-Minifterium, beiland er 1829 die 
grofse Staatsprüfung und wurde als Forft-Affeffor in Stralfund angeh:ellt, I 830 
nach Stettin verfetzt, in demfelben Jal;lre noch Oberforftbeamter in Gurubinnen 
und Regierungs- und Forfirath. 1836 wurde ihm die Oberforftmeifierfielle zu 
Erfurt, 1842 die zu Frankfurt a.jO. übertragen. Seit 1849 vortragender Rath im 
Finanzminifierium, feit 1854 mit dem Range als Landforftmeifter, wirkte er hier 
im Reufs'fchen Sinne, fowie er in der Provinzial-Verwaltung zur Abfiellung be
flehender Uebelftände, zur Ordnung und Vertiefung des Betriebes kraftvoll mit
gewirkt hatte. Er ftarb 1861. Sein vortrefflicher Charakter, feine offene Liebens
würdigkeit find Allen unvergeffen, die ihm nahe getreten lind. 

") Geb. 18oo zu Sobemheim, Kreis Kreuznach, fehr 'dürftigen Verhältniffen 
entflammt - fein Vater war Förfter - empfing Georg 'vVafferburger eine nur 
fehr mittelmäfsige Elementar-Schulbildung und trat 1817 bei dem damaligen Forft
infpektor, fpäteren Oberforftmeifier Lintz in Kreuznach als Eleve und Sekretär ein. 
Später wurde er bei der Einrichtung der Saarbrücker Forften verwendet. 

Unterdeffen hatte W. den Mangel einer geordneten Schulbildung und des 
akademifchen Fachftudiums durch Privatfleifs foweit auszugleichen· gewufst, dafs 
er 1823 das Oberförfter-Examen bei der Regierung in Trier mit dem Prädikate 
vorzüglich gut beftand. 1824 belland er auch das Examen als Forfireferendar, 
fungirte eine Zeit lang als Decernent für die Kommunal-Forft-Angelegenheiten 
in Coblenz und wurde 1827 als Hülfsarbeiter bei der Generalverwaltung der 
Domänen und Forften nach Berlin berufen. 1830 zum Oberförfier, 1833 zum 
Forftinfpektor ernannt, arbeitete Wafferburger mit unermüdlichem Fleifse, bis feine 
Gefundheit zu wanken anfing. Auf feine Bitte erhielt er die Oberförfterei Holz 
bei Saarbrücken, wurde 1839 Forfiinfpektor in Morbach, 1841 Forftmeifter, 1850 
Oberforfimeifter in Trier. Er ftarb 1867. 

Wafferburger ift einer der treueften Beamten und anfpruchslofeften Männer 
gewefen, die jemals der preufs. Forftverwaltnng angehört haben. Ganz durch 
eigene Kraft zu hoher Stellung gelangt, ift er niemals ohne eine faft fchüchterne 
Befcheidenheit aufgetreten. Sein ·Leben ganz dem Dienfte widmend, begehrte er 
nichts Befferes, als bis zur Erfchöpfung feiner Kraft dem Vaterlande zu dienen, 

Vergl. Grunert, forftl. Blätter XIII. (1867). S. 229. 
25) Juftus Dietrich von Hagen, geh. 1811 zu Ilfcnburg als fünfter Sohn des Ober

forftmeifiers von Hagen (Band II., S. 400 diefes Werkes), bef\!chte das Lyceum 
zu Wernigerode und die höhere Gewerbe- und Handelsfchule zu Magdeburg. 
Nach dem 1827 erfolgten Tode feines Vaters, entfchlofs lieh v. H., da die Aus
fichten in der Laufbahn für den Forftverwaltungsdienft fehr ungünftig waren, das 
Bergfach zu ergreifen. Aber unüberwindliche Neigung für das Forftfach trieb ihn 

bald zu diefern zurück, 
5* 



68 

Auch in den Provinzial-Verwaltungen entfaltete fich unter 
feiner Leitung eine Fülle tüchtiger Kraft in Verwaltung und 
Wirthfchaft. Männer, wie Jäger 27) und Höffler 28) in Coblenz, 
Linz in Trier, 29) Schirmer in Cöln, 30) von Pachelbl-Gehag 31) in 

Er ergriff die Laufbahn durch das reitende Feldjäger-Corps, ftudirte auf der 

Forftlehran!lalt zu Neu!ladt Eb.JW. und Univerlität Berlin und abfolvirte 1836 das 
Oberförfter-Examen; fchon 183 7 wurde er als Hülfsarbeiter ins Finanz-Minifterium 

berufen, 1841 zum Oberförfter ernannt, 1842 mit Verwaltung des Reviers Söllichau 
betraut. 1847 nach Lödderitz verfetzt, 1850 zum Forftinfpektor ernannt, wurde 
er 1855 als Forftmeifler in das Finanz-Minifterum berufen, demnächfl zum Ober

forftmeifter, 1865 zum Landforftmei!ler ernannt, fiel aber in der Blüthe feiner 

Jahre 1866 der Cholera zum Opfer. 
J. v. Hagen war ein Beamter von feiteuer Tiefe der Bildung und einer 

fpekulativen Begabung für die fchwierig!len Aufgaben der Verwaltung. Die 
preufsifche For!leinrichtung verdankt ihm grofsentheils ihre korrekte Entwicklung. 

Allen aber, die ihn gekannt, ift die edle Aufrichtigkeit feines Charakters, die 
warme Herzlichkeit feines Vv efens ein immerblühendes Reis, das feinen Grabhügel 

fchmückt. S. Grunert, forftl. BI. XIII. S. 225. 
26) Der jetzige Chef d. preufs. Forftverwaltung, jüngerer Bruder des Vorigen, 

geb. 15. II. 1817. 
27) Heinrich Jäger, Sohn des kurf. Trierfchen Forftmeifters Jäger zu Trier, 

war franzölifcher garde general ( 1 796-98), dann knrfürftlicher Forftmeifter, feit 

1816 Oberfor!lbeamter in Coblenz, wo er 1842 fein Jubiläum feierte. Jäger hat 
lieh um das Forflwefen der Rheinprovinz bedeutende Verdienfte erworben. Forft

u. Jagd-Z!g. 1843. S. 69. 
28) S. unten die Biographie. § 9· 
29) For!linfpektor in Kreuznach, Forflmei!ler in Saarkrücken, dann Oberforft

meifter in Trier bis 1840, hier der Amtsvorgänger Wafferburger's. 
30) Heinrich Chrifloph Schirmer, geb. 1768 zu Heincrsdorf im bayreuthfchen 

Vogtlande, wurde 1797 preufs. Forftkondukteur, 1800 Oberforftfekretär bei dem 
Landjägermeiner-Amte für Ansbach und Bayreuth, 1801 Forftmeifter in Alten

kirchen, 1816 Regierungs- und Forftrath in Coblenz, 1822 ftellvertretender, r83o 
wirklicher Oberforflbeamter in Cöln. 1840 in den Ruheftand verfetzt, ftarb der 

hochverdiente Mann 1846. Vergl. Forft- u. Jagd-Zeitung, 1847, S. 236. 
31) Aug. Heinrich v. Pachelbl-Gehag, geb. 1795, empfing feine Schulbildung 

in einem Privat-In!litut und auf dem Gymnaftum in Stralfund, bezog 1809 die 

Univerfität Greifswald, wo er Kriegswiffenfchaften (?) · ftudirte, trat r81o in ein 

Infanterie-Regiment als Fahnenjunker ein, gerieth in franzöftfche Gefangenfchaft, 
aus der ihn der Friede 1814 befreite. Entfchloffen, ftch dem Forftfache zu wid
men, befuchte er die Forftfchulen in Dreifsigacker und Ruhla und trat 1816 in 

den preufs. Staatsforfldienft ein, in dem er als Subftitut eines Oberförflers (Forft

infpectors) feine Laufbahn in Neuvorpommern begann, 1817 zum Forftaffeffor in 

Stralfund, 1821 zum Forftinfpektor, 1822 zum For!lmeifter, 1826 zum Reg.- u. 

Forftrath aufflieg. 1827 zum Oberfor!lbeamten in Arnsberg befördert, wurde er 

zum Mitarbeiter des trefflichen Vincke bei Ordnung der Landeskultur-V erhältniffe 

W eftfalens. 1839 erfolgte feine V erfetzung als Oberforftmeifter nach Potsdam. 

1844 wurde er Hofjägermeifter (neben feiner Stellung als Oberfor!lmeifter); 1849 
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Potsdam, Kohli in Cöslin, 32) Maron 33) in Oppeln, von Pannewitz 
in· Breslau 34) und viele Andere haben an hervorragender Stelle 
mitgearbeitet an Herbeiführung einer geordneten Verwaltung und 
rationellen Wirthfchaft in den preufsifchen Staatsforfl:en. 

Die Organifation der Verwaltung blieb feit 1833 im Wefent
lichen diefelbe. 

Durch die Kabinets-Ordre vom 26. Januar 1835 ging die 
Verwaltung der preufsifchen Domänen und Forfl:en, wie fchon 
bemerkt, als eine befondere Abtheilung an das Minifl:erium des 
Königlichen Haufes über, 35) wurde durch Erlafs vom 17. April 
1848 aber wiederum dem Finanz-Minifl:erium überwiefen. 36) 

Die Verhältniffe der Provinzial-Forfl:verwaltung erlitten 18 50 
infofern eine Abänderung, als die Forfl:infpektoren an die Re
gierungen gezogen und mit dem Decernat in F6rfl:- und Jagd
Angelegenheiten neben dem Oberforfl:beamten betraut wurden. 
Sie erhielten damit den Amtscharakter als Forfl:meifl:er. 

Die Stellung der Oberförfl:er blieb während diefer Periode 
im W efentlichen unverändert. . Erfl: die neuefl:e Zeit hat in diefer 
Beziehung infofern eingreifende Veränderungen gebracht, als 
zahlreiche Reviere in den öfl:lichen Provinzen gethellt und in 
fchwierigen Forfl:revieren Revierförfl:er zur Unterfl:ützung und theil
weifen Vertretung der Oberförfl:er angefl:ellt wurden. 37) 

wurde ihm die Leitung des Hof-Jagd-Amts übertragen, 1852 der Titel Vice-Ober
jägermeifter verliehen. 1853 penfionirt, ftarb v. P. 1857· 

Vergl. Forft- u. Jagd-Ztg. 1858. S. 406 fgde. 
32) Ernft Friedrich Magnus Kohli, geb. 1805 zu Hardehaufen, befuchte das 

Pädagogium zu Züllichau, bezog 1826 die Univerfität Berlin, wo Pfeil Forflwiffen
fchaft lehrte, befland 1829 die Oberförflerprüfung, ftudirte 1833 nochmals in Ber
lin, war 1838-1841 ForfHekretär (Affeffor) in Bromberg, 1841/46 Oberförfter, 
1846,..-49 Hülfsarbeiter im Miniflerium, 1849/52 ForfÜnfpektor in Schwedt und 
wurde 1852 zum Oberfor!lmeifler in Cöslin befördert. Er !larb 1865. 

Vergl. Grunert, forfll. Bl. IX. S. 214 fgde. 
33) S. unten § 23. 
34) s. unten e 27-
35) v. Rönne, D. F. u. J. W. S. 233· 
3r.) Gef. Samml. 1848. S. 109. v. Rönne, a. a. O. S. 234· 
37) Vergl. den Allerh. Erlafs v. r8. -IX. r85o, die Organifation der Forflver

waltung bei den Regierungen und das Rangverhältnifs der zu Forflmeill:ern er
n·annten, als Mitglieder eines Regierungskollegiums fungirenden Forfl-Infpektions
Beamten, abgedr. Gef. S. r85o. S. 489; v. Rönne, a. a. 0. S. 243· Die Forft
meifter erhielten d. Rang der Regierungsräthe. Die Revierförfterflellung trat 1856 
ins Leben. ·Vorläufig wurde die Errichtung von 8o Revierförfterftellen in Aus
[!cht genommen. Diefelben werden mit Oberförfterkandidaten oder befonders be-
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Das forfiliche Prüfungswefen wurde r82o 38) dahin geordnet, 
dafs alle Anwärter eine 2 jährige (bei darauf folgendem Studium 
auf einer .Forftlehranftalt I1/2 jährige) praktifche Lehrzeit be
flehen, ein Lehrlings-Examen abfolviren und, fofern fie lieh 
für die Stellung eines Forftverwaltungsbeamten befähigen woll
ten, noch eine Oberförfterprüfung befl:ehen mufsten (ohne obli
gatorifches akademifches Studium). Diejenigen, welche um die 
Stelle eines Forfl:infpektors anfuchen wollten, hatten dann noch 
eine befondere Prüfung bei dem Finanz-Minifterium zu abfolviren. 

Diefe Befl:immung wurde jedoch r83I abgeändert. 39) Nun
mehr wurde eine 2 jährige praktifche Lehrzeit zwar auch noch 
für' ausreichend zur Erlangung der Befähigung zum Förfl:er
(F orftfchutzbeamten-) Dienfte erachtet, von allen Anwärtern der 
Forfl:verwaltungs-Laufbahn aber das Reifezeugnifs 40) von einem 
Gymnafium oder einer höheren Bürgerfchule (Realgymnafium), 
eine I jährige Lehrzeit, ein I -2 jähriges Studium auf einer Forfl:
lehranftalt oder Univerfität, Ableifl:ung der Oberförfl:erprüfung 
vor einer der Provinzial-Forfl:-Examinations-Kommiffionen, bei 
welcher eine umfaffende Forfteinrichtungs-Arbeit als Probearbeit 
einzuliefern war. 

Durch das Regulativ vom 14. Novbr. I835 wurde demnächfl: 
an Stelle der Provinzial-Kommiffionen eine Minifterial-Prüfungs
Kommiffion in Berlin eingefetzt und das Prüfungswefen auch 
materieli neu geordnet. 41) 

Die Befähigung zu den höheren Forfl:verwaltungs-Aemtern 
wurde auch Jetzt nur durch ein akademifches Studium (Triennium) 
und die Ableifl:ung einer befonderen Referendariats- und Affeffor
Prüfung erworben. 

Abändernde Befl:immungen ergingen wiederum am I 7· März 
I 8 so. 42) Die einjährige Lehrzeit und das zweijährige Studium 
auf einer Forfilehranfl:alt blieben befl:ehen. Nach Abfolvirung 

fiihigten Förfiern befetzt. Vergl. v. Hagen, die fo•fil. Verh. Preufsens, S. 109 
und Forft- u. Jagd-Ztg. 1856, S. 389. 

· 38) Finanz-Min. Refkript v. r8. VII." 1820 (v. Klewitz) bei v. Rönne, a. a. 0. 
s. :Jgi. 

3") Allg. Bellimmungen v. 21. III. 183 r. v. Rönne, a. a. 0. S. 293· Ueber 
die Probearbeiten f. die Verf. d. Min. des König!. Haufes v. I 7· I. 1838 (v. Rönne, 
a. a. 0. S· 306) und das Regulativ für die höhere Forfilehranftalt zu Neufiadt 
Eb.jW. v. 15. VIII. 1830 (v. Rönne, S. 312 fgde.). Vergl. auch unten e 26. 

40) v. Rönne, Domänen- Forft- und Jagdwefen, S. 307. 
41) Vergl. Forfi- u. Jagd-Zeitnng, 1841. S. 393 fgde. 
42) v. Rönne, D. F. u. J. W. a. a. 0. 
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derfelben aber wurde eine wiffenfchaftliche Vorprüfung (Ten

tamen), danach ein praktifches Biennium und demnächfl: die Ab

leifl:ung der Oberförfl:erprüfung vorgefchrieben. 

Ueber die Befähigung zu den höheren Verwaltungsämtern 

wurden die befl:ehenden Beftimmungen aufrechterhalten, jedoch 

befl:immt, dafs auch folche befonders befähigte Oberförfter, welche 

die grofse Staatsprüfung (zum Affeffor) nicht beftanden, zur Er

nennung als Forfl:meifter vorgefchlagen werden könnten. 43) 

Die Verbindung des Militärdienfies mit der F orftverwaltungs

laufbahn und dem Forfl:fchutzdienfl:e blieb auch in diefer Periode 

beftehen. Das reitende Feldjäger-Corps, dem die Berechtigung 

zuftand, die Hälfte aller erledigten OberförH:erfiellen mit feinen 

Mitgliedern zu befetzen, beging I 840 feine wo jährige Stiftungs-

43) Das von v. Wedekind 1829 im V. Hfte. der neuen Jahrbücher der Foril

kunde S. 165 veröffentlichte nStaatsforil-Adrefshandbuchu weift folgende Beamte 

der preufs. Slaatsforilverwaltung nach: 2 Oberlandforllmeiller (G. L. Hartig und 

Frhr. v. Wintzingerode); 21 Oberforllmeiiler (v. Winterfeld in Königsberg, Junk 

in Gumbinnen, Smalian \n Danzig, v. Pannewitz in Marienwerder, von Kraufe in 

Frankfurt a./0., v. Thadden in Stettin, von Burgsdorf in Cöslin, v. Kleiil in Breslau, 

v. Boyen in Liegnitz, Süffenbach in Oppeln, v. Laviere in Magdeburg, v. Münch

haufen und v. Schönfeldt in Merfeburg, v. Fock in Erfurt, Schirmer in Cöln, 

v. Mülmann in Düffeldorf. Jäger in Coblenz, Koplladt in Aachen, v. Beulwitz in 

Trier, v. Egloffilein in Neuwied; (die Stelle in Arnsberg war unbefetzt); 16 Forll

räthe und For11meil1er bei den Regierungen; '70 Oberforllmeiller, For11meil1er, 

Forllinfpektoren und Oberför11er als Lgkal-Infpektoren, 412 Oberför11ereien. 

Es be11anden 6 Provinzial-Forll-Examinations-Kommiffionen, für Preufsen 

(Präfes: Oberfor11m. Junk in Gumbinnen); Brandenburg (Präfes: Oberfor11m. 

v. Schleinitz in Potsdam); Pommern (Oberforilm. v. Thadden); Schleften (Ober

forllm. v. Kleill) ~ Sachfen (Oberforllm. v. Laviere); Rheinland-Wellfalen (Ober

forllm. v. Mülmann). Als Mitglieder_ diefer Kommif[wnen fungirten au[ser den 

Vorlitzenden noch je I oder 2 obere For11beamte, ein oder zwei Regierungsräthe 

und der Baurath. 
Die Zahl der qualifizirten Anwärter für den Staatsfor11dienll in Preu[sen war 

1816 fehr gering, die Zahl Derer, welche auf eine Anllellung in demfelben ein 

Recht erworben hatten, fehr grofs. Zahlreiche, in den langen Kriegen verwilderte 

Feldjäger waren vorhanden und es ging bis 1828 mit dem Verbrauch derfelben 

fehr langfam. Der grofsen Zahl von Bewerbern gegenüber konnte man allmählig 

die Anforderungen im Examen erheblich 11eigern und Reufs that dies mit grofser 

Strenge, um die Maffe unfähiger Kandidaten los zu werden. In dem Jahrzehnt 

1830/40 liefs in Folge deffen der Zudrang bedeutend nach. Nach 1845 aber er

reichte derfelbe wieder eine bedenkliche Höhe, fank um 1855 bedeutend und !lieg 

erll feit 186o wieder. 1840/42 fingen die um 1820 meill in fchon vorgerückterem 

Alter ange11ellten Beamten an, auszuflerben und die Verwallung erneuerte ihre 

Organe in weitaus beffere~ Qualität. Vergl. Hierüber Pfeil, krit. BI. XIX. I. 

(1844). S. 125 fgde. 



72 

feier. Schon damals fehlte es nicht an Stimmen, welche die 
Auflöfung des Corps forderten. 44) Aber man war an mafs
gebender Stelle anderer Anfleht und das Corps befieht noch 
heute; doch wurde die Zahl der Revierverwalterftellen, welche 
mit Feldjägern zu befetzen ünd, auf ein Drittel ermäfsigt. 

Die Schutzbeamten (Förfier) gingen nach wie vor aus den 
Jägerbataillonen hervor und erwarben ihre Befähigung durch eine 
praktifche, mindefiens zweijährige Lehre, welche durch eine 
Prüfung vor dem Forftinfpektor äes Infpektionsbezirks und mehre
ren Oberförfiern ihren Abfchlufs fand. Einzelne nicht fehr 
wefentliche Abänderungen der bezüglichen Beftimmungen gehören 
der neuefien Zeit an. 45) 

Die Organifation der Staatsforfiverwaltung in Bayern 46) 

durchlief in diefer Periode mehrere fcharf unterfcheidbare Ent
wicklungsfiufen. 

Nach Auflöfung der Generalforfiadminiftration ( r 8 I 8) ging 
die unmittelbare Direktion der Forfien (mit Ausfchlufs der Salinen
forften) an die Finanzkammern der Kreisregierungen über. Jeder 
Finanzkammer wurde ein Kreisforfirath beigegeben, unter dem 
ein Forftbureau befiellt wurde. Die Forftinfpektoren wurden an 
die Sitze der Regierungen gezogen. 

Die Verwaltung gipfelte im Finanz-Minifterium, dem ein 
Minifterialrath als Forftreferent beigegeben wurde. Eine Haupt
forftbuchhaltung wurde zu feiner Unterfiützung eingerichtet. 47) 

Diefen Organifationen folgte . I 822 die Reorganifation der 
Lokal-Forfi-Verwaltung. Für die Lokal-Infpektion und Wirth
fchaftsleitung wurden I ro Forftämter, für den Wirthfchaftsvollzug 
6r6 Reviere gebildet. Erfiere wurden durch Forftmeifier und 
Aktuare· gebildet, letztere von Revierförfiern verwaltet. Statt 
des bisherigen Tanti<':me-Syftems wurde das Syftem der feiten 
Befoldungen eingeführt. 48) Als Forftfchutzbeamte waren den 
Revierförftern Forftwarte und Forftgehilfen beigegeben. 

'-'•) Vergl. u. a. Forfi- und Jagd-Zeit. 1841. S. 144 fgde. 
" 5) v. Hagen, die forfil. Verhältniffe von Preufsen, S. 108 fgde. 
"") Quellen der bayerifchen Forft-Verwaltungs-Gefchichte: »Die Forfiverwal

tung Bayern's, befchrieben v. Minifterial-Forfibureau«. 1861. Nachtrag dazu 1869. -
Zeitfchrift für das Forfi- u. Jagd-Wefen in Bayern v. Meyer. fortgef. v. Behlen. -
Jahrbücher der gef. Forfi~ und Jagd-vViffenfchaft etc. hcrausgeg. v. Laurop (1. Heft 
1823). - Mittheilungen des bayerifchen Minifierial-Forftbureaus (feit 1846). 

41) V ergl. Bd. I I. S. 262 diefes Werkes. 
46) Die Forfimeifier erhielten 1000-1400 fl. in 4 Klaffen, ferner 3-500 fl. 

Zufchufs an Stelle der Tantieme, Wohnung und Naturalbezüge im Werthe v. 324 fl., 
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Die 0 rganifation von I 822 ifl: in erfl:er Linie das Werk des 
Geheimen Oberforfl:raths v. Thoma, 49) der von I817-I849 an 
der Spitze der bayerifchen Forfl:verwaltung fl:ahd. Ihm trat feit 
I 825 der vortreffliche Schultze 50) als Ober-Forfl:infpektor und 
Vorfl:eher der Hauptforfl:buchhaltung, fpäter des Forfl:einrichtungs
bureaus zur Seite, der dann I 849 bis I 8 5 I die Leitung der 
Centralverwaltungsgefchäfte allein übernahm. 

Die Periode, in welcher diefe beiden ausgezeichneten Männer 
an der Spitze der bayerifchen Forfl:verwaltung fl:anden, hat die
felbe zu einem hohen Rang unter den deutfchen Forfl:verwal
tungen emporfl:eigen laffen. Das Forfl:einrichtungswefen erhielt 
unter Schultze's fpezieller Leitung 51) eine vorzügliche Durch
bildung, der Kulturbetrieb gewann an Intenfivität, die Ordnung 
der Verwaltung wurde auf eine hohe Stufe gehoben. 

Aber noch blieben einige erhebliche innere Mängel zu be
feitigen. Es fehlte an einem Forfl:gefetze, im Forftfchutzwefen 
beftand das Syfl:em der Anzeigegebühren fort, die Stellung der 

fowie ein Holzdeputat. Die Revierförfter bezogen 40D-550 fl. Gehalt, 25-50 fl. 

Geldzufchufs anftatt der Tantieme, Naturalbezüge im Werthe v. 25 bezw. 50 fl., 
Holzdeputate; die Forftwarte: 2-300 fl. Gehalt, 56 fl. Naturalbezüge und ein 

Holzdeputat Vergl. Laurop, Jahrbücher, I. 3· S, 37 fgde. 
40) Ritter v. Thoma war Kameralift, Steuer- und Domänen-Sektionsrath, dann 

Landes-Direktions-Rath, feit 1817 l\1inifterial-Forft-Referent. Streng rechtlich und 
von biederem Charakter, erwarb lieh v. Thoma die ungetheilte Liebe aller feiner 

Untergebenen: Dies trat bei der Feier feines so jährigen Jubiläums im Jahre 1841 
in ehrendfter Weife hervor. Im Speffart, Steigerwald und auf der Rhön feierten 

die bayerifchen Forftmänner diefen Ehrentag ihres Chefs mit ungekünftelter Freude. 
In München waren um ihn nahe an 100 Forftmänner verfammelt. 

Selbft nicht Forfttechniker, hatte v. Thoma durch langjährige eifrige Befchäf
tigung mit den Forftdirektionsgefchäften dennoch eine eingehende Kenntnifs der 

Forftverwaltungsverhältniffe erlangt. In Fragen lechnifeher Spezialkenntnifs trat 
er vor dem überlegenen vViffen feines Freundes und Mitarbeiters v. Schultze gern 
zurück. Seltene Einheit des Strebens· verband beide Männer. v. Thoma ftarb 

1849· Vergl. Forft- und Jagdztg. 1841. S. 149. 263-267. 
50) Vergl. die Biographie von Friedrich Albert Ritter' v. Schultze im II. Bde. 

diefes. Werkes, S. 264, ferner Forft- und Jagd-Zeitung 185 I. S. 345· 
51) Schnitze hat in Bayern das Prinzip der auf genauefle Kenntnifs der lokalen 

Verhäliniffe gegründeten Wirthfchaftsvorfchriften zur vollften Geltung gebracht. 

Die Inftruktion über die Forftwirthfchafts-Einrichtung Von 1830 ift fein Werk, 
ebenfo die Inftruktionen. über V ermeffung, Eintheilung, Kartirung d. Forften, Auf
nahme von Probeflächen, Ausführung der Waldftandsrevifionen (letztere 1849). 
Aus feiner geiftigen Initiative ging auch die Konftruktion d. bayerifchen Maffen

tafeln hervor, welchen Formzahlermittelungen an 40.220 Stämmen zu Grunde liegen, 

Vergl. unten e 19. 
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Revierföril:er, welche auf dem fehr mühfeligen und geiitig wenig 
anregenden Wege des Foril:fchutzdienites erreicht werden mufste, 
entfprach der Bil~ungsil:ufe der Foraanwärter nicht. 

Dazu kam, dafs die Foraitrafrechtspflege und Handhabung 
der Foritpolizei bis I848 von den richterlichen und Polizei
Behörden der Standesherrn in den ehemaligen Gebieten derfelben 
geübt wurden. I 848 52) gingen diefe, fowie alle forithoheitlichen 
Funktionen, an die Königlichen Forabehörden über. 

Den wichtigften Fortfehritt aber brachte das Forftgefetz 
vom 28. März 1852. 53) Lange vorbereitet, wurde dies wichtige 
Gefetz von dem 185 I an die Spitze der bayerifchen Forftver
waltung getretenen Minifterialrath Johann Baptift von Wald
mann 54) vor der Abgeordnetenkammer vertreten. Seine Rede 
vom I7. Dezember I85I in der Kammer der Abgeordneten 
zeigte, dafs Bayern für feine Foraverwaltung wiederum den 
rechten Mann gefunden hatte. 55) 

Ungewöhnlich begabt, aber zugleich - und dies will ja 
mehr bedeuten - ein wahrhaft männlicher Charakter, klar im 

52) Unten e I I. 
53) Ueber das Forfigefetz f. unten e 10. 

54) Johann Baptifi v. Waldmann, am 27. IX. I797 zu Neufiadt in der Rhein

pfalz geboren, befuchte nach abfolvirtem Gymnalium mehrere technifche Lehran

fialten in München und wurde, erfi I9 Jahre alt, fchon als Forfigehülfe angefiellt. 

Aber er war nicht Willens, feine 'wiffenfchaftliche Bildung fchon jetzt abzufchliefsen, 

fondem bezog I817 nach befiandenem Forilexamen die Univerfttät Erlangen, um 

Cameralia zu fiudiren, bereifte dann Deutfchland, die Schweiz, die Niederlande, 

Frankreich, auch Nordamerika, wo er lieh zwei Jahre lang aufhielt. 

I824 zurückgekehrt, wurde er als Kreisforfioffiziant bei der damaligen Regie

rung des Harkreifes angefiellt, I826 als Oberinfpektions-Aktuar im Staats-Minifie

rium der Finanzen. I828 zum Revierförfier im Forfiamte Lohr ernannt, wurde 

W aldmann, ohne feine Revierverwaltungs-Stelle anzutreten, als Hülfsarbeiter bei der 

Regierung des Ifarkreifes verwendet, 1830 zum ForfikommifTär I. Kl. ernannt, 

1839 wiederum zum Finanz-Minifierium einberufen, 1843 zum Forfirath, I849 zum 
Oberforfirath mit dem Range eines Centralrathes befördert. Nach Schultze's Tode 

wurde er deffen Nachfolger (I85I). 
Neben feinen umfaffenden Amtsgefchäften gewann W. auch noch die Zeit, 

fich mit vollem Intereffe dem for!Uichen Vereinsleben zu widmen. Er führte den 

Vorfilz in den Wanderverfammlungen der füddeutfchen Forftwirthe in Freiburg 

(I846), Afchaffenburg (1847), Salzburg (1851), Hannover (1852), Stuttgart (1855). 
I856 fing er an zu kränkeln und ftarb am I6. XI. I857, wahrhaft betrauert nicht 

nur von den Forfiwirthen Bayern's, fondem unferes ganzen Vaterlandes. 
Vergl. z. Biogr. Dengler's Monatfchrift, 1858, S. 2. - Allg. Forfi- u. Jagd

Zeit. 1857, Eingang. - Pfeil, krit. BI. XL. I (1858). S. 267. 
" 5) Abgedruckt im Auszug in der Forfi- und Jagd-Zeitung von 1857, Eingang. 
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Denken, Sprechen und Schreiben, ftets leidenfchaftslos ruhig, 
war 'vValdmann für eine dirigirende Stellung namentlich im kon
ftitutionellen Staate wie geboren. Die bayerifche Forftverwaltung 
nahm unter feiner Leitung unbeftritten die erfte Stelle in Deutfch
land ein. Leider war es dem vortrefflichen Manne nicht lange 
vergönnt, an der Spitze der Forftverwaltungsgefchäfte zu flehen. 
Schon I 867 raffte ihn der Tod hinweg. 

Ihm folgte Jofef Nikolaus von Mantel, 56) der fchon feit I 8 5 r 
als Oberforftrath dem Finanz-Minifterium angehört hatte. Seinem 
Eintritt in die erfte Forftbeamtenftelle Bayerns folgten bald neue 
organifirende Verordnungen, befonders betreffs des F orftunter
richtswefens und der Beförderung der Beamten in höhere Stel
lungen. 

Minifterialrath von Mantel hat die Gefchäfte der bayerifchen 
Centralforftftelle bis I 872 geführt. Ihm folgte dann Friedrich 
Albert Schultze, 57) Sohn des früheren Oberforfiinfpektors Chriftian 
Albert Schultze, 

Die Organifation der bayerifchen Staatsforftverwaltung erlitt 
I 826 und I 8 53 bedeutende Abänderungen. 

I826 wurde die Haupt-Forfibuchhaltung im Stuatsminifterium 
der Finanzen aufgelöfi und ein zweiter technifcher Rath bei dem
felben angeftellt, der den Amtscharakter nOberinfpektor der 
Forfie« erhielt und Vorfteher des Forfteinrichtungsbureaus (feit 
I830) war. Ein Forftrath als Geheimfekretär und ein zweiter als 
Decernent im Forfteinrichtungsbureau wurden der Centralforftftelle 
beigegeben. In der Stellung als Forftrath hat Anton von Spitzel 58) 

~6) Dr. J ofef Nikolaus von l\Iantel, geh. 3· X. 18oo zu Langenprozellen, 
fiudirte in Afchaffenburg, machte 1819 das Abgangsexamen, war dann 9 Jahre 
lang Forll:gehülfe und Aktuar, 5 Jahre Revierförll:er, 6 Jahre Kreisforll:kornrniffär 
bei der Regierung in Würzburg, ! 1/ 2 Jahre Forll:meill:er im Speffart, 9 Jahre lang 
Rcg.- und Forll:-Rath in Würzburg, feit 1851 Oberforll:rath im Staatsminill:erium 
der Finanzen, 1857-1872 Miniflerial-Rath und Forll:referent im Finanzminiilerinm. 

Vergl. Foril- und Jagd-Zeitung 1862, S. 6. 
~7) Vergl. Foril- und Jagd-Ztg., 1873, S. I I I. 
Fricdrich Albert Schultzc ifl am 10. VI. 18o8 in l\!ainz geboren, abfolvirtc 

1825 das Gymnafium in Speyer, 1826 den philofophifchen Kurfus am dortigen 
Lyceum, iludirtc 3 Jahre an der Univerfität München, wurde I8Jo Forilgehülfe, 
1832 Aktuar, war 1835-39 Revierförll:er, dann kurze Z~it Forflkommifnir, 1840 
bis 1847 Forilmeiiler in Partenkirchen, von da bis 1872 Forflrath bei den Regie
rungen v. Schwaben und Oberbayern. 

' 8) Anton v. Spitzel, Sohn des Salinenforfimeill:ers v. Spitzel, wurde 1807 ge
boren, trat nach beendeten, ungewöhnlich eifrig betriebenen Univerfitätsll:udien 1829 



76 

r836-r853 Bedeutendes geleifl:et, für das Salinenforfl:wefen Lud
wig Reinhard Frhr. v. Raesfeldt. 59) 

Dem Erlafs des Forfl:gefetzes folgte am r. Juli 1853 eine 
gänzliche Reorganifation der Staatsforfl:verwaltung. 60) Die Stel
lung des Revierförfl:ers wurde zu einer wahrhaft verwaltenden 
erweitert, die Forfl:fchutzfunktion losgelöfl: und befonderen Organen 
übertragen. Das viel angefeindete Infl:itut der Kreisforfl:kom
miffare fiel; fl:att ihrer wurden Forfl:meifl:er an die Kreisregie
rungen bezw. an die General- Bergwerks- und Salinen-Admini
fl:ration berufen. Die Zahl der Forfl:ämter verminderte fich um 
fafl: ein Drittel. 61) Ein neues Befoldungs-Regulativ normirte die 
Gehaltsverhältniffe. 62) 

als Praktikant in die Salinenforftadminifiration ein, trieb aber in feinen Mufse
ftunden mit unermüdlichem Fleifse namentlich naturwiffenfchaftliche (botanifche) 
Studien. 1836 als Hülfsarbeiter zum Forfieinrichtungsbureau einberufen, war er 
der !reue Mitarbeiter Schultze's bei Fertigung der Maffentafeln. 1849 zum Re
gierungs- und Forftrath ernannt, ftarb er fchon 1853· 

Vergl. Forft- und Jagd-Zeit. 1853. S. 188. 
M) Ludw. Reinh. Freih. v. Raesfeldt, aus einer alten weftfälifchen Familie 

ftammend, welcher das Erbholzrichteramt in der Raesfeldter Mark zuftand, wurde 
18oo zu Tervort bei Mörs geboren, befuchte das Gymnafium in Mörs und, nach 
einem längeren Aufenthalte bei feinem Oheim, dem Forftmeifter v. ·d. Borch (f. 
Bd. II. S. 402) die Bürgerfchulen in Dillingen und Nürnberg, 1818/20 die Forft
akademie in Dreifsigacker. v. R. durchlief die verfchiedenen Stufen des Verwal
tungsdienfies rafch, wurde fchon 1833 Forfimeifier (in Gunzenhaufen), 1842 Kreis
forftrath in Neubürg, 1847 Oberberg- und Salinenforftrath in München, 1857 Ober· 
forftrath im Finanz-Min., 1862 Vorftand d. General- Bergwerks- und Salinen
Forftadmi;nifiration. Er ftarb 1864. 

Sein Verdienft . ift · die belfere Ordnung des Salinenforftwefens und die Auf
rechlerhaltung ftrenger Nachhaitigkeit in den überhaueneu Salinenforften. Vergl. 
Dengler, Monatfchrift, 1865, S. 3· 

60) Allerh. Verordnung v. 1. VII. 1853, Regierungsblatt f. d. Königreich 
Bayern v. 5· VIII. 1853 (Nr. 34); Forfi- und .Jagd-Zeit. 1853, S. 345· 

61) Nach dem von v. Wedekind 1828 (neue Jahrbücher d. Forftkunde IV, 
S. 186) veröffentlichten Staatsforftadrefshandbuch waren damals in B-yern ange
ftellt: 8 Kreisforfträthe (Graf Yrfch in München, Oberforftrath Martin in Paffau, 
K. L; Koch in Regensburg, Neebauer in Augsburg, Joh. Mayer in Ansbach, Freih. 
v. Red~itz in Baireuth, Lukas Schmitt in Würzburg, Drefsler in Speyer), 12 Kreis
forftinfpektoren (unter ihnen Frhr. v. Lobkowitz, Direktor der Forftfchule in 
Afchaffenburg), 100 Forftmeifter (Forfiämter). Aufserdern ftanden unter der 
General- Bergwerks- und Salinen-Adminiftration zu München (Vorftand: Franz 
Michael v. Wagner, Forftreferent: Oberberg- und Salinenrath v. Winter, Salinen
forftinfpektor: Huber) 7 Forftämter mit 24 Revieren. 

Nach der Verordnung von 1853 gab es noch 79 Forftämter, zur Zeit hat 
Bayern deren 71. 

02) 11-1500 f1. Gehalt für Forftmeifter, 6-Soo f, Revierförfter; 7oo-rooo ft, 
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In dem Fortfehreiten der bayerifchen Organifation erkennt 
man leicht die Tendenz, den Schwerpunkt der Verwaltung mehr 
und mehr in die Stellung des Revierbeamten zu verlegen. 
Bayern ift auf diefern Wege ftetig fortgefchritten und hat in 
neuefl:er Zeit das Oberförfl:er-Syfl:em zur korrekten Durchführung 
gebracht, dabei jedoch die grofsen Reviere Preufsens in richtiger 
Würdigung der eigenen von den preuf.sifchen verfchiedenen Ver
hältniffe vermieden. 63) 

Die Anforderungen an die Anwärter für den bayerifchen 
Forfl:verwaltungsdienfl: in Bezug auf deren wiffenfchaftliche Qua
lifikation find - wie dies allgemein in fafl: ganz Deutfehland 
der Fall war - in diefer Periode ftetig geftiegen. Nach Auf
hebung der Forfl:fchule in Afchaffenburg (1832) wurde der forfl:
liche Unterricht an die Univerfitäten München und Würzburg 
verlegt, das Abgangszeugnifs von einem Gymnaftum oder Poly
technikum oder von einer vollfl:ändigen Landwirthfchafts- und 
Gewerbefchule verlangt und eine fl:renge Prüfung. eingeführt. 
Der Durchgang der Forfl:kandidaten durch die unteren Stellen 
des Forftfchutzes und den Bureaudienfl: der Forfl:ämter erwies 
fich jedoch als ein Nachtheil; die Ueberfüllung der forfl:lichen 
Laufbahn liefs die Forfl:amtsaktuare nur langfam in Revierförfter
fl:ellen einrücken und es traten fo die tüchtigfl:en Kräfte nicht 
immer früh genug in felbfl:ändige Stellungen, in denen fie ihre 
Brauchbarkeit beweifen konnten: Längere Verwendung wiffen
fchaftlich gebildeter Männer in fubalternen Funktionen ifl: überall 
Kraftverfchwendung. Doch ifl: es nicht gelungen, jene Mifsfl:ände 
bis heute in Bayern ganz zu befeitigen. 64) 

In Würtemberg befand fich die Staatsforfl:verwaltung 1820 

Funktions-Averfum f. Forfimeifier, 50-200 fl. f. Revierförfier, r8o fl. Nebenbezüge 
f. Forfimeifler, 120 fl. f. Revierförfier, aufserdem ein Holzdeputat 

63) Vergl. hierüber form. Mittheilungen des k. bayer. Minifierial-Forfi-Bureaus 
Bd. III. Heft 4, S. 350 fgde. 

6') Vergl. Forfl- u. Jagd-Zeit. 1841. S. 345· Die Forfiverwaltung Bayerns. 
S. r68 fgde. Zur Vorbereitung f. d. Forfifchutzdienfl: genügt die Abfolvirung 
einer 2jähr. praktifchen Lehre bei einem Oberförfier und das Beilehen einer Prü
fung beim Forfiamte. Seit Wiedererrichtung der Centralforfilehranfialt in Afchaffen
burg (unten e 26) fiudiren die Kandidaten der Forfiverwaltungslaufbahn nach Ab
folvirung des Gymnafiums und einer Smonatl. Lehrzeit (Septbr.-Mai) 2 1/ 2 Jahre 
auf diefer Hochfchule. Für die höheren Stellen (v. Forfimeifier aufwärts) mufs 
noch ein 1 jähriges Univerfitätsfludium hinzutreten. Dem Studium folgt eine 
wiffenfch. Vorprüfung, 2jähriges Praktikum und eine Staatsprüfung. Vergl. form. 
Mittheilungen (Bayern) Heft 9· S. 148. III. Bd. Hft. 4. S. 350 lgde. 
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ebenfalls in dem Stadium der Umformung. 65) Die Seutter'fchen 
Organifationen hatten nur kurze Zeit befriedigt: I 820 fanden Kon
ferenzen hervorragender Forfl:techniker und Staatsmänner fiatt, 
welche zum Erlafs der Allerhöchfien Verordnung vom 2!. Januar 
I 822 führten. 66) Das Staatsgebiet wurde territorial in 26 Forfi
bezirke getheilt; die Zahl der Reviere (I 8 I 8-I 5 I) wurde ver
mehrt (auf I68). Die der Hofdomänenkammer unterfiellten 
Waldungen waren fchon I 82 I aus der allgemeinen Verwaltung 
ausgefchieden und in 6 befondere_ Reviere getheilt. 

Die Lokalinfpektion und Kontrole führten auch jetzt Forfi
ämter (Oberförfier) als Bezirksbehörden; ihnen wurde auch die 
Buchführung und Rechnungslegung 67) übertragen. Zum vVirth
fchaftsvollzug in den Revieren blieben die Revierförfier beilimmt, 
denen die Schlagilellung, Schlagführung, Material-Aufnahme, 
Verwendung des Materials, die Aufilellung und Ausführung der 
Kulturpläne oblag. 68) 

Der Dienilgrad der Unterföriler hörte auf, 69) als Gehülfen 
für Wirthfchaft und Schutz wurden den Revierförfiern Forfiwarte 
beigegeben, 70) zum Forfl:fchutz daneben (bäuerliche) Waldfchützen 
verwendet. 71) Als Gehülfen der Oberförfl:er fungirten Foril
affifl:enten. 

Als Centralftelle wurde der Forftrath beibehalten. 72) Den 
Kreisfinanzkammern, denen Kreisforfimeifier als F orfireferenten 
beigegeben wurden, lag die Regelung der Holzpreife und Holz
verwerthung, die Beforgung der gefammten finanziellen V er
waltung (Leifiung der. Ausgaben, Etats- und Rechnungswefen, 

6") S. d. II. Bd. diefes Werkes S. 264- Quellen der würtembergifchen Forll
verwaltungsgefchichte: Schmidlin, Handbuch der würtemb. Forllgefetzgebung. 
1822. 1823. 2 Bde. ·- · F. A. Tfcherning, Zufammenllellung d.er in Würtemberg 
vom Jahre 1834 bis 1844 in Forll- und Jagdfachen gegebenen Gefetze und Ver
waltungsvorfchriften. 1842. (VIII. Heft der forlll. Blätter v. W. v. Widenmann). -
Forfl:liche Blätter für Würtemberg v. W. Widenmann, 1828-1831: fortgefetzt 
1842 v. Tfcherning; als offizielle Schrift 185o bis Ende 1856 u. d. T.: Monat
fchrift f. d. würtembergifche Forllwefert•, dann von Gwinner, Dengier, Baur 
fortgefetzt. 

66) Ich habe den Abdruck der Verordnung in Laurop's Jahrbüchern. I. 1823. 
S. 85 des I. Heftes benutzt. 

67) e 7-14 d. Verordnung. 
Gs) i! 7, 8, 10 u. II der Verordnung. 
60) e 3 der Verordnung. 
70) i! 4 a. a. 0. 
71) e 4 der Verordnung. 
72) S. d. II. Bd. diefes Werkes, S. 264. 
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Verwaltung der Holzgärten und Torffliehe etc.) ob, aber auch 
die Regelung der Servitutverhältniffe und die Grenzerhaltung, 
fowie die Auflicht über die von den Forfiämtern zu handhabende 
Forftgerichtsbarkeit; in letzterer Beziehung bildeten lie die Re
kursinftanz i' bei der Beamtenernennung fiand den Finanzkammern 
ein V orfchlagsrecht zu. 

Unverkennbar litt auch diefe Organifation, welche von der
jenigen von r8r8 nicht wefentlich abwich und nur in Bezug auf 
die Funktion der Kreisfinanzkammern und der Forftämter ab
ändernde Befiimmungen mehr formeller Natur traf, an erheb
lichen Mängeln. Eine gewiffe Halbheit beherrfchte die Ab
grenzung der einzelnen Refforts; die Forftämter ftanden direkt 
unter dem Forftrath, daneben in vielen Beziehungen unter der 
Finanzkammer. Diefe wiederum war weder eine. reine Finanz-, 
noch eine wahre Direktionsbehörde. Die Stellung der Revier
förfter endlich war halb die eines Schutzbeamten, halb die eines 
Verwaltungsbeamten. Unterm 28. Februar r822 erging eine neue 
Inftruktion für den Forftrath, 73) unterm rr. März 1822 die In
Hruktionen für die Beamten der Lokalverwaltung. 74) Die Ge
hälter wurden neu geregelt. 75) 

Auch das forftliche Prüfungswefen ' 6) fand r822 und r826 
neue Regelung. Zwei Prüfungen wurden eingerichtet, welche 
die Qualifikation zu den Forftaffifienten- und Forflwarts-Stellen 
(er.fle Prüfung) und zu Förfier- und Oberförfier-Stellen (zweite 
Prüfung) verliehen. Beide Prüfungen wurden vom Forftrathe 
abgehalten. 

r827 wurde die Aufhebung des Forftraths-Kollegiums be
fchloffen 77) und feine Gefchäfte gingen an die Kreisfinanzkammern 
über. Die Abhaltung der Prüfungen erfolgte nun beim Finanz
Miniflerium durch zwei Forfttechniker und einen Rechnungs
beamten. 

73) Laurop, Jahrbücher, I. S. 85 fgde. 
7"') Laurop a. a. 0. II. Hft. S. 33· 40. 62. 
73) Die Oberföril:er erhielten incl. Werth der Getreidelieferungen I I-I6oo fl. 

Gehalt, die Revierföril:er 450-750 fl. Aufserdern Wohnung, Ration, Brennholz, 
Bureaugelder im Werthe von 430 fl. f. Oberföril:er, 90 fl. für Revierföril:er. 

76) Vergl. Widenmann, foril:l. Blätter, I. Heft, I 828, S. 5 fgde. Erlafs des 
Forftraths v. 22. I. 1822, 23. VII. 1823 und Bekanntmachung betr. d. Prüfungen 
der Bewerber um Foril:il:ellen v. 20. III. I826 (Reg. Blatt No. 17, S. I89). 

77) Dei definitive Aufhebung iil: durch die Verordnung v. r. X. r827 Ce 2) 

angeordnet worden. Widenmann a. a. 0. S. 8. 
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Mit der Aufhebung des Forfiraths wurden die Kreisfinanz
kammern, denen Kreisforflräthe als Forflreferenten beigegeben 
waren, eigentliche Direktionsbehörden für den technifchen und 
Finanz-Betrieb der FC!rflverwaltung. 

Als Forftreferenten im Oberfinanzkollegium fungirten Nörd
linger 78) und von Jäger. 79) v. Seutter 80) war I 824 an die Spitze 
der Finanzkammer des Neckarkreifes getreten. Im Ganzen be
flanden 1829 26 Forflämter, 172 Reviere. 64 Forflwarte und 
437 Waldfchützen waren angefleHt. Unter der Hofdomänen
kammer, bei welcher von Jäger Forftreferent war, flanden 6 Hof
kameralämter. 81) 

Die Organifation des Forfifchutzdienfles genügte dem Be
dürfniffe nicht. 82) In den fehr dicht bevölkerten, ärmeren Theilen 
des Landes nahmen die Forflübertretungen in erfchreckendem 
Maafse zu. Ganz befonders gefchah dies im Forflamt Sehern
dorf; hier wohnten pro DM. etwa Io,ooo :Menfchen. 4 Forft
warte, 29 Waldfchützen und 11 Forftfcharffchützen waren nicht 
im Stande, die im Bezirke gelegenen 35,500 M. Staatsforften 
ausreichend zu fchützen; das Inftitut der bäuerlichen Waldfchützen 
bewährte fich überhaupt nicht. Sie waren nicht Staatsdiener 
und entbehrten des lebendigen Intereffes an ihrem Dienfle. Es 
wurde befchloffen, eine militärifch organifirte -Forftfchutzwache 
zu erricl;lten "und fie verfuchsweife in der Stärke von einem 
Forflwachtmeifter und 28 Forftwächtern, welche aus freiwilligen, 
im letzten Dienftjahre flehenden Unteroffizieren und Soldaten 
entnommen wurden, im F orflamt Seherndorf zu verwenden. 

Der Erfolg war ein günftiger und die Forflfchutzwache ifl 
dann fpäter noch in mehreren anderen Forflamtsbezirken organi
firt worden. 83) 

Diefe Organifation des Forfl:fchutzdienfles ging von dem 
1850 bei Reorganifation der oberen Finanzverwaltung in Würtem
berg an die Spitze des Oberfinanzkollegs berufenen Direktor 
Ludwig Chriftoph von Kober aus. 

78) S. f. Biographie im II. Bde. diefes Werkes. S. 267. 
79) II. Bd. diefes Werkes, S. 172. 
8o) 11. Bd. S. 266. 
81) In den forfil. Blättern v. Widenmann, III. Heft. 1829, findet lieh S. 7 

fgde. ein vollfiändiger Perfonalftatus d. würtemb. Staatsforftverwaltung. 
82) Vergl. Schenk, »das Forftftrafwefen in Würtemberg« in der Monatfchrift 

f. d. würtemb. Forftwefen, III. Band, 1852, S. · 3 fgde. 
83) Sie ift bis jetzt in 9 Forftämtern eingeftihrt. 
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Die Auflöfung des Forflraths hatte die Direktion. der Forfi
verwaltung in die Kreisfinanzkammern verlegt. Allein damit 
ging die Einheit der Verwaltungsgrundfätze verloren. Um diefe 
wiederherzufl:ellen, theilte die königliche Verordnung vom 2 r. No
vember I 849, 81) unter Aufhebung der Kreisfinanzkammern, die 
Direktionsgefchäfte für das Domänen-, F orfl- und Bau-W efen 
einer in 3 Abtheilungen gegliederten »Oberfinanzkammer« zu, 
welche dem Finanz-Minifler direkt unterfl:ellt wurde. Zum Vor
fland der II. (Forfl:-) Abtheilung wurde Direktor v. Kober,85) zu 
Mitgliedern des Forflkollegs die Finanzräthe Hürlin und Wa'rth, 8G) 
die bisherigen Kreisforflräthe Graf Mandelsloh, Dr. Gwinner und 
Hahn ernannt. Nördlinger wurde penfionirt, zugleich aber Ehren
vorfland der Forfiabtheilung der Oberfinanzkammer. 

Die vier forfltechnifchen Räthe der Centralbehörde über
nahmen gleichzeitig die obere Infpektion in einem der neuge
bildeten vier Infpektionsbezirke. Die Stellung der Forflwärter 
und Revierförfler blieb im W efentlichen die alte. 

Es hat in Würtemberg feitdem nicht an Stimmen gefehlt, 
welche weitere organifatorifche Veränderungen forderten. 87) Die 
Belaflung dc;r Forflbehörden mit der Strafrechtspflege wurde 

81) Forfl:- und Jagd-Zeitung 1850. S. II5. 
85) Ludwig Chriftoph Kober, geb. 27. IX. 1795 in Pfullingen, begann die 

Bureaulaufbahn 1809 bei einem Amtsfchreiber, der jedoch bald das Talent des 

jungen Mannes erkannte und ihn in Rechtskunde und Kameralwiffenfchaften pri

vatim unterrichtete. 1814 zum Aktuar ernannt, bezog K. 1819 die Univerlität 

Tübingen und ftudirte hier bis 1822 Rechtswiffenfchaften. Die dem ftrebfamen 

jungen Manne nunmehr eröffnete höhere Beamtenlaufbahn verfolgte er mit folchem 

Eifer, dafs er fchon 1835 Finanzrath in Ulm (Jufl:itiar), 1844 in Reutlingen, 1846 
Direktor der Finanzkammer in Ellwangen wurde. Die neue Organifation der 
Finanzverwaltung führte ihn 1850 an die Spitze der Centralforftbehör:de nach 

Stuttgart. Kober war ein Mann von geradem, aufrichtigem Charakter, von ans

gezeichnetem Verwaltungs-Talent. Seine oft etwas herbe Art wurde dem tüch

tigen Manne gern verziehen. Er ftarb am 30. III. 1851· Ihm folgte der Ober

finanzrath v. Sigel im Amte. 
K. hat eine Schrift hinterlaffen über »das Strafverfahren in Forft- und Jagd

Sachen im Königreich Würtemberg«. Vergl. Monatfchrift f. d. würtemb. Forft

wefen, 185 I. S. I 10. 
SG) Warth trat 1840 an die Stelle des Oberforfl:raths v. Jäger, der penlionirt 

wurde und am 23. VI. 1840 ftarb. Warth war vorher Oberförfter in Kapfenburg 

und hatte feine befondere Gefchäftsgewandtheit bei ihm übertragenen Servitnt

Regulirungen bewiefen. 
Vergl. Forft- und Jagd-Zeitung 1840. S. 348. 
87) Vergl. u. A. die Schrift des Profeffors des Verwaltungsrechtes an _der 

fl:aatswirthfchaftlichen Fakultät zu Tübingen, Dr. Hoffmann: »Das würtembergifche 

B ern har d t, Forstgeschichte. III. 6 
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gegen den Schlufs diefer .Periode von vielen Seiten bekämpft 
und beruht auch ficherlich auf einem unrichtigen Prinzip. Die 
Stellung der Revierförfter wurde ebenfo als zu unfelbil:ändig 
vielfach 88) angegriffen. Das Foril:kaffenwefen ift von der Ver
waltung getrennt, und den· Kameral-Aemtern übertragen. 

In Baden 8g) entwickelte> fich die Organifation der Staats
forftverwaltung in anderer Richtung. Hier kam 1834 und 1849 
das Oberföril:erfyftem zu klarer Ausprägung; zugleich wurden 
die Funl~tionen der Forfthoheitsgewalt il:reng getrennt von der 
oberen Verwaltung der Staatsforften und damit ein Prinzip ver
wirklicht, welches bisher in den deutfchen Forftverwaltungen 
noch nicht zum Ausdruck gekommen war. Unter dem Mini
fterium des Innern wurde für die Ausübung der Staatsoberauf
ficht über alle Waldungen des Staatsgebietes, zugleich als wirth
fchaftsleitende Behörde für Gemeinde- und Körperfchaftsforften 
und als Prüfungs-Behörde die »Foril:polizei-Direktion" errichtet, 
zum Votftand derfelben Direktor von Wallbrunn, zu Mitgliedern 
der Oberforfträthe Bajer, die Forflräthe Arnsperger 90) und 
v. Uxküll ernannt. 

Für die Staatsforflvermögensverwaltung wurde unter dem 
Finanz-Miniflerium eine »Direktion der Forfldomänen und Berg-

Finanzrecht oder die Finanzgefetzgebung und Verwaltung des würtemb. Staats etc.« 
I. Bd. -Tübingen 1857. Forfl- und Jagd-Zeitung. 1858. S. 302. 

SR) Forfl- und Jagd-Zeitung. r86o. S. 17, a. a. 0. 
89) Quellen der Forflverwaltungsgefchichte Badens: Forflliche Zeitfchrift f. d. 

Grofsherzogthum Baden (v. Arnsperger und Gebhard), 1838/39· - v. Wedekincl, 
neue Jahrbücher der Forflkunde, bef. X. Heft, 1835. - Die For!l:verwaltung 
Badens. 185 7· Krutina, d.ie Gemeinde-Forftverwaltung im Grofsherzogthum Baden. 

1874. S. 41 fgde. 
90) Zur Biographie vergl. Forfl- u. Jagd-Zeit. 1854. S. 33· Kar! Friedrich 

Arnsperger, 1791 geb., befuchte das Gymnafium in Heilbronn und fludirte zu 
Beideiberg und auf der von Laurop errichteten Privatforflfchule in Karlsruhe. 
Das forfiliche Examen beiland er 1810 vorzüglich. r8rz berief ihn die Murg
fchifferfchaft in Gernsbach, eine feit mehreren Jahrhunderten be!l:ehende ·wald
genoffenfchaft mit bedeutendem Waldbefitz, als Waldmeifl:er nach Forbach. Diefe 
Stelle bekleidete er mit gröfstcr Auszeichnung bis 1827, wo er mit dem Titel 
Forflinfpektor Bezirksförfter in Seehaus wurde. 1834 als Forflrath nach Karlsruhe 
berufen, wurde er 1842 als Oberforflrath in die Direktion der For!l:domänen ver
fetzt. Die 1834 erlaffenen Inflruktionen find fein Werk. Sein Hatiptverdienfl: aber 
liegt in der Hebung des Forfl:einrichtungswefens in Baden. 

1848 wurde A. auf fein Anfuchen in den Lokaldienft verfetzt und erhielt das 
For!l:amt Bruchfal, 1849 die Forflinfpektion Heidelberg. Zunehmende Kränklich
keit - die ihn die Verfetzung in den praktifchen Dienft hatte erbitten laffen -
zwang ihn 1851, fich penfioniren zu laffen. Er ftarb 1853. 
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werke" errichtet, an deren Spitze Direktor Dietz trat, während 
die Oberforfl:räthe Laurap und Jägerfchmidt ihr als Räthe an
gehörten. 

Die bisher bellaudenen 19 Forllämter mit über zoo Revieren 
wurden aufgehoben und dafür r4 Forfl:ämter mit 69 territorial 
gebildeten Forfl:bezirken, deren Vorfl:ände Bezirksförfl:er hiefsen, 
gefchaffen. 

Die Bezirksförfl:er waren den Forfl:ämtern vollfl:ändig unter
geordnet. 

Allmählig begann unter den Erfl:eren eine Agitation für eine 
felbfl:ändigere Stellung der V erwaltungsbeamten. Es waren nun 
an die Stelle der empirifch gebildeten älteren Bezirksförfl:er 
wiffenfchaftlich gebildete jüngere Männer getreten, die fich den 
Forfl:meifl:ern ebenbürtig fühlten. Man wies auf mancherlei 
Mängel hin, welche in der Forfl:verwaltung befl:ehcn geblieben 
waren und fuchte durch iie das Bedürfnifs einer Reorganifation 
zu begrün~n. Solche Mängel waren allerdings vorhanden. Die 
Kontrolinfl:anz der Forfl:ämter machte den Gefchäftsgang fchlep
pend. Noch waren die Standes- und Grundherrn innerhalb ihrer 
ehemaligen Gebiete Träger der forfl:polizeilichen Funktionen und 
es vermengten !ich fl:aatliche und private Befugniffe in oft unzu
träglicher Weife. Das Forfl:fchutzwefen beruhte auf dem Prinzip 
der Denuncianten-Antheile. 

Einzelne Standesherrn und die meifl:en Grundherrn verzich
teten auf die Ausübung der Forfl:polizei; das Jahr 1848 übertrug 
dann alle diefe Rechte auf den Staat. 91) 

Aber auch die fl:aatlicherfeits ausgeübten Forfl:hoheitsfunk
tionen, bafirt auf das Forfl:gefetz vom I 5· November 1833, fan
den bald heftige Gegner. Das Eingreifen der Forfl:ämter in die 
Gemeinde- und Privatwaldwirthfchaft führte zu Unzuträglichkeiten 
mannigfacher Art. Gegen den ganzen Apparat einer bis in das 
Kleinfl:e organiiirten Forfl:hoheit des Staates über alle Waldungen 
wendeten fich die Strömungen der politifchen Bewegung von 
1848 und als im Jahre 1849 neue Organifationspläne in der zwei
ten Kammer berathen wurden, erhob !ich für Beibehaltung der 
Forfl:polizei-Direktion und der Forfl:ämter auch nicht eine einzige 
Stimme. 92) 

Eine neue Organifation trat am I. Mai 1849 ins Leben. 

91) Forftverwaltung Badens, r857, S. 3 fgde. 
02) Forft- und Jagd-Zeit. 1849, S. 189. 

G* 
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Die Direktion der Forfidomänen und Bergwerke, die Forflpolizei
direktion und die Forfiämter hörten auf; eine neue Centralfielle, 
die Direktion der Forfie, Berg- und Hüttenwerke, in Bezug auf 
die Verwaltung der Staatsforfien dem Finanz-Minifierium, in Be
zug auf die Forfipolizei dem Minifierium des Innern unterfiellt, 
trat in Thätigkeit; zur Lokalkontrole wurden 93) fünf Forfiinfpek
tionen eingerichtet. Sie waren jedoch in erfier Linie Organe 
der F orfipolizei. Die Bezirksförfier wurden ausdrücklich , als 
felbfiändige Verwalter der Reviere bezeichnet und der Direktion 
unmittelbar untergeordnet. Den Dienfi-Vifitationen der Forfi
infpektoren hatten fie beizuwohnen und ihnen Akten, Bücher etc. 
auf Erfordern vorzulegen. Die Amtsthätigkeit der Bezirksförfier 
erfireckte fich auch ferner auf a'lle Waldungen des territorialen 
Forfibezirks und zwar bei den Staatsforfien auf Bewirthfchaftung, 
Verwaltung und Polizei, bei den Gemeinde- und Körperfchafts
forften auf Bewirthfchaftung und Polizei, bef den Privatwaldungen 
auf letztere allein. 9-1) In allen Waldungen des Bezirks übten 
die Bezirksförfier in Gemeinfchaft mit den Bezirks-Aemtern die 
F orfigerichtsbarkeit. 

Die Zahl der Forfiinfpektionen wurde 1854 auf acht ge
bracht, 9·") auch die Befugniffe der Forfiinfpektoren wurden er
weitert. I 867 jedoch find fie gänzlich aufgehoben worden. Ihre 
Einrichtung war offenbar eine halbe Mafsregel gewefen. 96) 

Die Anforderungen an die Anwärter für den Staatsforfidienfi 
in Baden wurden durch landesherrliche Verordnungen vom 
I 5· Januar und IO. Septbr. I835 genau geregelt. Als Norm für 
die Schulbildung wurde die Reife von einem Gymnafium feit
gehalten, wenngleich die Ableifiung einer Abiturientenprüfung 
nicht unbedingt erfordert wurde. 97) Die akademifche Bildung 

n3) S. den Inhalt der Inftruktion fiir die Forftinfpekloren von 1849 in d. 
Forft- und Jagd-Zeit. 1849, S. 385. 

nl) S. d. Inflruktion f. d. Bezirksförfler v. 1849 in der Forft- u. Jagd-Zeit. 
1849, s. 383. 

nil) Forftverwaltung Badens a. a. 0. 
na) Landesherrliche Verordnung vorn 18. XII. r867 (Regierungsblatt ·fiir 

!868, s. J). 
07) Obige Verordnungen flellen die Beibringung eines Maturitäts-Zeugniffes 

v. einem Gymnafiurn oder Lyceum (im letzteren Falle ohne Abfolvirung der bei
den oberften Klaffen) oder die Ableiftung einer Befähigungsprüfung vor einer vom 
Oberftudienrathe zu bellimmenden Prüfungsbehörde frei. Ebenfo wurde beflimrnt, 
dafs das akad. Studium auf der Forftfchule in Karlsruhe, einer Univerfität oder 
auswärtigen Forftlehranfialt betrieben werden könne. 
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unterlag keinem Studienzwang ; doch wurde eine folche über
haupt gefordert, für die Studirenden der Karlsruher Forfl:fchule 
in einem auf 3 Jahre incl. V orkurfus bemeffenen akademifchen 
Kurfus. 08) Eine Staatsprüfung vor Mitgliedern der Direktion 
und ein zweijähriges Praktikum wurden vorgefchrieben. 

Die badifche Staatsforfl:verwaltung hat fich fl:etig in der 
Richtung entwickelt, dafs die Beamten der lokalen Verwaltung 
mehr und mehr an felbfl:ändiger Bewegung, eigener V erantwort
lichkeit und freier Selbfl:befl:immung gewannen und fie ifl: in 
diefer Beziehung neben der naffauifchcn und grofsherzoglich 
Hefftfchen Verwaltung den deutfchen Forfl:verwaltungen mit be
deutungsvollem Beifpiele vorangegangen. 99) 

Auch in Bezug auf den praktifchen vVirthfchaftsvollzug und 
Betrieb in den Staatsforfl:en nimmt die badifche Verwaltung eine 
der erfl:en Stellen in Deutfehland ein und hat in diefer Richtung 
ftch neben vielen anderen tüchtigen Männern der Oberforfl:rath 
Leibach bedeutende Verdienfl:e erworben. 10°) 

Auch im Grofsherzogthum Reffen 10 1) wurde die nach der 
Vertreibung der Frauzofen durchgeführte Organifation bald wie
der abgeändert. Man fl:rebte nach einfacheren Mitteln des V er
waltungsvollzugs und befferer Zufammenfaffung der Vollzugs
kräfte. Durch landesherrliche Verordnung 1°2) vom 29. Dezember 

VB) Jetzt 4jährig. 
vv) Die Zahl der Forltbezirke in Baden hat fich ltetig verringert, damit alfo 

der Wirkungskreis der Bezirksförlter auch örtlich vergröfsert. rS 57 gab es noch 
uo Bezirksforlteien (2 Hof-, 92 Staats-, 14 Gemeinde-, 2 körperfchaftliche), 
jetzt beitehen deren ro6, während ihre Zahl noch r828 r82 betrug, welche unter 
23 Forltämtern ltanden. Standesherrfchaftliche Forltämter beil:anden damals noch 
in Leiningen (z), Löwenil:ein (3), Salm-Krautheim, Zwingenberg, Füril:enberg (3 Ober
foril:ämter), Salem. Die Stadt Freiburg und die Murgfchifferfchaft hatten eigene 
Waldämter (vergl. v. Wedekind, neue Jahrb. d. Foril:kunde, IV., r828, S. 184). 

100) Z. f. Biographie vergl. Roth in Dcngler's Monatfchrift, r866, S. r fgde. 
Franz Chriltoph Lelbach, geb. 1803 zu Mannheim, befuchte dafelbit das Lyceum 
und bezog nach beendigter praktifcher Foritlehre und längerer Verwendung im 
praktifchen Dienlte namentlich unter Arnsperger zu 1:-Iagenfchiefs 1832 die Forlt
fchule in Karlsruhe. 1834 trat er in den Dienlt der Gernsbacher Murgfchiffer
fchaft, wurde 1843 Bezirksförlter, 1848 Affeffor bei der Foritdomänen-Direktion, 
r8sr Foritrath, r86z Oberforltrath. Er ltarb r865. 

Leibach war eine jener praktifchen Kraftnaturen , die immer feltener werden, 
ein hervorragender Vertreter der 1:-Iolzarten- und Nutzholzwirthfchaft. 

101) Vergl. 'das heffifche Staatsrecht. 1831. - v. Wedekind, neue Jahrbücher 
der Foritkunde, an vielen Stellen. - Neue Zeitfchrift etc. von Behlen. II. Bel. 
r824. S. r8r. 

102) Abgedr. bei Behlen, Zeitfchrift, a. a. 0. 
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r 823 wurde das Staatsgebiet territorial in Forftreviere von 
mäfsiger Gröfse eingetheilt, 103) denen Revierförller vorflanden; 
Forllfchützen für den Schutzdienil waren ihnen unterllellt. Forll
infpektoren leiteten 104) die Wirthfchaft und Verwaltung. Als obere 
Kontrolbehörde wurde eine Oberforftdirektion eingerichtet, 105) die 
hinfichtlieh der Verwaltung dem Finanz-Minillerium, hinfichtlieh 
der Forllpolizei den Miniflerien des Innern und der Juftiz unter
geordnet war. Als Kommiffarien diefer Centratbehörde bei Wald
vifitationen wurden zwei Oberforllmeifler ohne territorial qbge
gränzte Verwaltungsbezirke beflellt. 

Die Forllverwaltung war in Bezug auf alle \i\Taldungen -des 
Landes in Forllpolizeifachen kompetent, in Wirthfchafts- und 
Verwaltungs-Angelegenheiten in Bezug auf Domanial-, Kom
munal- und Körperfchaftswaldungen. Als Rekursinllanz in Forfl
ftraffachen befland in Darmftadt ein Oberforftgericht, welches 
fich in Bezug auf Verwaltungsangelegenheiten, die eine rechts
verftändige Beurtheilung erforderten, mit der Oberforlldirektion 
vereinigte. 1°6) 

Direktor der Oberforftdirektion war feit r823 der Oberforll
direktor Philipp Engel Klipflein; 107) als Oberforfträthe gehörten 

! 03) ca. 8soo M. Staatsforllen (Art. I. u. II. d. V er. v. 29. XII. 23). 
1°4) Art. XII. der Verordnung v. 29. XII. r823. 
105) v. Wedekind, neue Jahrb., VIII. (1830). S. 135. 
'0G) v. Wedekind, a. a. 0. S. 138. 
107) Phi!. Engel v. Klipllein, geb. 2. VI. 1777 im JagdfehlalTe JV!önchsbruch, 

wo fein Vater als Oberförller wohnte, befuchte das Gymna!ium in Darmlladt und 
dann die Forllfchule Hartig's in Hungen und Dillenburg. Noch nicht 19 Jahre 
alt, wurde er Forflhülfsauffeher, 3 Jahre fpäter Oberförller des Fürllen Salms-Lieh, 
bald darauf Forllmeiller. Die von ihm errichtete Meillerfchule belland zuerfl zu 
Hohenfolms, fodann zu Lieh bei Giefsen, auch nach dem Wiedereintritt K. in den 
unmittelbaren Staatsdienil (1816) als Forllmeiller zu Lieh. Bei der Theilung der 
Markenwaldungen am Taunus entfaltete IC eine fehr fegensreiche Thätigkeit. 

1823 als Oberforlldirektor nach Darmlladt berufen, erhielt K. 1846 bei feinem 
Jubiläum den Titel Prä/iden!, von der philofophifchen Fakultät zu Giefsen das 
Ehren-Doktor-Diplom. r848 pen/ionirt, ilarb der allverehrte Mann am 3· XI. 1866. 

K. war rationeller Praktiker und feine fämmtlichen Schriften tragen den Cha
rakter eines klaren Denkvermögens und tüchtiger praktifcher Kennlnifs der Wald
wirthfchaft. Sein »Verfuch einer Anweifung zur Forllbetriebs-Regulirung nach 
neueren Aniichten« (1823) wurde von Wedekind fcharf angegriffen. Vergl. jedoch 
krit. BI. I. z. S. 263 fgde. r8so fehrieb K.: »Der Waldfeldbau mit bef. Rück
licht auf das Grofsherzogthnm Heffen« (vergl. Foril- u. Jagd-Ztg. r8sr, S. r6, 
61, 94, wo v. Wedekind heftig gegen das Buch und f. Verfaffer loszieht). Vergl. 
Foril- u. Jagd-Zeit. 1846. S. 274· Baur, Monatfchrift, 1867. S. 121 fgde. 
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diefer Behörde Dr. G. Becker, Joh. Zamminer und Georg Wil
helm Freiherr von W edekind an. tOS) 

108) Georg Wilhelm Freiherr v. Wedekind, geb. am 28. VII. 1796 zu Strafs
burg, war der Sohn eines Arztes, der zu den berüchtigten Klubbiften in Mainz 
gehörte und deshalb nach der Wiedereinnahme von Maini durch die Preufsen aus 
Deutfehland fliehen mufste. Später kehrte die Familie nach Mainz zurück, ja W.'s 
Vater wurde r8o8 fogar Leibarzt des Grofsherzogs y. H.-Darmftadt, 

W. befuchte das Lyceum in Mainz; ftudirte in Göttingen·(r8r2) und Dreifsig
acker (1813), machte den Feldzug als Offizier mit und fetzte nach Beendigung 
deffelben feine Studien in Göttingen fort. -

An diefelben fchlofs fich eine einjährige Studienreife durch die bedeutendften 
Waldgebiete Deutfehlands an. Noch fehr jung, trat er 1813 in den praktifchen 
Staatsdieoft, feheint jedoch in den erften Jahren mehr militärifch, als forftlich 
thätig gewefen zu fein. 1814 finden wir ihn wenigftens als Lieutenant im Genera:l
ftabe. Bald ftieg er zu den höheren Stellen empor, wobei ihm wohl eben fo fehr 
die Stellung feines Vaters, als eigenes Verdienft, die Wege geebnet haben mag. 
Schon 1816 (20 Jahre alt!) wurde er Forftmeifter' 1li21 (im 2Sj. Alter) Ober
forftrath und Mitglied der Centralbehörde. 

In diefer Stellung hat W. Bedeutendes geleiftet. Er befafs einen nur mittel
mäfsigen Verftand, aber einen unermüdlichen Thätigkeitstrieb und eine ungewöhn
liche geiftige Rührigkeit, die ihn in den Stand fetzte, fich fehr mannigfaltige 
Kenntniffe anzueignen. Dabei war ihm ein bedeutendes Organifationstalent zu 
eigen. W. ftarb am 22. I. 1856. Seine fchriftl):ellerifchim Arbeiten find nicht 
von epochemachender Bedeutung, aber fehr verdienftlich, foweit fie Staatsverwal
tungs-Gegenftände betreffen. 

1821 fehrieb er: "Verfuch einer Forftverfaffung im Geifte der Zeit«. (Vergl. 
krit. BI. I. I. S. 31 fgde.); 183 I: "Anleitung zur Forftverwaltung und zum Ge
fchäftsbetriebe« (eine fehr tüchtige Arbeit und die erfte, welche die Ordnung einer 
geregelten Forftverwaltung klar und vollftändig entwickelt; vergl. krit. BI. v. Pfeil 
VI. I. S. r); 1834 »Anleitung zur Betriebsregulirung und Ertragsfehätzung der 
Forften•; 1839: "Inftruktion f. d. Betriebsregulirung und Holzertragsfchätzung der 
Forften•; 1843: »Die Fachwerksmethoden der Betriebsregelung etc.«; 1819-21 
gab er mit Laurap: Beiträge zur Kenntnifs des -Forftwefens in Deutfchland, 
I847-I855 die allg. Forft- und Jagd-Zeitung, 1828-1837 und 1850 die neuen 
Jahrbücher der Forftkunde heraus (f. unten i! 28). 

· Auch eine populäre Encyklopädie der Fodl:wiffenfchaften (für Nichttechriiker) 
hat. er verfafst (1848) und eine Brofcbüre über »Liberalität und Popularität in 
Forftfachen« (1832). 

W.'s Hauptverdienft liegt in feiner Verwaltungsthätigkeit. Er ift Mitbegrün
der des Vereins füddeutfcher Forftw~rthe (unten i! 27) und hat jedenfalls, wenn 
auch nicht als ein wahrer Meifter, fo doch als ein rüftiger Gefelle an dem Ausbau 
der rationellen Waldwirthfchaft mitgearbeitet. -Das ihm von feiner Familie inmitten 
der Wedekind'fchen Güter errichtet~ Denkmal (Monatfchrift f. d. würtemb. Forft
wefen, VII. 1856. S. 269) erinnert uns an einen Fachgenoffen, der feines Lebens 
Arbeit treu verrichtet hat. 

Zur Biogr. vergl. Gwinner, forftl. Mittheil. VII. 1840. S. 3· Forft- u. Jagd
Zeitung, Eingang z: Februarheft 1856. 
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Hervorragenden Antheil an der Organifation und Leitung 
der heffifchen Staatsforll:verwaltung nahmen Klipll:ein und W ede
kind. Aber ein tiefer Antagonismus gerade diefer beiden Männer, 
welcher nicht in den Amtsll:uben verborgen blieb, fondem durch 
den Freiherrn v. Wedekind die vollfl:e Oeffentlichkeit erlangte, 109) 

hemmte die Fortentwickelung der hcffifchen Forll:verwaltuQg 
nicht wenig. 

Von Ehrgeiz und Selbll:überfchätzung getrieben, ll:rebte 
Wedekind nach mafsgebender Geltung und auf di~fem Wege 
war ihm der ruhige, pflichttreue und weitaus befcheidenere 
Präfident von Klipll:ein ein Hemmnifs. Gegen W edekind und 
für Klipll:ein traten Jäger und Pfeil, mit ihnen aber der gröfste 
Theil der heffifchen Forll:beamten mit grofser Entfchiedenheit 
auf und für W edekind wurde der ganze Streit zu einer harten 
Niederlage. 

Die heffifche Organifation wies fchon feit 1823 das ent
fchiedene Bell:reben nach, die Stellung der Revierverwalter zu 
einer felbll:ändigen zu gefl:alten. Die Rechtfprechung in Forll:
frevelfachen war hier in erfl:er Inflanz den Verwaltungsbehörden 
übertragen, nicht den Forll:ämtern und auch in diefer Beziehung 
zeigten fich frühzeitig die Keime freierer Entwicklung. 

Die Organifation wurde 1837 in demfelben Geifle fortge
bildet. Oberförll:er und Forll:warte für Staats-, Gemeinde- und 
theilweife Privat-Waldungen waren die Verwaltungs- und Schutz
Organe, Forll:meill:er die Kontrolbeamten, das Oberforll:kolleg in 
Darmll:adt die Centralbehörde. Die ganze Verwaltung wurde 

109) Der Streit entfpann fich über die Grundflitze der Betriebsregelung, welche 
Wedekind in f. Anleitung zur Betriebsregulirung, Klipfiein in feinem •Verfuch 
einer An!. z. Betriebsregulirung• in fehr verfchiedenem Sinne normirten (f. unten * 19). Als nun Jäger aus Laasphe (wittgenfleinfcher Forfidirektor) in den krit. 
BI. XXIX., 2. S. 93 fgde. fich gegen Wedekind gewendet hatte, antwortete Wede
kind in den •neuen Jahrbüchern•, 2. Folge, II. 2. S. 1 mit einem •Beitrag zur 
Gefchichte des Forfiwefens im Grofsherz. Helfen•, in welchem er feine eigenen 
V erdienfie in ganz ungehöriger Weife herausfirich und die des penfionirten, aber 
noch lebenden Präfidenten v. Klipfiein ebenfo zu verkleinern fuchte. 

Im XXIX. Bande, 2. Hft. d. krit. BI. S. 289 findet fich eine gehamifehle 
Erkläruug von I I heiT. oberen Forfibeamten und 33 Ober- und Revierförfiem für 
Klipfiein und gegen Wedekind, zu welcher Pfeil in einer Note S. 29 I bemerkt: 
•Es ifi nun die Reihe an d. Freih. v. Wedekind, feine Vcrdienfie ebenfalls durch 
folche Anerkennungen nachzuweifen, da von diefen Niemand, weder in Bezug auf 
die WiiTenfchaft, noch auf die heflifchen Forfien Etwas· wiiTen will.• Pfeils Ur
theil ifl: offenbar zu hart. 
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eine überaus klare und mit richtiger Arbeitstheilung ausgefiattet 
und fie hat fich denn auch nach allen Richtungen hin bewährt. 110) 

In Kurheffen wurde die Forfiverwaltung r82r 111) reorgani
firt. Unter dem Finanz-Minifierium wurde eine Oberforfidirektion 
errichtet, welche in technifchen Dingen felbfiändig zu entfcheiden 
hatte, in Bezug auf die Forfifinanzverwaltung aber referirende 
Behörde war. Provinzialbehörden waren die Finanzkammern, 
denen ein Oberforfimeifier als technifcher Referent beigegeben 
war. Forfiämtcr, befiehend aus einem Forfiinfpektor und einem 
fogenannten Forfiverwalter (d. h. Kaffen- und Burcaubeamten), 
waren die Kontrolbehörden, Oberförfier die wirthfchaftsleitenden 
Beamten, Revierförfier die Organe des Wirthfchaftsvollzugs, 
Forfiauffeher oder Unterförfier die Schutzbeamten. Die Ober
förfier waren in gewiffen Beziehungen Mitglieder des Forftamtes. 

Der Kurftaat zeichnete fich durch einen grofsen Forftbeamtcn
Luxus aus. Für r, I 20,000 Acker Wald waren IO Forftämter, 
2 5 Oberförftcreien, I 7 r F orfireviere gebildet. 112) Die finanzielle 
Verwaltung erfolgte bei den Rentämtern. 

1833 wurde ein Oberforfikollegium gebildet, 11 3) die Provin
zial-Finanzkammern wurden aufgehoben und nur I I Forftinfpek
tionen als Mittelbehörden belaffen. Daneben aber blieben die in 
ihrem Charakter etwas unbeftimmten Oberförfiereien befiehen.114) 

110) Vergl. Braun, d. Stellung des Forfifchutzperfonals im Grofsh. Heffen. 

1858. Ferner: Forfifirafgefetz v. 4· II. 1837 und Infiruktion f. d. Behandlung der 

Gemeindewaldungen v. 29. III. 1837. In allerneueiler Zeit (1874) drängt man in 

HefTen auf die Abänderung d. Forfiorganifation, Zulegung der Verwaltung ausge

dehnter Domänengrundflücke (Wiefen etc.) zur eigentlichen Forflrevierverwaltung 

und es wird jene gerühmte Klarheit d. Verwaltungsnormen mit weitgehender 

Komplikation bedroht. 
111) S. Neue Zeitfchrift f. d, Forfi- u. Jagdwefen .in Bayern (Meyer), fortgef. 

v. St. Behlen. I!. (1824). 2. S. 44· 
Verg!. ferner »Jahrbücher d. gefammten Foril- und Jagdwiffenfchaft» v. Laurop, 

I. 4· Heft (I823). S. 3 fgde., 0 wo die Inflruktionen für die Forflämter (S. 25), 
Oberförfier (S. 38), Revierföriler (S. 46) und Unterförfier (S. 70), welche fämmt

Iich v. 24. I. I 822 datirt find, lieh abgedruckt finden. 
112) 1828 {vergl. Staatsforfiadrefshandbuch bei v. Wedekind, neue Jahrbücher, 

IV., 1828. S. I94) fiand im Staatsminifierium dem Forfiwefen der Miniiler v. Witz

leben vor, an der Spitze der Oberforildirektion der Landforfimeiiler E. Fr. Hartig. 

Es gab 2 Finanzkammern mit 3 Deputationen, befondere Forfirüge-Kommiffioncn 

zu Kaffel, Marburg, Fulda, Hanau, Rinteln. 
113) Neue Jahrbücher der Forilkunde, XI. Heft, 1Sjs. S. SI· 
114) Die Oberföriler waren halb Kollegen, halb Untergebene der Forfiinfpek

toren; ihre ganze Stellung war nach oben und unten unklar. 
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I 8 52 wurde als Centralbehörde eine Abtheilung des Finanz
Minifleriums für Forfl- und Jagdfachen eingerichtet, 115) als Mittel
behörden 23 Forflinfpektionen. An die Spitze der Verwaltung 
trat Oberlandforflmeifler von Witzleben; 116) Oberforflmeifler 
Lorentz wurde Direktor der Kommiffion für die Vermeffung und 
Abfchätzung der Forflen. 

Das Revierförfler-Syflem ifl in Kurheffen bis zum Jahre I 866 
beibehalten worden, ebenfo die den Stand der Revierförfler 
herabdrückende Verbindung der F orflverwaltungslaufbahn mit 
dem militärifchen Dienfle. 117) 

Dafs unter folchen U mfländen die Anforderungen, welche 
an die Bildung der Afpiranten für den Revierförflerdienft gelleilt 
wurden, nicht fehr weitgehend fein konnten, erhellt von felbfl. 

In diefer Beziehung beflimmte die landesherrliche Verord
nung vom 13. Dezbr. 1849, dafs jeder Afpirant zwei Prüfungen 
beflehen müffe, eine Abgangsprüfung in Melfungen und eine 
Staatsprüfung (Revierförflerexamen) nach abfolvirtem einjährigem 
Praktikum. Maafs der allgemeinen Vorbildung war das Reife
zeugnifs von einer Gewerbefchule oder die Reife für Prima eines 
Gymnafiums. Die Staatsprüfung konnte auch auf Antrag der 
Examinanden auf Staatswirthfchaftslehre und Forfldirektionslehre 
ausg~dehnt werden und befähigte dann für die höheren Forfl
beamten-Stellungen. Die Anforderungen in der Revierförfler
Prüfung waren, namentlich in naturwiffenfchaftlicher Beziehung, 
fehr befcheiden.IIS) 

Kurheffen war I 8 56 noch fo reichlich mit Anwärtern für 
den Revierförflerdienfl verfehen, welche durch Militärdienfl das 
Recht zur Anflellung erworben hatten, ohne den vorflehend an
gedeuteten Bedingungen im vollen Maafse genügt zu haben, dafs 
die Prüfungsbehörden keine Veranlaffung fanden, ihre Gefchäfte 
fofort zu beginnen. 119) 

115) Forfl- und Jagd-Zeitung, 1852, S. 65. pie Reorganifation erfolgte auf 
Grund der Verordnung v. 18. XII. 1852 nnd trat am 1. II. 1853 in Kraft. 

I!B) Sohn des Miniflers und früheren Landjägermeiflers. 
117) 1844 ergingen » höchfle Beilimmungen über die dem Forflfache ftch 

widmende junge Leute und deren Di-enen im Jägerbataillon« (abgedr. Forfl- u. 
Jagd-Zeit. 1844, S. 312), welche eine mindeflens einjtihrige Lehrzeit, neunjährige 
Militärdieuflzeit im Jägerbataillon (4 Jahre aktiv), während derfelben den Befpch 
der Forfllehranflalt zu Melfungen, Befchäftigung der Jäger beim Forflfchutz- oder 
fonfligen Forfl-Dienfle bis zur Anflellung als Revierförfier vorfchrieben. 

118) Forfi- u. Jagd-Zeitung. 1856, S. 266-268. 
119) Forfl- u. Jagd-Zeit. a. a. 0. S. 268. 
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Naffau hatte bereits vor 1820 120) feine Forfl:verwaltung 
nach dem Oberförfl:er-Syfl:eme in fehr zweckmäfsiger Weife ge
ordnet. Ein Uebelfl:and war dabei allerdings das eigenthümliche 
Dienfl:verhältnifs, in welchem die Oberförfl:er fl:anden. Das Forfl:
organifationsgefetz vom 9· Novbr. I 8 I 6 ging nämlich von dem 
Grundfatze aus, dafs »die Verwaltung der Waldungen zunächft 
Sache der Eigenthümer fei und die Staatsregierung nur infofern 
Leitung und Oberauffleht zu führen habe, als das allgemeine 
Intereffe an der Erhaltung und einheitlichen Bewirthfchaftung 
des Waldareals eine folche erheifche. Die Oberförfl:er feien da
her von der Regierung zu befl:ellen, jedoch als kunfl:verftändige 
Verwalter einer befonderen Art von Grundeigenthum von den 
Waldbefitzern zu befolden und weder Gehalte, noch Penfionen 
auf die Staatskaffe zu übernehmen. 121) 

Seit I 847 machte fich eine Agitation geltend, welche die 
Erhebung der Oberförfl:er zu wahren Staatsdienern erfl:rebte. 
Aber die Regierung vermochte fich mit der Kammer nicht zu 
einigen. r8so/s I wurde ein neuer Organifationsentwurf vorgelegt, 
auch jetzt ohne Refultat. 

1852 wurde die Zahl der Oberforfl:ämter von 8 auf 6, die 
der Oberförftereien von 6r auf 58 reduzirt. I854 ergriff die 
Kammer die Initiative und forderte die Regierung zur Vorlage 
eines neuen Forfl:organifationsgefetzes auf. Jetzt kam ein Gefetz 
zu Stande, das am 24. Augufl: 1855 die Genehmigung des Her
zogs erhielt und zwar an den Grundfeitzen der Organifation von 
18 I 6 nichts Wefentliches änderte, aber den Oberförflern die 
Qualität der Staatsdiener mit Penfionsberechtigung verlieh. Die 
Befoldung diefer Beamten erfolgte aus einem unter Verwaltung 
der Landesregierung fl:ehenden Oberförfl:er-Befoldungs-Fond, zu 
dem alle Waldbefitzer für ihre Flächenquote beizutragen hatten. 
Diefe humane Regelung der Sache ifl: grofsentheils das V erdienft 
des Chefs der naffauifchen Forfl:verwaltung (v. 1855 bis I 859), 
des verdienten Oberjägermeifl:ers Freiherrn von Gilfa. 122) 

120) Band II. diefes Werkes, S. 274. 
121) Forfi- n. Jagd-Zeit. 1855. S. 468 fgde. 
122) Friedrich Freiherr von Gilfa, geb. 1801, geil. 1859, war feit 1845 foril

technifcher Referent bei der Landesregierung, Vorfilzender der Prüfungskommiffion, 
Kammerherr und Chef des Obe1jägermeifier-Amtes. Er leitete daneben auch das 
Landgeilütwefen. Gilfa war wegen feines humanen Wefens allgemein beliebt und 
hat ftch um die naffauifche Forilverwaltung bedeutende Verdienfie erworben. An 
f. Stelle trat 1859 der Oberforfirath Pagenilecher, bisher Forilmeiiler zu Idilein 
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In Hannover 123) ergingen neue Forfl:venvaltungs-Reglements 
I 82 3/24, welche die Oberförfl:ereien zu wirthfchaftsleitenden und 
kontrolirenden Forfl:infpektionen erhoben. Es gab mehrere ganz 
verfchiedene Karrieren im Forllfach, eine Obcrforfl:amts-Laufbahn, 
vorzugsweife für den Adel; eine fubalterne Revierbeamten-Lauf
bahn, mit dem reitenden Förller beginnend; eine Laufbahn end
lich durch das Feldjäger-Corps. Die Befoldungen bellanden 
meifl: in Accidenzien. 

Im Jahre I 849 erfolgte eine Reorganifation der Forfl:ver
waltung. 12~) Die durch Errichtung der Forfl:infpektionen über
flüffig gewordenen Oberforfl:ämter hörten auf; die Zahl der forfl:
technifchen Räthe bei der Centrafbehörde (Kammer) wurde ver
gröfsert; die Funktion der Wirthfchaftsforllmeiller blieb diefelbe, 
jetzt jedoch direkt unter der Central-Behörde. Als eine ganz 
neue Klaffe von Forfl:beamten aber wurden Revierförfl:er bc
fl:cllt. Sie waren die Organe des Betriebsvollzugs in kleinen 
Revieren (I 500-2000 Hckt.) und die Vorgefetzten des Schutz
perfonals. 

Ein Prüfungs- Reglement ordnete das Prüfungswefen. Es 
befl:anden befondere Forfl:meifl:er- und Revierförfl:er-Prüfungen. 
Beide fetzten den Befuch einer Forlllehranfl:alt voraus. Die prak
tifche Forllmeillerprüfung wurde nach 3 jähriger Verwaltung eines 
Revieres gemacht; jedoch wählte die Behörde unter den Kon
kurrenten und nicht Jedem lland es frei, diefe Prüfung zu abfol
viren. Der Forfl:fchutzdienll wurde durch praktifch-technifch 
gebildete Förller (in mäfsiger Anzahl) und Forfl:auffeher, dem 
Waldarbeiter-Perfanal entnommen, beforgt. 

Zu den hervorragenden Mitgliedern der hannöverfchen Forll
vcrwaltung gehörten in diefer Periode der Oberforfl:meiller von 
Seebach, 125) der Oberforfl:meiller von Hammerfl:ein, 126) General-

als Forilreferent und Präfes der Prüfungs-Kommiffion. Foril- u. Jagd-Zeit. 1859· 

s 353· 
123) Vergl. H. Burckhardt: "Der Forfidienfi in den letzten hundert Jahren« 

in der Zeitfchrift »aus dem Walde«, III. Heft, S. 114 fgde. 
In Bezug auf die Bevorzugung des Adels vergl. allg. Forfl- u. Jagd-Zeit. 

1840. S. 289. 
12 ') Burckhardt a. a. 0. S. 125. 
125) S. Grunert, forfil. BI. 1866. XI. S. 236. Unten § 16. 
126) Kar! Hans Wilh. Freih. v. Hammerfiein-Ecquord, geb. 1782 auf Ecquord, 

befuchte das Collegium Carolinum in Braunfchweig, fludirte zu Helmfledt und 
machte dann die Kriege gegen Frankreich mit. Nach vielen Wechfelfallen er
langte er r8o8 im Königreich Weilfalen eine feinen Wünfchen entfprechende An-
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forfifekretär Wächter, 127) der Oberforfimeifter und Oberfi Frei
herr von Düring, 128) vor Allen aber der berühmte Verfaffer von 
Säen und Pflanzen, Heinrich Burckhardt. 129) 

Unzweifelhaft hat die hannöverfche Forft:verwaltung durch 
ihre Revierförfier-Organifation Bedeutendes geleift:et. Ein über
aus intenftver Kulturbetrieb, dem reichliche Mittel zufioffen, hob 
den Zuft:and der Forfien von Stufe zu Stufe. Das Forfieinrich
tungswefen, nach klaren Grundfeitzen normirt, erreichte mit ein
fachen Mitteln vollkommene Ordnung der \Nirthfchaft, volle 
Sicherung der Nachhaltigkeit. Ein Geifi ehrenhafter Tüchtigkeit 
durchdrang die Verwaltung und jene Standesbevorzugungen, 
welche einft: vorhanden waren, fehwanden feit 1849 mehr und 
mehr. Aber diefe Verwaltung verbrauchte auch ein aufscrgc
wöhnlich grofses Perfonal, 130) das fleh nur ein Staat gefiatten 

fiellung als Forfibeamter in Walkenried, wo er unter v. Witzleben fungirte. Die 
Befreiungskriege machte er wiederum als Soldat mit; nach Beendigung derfelben 
wur~e er Forfimeifier in Hildesheim, wo er fich namentlich um die VerbeiTerung 
der Gemeindewaldungen fehr bedeutende V erdienfie erwarb. Später wurde er 
Oberforfimeifier und Geheimerath. Er fiarb 1867. H. war ein Mann von mili
tärifcher Strenge, aber fehr humanem, liebenswürdigem Charakter und deshalb 
allgernein beliebt. 

Vergl. Denglers Monatfchrift, 1867, S. 441; Tharander Jahrbuch, VII., 1851, 
S. 112 fgde. 

127) Als Schriftfieiier wohlbekannt, 1846 gefiorben. Forfi- u. Jagd-Zeit. 1847, 
s. 157· 

128) Vergl. den Panegyricus in der Forfi- und Jagd-Zeit. 1854, S. 55· Wo 
Düring f. forai. Studien gemacht hat, ifi nur mit den Worten bezeich"uet •auf 
den heften Schulen feiner Zeit«. Die Befreiungskriege machte er mit; an der Er
richtung des Kielmannsegg'fchen Feldjäger-Corps 1813 hatte er hervorragenden 
Antheil. Von 1820 an verwaltete er die Forfiinfpektion Rotenburg, wurde fpäter 
mit der Begleitung des Kronprinzen (auf Reifen?) betraut, übernahm 1842 das 
Oberforfiamt Göttingen. Nach wenigen Jahren wurde er zum erften forfitechnifchen 
Referenten der Domänenkammer ernannt, Ende 1852 penfionirt. D. war ein 
tüchtiger ·Holzzüchter und hat dies namentlich in Rotenburg bewiefen. 

129) 1810 zu Adelebfen am Sölling geb., durchlief H. Burckhardt nach er
langter Schulbildung, Vorlehre und kurzer Studienzeit in Göttingen alle Stufen der 
hannöverfchen Forfiverwaltnng. 1844-1849 war er Revierverwalter und Fora
lehrer in Münden, wurde 1849 Forfirath, 1852 forfiteclmifcher Referent der Central
behörde und Forfidirektor. Vergl. unten ~ 16 u. 26. 

Ratzeburg, Schriftfi.-Lex. S. 94· Forfil. I31. 1872, S. 288. B. ifi 1872 v. 
d. fiaatswirthfch. Fakultät der Univerf1tät München zum Dr. hon. caufa promovirt 
worden. 

t3o) Im Jahre 1840 gab es in Hannover 8 Oberforfiämter. Eine landesherr
liche Verordnung, welche am 19. VIII. 1848 unter dem Eindrucke der Ereigniffe 
v. 1848 erlaffeu wurde., hob die Oberforflarnts-Laufbahn auf und verfprach eine 
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durfte, welcher für die grofsen Fragen der internationalen Politik 
keine finanziellen Opfer von Erheblichkeit zu bringen hatte. 

Seit I 849 bis I 866 find eingreifende organifatorifche Ver
änderungen bei der Forftverwaltung von Hannover nicht zu ver
zeichnen. 1858 erfolgte die Auflöfung der Kammer und die 
Centralforftbehörde wurde als befondere Abtheilung dem Finanz
Minifterium untergeordnet. 131) 

Die Harzforften blieben bis in die neuefte Zeit in ihrer Ver
bindung mit der Verwaltung der Bergwerke. Seit I 838 waren 
fie durch einen forfttechnifchen Referenten im Berg- und Forft
amte vertreten. 132) 

In Schleswig-Holfl:ein befl:anden bis I848 14 infpizirende 
Oberförfterftellen, darunter Föril:erftellen. Die Ereigniffe des 
Revolutionsjahres führten hier durchgreifende Veränderungen der 
Organifation herbei. Die proviforifche Regierung verfügte am 
IJ. Aug. 1848, daf.s die Verwaltung und Bewirthfchaftung der 
Landesforften durch einen Oberlandforfl:meifter (A. v. W arnftedt 
in Plön) dirigirt, durch z Forftreviforen (je einer für jedes Her
zogthum) kontrolirt, durch Revierförfter vollzogen werden folle. 
Inftruktionen ergingen und die Organifation .trat in Vollzug. 

· Aber ein Patent Friedrichs VII. v. Dänemark ftiefs fie um. Für 
Holftein wurde zu Plön ein Forft- und Jagd-Amt unter v. Warn
ftedt eingerichtet, welches von dem holfl:ein'fchen Minifl:erium in 
Kopenhagen relYortirte. 3 Forftinfpektionen (Oberfbrfter), 16 
Forftdiftrikte (Heegereiter) wurden für die landesherrlichen Forften 
eingerichtet. 133) 

Im Herzogthum· Braunfchweig 134) hat eine Revierföril:er
Organifation ebenfalls bis heute das Feld behauptet. 

I 830 wurde in der Herzoglichen Kammer eine befonderc 
Sektion für Forft- und Jagdfachen als Forfl:direktion eingerichtet. 

die perfönliehen VerhältnifTe der Beamten gleichmäfsig ordnende Verfügung. 
Die Standesbevorzugungen hörten von da ab alimählig auf. Forfi- u. Jagd-Zeit. 
1848, s. 342. 

1840 gab es in Hannover acht Oberforfiämter, 33 Forfiinfpektionen excl. 
Ilarzforfien; 1849 gab es 30 Forfiinfpektionen, 140 Reviere (mit akad. gebildeten 
Verwaltern), 1870 16 Forfiinfpektionen und 92 Oberförllercien. Zur Zeit befiehen 
incl. Harzforllen 2 Oberforfimeifier-, 22 Forllmeifier-, 116 Oberförfierfiellen. 

131 ) Burckhardt a. a. 0. S. 126. 
132) Forll- u. Jagd-Ztg. 1838. S. 402 u. 618. 
133) Forll- u. Jagd-Zeit. 1848, S. 343· 1850, S. 346. 1852, S. 52. 1853, 

S. 228. 
13r,) Forll- u. Jagd-Zeit. 1840, S. 420. 
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An der Spitze derfelben flanden I 840 der Kammerdirektor 
v. Bülow und F orfldirektor v. Uslar; Räthe waren der Hofjäger
meifler von Veltheim, 135) die Kammerräthe Uhde und Böhlken. 

Die Staats- Gemeinde- und Korporationsforflen (449,409 
preufs. Morgen) zerfielen in ro Oberforfle, denen Forflmeifler 
vorflanden, die Oberforfle in Reviere, welche von Revierförflern 
verwaltet wurden Uetzt 6I). 

Diefe Organifation ifl bis heute im Wefentlichen erhalten 
worden. 

Auch in den meiflen übrigen deutfchen Kleinflaaten beiland 
und befleht noch heute das Revierförfler-Syflem. 

Die t h ü ring i f c h e n Staaten haben dies Syflem zumeifl bis 
heute beibehalten und es hat daffelbe dort unläugbar Tüchtiges 
geleiflet. Es kann überhaupt die Frage der Forflverwaltungs
Organifation nur unter Beachtung der lokalen V erhältniffe der 
einzelnen Staaten gelöfl werden und es fchickt ftch auf diefern 
Gebiete gewifs »Eines nicht für Alle". 

Eine befondere Einrichtung erhielt das Grofsherzogthum 
Sachfen-Weimar I82I in der »Forfltaxations-Kommifllon«, welche 
anfänglich mit der V ermeffung und Einrichtung der Grofc;herz. 
Forflen betraut, nach dem Gefetz vom S· März I 850 die oberfle 
technifche Forflbehörde bildet. Sie bearbeitet in Gemcinfchaft 
mit den beilehenden 8 Forflinfpektionen die Forflwirthfchafts
pläne und überwacht nach deren Genehmigung durch das Finanz
Departement des Staatsminifleriums deren Ausführung. Zum 
Wirthfchaftsvollzug find Revierförfler beflellt. Diefe Organifation 
ifl im Wefentlichen das Werk König's, der r8I9 an die Spitze 
der Kommiffion berufen wurde. 

Thüringen hat zu allen Zeiten an tüchtigen Forflmännern 
keinen Mangel gehabt. Aufser König (f. oben) nenne ich hier 
nur den Oberforflmeifler Dr. G. L. Schrödter l36) in Georgenthal, 

135 ) Hans Freih. v. Veltheim, geh. 1798 in Braunfchweig, fludirte in Dreifsig

acker und Berlin, wurde 1823 zum Forfl- und Jagdjunker, 1826 zum Forflmeifler in 
Stadtoldendorf, 1830 zum Mitgliede der Forfldirektion ernannt, erhielt zugleich: den 

Titel Kammerrath und Hofjägermeifler; 186o zum Oberjägermeiner ernannt, flarh 

er 1868. Vergl. Baur, Monatfchrift, 1868. S. 454 fgde. Forfll. BI. XVI. S. 235· 
V. war ein klarer praktif~her Kopf, der Tüchtiges gelciflet hat. Seine Thätig

keit in den Forflvereinen gab Zeugnifs von feinem Intereffe für fein Fach. 
136) Forfl- u. Jagd-Zeit. 1857, S. 481. Dr. Friedr. G. Leonhard Sch.rödter, 

wurde 1807 Forflacceffifl, 1812 Förfler in Georgenthal, 1829 Oberförfler, 1836 

Wildmeifler, 1848 Forflmeifler, 1853 Oberforflmeifler. Er feierte 1857 f. Jubiläum 

unter freudiger Betheiligung der thüringifchcn Forflmänner. 
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neben fo manchen Anderen. Freilich hat es gerade in Thüringen 
bis in die neuefie Zeit auch nicht an einer etwas einfeitigen Be
vorzugung der Jagdintereffen gefehlt, wie ja überhaupt nicht zu 
läugnen ifi, dafs gerade in manchen kleineren Staaten das Jäger
thum bis in die neuefie Zeit 137) auf das Gebiet der Forfiverwal
tung in nicht immer berechtigter Weife hinübergefpielt hat. 
Aber auch aus dem Jägerthum find tüchtige Kräfte hervorge
wachfen, unter denen ich in Thüringen nur den I 87 I verfiorbenen 
Oberforfimeifier Hermann von Minckwitz 138) und den Oberjäger
rneifier von Mannsbach 139) in Meiningen nenne. 

Im Königreich Sachfen, deffen Forfien bis 1814 ziemlich 
planlos bewirthfchaftet worden waren, 140) wurde durch Heinrich 
Cotta eine geordnete Forfieinrichtung, fowie eine beffere Bildung 
der Forfitechniker, durch den Oberlandforfimeifier Freiherrn von 
Berlepfch eine firaffere Verwaltung herbeigeführt. 141) 

137) Man vergl. nur, was über die Verhältniffe d. Schwarzburg-Rudolfiädt'fchen 
Forfiverwaltung in d. Forfi- u. Jagd-Zeit. I853· S. 229. 466. 467 erzählt wird. 
Bis I848 unterfchied man eine (bürgerliche) Jägerburfchen- u. eine (adelige) Jagd
junker-Laufbahn. Der Jägerburfehe wurde bis zur Aufteilung als Revierförfier 
»Du« genannt. Die Revolution v." 1848 fchnitt auch hier die Zöpfe ab. Der 
dirigirende Oberforfimeifier v. Gleichen-Rufswurm war ein humaner Mann und die 
V erhältniffe belferten lieh feither. Der Befuch einer Akademie war auch nach 
1848 nicht nothwendig, wurde aber gewünfcht; die Jägerburfehen .wurden Forfi
gehülfen genannt. 

138). Zur Biogr. vergl. Dr. Hefs in der Forfi- u. Jagd-Zeit. r87r. S. 274. 
Hermann v. Minckwitz, 1790 in Altenburg geboren, war der Sohn des Mini

fiers Fr. Aug. v. Minckwitz, befuchte das Gymnalium in Altenburg und erlernte 
fodann das Forfi- und Jagdwefen praktifch in mehreren Altenburgifchen Revieren. 
1807 zum Hof- und Jagdjunker ernannt, nach einigen Jahren zum Forfimeifier, 
wurde er I8og dem Oberforfimeifier v. Wangenheim in Georgenthal bei Gotha 
als Aflifient beigegeben und ging, als I826 das Herzogthum Gotha an Kobnrg 
fiel, in koburg-gothaifche Dienfie über. Hier wurde er 1829 Oberforfimeifier in 
Ohrdrnff, wo er als Chef der Forfimeifierei Schwarzwald bis kurz vor feinem Tode, 
der 187 I erfolgte, wirkte. 

v. M. war mit einer ungewöhnlichen Arbeitskraft ausgefiattet und ein pAicht
trener, humaner Beamter. 

139) Biographifche Notizen fehlen. Seit 1818 richtete M. die Meiningen'fchen 
Forfien ein und hat lieh in diefer Hinficht grofse Verdienfie erworben. Er feierte 
1848 fein Jubiläum. Forfi- u. Jagd-Zeit. 1848 S. I I 1. 

140) Vergl. Darfteilung der K. fächf. Staatsforfiverwaltung. I 86 5. - Dengler, 
Monatfchrift, 1863. S. 20I fgde. - Schmidt, Handbuch der Forfi- u. Jagd
Gefetze des Königr. Sachfen. 1839. 

141) Augufi Freiherr v. Berlepfch, geboren am 27. XI. I 790 auf dem väterliehen 
Gute Seebach bei Mühlhaufen in Thüringen, hat feine forfiliche Lehrzeit in Zillbach 
beilanden und folgte Cotta I8I I nach Tharand, gehört alfo zu den ältefien Zöglingen 
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Letzterer trat I 82 r an die Spitze der technifchen Verwal
tung. Die Organifation erfolgte nach dem Revierförfl:erfyftem. 
Die Verwaltung gliederte fich in 4 F orftkreife ( Oberforftmeifl:e
reien), 13 Forftbezirke (Forftmeifter) und I IO Reviere (Oberförfl:er 
und Revierförfter); fie gipfelte in dem geheimen Finanzkollegium 
als Centralbehörde. Der Forftfchutz wurde durch Unterförfier 
und vValdfchützen ausgeübt. Einzelne verwaltende Beamte (Ober
förfter) hatten infpizirende Funktionen in mehrer-en Revieren. 142) 

v. Berlepfch fand bei feinem Dienflantritt als geheimer Finanz
rath und Minifterial-Forftreferent grofse Mifsftände vor, gegen 
die er fofort anzukämpfen begann. Vor Allem war es eine 
grofse Bevorzugung des Adels bei Befetzung 9er höheren Stellen, 
gegen die er fich energifch wendete. Aber noch I 8 30 war m 
cliefer Richtung nicht viel erreicht. 14 3) 

Eine neue Organifation der F orftverwaltung ttat I 8 5 I in 
Kraft. IH) Mit der Centrallcitung wurde das Finanz-Minifterium 
betraut, dem ein Forftreferent beigegeben ift. Unter demfelben 
amtiren die Forfteinrichtungs-Anftalt und die Oberforfimeifter 
der I I Forfibezirke, welche in Gemeinfchaft mit den Forfi-Rent
beamten die Forftverwaltungsämter und mit den in recht
lichen Angelegenheiten noch hinzutretenden zuftändigen Gerichts
ämtern die Forfl:ämter bilden. 

Unter Leitung der Oberforftmeifter werden die Reviere von 
Oberförftern und Revierförftern verwaltet. Die als Stellvertreter 
der Oberforfimeifier in Verhinderungsfällen hefteilten Oberförfier 
erhalten den Titel Forftinfpektor. Für den Forftfchutz find 

der dortigen Schule. Bis 1815 mit Betriebseinrichtungen und als Oberförfier
Affifient befchäftigt, trat v. B. dann als Forfimfpektor in Hoyerswerda in preufs. 
Dienftc, kehrte aber 1818 in fächfifche Dienfie als Vicedirektor der Forftver
meffungs-Anftalt zurück und wurde 1821 als geheimer Finanzrath in das Finanz
Minifierium berufen. Die ihm dadurch zu Theil gewordene Stellung als Minifierial
Forftreferent hat v. B. 39 Jahre lang, bis zum 1. VIII. J86o, feit 1854 mit dem 
Titel Oberlandforftmeifter, verwaltet; Er ftarb am 4· X. 1867. Vergl. Tharander 
Jahrb. XVIII. (1868). S. 257. - Forfi- und Jagd-Zeitung. 1861. S. 110. Baur, 
Monatfchrift. 1868. S. 41 fgde. 

1'<2) Vergl. Bd. II. S. 269 fgde. 
143) Nach dem "Staatsforftadrefshandbuch« von Wedekind (1830) waren 1830 

fämmtliche Oberforfimeifter, Forfimeiftcr und Forftmeifier-Affiftenten mit Aus
nahme eines einzigen von Adel; unter dem Subaltern-Perfonal dagegen gab es 
nur 2 Adelige. Vcrgl. neue Jahrb. d. Forftkunde. VIII. S. 170. 

1"') Verordnung v. 27. XI. 1851 (Gef. u. Verordn. Blatt Nr. 99). Die K. 
fächf. Staatsforfiverwaltung. 1865. S. 42. Dienftinftruktionen f. alle Beamten
Klaffen v. 15. III. 1854. Vergl. Forfi- u. Jagd-Zeit. 1854, S. 261 fgde. 

Be r n har u t, Forstgeschichtc. 111. 7 
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Schutzbeamte beflellt, welche Förfler heifsen, wenn fie für höhere 
Stellen befähigt find, Unterförfler, wenn dies nicht der Fall ifl. 
Die Verordnung von 1851 verlegte den Schwerpunkt der Staats
forflverwaltung noch mehr, als dies fchon früher der Fall gewefen 
war, in die Stellung des Oberforflmeiflers, der in Bezug auf feine 
Funktionen dem ehemaligen hannöverfchen Wirthfchafts-Forfl:
meifler nahe fleht. Dem Oberforflmeifler fleht die gefammte 
Verwaltungsleitung zu, die merkantilifche Verwaltung fällt ihm 
allein anheim, ebenfo die Vertretung feines Bezirks in allen Forfl
und Jagdangelegenheiten. · Er ifl nicht Kontrolbeamter allein, 
fondem in Wahrheit Wirthfchaftsführer. Den Revierverwaltern 
bleibt nur dasjenige Maafs von Selbfl:ändigkeit, welches der 
eigentliche VVirthfchaftsvollzug erheifcht. 

Dafs dies V erhältnifs in vielen Fällen nicht zu Unzuträglich
keiten führte, liegt nicht in der Organifation, fondem in der 
perfönliehen Humanität der Oberforflmeifl:er, unter denen Männer 
wie v. Manteuffel, 145) v. Kirchbach !46) und Viele Andere ge
rechten Anfpruch auf die höchfl:e Achtung aller Forfl:männer 
machen dürfen. Ueber die Organifation felbfl find viele Klagen 
laut geworden. 147) 

Diefen gegenüber wurde von anderer Seite auf die Gefammt
Ergebniffe der fächfifchen Staatsforaverwaltung in der Zeit von 
I 820-1 86o hingewiefen und fie find unzweifelhaft aller Aner
kennung werth. Wer diefelbe ausfpricht, darf es nicht vergeffen, 
dafs an der Spitze der an tüchtigen Kräften reichen Verwaltung 
ein Mann fland, der für fich einen grofsen Theil des Erfolges in 
Anfpruch nehmen kann. 

Die fachfifchen Staatsforfl:en haben unter der Verwaltung 
des Oberlandforfl:meiflers von Berlepfch nicht allein nach Fläche 
erheblich zugenommen, 148) fondem es hat auch die Fläche der 
haubaren Befl:ände fich vergröfsert 149) und der Reinertrag flieg 

" 5) S. unten Ii 16. 
106) Seit 186o Oberlandforftmeifter, Nachfolger des Freih. v. Berlepfch. 
147)" Man vergl. Forft- und Jagd-Zeitung feit Juni 1867 in faft allen Heften, 

ebenfo die Jahrgänge 1868-1871 v. Baur's Monatfchrift, insbef. Forft- u. Jagd
Zeit. 1869. S. 207; 187o, S. 257. 

" 8) Vergl. v. Manteuffel in d. Forft- u. Jagd-Ztg. 1861. S. IIJ. 1807 wurde 
die Gefammtfläche der fächfifchen Staatsforfl:en zu 147,933 H. angegeben; 1831 
betrug fie 148,5!4 H., 1858 = I5J,608 H., 1859 = 155,928 H. 

149) v. Manteuffel a. a. 0. S. u6. 1831 gab es 13,890 Held. Beilände von 
81-100 Jahren, 1859 = 20,671. 
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von 1/2 auf I Million.150) Vor allen Dingen aber befafs von 
Berlepfch den Mannesmuth, gegen den Adels-Nepotismus in der 
Verwaltung eben fo energifch Front zu machen, wie gegen das 
Hoffchranzen-Jägerthum und ihm gebührt neben Cotta der Ehren
titel eines Reformators des fächfifchen Fodl:wefens. 151) 

Der. Weg, den ich meine Lefer durch das Labyrinth der 
Forflverwaltungs- Organifationen in Deutfehland führen mufste, 
war lang, vielleicht ermüdend. Aber er birgt manchen Punkt, 
der eine belehrende Rückfchau ermöglicht. vVir fehen den gröfs
ten deutfchen Staat in nicht immer klarbewufster, doch inflinktiv 
feflgchaltener Erfüllung feiner grofsen hiflori.fchen Mifllon auf 
allen Gebieten der Staatswirthfchaft mit der äufserflen haushälte
rifchen Knappheit und mit einer intenflven Ausnutzung der ihm 
zu Gebote flehenden Beamtenkräfte vorgehen, die allein ihn zur 
Erfüllung feiner grofsen politifchen Aufgaben fähig erhielten. Wir 
erkennen ferner, wie die einzelnen Organifationen fleh entwickeln 
in firenger Abhängigkeit von den allgemeinen Verhältniffen der 
politifchen Lage, des wirthfchaftlichen und Kulturzuflandes über
haupt und nur aus dicfen heraus beurtheilt werden dürfen. Wir 
fehen daneben aber ein ziemlich allgemeines Streben hervor
treten, welches fleh dahin richtet, den Schwerpunkt der wirth
fchaftlichen Thätigkeit in das Amt des verwaltenden Forfi
beamten zu legen und damit, in Uebereinflimmung mit fchon 
oben gefchilderten allgemeinen Strömungen, das Vielregieren 
vom grünen Tifche aus mehr und mehr auch auf dem Gebiete 
der Forfiverwaltung einzuengen. -

Auch für die Verhältniffe der Staatsforfiverwaltungen in 
Deutfehland hat die Bewegung des Jahres 1848 ihre Bedeutung 
gehabt. Gleichberechtigung der bürgerlichen Beal)1ten gegen
über den Adeligen, Zurücktreten der Jagd- und Hof-Intereffcn, 

150) Im Budget ifl der Reinertrag der fächf. Staatsforfien veranfchlagt 
für 1832-35 zu 471,512 Thlr. (bei einer Materialabnutzung von 206,473 Klftr.); 
für 1858- 6o zu 95o,ooo Thlr. (263,815 Klftr. Naturalertrag). v. Manteuffel 
a. a. 0. S. 115. 

1863 betrug die Rein-Einnahme bereits 1,710,714 Thlr. Vergl. die fächf. 
Staatsforfiverwaltung, S. 66. 

151) Eine die fächf. Staatsforfiverwaltung regelnde organifche Verordnung v. 
9· V. 1871 (Forfi- u. Jagd-Zeit. 1871, S. 306) hat an der Organifation Manches 
geändert. Die Forfiverwaltungsämter fmd aufgehoben, ebenfo das lnfiitut der 
Forfiinfpektoren.- Die Revierverwalter find felbfiändiger geworden, wenngleich fie 
immer noch unter der allgemeinen Leitung der Oberforfimeifier flehen. Sie haben 
fämmtlich den Titel Oberförfier. 

7* 
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Klarflellung der Forfibeamtenqualität als einer _wahren Staats
dienerfiellung im modernen Sinne, Oeffentl.ichkeit und Durch
fichtigkeit des Forflverwaltungs-Apparates und Befeitigung fo 
manchen Zopfes - das Alles haben wir in vielen deutfchen 
Staaten den revolutionären Erfchütterungen jenes Jahres zu 
danken. 

Noch ein grofser Vorgang hat fich in diefer Periode voll
zogen, den wir als einen glücklichen nicht bezeichnen dürfen
eine gewiffe Vereinfamung des Forflbeamtenthums den übrigen 
Zweigen der Staatsverwaltungen gegenüber. Mit der Gründung 
zahlreicher, von dem gefammten geifligen Leben der Zeit los
gelöfter kleiner Fachfchulen, wurde die forflmännifche Bildung 
in eine Einfeitigkeit hineingedrängt, welche, aller fiaatsmännifchen 
Bildungsmittel beraubt, die flaatsmännifche und politifche Gel
tung der Forfibeamten langfam, doch ficher, untergrub. Den 
vielfach befchränkten, entweder aus rein fiskalifeben oder einfeitig
technifchen Anfchauungen hervorgegangenen, ja bisweilen fogar 
lediglich in den Jagd- Intereffen wurzelnden Anfichten und For
derungen der Forflmänner gegenüber verhielten fich die jurifiifch 
und flaatswiffenfchaftlich tüchtig gefchulten höheren Beamten
kreife mehr und mehr abweifend und die Gefetzgebung nahm 
in vielen deutfchen Staaten in Bezug auf die Befreiung des Wald
eigenthums von aller Staatseinwirkung und von allen Servituten, 
vor Allem aber in Bezug auf die Ausübung der Jagd einen 
Gang, welcher vielfach zu U ebertreibungen führte, die vielleicht 
vermieden worden wären, wenn Forfltechniker von wahrhaft 
flaatsmännifcher Anfchauung und einer tüchtigen fiaatswirth
fchaftlichen Durchbildung zur Mitarbeit zugezogen worden wären. 

Die alten KameraEllen waren fehlechte Techniker und füll
ten nach diefer Richtung die ihnen fall ausfchliefslich einge
räumten höhereJ:I Forflbeamtenfiellungen in wenig befriedigender 
Weife aus; aber fie waren in weit höherem Maafse Staatsmänner, 
als die fpäteren For!ltechniker, welche in mafsgebende Stellungen 
gelangten. Jene hatten darum einen viel gröfseren Einflufs auf 
die öffentlichen Angelegenheiten, als diefe befitzen. 152) 

Die gefetzgebenden Körperfchafte~ der Neuzeit . und vor 
Allem der in der Legislatur thätige Liberalismus flehen den 
Anfchauungen der Forfltechniker noch heute fremd und ab-

'"2) Hierauf hat fchon Pfeil, krit. BI. Bd. XV. 2. S. 38 fgde. aufmerkfam 
gemacht. 
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lehnend gegenüber und betrachten dasjenige, was an gefetz
geberifchen Vorfehlägen aus forftmännifchen Kreifen hervorgeht, 
mit nicht. immet ungerechtfertigtem Mifstrauen. Erft in aller
neuefter Zeit beginnt es beffer zu werden. An der Spitze der 
gröfsten deutfchen Forftverwaltungen ftehen Männer von unbe
ftrittener ftaatsmännifcher Befähigung; in den gefetzgebenden 
V erfammlungen beginnt das Forftbeamtenthum die ihm ge'
bührende Stellung einzunehmen. In den Provinzial- und Lokal
behörden freilich fteckt noch viel forftliche Einfeitigkeit, grofser 
Mangel an ftaatswirthfchaftlicher Bildung und Objektivität bei 
Beurtheilung wirthfchaftspolitifcher Fragen. 

Dafs dem fo ift, darin liegt eine ernfte Mahnung, die forft
wiffenfchaftliche Bildung aus der Befchränkung der ifolirten Fach
fchule herauszuheben und fte anzufchliefsen an die gefammte 
geiftige Bewegung unferer Zeit. Nur fo werden wir nicht nur 
brauchbare Gefchäftsmänner für den V erwaltungsvollzug, fondem 
auch wahrhaft gebildete Männer erziehen, die fähig ftnd, jene 
Stelle einzunehmen, welche ihnen in der Organifation des mo
dernen Staates zukommt. 

§. 10. Verwaltung der Gemeinde-Forsten. 

Die germanifche Gemeinde der alten Zeit war eine wirth
fchaftliche Einheit, eine Gefammtheit gleicher wirthfchaftlicher 
Intereffen, kein politifches Ganze, wie die Stadtgemeinde des 
Alterthums. Jene beruhete auf der Eintheilung des Bodens i~ 
Marken und war nur eine Genoffenfchaft, keine juriftifche Perfon 
im engeren Sinne des römifchen Rechtes, noch viel weniger aber 
eine organiftrte politifche Gemeinfchaft. Ein Unterfchied zwifchen 
Stadt- und Landgemeinden beftand nicht. 

Im Mittelalter trennten ftch zuerft Stadt- und Landgemein
den fcharf von einander. Erftere ftrebten rafch hinaus über den 
engen Kreis der wirthfchaftlichen Gemeinde- Intereffen, zu 'poli
tifcher Unabhängigkeit und Macht, und in den Stadtmarken 
bauten ftch feft abgefchloffene politifche Gemeinwefen auf, welche 
zu allen Zeiten der Knechtfchaft des Feudalftaates fich zu ent
ziehen fuchten, und im Beginn der neuen Zeit die Ideen einer 
neuen freiheitlichen Entwicklung in fich reiften. Die Landgec 
meinden aber wurden mehr und mehr zu grundherrliehen Macht
gebieten, die in fich felbft gar kein felbftändiges wirthfchaftliches 
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Leben trugen, fondern nur durch die faziale Macht und politifche 
Stellung der herrfehenden Adelskafl:e erhalten wurden. 

Der abfolute Staat des I 8. Jahrhunderts vernichtete dann 
auch die Stadtgemeinden und der Neuromanismus, in Frankreich 
zu glänzender Herrfchaft unter dem erfl:en Napoleon gelangt, 
drückte die Gemeinde herab zu einem lediglich geographifchen 
Begriff. 

So fand das I 9· Jahrhundert lebensfähige Gemeinden fafl: 
nirgends vor. Sie zu fchaffen als fefl:e Grundlage des modernen 
Staates, war das klarbewufste Befl:reben jener grofsgedachten 
Reformpolitik, welche in dem Reichsfreiherrn von Stein ihren 
hervorragendfl:en Vertreter fand. Nicht ein geographifcher Be
griff, ein blofser Ausdruck für die territoriale Gliederung des 
Staatsgebietes, nicht nur ein Polizei-Bezirk follte die Gemeinde 
fein, auch nicht eine blofse Genoffenfchaft mit gerneinfamen mate
riellen Intereffen, fondern ein mit eigenem Leben begabtes felb
fl:ändiges Glied des Staatsorganismus, ein Staatsorgan mit ganz 
befl:immten Funktionen, zugleich aber auch mit einer ganz felb
fl:ändigen, befonders wirthfchaftlichen Thätigkeit. 

Die moderne Gemeinde vermittelt als ein Glied des Staats
körpers das Privat- und politifche Leben, indem fie alle ihre An
gehörigen, die unter fich territorial und wirthfchaftlich verbunden 
find, mit dem Staate verbindet; fte übt felbfl: fl:aatliche Funktionen, 
welche auf die Sicherheit der Perfon und des Eigenthums, auf 
die Wirthfchafts- und Verkehrs-Ordnung gerichtet find und her
vorfliefsen aus dem Prinzip der Arbeitstheilung im Staate; fie 
verwaltet daneben felbfl:ändig ihr eigenes Vermögen und findet 
ihre wichtigfl:en Zwecke auf dem Gebiete der Kulturförderung 
und der Wirthfchaftspflege. So ifl: die Gemeinde, wie Brater 
treffend bemerkt "der Organismus der örtlichen Gemeinfchaft, 
wie der Staat derjenige der Volksgemeinfchaft". 1) 

Faffen wir das Wefen der Gemeinde im modernen Staate 
fo auf, fo ergeben fich uns die Beziehungen des letzteren zur 
erfl:eren ohne Schwierigkeit und erfl: dann, wenn wir die organifche 
Fortbildung der Gemeinde felbfl: in diefern Jahrhundert erkannt 
haben, werden wir ein klares Urtheil gewinnen über die hiflorifche 
Entwickelung jenes V erhältniffes zwifchen Staat und Gemeinde, 

1) Vergl. Bluntfchli u. ßrater, Staatswörterbuch, Art. Gemeinde v. ßrater. 
IV. S. 109 fgde. 
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deffen Darlegung in Bezug auf das Gemeinde-Waldeigenthum 
unmittelbar in der Aufgabe diefes Werkes liegt. 

Enthebt die Gemeinde einerfeits den Staat jener zahlreichen 
kleinen Thätigkeiten, welche feine Kraft zerfplittern, feine Or
ganifation verwirren müfsten, follten fie alle in der den lokalen 
Bedürfniffen entfprechenden Art von ihm allein und überall ge
übt werden; fammelt und entwickelt fie ebenfo die Elemente 
fl:aatlicher Kraft, am Kleinen fie übend und fchulend zu gröfserer 
Thätigkeit, fo erfüllt fie felbfl:, ganz unabhängig von diefen 
Lebensäufserungen, welche der eigentlich fl:aatlichen Sphäre an
gehören, noch Aufgaben, namentlich wirthfchaftlicher Art, fei es, 
dafs fte der örtlichen Kulturpflege im weitefl:en Sinne des W ort,es 
ihre Kraft zuwendet oder fei es, dafs fte in eigener Vermögens
V erwaltung die Mittel gewinnt, ihren gefammten Aufgaben ge
recht zu werden. 

Ihre politifche Machtbefugnifs leitet die Gemeinde fl:ets vom 
Staate ab, ihre wirthfchaftliche nicht. Letztere entfpringt viel
mehr einem in ihr _felbfl: liegenden Mandate, deffen fie ohne 
groben Rechtsbruch niemals entkleidet werden kann. Der Be
griff der Wirthfchaftsgemeinde erfchöpft den Gemeindebegriff 
im Ganzen nicht, gehört aber in denfelben nothwendig hinein. 
Das Eigenthum der Gemeinde ifl: das einer ewigen Perfon; die 
lebende Generation ifl: fl:ets nur die Verwalterirr und Nutzniefserin 
und leitet die ihr zufl:ehenden Rechte lediglich ab aus der Natur 
der politifchen Gemeinfchaft; denn das Gemeindevermögen dient 
eben allen Gemeindezwecken gleichmäfsig. 

Wie jeder Einzelmenfch, empfängt die Gemeinde vom Staate 
Schutz und Beifl:and und ifl: feiner Aufficht unterworfen. Aber 
die letztere mufs der höheren Bedeutung des Gemeindelebens 
entfprechend, eine befonders forgfame und in Beachtung des 
eigenthümlichen Rechtsverhältniffes zwifchen dem ·heute die 
Gemeinde bildenden Theile der bürgerlichen Gefellfchaft im 
Staate und der (ewigen) Gemeinde felbfl: eine befonders tief ein
greifende fein. Die befondere Natur des Gemeindevermögens, 
welches theilweife zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben dient, 
bedingt zudem ein befonderes Recht des Staates, die Erhaltung 
der Subfl:anz diefer Gütermaffe, welche als ein halb öffentliches 
Gut aufzufaffen ifl:, zu überwachen und zu erzwingen, und fo oe
findet fich der Staat gegenüber der Gemeinde- Vermögens- Ver
waltung in einer anderen Lage, als gegenuber derjenigen der 
Privaten. -
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Die Wiedererweckung des Gemeindelebens in Deutfehlami 
ging, wie oben gezeigt worden ifi, 2) von Preufsen aus. Hier 
verkündete die Städteordnung von I 8o8 einen grofsen legis
latorifchen Gedanken, der feine befruchtende Kraft in fafl: allen 
deutfchen Staaten bewährte. Die feit 1820 erlaffenen Gemeinde
Ordnungen verliehen durchweg den Grundfätzen Steins Aus
druck; nur die StaatsoberaufGeht erlangte in denfelben vielfach 
eine etwas fchärfere Ausprägung, als in der Städteordnung von 
I 8o8. So in den altbayerifchen Provinzen (I 8 I 8, revidirt I 834), 3) 
in Würtemberg (I822), 4) Baden (I83I), 5) Sachfen (Stadt- und 
Landgemeinde-Ordnungen von I832 und I838), 6) Kurheffen 
(1834), 7) Lippe (I843). 

Die in diefen Staaten in Geltung getretenen Grundlätze be
treffs der StaatsoberaufGeht über die Gemeinden wurden dann 
von Preufsen bei Revifion feiner eigenen Gemeindegefetze ange
nommen und in diefer Beziehung find die Gemeinde-Ordnungen 
von I83I (neue Städteordnung), 8) I84I (für vVefl:falen) 9) und 
I845 (für die Rheinprovinz) 10) nicht der Städte-Ordnung von 
I8o8 nachgebildet. 

Die deutfche Reichsverfaffung von I 848 erweiterte die Grund
rechte der Gemeinden bedeutend 11) und wenn fie felbfi zur Gel-

2) Band II. diefes Werkes, S. 213 fgde. 
3) Revidirte bayerifche Gemeinde-Ordnung v. 1. VII. 1834 (GeL Samml. 

1834 No. 15, S. 109 fgde.). Sie ifl aufser Kraft gefetzt durch die Gemeinde
ordnung v. 29. IV. 1869 für die Provinzen oflwärts cl. Rheins (Gef. S. 1869, 
S. 865 fgde.) und für die Pfalz (a. a. 0. S. 1009 fgde.). 

4 ) Bluntfchli u. Brater, Staatswörtcrbuch, IV. S. 109 fgde. 
5) Gemeinde-Verfaff. Gefetz vom 31. XII. 1831. Bluntfchli u. Brater a. a. 0. 

I. S. 644 fgde. Vollzugs-Verordnung v. 22. I. 1833 (Reg. BI. No. VI). 
6) Städteordnung v. 2-. ll. 1832 (abgeändert am 9· XII. 1837) und Land

gemeinde-Ordnung v. 7· XL 1838. Eine Eigenthümlichkeit der fächf. Städte
ordnung ifl es, dafs der Stadtrath in gewiffer Beziehung als direktes Organ der 
Staatsverwaltung erfchein't. 

7) i/11 42-48 der Verfaff. Urk. vom 5· I. 1831. Gemeinde-Ordnung (für 
Städte und Landgemeinden) v. 23. X. 1834 (G. S. 1834, S. r8r fgde.). 

8) Die revidirte übrigens nicht allgemein eingeführte Städteordnung v. 17. III. 
r831 trat an Stelle der St. 0. v. r8o8 (Gef. S. 1831, S. 9) und brachte das 
Prinzip der Staatsoberaufficht zu fchärfcrer -Ausprägung. 

9) Landgemeinde-Ordnung für Weflfalen v. 31. X. r841. (Gef. S. 1841, 
S. •297 fgde.). 

10) Gemeinde- Ordnung (f. Stadt- und Landgemeinden) v. 23. VII. 1845 
(G. S. 1845, S. 523 fgde.). 

11) 11 184 ä. Verf. enthält folgendes Programm: •>Jede Gemeinde hat als 
Grundrecht ihrer 'verfaffung a) die Wahl ihrer Vorfleher und Vertreter; b) die 
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tung nicht gelangte, fo entwickelten doch die deutfchen Geretz
gebungen vielfach die in jener Verfaffung liegenden Keime und 
fo namentlich auch auf dem Gebiete des Gemeindelebens. 

1'\affau (I 848), 12) Hannover (I 8 5 I, 13) Sachfen-Weimar (I 8 54) 14) 

und andere deutfche 15) Staaten erhielten vortreffliche Gemeinde
gefetze; in Preufsen kam I8SO 16) ein liberales allgemeines 
Gemeindegefetz zu Stande, welches freilich fchon I 853 17) wieder 
aufgehoben wurde, als rückläufige politifche Strömungen die 
Oberhand gewannen. 

In Bayern wurde den Kammern r 850 der Entwurf eines 
liberalen Gemeindegefetzes vorgelegt, ohne indefs Gefetzeskraft 
zu erlangen. 18) 

Seit I 852 machten fich jene reaktionären Bewegungen in 
vielen Theilen von Deutfehland in der Gemeindegefetzgebung 
geltend. 

felbfländige Verwaltung ihrer Angelegenheiten mit Einfchlufs der Ortspolizei unter 
gefetzlich geordneter Oberaufficht d. Staates; c) die Veröffentlichung ihres Ge
meinde-Haushalts; d) Oeffentlichkeit der Gemeindeverhandlungen als Regel. 

12) Gef. v. 12. Xll. 1848, betr. d. Verfaffung und Verwaltung d. Gemeinden 
(Verordn. BI. 1848, S. 227 fgde.). 

13) Allg. Städteordnung v. 1. V. I8SI (Gef. S. I851, I. Abth. S. 63) und 
Landgemeindegefetz v. 4· V. I 852 (a. a. 0. Abth. li. S. 3). Diefe Geiden Ge
fetze müffen als das gelungenfle Werk moderner Gemeindegefetzgebung betrachtet 
werden. Vergl. Brat er im Staatswörterbuch v. Bluntfchli u. Brat er, IV., S. I 27. 

") Das yerdienflvolle Werk des trefflichen Miniflers v. Watzdorff. 
15) So in Heffen-Homburg (Gern. Gef. v. 9· X. I849, Reg. Blatt v. 21. X. 

1849, No. 9), S.-Altenburg (Dorfordnung v. 16. IV. I85I), llolflein und Schlcswig 
(allg. Städte-Ordnung v. 18. X. I848, v. d. provif. Regierung erlaffen, indefs nicht 
zur Durchführung gelangt), vor allen in Oldcnburg, wo die Gemeinde.Ordn).lng 
v. I. VII. I 855 die Selbfivcrwaltung der Gemeinden vollkommen herfiellte. 

16) In Verbindung mit den gleichzeitig erlaffenen Kreis-, Bezirks- und Provin
zial-Ordnungen, erfchien am 1 I. März I85o ein Gemeinele-Gefetz für den ganzen 
Umfang der Monarchie, welches den in der Verfaffungs-Urkunde vom 3I. I. I85o 
niedergelegten Grundrechten der Gemeinden Ausdruck verlieh. 

Art. 105 der Verf. Urk. garantirte den Gemeinden 
I) Befchlufsfaffung der Gemeinden durch gewählte Vertretungen über innere 

und befondere Angelegenheiten; 
2) Selbfländige Verwaltung der Gemeinde- Angelegenheiten unter gefetzlich 

geordneter Oberaufftcht des Staates; 
3) Oeffentlichkeit der Berathungen der Gemeinde-Vertretungen. 
17) Gefetz v. 24. V. I85J., Art. I. (Gef. S. 1853, S. 238). Auch Art. 105 

d. Verf. Urk. wurde durch ein Gefetz v. demf. Tage (Gef. S. I853, S. 228) auf
gehoben und lediglich befiimmt, »dafs die Vertr.etung und Verwaltung der Gemein
den, Kreife und Provinzen durch befondere Gefetze näher beflimmt werde.« 

18) Brater, a. a. 0. IV. I2]. 
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In Preufsen zeigen die Gemeindegefetze von 1853 und 
I 8 56 19) eine dem Geifl:e der Stein'fchen Gefetzgebung zuwider
laufende Begünfiigung des -gutsherrlichen Elements auf dem 
Lande, bureaukratifcher Infl:itutionen in den Städten; die frei
finnigen hannöver'fchen Gemeinde-Ordnungen wurden einer 
Revilion unterzogen und durch die konfervativeren Gefetze von 
1858 und 1859 erfetzt; 20) in Naffau wurde 1854 das Prinzip 
der fiaatlichen Bevormundung der Gemeinden wiederum zuge
fchärft; 21) die in Ho 1 fi ein durch die proviforifche Regierung 
erlaffenen liberalen Gemeindegefetze wurden I 8 54 durch Däne
mark befeitigt. 22) 

Fafi unberührt von den politifchen Bewegungen unferes Jahr
hunderts blieb Mecklenburg. Der Begriff der politifchen Ge
meinde erlangte hier überhaupt nur in den Städten Geltung. 
Das platte Land dagegen verblieb unter der Feffel der Grundherr
lichkeit und wir fehen dort noch heute lieh jenen Vorgang voll
ziehen, welchen ich bei meiner kurzen Darfiellung der Agrar
verhältniffe des 18. Jahrhunderts als einen damals allgemeinen 
bezeichnet habe - das Wegf!römen der ländlichen Arbeiter 
von den Hofwirthfchaften der Grundherrn. Wie damals die 
Städte den grundhörigen Bauern eine neue Stätte freierer wirth
fchaftlicher Bethätigung boten, fo zieht heute die foziale und 
politifche Freiheit des amerikanifchen Freifiaates Taufende nach 
Taufenden aus Mecklenburg hinweg. 23) 

19) Städteordnung f. d. fechs öfil. Provinzen v. 30. V. 1853 (mit Ausfchlufs 
v. Neuvorpommern und Rügen, Gef. S. S. 261); Gef. v. 31. V. 1853 betr. d. 
Ve~faffung der Städte in Neuvorpommern und Rügen (G. S. S. 291); Städte
ordnung f. Wefifalen v. 19. III. 1856 (G. S. S. 237) und vom 15. V. 1856 für 
die Rheinprovinz (G. S. S. 406 v. 1857); Gef. v. 14. IV. 1856, hetr. d. Land
gemdnde-Verfaffungen in d. 6 öfil. Provinzen (G. S. S. 356), Landgemeinde
Ordnung ftir Wefifalen v. 19. III. 1856 (G. S. S. 265) und Gefetz v. 13. V. 1856 
betr. die Gemeinde-Verfaffung in d. Rheinprovinz (G. S. S. 435). 

20) Revidirte Städteordnung v. 24. VI. 1858 (Gef. S. Abth. I, S. 141 v. 1858) 
und Landgemeinde-Gefetz v. 28. IV. 1859 (daf. 1859, Abth. J, S. 393). 

21) Gef. betr. die Verfa!Tung und Verwaltung der Gemeinden, v. 26. VII. 
1854 (Verordn. Blatt S. 166), in einigen Punkten abgeändert durch Gef. v. 26. 
IV. 1869 (a. a. 0. S. 629). 

22) Für Holfiein ergingen dann die Städte-Ord. v. 1 I. II. 1854 (Gef. u. Minift. 
BI. 1854. Stück VII, S. 87) und die Flecken-Ordn. v. 29. X. 1864 (a. a. 0. 1864, 
No. 63, S. 321). Beide find am 14. IV. 1869 durch eine neue Städte- und Flecken
Ordnung erfetzt. 

23) Von 242 Qm. Landesfläche gehören 105 zum Domanium, 103 zu den 
ritterfchaftl. Gütern. Die Bevölkerung verminderte lieh 1851/61 um etwa 1900 
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Nur wenige deutfche Staaten haben die vor I 848 erlaffenen 
Gefetze bis jetzt konfervirt. Zu ihnen gehören u. a. Heffen
Darmfl:adt und beide Hohenzollern. In erfl:erem Staate ergingen 
I848, I852 und I858 zwar ergänzende Gefetze, namentlich über 
die Wahl der Ortsvorfl:ände und Gemeinderäthe; allein die Grund
lagen der Gemeindeverfaffung fmd feit I 82 I im Ganzen diefelben 
geblieben. 24) In Hohenzollern befl:ehen die Gemeinde-Ordnungen 
von 1833 (Hechingen) und r840 (Sigmaringen) noch fort. 25) 

Bei der Vielgefl:altigkeit der Gemeinde-Gefetzgebung in 
Deutfehland ifl: es nicht leicht, die allgemeinen Grundfätze der
felben in kurzen Sätzen zufammenzufl:ellen. Es mufs hierauf 
überhaupt an diefer Stelle verzichtet werden, foweit es fich um 
Erwerbung des Bürgerrechts handelt. In diefern Theile des Ge
meinderechts haben die hifl:orifche Tradition und die Spezial
verhaltniffe der Einzelterritorien einen lokalifirenden Einflufs ge
übt. Eher will es gelingen, den Wirkungskreis der Gemeinde 
felbfl: und ihr Verhältnifs zum Staate aus allgemeinen, vergleichen
den Gefichtspunkten zu betrachten. 

Die neuere Gefetzgebung feit der Gründung des deutfchen 
Reiches hat den Gemeinden die Fähigkeit, über die allgemeinen 
Freiheitsrechte der Staatsangehörigen, über Wahl des Berufes, 
Nicderlaffung und Verehlichung zu verfügen, aberkannt. Es ge
fchah dies fafl: allen heftehenden Gemeindegefetzen entgegen; 
namentlich hatten die in der Reaktionsperiode erlaffenen Ge
meinde-Ordnungen die Niederlaffung und den Gewerbebetrieb 
in den Städten vielfach von Zahlung eines Bürgerrechts- oder 
Einzugsgeldes abhängig gemacht. 26) 

Perfonen in Mecklenburg-Schwerin, von da bis I87I um fall 4000 Perfonen, in 
Mecklenburg-Strelitz v. 1864 (98,255) bis I87I (96,982) um I,273 Perfonen. Die 
Geburten haben lieb fchon feit I 835 vermindert; I835 kam eine Geburt auf 2 7,5, 
I859 auf 29,5 Perfonen. Die unehelichen Geburten verhielten lieh zu den ehe
lichen: q8o wie I: 17,35; I8zo wie I: 9,6: I859 wie I: 3,87. Wer aus folchen 
Zahlen Nichts lernt, der ill überhaupt unfähig, belehrt zu werden. 

24 ) Gemeinde-Ordnung vom 30. VI. 1821 (Reg. BI. 1821, S. 359); Gefetz 
v. 8. I. 1852, betr. d. Bildung des Ortsvorllandes und d. Wahl des Gemeindc
rathes (daf. I852, S. 33); Gef. v. 3· V. 1858, betr. die Bildung der Ortsvorllände 
(daf. 1858, s. 189). 

25) Gern. Ordn. v. 19 X. 1833 bei v. Rönne, Staatsrecht, II. Bd., 1. Abth. 
S. 610 fgde. Für die Stadt Hechingen bellebt eine Städte-Ordnung vom 15. I. 
1833. Flir Sigmaringen bcfleht die Gern. Ordn. v. 6. VI. 1840. v. Rönne a. a. 0. 

26) So in P.reufsen (vergl. ii 52 d. Städteordn. f. d. öfll. Prov., ii 5 I d. Städte
ordnung f. Wellfalen, i! 48 d. St. 0. f. d. Rheinprovinz. Das Gef. v. 2. III. 1867 
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Ganz allg~mein fleht den Gemeinden die Ausübung der 
Ortspolizei 27) zu; nach der Tendenz der neueren Gefetzgebung 
aber gefchieht dies nicht auf Grund eines Rechtes der Gemeinde, 
fondem durch Uebertragung feitens des Staates. Nur in einzelnen 
Staaten ifl die Wahrnehmung der Ortspolizei als ein Recht der 
Gemeinden aufgefafst, fo in Würtemberg, 28) Sachfen-Weimar, 29J 

Braunfchweig. 30) Die Rechtspflege dagegen ifl nirgends mehr 
Sache der Gemeinde. Wo lieh einzelne flädtifche Jurisdiktions
Befugniffe noch erhalten haben, wie im Königreich Sachfcn, 
Sachfen-Weimar, Mecklenburg, da beflehen fie nur in der abge
fchwächten Form eines Präfentationsrechtes. 31) 

Durch Delegation der Staatsgewalten erlangten die Gemeinde
behörden während diefer Periode eine Reihe flaatlicher, ledig
lich unter Leitung und Aufficht der Staatsbehörden auszuüben
der Funktionen, welche dem Gebiete der Landespolizeiübung 
(gerichtliche und Fremden-Polizei, Vereinswefen etc.) und des 
Heerwefens (Einquartirung, Aushebung)_ angehören. Mit diefen 
durch Delegation überkommenen Funktionen vermifchten fich 
dann nicht feiten folche Thätigkeiten der Gemeindebehörden, 
welche aus dem eigenflen Rechte der Gemeinde felbfl ableitbar, 
zu ihrem Vollzug eines flaatlichen Auftrages nicht bedürfen, wie 
z. B. diejenigen der Wohlfahrtspflege. 

Grundzug der ganzen neueren Gemeinde-Gefetzgebung ifl 
es, dafs die Gemeinde über ihre Angelegenheiten durch gewählte 
Vertreter befchliefst, die Exekutive in die Hand gewählter Ge
meindebeamten legt. Aber der Wahlmodus und das bürgerliche 
Wahlrecht find durchaus verfchieden aufgefafst. 

hob die Befugnifs der Gemeinden, ein Einzugsgeld zum Erwerb der Gemeinde
Angehörigkeit zu erwerben, für ganz Preufsen auf. 

27) Badifche Gern. Ordn. v. 1831 i! 48; preufs. Gef. über die Polizeiverwaltung 
v. I I. rn. so; preufs. Städte-Ordn. v. I8S3 i! 62 u. [. w. I'\ach dem preufs. 
Gef. v. 1 I. III. so, begreift die Ortspolizei 1) den Schutz· d. Perfoncn und d. 
Eigenthums; 2) Ordnung, Sicherheit, Leichtigkeit des Verkehrs; 3) die Markt
Polizei; 4) Ordnung bei Verfammlungen; s) Fremden-Verkehr und Beherbergung; 
6) Wirthshauspolizei; 7) Gefundheitspolizei; 8) Feuer- und Baupolizei; 9) Schutz 
der Fluren, Waldungen etc. 10) Alles andere, was im befonderen Intereffe der 
Gemeinelen polizeilich geregelt werden mufs. Die Gewerbepolizei ill hier fall ganz 
unberückfichtigt geblieben. 

28) i! 3 u. 14 der Gern. Ordn. v. 1822. 
29) Art. 9 und 111 der Gern. Ordn. v. 1854. 
30) Braunfchweigifche Stadt- und Landgem. Ordn. ( 1850); i! 1 der Stadtgem.

Ordnung, i! 3 d. Landgem. Ordn. 
31) Bluntfchli u. Brater, Staatswörtcrbuch, IV. S. '39· 



109 

In allen Gemeindegefetzen endlich findet die Thätigkeit der 
Gemeinde im Gemeindehaushalt ihren Abfchlufs, in der Staats
oberaufiicht ihr Korrektiv. Aber das Maafs von Freiheit, mit 
welcher die Gemeindebehörden über die Subflanz und die 
Nutzungen des Gemeindevermögens und die Einkünfte aus den 
Gemeindefleuern verfügen, fowie das Maafs flaatlicher Einwirkung 
auf den Gang der Gemeindeverwaltung überhaupt und der Ge
meindevermögens-Verwaltung insbefondere ifl ein fehr verfchie
Jenes in den einzelnen Gemeinde-Gefetzen. 

In einem Theile der deutfchen Staaten werden die Gemein
den noch heute vom Staate bevormundet, d. h. im Intereffe der 
Gemeinde und der Gemeinde-Angehörigen beauffichtigt und ge
leitet. In anderen Bundesflaaten übt der Staat nur eine Ober
aufficht, d. h. er erhält lieh in fl.eter Kenntnifs der Gemeinde
Angelegenheiten, um feine eigenen und die Intereffen feiner An
gehörigen jederzeit fchützen zu können. 32) 

Diefer Unterfchied tritt befonders da hervor, wo es fich um 
die Verwaltung und Benutzung der Gemeindewaldungen handelt; 
denn es haben diefe im ganzen Weften und Süden des Reiches 
feit der Begründung des Gemeinde- Wefens eine befondere Be
deutung für den Gemeindehaushalt gehabt und einen Gegenfl.,md 
befonderer Fürforge der Staatsbehörden gebildet. 

Bei Beginn· diefer Periode 33) war die Gefetzgebung über die 
Verwaltung des Gemeinde-Waldeigenthums nur in einem Theile 
der deutfchen Staaten einheitlich geregelt. In Preufsen galt 
für die Provinzen wefllich der Elbe das Gefetz vom 24. Dezbr. 
18!6, in Bayern waren eine Reihe von Lokalverordnungen und 
Spezialgefetzen in Kraft, denen jede innere Einheit fehlte; in 
Sachfen und Würtemberg befland faktifch fafl. gar keine Auf
ficht über die Gemeindewaldwirthfchaften und in Baden fehlte, 
wie in Bayern, eine einheitliche Gefetzgebung; in Hannover wur
den nur im Hildesheim'fchen die Gemeindeforfl.en von den Staats
forflbeamten beförflert. 

In Kurheffen, Naffau, dem Grofsherzogthum Heffen wurden 
alle Gemeindewaldungen fl.aatlicherfeits beförflert, in Braunfchweig 
wenigfl.ens fpeziell technifch beaufftchtigt; in den thüringifchen 

32) Vergl. hierzu Bluntfchli u. Brat er, Staatswörterbuch, IV. S. 146 fgdc. 
Weiske, Sammlung der neueren deutfchen Gemeindegefetze. 1848. (enthält die bis 
1845 erfchienenen Gefetze). Stüve, Wefen und Verfaffung der Landgemeinden in 
Niederfachfen und Weflfalen. Jena 1851. 

33) Vergl. den II. Band diefes Werkes, S. 235-239 und S. 276-287. 
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Staaten, in Anhalt, Lippe und Waldeck galten ältere gefetzliche 
Heftimmungen, welche die Regierungen zur Oberaufficht über 
die Gemeinde- und lnfl:itutenwaldungen berechtigten. 

Preufsen und Hannover blieben im Wefentlichen auf dem 
bereits I 820 erreichten Punkte flehen. Die Gemeindegefetze für 
Preufsen belaffen es in Bezug auf die Gemeindewaldungen bei 
den für die einzelnen Landestheile ergangenen befonderen Ge
fetzen; 34) zum Erlafs befonderer Gemeinde-Waldgefetze kam es 
nicht. In weiterer Ausführung des Gefetzes vom 24. Dezember 
I 8 I6 wurden lediglich auf dem Verwaltu.ngswege Infl:ruktionen 
erlaffen, welche hauptfächlich die Anfl:ellung der Beamten, Ord
nung des Betriebs und die Bildung von Gemeinde-Oberförfl:ereien 
ins Auge faffen und I839 für die Regierungsbezirke Trier und 
Koblenz, 35) I857 für Arnsberg und Minden 36) erfchienen. Für 
diefe vier Regierungsbezirke erging I 862 37) eine Verordnung, 
betreffend die Prüfung der Gemeinde-Forfl:kandidaten. Ergänzend 
zu dem Gefetze von 1816 befl:immte endlich die Landgemeinde-

3 ') Vergl. d. Städte-Ordn. f. d. 6 öfil. Provinzen, § so. 55; für Weilfalen 
§ 54; für die Rheinprovinz e 51. Betreffs der Gemeindewaldungen in den Lautl
gemeinden der öfilichen Provinzen beilimmt § 15 des Gefetzes v. I4. IV. I 856 
(Gef. Samml. I856, S. 364), dafs fie auch fernerhin ihrer Befiimmung zu erhalten, 
ferner, dafs Umwandlungen in Acker und Wiefe, fowie aufserorJentliche Holz
fchläge nur mit Genehmigung der Regierung zuläflig find. Hierbei ifi zugleich 
verordnet, dafs die bereits er!affenen Gefetze und Verordnungen (namentl. alfo d. 
Gef. v. 24. XII. 1816) in Kraft verbleiben. 

Hiernach fleht bei fiädtifchen Forilen (§ 50 der Städteordnung v. 30. V. 
1853) der Staatsgewalt eine Einwirkung auf die Gemeindewaldwirthfchaft nur in
foweit zu, als überhaupt »zur Veräufserung von Grundilücken« und »zu Verände
rungen im Genuffe der Gemeinde- Nutzungen« die Genehmigung der Aufftchts
behörde (Regierung) erforderlich ifl. 

Vergl. auch meine »Waldwinhfchaft und Waldfchutz«. I869. S. 151> fgde. 
35) § 6 des Gemeinde-Waldgefetzes von I8I6 unterwirft die von den Gemein

den zu wählenden Forfibeamten der Prüfung und Befiätigung durch die Regierung, 
ohne jedoch über den bei Anfiellung der Gemeinde-Forilbeamten innezuhaltenden 
Modus genaue Beilimmung zu treffen. Die Königlichen Ordres vom I8. VIII. 
I835 (ftir Trier und Koblenz) und v. 28. V. 1836 (für Arnsberg und Minden) 
fleHten demnächfl als Grundfalz auf, dafs in Ermangelung freiwilliger Zuilimmung 
der Gemeinden zur Bildung angemeffener Kommunai-Forfl Verwaltungs-Verbände, 
die Miniiler d. Innern und der landwirthfchaftlichen Angelegenheiten Entfcheidung 
treffen follten. Hierauf ergingen die Ausführungs-Verordnungen v. I839 und I857 
(am 31. VIII. 1839 für Arnsberg-Minden; vergl. Greiff, •d. preufs. Gefetze über 
Landeskultur und landwirthfchaftliche Polizei«. 1866. S. 669 fgde). 

36) Greiff a. a. 0. S. 670. Die Inilruktion v. 19. V. I 85 7 ifl abgedruckt bei 
v. Hagen, die forfilichen Verhältniffe Preufsens, S. 55· 

37) v. Hagen a. a. O. S. 59· 
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Ordnung für die Rheinprovinz von r 8 56, 38) dafs da, wo ein 
dringendes Bedürfnifs der Landeskultur vorliegt, und die Kräfte 
der Gemeinden es gefl:atten, diefelben nach Anhörung der Ge
meinde-Vertretung und des Kreistages angehalten werden können, 
unkultivirte Gemeinde-Grundfl:ücke durch Anlegung von Holzungen 
und Wiefen in Kultur zu fetzen. Nähere Befl:immungen ,hierüber 
ertheilte die für die Rheinprovinz erlaffene V t;rordnung vom 
r. März I858. 39) 

Die Wirkungen des Gefetzes von I8r6 auf die Hebung der 
Gemeinde- Waldwirthfchaft in Rheinland und Wefl:falen waren 
überaus günfl:ige. Mit der Bildung von Gemeinde-Forfiverwal
tungs-Bezirken, welche mit gebildeten Forfl:technikern befetzt 
wurden, war ein Weg befchritten, der die tiefen Schäden, welche 
die Gemeindeforfien der W efl:provinzen in langer Kriegs- und 
Noth-Zeit erlitten hatten, Iangfarn heilte. Freilich blieben die 
Gehälter diefer Beamten meifl: unzureichend, die Bezirke zu grofs, 
die Kulturmittel fpärlich; aber allmählig befferte fich die ge
fammtwirthfchaftliche Lage vieler Gemeinden und es gelang dem 
Einfluffe der höheren Forfl:beamten, der Verwaltung und Wirth
fchaft reichlichere Geldmittel und damit die Waldungen befferen 
Zufl:änden zuzuführen. Männer, wie Schirmer 40) in Cöln, Jäger 41 ) 

und Höffler 42) in Koblenz, Linz und W afferburger 43) in T rier, 
Steffens in Aachen, v. Pachelbl-Gehag in Arnsberg 4'•) haben fich 
in diefer Richtung bedeutende V erdienfl:e erworben. 

In Hannover befl:immte § I I9 der Städteordnung von 
1858, 45) dafs die StaatsoberaufGeht über die Gemeindeforfl:en 
durch Provinzial-Gefetze geregelt werde. Es ergingen fodann 
das Ge fetz vom 10. Juli I 8 59 46) für Calenberg, Göttingen und 

38) Art. 23 des Gefetzes v. I5. V. I856 (G. S.- S. 44I) bei Greiff, a. a. 0. S. 670. 
39) Greiff ;1. a. 0. S. 671. 
40) s. oben e 8. s. 68. 
41 ) Oben e 8. S. 68. 
42) Chriflian Höffler, geb. am 7· IX. I8o6 zu Koblenz, befuchte dort I8I4-21 

das Gymnaüum, fludirte dann 2 J abre in Afchaffenburg, belland I 833 die Prüfung 
als Forflreferendar und wurde I835 Regierungs- und Forfl- Affeffor, I838 Regie
rungs- und Forfl-Rath in Trier, I847 Oberforflmeifler in Koblenz. Er flarb am 
24. VI. I865. Vergl. forfll. Blätter (Grunert) rr. Heft, S. 2I9 fgde. 

43) Oben e 8. S. 67. 
") Oben Ii 8. S. 68. 
45) v. Rönne, Staatsrecht, II Bd., I. Abth. S. 573· 
46) Forfl- und Jagd-Zeit. 1859, S. 358. 437· Gef. Samml. f. Hannover, I859, 

Abth. I. S. 725. Burckhardt, forfll. Verbältniffe von Hannnver, S. I6. Ausfuhrungs
Verordnung des Miniflers d. Innern v. 26. Vll. 1859 (G. S. S. 739). 
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Grubenhagen und die Verordnung vom 30. Oktober I 860, 47) 

betreffend die Verwaltung der Gemeinde- und Kirchen-Forfl:en 
in der Graffchaft Hohnfl:ein, welche jedoch· im Wefentlichen nur 
dasjenige in etwas gemilderter Form enthielten, was in jenen 
Landestheilen fchon feit den Zeiten des Königreichs Wefl:falen 
Rechte[\? gewefen war. Die Gemeindeforfl:en des Fürfl:enthums 
Bildesheim finq feit I 8 I 5 in ähnlicher Weife der Verwaltung der 
Staatsforfl:-Behörden unterfl:ellt. 48) 

Die Leitung und Ausführung von Hieb und Kultur in den 
Gemeindeforfl:en verblieb den Staatsforfl:beamten, die allgemeine 
Aufficht den Bezirksbehörden (Landdrofl:eien). Jährliche Betriebs
pläne, mit den Eigenthümern vereinbart, wurden der Wirthfchaft 
zu Grunde gelegt. Wenn der betriebsführende Forfl:beamte fich 
mit den Eigenthümern nicht einigen kann, fo entfcheidet die 
Landdrofl:ei, in der Rekurs-Infl:anz der Minifl:er des Innern. Die 
Holzverwerthung ifl: Sache der Gemeinden und Stiftungen. Diefe 
haben auch· für die Befl:ellung von Forfl:fchutzbeamten Sorge zu 
tragen. Ein Befoldungsbeitrag von 1/30 Thlr. pro Morgen wird 
zur Staatskaffe gezahlt. 

Befondere Verdienfl:e um die Hebung der Gemeindeforfl:
wirthfchaft in Hannover erwarben fich die Oberforfl:meifl:er 
v. Hammerfl:ein 49) und v. Düring. 50) Aber. es fehlt dort auch 
nicht an ausgedehnten Gemeindegründen, welche der Verödung 
anheimgefallen find. Die hifl:orifch entwickelte Ungleichheit der 
Gefetzgebung hat auch in Hannover, wie in vielen anderen deut
fchen Staaten, intereffante Ergebniffe vergleichender Unterfuchung 
ermöglicht. Das von aller Staatsaufficht freie Gemeinde- Wald
eigenthum des weiten, fo überaus fchutzbedürftigen Flachlandes 
ifl: zerriffen, durch Parzellirung zerfplittert, übermäfsig ausgenutzt, 
durch unvernünftige Anwendung des an und für fich fo fegen
bringenden Prinzips der Gemeinheitstheilung dem Untergange 
vielerorts überliefert. "Die Spartöpfe der Väter find leer ge
worden und nachdem das forfl:wirthfchaftliche Inventarium, die 

" 7) G. S. I86o. S. 164. Ausführungs- Verordnung v. 10. XI. 186o (G. S. 
S. 17 I). 

1' 8) Vergl. Burckhardt a. a. 0. Verordnung vom 21. I. I8IS· Forll:- und 
Jagd-Zeitung 1850 (S. 475). Hier giebt der Forfimeifier Mühry eine Darll:ellung 
der wirthfchaftlichen Zu/lände in den Hildesheim'fchen Gemeinde-Forfien, welche 
den günfiigen EinAufs zeigt, den die Staatsaufficht geübt hat. 

49) Oben e 8. S. 92. 
50) Oben e 8. S. 93· 
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Befiände, ausverkauft, mag man nicht Hand anlegen und warten, 
um Neues entfiehen zu laffen.« 51) 

Die kurheffifche Gemeinde-Ordnung vom 23. Oktober 
1834 fiellt in § 68 den Grundfatz auf, dafs die Verwaltung der 
Gemeindefariten unter Leitung und Aufficht der landesherrlichen 
Forfibeamten flehen falle. Hierdurch wurden die bereits in dem 
Minifierial-Ausfchreiben vom 28. Aug. 1824 52) und 14. Juli 183053) 
erneuerten älteren GrundHitze der franzölifchen (wefifalifchen) 
Gefetzgebung bezw. des organifchen Edikts vom 29. Juni 1821 54) 

beftätigt. Weitere Minifterial-Verfügungen ergingen 184055) und 
1858. 56) Die Bewirthfchaftung der Gemeindewaldungen lag dar
nach den Staatsforfi-Behörden (Revierverwaltern, Oberforfiämtern 
für fiädtifche, Revierverwaltern, Forfiinfpektionen, Oberforftämtern 
für ländliche Gemeindewaldungen) ob und es mufs anerkannt wer
den, dafs diefe in ihren Grundzügen bis heute erhaltene Organifa
tion die kurheflifchen Gemeindeforften vielfach vor der Zerfiörung 
gefchützt und zu wirthfchaftlicher Blüthe emporgehoben hat. 

Gleiches mufs von den Gemeindewaldungen des Grofsherzog
thums Heffen 57) behauptet werden. Hier ifi die organifche 
Verbindung der Gemeinde- und Staats-Forfiverwaltung feit 
I 776 58) Grundfatz und lange Gewöhnung hat der fiarken Bevor
mundung der Gemeinden in Bezug auf ihre Waldwirthfchaft jede 
Schärfe benommen. Die für Rheinheffen in Kraft gebliebene 
franzölifche Gefetzgebung 59) fchlofs fich in Bezug auf die Ge
meindeforften harmonifch an das an, was in den übrigen Theilen 
des Landes feit lange Rechtens war. Das Grofsherzogthum ift 
vor jeder tiefgreifenden Ungleichheit der Gefetzgebung in Bezug 
auf das Gemeinde-Forftwefen bewahrt geblieben und die ganze 
Entwickelung des letzteren während diefer Periode zeigt, dafs 

51) So Burckhardt a. a. 0. S. 42. 
52) G. S. f. Kurhe!fen, 1824, S. 89. 
53) Müller u. Fuchs, Sammlung kurhelf. Gefetze. S. 81 I. 

54) Alfred Klauhold, kurhe!f. Rechtsbuch, 1855, S. 172. Meine •Waldwirth
fchaft und Waldfchutz• S. 167. 

55}> Regulativ über d. Einleitung und Ausführung des Forftbetriebs und die 
Handhabnng des Forftfchutzes in den gemeinheitliehen Waldungen v. 5· III. 1840 
(Finanz·Min.). 

56) Müller u. Fuchs, a. a. 0. S. 1352. 
57) Vergl. Braun (Referent f. Gemeinde-Forft-Sachen in der Centralftelle) in 

Baur's Monatfchrift v. 1874, S. 247 fgde. 
58) Verwaltungs-Ordnung f. d. Oberforft Darmftadt v. 20. IV. 1776 e 26 nach 

Braun a. a. 0. 
59) Vergl. d. II. Bd. diefes Werkes. S. 273· 286. 

Bernhardt, Forstgeschichte. lll. 8 
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das hier in Anwendung gekommene fl:aatsrechtliche Prinzip Tüch
tiges geleifl:et hat, wenngleich dies Prinzip felbfl: der modernen 
Stellung der politifchen Gemeinde nicht mehr entfprechen will. 

Um die heffifchen Gemeinde-Forfl:en hat fich der Freiherr 
von 'vVedekind 60) unläugbar grofse V erdienfl:e erworben. Eine 
ernfl:e Gefahr erwuchs denfelben durch die Stürme des Jahres 
1848. Die neu eingefetzten Bezirksräthe nahmen theilweife für 
fich das Recht in Anfpruch, über die forfl:wirthfchaftlichen Aus
gaben der Gemeinden zu entfcheiden und damit einen Kern
punkt der waldwirthfchaftlichen Thätigkeit der forfltechnifchen 
Beurtheilung zu entziehen. 61) Die finanzielle Noth jener Zeit 
nöthigte zudem viele unbemittelte Gemeinden, Anleihen aufzu
nehmen und man verlangte namentlich im Odenwald, diefe Kapi
talien durch Extrafällungen in den Gemeindeforfl:en decken zu 
dürfen. Die Regierung war unter dem Drucke einer fchweren 
Zeit nicht im Stande, überall energifch zu widerfprechen. In 
kommunifl:ifcher Weife begann man, hier und dort die fo be
fchafften Geldfummen zu theilen. Mit der Revolution felbfl aber 
endeten auch diefe Unordnungen und die Gemeinde-Forfl:gefetz
gebung überfl:and die Krifis, ohne in werentliehen Punkten Ab
änderungen zu erleiden. 62) 

In Na ffa u liefs ebenfalls das Gemeinde-Gefetz vom 26. Juli 
1854 63) die älteren, meifl: fchon in der vorigen Periode 64) er
laffenen· Verordnungen über die Verwaltung der Gemeindeforfl:en 
in Kraft. Sie fprach dabei die Untheilbarkeit derfelben noch
mals bell:immt aus. 6 ~) Die vollfländigc Beförfl:erung aller Ge
meinde- Waldungen durch die Staatsforfl:behörden blieb fomit 
befl:ehen. Ergänzende Gefetze und Verordnungen ergingen I 849 
(Einkommen -der Gemcincle-Forfl:fchutzbeamten) 66) und 1862 67) 

(Infl:ruktion für Burgermeifl:er und Gemeinderath). 

00) Oben e 8 S. 87. 
61) Fortl- und Jagdzeitung, 18so, S. 67. 
62) Fortl- und Jagd-Zeit., 185o, S. 68. 
03) § 32 d. Gefetzes. 
Ol) Bd. II. dief. Werkes, S. 286. 
65) § 43 d. Gefetzes. 
66 ) Meine »Waldwirthfchaft und Waldfchutz«, S. 164. Das Einkommen der 

Gemeindeförtler wurde durch Gcfetz v. 27. IX. 1849, das der Gemeinde-Ober_ 
förtler durch Gefetz v. 24. I. 1852 normirt. Letztere wurden ohne Mitwirkung 
der Gemeinden vom Staate beflellt. 

07) Gefetze v. 24. VII. 1854, betr. die Amtsverwaltung und Errichtung eines Amts
Bezirksrathes und In!lruktion v. 31. III. 1862. 
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Die wirthfchaftliche Nothwendigkeit, den naffauifchen Ge
meinden innerhalb gewiffer Grenzen Laubnutzungen in ihren 
Forflen zu geflatten, führte zu der Beflimmung, dafs Laubabgaben 
nach einem Etat gefchehen, U eberfchreitungen deffelben zwar 
nach Begutachtung durch die Forflbehörden und Befchlufsfaffung 
durch den Bezirksrath zuläflig fein follen, dafs aber die durch 
die Mehrentnahme von Laubfl:reu bedingte Minderproduktion an 
Holz mit 20 Kbfs. Holz für je 10 Centner Laubflreu am Holz
etat des laufenden Jahres in Abzug gebracht werden mufs. 68) 

In Bayern 69) bezeichnet der Erlafs des Forflgefetzes vom 
28. März 1852 eine Epoche des Forfl- Verwaltungsrechtes und 
der Organifation ebenfo, wie des Forflhoheitsrechtes. Wurde 
von da ab erll: die Stellung der Staatsforflbeamten eine fefl ge
regelte, die Gefammtheit der Verwaltungseinrichtungen gleich
mäfsig geflaltet, fo wurden nun auch die Grundfätze einheitliche, 
welche den Gemeindeforflen gegenüber zur Anwendung· kamen. 

Bis I 852 war diefe Einheit der Verwaltungsgrundratze nicht 
vorhanden. In den meifl:en Theilen der rechtsrheinifchen Pro
vinzen liefs der Staat die Gemeindewaldungen durch die Staats
forflbeamten (in den Territorien der Standes- und Grundherrn 
vielfach durch flandes- und grundherrliche Forflbedienll:ete) be
förflern; aber das ganze Verhältnifs war fchon um deswillen ein 
unklares, weil die Einwirkung der Staatsgewalt gar nicht in der 
reinen Form einer Hoheitsübung erfchien, fondem lieh vielfach 
noch der flandes- und grundherrliehen Zwifchen-lnflanz bediente. 
Dazu kam, dafs ältere Forflordnungen und gewohnheitsrechtliche 
Uebung in den einzelnen Territorien die Praxis der Staatsforfl
Behörden gegenüber den Gemeinden beflimmten. Eine Aende
rung in Bezug auf den Vollzug der ll:aatlichen Einwirkung auf 
die Gemeindewaldwirthfchaft brachte das Jahr 1848, indem mit 
dem Uebergang der gefammten Forflgerichtsbarkeit an den Staat 
auch die Ausübung der Forflhoheit über die Gemeindewaldungen 
auf die Staatsforflbeamten überging. 

Ein in lieh abgefchloffenes Rechtsgebiet bildete die Rhein
pfalz, in welcher die franzölifche Gefetzgebung in Bezug auf 
die Gemeindewaldungen - vollfländige Beförflerung durch die 
Staatsforflbeamten - erhalten wurde. 70) 1822 wurde den· Ge-

68) Meine »Waldwirthfchaft etc." S. 165. 
60) Vergl. »Die Forfiverwaltung Baycrn's. 1861. S. 123 fgde. 371 fgde." 
70) Namentlich die Verordnung des Generalgouverneurs des Mittelrheins vom 

26/28. V. 1814. 
8* 
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meinden die Befl:ellung ihrer Forfl:fchutzbeamten überlaffen, 71) 

am 4· Juli r840 aber erging eine Königliche Verordnung, welche 
die Anordnung, Leitung und Ueberwachung des Wirthfchafts
betriebes den technifchen Organen der Staatsforfl:verwaltung 
beliefs, den Gemeinden dagegen die Befl:ellung der Forfl:fchutz
beamten und Verwerthung der Walderzeugniffe, letztere unter 
Aufficht der Landkommiffariate und der Regierung, überwies. 

Das Forfl:gefetz von r 852 wies der Staatsregierung der Ver
waltung der Gemeindeforfl:en gegenüber eine wefentlich verän
derte Stellung zu. Das Prinzip der Beförfl:erung wurde nicht 
beibehalten. Die Verwaltung der Gemeindewaldungen mufs 
auf Grund von Wirthfchaftsplänen, welche von Auffichtswegen 
befl:ätigt find, durch Forfl:techniker gefchehen, die für den 
k. Forfl:verwaltungsdienfl: befähigt find; doch können die Ge
meinden wegen Mitbeförfl:erung ihrer Waldungen durch die Ver
walter von Staatsforfl:revieren ein Uebereinkommen mit der 
Staatsregierung abfchliefsen; fie zahlen dann Befoldungs-Bei
träge. In Unterfranken ifl: es bei der herkömmlichen Befl:ellung 
der Gemeinde- Stiftungs- und Körperfchafts-Forfl:verwalter durch 
die Regierung gegen Fortentrichtung der hergebrachten Befol
dungsbeiträge geblieben. 72) 

Die Schutzbeamten find von den Gemeinden zu befl:ellen, 
die Forfl:fchutzfunktion kann aber mit Genehmigung der Forfl:
polizei- Behörde von k. F orfl:fchutzbeamten mit übernommen 
werden. Die Bildung gemeinfchaftlicher Forfl:fchutzbezirke foll 
möglichfl: befördert werden. Auffichtsbehörden find die Forfl:
ämter, denen die Befugnifs zufl:eht, in dringenden Fällen voll
ziehbare vorläufige Anordnungen zu treffen. Forfl:polizeibehörde 
ifl: die Difl:riktspolizeibehörde (in gröfseren Städten der Magifl:rat). 
Zweitinfl:anzliche Forfl:polizeifl:elle ifl: die Regierung, Kammer des 
lnnern. Wo letztere in erfl:er lnfl:anz entfcheidet, ifl: der Rekurs 
an den Minifl:er des Innern zuläffig. Die Kofl:en der Aufficht 
trägt der Staat. Die Verfügung über die Walderzeugniffe fl:eht 
den Gemeinden zu. Rodungen in den Gemeindewaldungen find 
nur mit Genehmigung der Regierung, Kammer des lnnern, zu
läffig, aufserdem mit Zufl:immung der Difl:riktspolizei-Behörde 

71) Regierungs-Verfügung v. 24. VII.' 1822. 
72) Vergl. Forfi- und Jagd-Zeitung, 1846, S. 28. Unterm 12. I. 1841 erliefs 

die Regierung von Unterfranken eine lnflruktion, welche das dort geltende Forfl
hoheitsrecht codifizirte. 
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(Magiftrat). Die Vorfchriften des Forftgefetzes über Waldver
wüftungen (Abfchwendungen) gelten auch für Gemeinde-, Stif
tungs- und Körperfchaftswaldungen. 

Das Prinzip der kurz bezeichneten Gefetzgebung in Bayern 
ift das der Verhinderung von Subftanz-Verringerung und un
pfl.eglicher Behandlung der Gemeinde-Waldungen, nicht das des 
pofitiven Eingreifens der Staatsgewalt in die Gemeinde-Wald
wirthfchaft. Die bayerifche Gefetzgebung fafst die Gemeinde 
auf als eine f~lbfl:ändige Gemeinfchaft mit örtlichen, politifchen 
und wirthfchaftlichen Funktionen und befchränkt das Recht der 
Staatsgewalt auf die Oberaufficht über den Gang der Gemeinde
verwaltung, ohne ihr die Befugnifs einzuräumen, durch eigene 
bevormundende Thätigkeit die Intereffcn der Gemeinde felbfl:
thätig wahrzunehmen. -

In Würtemberg ifl: es auch in diefer Periode zum Erlafs 
eines Gemeinde-Forfl:-Gefetzes nicht gekommen. Die älteren 
Vorfchriften beftehen formell zu Recht, ohne indeffen gehand
habt zu werden. In allerneuefl:er Zeit ift der Entwurf73) eines 
Gefetzes über die Bewirthfchaftung der Gemeinde- und Stif
tungswaldungen bekannt geworden, der fich in vielen Punkten 
dem bayerifchen Forftgefetze anfchliefst, jedoch die Errichtung 

73) Vergl. über diefen Entwurf: •Grauer, Gefetzesvorlage über Bewirthfchaf

tung der Gemeinde- und Stiftungs-Waldungen in Würtemberg« in Baur's Monat

fchrift, 1874, S. 145· Der Entwurf ift am 2. I. 1874 eingebracht. Er ordnet 

die Auflicht über die Gemeindeforfiverwaltung durch die Forfiämter und die Forft

direktion, Abth. f. Körperfchaftswaldungen {befiehend aus einem Direktor, 3 forfi

technifchen und 3 Rätben des Departements des Innern) an (Art. 1), fehreibt 

nachhaltige Nutzung auf Grund von Wirthfchaftsplänen, die von Auflichtswegen 

fefizufiellen find, bei ganz kleinen Waldungen von fummarifchen Gutachten vor 

(Art. 2. 3), fordert die Bewirtbfchaftung der Gemeindeforftreviere durch Techniker 

·mit der Befähigung für die Staatsforfiverwaltung (Art. 6), ordnet Jahresbetriebs

pläne an, bei deren AuffielJung die Eigenthümer eben fo zu hören fmd, wie vor 

Fefifiellung der allg. Wfrthfchaftspläne (Art. 4· 8), überläfst die Wahl der Forfi

verwalter· den Eigenthümern (Art. 7), behält der Forfipolizeibehörde aber die 

Befugnifs vor, in den Fällen, wo die Eigenthümer die Aufteilung eines geeig

neten Sachverfiändigen unterlaffen, die tecbnifche Betriebsführung den königl. 

Revierförfiem auf Zeit (15 Jahre) zn übertragen (Art. 9 10), in welchem Falle 

ein Jahres-Beitrag von o,8o M. Reichswähr. pro H. zur StaatskalTe zu zahlen ifi 

(Art. n); überläfst ebenfo die Befiellung von Forfi-Schutzbeamten den Eigen

thümern und ordnet an, dafs Erfiere durch gerneinfame Verfügung des Forfiamts 

und Oberamts entlaffen werden können, dafs die Auflichtskoften auf die Staats

kalTe zu übernehmen find (Art. 12-14) und hebt alle entgegenflehenden Gefetze 

auf (Art. 16). 
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einer befonderen Centralfl:elle (Abtheilung für Körperfchafts
waldungen bei der Forfl:direktion) ins Auge fafst und -damit 
einem Prinzip Ausdruck verleiht, welches für die Regelung der 
Staatsoberaufficht über die Gemeinde-Forfl:verwaltung fichedich 
alle Beachtung verdient. 

Die badifche Gefetzgebung über die Gemeinde- Verwal
tung hat feit I83 I bis in die allerneuefl:e Zeit 74)_ wefentliche 
Umgefl:altungen nicht erfahren. Auch betreffs der Gemeinde
F orfl:verwaltung find in diefer Periode Veränderungen prinzi
pieller Natur nicht zu verzeichnen. Vollkommne Beförfl:erung 
der Gemeindewaldungen durch die technifchen Organe der 
Staatsforflverwaltung ifl: noch heute Grundfatz. 

Die Gefetze von r82r, 75) 1833 76) und 1854 77) haben in Be
zug auf die Privatwaldwirthfchaft den Veränderungen in der 
gefammtpolitifchen Anfchauung bis zu einem gewiffen Punkte 
Rechnung getragen, die veränderte Stellung der Gemeinde im 
Staate jedoch wenig berückfichtigt. Wie in Naffau und dem 
Grofsherzogthum Heffen, fo hat auch in Baden die Bevormun
dung der Gemeinden in Bezug auf die Bewirthfchaftung ihrer 
Waldungen zu Klagen und Unzuträglichkeiten wenig Anlafs ge
geben; auch hier find die wirthfchaftlichen Früchte der befl:e
henden Organifation unverkennbar gute. 78) 

Anfchliefsend an das Gemeindegefetz von I 8 3 I, ordnete 
das Forfl:gefetz vom I 5. November 1833 die Verhältniffe des 
Gemeindeforfl:wefens. 79) Hiernach fl:and der Gemeinde lediglich 
eine Theilnahme an dem Entwurfe der Jahresbetriebspläne zu ;80) 

die Fefl:fetzung diefer Pläne war Sache des Forfl:amts, die Aus
führung Sache des Förfl:ers, der das Holz fertig aufgearbeitet 
-dem Gemeinderath überwies. 81) Mit der Verwerthung des Holzes 
befafste fich die Forfl:behörde nicht; doch unterlagen die Ver
fl:eigerungsbedingungen ebenfo, wie die Verkaufslifl:en, der Prü-

74 ) Ein neues Gemeindegefetz ifi 1874 vereinbart und im Juli erfchienen. 
75) 11. Band diefes Werkes, S. 284. 
76) Forfigefetz v. 15. XI. 1833, bef. amtliebe Ausgabe 1834. 
77) Forfigefetz v. 27. April 1854. 
78) Vergl. Krutina (Forfirath) in Baur's Monatfchrift, 1874, S. 241 fgde. 
79) e. 73-85 d. Gefetzes. 
80) Die Gemeinden fiellen eine I-Iolzbedarfslifie auf und können gegen den 

Wirthfcbaftsplan Einfprucb erheben. e. 74 a. a. 0. 
81) @. 76 d, Gefetzes. 
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fung des Förflers. 82) Der ganze technifche Betrieb lag nur m 
feiner Hand. 

An den kurz bezeichneten Grundfätzen änderten das Forfl
gefetz vom 27. April 1854, die Bewirthfchaftungs-Ordnung vom 
20. März I 8 55 83) und die fle ergänzenden Verordnungen von 
1856,84) 1861 85) und 1866 86) ni<::hts Wefentliches; nur betreffs 
des formellen Gefchäftsganges wurden Aenderungen nöthig, die 
in der Verordnung vom 24. April 186887) ihren Abfchlufs fanden. 

Auch jetzt noch wird die technifche Bewirthfchaftung und 
polizeiliche Auffleht über die GemeindewalJungen von den Forfl
behörden geübt. In den Fällen der Meinungsverfchiedenheit 
zwifchen der Bezirksforflei und dem Gemeinderathe in Bezug 
auf den Wirthfchaftsplan entfcheidet, den neueren Verwaltungs
Ordnungen 88) entfprechend, nicht mehr das Forflamt, fondem 
das Bezirksamt bezw. der Bezirksrath; der Rekurs an das Mi
niflerium des Innern ifl geflattet. 

Nur wenige Gemeindeforflbezirke machen von ihrem ge
fctzlichen Rechte, fleh aus der Zahl der gepruften Forflkandi
daten einen Bezirksförfler zu wählen, faktifch Gebrauch. In 94 
Bezirksforfleien werden Staats- und Gemeindewaldungen zufam
men bewirthfchaftet. Die Forflfchutzbeamten werden von den Ge
meinden gewählt, vom Bezirksamte beflätigt. In allen fonfligen 
Beziehungen ifl es bei den Beflimmungen des Gefetzes von 1833 
verblieben. 

Für den vortrefflichen Zufland der Gemeindewaldungen in 
Baden fpricht der Umfland, dafs die Material-Abnutzung noch 
etwas höher fleht, als in den Domänenforflen. 89) 

Eine ganz andere Entwickelung hat das Gemeinde-Forfl-
wefen im Königreich Sachfen9°) genommen. Hier ifl feit Er-

8;) e. 78 a. a. o. 
83) Regierungsblatt No. XIV. 
8 ') Miniflerial-Verordnung v.- I3. VI. I856 (Verordn. BI. S. 74). 
85) Verordnung v. I7. V. I86I. Regierungsblatt S. J7L 
86) Verordnung v. I 5· I I. I 866, a. a. 0. S. 48. 
87) Regierungsblatt No. XXXI, S. 449· 
88) Namentlich dem Gefetze über die Organifation der inneren Verwaltung 

v. 5· X. I863, Regierungsblatt S. 402 und der Vollzugs-Verordnung v. I2. VII. 
I864, Reg. BI. S. 334, fowie der Verordnung v. I8. XII. I868, Reg. BI. S. 3, 
betr. die Aufhebung der Forflinfpektionen. 

89) I863/72 wurden nach Krutina a. a. 0. von 85,945 H. Domänenwald 
(Stand v. r. I. I868) 397,070 Fef1m. (pro H. 4,62 Feflm.), von 257,545 H. Ge
meindew;ld (1. I. I868) I,I92,I90 Feflm. (pro H. 4,63 Feflm.) genutzt. 

90) Darflellung der fachfifchen Staatsforflverwaltung. S. 10 fgde. 
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lafs des Mandats vom 30. Juli 1813, die Waldnebennutzungen und 
die in den Waldungen auszuübenden Befugniffe betreffend, na
mentlich aber feit Erlafs der Verfaffungs- Urkunde von I 83 I 
die Einwirkung der Staatsgewalt auf die Gemeindeforfiwirth
fchaft mehr und mehr auf eine blofse allgemeine Aufficht be
fchränkt, welche Subfianz-Verminderungen und unnachhaltige 
Ausbeutung der Gemeinde- Waldungen verhindern foll und ihren 
praktifchen Ausdruck lediglich in einer "Revifion der Wirth
fchaftpläne und der Bewirthfchaftung im Allgemeinen durch die 
den Kreisdirektionen zugeordneten Oberforfimeifier findet. 91) 

Aehnlich haben !ich die Verhältniffe in den thüringifchen 
Staaten entwickelt. Auch hier übten die Staatsbehörden eine 
allgemeine Aufficht über die Gemeindewaldwirthfchaft, welche 
entweder, wie inS. Weimar,92) S. Altenburg,93) nur unwirth
fchaftliche Rodungen verhindern und Wiederaufforfiungen zu 
erzwingen hat, oder weiter geht und das Recht umfchliefst, die 
Betriebs- und Wirthfchaftspläne zu genehmigen, bezw. die Gc
meindeforfibeamten zu beflätigen, wie in S. Meiningen, 91) 
S. Koburg-Gotha,95) Schwarzburg.96) Im Grofsherzogthum 
01 den b u rg 97) befieht eine weitergehende gefetzliche Befugnifs 
der Staatsbehörden, welche bei unwirthfchaftlicher Behandlung 
der Gemeindewaldgründe den Gemeinden die Verwaltung ent
ziehen können. In Waldeck werden die Gemeindeforfien vom 
Staate verwaltet; 98) ganz frei ifi die Gemeindeforfiverwaltung 
in Lippe-Detmold. 99) -

9 1) Verordnung v. 24. V. 1856. 
92) Maron, Forllflatiilik, S. 287. 
93) Maron, a. a. 0. S. 281. 
91) Forilorduung v. 29. V. 1856 in der Foril- und Jagd-Zeit. 1861. S. 389, 

Art. 4-9. 
9 f>) In S. Koburg erging ein Gemeinde-Waldgefetz am 20. li. 1860 (Foril

und Jagd-Zeit. I86o S. 244), welches die älteren Verordnungen v. 15. IX. 1807, 

22. XI. 1813, 3· V. 1815, 6. VII. 1852 aufhob und beilimmte, dafs Rodungen 

in Parzellen von über 10 Acker von einer Genehmigung der Verwaltungsbehörde 

abhängig fein, diefe allerdings nicht verfagt werden foll, wenn die Fläche zur 

dauernden anderweitigen Benutzung geeignet ill; dafs die Bewirthfchaft.ung der 

Gemeindeforilen durch fachkundige Perfonen gefcheben (Art. 3) und ftir alle 

Forilen von über 50 Acker auf einen Betriebsplan gegründet (Art. 4), auch durch 

Staatsforilbeamte kontrolirt werden foll (Art. 5) u. f. w. 
96) Gefetz v. 13. III. 184o"(ftir Schw.-Rudolfiadt). 
97) Foril- und Mallordnung v. 28. IX. 1840. Forll- und Jagd-Zeitung, 

1841. s. 20. 
98) Forllkalender f. d. deutfche Reich v. Schneider. I 874. S. 220. 
99) Es bellebt nur ein Rodungsverbot. Leo, Forllllatillik, S. 329. 
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Drei Prinzipien laffen fich bei Betrachtung der hifiorifchen 
Entwickelung des Gemeindeforfl:wefens in Deutfehland ohne 
Schwierigkeit erkennen - das Prinzip der Wirthfchaftsführung 
in den Gemeindeforfl:en durch die Staatsforfl:behörden, welches 
in Baden, Heffen, Naffau, Kurheffen, Theilen von Hannover 
gefetzlich befl:eht und die Selbfl:verwaltung der Gemeinden 
gänzlich aufhebt, foweit es fich um den technifchen Betrieb 
handelt; das Prinzip der Beauffichtigung der Gemeindewald
wirthfchaft, welches in den preufsifchen Provinzen Rheinland, 
Wefl:falen, Sachfen, in Bayern, im Königreich Sachfen und in 
vielen kleineren Staaten der Gefetzgebung zu Grunde liegt; 
endlich das Prinzip der vollen Freiheit des Gemeindewaldeigen
thums innerhalb der durch die das Gemeindevermögen über
haupt betreffenden gefetzlichen Schranken, welches u. A. in den 
Provinzen Preufsen, Pommern, Pofen, Schlefien, Brandenburg des 
preufsifchen Staates zur Geltung gelangt ifl:. 

Die Untheilbarkeit des Gemeinde- Waldeigenthums ifl: all
gemein anerkannt. Ebenfo allgemein ifi bei der Verwirklichung 
der fl:aatlichen Beförfierung oder Wirthfchaftsleitung die Ge
meindewaldwirthfchaft in die Hände der Verwalter von Staats
revieren (Baden, Grofsherz. Heffen, Naffau, Kurheffen, Hannover) 
gelegt, fei es durch gefetzlichen Zwang (Grofsherz. Heffen, Naffau, 
Kurheffen, Hannover), fei es durch die Macht der faktifchen 
Verhältniffe (Bayern, Baden). Hierdurch find Beamte der Staats
vermögens- Verwaltung (fiskalifche Beamte) mit einer Thätig
keit betraut, welche dem Gebiete der Gemeinde- Vermögens
Verwaltung angehört, einem Gebiete, welches oft fehr eng an 
das der Staatsvermögens-Verwaltung grenzt, fodafs Kollifionen 
nicht aufser dem Bereiche der Wahrfcheinlichkeit liegen. 

Weiter hinauf werden die aus der Staatshoheit entfpringen
den oberauffehenden Funktionen nicht feiten ebenfalls durch 
Beamte der Staatsvermögensverwaltung wahrgenommen. So in 
allen Theilen von Preufsen (durch die Oberforfl:meifier und 
Forfl:meifl:er), im Grofsherz. Heffen, in Baden, vielen kleineren 
Staaten. Es entfl:eht dadurch ein Dualismus in der amtlichen 
Stellung diefer Beamten, der aus einer Vermengung fl:aatsho
heitlicher und fiskalifeher Funktionen entfpringt und in der 
Fortentwickelung der Gemeindegefetzgebungen in Deutfehland 
dauernd kaum eine Stelle behaupten dürfte. Klarer ausgeprägt 
ifl: die Natur der Rechte, welche dem Staate gegenüber der 
Gemeindewaldwirthfchaft zufl:ehen, in der höchfl:en, die Aufficht 
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ausübenden Infl:anz. Als folche fungiren in fafl: allen Staaten 
die Minifl:erien des Innern als Centralfteilen der Polizei- Hoheits
Uebung. 

Wenn eine ruhige Würdigung des Entwicklungsganges, den 
die konfl:itutionellen deutfchen Staaten verfolgen, uns die Ueber
zeugung giebt, dafs das Grundprinzip der Selbfl:verwaltung der 
Provinzen, Kreife, Gemeinden es gebieterifch fordert, die 
auf dem privatrechtliehen Gebiete liegende fiskalifehe Bethä
tigung des Staates auf das fl:rengfl:e zu trennen von den aus 
der. Staatshoheit entfpringenden (fl:aatsrechtlichen) Aeufserungen 
der Staatsgewalt, fo wird es nicht befl:ritten werden dürfen, 
dafs die Aufficht des Staates über die Gemeindewaldwirthfchaft 
nicht geübt werden darf durch die Organe der fiskalifeben 
Vermögens- Verwaltung. 

Eine in Oefl:erreich vor Kurzem ins Leben getretene Infl:itu
tion, die der Landesforfl:infpektoren, feheint der Anerkennung 
diefer Wahrheit zu entflammen nnd Aehnliches ifl: auch -
wenngleich unter anderer Form - in Deutfehland verfucht 
worden. 100) 

Mögen praktifche Gründe dahin drängen, die Bewirthfchaf
tung der Gemeindewaldungen in Deutfehland vielfach in die 
Hände von fiskalifeben Forfl:beamten zu legen; das Korrektiv 
für eine folche Einrichtung wird überall zu fuchen fein in der 
vollkommenen Loslöfung der oberauffehenden Infl:anzen von den 
fiskalifeben Irrtereffen des Staates. Nur fo wird fich die aus 
vielen Gründen nothwendige Befchränkung der Gemeindeange
hörigen in Bezug auf die Bewirthfchaftung und Benutzung der 
Gemeindewaldungen vereinigen laffen mit der Tendenz der 
neueren Gemeindegefetzgebung und die Einmengung fiskalifeher 
Irrtereffen ausgefchloffen fein. 

§ 11. Die Waldschutzfrage und die Gesetzgebung über die 
Privatwaldungen. 

Die Gefetzgebung, welche das Verhältnifs des Staates zu 
den Waldeigenthümern regelt, hat in Deutfchland, wie ich ge
zeigt habe, 1) feit dem Beginn des 19. Jahrhunderts, beeinflufst 
durch rafch an Kraft gewinnende theoretifche Gedankenfl:rö-

100) In dem 9ben befprochenen würtemb. Gefetzentwurf. 
1) Vergl. d. II. Band diefes Werkes, S. 276 fgde. 
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mungen, tiefeingreifende Veränderungen erlitten. Durch die 
Vertreter der bis in die letzten Folgerungen ausgebauten Lehre 
von der Freiheit des Eigenthums wurde jede Einwirkung des 
Staates auf die privatwirthfchaftliche Thätigkeit der Staatsange
hörigen mit dem Makel der Unwirthfchaftlichkeit behaftet und 
als eine abgelebte Reminiscenz des abfoluten Staates gebrand
markt. Die atomiflifche Tendenz der Smith'fchen Volkswirth
fchaftstheorie2) zerrifs die grofse Kette, welche die individuellen 
wirthfchaftlichen lotereffen organifch verbindet und in gegen
feitige Abhängigkeit verfetzt und läugnete es, dafs die freiefie 
Bewegung jener zahllofen Einzelwirthfchaften, in welche fie die 
Volkswirthfchaft zerfpaltete, jemals anders als kulturfördernd 
wirken könne, indem fie die Exiflenz von Naturkräften behaup
tete, welche mit eiferner Nothwendigkeit den höchflen wirth
fchaftlichen Effekt herbeifuhren müfsten, fobald nur die volle 
Freiheit der Bewegung den Iammtlichen Einzelwirthfchaften zu 
Theil werde. 

Ohne zu unterfuchen, ob denn die Wirkung jener wirth
fchaftlichen Kräfte in allen Fällen fo ficher und nothwendig 
erfolge, dafs fie derjenigen der Naturkräfte gleichzuflellen fei; ohne 
tief genug einzudringen in die Eigenart der verfchiedenen Zweige 
der Gütererzeugung, verallgemeinerten die Smithianer jene geifi
volle, fpekulative Theorie in einer gefahrdrohenden Weife, in
dem fie mit fcharfem Denkvermögen von Folgerung zu Folge
rung fortfehritten und mit feiner Beobachtung Thatfachen um 
Thatfachen auf dem Gebiete des Wirthfchaftslebens auffanden, 
welche ihre Lehrfätze zu fiützen- wohl geeignet waren. 

Aber fie unterliefsen es, auch alle diejenigen Thatfachen 
eben fo forgfaltig zu fammeln, welche der Theorie vom freien 
Eigenthum und der ungebundenen Wirthfchaft widerfprachen. 
Sie verfchmäheten es, von jenen Vorgängen Kenntnifs zu neh
men, welche namentlich auf dem waldwirthfchaftlichen Gebiete 
feit dem Beginn diefes Jahrhunderts bemerkbar wurden und fich 
bald in den grellfien Widerfpruch fetzten gegen jene Theorie. 
Ja blind gegen Alles das, was fich auf diefern Gebiete in fafi 
allen europäifchen Kulturländern ereignete, verlangten fie, dafs 
der Staat aufhören folle, Wälder zu befitzen und zu bewirth~ 
fchaften, weil eine Reihe von ·Erfahrungen, die ganz anderen 
Wirthfchaftsgebieten entflammten, gelehrt hatten, dafs im Allge-

2) A. a. 0. S. 220. 
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meinen die Gewerbsthätigkeit viel beffer von Privatperfonen 
ausgeht, als vom Staate; forderten fie, dafs die Benutzung des 
gefammten Waldeigcnthums fernerhin nur nach den Wirkungen 
von Angebot und Nachfrage und nach dem momentanen indi
viduellen Intereffe, dem überhaupt allein berechtigten Smith'
fchen Wirthfchaftsmotive, fich regeln follte. 3) -

Da trat denn bald das praktifche Leben in einen tiefen 
Widerfl:reit gegen die doktrinäre Schule und Lehre. Die Be
freiung des Privateigenthums von allen Befchränkungen führte 
vielfach zur Waldverwüfl:ung, während fie nach den Smith'fchen 
Sätzen hätte zur höchfl:en wirthfchaftlichen Blüthe führen müffen. 
Sie war es nicht allein, welche zur Zerfl:örung der Wälder 
drängte; diefe ging vielmehr als eine allgemeine Krankheit 
unferer Kulturentwickelung durch Europa; aber die abfolute 
Freiheit des Privat- Waldeigenthums erleichterte und befchleu
nigte jenen grofsen Prozefs der Wäldervernichtung, der fich 
allerorts auf unferm Kontinente vollzog. 

Die Gründe für diefe Erfcheinung liegen nahe, foweit fie 
das mittlere Europa betreffen. Der feit den ältefl:en Zeiten 
gegen die Wälder geführte Kampf, deffen Ziel die Gewinnung 
von Neubruchland zur landwirthfchaftlichen Benutzung gewefen 
war, hatte die Bewaldung des mittleren Europas fo weit ver
mindert, dafs das Hauptprodukt der Waldwirthfchaft, das Holz, 
zu fehlen anfing und an vielen Orten Preife für daffelbe gezahlt 
werden mufsten, welche unerhört und unerträglich fchienen. 
Nach den Lehrfätzen des A. Smith hätte nun vermehrte Pro
duktion, d. h. vermehrter Holzanbau die naturgefetzliche Folge 
fein müffen. Dies war aber in Wahrheit nur felten die erfl:e 
Folge jener rapiden Preisfl:eigerungen, welche in der zweiten 
Hälfte des I 8. und erfl:en Hälfte des I 9· Jahrhunderts erfolgten. 4) 

In erfl:er Linie führten fie vielfach zu vermehrter Konfumtion 
der vorhandenen Holzmaffen. 

Es ifl: ja eine Eigenthümlichkeit des waldwirthfchaftlichen 
Gewerbes, dafs daffelbe mit einem grofsen Holzvorrathe, deffen 
Verwerthung zum grofsen Theile jederzeit möglich ifl:, arbeitet 
und in diefen HolzmafTen den bedeutendfl:en Theil feines Kapi-

3) A. a. 0. S. 240. 
4) Vergl. a. a. 0. S. 67. 68. Die Preisfieigerung für Buchenholz im Oden

wald (vergl. Jäger, die Land- und Forfiwirthfchaft des Odenwaldes. S. 185/186) 
betrug von I8I0-1840 faft genau 100 °/0• 
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tals befitzt. Vermehrter Nachfrage kann durch Verminderung 
deffelben genügt werden und das finanzielle Intereffe des Privat
mannes treibt leichter zu diefern Auskunftsmittel, als zu dem 
anderen, dem vermehrten Holzanbau, der erfl: nach vielen 
Jahren gebrauchsbereite Erzeugniffe liefert, der alfo gar nicht 
mit Sicherheit einen der jetzigen Nachfrage entfprechenden 
höheren Preis hoffen läfst; denn bei der Langfamkeit der forfl:
wirthfchaftlichen Produktion tritt die Erndte der in holzarmer 
Zeit begründeten Befl:ände oft erft dann ein, wenn die Tendenz 
der. Preisbewegung durch verminderte Nachfrage eine entgegen
gefetzte geworden ifl:. 

Zu dem Motive der W aldzerfl:örung, welches in den höheren 
Holzpreifen lag, traten andere hinzu, die verfchiedenen Gebieten 
angehörten; einmal die an anderer Steife gefchilderte Zerfl:ö
rung des g~noffenfchaftlichen Geifies im • W efl:en und Süden 
von Deutfchland, welche zur rückfichtslofen Zerfl:örung der 
Markenwaldungen führte; ferner die finanzielle Noth der langen 
Kriegszeit, welche den verarmten Bauer, die herabgekommenen 
Gemeinden zwang, die Wald-Sparkaffe zu leeren; vor Allem 
aber jene grofse bodcnwirthfchaftliche Regulirung, die jedes 
Volk zu feiner wirthfchaftlichen Entwicklung nothwendig braucht, 
die aber die Gefahr der W aldzerftörung in fich trägt. 

Bevor ein Volk fich zu den oberen Kulturfl:ufen, zur vollen 
Ausnutzung der Kraft feines Bodens, zur höchfl:en land- und 
forftwirthfchaftlichen Gütererzeugung erheben kann, bedarf es 
der fcharfen Trennung von Wald- und Ackerboden. Hiermit 
erreicht jener grofse Prozefs, der mit den erfl:en Anftedelungen 
beginnt und den ich den Kampf gegen den Wald genannt 
habe, feinen vorläufigen Abfchlufs. 

Niemals und nirgends hat es bei diefer grofsen Regelung 
der bodenwirthfchaftlichen Verhältniffe an verhängnifsvollen Irr
thümern gefehlt. Der romanifche Süden zerfl:ört noch heute 
vielfach die Waldungen, deren Erhaltung für die Landeskultur 
eine abfolute Nothwendigkeit ifl:, in kurzfichtiger Verkennung 
der Gefetze jener Regelung und man ift dort indolent genug, 
um auch den fchon erkannten Fehler nicht zu verbeffern. In 
Frankreich hat die Gier nach Acker- und Weideland zu jener 
Waldverwüfl:ung und Verödung der Höhen geführt, die die 
Kultur des fruchtbaren Landes fchon fo tief gefchädigt haben. 
In Oefl:erreich, Deutfehland und der Schweiz ifl: Aehnliches ge
fchehen und felbft im Norden und Nordofl:en zehrt die Lufl: am 
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vorübergehenden Geldgewinn, mit unfeliger Hafl: an den aufge
fpeicherten Waldfchätzen. -

Ueberall ifl: es fchwer, die Grenze zu befl:immen, welche 
Land- und Forfl:wirthfchaft trennen foll und der im Walde 
aufgerammelte Bodenreichthum verführt das kurzfichtige Privat
intereffe leicht zur Waldzerfl:örung, der dann bald Bodenver
ödung folgt, wenn der zur dauernden landwirthfchaftlichen Be
nutzung nicht geeignete Boden feines Humusreichthums, feiner 
durch den Schirm des Waldes bedingten günfl:igen phyfikalifchen 
Eigenfeharten beraubt ifl:. Jene Grenze aber mufs befl:immt und 
geachtet werden, foll die ganze Entwickelung normal bleiben 
und da, wo das Landeskultur-Intereffe in Mitleidenfchaft ge
zogen ifl:, ifl: es unvernünftig, den Wald nur als Objekt der 
Privatfpekulation zu betrachten. 

Die Erkenntnifs diefer Wahrheit fehlte der Zeit, welche 
den Befreiungskriegen folgte, fafl: gänzlich. Aber dennoch und 
ohne des Motivs fich klar bewufst zu werden, wurden manche 
Stimmen laut gegen die fortfehreitende Verminderung der vVäl
der. Die Smith'fche Theorie Vermochte nicht, den Verkauf 
der Staatswaldungen in Deutfehland herbeizuführen, und da, 
wo ihr Einflufs flark genug war, die Befreiung des Privatwald
befitze~ von allen Befchränkungen zu bewirken, wie in Preufscn, 
haben fich mehr und mehr die dem entgegenfl:rebenden An
fichten Geltung verfchafft und es ifl: grade die durch den Kon
fl:itutionalismus bedingte Mitthätigkeit der Völker in der Gefetz
gebung und Politik, welche in Deutfehland eine vernunftge
mäfse Befchränkung der Privatwaldwirthfchaft durch den Staat 
in allen den Fällen zu einer befl:immten Forderung erhob, wo 
das Landeskultur-Intereffe gefährdet ifl:. 

Jener grofsen bodenwirthfchaftlichen Regulirung fah fich 
Deutfehland beim Beginn diefer Periode gegenüber. Sie ifl: 
heute noch nicht beendigt, ja ihr Wefen ifl: erfl: in neuefl:er 
Zeit klar erkannt worden. 

In Preufsen vollzogen fich die kurz bezeichneten Vor
gänge mit befonderer Intenfivität. Hier hatte die Gefetzgebung 
dem Grundeigenthum endlich volle Beweglichkeit und die Mög
lichkeit gegeben, 5) von allen Befchränkungen frei zu werden. 
Waldtheilungen im Weften, in den Gebieten der alten Mark
genoffenfchaften, Gemeinheitstheilungen in den öfl:lichen Provin-

5) Vergl. Bd. ll, S. 206 fgde. 
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zen führten bedeutende Veränderungen im Waldareal herbei 
und daneben die Zerfiörung mancher Waldparzelle. 

Seit I 8 I I gab es eine Befchränkung der freieilen Verfügung 
über das Privatwaldeigenthum nicht mehr. Die nach Rodeland 
gierige Landwirthfchaft begann ihren Feldzug gegen die Wald
fiücke der Bauern. Im Bergifchen, am Rhein (namentlich im 
Kreife Bonn), in Sachfen, in dem ganzen weiten Flachlande bis 
zu den Küfien der Oftfee verringerte fich der Waldbeiland rafch 
und erheblich. 

Weide und Streurechen entkräfteten Boden und Holzbe
ilände, leichtfinnige Rodungen führten zur Verödung. 

Auch die Staatsforfien verringerten fich von I8zo bis r865 
fietig durch Abtretungen an Servitutberechtigte und Verkauf; 6) 

feit I865 hat fich das Gefammtareal derfelben wieder vermehrt. 7) 

Diefen Vorgängen gegenüber erhoben fich bald Stimmen, 
welche einen gefetzlichen Schutz der Landesbewaldung gegen 
fernere Zerfiörung forderten. Diefen Befirebungen wurde ein 
neuer geifiiger Impuls zu Theil durch das Erfcheinen des epo
chemachenden Werkes von Moreau de Jonnes n Unterfuchungen 
über die Veränderungen, die durch Ausrottung der Wälqer in 
dem phyfifchen Zufiande der Länder entfl:ehen.« 8) Das Buch 
des franzöfifchen Phyfikers erfchien, von W. Widenmann in 

6) Vergl. hierüber die dem Haufe der Abgeordneten in Folge eines Be
fcbluffes v. 19. XII. I 87 I übergebene Denkfchrift des Finanz-Minifiers vom I 5· 
November I872. Die Gefammtfläche der preufs. Staatsforfien betrug 1820: 
2,409,917 H., 1865: 2,052,334 H.,. I873: (ältere Provinzen) 2,083,732 H. Seit 
I 8 57 find jährlich im Durchfchnitt 4000 H. devafiirte F orfien und Oedländereien 
zur Aufforfiung vom Staate angekauft worden. Die eigentliche Holzbodenfläche 
der Staatsforfien hat fich feit 185 I in den Provinzen Preufsen, Pofen, Wefifalen 
um 38,604 H. vermehrt, in Brandenburg, Pommern, Schlefien, Sachfen, Rhein
provinz um 24,09I H. vermindert, im Ganzen alfo vermehrt um 14,5I3 H. 

7) Am niedrigfien fiand das zur Holzzucht benutzte Areal I866. Von da 
bis I871 find durchfchnittlich jährlich 6,930 H. zur Holzzucht neu erworben 
worden. Hieraus ifi erfichtlieh, dafs die preufs. Staatsforfiverwaltung es !ich an
gelegen fein läfst, Flächen mit abfolutem Holzboden für den Staatsbefttz zu er
werben und fo den Wald zu erhalten und wiederherzufiellen, welcher im Privat
befilz der Verwüfiung und Produktionslofigkeit verfallen fein und benachbartes 
Kulturland gefährdet haben würde. (Denkfchrift S. 7). 

8) Vergl. mein Buch »Die Waldwirthfchaft und der Waldfchutz, mit be
fonderer Rückftcht auf die Waldfchutzgefetzgebung in Preufsen«. 1869. S. 17. fgde. 
Ferner: Mayr, Einflufs des Waldes auf Klima und Bodenbefchaffenheit. Dr. Rentzfch, 
der Wald im Haushalte der Natur und Volkswirthfchaft. I862; vergl. hierzu A. 

v. Humboldt, Anfichten der Natur, S. 158. 
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Tübingen überfetzt, I 828 und wurde fofort in Deutfehland in 
vielen Kreifen bekannt. Reich an Uebertreibungen, nicht frei 
von Irrthümern und unbewiefenen Behauptungen fehr hypothe
tifcher Art, wirkte die gewandte Darfl:ellung und die in dem 
Buche niedergelegte warme Ueberzeugung von der hohen Kul
turbedeutung des Waldes dennoch auf die gebildeten Kn!ife 
.Deutfchlands mächtig ein und es ifl: von feinem Erfcheinen eine 
neue Aera der grofsen W aldfchutzfrage in Deutfehland zu cfa
tiren.9) 

In Preufsen verfchlofs man fich auch in den leitenden Kreifen 
der Ueberzeugung nicht, dafs der Gefetzgebung von I8I I in 
Bezug auf die Waldwirthfchaft jene fegensreiche Kraft nicht inne
wohne, welche fie in Bezug auf die Landwirthfchaft äufserte. 
Zu den alten Waldzerfl:örungen in der Eifel, 10) an der Ofl:fee
küfl:e 11) etc., welche ihre verderbliche Wirkung erfl: jetzt zu üben 
begannen, traten immer neue hinzu. Weite Strecken flüchtigen 
Sandes wurden entblöfst, 12) die Häfen der Ofl:fee verfandeten, 
die Küfl:enländer begannen an den ungünfl:igen klimatifchen Fol
gen der Entwaldung zu leiden; 13) im W efl:en waren die wenigen 
noch erhaltenen W aldgenoffenfchaften durch die Befl:immungen 
des Kulturedikts der Auflöfung, ihre W aldbefl:ände der Zer
fl:örung preisgegeben. Man beabfichtigte fchon bald nach 1830 

9) Sehr ausführliche Literatur-Nachweifungen zur Waldfchutzfrage f. bei v. 
Löffelholz-Colberg, »die Bedeutung und Wichtigkeit des Waldes, Urfachen und 
Folgen der Entwaldung etc.« r8p. 

10) V ergl. hierüber: Otto Beck, Befchreibung des Regierungs-Bezirks Trier. 
II. Bd. r86g. S. 67 fgde.; Hoch, »Die Bewaldung des hohen Venns«, in Grunert's 
forftl. Blättern XV. Heft. r868. S. I-33· Die Entwaldung der Hocheifel ift in 
längftvergangener Zeit gefchehen und chronologifch nicht genau nachweisbar. Die 
Südhänge der Eifel find jedoch noch in diefer Periode entwaldet worden. 

11) Schon Friedrich Wilhelm I. Jiefs auf Anrathen eines Herrn ·v. Korff den 
auf der frifchen Nehrung zwifchen Danzig und Pillau gelegenen langgeilreckten 
Kiefernwald niederfehlagen und das Holz für zoo,ooo Thlr. verkaufen. In Folge 
deffen ift das frifche Haff zum Theil verfandet, die Wafferfirafse zwifchen Elbing, 
dem Meere und Königsberg ifi gefährdet; den wehenden Dünenfand wieder zu 
befefiigen, will nicht gelingen. Vergl. Fr. v. Thielau, n Die Wälder, das Luft
meer und das Waffen<. 1873. (Obige Darfteilung nach W. Alexis). 

12) 0. v. Hagen, die forfilichen Verhältniffe Preufsens, S. 51. H. v. Lattorf, 
••Die Entwaldung unferer Gegenden und die Nothwendigkeit eines Forftkultur
gefetzes«. 1858. Letztere Schrift fchildert die Zerfiörung der kleinen Privatwald
parzellen in der Mark und Elbniederung mit fehr düfieren Farben. 

13) V ergl. hierüber einen gutgefchriebenen Artikel der ofipreufsifchen Zeitung 
vom 5· März r868. 
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den Erlafs eines Gefetzes wegen Abwendung von Verfandungen 
und wegen Befeftigung der Sandfehollen im Binnenlande, faft 
gleichzeitig auch einer auf das Bedürfnifs des ganzen Landes 
berechneten allgemeinen F orft- und Jagd- Ordnung, welche die 
kulturfchädigenden Beftimmungen jenes Edikts befeitigen follten; 
G. L. Hartig entwarf ein folches allgemeines Forftpolizeigefetz; 14) 

allein er drang mit feinen auf dem Boden einer ziemlich ab
foluten Forfihoheit flehenden Anfchauungen nicht durch. In der 
Literatur trat Pfeil ihm heftig entgegen ; 15) in den Minifterien 
war man fehr verfchiedener Anficht. Ein allgemeines Forftgefetz 
kam nicht zu Stande, obwohl die Provinzialftände fich für die 
Grundfätze der ausgearbeiteten Entwürfe erklärten. 

Der mühfelige Afftmilationsproze(<>, durch den das Preufsen 
von heute entftanden ill:, hat feiner Gerammtentwicklung einen 
ganz befiimmten Stempel aufgedrückt. Preufsen war I 8 I 5 ein 
Konglomerat von Volksll:ämmen, deren hill:orifche Ueberlieferung 
und gefammte Rechtsa.nfchauungen, deren faziale Gliederung, 
(iefetzgebung, politifche Reife, je deren Kulturftufe grundver
fchieden waren. Es kam darauf an, durch einen langdauernden 
Affimilationsprozefs die Einheit clicfes nicht allein territorial, 
fondem auch in jeder anderen Beziehung zerriffenen, unfymme
trifchen Staates herzull:ellen. Man that das mit fchonender Hand, 
in fta.atsmännifcher Würdigung der auf tiefeingewurzelten Eigen
thümlichkeiten beruhenden Gegenfätze, die man nicht weg
nivelliren, fondern verföhnen wollte. Man kam dadurch auf 
vielen Gebieten zur Spezialgefetzgebung, wo man anderwärts 
generelle Gefetze. erliefs. 

So gefchah es auch auf dem Gebiete der Waldfchutz
gefetzgebung. Zunächll: wurden die genoffenfchaftlichen For
men für jene in den Kreifen Siegen, 16) Olpe, 17 ) Alten-

~') Vergl. über dieCe Vorgänge: Die Motive zu dem Gefelzentwurf v. I874, 
betr. die Erhaltung und Begründung von Schutzwaldungen, fowie die Bildung von 
Waldgenoffenfchaften (Forfi- u. Jagd-Zeit. I874, S. I20 fgde.). G. L. Hartig, Ent
wurf einer Forfi-u.Jagd-Ordnung mit befonderer Rückficht auf den preufs. Staat. I 833. 

15) Die Forfipolizeigefetze Deutfehlands und Frankreichs. I 834. 
16) Durch die vermitte1ft Kab.-Ordre vom 29. IX: I834 genehmigte, am 

6. XII. I834 publizirte Haubergsordnung für den Kreis Siegen (Arnsberger Amts

blatt v. 1835, S. 7). 
17) Durch die ·an die Grofsh. Hcff. Forfiorclnung vom 6. I. I8IO anfchliefsencle, 

an die Stelle der Haubergsordnung vom 24. III. 182 I getretene Polizei- V erord
nung der Reg. in Arnsberg vom I8. I. I859 für das Amt Olpe (einen Theil des 
Kreifes Olpe). Vergl. Arnsberger Amtsblatt, I859, S. 55· 

Be r n h n. r d t, Forstgcschichtc. III. 9 
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kirchen 18) gelegenen alten Genoffenfchaftswaldungen wiederauf
gerichtet und unter den Schutz der Staatsgewalt gefl:ellt. In 
weiterer Verfolgungdiefes Prinzips erging 1854 ein Waldgenoffen
fchafts-Gefetz für den Kreis Wittgenfl:ein. 19) 

Wiederholte Anregungen der Prozinzialfl:ände, 20) fpäter des 
Abgeordnetenhaufes 21 ) wiefcn immer wieder auf den Weg der 
generellen Gefetzgebung hin. Die Regierung befchritt ihn wie
derholt, ohne zum Ziele zu gelangen. Ein Gefetzentwurf von 
1868 22) hat Gefetzeskraft nicht erlangt; ein weiterer von 1874 
liegt der Landesvertretung vor. 23) 

Die gänzliche Freiheit des Privatwaldeigenthums von jeder 
Einwirkung der Staatsgewalt ifl:, wie in Preufsen, fo auch im 
Königreich Sachfen, 24) in Sachfen-Weimar, 25) Sachfen-Alten
burg, 26) Anhalt, 27) Hannover, 28) Oldenburg, 29) Schleswig- Hol-

18) Polizei-Ordnung über die ßewirthfchaftung der Hauberge in den Aemtern 

Freusberg und Friedewald, Kr. Altenkirchen vom 21. XI. I836. (Amtsblatt d. 

Reg. in Koblenz, I837, S. 59.) 
19) Waldkulturgefetz vom 1. VI. I854 f. d. Kreis Wittgenfiein (Gef. S. I854, 

S. 329). Vergl. auch Greiff, die preufs. Gefetze über Landeskultur etc. I866, 

S. 674 fgde. 
20) Vergl. Forfi- u. Jagd-Zeit. I84 I, S. I42, 256, 34I über die Gefetz

entwlirfe. Schon I8z6 beantragten die Provinzialfiände von Wefifalen den Erlafs 

einer allgemeinen Haubergsordnul)g für Wefifalen, fanden aber beim Staatsrath 

kein Gehör. In den Landtags-Abichieden von I834- 39 wurde fiets auf die 

baldige Vorlage der Forfiordnung hingewiefen. v. Rönne, D. F. u. J. W. S. 749 

fgde. 
21) So der Antrag Steffens im Herrenhaufe I853, ferner Anträge im Abge

ordnetenhaufe I858, I859 und der Antrag Kaifer I86o, der zu einer längeren 

Debatte Anlafs gab. Vergl. meine »Waldwirthfchaft und Waldfchutz«. S. I63. 

Der Geietzentwurf von I858 ifi abgedruckt in der Forfi- u. Jagd-Zeitung. I86o, 

S. 40I fgde. Vergl. da!. I86I, S. 480. 
22) Abgedruckt und eingehend erörtert in meiner »Waldwirthfchaft u. Wald

fchutz« S. I 7 I fgde. 
23) Abgedr. Forfi- u. Jagd-Zeitung, I874, S. I I5 fgde. 
2'•) Faktifch findet irgend eine fiaatliche Einwirkung auf die Privatwaldwirth

fchaft nicht fiatt, obwohl die älteren Forfipolizeigefetze noch formelle Gültigkeit 

haben. Vergl. Darfiellung der k. fäcl;lf. Staatsforfiverwaltung, I 865, S. I 2. 

25) Formell befiehl ein Rodungsverbot, faktifch wird aber eine Aufficht nicht 

geübt. Vergl. v. Viebahn, Statifiik, S. 674 d. II. Th. 
26) v. Viehahn a. a. 0. S. 676. 
27) Die· Gefetzgebung ifi keine einheitliche, die Aufficht des Staates über die 

Privatwaldungen aber faktifch gleich Null. Maron, Forfifiatifiik, S. 28I. 
28) Burckhardt, Die forfilichen Verhältniffe von Hannover, S. I4. Motive zu 

dem preufs. Geietzentwurfe von I874 in der Forfi- n. Jagd-Zeitung, I874· S. I23. 
29) Vogelmann, die Forfipolizeigefetzgebung bezüglich der Privatwalelungen 

im Grofsherzogthum Baden. I871. S. I29· Leo, Forfifiatifiik, S. 328. 
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fl:ein, 30) Rechtsgrundratz geworden. In anderen nord- und mittel
deutfchen Staaten blieben Rodungen und Umwandlungen von 
der Genehmigung der Staatsregierung abhängig; fo in Wal deck, 31) 

beiden Schwarzburg, 32) Sachfen-Meiningen, 33) Lippe, 3~) Hohen
zollern-Hechingen. 35) 

In Mecklenburg, wo man fchon 1846 das Verfehwinden 
der Eiche - wie ganz allgemein in Norddeutfchland - be
klagte, 36) verblieb es bei den älteren Forfl:ordnungen; 37) in 
Braunfchweig wurde der Inhalt der älteren Verordnungen 
I 86r 38) neu zufammengefl:ellt und das Recht des Staates, Ro
dungen und Devafl:ationen in den Privatforfl:en zu unterfagen, 
aufrecht erhalten. 

Man fieht, wie im ganzen norddeutfchen und fächfifch-mittel
deutfchen Lande das Prinzip der vollen Freiheit des Privatwald
eigenthums Platz griff. Und gerade in diefen Gebieten griff die 
\Valdverwüfl:ung rafch um fich. Die Entwaldung der Haidgegen
dcn in Hannover, die Verödung der mittleren Höhenlagen von 
Schleswig- Holfl:ein, die Entblöfsung der Höhen im Königreich 
Sachfen, -welche als nächfl:e Folge der Güterfchlächterei nach 
I 820 dort Platz griff, und fchon I 847 ernfl: beklagt und gerügt 
wurde; die V erwüfl:ung der Privatwaldungen im Herzogthum 

30) In Schleswig-Holflein fmd allerdings die fogenannten Bondenhölzer, cl. h. 
ehemals landesherrliche Waldparzellen, welche den Bauernhöfen zur Befriedigung 
ihres Feuerungsbedarfes zugelegt lind, durch die Forfl- u. Jagd-Ordnung vom 
2. VII. 1784 und das Patent vom 15. VI. 1785 dahin befchränkt, dafs die Eigen
thümer lie. wirthfchaftlicb benutzen müfTen und nicht ohne flaatliche Genehmigung 
roden dürfen. Alle anderen Privatwalelungen aber ftncl frei. Obige Motive, 
Forfl- u. Jagd-Zeitung. 1874, S. 123. 

·") Die Forflorclnung vom 21. XI. 1853 verbietet Rodungen und Deva
flationen; die Beauff1chtigung der Privatwaldungen ifl aber auch hier eine wenig 
wirkfame. Vergl. v. Viebahn, Statiflik Il, S. 681. Vogelmann, a. a. 0. S. 143· 

32) Vergl. nDie Land- u. Forflwirthfchaft des Fürflenthums Schwarzburg
Sonclershaufen«. S. 268 fgde. - Gef. v. 18. III. 1840 für Schwarzburg-Rudol
flaclt. v. Viehahn, Statiflik, II, S. 674. 

33) Vergl. Forflordnung vom 29. V. 1856, Art. 10 u. 11. (Forfl- u. Jagd

Zeitung, 1861, S. 389 ). 
3 ') Leo, Forflfl'atiflik, S. 329, nach amtlicher Mittheilung. 
35) Gef. vom 25. IX. 1848. Für Hohenzollern-Sigmaringen hat das Gefetz 

vom 2. VIII. 1848 alle Befchränkungen des freien Verfügungsrechtes der Privat
waldbelitzer aufgehoben. Vergl. v. Hagen, die forfll. Verh. Preufsens, S. 50. 

36) S. lanclwirthfchaftliche Annalen d. mecklenb. patriotifchen Vereins von 

1846, I. 2. Forfl- u. Jagd-Zeitung, 1847, S. 29. 
37) S. im I!. Bde. cliefes Werkes, S. 287. 
38) Forflhohcitsgefetz vom 30. IV. 1861. 

9* 
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Anhalt, namentlich im Coswiger Kreife, wo keine Staatsoberauf!icht 
über dieleiben befl:and, alle diefe Erlebeinungen beweifen, dafs 
man in Verfolgung doktrinärer Ideen über die Freiheit des Eigen
tbums zu weit gegangen und über die Wirkung der wirthfchaft
lichen Kräfte in Bezug auf die F orfl:wirthfchaft im Irrthum war. 39) 

Weit weniger trat jene volkswirthfchaftliche Doktrin im weft
liehen und füdlichen Deutfehland in Kraft. 

In Kurheften find Rodungen und unwirthfchaftliche Hau
ungen in den Privatwaldungen verboten und es findet eine allge
meine Ueberwachung derfelben durch die Staatsforfl:beamten 
fl:att. Den hierüber fprechenden Befl:immungen des organifchen 
Edikts vom 29. Juni I 82 I fehloffen fich I 8 30 40) befondcre An
ordnungen betreffs der im Kreife Schmalkaiden gelegenen foge
nannten Güter- und Erbmallen an, welche darnach von den 
landesherrlichen Forfl:beamten bewirthfchaftet werden fallen. Die 
in den altheffifchen Landestheilen vorhandenen logenannten Halb
gebrauchsforfl:en 41 ) (Intereffentenwaldungen, an denen dem Staate 
ein Intcreffentenantheil zufl:eht) läfst der Staat auf feine Kofl:en 
v·erwalten und leitet demgemäfs in ihnen die Wirthfchaft. Die 
Verhältniffe diefer Waldungen regeln fich im Uebrigen nach fehr 
alten Markgenoffenfchafts-Obfervanzen. 

Narr a LI befitzt nur wenig Privatwaldungen. 42) Die Sorge 
der Staatsregierung wendete fich deshalb zu allen Zeiten in erfl:er 
Linie den für die Landeswohlfahrt fo hochwichtigen Gemeinde
waldungen zu. Bei Befetzung der flandesherrlichen Oberförfl:er
fl:ellen präfentiren die Standesherrn einen qualifizirten Kandidaten, 
deffen Anfl:ellung dann durch den Staat erfolgt. Für alle Privat
forfl:en find Rodungen und Devafl:ationen feit I 8 I 6 verboten. 43) 

Von gröfserer Tragweite find die im Grofsherzogthum 
Heften excl. Rheinheften erlaffenen Befl:immungen über die 

30) Betreffs Hannover vergl. Burckhardt, die forfll. Verhältniffe v. IIannover. 
S. I 2/ IJ. - Betreffs Schleswig-Holfieins: v. 13inzer, "Die Bewaldungsverhältniffc 
etc. in Schleswig-Holfiein« in Danekelmanns Zeitfchrift. Ill, S. I 22 fgde. - Be
treffs Sachfens: Forfi- u. Jagd-Zeitung 1847, S. 387. - Betreffs Anhalts: v. Vie
bahn, Statifiik, II, S. 676. 

" 0) Alfred Klau hold, kurheff. Rechtsbuch, I855, S. I 72. Das org. Ed. vom 
29. V!. I821 ifi befonders (amtlich) publizirt. Vergl. Bernhardt, Die Walclwirth
fchaft u. der Waldfchutz. S. 167 fgcle. Staatsminifierial-Erlafs v. 14. VII. 183o. 

") Vergl. Landau, »Die vValdungen zum halben Gebrauch in Kurhcffenu, in 
der Forfi- u. Jagd-Zeitung, I857, S. 215. 

42) 5 °/0 der Walclfläche. Bernhardt, Waldwirthfchaft etc. S. I64. 
43) Bd. II diefes Werkes, S. 286. 
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Einwirkung der Staatsgewalt auf die Privatwaldwirthfchaft. Die 
früher 44) angeführten Ge fetze von I 8 I I blieben auch in diefer 
Periode formell in Kraft; doch wurde fchon I 8 I 9 den Privaten 
das Recht eingeräumt, über Fällungen und Kulturen in ihren 
·Waldungen felbfl: zu befl:immen; Rodungen ohne fl:aatliche Er
laubnifs blieben verboten; die I 81 I normirten Befoldungsbeiträge 
fielen weg; aber die Zutheilung der kleineren Privatforfl:en zu 
den Staats- und Gemeinde- Forfl:fchutzbezirken blieb befl:ehen 
und die Beiträge zu den Schutzkofl:en wurden forterhoben. Die 
Staatsoberaufllcht über die gröfseren, von gebildeten Forfl:tech
nikern bewirthfchafteten Privatforfl:en (Privatwaldungen I. Kl.) 
befchränkt llch im vVefentlichen auf ein Rodungs- und Devafl:a
tions- Verbot. 45) Für Rheinheffen verblieb es bei einem Ro
dungs- Verbote. 46) 

Ein folches bcfl:eht au~h für Heffen-Homburg.47) Alle 
Befttzer von mehr als 5 Hekt. Privatwald müffen aufserdem die 
Jahres-Wirthfchaftspläne der Aufllchtsbehörde einreichen. 

In Baden wurde I 82 I 48) die Privatwaldwirthfchaft fl:arken 
Befchränkungen unterworfen, I 83 I 49) aber fafl: ganz freigegeben. 
Ein Rodungs- und Devafl:ationsverbot blieb zwar befl:ehen, aber 
nur für Waldparzellen von 50 Morgen und darüber. I833 50) 

wurde diefe Fläche auf 25 M. herabgefetzt. Die Folge waren 
zahlreiche Rodungen kleinerer Parzellen; bei der grofsen Be-

") Bd. I! a. a. 0. 
" 5) Vergl. die Verordnungen vom 3· VIII. I 8I9 über die Fällungen und 

Kulturen in den Privatwaldungen; vom 26. I. i838 über das Verfahren bei 
Rodungen. :\ach der letzteren Verordnung können bis zu I Ilcl<t. grofse, zwifchen 

Aeckern ete. liegende Waldflücke gerodet werden. Die Vorfchrift, dafs ldcinere 
l'rivatforflbefrtzer jede Fällung dem Furfler und der Ortsbehörde anzeigen fallen, 
»um Jlolzdiebflahl unter dem Vorwande des Selbflhiebes zu verhüten«, ifl als 

zwecklos und unausfuhrbar durch Verordnung vom 20. XII. I839 aufgehoben worden. 

' 0) Auf Gruncl der Verordnung vom I 5 X I I. I 814. S. I!. Bd. diefes Werkes, ~- 286. 

") v. Viebahn, Statiflik, II. 68o. Motrve zu dem preufs. Gefetzentwurf von 

I874, in der Forfl- u. Jagd-Zeitung, I874, S. I22. 
18) Vogelmann, Die Forflpolizeigefetzgebung l.Jezüglich der Privatwaldungen 

in Baden. I87I. Gefetz vom I2. II. I82I (tibereinflimmend mit dem vom 21. II. 

1810). Die Forflverwaltung Badens. I857· 

' 0) Gefetz vom 28. XII. I8JI. 
50) Forflgefetz vom I 5· XL 1833. In Bezug kommen hier befonders e. 8y 

(in welchem als Grundfalz freie Bewrrthfchaftung der Privatwaldungen aufgeileilt 

ifl), e 89 (Rodungsverbot für Parzellen über 25 Morgen). Nach e 94-99 frnd 
im Uebrigen die Befrtzer von Flufs-Uferwaldunger noch befonderen Befchränkungen 
in Bezug auf die Hauungen und Rodungen in diefen ihren Waldparzellen unterworfl'n. 
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deutung, welche die ausgedehnten badifchen Privatforfl:en für 
die V olkswirthfchaft befitzen, 51) erregten diefelben bei den Staats
männern gerechte Bedenken. Ein neues Fcirfl:gefetz vom 27. April 
1854 52) verbot von Neuern Rodungen und Waldverwüfl:ungen, 
jetzt aber für alle Privatwaldungen, machte Kahlhiebe von der 
fl:aatlichen Genehmigung abhängig, die freilich nicht verfagt wer
den darf, wenn die Wiederaufforfl:ung durch Kultur möglich und 
der Waldheiltzer im Stande und Willens ifl:, fie durchzuführen, 
erklärte Aufforfl:ungen öder Flächen für erzwingbar und drohte 
Geldfl:rafen und Inforeflation (cl. h. Uebernahme der Waldbewirth
fchaftung und Verwaltung des Waldeigenthums durch den Staat 
auf Zeit) bei Zuwiderhandlungen an. Den Standes- und· Grund
herrn liefs das Ge fetz die Wahl ihrer Beamten vollkommen frei, 
fo lange fie ihre Forfl:en ordnungsmäfsig bewirthfchaften. Be
treffs der kleineren Privatwalelungen enthält claffelbe die Befl:im
mung, dafs der Schutz clerfelben den Gemeinde- Feld- und Wald-. 
hütern übertragen werden kann, dafs befonclere Schutzbeamte 
nach Anhörung der Waldbefitzer vom Gemeinderath· gewählt,. 
vom Bezirksamte nach Anhörung der Bezirksforfl:ei befl:ätigt 
werden follen. 

Die Arealveränderungen der baclifchen Bewaldung zeigen 
feit 1834 eine Zunahme der Waldfläche im Ganzen, 53) die je
doch, wie es fcheint, fich zu[ ammenfetzt aus einer Verringerung 
der Privatwaldungen und einer diefe übertreffenden Vermehrung 
des Staatsforfl:-Areals. 54) Ein ähnliches Ergebnifs ifl: für die 

51) Ein. Drittel aller Waldungen ifl: im Befitze tler Privaten, die Hälfte des 
Privatwaldbefitzes befindet lieh jedoch in den Händen der Standesherren und des 
befefl:igten Grundbefitzes; von der anderen Hälfte ifl: 1f3 fl:ark parzellirt, fehr be
weglich und vielen Veränden;ngen unterworfen. S. d. Forftverwaltung Badens. r857. 

52) Bernhardt, »Die Waldwirthfcliaft und der Waldfchutz«. S. 148. 
53) Nach einer Mittheilung in der Monatfchrift von Gwinner, 185 7 (I) S. 3 

find 1834-1855 36,625 Morgen Waldungen ausgeflockt, 37,013 ·M. neu auf
geforfl:et worden, fo dafs lieh ein Gefammtznwachs an befl:ockter Waldfläche er
giebt von 388 M. 

51 ) Nach einer Angabe Schuberg's in Baur's ·Monatfchrift 1873, S. 241 fgde 
find 1837/70 in den badifchen Staatsforften 

durch Taufeh erhalten mehr (als abgegeben). . . 302.63 H. 
Verkauft 8ö9, 17 H: (pro H. f. 764,5 Fl. .im Mittel) 

Angekauft . . . . . . . . . . . • . -~~-9_,_995 73_,_, __ 
zufammen 10,295·73 " 

Abgang 809.17 " 
Zuwachs 9,486.56 H. 

Ueber die Aufforftungen öder Weidegründe am Feldberg, Belchen, Blauen, Kandel 
etc. vergl. Verhandlu!lgen des badifchen Forflvereins von r867, S. 36. 
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Zeit von 1830 bis 1855 in Würtemberg zu regifiriren/'·') darf 
alfo der Gefetzgebung nicht unmittelbar zugefehrieben werden, 
da in dem letzteren Staate faktifche Bcfchränkungen der Privat
waldbefitzer nur in fehr geringem Maafse exifiiren. 

Die Forfiordnung von 1614 befieht zwar in Würtemberg 
noch heute formell zu Recht; aber ihre Anwendung ifi bereits 
feit 1819 auf ein fehr milde gehandhabtes Rodungs- und Deva
fiations-V erbot befchränkt worden. 56) 

Die Befiimmungen der Forfiordnung gingen zwar in die 
Dienfiinfiruktionen vom I I. März I 822 über; aber fchon damals 
erhoben lieh Stimmen, welche diefelben für ungültig erklärten 
gegenüber dem die volle Freiheit des Eigenthums anerkennen
den.§ 24 der Verfaffungs-Urkunde vom 25. September I8I9. 
V erfchiedene deklarative Verwaltungs-Verfügungen von I 8 I 9, 57) 

I82I 58) und 1823 ''9) fiumpften die Wirkung. der in der Forfi
ordnung niedergelegten Grundfätze ab und eine überaus milde 
Praxis griff allgemein Platz. 

I ?26/27 gingen aus der Ständekammer 60) eine Anzahl An
träge hervor, welche die Aufhebung der Staatsoberaufficht über 
den Privatwald bezweckten. 61) Nach langer Debatte wurde auf 
dem Wege der Petition das Staatsminifierium um Revifion der 
Forfihoheitsgefetzgebung und gefetzliche FeJ1:J1:ellung derjenigen 
Fälle erfucht, in welchen Waldrodungen zu verbieten feien. Auch 
diefe Anregung hatte eine praktifche Folge nicht und bis heute 
ifi die Forfihoheitsgefetzgebung in Würtemberg noch nicht ge
regelt. 62) 

Die bisherige Darfiellung hat gezeigt, dafs ganz allgemein 
111 Deutfehland die gefetzlich errichteten Befchränkungen des 

55) Nach einer Miltheilung in der Monatfchrift f. d. würt. Forftwefen, 1855, 
VI. find 183o/ss gerodet 38,205 M., aufgeforftet 39,275 M., alfo Zugang 
1,070 M. 

56) W. Widenmann in den forfil. Blättern f. Würtemberg, IV. Heft. (1830). 
57) Verordt;ung vom 8. VIII. 1819, die Verhältniffe des I-laufes Thurn und 

Taxis betreffend. 
ss) Verordnung vom 8. XII. 1821, bei Widenmann a. a. 0. 
59) Verordnung vom 12. VI. 1823, betr .. die Deklaration der Verhältniffe des 

reichsunmittelbaren Adels. 
6°) Widenmann a. a. 0. 
61) Vergl. den Antrag Varnbühler in der Beilage zum Kammerprotokoll vom 

2 I. XI. 1827. 
62) Vergl. den oben befprochenen Entwurf eines Gemeinde- Waldgefetzes 

e 10, s. 117. 
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Privatwaldeigenthums generell für alle Privatwaldungen in Kraft 
traten. Am weiteilen ging man. in diefer Richtung in Baden; 
der Grundfatz der Eigenthumsfreiheit dagegen kam in Preuf.sen 
zum klarfien Ausdrucke. 

Gegen jenes Prinzip der allgemeinen Refchränkung der 
Privatwaldwirthfchaft wendete fich bald eine mehr und mehr 
erfiarkcndc Strömung. Mit der Ausbildung der Lehre von der 
klimatifchen und allgemeinen Kulturbedeutung des \Valdes mufste 
jener Theil des theoretifchen Staatsrechtes, welcher von dem 
V crhältniffe der Staatsgewalt zu den waldbefitzenden Staats
angehörigen handelt, nothwe.ndig einer Revifion unterzogen wer
den. Als der Beweis erbracht wurde, dafs jene Allgemeinbe
deutung des Waldes innerhalb gewiffer Grenzen lokal fei, fielen 
die Motive, alle Privatwaldbefitzer in ihrer freien Verfügung zu 
befchränken, hinw.eg und es konnte der Staatsgewalt nur das 
Recht und die Pflicht zuerkannt werden, in denjenigen Fällen 
einzufchreiten, wo durch W aldzerfiörungen das Gemeinwohl ge
fährdet war. Allein die pofitive Formung diefes Rechtes war 
fchwer, weil jene Frage felbfi, in welchen Fällen das Gemein
wohl durch Waldverwüfl:ung gefährdet fei, nicht mit wiffenfchaft
licher Schärfe gelöfi werden konnte und die unausgebildete 
Statifiik der Bewaldung und des klimatifchen Werthes derfelben 
zunächfi den Dienfl: verfagte. So blieb man mehr auf das Ge
biet theoretifcher Spekulation befchränkt, welche jedoch feit dem 
Erfcheinen des Werkes von Moreau de Jonnes in der Literatur 
über diefen Gegenfiand fleifsig bebaut wurde. Schon vorher 
(1820) hatte Ernfl: Moritz l\rndt 63) in fchöner Aufwallung für 
die Pflege des vaterländifchen Waldes einen ernfien Mahnruf 
hinausgerufen, r 839 61 ) fehrieb Frömbling feine (onderbare Schrift 
über -~i~ _Bedeutung der Wälder zur Landesvertheidigung, r 845 

" 3) Ein vVort über die PAegung und Erhaltung der Forflcn und der Bauern 
im Sinne einer höheren, d. h. menfchlichen Gefetzgebung. I 82o. 

"') Frömbling war ein forfllicher Sonderling, geb. 1796 zu, Hardenberg im 
Bayreuth'fchen, abfolvirte er 1813-17 feine forfiliche Lehrzeit bei Forfl:meifler 
Mofer in Bayreuth, fludirte I822/24 auf der Forflakademie Ber!in, war dann Ober
förfl:er in l\othebude und Neu- Sternberg. Er flarb 1866. Unter feinen zahl
reichen kleineren, oft perfönlieh verletzenden und mit den wunderbarflen Ideen 
angefüllten Schriften (vergl. Grunert, forfl:l. Blätter, XII, S. 230) lind nur wenige 
von Intercffe. Er fehrieb 1839: Fragmente über Vertheilung des Grundeigenthums 
zum Schutze des Vaterlandes etc.; I844: Die Waldfortifikation für Deutfehland 
etc. In letzterer Schrift theilt er eine fegenannte Bewaldungsfkala mit, d. h. eine 
Tafel der Normalbewaldung der einzelnen Länder, bemeffen nach ihrer mittleren 
Jahrestempcratur. Bei I 0 m. ]. T. verlangt er eine Bewaldung von o,g; bei 7° 
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trat Carl Grebe 65) für eine vernunftgemäfse Walderhaltung und 
dem entfprechende Einwirkung der Staatsgewalt auf die Privat
waldbelitzer in die Schranken und Höffler 66) wies aus dem Ruin 
der rheinifchen Parzellenwaldungen (1862) die Gemeinfchädlich
keit der vollen Freiheit des Kleinwaldbe:fitzes nach. Die klima
tifche Bedeutung des Waldes fuchte Peterfen I 846 67) klarzu
fiellen; von den gelehrten Staatswirtben verfolgte befonders 
Hermann Rentzfch 68) diefe Richtung, doch auch Bluntfchli, 6\l) 
Rofcher, 70) Lette 71) und Rau 72) erkannten es im Prinzip an, dafs 
da, wo durch unvernünftige vValdrodung das Gemeinwohl gc
fcbädigt werde, der Staat ein Halt gebieten müffe. 

In allen forfilichen Zeitfchriften wurde der Gegenfiand er
örtert; 73) es bildeten :fich vValdkonfervations-Vereine; 71) jene 
grofse bodenwirthfchaftliche Regulirung, von der ich oben ge
fprochen habe, wurde fchon 1835 von Karl Arnd 75) befprochen; 
aber man kam in der ganzen Frage nur wenig vorwärts, folange 
man die Organe zur korrekten Unterfuchung der naturwiffen
fchaftlichen Grundlagen derfelben nicht befafs. Diefe Organe 

= 1/s; bei IO 0 = 1/ 6 ; bei I 5°= 0,7 (in den heifsen Ländern hält er fiarke Be
waldung der Befchattung des Bodens wegen für nothwendig). Vergl. Fragmente 
S.· 45· Waldfortifikation, S. 21. 

65) Carl Fr. Aug. Grebe, die Beaufüchtigung der Privatwaldungen von Seiten 
des Sfaates. Gekrönte Preisfchrift. I845· 

66) Die StaatsoberaufGeht über das Privatwaldeigenthum in der preufs. Rhein
provinz. I862. 

67) Clairaut Peterfen, über den Einflufs der \Valdungen auf die Witterungs
verhältni/fe und das Klima. Altona I 846. 

68) Vergl. nDie Nachtheile aus der Verwüfiung der Privatwaldungen und ihre 
Abhülfe« (1859) und: nDer ·wald im Haushalte der Natur und der Volkswirlh
fchaft«. Gekrönte Preisfchrift (I857, 2. Aufl. 1862). 

GDJ Allgem. Staatsrecht, Bd. II, S. 43 I. 

70) Syfiem der Volkswirthfchaft, II. Bd., S .. 558. 
71 ) Vergl. die Verhandlungen des X. Kongreffes deutfcher Volkswirlhe in 

Breslau. Bernhardt, die Waldwirthfchaft und der vValdfchutz. I869. S. 88. 
72) Lehrbuch der politifchen Oekonomie. II. (Grundfätze der Volkswi;·thfchafts

politik). 5· Ausg. 1862. S. 333 fgde. 
73) Vergl. Forfi- u. Jagd~Zeitung, 1839, S. 189 fgde. (Auff. v. Dr. Reuter 

in Afchaffenburg); 1856, S. 470; I851, S. 411. (Auff. v. Fintzel) 1852, S. 1. (v. 
Wedekind) u. f. w. 

74) So in Naumburg (vergl. Forfi- u. Jagd-Zeitung, 1838, S. 249) u. a. a. 0. 
Siehe darüber unten ?. 27. 

7') Kar! Arncl, ndie materiellen Grundlagen und üttlichen Forderungen der 
europäifchen Kultur.« Stuttgart u. Tübingen 1835. A .. will den abfoluten Wald

, boden mit Holz angebaut, allen zur landwirthfchaftlichen Kultur geeigneten Boden 
auch landwirthfchaftlich benutzt fehen. 
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find er/1: in neuefl:er Zeit in den foril:lich-meteorologifchen Ver
fuchsil:ationen gcfchaffen worden. 

Die neuere Auffaffung, dafs die Privatwaldbefitzer in der 
freien Verfügung über ihre Foril:en nur da befchränkt fein follen, 
wo das öffentliche Intereffe. bei der Erhaltung einer beil:immten 
Kategorie von Waldungen, der fogenannten Schutzwaldungen, 
betheiligt i/1:, fand zuer/1: gefetzlichen Ausdruck in Bayern. 76) 

Diefer Staat, zufammengewachfen aus einer gröfseren Zahl früher 
autonomer Territorien der verfchiedenfl:en Organifation, hiil:ori
fchcn Tradition und Volksanfchauung, machte in der erfl:en 
Hälfte diefes Jahrhunderts denfelben Affimilationsprozefs durch, 
wie Preufsen. Auch hier war die Einheit der Gefetzgebung in 
gewiffem Sinne abhängig von der HerfielJung eines homogenen 
Staatskörpers. 

Bis 1852 galten in Bayern eine grofse Zahl älterer For/1:
hoheitsgefetze, die durch Spezialgefetzgebung hier und da er
gänzt und abgeändert waren. 77) Dann aber entfchlofs man fich 
zum Erlafs eines allgemeinen Foril:gefetzes für die rechtsrheini
fchen Kreife. Dies Gefetz, das vVerk Waldmann's und von ihm am 
17. Dezember 1851 vor der Abgeordnetenkammer glänzend ver
treten, 78) am 28. März 1852 vollzogen, il:ellt die freie Benutzung 
und Bewirthfchaftung der Privatwaldungen als oberil:en Grund
fatz auf, 79) macht die Theilung der Privatwaldungen davon ab
hängig, dafs die einzelnen Theile noch bewirthfchaftungsfähig 
bleiben, 8°) die Rodungen aber davon, dafs die Rodeil:ücke zu 
landwirthfchaftlicher Benutzung geeignet, das Fortbeil:ehen des 
Waldes nicht zum Schutze gegen Naturereigniffe nothwendig 
i/1:, 81 ) auch die Nutzungsberechtigten eingewilligt haben; erklärt 
die Rodung von Schutzwaldungen überhaupt für unzuläffig, 82) 

76) Vergl. »Forllverwaltung Bayerns« als Quellenwerk; ferner den befonderen 
Abdruck des Forllgefetzes v. 1852. (2. Aufl. 1857). 

77) Die Verordnung vom 22. XII. 1821 bellätigte, »dafs die Forfipolizei ein 
unheilreitbarer AusAufs der dem Staate zullebenden Forllhoheito fei; eine Ver
ordnung des Minillers d~s Innern vom 22. IV. 1835 gab allgemeine Anhalts
punkte für die Handhabung der Forllpolizei nach Mafsgabe der bellehenden 
fpezialgefetzlichen Bef\immungen. Vergl. Forll- u. Jagd-Zeitung. 1838, S. 354· 

78) Forll- il. Jagd-Zeitung. 1857, Eingang. 
79) Art. r d. Gef. 
80) Art. 20 d. Gef. 
81) Art. 35· 
82) Art .. 36. Als Schutzwaldungen bezeichnet das Ge fetz: 

a) Waldungen auf Bergkuppen und Höhenzügen, an fieilen Bergwänden, 
Gehängen und Leiten; 
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verbietet ebenfo Kahlhiebe in diefen Waldungen 83) und Deva
ftationen (Abfchwendungen) in allen ·waldungen; 84) erklärt die 
Wiederaufforftung kulturfähiger Waldblöfsen für erzwingbar 85) 

und belegt die U ebertretung aller diefer Beftimmungen mit .Geld
ftrafen, verfügt auch Zwangsmafsregeln anderer Art. 8G) 

Mit dem Erlafs des bayerifchen Forftgefetzes wurde ein 
Weg befchritten, der. wohl geeignet fcheint, den gefetzlichen 
Schutz des Eigenthums zu vereinigen mit dem gefetzlichen 
Schutze des Gemeinwohls gegen den Mifsbrauch der im Eigen
thum liegenden Rechte, ein Weg, den auch die franzöfifche Ge
fetzgebung über die Privatwaldungen befchritten hat 87) und den 
die Revifion der deutfchen Forfthoheitsgefetze 88) fernerhin inne
zuhalten und weiter zu verfolgen haben wird, wenn fie in bar
monifeher Weife lieh anfchliefsen will an die neuere Entwicklung 
unferes Rechtsbewufstfeins; 89) wir wljrden die höchfte Achtung 
vor dem Rechte des Eigenthums nicht ohne grofse Gefahr dem 
V olksbewufstfein entreifsen oder verdunkeln; aber der Staat 
würde feine Aufgabe fehlecht erkennen, wollte er es dulden, 
dafs die ungezügelte Befriedigung des Augenblicks-Intereffes die 
Kulturfähigkeit unferes Landes bedrohte und die Zukunft beraubte. 

§. 11. Entwickelung der Forststrafgesetzgebung und 
Forststrafrechtspfl.ege. 

In den allgemeinen Staatszuftänden der früheren Perioden 
war die Uebertragung jufiizhoheitlicher Funktionen auf Standes-

b) auf Steingerölle des Hochgebirges, auf Hochlagen der Alpen und in 
allen Oertlichkeiten, wo die Bewaldung zur Verhiitung von Bergllürzen 
und Lavinen dient oder· wo durch die Entfernung des Waldes den 

·Sturmwinden Eingang verfchafft wiirde; 
c) in Oertlichkeiten, wo von dem Bellehen des ·waldes die VerhUtung von 

Sandfehollen oder die Erhaltung der Quellen und Flufsufer abhängig ill. 

83) Art. 40-
84) Art. 41. 
85) Art. 42. 
8G) Ärt. 74-77. 
87) Vergl. Code foreflier, Art. 220. 224. Bernhardt, die forfllichen Verhält-

niffe von Deutfch-Lothringen, S. 73 fgde. 
SR) Vergl. den mehrfach citirten preufs. Gefetzentwurf von 1874. 
89) Ueber die neuere Entwickelung der Waldfchutzfrage vergl. Otto Beck, 

die Waldfchutzfrage in Preufsen. 186o. 2. l-Ieft 1870. - Grunert, die Waldfchutz
frage und deren Behandlung auf dem Wege internationaler Kongreffe, in den 

· forfll. Blättern von Grunert und Leo 1873, S. 97· - Stenographifche Protokolle 
des erllen internationalen Kongreffes der Land- und Forflwirthe. Wien 1874, 

S. 157 fgde. 
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und Grundherrn, Städte ctc. begründet. Es waren fo noch bei 
Beginn diefcr Periode in allen deutfchen Staaten zahlreiche Trä
ger der Privatgerichtsbarkeit vorhanden, welche auch in Forft
ftraffachen erkannten. Noch mehr wurde die Klarheit und Ein
heit der Strafrechtspflege dadurch beeinträchtigt, dafs in vielen 
deutfchen Staaten Verwaltung und Jufl:iz nicht getrennt waren; 
in Bezug auf die Forfl:vergehen und Uel:icrtretungen entfchieden 
fehr häufig Verwaltungsfl:ellen, in welchen die oberen Forfl:
Beamten des betreffenden Verwaltungsbezirkes mit entfcheiden
dcr Stimme fafsen. 

Die Fortentwickelung des dcutfchen Landesfl:aatsrechtes hat 
alle diefe Mifsfl:ände befeitigt. Wo der Staat als vValdbefitzer 
Recht fucht gegen fl:rafbare Handlungen , welche gegen fein 
Eigenthum gerichtet find, da hat er es, gleich allen Privat-Per
fonen, bei den ordentlichen Gerichten zu fuchen. Aber diefe 
Herbeiführung einer vernunftgemäfsen Rechtsgleichheit gehört 
vielfach erfl: der neuefl:en Zeit an und ifl: namentlich unter dem 
Einfiuffe der Ereigniffe von r 848 zu Stande gekommen. 

Der auf uralter Rechtsanfchauung beruhende Grundfatz, dafs 
das Holz im Walde, fo lange es noch nicht vom Boden getrennt, 
Niemandes Sache, d. h. in Niemandes Gewahrfarn fei, dafs alfo 
die unbefugte Entnahme folchen Holzes kein Diebftahl, fondem 
eine fl:rafbare Handlung anderer Art fei, ifl: in die ganze neuere 
Forfl:fl:rafgefetzgebung übergegangen. Als Diebfl:ahl wird dann 
nur die unbefugte Entnahme gefchlagenen und zugerichteten 
Holzes befl:raft. Eine Einheit der neueren Forfl:fl:rafgefetzgebung 
ift auch dadurch mehr und mehr erreicht worden, dafs die Strafen 
in allen deutfchen Staaten Geldfl:rafen mit fubfidiärer Haft oder 
Strafarbeit find, bemeffen nach dem vVerthe der entwendeten 
Waldprodukte, dafs eine Ehrenfl:rafe in den Fällen des einfachen 
Holzdiebfl:ahls nicht ausgefprochen wird, und dafs mit dem Rück
falle Straferhöhung eintritt. In einzelnen Staaten, wie z. B. in 
Preufsen, wird der gewohnheitsmäfsige öftee wiederholte einfache 
Holzdiebfl:ahl dem gemeinen Diebfl:ahle gleichgeachtet. 

Nach r8r6 machte fich eine fl:arke Steigerung der Holz
diebfl:ähle und Forfl:frevel in den dichtbevölkerten Gegenden des 
wefl:lichen und füdlichen Deutfehlands bemerkbar, fo in der 
Rheinprovinz, in der Pfalz und Rheinheffen. Die Gründe für 
diefe Erfcheinung lagen einmal in den wirthfchaftlichen Noth
fl:änden, welche als Folge der langen Kriege fich eingefleHt hatten, 
fodann in dem niederen Stande der Landwirthfchaft, welche 
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ohne Streu und 'Waldweide nicht bdl:ehen zu können glaubte, 
endlich in dem allgemeinen Charakter jener Uebergangsperiode, 
welche die kleineren Grundbefitzer gänzlich loslöfl:e von dem 
Grofsgrunclbefitze, eine ungemeffene Zertheilung des Grundbelitzcs 
gefl:attete und damit die Entfl:ehung zahlreicher Zwergwirth
fchaften ohne eigene Lebensfähigkeit ermöglichte. 

Der leichtere Erwerb, die rafche Entwickelung der Kom
munikationen und die Hebung der Lanclwirthfchaft nach I 8 30 
verminderte die Holzdiebfl:ähle rafch. Das Jahr I 848 brachte 
einen Rückfehlag und ganz· allgemein in Deutfehland heftige 
Angriffe gegen die Waldungen; feit I 8 50 aber läfst lieh eine 
fl:etige Abnahme der Holzdiebfl:ähle konfl:atiren und dies nament
lich in den indufl:riereichfl:en Gegenden, in Sachfen, 1) der Rhein
pfalz, 2) der preufsifchen Rheinprovinz, 3) dem füdlichen Wefl:
falen. 4) 

In Preufsen befl:and I820 noch die fl:andesherrliche Forfl:
polizeigewalt im Umfange der fl:andesherrlichen Bezirke. Erfl: 
die V erfaffung von 1848 befeitigte die ganze fogenannte Patri
monial-Gerichtsbarkeit. 5) 

Die Befl:rafung der Holzdiebfl:ähle und Forflfrevel erfolgte 
1820 nach den Forfl:ordnungen, 6) im Geltungsbereich des fran-

1) Im Kgrch Sachfen betrug I846/55 die Zahl der bei den Gerichtsämtern 
zur Anzeige gebrachten Rügen wegen Entwendung von Waldprodukten und Forll

polizei-Vergehen durchfchnittlich jährlich I 5,051, I 8s6/63 10,980 und I 863 nur 
8762. Darllellung der K. fäch!ifchen Staatsforllverwaltung, S. I4. 

2) In ganz Bayern betrug die Anzahl der zur Anzeige gekommenen Forll

frevel I849/53 durchfchn. jährl. 283,727; I853/58=255,832; 186I/67=202,590. 
Davon kamen auf die Rheinpfalz I28,327 bezw. I 13,I73 und 83,436 Fälle. S. 
die Forllverwaltung Bayerns. I86I, S. I34 fgde. und forllllatifl:ifche Mittheilungen 

aus Bayern. 1869, S. 6/7. 
3) Nicht aber in ganz Preufsen, wo die Zahl der zur gerichtlichen Unter

fuchung gelangten Holzdiebllähle I854/65 von 325,848 auf 426,336 geiliegen ill. 

S. v. Hagen, die ·forfl:l. Verh. von Preufsen. S. 74· 
1') So find z. B. bei den Gerichtsbehörden des indullriereichen Kreifes Siegen 

I849 2I5I Fälle von Holzdiebllahl etc. unterfucht worden, I862 nur 609. Vergl. 
v. Dörnberg, Statifiik des Kreifes Siegen. I865. S. I40. 

5) Oktroyirte Verfaffungs-Urkunde vom 5· XII. I848. Art. 40 und Verfaff.

Urkunde vom 31. I. I85o, Art. 42. Die Verordnung vom 2. I. 1849 (Gef. S. 
S. I) hat jede Art von !landesherrlicher, fiädtifcher oder Patrimonial-Gerichtsbar

keit in weltlichen Angelegenheiten ohne Entfchädigung für aufgehoben erklärt 

(e. I u. 2 der Ver.). In der Rheinprovinz war die Privatgerichtsbarkeit fchon 

mit Einführung des franzö!ifchen Rechtes befeitigt worden. Vergl. v. Rönne, 

Staatsrecht, I. I, S. 244 fgde. 
6) S. d. II. Bd. diefes Werkes, S. 6o u. 280. 
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zöllfchen Rechtes nach den franzölifchen Ordonnanzen und der 
V crordnung der gemifchten Landes-Adminifl:rationskommiflion 
zu Kreuznach vom JO. Juli I 814. 7) In Anwendung kam das 
gewöhnliche gerichtliche Verfahren. Eine fl::renge Trennung der 
Jufl:iz von der Verwaltung wurde fchon 1808 durchgeführt. 

Das edle allgemeine Holzdiebfl:ahlsgefetz erging am 7· Juni 
I 821. 8) Daffelbe ordnete ein fehr einfaches Verfahren vor einem 
Kommiffar der gewöhnlichen Gerichte an, befl:immte, dafs diefe 
Gerichte in Holzdiebfl:ahlsfachen kompetent fein follen, auch 
wenn fie fonfi zur Ausübung der peinlichen Gerichtsbarkeit nicht 
befugt wären und fetzte Geldfl:rafen als ein Vielfaches des vVer
thes des entwendeten Holzes fefl:, 9) an deren Stelle im Falle 
der Zahlungsunfähigkeit Gcfängnifs oder Strafarbeit zu treten 
hatte. Holzdiebfl:ahl im 3- Rückfalle war mit Einfperrung be
droht, IO) ebenfo bei verübter Gewaltthätigkeit durch den Ge
pfändeten und bei Diebfl:ahl an gefchlagenem Holze. Die Ent
wendung anderer vValdprodukte berücklichtigte das Gefetz nicht, 
es follten vielmehr die dahin gehörenden Strafbefl:immungen 
der zu erlaffenden allgemeinen Forfl:- und Jagd-Ordnung vorbe
halten bleiben. 

Die Uebelfiände, welche aus dem Mangel folcher Befl:im
mungen fich ergaben, veranlafstcn die Staatsregierung, da eine 
allgemeine Forfl:- und Jagd-Ordnung nicht zu Stande kam, 1843 
in einer befonderen Verordnung 11) der fchrankenlofen Ausübung 
der Waldfl:reu-Berechtigungen entgegenzutreten. Ebenfo führten 
zahlreiche. Widerfetzlichkeiten gegen Forfl:- und Jagd-Beamte 
I 837 12) zum Erlafs eines Gefetzes, welches denfelben das Recht 

7) Abgedr. bei Binger, Sammlung von Forfi- und Jagd-Gefetzen. S. 24 fgde. 
B) Binger, a. a. 0. S. 1. Gef. S. 1821. Nr. 8. 
9) Der 4 fache Betrag des aufserdem zu zahlenden Werthes wurde ·bei ein

fachem Holzdiebfiahl als Strafe ausgefprochen, der 6fache, wenn der Diebfiahl 
bei Nacht verübt wurde (i! 2 d. Gef.), oder im 2. und 3· Wiederholungsfalle 
(9. 3), der 8fache bei Entwendungen zur Nachtzeit und im Wiederholungs-Falle. 

10) e 30-33 des Gefetzes. 
11) Vorläufige Verordnung über die Ausübung der Waldilreu-Berechtigung 

vom 5· III. 1843. Gef. S. 1843. S. 104. 
12) Gefetz vom 3 r. III. 1837 (Gef. S. 1837, S. 65) über den Waffengebrauch 

der Forfi- und Jagd-Beamten und die Infiruktion des Minill. d. König!. Haufes 
vom 17. IV. 1837 (v. Kamptz, Jahrbuch, IV, S. 620 u. v. Kamptz, Annalen, XXI, 
S. 344· Das Gefetz gilt auch für die 1866 mit Preufsen vereinigten Landestheile 
(Verordnung vom 25. VI. 1867 Gef. S. 1867, S. 923) und ermächtigt die König!. 
Forll- und Jagd-Beamten, fowie die in Kommunal- oder Privatdienil flehenden, 
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verlieh, unter gewiffen Bedingungen zur Ueberwindung derWider
fetzlichkeit die vVaffe zu gebrauchen und eines zweiten Gefetzes, 
welches den Wider11:and der Frevler felbfl: mit fchwerer Strafe 
bedrohte. 13) 

Das Jahr 1852 führte in der preufsifchen For11:fl:rafgefetz
gebung wefentliche Aenderungen herbei. Das am 2. Juni er
laffene Gefetz über den Diebfl:ahl an Holz und anderen Wald
produl<ten umfafste die Gefammtheit der hierhergehörigen fl:raf
baren Handlungen, behielt im Uebrigen die Strafgrundfätze von 
I 82 I in ihren wefentlichen Theilen bei. Daffelbe fchlofs fich 
an das I 85 I 14) erlaffene Strafgefetzbuch an und fand in den 
auf Grund des Gefetzes vom I I. März I 8 50 15) erlaffenen Forfl:
polizei- Verordnungen der Regierungen feine nothwendige Er
gänzung. 16) 

Die Forfl:fl:rafrechtspftege in Preufsen hat fich fo zu einer 
zwar milden, aber rafchen und einfachen Art des Vollzugs ent
wickelt. In neuefl:er Zeit hat _das allgemeine deutfche Straf
gefetzbuch durch die Befl:immung, dafs eine Verfolgung mit 
Strafe gegen Perfonen unter I 2 Jahren unzuläffig fein foll, eine 
unverkennbare Gefahr für das Waldeigenthum herbeigeführt, 
weil gerade Kip.der zur Entwendung von Vi!aldprodukten häufig 
mifsbraucht werden. 17) 

Preufsen hat feit I 82 I mit fafl: allen N achbarfl:aaten V er-

wenn lie auf Lebenszeit angefiellt lind, oder die Rechte der auf Lebenszeit An
gefleHten haben, nach Vorfchrift des Holzdiebfl:ahlsgefetzes vereidigt lind un<l 
weder Pfandgelder, Denuncianten- Antheile noch Straf-Gelder empfangen, zum 
Waffengebrauch innerhalb ihres Schutzbezirkes gegen Widerfpenfl:ige 'zur Ueber
windung des Widerflandes und bd erfolgendem oder angedrohtem Angriffe auf 

die Perfon des Beamten. 1837/65 lind 78 Contravenienten getödtet, 140 fehwer 
und 214 leicht verwundet worden. In 177 Fällen war der Waffengebrauch nicht 
gerechtfertigt. In derfelben Zeit ·wurden 47 Forfibeamte von Wilddieben und 
Holzfrevlern getödtet, 201 verwundet. Vergl. v. Hagen, forfil. Verh. v. Preufsen, 

s. 75· 
13) v. I-lagen, die forfl:l. Verh. Preufsen, S. 72, wo das Gefetz abgedruckt 

ifl:. Daffelbe ifl: durch die iiii II7-II9 des Reichsfl:rafgefetzbuches erfetzt. 
11) Durch das Reichs-Strafgefetzbuch erfetzt. 
15) Daffelbe ermächtigt die mit der örtlichen Polizeiverwaltung betrauten 

Behörden und Bezirksregierungen zum Erlafs von Polizei-Verordnungen, deren 
Inhalt jedoch mit befiehenden Gefetzen nicht in Widerfpruch flehen darf, und 
Strafen bis zu 3 Thlr. - die Regierungen bis zu 10 Thlr. - anzudrohen. 

16) S. eine folche für Minden im Anhang B. bei v. Hagen a. a. 0. 
17) Vergl. darüber Uhde, in der Zeitfchr. für Forfl:- upd J agdwefen von 

Danckelmann, IV, S. 123. Neubaus, daf. S. 130. 
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träge wegen gerneinfamer Verfolgung der Forfl:frevler abge
fchloffen, namentlich mit Kurheffen, 18) Naffau, 19) Hannover, 20) 

Holfl:ein-Oldenburg,21) Sachfen-Koburg, 22) Bayern, ~3) Grofsher
zogthum Heffen, ~·) beiden Schwarzburg, 25) Lippe,'26) Wald'eck, 27) 
S.-Hildburghaufen, 28) S.- Gotha, 29) Heffen- Hornburg, 30) Braun
fchweig, 31) den Niederlanden, 32) · Mecklenburg-Schwerin 33) und 
Strelitz, 34) Sachfen,-35) Oldenburg, 36) Anhalt, 37) Oefl:erreich, 38) 

S.-Weimar. 39) 

Diefelbe Ungleichheit der Forfl:-Strafgefetzgebung, wie in 
Preufsen vor r8rr, war in Bayern bis 1852 vorhanden.·W) Jeder 
Kreis hatte fafl: eine andere Rüge-Ordnung, die Tarife waren 
grofsentheils veraltet. Die F orfl:polizei- und F orfl:fl:rafgerichts
barkeit wurde in den fl:andes- und grundherrliehen Gebieten 
durch die Polizeibehörden der Standes- und Grundherrn gehand
habt und diefe Zufl:ände änderten fich erfl: 1848, 41) als die ge
fammte Forfl:polizei und Forfl:fl:rafgerichtsbarkeit an die könig-

18) Vertrag vom 3· VI. I821 (Gef. S. S. 105). 
19) Vertrag vom 10. X. 1821 (Gef. S. S. 163). 
20) Vertrag vom 20. XI. 1821 (Gef. S. 1822, S. 39). 
21) Vertrag vom 8. XII. I821 (Gef. S. 1822, S. 8). 
22) Vertrag vom 4· XII. 1821 (daf. S. 41). 
23) Vertrag vom 4· V. 1822 (Gef. S. 1824, S. 144). 
24) Vertrag vom 24. V. 1822 (Gef. S. S. I5 I). 
25) Vertrag vom 16. VII. I822 (Gef. S. S. I90) f. Sondershaufen, vom I3. 

XI. 1822 (Gef. S. S. 2I9) f. Rudolfladt. 
26) Vertrag vom 3 I, VII. 1822 (Gef. S. S. I9I). 
27) Vertrag vom 9· XI. 1822 ( Gef. S. S. 2 I 7 ). 
28) Vertrag vom 28. X. I824 (Gef. S. S. 179). 
29) Vertrag vom 15. XII. 1824 (Gef. S. S. 223) und Deklaration vom 21. 

XII. I847· 
30) Vertrag vom 15. VIII. 1826 (Gef. S. S. 79). 
31) Vertrag vom 23. I. u. 7· II. 1827 (Gef. S. S. 39); 25. I. u. 4· IV. 1839. 
32) Vertrag vo,m 16. VIII. I828 (Gef. S. 1829, S. 106). 
33) Vertrag vom 5· XI. 1828 (Gef. S. S. 133) mit Nachtrag v. 15. IV. 1831. 
34) Vertrag vom 6. I. 1838 (Gef. S. S. 30). 
35) Vertrag vom 12. X. 1835 (Gef. S. S. 223). 
36) Vertrag vom 26. V. 1838 (Gef. S. S. 349). 
37) Vertrag vom 5· IX. I839 (Gef. S. S. 252) für Bernburg u. v. 26. VIII. 

i847 (Gef. S. S. 324) f. Deffau. 
21. III. 15. I 

38) Vertrag vom --IV- 1842 (Gef. S. S. II2) und -II. 1848 (Gef. S. 
19. . 4• • 

s. 29). 
39) Vertrag vom 23. (29.) III. 1852. 
40) Forfl:- u. Jagd-Zeitung, 1841. S. I fgde. 
41 ) Forfl:verwaltung Bayerns. S. VIII. Gef. vom 4· VI. 1848. 
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liehen Behörden überging. Gemeines ForfHl:rafrecht für das ofl:
rheinifche Bayern fchuf dann das Forfl:gefetz vom 28. März 1852 
(II. Abfchnitt), während für die Pfalz fchon am 23. Mai I 846 
ein revidirtes Forfl:fl:rafgefetz erlaffen worden war. 42) 

Die Forfl:frevel mehrten fich bei Beginn diefer Periode in 
einzelnen Theilen Bayerns, befonders in der Rheinpfalz in einer 
geradezu erfchreckenden Progreffion, trotzdem die damals gel
tenden Gefetze überaus harte Strafen ausfprachen. 43) Seit 1849 
ifl: jedoch eine fl:etige Abnahme derfelben zu konll:atiren. 44) 

Zull:ändig find nach obigen Gefetzen die Forfl:fl:rafgerichte (in 
erfl:er Inll:anz die Land- bezw. für Städtebewohner die Bezirks
gerichte als Einzelrichterämter, in zweiter Infl:anz die Bezirksge
richte als Kollegialgerichte, für Nichtigkeitsbefchwerden die Ober
appellgerichte) im rechtsrheinifchen, die Friedensgerichte, Zucht
polizeigerichte und das Appellgericht im linksrheinifchen Bayern. 

Die Strafen find Geldil:rafen, welche in einem arühmetifchen 
V erhältniffe zum W erthe des entwendeten Holzes oder Wald
erzeugniffes fl:ehen, wie in P!eufsen. Aber die bayerifchen Ge
fetze ziehen auch den Schaden bei Bemeffung der Strafe heran, 
was in Preufsen nicht gefchieht. Die Entwendung aufgearbeite
ten Holzes wird als gemeiner Diebfl:ahl befl:raft. Die Strafen 
für Weidefrevel werden nach ziemlich hohen Straffätzen pro 
Stück normirt, Entwendung von Streu, Holzpflanzen, Samen, 
Harz etc. in ähnlicher Weife, wie die von Holz geahndet. 

Die bayerifchen Gefetze bedrohen den Diebfl:ahl an Holz 
und anderen Waldprodukten unter erfchwerenden Umfl:änden 
ebenfo, wie den Rückfall, mit höherer Strafe, kennen aber 
einen fogenannten ausgezeichneten Rückfall d. h. einen 
wegen grofser Häufigkeit der fl:rafbaren Handlungen, welche 
eine Perfon verübt, oder wegen des hohen Werthes der ent
wendeten Objekte oder wegen fortgefetzter Hehlerei und Be
günll:igung befonders fchweren Rückfall, der mit zufätzlicher 

42) Die Forftverwaltung Bayerns. S. II2 fgde. Für die Pfalz war fchon am 
28. XII. 183 I ein Forflgefetz er laffen worden, welches fich jedoch als zu milde 
erwies und durch das Gefetz vom 23. V. 1846 abgeändert und ergänzt wurde. 

43) Nach A. L. v. Seutter, die Forflpolizeiflrafgefetzgebung, wiffenfchaftlich 
begründet (Mannheim 183 1), S. 8, vermehrten fich die Forflfrevel in der Rhein
pfalz r8r6/31 von 25,000 Fällen jährlich auf wo,ooo. 

4 j) Nach den amtlichen Angaben in »Die Forflverwaltung Bayerns« betrug 
die durchfchnittliche Zahl der Forflvergehen 1849/53 283,727 jährlich, r86r/67 

nur noch 202,599. 
Bernhardt, Forstgeschichte. !I!. 10 
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Arrefi-Strafe bedroht ifi. Zweimal wiederholter ausgezeichneter 
Rückfall wird durch das Gefetz als Gewohnheitsfrevel bezeichnet, 
den V ergehen gleichgefl:ellt und mit I -6 monatlicher Gefäng
nifsfl:rafe befl:raft. Zufl:ändig find hier die Bezirksgerichte. 

In Würtemberg 45) ifl: die Forfl:fl:rafrechtspflege noch heute 
grofsentheils Sache der Forfl:behörden (Forfl:ämter). Hiermit 
ifl: dort eine Abnormität fl:ehen geblieben, welche in fafl: allen 
anderen deutfchen Staaten längfl: befeitigt ifl:, und welche in 
Würtembcrg felbfl: heftig bekämpft wird. 46) 

Das gültige Forfl:fl:rafgcfetz ifl: noch heute die Forfl:ordnung 
von I6J4. Spruchbehörden erfl:er lnfl:anz find die Forfiämter, 
in zweiter Infl:anz die Forfl:direktion; für die Körperfchafts- und 
Privatwaldungen innerhalb einer Gemarkung find auch die Ge
meindebehörden bei geringen Strafhandlungen kompetent. Ueber
fl:eigt die Strafe ein befl:immtes Strafmaafs (z-6 Tage Gefang
nifs, IZ-36 Mark Geldbufse, 47) fo find die Staatsforfl:behörden 
kompetent. 

Der Erlafs eines neuen Forfl:firafgefetzes nach den Straf
rechts-Grundfatzen der Neuzeit fl:eht in naher Ausficht. 48) 

Auch in Würtemberg ifi neuerer Zeit, mit reicherer Ent
wickelung des Erwerbslebens und wohl auch durch firengere 
Handhabung des Forfl:fchutzes durch die militärifch organifirtc 
Forfl:fchutzwache eine erhebliche Verringerung der Forfifrevel 
eingetreten." 49) 

Baden erhielt in dem Forfl:gefetze vom I$. November I833 
ein neues Forfl:firafgefetz. Daffelbe bedroht den Holzdiebfl:ahl 

45) Vergl. Schenk, das ForfHl:rafwefen in Würtemberg, in der Monatfchrift 
für das würtemberg. Forftwefen, r85r, S. 3· 

46) Vergl. Forft- u. Jagd-Zeitung, 1858, S. 399· 
"7) Die Gemeinden find in Bezug auf die ihnen zuftehende polizeiliche Straf

gewalt klaffifizirt. Diefe Befugnifs bewegt lieh innerhalb der bezeichneten Grenzen 
von 12 Mark Geldbufse (bezw. 2 Tage Haft) bis 36 Mark bezw. 6 Tage Haft. 

' 8) Eine neue Regelung der Materie iil: durch die Lage der Reichsfl:raf-
gefetzgebung nothwendig geworden. 

49) In dem fehr dicht bevölkerten Forftamte Seherndorf z. B. wurden 1847/48 

4,7o6, 1848/49 6,937, 1849/50 10,579, r85o/51 8,982 Fälle von Waldvergehen 
abgeurtheilt. Nach Dorrer, in »Das Königreich Würtemberg«, r863, S. 529 fgde 

kamen 1848/50 jährlich 74,590 Fälle von Forflvergehen vor, 1857/59 37,959. 
Nach den von Leo, Forftftatiftik, S. · 310 und 31 r gegebenen Ueberlichten haben 

lieh die Foril:vergehen von 1856 bis 1871 von 42,172 auf 29,043 vermindert. Die 
Streu- und Grasfrevel jedoch haben lieh in demfelben Zeitraum von 7,769 auf 
8,936 vermehrt. · 
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mit einer nach dem Werthe und Schaden bemeffenen, mit der 
Stärke des entwendeten Stammes fteigenden Geldftrafe, 50) an 
deren Stelle Strafarbeit oder Gefangnifs tritt, wenn fie nicht 
vollftreckbar ift. Gegen wiederholte Entwendung werthvoller 
Objekte, 51) fowie gegen Gewohnheitsfrevel droht das Gefetz 
Arbeitshausftrafen an. Daffelbe umfafst alle ftrafbaren Handlungen 
und läfst bei er(chwerenden Umfl:änden Straferhöhung bis zum 
doppelten Betrage zu. Die Bezirksämter in erfl:er, die Kreis
regierungen in letzter lnfl:anz, wurden für zufl:ändig erklärt. 52) 

Wie in den übrigen füddeutfchen Staaten, haben auch in 
Baden die Forftfrevel fich nach Zahl und Schwere in neuer 
Zeit erheblich vermindert, der Zahl nach von I845 bis I856 
von 78246 auf 50565. I865 kam auf 10 Einwohner I wegen 
Forfl:frevel Befl:rafter, I870 auf I2 Einwohner. Der Schaden
erfatz für Forftfrevel und damit die Schwere derfelben vermin
derte fleh I 867 f 70 um 22 Ofo. 53) 

Im Grofsherzogthum Heffen wurde am 4· Februar I837 
ein neues Forfl:ftrafgefetz erlaffen, welches die Strafen ebenfalls 
in befl:immtem Verhältnifs zum Werthe bemifst. Die Forftfl:raf
rechtspflege ift lediglich Sache der ordentlichen Gerichte. Eine 
bedeutende Verminderung der gegen das Waldeigenthum ge
richteten ftrafbaren Handlungen ift auch in Heffen in neuerer 
Zeit nachweisbar. 54) 

In Naffau war bis zum Jahre I866 die völlige Trennung 
der Jufl:iz von der Verwaltung noch nicht zur Durchführung ge
langt. Kompetent in Forfl:fl:raffachen waren nach dem Gefetze 
vom 6. Oktober I 849 die Ortsfchultheifsen in erfl:er Inftanz und 
bis zu 3 fl. Strafe, die Bezirksämter in zweiter Inftanz und bis 
zu 20 fl. Strafe oder I4 Tage Gefangnifs, die Landesregierung 
endlich in dritter Inftanz. Der mehrfache W erth wurde als 

50) Im Allgemeinen ifi die Strafe gleich der Summe von Werth und Schaden 
beftimmt. Bei Standreifem und Standbäumen im Niederwald (Mittelwalde) aber 
foll fie dem doppelten Holzwerthe gleich fein, wenn die Stammftärke bis 3 Zoll, 
dem 3 fachen, wenn diefelbe 3-6 Zoll, dem 4fachen, wenn fie mehr als 6 Zoll 
beträgt. 1! 16 I des Gef. 

51) 1! r68 des Gef. 
5?) 1! 200 des Gef. 
53) Monatfchrift für d. würtemb. Forfiwefen. IV. (1853) S. 79 fgde. Forfi

nnd Jagd-Zeitung, 1848, S. 149· 432. 1845, S. r88. 
M) Handbuch der Gefetze, Verordnungen etc. für das Forftftrafwefen im 

Grofsherzogth. Helfen 1841- 1844 - Monatfchrift a. a. 0. Leo, Forfiftatillik 
S. 317, 320. - Forft- u. Jagd-Zeitung, 1848, S. 463. 

10* 
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Strafe fellgefetzt Ein. neues Forflflrafgefetz erging am 6. Januar 
I86o, ohne die Kompetenzverhältniffe zu ändern. 55) 

Kurheffen erhielt 1822, I833, 1835 Forflflrafverordnungen 
und am 22. Juli I85 I ein neues Forflflrafgefet~. Die kurheffi
fche Gefetzgebung hat den Grundfatz, dafs die Rechtfprechung 
Sache der ordentlichen Gerichte fein foll, korrekt durchgeführt 
und fich in Bezug auf Bemcffung der Strafe für ForfHrevel 
analog der preufsifchen und heffen-darmflädtifchen entwickelt. 56) 

Daflelbe gilt von Hannover, wo das Gefetz vom 9· Juni 
I 847 die bis dahin in Geltung flehenden Forflordnungen der 
einzelnen Gebiete befeitigte. Das am 25. Mai 1847 allgemein 
erlaffene Polizeiflrafgefetz ergänzte das obige Gefetz. Kompe
tent find feitdem in Hannover nur die ordentlichen Gerichte. 

Auch in Hannover zeigt fich in neuerer Zeit eine erfreuliche 
Abnahme der Forfl:vergehen. I854 betrug die Zahl der dies
fälligen V erurtheilungen noch 34,389, I 863 nur noch I 8,984. 57) 

Das br.aunfchweigifche Forfiflrafgefetz vom 26.-Juli I837 
drohte als Strafen Geldbufse, Strafarbeit, Gefängnifs, Zwangs
arbeit und endlich Zuchthaus an, liefs bei jugendlichen Ver
brechern körperliche Züchtigungen als Strafzufchärfung zu, nor
mirte im Uebrigen die Strafen ebenfalls in einem arithmetifchen 
Verhältniffe zum Werthe des entwendeten Objektes. Die Ge
richte wurden für die allein zufländige Inflanz erklärt. 58) 

Im Königreich Sachfen wurde am 2. April I838 ein Ge
fetz über die Beflrafung der Forfivergehen erlaffen, welches die 
Strafen analog der preufsifchen Gefetzgebung normirt und die 
Gerichte für kompetent erklärt. Die Zahl der zur Anzeige ge
brachten Forflvergehen hat ftch in neuerer Zeit ebenfalls ver
mindert. 59) 

Daffelbe gilt von der Mehrzahl der thüringifchen Staaten, 
wo im Allgemeinen ähnliche Grundfätze der Forfl:flrafrechtspflege 
zur Anwendung kommen. Nur in Schwarzburg-Rudolfladt zeigte 

55) Forfl- u. Jagd-Zeitung, I849, S. 47 I. Monatfchrift, a. a. 0. 
56) Monatfchrift, a. a. 0. Forfl- u. Jagd-Zeitung, I847, S. I5, I848, S. 461. 
57) Forfl- u. Jagd-Zeitung, I847, S. 266 (:Forflflrafgefetz) u: S. 305 (Polizei-

flrafgefetz). Leo, a. a. 0. S. 303. 
58) Gef. und Verordnungsblatt v. I837, Nr. 25. 
50) Forfl- u. Jagd-Zeitung, I847, S. I9- Das Forflflrafgefetz für das König

reich Sachfen, erläutert von Arthur Baum garten. - Crufius, Leipzig I848. Leo, 
Forllflatiflik, S. 3I4. I86o betrug die Zahl der zur Anzeige gebrachten Forft

vergehen I5,374, I868 I4,67I; von denfelben lagen 15,024 bezw. I4,2I4 unter 
ein~m Werthsbetrag von I 1/ 2 Thlr. 
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fich r865(70 eine fehwache Zunahme der Forftfrevel. 60) Ebenfo 
in Anhalt. 61) 

In Mecklenburg-Schwerin62) wirkte das Forftftrafgefetz 
vom 2 I. März r 8 57, welches als Strafe den 2-4 fachen W erth 
des entwendeten Objektes feftfetzte und eine angemeffene Ge
fängnifsftrafe fubftituirte, günfl:ig auf die Verminderung der 
Forftfrevel. Sie haben I852/64 in den landesherrlichen und 
Kameral-Forften fich von II844 Fällen auf6313, in den Städte
forften von I 782 auf II 52 vermindert. -

Die vorftehende kurze Darfteilung einiger auf das Forft
fl:rafwefen in Deutfehland bezüglicher hiftorifcher Vorgänge be
weift zur Genüge, dafs die ftrafbaren Handlungen, welche gegen 
das Waldeigenthum gerichtet find, fich in erfreulicher Abnahme 
befinden. Es ifl: nicht die Aufgabe des Hiftorikers, das ftati
fl:ifche Bild des Forftfl:rafwefens weiter und bis in alle Einzel
heiten zur Darftellung zu bringen. Er hat fich vielmehr diefes 
Bildes nur zu bedienen, um zu zeigen, in welchen allgemeinen 
Richtungen fich die Entwicklung bewegt hat. 

Der Grundfatz, dafs der ordentliche Richter allein befugt 
fein foll, Recht zu fprechen und Strafen zu verhängen, ift auf 
dem Gebiete des Forftfl:rafwefens in fafl: allen deutfchen Staaten 
in diefer Periode zur praktifchen Geltung gelangt, nicht minder 
das Pril}zip der Strafbemeffung nach dem Wcrthe des entwen
deten Objektes. 

Bei Beginn diefer Periode beftanden in vielen deutfchen 
Ländern noch verfchiedene Anbringegebühren für die Forft
fchutzbeamten. Sie waren nur zu fehr geeignet, das Anfehn 
diefer Beamten im grofsen Publikum zu fchmälern und ihre 
fl:renge Zuverläffigkeit zu verdächtigen. Faft allerorts find diefe 
Gebühren im Laufe diefer Periode in Wegfall gekommen, fo in 
Baden, Bayern (feit I 848), Braunfchweig, Hannover, Heffen
Darmfl:adt ( r 848), Kurheffen ( r 848), N affau, Preufsen, Sachfen 
(I 837). In Folge der fo hergeftellten völligen Integrität der 
forfl:fchutzamtlichen Thätigkeit konnte den Beamten cin hohes 
Maafs von Glaubwürdigkeit, ihren Ausfagen in einfachen Holz-

Go) Leo, Forflflatiftik, S. 319 fgde. 
Gl) Leo, a. a. 0. S. 323. Die Zahl der Frevel betrug r865 im Ganzen 

2,480, 1870 3,360. Die ungünfiigen Agrarverhältniffe mögen zu diefern Ergeb
niffe das Ihrige beitragen. 

ü2) Beiträge zur Statifiik Mecklenburgs. IV. (r869) ~· r8. Leo, Forfl
fiatiflik, S. 315. 
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dicbfl:ahls- und Forfl:frevelfachen volle Beweiskraft beigelegt 
werden. Die Stellung der niederen Forfl:beamten ifl: hierdurch 
bedeutend gehoben worden. -

§ 12. Allgemeine Uebersicht über die Entwicklung der 
W aldwirthschaft und Forstwissenschaft. 

Die Periode von IJ90-I82o habe ich oben als diejenige 
der fchulgemäfsen Anfchauung, des dogmatifchen Gebunden
feins bezeichnet. 1) Ihre Kraft beruhete in der Regelgerechtig
keit, ihre Schwäche in dem Ueberwiegen der Schule und einer 
generaWirenden Tendenz, welche fich fl:att auf wahrhaft wiffen
fchaftliche Schlu(sfolgerungen, auf eine geordnete, doch unfichere 
Maffe empirifch gewonnener Erkenntniffe fl:ützte. Die Methode 
der wahrhaft wiffenfchaftlichen Unterfuchung fehlte diefer Zeit 
ebenfo, wie die Einficht in die naturwiffenfchaftlichen und volks
wirthfchaftlichen Grundlagen der Waldwirthfchaft. 

Und hier lagen die Angelpunkte des Fortfchrittes, hier die 
grofsen Aufgaben der Zukunft. Beim Beginn diefer Periode 
lag die Wirthfchaft allerorten in den Feffeln der Hartig'fchen 
und Cotta'fchen Betriebsarten. Nur in ihrer Relation zu den 
verfchiedenen Betriebsarten erfchienen die einzelnen Holzarten, 
nicht nach ihrem fpeziellen wirthfchaftlichen Verhalten. Man 
opferte die Mifchung derfelben unbedenklich der fl:arren Hoch
walclfchablone. Man trieb, noch von den Schatten der fafl: ver
fchwundenen Holznoth geängfl:igt, die Umtriebe unnatürlich in 
die Höhe, ohne fich zu fragen, ob folche Umtriebe wirthfchaftlich 
nothwendig ocler gerechtfertigt feien. Man fetzte, indem man 
den Befl:änden den höchfl:en Zwang anthat, vielfach den reinen 
fchulgemäfsen Hochwald an die Stelle des Plenter- und Mittel
waldes, gefl:ützt auf angeblich empirifch gewonnene Verhältnifs
zahlen für den Zuwachsgang in diefen verfchiedenen Betriebs
arten, ohne nur die Methode der vergleichenden Ertragsberech
nung bis zu einer gewiffen Brauchbarkeit clurchgebildet zu haben. 

Die· Waldzufl:ände in Deutfehland waren um I 820 keines
wags erfreuliche. Ermüdete Böden, verödete Waldfl:ücke fan
den fich im Ofl:en und Weften, Norden und Süden in grofser 
Ausdehnung. Die Forfl:wirthfchaftslehre jener Zeit hatte fich 
zu klarer Auffaffung ihrer eigenen Grundprinzipien noch nicht 

1) Im II. Bde. diefes Werkes, S. zgo. 
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durchgerungen; die Wirthfchaft lag vielfach in den Händen fchlecht
gebildeter, von Jagdintereffen beherrfchter Praktiker. Das Prin
zip des Femelfchlagbetriebes in der Art der Hartig- Cotta'fchen 
Schule, bis 1830 fafl: allgemein herrfchend, wich dann dem 
Kahlfchlagprinzip, welches zum zweitenmal zur Geltung ge
langte. Man fehwankte hin und her, fuchend nach einem Be
triebsfyfl:eme, welches alle Vorzüge in fich vereinige und unter 
allen Verhältniffen anwendbar fei. Ein folches fand man nicht, 
eben fo wenig aber die goldene Wahrheit, dafs die Forfl:wirth
fchaft in fl:renger Abhängigkeit von den mafsgebenden örtlichen 
V erhältniffen fl:eht. Die letztere drang erfl: nach I 840 mehr 
und mehr durch. Sie unabläffig verkündet zu haben, ifl: das 
unbefl:reitbare Verdienfl: Pfeils. 

Ueberall vollzog fich feit I 8oo ein grofsartiger W echfel 
der Holzarten. Was im Norden und Weften Eiche und Buche, 
im Süden von Deutfehland Buche und Tanne verloren, ge
wannen im Norden die Kiefer, im wefl:lichen und mittleren 
Deutfehland die Fichte, im Süden Fichte und Kiefer. 

Die Anfl:rengungen der F orfl:wirthe richteten fich ganz be
fonders auf emfige Kultur. In diefer Richtung wurde fehr Be
deutendes geleifl:et. Die ausgedehnten Räumden und Blöfsen 
begannen zu fchwinden. Die Pflanzung gewann mehr und mehr 
an Bedeutung, die Methoden derfelben an Verfeinerung, dabei 
an Anwendbarkeit im Grofsen. Die ehemals und bis I8IO viel
fach ausgeführten unwirthfchaftlichen dichten Saaten wichen 
rafch, nachdem ihre ungünfl:igen Ergebniffe erkannt worden 
waren, der Pflanzung. 

Hand in Hand damit ging eine rationellere Gefl:altung des 
Femelfchlagbetriebes. Gegen die langen Verjüngungszeiträume, 
die zu dunkle Stellung der Schläge, das lange Zuwarten auf 
Befamung erhob fich eine heftige Oppofition. Aber man ge
langte nicht fehneU genug zu einer klaren Einficht in das wahre 
Wefcn des Vor~rjüngungsbetriebes, um das Ueberwuchern der 
Kahlfchlagwirthfchaft hindern zu können, die im nördlichen und 
mittleren Deutfehland rafch zur Herrfchaft gelangte und in der 
feinen Durchbildung der Pflanzmethoden feheinbare Unter
fiÜtzung fand. Erfl: die neuefl:e Zeit kehrt vielfach zum Vor
verjüngungsbetriebe zurück. 

Bisher - fo erkennen wir leicht - war es wefentlich die 
Technik der Befl:andsbegründung, welche weitere Fortbildung 
fand, weit weniger diejenige der Befl:andserziehung. Die Ein-
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ficht aber, dafs der Forfiwirth nicht allein die Holzbefiände, 
fondern auch den Boden bewirthfchaftet, fehlte der Zeit vor 
1850 fafi ganz und die deutfche Forfl:wirthfchaft that einen be
deutungsvoJten Schritt vorwärts, als G. König die neue Lehre 
von der Waldpflege begründete. Eine Fülle produktiver Arbeit 
wendete fich- nun mehr und mehr dem Walde zu; fteigende 
Holzpreife, eine fchärfere Trennung des forfiwirthfchaftlichen 
vom landwirthfchaftlichen Produktionsgebiete, die mit der all
gemeinen Befreiung des Grundeigenthums Hand in Hand gehende 
Befeitigung walclzerfiörender Servituten, die allmählig erlangte 
felbfl:änclige Stellung der Forfiwirthfchaft, die mehr und mehr. 
anerkannte hohe allgemeine Bedeutung der Walelungen - alle 
cliefe Entwickelungen bereiteten den Boden, auf dem allein eine 
wahrhaft intenfive Waldwirthfchaft gedeihen .konnte. 

Mehr und mehr traten auch Wirthfchaft und Wiffenfchaft 
in jene lebendige Wechfelwirkung, welche allein geeignet ifi, beiden 
dauernd Lebenskraft und frifche Fortentwickelung zu verleihen. 
Keiner vor ihm hat beide in fich zu fo glücklicher, harmoni
fcher Geltung und Verbindung gebracht, wie Karl Heyer. 
Er ifi es gewefen, welcher der ganzen modernen Forfiwiffen
fchaft in Deutfehland den Stempel feines Geifies aufgedrückt 
und ihr, der negativen, kritifchen Richtung Pfeils gegenüber, 
einen wiffenfchaftlich gegliederten, fireng methodifch durchge
arbeiteten pofitivcn Inhalt verlieh. Er war es, der ·auf die 
exakte Methode der Unterfuchung und Problemlöfung hinwies, 
die, von Hundeshagen mehr geahnt als erkannt, das befie Rüfi
zeug der neuefien Forfiwiffenfchaft geworden ifi. Kar! Heyer 
hat fchon I 846 unferer Wiffenfchaft den Begriff der F orfifia
tik eingefügt, und uns damit eine der wichtigfien Methoden 
der forfiwiffenfchaftlichen Forfchung gegeben. Seine »Mefskunfi 
der forfilichen Kräfte und Erfolge« ifi nichts anderes, als die 
exakte Methode der wiffenfchaftlichen Forfchung, übertragen 
auf das forfiwirthfchaftliche Gebiet. Eine foldre Methode fehlte 
der Forfiwiffenfchaft bis dahin. Haupterkenntnifsquelle war noch 
immer die empirifche Beobachtung gewefen, welche es nicht 
verfiand, die Kräfte zu ifoliren und in ihren Wirkungen zu in
dividualifiren, welche daher fiets dem Ergebniffe einer Gerammt
wirkung vieler Kräfte gegenüberfiand, und nur zu oft fich· in 
Trugfchlüffen bewegte. 

So treten uns an der Schwelle. einer neuen Zeit als- Meifier 
unferer Wirthfchaft, Führer unferer Wiffenfchaft, jene drei Män-
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ner entgegen, Pfeil, Heyer, König, Jeder eigenartig, eme 
beflimmte Richtung vertretend, die Anderen ergänzend, Pfeil 
und König Autodidakten, Kar! Heyer gerüfl:et mit tüchtiger, 
tiefer Bildung; Pfeil der Vertreter, gleichfam der fcharf ausge
prägte Typus der kritifchen Oppofition gegen das, was von 
fchulgemäfser Gebundenheit, von einengender Regelgerechtigkeit 
in diefe Periode hereinragte, zugleich aber der Vertreter einer 
individualifirenden Freiheit der Wirthfchaft, der Wiffenfchaft 
und endlich unabläffig bemüht, die nationalökonomifchen allge
mein-wirthfchaftlichen Grundlagen der Forfl:wirthfchaft bis in 
alle Tiefen zu verfolgen; König der Vertreter jener mathema
tifchen Richtung, welche feit Oettelt in der Forfl:wirthfchaftslehre 
mehr und mehr zur Geltung gelangt war, fortfl:rebend nach 
wahrhaft_ wiffenfchaftlicher Durchbildung der mathematifchen 
Methoden, welche zur Meffung der die F orfl:wirthfchaft begrün
denden Verhältniffe dienen, tief erfüllt von dem Bewufstfein, 
dafs wir des mathematifchen Mafsfl:abes nicht entrathen ·können, 
zugleich aber mit einer herrlichen Begabung ausgefl:attet, in 
das Wefen der Wirthfchaft felbfl: tiefer einzudringen, als Viele 
vor ihm, reich an firaffer Charakter- und Geifleskraft, durch 
und durch der Mann der geifl:igen Originalität. Karl Heyer 
endlich, vielfeitiger als Beide, in fich fafi die Begabung Beider 
zufammenfaffend, hat den Bau einer wiffenfchaftlichen Forfi
wirthfchaftslehre begründet, an dem alle Späteren bis heute 
fortgearbeitet haben, mit treuem Fleifse Baufiein auf Baufiein 
häufend, nach dem Plane, den jener Meifler entworfen. --

Die moderne Forfiwiffenfchaft hat die Löfung der ihr ge
fl:ellten Aufgaben erfi begonnen. In emfigem Streben nach Er
höhung der forfilichen Güterproduktion, nach V erbefferung der 
Technik der Befl:andsbegründung und vValdpflege, in ftetem 
Kampfe gegen widrige Natureinwirkungen, gegen Waldverhee
rungen durch die Unvernunft de~ Menfchen, vollauf in Anfpruch 
genommen durch die grofsen Aufgaben, welche die um 1820 

vorhandenen traurigen Waldzuflände fl:ellten, gewailn die Forfl:
wirthfchaft nicht Zeit und Kraft, fich zu einem felbftändigen 
Gewerbe zu entwickeln und die Forfiwiffenfchaft wendete fich 
eben fo in erfl:er Linie denjenigen Erkenntniffen zu, welche auf 
dem Gebiete der eigentlichen forfilichen Produktions-Lehre zu 
farnmein und zu ordnen waren. Zwar gaben Pfeil, Hundes
hagen, Kar! Heyer fchon frühzeitig dem Gedanken Ausdruck, 
clafs bei Fefl:fl:ellung der Wirthfchaftsgrundlagen auch finanzielle, 
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den Gefchäftsgewinn des Forfl:befitzers und die Rentabilität der 
Wirthfchaft fiebernde Gefichtspunkte in Anwendung zu bringen 
feien. Aber erfl: die neuefl:e Zeit hat diefe Seite der Forfl:
wiffenfchaft, die Forfl:fl:atik neuerer Auffaffung, zur Entwicke
lung, bis heute jedoch den hocherregten Streit der Meinungen 
noch nicht zur endgültigen Entfcheidung gebracht. -

Das Forfl:einrichtungswefen in Deutfehland entwickelte 
fich in feiner praktifchen Gefl:altung fafl: überall nach dem 
Syfl:em des Fachwerks. Die theoretifche Lehre von der F oril
einrichtung dagegen erlangte eine mehr und mehr mathema
tifche Ausformung. Eine Reihe von Methoden, welche das 
Gemeinfarne haben, dafs fie den Hiebsfatz aus einem mathe
matifchen Verhältniffe des fpekulativ gedachten Notmalvorrathes, 
Normalzuwachfes oder Normal-Altersklaffen-Verhältniffes zu den 
entfprechenden realen Faktoren der einzurichtenden W aldwirth
fchaft entwickeln, wurden gefunden und bis in alle wiffenfchaft
lichen Einzelheiten ausgebaut. Unter fich in mannigfacher Hin
ficht verfchieden, auch von einander widerfprechenden Voraus
fetzungen und Grundfätzen ausgehend, erregten diefe fogenann
ten Formel- (auch »rationellen«) Methoden einen heftigen litera
rifchen Streit, der Bücher und Zeitfchriften füllte, ohne die 
praktifche Forfl:einrichtungskunde zunächfl: bemerkenswerth zu 
fördern. Ja, gerade auf diefern Gebiete trat es klar hervor, dafs 
die praktifche Wirthfchaftsbethätigung niemals der fich von dem 
Boden des realen Wirthfchaftslebens loslöfenden wiffenfchaftlichen 
Spekulation dauernd folgt. 

Einer hohen Blüthe wurden in diefer Periode die Natur
wiffenfchaften zugeführt. Dem allgemeinen Gange ihrer 
fl:aunenswerthen Entwickelung zu folgen, iil nicht meine Auf
gabe und würde meine Kraft weit überfl:eigen. Nur diejenigen 
Fortfehritte habe ich zu verzeichnen, wel~he die auf die Wald
wirthfchaft angewendeten, d. h. die zur Begründung der Foril
wirthfchaftslehre herangezogenen Naturwiffenfchaften aufzuweifen 
haben. In diefer Richtung ifl: die Fortentwicklung keine rafche 
und energifche zu nennen. Wenn auch die Gefchichte den 
Namen von Theodor Hartig, der für die exakte Unterfuchung 
der forJl:lichen 'Kulturpflanzen eben fo, wie der forJl:lich wich
tigen Infekten Grofses geleifl:et hat, fl:cts mit hoher Ehre nennen, 
wenn fie dem Forfl:entomologen Ratzeburg die Anerkennung 
raJl:lofen Strebens nach Erforfchung derLebensweife der fchäd
Jichen Infekten und nach Erkennung der wirkfamfl:en Abwehr-



155 -

mittel nicht verfagen und feine Erfolge auf diefern Gebiete fl:ets 
für überaus verdienfl:lich halten wird, wenn auch Männer wie 
Rofsmäfsler, Reum, Krutzfch, Reuter, Bernhard von 
Cotta, Karl Grebe, Ferdinand Senft, Schacht, 'Willkomm, 
Nördlinger, u. A. fehr Tüchtiges geleifl:et haben, fo find doch 
die zahllofen Aufgaben, welche auf dem Gebiete der natur
wiffenfchaftlichen Begründung der Forfl:wirthfchafts-Lehre liegen, 
nur kleinfl:en Theiles gelöfl:. 

Die Gründe für diefe an und für fich auffallende Erfchei
nung find unfchwer aufzufinden. Es fehlte bis in die neuefl:e 
Zeit hinein an den W erkfl:ätten der forfl:lich- naturwiffenfchaft
lichen Forfchung. Die Vereinfamung des forfl:akademifchen 
Unterrichts auf kleinen, meifl: dürftig dotirten Fachfchulen zer
fl:örte jede Verbindung der forfl:wiffenfchaftlichen Befl:rebungen 
mit der allgemeinen geifl:igen Bewegung und dem wiffenfchaft
lichen Fortfehritte auf allen anderen Gebieten. Indem die Forfl:
wiffenfchaft in eine fo kümmerliche Ifolirung gebannt wurde, 
entfchwand fie dem Gefichtskreife der Naturforfcher, welche an 
den deutfchen Hochfchulen lehrten, vollkommen. Sie war bald 
verfehollen und die Naturforfchung vergafs es, dafs hier ein hoch
wichtiger Zweig der wirthfchaftlichen Bethätigung im Dunkeln 
tafl:ete, harrend des Tages, der ihn feine eigenen natur
wiffenfchaftlichen Grundlagen erkennen lehrte. Die Lehrer der 
Naturwiffenfchaften aber an den ifolirten Fachfchulen, ohne 
Anlehnung an die Gefammtarbeit auf den von ihnen zu be
bauenden Wiffensgebieten, ohne die Anregung und das Korrek
tiv des fl:eten wiffenfchaftlichen Verkehres mit ihren fpcziellen 
Berufsgenoffen, überlafl:et mit einer erdrückenden Maffe von 
Vorträgen über die heterogenfl:en naturwiffenfchaftlichen Disci
plinen, erfchlafften und wurden unfähig zur Forfchung, oder fie 
erfl:arrten in der ihnen amtlich aufgedrungenen Polyhifl:orie, 
wurden zu einem nur aus ihrer Vereinfamung erklärbaren Ge
fühle der wiffenfchaftlichen Unfehlbarkeit geführt, welches von 
vorneherein alle Thüren zum Fortfehritte verfchlofs. Wenn ein
zelne Männer, trotz diefer fo überaus ·ungünfl:igen Verhältniffe 
an den ifolirten Fachfchulen, trotz jener ihre befl:e Kraft auf
zehrenden Polyhifl:orie, die fie von jeder fpezialifl:ifchen For
fchung ausfchlofs und fie zwang, Encyklopädifl:en zu werden, 
Tüchtiges geleifl:et haben, fo ifl: dies ein leuchtender Beweis 
für ihre geifl:ige Energie. Wir aber können es nur beklagen, 
dafs fo herrlich beanlagte Männer von der Erreichung der ihnen 
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unter günll:igeren Umll:änden erreichbaren höchll:en wiffenfchaft
lichcn Ziele durch eine Entwickelung des "forll:lichen Unterrichts
wefens verhindert wurden, welche der allgemeinen realill:ifchen 
Tendenz der Zeit von r83o-r8so entfprechend, dem in den 
meifl:en deutfchen F orfl:verwaltungen herrfehenden Befl:reben 
cntfprang, nicht wiffenfchaftlich gebildete Wirthfchafter, fondem 
brauchbare Verwaltungsbeamte und -Gefchäftsmänner zu er
ziehen. -

Noch in einer anderen Richtung blieb die Forfl:wiffenfchaft 
aus demfelben Grunde weit zurück, in Bezug auf ihre wirth
fchaftswiffenfchaftliche Begründung. Die Pflege der foriUich 
angewandten Naturwiffenfchaften war auf den ifolirtcn Fach
fchulen wenigll:ens noch in befchränktem Maafse möglich; es 
gab wenigfl:ens Lehrer diefer Wiffenszweige. Der Aufbau der 
volkswirthfchaftlichen Grundlagen der F orll:wiffenfchaft war eine 
Unmöglichkeit. Es gab und giebt heute an den meill:en ifolirten 
Forfl:fchulen keine Lehrfl:ühle für die allgemeine Wirthfchaftslehre; 
diefe wichtige Grundwiffenfchaft wird meill: von Forfl:technikern 
vorgetragen, die in Bezug auf diefes Wiffensgebiet nicht auf 
den Lehrfl:uhl, fondem auf die Zuhörerbank gehören. Kaum 
eine einzige namhafte wiffenfchaftliche Leill:ung ifl: deshalb auf 
diefern Gebiete zu verzeichnen - eine Thatfache, die in hohem 
Grade fl:aunenswerth ifl: und es erklärt, weshalb die V ertrcter 
der Forfl:wiffenfchaft jenen brennenden Fragen der Reinertrags
lehre, welche nur auf dem 'vVege wirthfchaftswiffenfchaftlicher 
F orfchung gelöfl: werden können, ziemlich rathlos gegenüber 
flehen. 

'vVeitaus reicher und allfeitiger entwickelt wurde die auf 
die Forfl:wirthfchaft angewendete Mathematik. Ja, auf diefern 
Gebiete ift der Fortfehritt vielfach über das Ziel hinausgefchoffen. 
Jene, durch König eingeleitete, dann aber durch Max Robcrt 
P re fs 1 er in vcrdienfl:vollfl:er Weife gepflegte mathematifche 
Richtung überficht es, dafs wirthfchaftliche Motive nur in fel
tenen Fällen aus mathematifchen Entwickelungen hergeleitet 
werden können, dafs die Mathematik ihrem ganzen W efen nach 
gänzlich abll:rakt ifl: und nur da in wirthfchaftlichen Dingen uns 
durch ihre logifche Methode zur Wahrheit führt, wo wir von 
richtigen Grundlagen ausgehen, ohne dafs fie jemals im Stande 
wäre, uns diefe aus dem Inbegriff der konkreten wirthfchaftsbe
fl:immenden Verhältniffe abzuleitenden Grundlagen ihrerfeits zu ge
währen. Diefe Richtung vermeint daher oft genug, eine wirthfchaft-
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liehe Wahrheit gefunden zu haben, wo fie nur eine abfl:rakte ma
thematifche Wahrheit gefunden hat. Diefer Irrthum wird erfl: dann 
überwunden werden, wenn die volkswirthfchaftlichen Grundlagen 
der Forfl:wirthfchaft durchforfcht und aufgehellt fein werden. -

Der Entwicklungsgang des forfl:lichen Unterrichtswefens 
ifl: in dem oben Gefagten fchon im Allgemeinen angedeutet. 
Die an früherer Stelle kurz charakterifirte realifl:ifche Tendenz, 
welche zur Gründung von Realfchulen an Stelle der humanifl:i
fchen Gymnafien, von zahlreichen Fachfchulen für die verfchie
denen praktifchen Berufsarten, zu einer Zerfplitterung des geifl:igen 
Lebens in Deutfehland geführt hat, die uns praktifch brauch
barer, geifl:ig aber ärmer hat werden laffen, ifl: auch im Forft
unterrichtswefen wirkfam gewefen. Seit I 820 entfl:anden eine 
Reihe ifolirter Forftfchulen, zu Clausthal 182 I (1844 nach Mün
den verlegt), Melfungen 1825, Eifenach und Neufl:adt-Ebw. 1830, 
Afchaffenburg 1843; daneben befl:and die Forfl:fchule in Tharand 
fort und wurde r830 mit einer Landwirthfchaftsfchule verbunden; 
in Hohenheim wurde r 820 ebenfalls eine folche Doppelfach
fchule errichtet und die polytechnifchen Schulen in Karlsruhe 
und Braunfchweig erhielten 1832 und 1838 forfl:wiffenfchaftliche 
Abtheilungen. Diefe fammtlichcn Organifationen entfprangen 
derfelben realiftifchen Strömung und es begründet keinen prin
zipiellen Unterfchied, ob die- Forfl:fchule als Fachfchule ganz 
ifolirt oder in gemeinfchaftlicher Organifation mit anderen Fach
fchulen errichtet wird. Der Unterfchicd ift vielmehr nur em 
gradueller; ein und daffelbe Prinzip kommt in dem erfl:eren 
Falle in der fchärffl:en, in dem letzteren in weniger fcharfer 
Ausprägung zur Gelt~ng. Nur in einem Falle wurde das Prinzip 
der allgemeinen Hochfchule fefl:gehalten, indem 1825 in Giefsen 
forfl:liche Lehrftühle errichtet wurden. 

War nun fchon die durch die politifche Zerfplitterung Deutfch
laQds bedingte Theilung des forfl:lichen Unterrichts in fo viele 
kleine Schulen als ein lähmender Mangel zu empfinden, fo ver
folgten die einzelnen Staatsforfl:verwaltungs -Behörden bei Be
gründung derfelben auch ganz verfchiedene Ziele. In Melfungen, 
Clausthal und Münden . ging man überhaupt über das Programm 
der forfl:lichen Mittelfchule (Förfl:erfchule) nicht hinaus. Die 
Schule in Eifenach verfolgte ebenfalls das Ziel, Revierförfter 
für .den praktifchen Dienfl: in erfler Linie zu bilden. Die Forft
lehranfl:alt in Neufl:adt-Ebw. fl:ellte zuerfl: fehr mäfsige Anfprüche 
an die Vorbildung ihrer Schüler und wollte diefelben nur für 
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die Oberforflerfi:ellung fchulen, während fie in Bezug auf die 
Anwärter höherer Forfi:beamtenfiellungen ihre nothwendige Er
gänzung in der. Univerfität fand. Erfi ganz allmählig entwickelte 
fich hier, wie iri Afchaffenburg, Hohenheim, Karlsruhe und Braun
fchweig das Befi:reben, die Lehrkräfte und Lehrmittel zu ver
mehren, dadurch die Möglichkeit gröfserer Spezialifirung der 
Erfieren, eine breitere· Bafis des Unterrichts und eine beffere 
Pflege der Wiffenfchaft zu erreichen. 

Aber dies Streben hat bis heute noch nicht zum Ziele ge
führt. Man fleht vor der Alternative, die Fachfchulen in dem 
Sinne und nach der Methode der allgemeinen Hochfchulen um
zugefialten, fie nach der humanifiifchen Seite eben fo wohl, 
als in Bezug auf Rechts-, Staats- und Wirthfchaftswiffenfchaften 
fortzuentwickeln oder den forfilichen Unterricht zurückzuverlegen 
in· die grofsen Centren des geifiigen Lebens,· an die Univerfi
täten, welche erfi dann wieder ganz das werden, was fie einfi 
gewefen find, wenn jene realifiifche, auf die Vorbildung für 
praktifche Lebenszwecke gerichtete Zeitfirömung überwunden 
ifi und das gefammte wiffenfchaftliche Leben der Nation in 
ihnen feine Stätte findet. Den erfi:eren Weg hat die politifche 
Neugefialtung Deutfehlands geebnet; der letztere wird von 
Vielen fiürmifch gefordert und als der einzig richtige bezeichnet. 
Kaum irgend ein~ andere Seite der neueften Entwicklung unferer 
Wiffenfchaft hat einen fo heftigen Streit der Meinungen ent
zündet, als diefer, kaum irgend einer feheint auch von fo fun
damentaler Bedeutung zu fein; denn nimmermehr kann eine 
Wiffenfchaft gedeihen, wenn ihr nicht die .Stätte ihrer Entwick
lung bereitet wird. Die Zeit ifi vergangen, wo das forfiliche 
Wiffensgebiet iri feiner Gefammtheit beherrfcht werden konnte 
von dem einzelnen noch fo begabten Manne; es gilt eine weit
gehende Arbeitstheilung, ohne den inneren organifchen Zufam
menhang des Ganzen zu zerftören; es gilt, die naturgefetzlichen 
und volkswirthfchaftlichen Grundlagen der Forfiwirthfchaft auf 
exaktem Wege zu entwickeln, ohne fernerhin an irgend einem 
Punkte zurückzubleiben. Dazu bedarf es der Mitarbeit Vieler, 
die Alle bei der V erfchiedenartigkeit ihres Strebens das leben
dige Bewufstfein in fich erhalten, dafs diefe ihre Arbeit dem 
Ausbau eines einzigen Wiffenskreifes angehört, der fich in 
firenger Abhängigkeit von dem Centrum, in der Art concen
trifcher Linien erweitert. -

Reich und vielfeitig entwickelte fich die Zeitfchriften-
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Literatur und das forftliche Vereinswefen in diefer Periode. 
Beide vermitteln den rafchen Gedankenaustauf eh Aller, die an 
dem grofsen Werke der wiffenfchaftlichen Begründung der 
Wirthfchaft im Walde mitzuarbeiten gewillt find. In Zeitfehrit
ten und Vereinen wird manche Stimme laut, die in der Bücher
Literatur fchweigt, ·wird manches Goldkorn werthvoller Beobach
tung, fruchtreicher Gedanken für Wiffenfchaft und Wirthfchaft 
dargeboten, welches fonfl: verloren fein würde .. 

Das Vereinswefen hat feine frühefl:e Entwickelung im füd
lichen und mittleren Deutfehland gefunden, fpäter erfl: im nörd
lichen, zuletzt im Nordofl:en des Reiches. Es fl:eht dies mit der 
Eigenart der deutfchen Stämme und mit der Herausbildung des 
öffentlichen Lebens überhaupt in innerem Zufammenhange. Erfl: 
die politifche Wiedergeburt des deutfchen Reiches hat alle 
deutfchen Forftmänner in der allgemeinen Wanderverfammlung· 
der deutfchen Forfl:wirthe geeinigt. Es ifl: die Hoffnung ge
fl:attet, dafs fich aus diefer grofsen Vereinigung ein Organ ent
wickeln wird, welches das forftliche W·iffen bei denjenigen ge
fetzgeberifchen Arbeiten zu der ihm gebührenden Geltung em
porheben wird, die die Intereffen der Forfl:wirthfchaft, die den 
durch die Wälder zu gewährenden Kulturfchutz betreffen. Lange 
genug ifl: die Sachkenntnifs der Forfl:techniker, vielfach ver
dunkelt durch felbfl:verfchuldete Einfeitigkeit der Anfchauung, 
durch eine fchiefe Auffaffung des eigenen wahren Intereffes, 
brach gelegt und gering geachtet worden. Lange genug ifl: 
aus der V ereinfamung des forftlichen Wiffens und Strebens eine 
beklagenswerthe Intereffelofigkeit der politifchen und höheren 
Verwaltungskreife alledem gegenüber entfprungen, was von 
forfl:licher Seite erfl:rebt und erarbeitet wurde. An uns ifl: es, 
aus jener V ereinfamung herauszutreten, uns voll und klarbe
wufst anzufchli~fsen an die gefammte geifl:ige Bewegung unferer 
Zeit; die uns gebührende Stellung wird uns dann nicht ferner 
verweigert werden. Indem wir mehr und mehr uns der wahr
haft wiffenfchaftlichen Methoden bedienen, um die in Wiffen
fchaft und· Wirthfchaft uns entgegentretenden Aufgaben zu löfen, 
werden wir die geifl:ige Gemeinfc~aft wiederfinden mit denen, 
welche ihr Leben der wiffenfchaftlichen Arbeit auf allen anderen 
Gebieten gewidmet haben. Indem wir uns frei machen von 
einfeitiger Intereffenvertretung, indem wir in marsvoller Abgren
zung des uns eigenen Gebietes uns zugleich der Stelle klarbe
wufst werden, welche dies Gebiet in der Gefammtheit der wirth-
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fchaftiichen Bethätigungen, der wirthfchaftspolitifchen Regelungen 
unferer Zeit einnimmt, werden wir unfere Fähigkeit beweifen, 
theilzunehmen an der fortfehreitenden Gefammtarbeit und man 
wird uns die vollberechtigte Theilnahme an derfelben nicht ver
fagen. 

Schon zeigen fich überall die Keime einer gefunden Fort
entwicklung unferer Wiffenfchaft und Wirthfchaft; fchon lohnt 
auch erhöhtes Intereffe einflufsreicher Kreife diefen Fortfehritt 

Die deutfchen forftlichen Verfuchsanfl:alten, befeelt 
von dem ernfl:en Streben, auf dem Wege gerneinfamen exakten 
Forfchens jene zahlreichen forfl:wiffenfchaftlichen Probleme zu 
löfen, die nur auf Grund einer fefl:en, ein weites Gebiet um
faffenden Organifation gelöfl: werden können, haben fich zu 
einem Vereine zufammengefchloffen, der mit vernunftgemäfser 
Arbeitstheilung feiner Aufgabe gerecht zu werden fucht. Der 
von der Wanderverfammlung deutfcher Forfiwirthe ausgegangene 
Gedanke, unferer Wiffenfchaft ein lang vernachläffigtes wichtiges 
F orfchungsgebiet durch· eine fefl:e Organifation der f o rftl ich e n 
Statifl:ik des deutfchen Reiches zu eröffnen, hat fich der Zu
fl:immung der oberfl:en Reichs-Behörden zu erfreuen gehabt und 
es darf uns diefe Thatfache mit froher Hoffnung für die Zukunft 
unferer Wiffenfchaft erfüllen. -

Einfl: hat lieh, unter dem Einfluffe zwingender materieller 
Noth, eine Fülle von Intereffe und geifiiger Kraft der deutfchen 
Forfl:wiffenfchaft zugewendet; Entwicklungen mannigfacher Art 
haben dann unfere Wirthfchaft und Wiffenfchaft gehemmt und 
gefördert, von den richtigen Bahnen abgelenkt und diefen wieder 
zugeführt. Langfarn und mühevoll hat die Waldwirthfchaft, wie 
die übrigen Zweige der Urproduktion, fich aus der Gebunden
heit des vorigen Jahrhunderts losgerungen und ifl: zu einem fcharf 
begrenzten, freien Wirthfchaftsgebiete gelangt, auf dem eine 
wiffenfchaftlich geordnete und begründete wirthfchaftliche Arbeit 
beginnen konnte. Aber diefe Arbeit felbfl: hat fich dann in Ver
kennung ihrer letzten Ziele felbfl: ifolirt; naheliegende zwingende 
Motive haben hierbei gewirkt; die traurigen Waldzufl:ände der 
Zeit nach den gewaltigen politifchen Kämpfen bei Beginn diefes 
Jahrhunderts forderten vor Allem eine lange, produktive Arbeit 
in der Stille und es war in diefer Richtung jene Ifolirung viel
leicht gerechtfertigt. Heute treten zahlreiche Fragen anderer 
Art an uns heran. Mögen wir keinen ~ugenblick zögern, den 
Anforderungen unferer Zeit gerecht zu werden. Die Aufgaben 
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der Zukunft wurzeln in der Vergangenheit. Diefe erkennen, 
heifst jene verfl:ehen. Nur dann aber halten wir unfere Zukunft 
feil in der eigenen Hand, werin wir zur klaren Erkenntnifs ihrer 
Aufgaben durchgedrungen find. 

§. 13. Friedrich Wilhelm Leopold Pfeil. 1) 

Fünfzehn Jahre find vergangen, feit man die fl:erblichen 
Ueberrefie Pfeils zur Erde befiattet hat. Von ihm, dem es 
vergönnt war, durch Jahrzehnte hindurch in die Entwicklung 
unferer Wiffenfchaft gebietend einzugreifen, erzählt den kom
menden Gefchlechtern der Gedenkfl:ein auf einfamer Waldes
höhe, 2) den die Dankbarkeit feiner Schüler dort aufgerichtet; 
doch lauter redet von ihm die Fülle befruchtender Gedanken, 
welche fort und fort ausfirömen aus feinen Werken, Gedanken, 
die noch heute nach vielen Richtungen hin fleh in .voller Ueber
einfiimmung befinden mit den geifiigen Bewegungen, welche 
die aus la9ger Unklarheit hinausfl:rebende moderne Forfl:wiffen
fchaft erfüllen. 

Reich an Licht ifl: das Bild diefes Mannes, aber auch reich 
an Schatten. Alles an ihm war fcharf, fehneidig, die Züge 
feines Antlitzes, fein Auge, die Formen feines knochigen 

1) Es ift oft, mit verfchiedenem Glück und Gefchick, eine Darfteilung von 
Pfeils Leben veröffentlicht worden. Alle deutfchen foril!ichen Zeitfchriften haben 
Nekrologe gebracht' Pfeils Nachfolger im Lehramte, Oberforfimeifier Grunert, 
hat eine Biographie Pfeils nach authentifchen Nachrichten der Verwandten des 
Verfiorbenen in den nforfilichen Blättern« (I. Hft. 1861. S. 1-36) veröffentlicht. 
Diefelbe bietet der Gefchichtfchreibung ein fehr werthvolles, die äu(seren Lebens
umfiände Pfeils betreffendes Material. Auch die Lehrthätigkeit deffelben und 
feine literarifche Arbeit find objektiv gewürdigt. Eben fo hat der langjährige 
Mitarbeiter Pfeils, J. Th. Ratzeburg, in Denglers Monatfchrift f. d. Forfi- u. J.
Wefen (186o. S. 2 fgde) und in- der Voffifchen Zeitung dem Dahingefchiedenen 
Worte des Nachrufs gewidmet; doch ift feine Darfteilung etwas flach und geiillos 
ausgefallen und zeigt, dafs er die geifiige Natur Pfeils nicht ganz verflanden hat. 
Eine ausführliche Biographie Pfeils fteht auch in Ratzeburgs Schriftftellerlexikon 
S. 399 fgde. Endlich hat der Korpsauditeur Marcard in den kritifchen Blättern 
(XLII. Bd. 2. Heft) eine mit Wärme gefchriebene Biographie Pfeils veröffentlicht. 

Trotz aller diefer Veröffentlichungen feheint mir die eigentlich hiftorifch
wiffenfchaftliche Aufgabe betreffs des Lebens Pfeils noch ungelöfi zu fein. Noch 
fehlt die Würdigung deffen, was Pfeil für die Gerammtentwicklung unferer Wiffen
fchaft bedeutete, noch eine vollfiändige Darlegung feiner Stellung zu den feine 
Zeit bewegenden Fragen. 

2) Das Denkmal Pfeils auf dem Dambachskopf in der Oberförfierei Thale 
wurde am 3· VII. 1865 enthüllt. Vergl. krit. BI. XLVIII Band, 1. Heft S. I. 

B er n ha r d t, Forstgeschichtc. ll!. 11 
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Körpers, fein Urtheil, feine Art der Rede, feine ganze Lebens
anfchauung. Und doch barg fich in dem innerfl:en Raume feines 
Herzens eine weiche Empfindung, warme Menfchenliebe. Von 
diefen Seiten feines vielgefl:altigen Wefens geben uns Kunde 
die poetifchen Früchte feiner Jugend, der Dank der Armen, 
für die er fl:ets eine offene Hand hatte, der Dank, welcher 
ihm über das Grab gefolgt ifl. In feinem geifl:igen Leben aber 
liefen zwei Hauptrichtungen neben einander her: Unermüdliches 
Ringen nach jener geifligen Freiheit, die aus der Ueberwindung 
der Schulregel und durch die klare Erkenntnifs der in jedem 
Einzelfalle wirkenden wirthfchaftlichen Faktoren folgt und uner
müdlicher Kampf mit der fehneidigen Waffe der Kritik gegen 
Halbheit, Vielfehreiberei, literarifche Anmafsung. 

Gerade hier aber flehen tiefe Schatten neben den licht
vollen Seiten feiner geifligen Natur. Keine gefährlichere Gabe 
wird dem Manne gewährt, als die Begabung zu witzigem Sar
kasmus, als die blitzende Waffe fcharfen kritifchen Verflandes. 
Nur Wenige ertragen diefe Gabe, ohne abzuirren von der Bahn 
objektiver Gerechtigkeit, mafsvoller Würdigung fremder Lei
J1ungen. Tiefe und lückenlofe Bildung fiqd gewifs die ficherflen 
Mittel gegen folche Abirrung, wenn fl:renge Selbflzucht und 
Gründlichkeit hinzutritt. Pfeil aber war Autodidakt, eine fyfl:e
matifch abgerundete Bildung, die Zucht der Schule und die 
Zucht des Lebens, fo wie fie geübt wird von der feinen Sitte 
der beffern Gefellfchaft - alle diefe Bildungsmittel bot ihm 
fein Lebensgang nicht.· Jene flrenge Selbfl.zucht aber hat er 
nicht immer geübt und an gründlicher Arbeit hat er es hier 
und da fehlen laffen. So hat ihn die ätzende Schärfe feines 
kritifchen Geifl:es oft genug hinübergeriffen auf das Gebiet 
perfönlieber Invektive, ungerechten Urtheils. -

Die Zeit, in welcher Pfeil in der Fülle feiner Kraft !land, 
die Jahre 1820-1850, waren reich an Kampf und Bewegung 
auf allen Gebieten wiffenfchaftlichen Strebens. Dabei machte 
fich eine gewiffe geifl:ige Ueberproduktion, eine Art von Ueber
flürzung des wiffenfchaftlichen Fortfehrittes geltend. Eine Fülle 
neuer Gedanken und Anfchauungen verlangten ihre wiffenfchaft
liche Formung, ihre Einreihung in die Syfleme. Im langen 
Frieden, in der Zeit der politifchen Stagnation, war eine Menge 
geifliger Kraft verfügbar und eine gewiffe theoretifirende Richtung 
pflegt fich ja überall geltend zu machen, wo der Aufbau einer 
neuen Wiffenfchaft begonnen wird. Ganz befonders war dies 
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m der Forfiwiffenfchaft der Fall. Es ifi nicht zu ilberfehen, 
dafs feit Hartig und Cotta die Pflege derfelben gänzlich den 
Forfl:leuten anheimfiel, dafs unter dicfen aber Viele mit einer 
nur halben Bildung auf die wiffenfchaftliche Arena traten. In 
folchen Zeiten thut fcharfe, rückiichtslofe Kritik noth, wenn die 
Wiffenfchaft felbfi, in deren Dienil fich zahlreiche Unberufene 
drangen, nicht fehwer gefchädigt werden foll. Pfeil hat das 
literarifche Wächteramt durch fall 40 Jahre hindurch mit einer 
abfoluten Gewalt geübt und manchen Eindringling in fein Nichts 
zurückgewiefen, freilich auch manche noch unentwickelte, aber 
tüchtig beanlagte junge Kraft im Keime erfiickt. 

Pfeils ganzes Leben war im eigentlichen Sinne des Wortes 
ein Kampf. Gegen die dogmatiiirende Richtung der Hartig'fchen 
Schule, gegen die unter den Forfimännern herrfehende Gefammt
anfchauung von dem Wefen der Wirthfchaft überhaupt, von 
den volkswirthfchaftlichen Grundlagen der Waldwirthkhaft ins
befoneiere trat er unermüdet in die Schranken. Wider/land 
gegen weitverbreitete Meinungen war ihm fo fehr Bedürfnifs, 
dafs er nie glänzender fprach, niemals tiefer anregte, als da, 
wo er kontroverfe Fragen zergliederte. Aber eben dadurch 
gewann feine ganze Lehre etwas Zerfetzendes, Verneinendes; 
eben dadurch gefchah es, dafs er feinen Schülern niemals ein 
bequem zu afiimilirencles, methodifches, pofitives Wiffen zu 
geben vermochte, fondem nur die befruchtende Anregung zur 
eigenen freien, durch keine Schulregel begrenzten Forfchung, 
nur den fieten Hinweis auf die Bedeutung; des Oertlichen in 
der Forfiwirthfchaft, auf die Vielgefialtigkeit des wirthfchaftlich 
Zweckrnäfsigen, welches aufzufuchen fei durch das regelfreie, 
in jedem einzelnen Falle aus dem Inbegriff der thatfächlichen 
Verhältniffe zu fchöpfende Urtheil. So löfie fich ihm und feinen 
Schulern der _gefammte Forfiwirthfchaftsbetrieb auf in eine unbe
grenzte Zahl einzelner wirthfchaftlicher Aufgaben und Lei/lungen, 
und felbfi da, wo er fie einem durchgreifenden Hauptgedanken 
unterzuordnen .befirebt war, wurde. ihm oft die Ausnahme 
Regel. -

Pfeils Leben fiel in die Zeit der Regeneration des alternden 
Europa. Ihre politifche. Tendenz ging auf die Wiederherfiellung 
eines naturgerechten V erhältniffes der Gewaltträger zu den Be
herrichten, ihre faziale: auf die Erringung des Rechtes aller, 
ohne äufsere Befchränkung fich diejenige Geltung zu erkämpfen, 
welche Fähigkeit und Mittel zu erreichen gefiatteten; ihre wirth-

11* 
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fchaftspolitifche Richtung konnte dem entfprechend keine andere 
fein, als die durch das Befl:reben nach der Befreiung des 
Eigenthums, Entfeffelung aller wirthfchaftlichen Kräfte, Zerfiö
rung jeder Schranke der Erwerbsthätigkeit, atomifi:ifche Auflöfung 
des gefammten Wirthfchaftslebens in zahllofe Einzelthätigkeiten 
mit thunlichfi: geringer Berührung unter einander, gegebene. 

Dies war die geifi:ige Atmofphäre, in welcher die bürger
liche Gefellfchaft athmete, als Friedrich Wilhelm Leopold Pfeil 
am 28. März 1783 zu Rammelsburg am Harze, wo fein Vater 3) 

Jufi:izamtmann und Generalbevollmächtigter der Freiherrlichen 
Familie von Friefe war, geboren wurde. 

Seine nächfien Verwandten gehörten den bureaukratifchen 
Lebenskreifen an, in welchen die Noth der alten Zeit fich 
niemals voll geltend gemacht hat. Wenn nichts defi:oweniger 
auch in diefen Kreifen eine fi:arke Oppofition gegen die hefte
henden Staatszufiände vorhanden war, fo richtete fie fich mehr 
gegen die Bevorzugung des Geburtsadels, der fich daran ge
wöhnt hatte, alle Aemter des höheren Staatsbeamtenthums als 
erbliche Domäne zu betrachten, als gegen die politifchen Infi:i
tutionen im Ganzen. In diefer Richtung ging man nicht in irgend 
welche radikale Konfequenzen hinein und die Bureaukratie war 
eine viel zu fefi in fich gefchloffene Kafie, als dafs fie die 
Theilnahme der unteren Stände an der Regelung der öffentlichen 
Angelegenheiten in den Kreis ihrer Ideen hereingezogen hätte. 

In den Eindrücken feiner Jugendzeit dürfen ·wir wohl die 
Erklärung für Pfeils konfervative politifche Anfchauung fuchen, 

3) Pfeils Vater war ein feingebildeter Mann, der fowohl belletriil:ifch als 

wiffenfchaftlich literarifch thätig war. Ein f. Z. vielgelefener Roman »die Felfen

burg« und eine Brofchüre über die Mittel gegen den Kindesmord rühren von 

ihm her. Der bekannte Dichter Leopold Friedrich Günther v. Göckingk (geb. 

1748 zu Gröningen bei Halberil:adt, gefl:. 1828, Kriegs- und Domänenrath bei 

der Kammer in Magdeburg, fpäter Geh. Finanzrath in Berlin und von x8oz ab Ge

heimerath des Fürfien v. Oranien-Fulda zu Fulda) war ein Bruder der Mutter Pfeils. 
Es darf daran erinnert werden, dafs unter den Beamten, welche gegen die 

verrotteten fazialen und politifchen Zuil:ände Deutfehlands den Kampf eröffneten, 

Göckingk in eril:er Linie fiand. Seine Sinngedichte und fatyrifchen Fabeln find 

wegen ihres politifchen Freimuthes allbekannt. Seine von Wieland hochgell:ellten 

»Lieder zweier Liebenden« find durch Gefühlstiefe und Reinheit der Sprache 

ausgezeichnet. Ohne ein Dichter eril:en Ranges zu fein, war G. ein gefund em

pfindender, richtig denkender und auf allen Gebieten rechtfchaffen wirkender 

Mann. Er wurde 1789 v. Friedrich Wilhelm Il .. geadelt. Der Bruder G's., 

General der Kavallerie von Göckingk, iil: eine ebenfalls f. Z. vielgenannte Per
fönlichkeit. 
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die fonfi zu feinem Gerammtcharakter nicht paffen will. Er, der 
eifrige Kämpfer für wirthfchaftspolitifche Freiheit, der unbedingte 
Anhänger der Smith'fchen Theorie von dem W efen der Wirth
fchaft, er war in Bezug auf die grofsen Staatsverfaffungsfragen 
Jl:ets ein konfervativer Mann. 

Noch eine andere Geifiesrichtung ifi in dem Vaterhaufe 
Pfeils gewifs gepflegt worden, die ideale Erhebung des Gefühls 
und der dichterifche Ausdruck reiner Empfindungen. In Pfeil 
ifi die Dichterbegabung noch in fpäteren Lebensjahren, als 
der herbe literarifche Kampf, der fein Leben erfüllte, das ihm 
gegebene kritifche Talent zum Ueberwuchern hatte gelangen 
laffen, hervorgetreten und feine ächt poetifche Liebe zur Wald
natur mit ihrer vom Kampfe menfchlicher Leidenkhaften unbe
rührten friedvollen Stille ifi nicht felten in - freilich etwas 
unvollkommenen - dichterifchen Formen in die Erfcheinung ge
treten. Hierin lag eine fchöne Ausgleichung des Scharfen und 
Bitteren in der geiftigen Natur Pfeils. -

Sein Vater hatte die Abficht, den Sohn Jurisprudenz Jl:udiren 
zu laffen und fo einer Laufbahn zuzuweifen, welche damals 
alle Wege ebnete. Aber der Tod ereilte ihn (1801), als der 
junge Pfeil erft die Prima des Gymnafiums in Afchersleben 
erreicht hatte. 

Zu dem kofifpieligen jurifiifchen Studium fehlten nun die 
Mittel. Pfeil mufste fich einem rafch zu erlernenden, praktifchen 
Lebensberufe zuwenden, der baldigen Erwerb hoffen liefs. Die 
längfi in ihm erwachte Freude an Wald und Jagd und eine in 
Pfeils Natur tief begründete Neigung zu ungebundenem, in 
äufseren Formen nicht befangenem Leben Iiefsen ihn nicht 
zweifelhaft fein, welchen Beruf er zu wählen habe. Er betrat 
die Jägerlaufbahn und begann feine Lehrzeit bei dem Oberjäger 
(Oberförfier) Kerften in Königinhof. 

Ueber diefen Abfchnitt feines Lebens befitzen wir feine 
eigene launige und überaus intereffante Erzählung. 4) 

Es war am I. Oktober 1801, als der auf die erworbenen 
Schulkenntniffe nicht wenig ftolze junge Mann, der in Afchers
leben bereits auf Bällen und Landparthieen eine gewiffe gefell
fchaftliche Rolle gefpielt hatte, feine Lehrzeit als gewöhnlicher 
Jägerburfehe begann. 

4) "Sonil und jetztu in den krit. BI. XXVIL Bd. 1. Heft (184) S. 135· 
XXXIII. Bd. z. Heft S. 186. XLI. Bd. z. Heft S. g8. 
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Kerften war reiner Empiriker ohne alle wiffenfchaftlichc 
Bildung. In feinem Haufe gab es, wie Pfeil felbft fagt, aufser 
der Bibel und dem Gefangbuche an literarifchen Hülfsmitteln 
nur noch Burgsdorff's Foril:handbuch. Die Foril:lehre gipfelte 
in der Aneignung der handwerksmäfsigen Jäger- Kunftgriffe und 
fo hat Pfeil feinen Weg durch das Jägerthum gemacht, wie 
Beckmann und Döbel. 

Allein das blofse Jägerthum feheint dem lernbegierigen 
jungen Manne doch nicht genügt zu haben. Er war fchon jetzt 
zu der Erkenntnifs durchgedrungen, dafs in der Forftlehre auch 
die Bücher eine nicht unwichtige Rolle fpielen und wir wiffen 
aus ficherer Quelle, dafs er die Bücher fogar draufsen im Walde 
ftudirte - gewifs zum grofsen Erftaunen des Jägers Hoff, der 
fein Lehrmeifier im Jagdhandwerk war und die Bücherweisheit 
fieberlieh für fehr entbehrlich hielt. - So ward Pfeil von vorne
herein auf den mühevollen Weg einfamer Selbftbelehrung ge
wiefen, ihm wurde keine Gelegenheit geboten, die Wiffenfchaft 
an der Hand eines hervorragenden Lehrers in fyftematifcher 
Abrundung zu erlernen, den foril:lichen Unterricht als Schüler 
kennen zu lernen. In feiner ganzen geiftigen Entwicklung blieb 
eine Lücke, die er niemals fpäter auszufüllen vermochte. Wenn 
wir ihn fpäter, auf der Höhe feines Lebens, die forfiliche 
Literatur in feltenem Maafse beherrfchen fehen, wenn wir lefen, 
wie er mit voller Klarheit über fchwierige ftaatswirthfchaftliche 
Fragen fpricht, wenn uns die Tiefe in Erftaunen fetzt, in welcher 
er die volkswirthfchaftlichen Grundlagen der Waldwirthfchafts
lehre ergriff, wenn wir feine umfaffende Kenntnifs der Forft
technik und daneben die Kraft feines fpekulativen Denkens 
bewundern, fo müffen wir, um ganz gerecht zu fein, uns daran 
erinnern, dafs er fich ganz allein zu folcher Erkenntnifs, zu diefer 
Klarheit durchringen mufste, er, der mit Amtsgefchäften nicht 
kärglich bedachte Förfl:er, deffen geringe Mittel ihm kaum die 
Anfchaffung einiger Bücher geil:atteten. Wir werden es dann 
begreiflich finden, dafs ein Mann mit fo bewundernswerthen 
Gaben des Geifl:es, mit einer folchen Kraft des Willens, auf den1 
einfamen und unendlich mühevollen Wege zur Erkenntnifs in 
fich eine fcharfe Eigenart, zeitigte, die zur Herrfchaft gelangen 
oder zu Grunde gehen mufste. Wir werden dann erft manche 
Schroffheit des Autodidakten begreifen und entfchuldigen lernen. 

Gegen Ende des Jahres 1802 fiedelte Pfeil nach Thale über. 
In feinen äufseren V erhältnif(en änderte fich hierdurch nicht viel. 
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Sein nunmehriger Lehrherr, der Landjäger Pauli, fiand in intel
lektueller Beziehung kaum höher wie Kerfl:en, feheint vielmehr 
nicht einmal ein tüchtiger Praktiker, fondem vor herrfehend in 
der Schreibfl:ube heimifch gewefen zu fein. Aber das Revier 
Thale bot doch mehr Anregung zum eigenen Beobachten und 
Nachdenken, als Königinhof. Dort war die Buche und die Mit
telwaldwirthfchaft, hier nur die fchon damals fehr mechaniftrte 
Fichtenwirthfchaft zu fl:udiren und zudem wurde Pfeil in Thale 
mit dem bei der Halberfl:ädter Kammer fungirenden Oberforfl:
meifier von Hünerhein, einem kameralifl:ifch- wiffenfchaftlich ge
bildeten Forfl:manne bekannt und gewann durch die Revierbe
gänge mit diefern weit über Kerfl:en und Pauli fl:ehenden Manne 
eine Fülle neuer Anfchauungen. 

Herr von Hünerhein gehörte damals zu den bedeutendfl:en 
Forfl:männern Preufsens. Unter feiner fpeziellen Leitung wurden 
1790-I8o4 die Halberfiädter Forfl:en, welche mit der Graf
fehaft Hohenfl:ein einen befonderen Oberforfl:meifierbezirk bilde
ten, vermeffen und in Schläge getheilt. Diefe Forfl:en wurden 
als Mittelwald bewirthfchaftet; doch begann man in den Re
vieren Lohra und Thale bereits mit der Umwandlung in Hoch
wald. Hünerhein nahm während des Sommers meifl: feinen 
Aufenthalt in Thale und feheint den begabten, fl:rebfamen Lehr
ling von vorneherein richtig gefchätzt und an fich herangezogen 
zu haben. Seinem EinBuffe war es zu danken, dafs Pfeil nach 
ungefahr einjährigem Aufenthalte in Thale bei der Einrichtung 
des im Hildesheim'fchen gelegenen Reviers Sehlde befchäftigt 
wurde. Bald darauf begleitete er Herrn von Hünerhein auf 
einer Infpektionsreife nach Neufchatel. 

Man fleht, der Lebensgang Pfeils gefl:altete fich für feine 
geifl:ige Fortentwicklung über Erwarten günfl:ig. War ihm auf 
der einen Seite 'der kürzere und leichtere Weg zu einer gründ
lichen fehnigerechten Bildung durch feine Mittellofigkeit ver
fchloffen, fo wurde ihm auf der anderen Seite der Umgang mit 
einem gebildeten Forfl:manne, deren es in jener Zeit nicht eben 
fehr Viele gab, und reiche Belehrung durch jene Reife nach 
Neuenburg zu Theil. Der bisher enge Horizont feines Erkennens 
erweiterte fich mit einem Schlage bedeutend. 

Schärfere Gegenfatze in den die Wirthfchaft bedingenden 
Verhältniffen, als zwifchen dem weit vorgefchobenen norddeut
fchen Harzgebirge, dem zwifchen einem grofsen Wafferbecken 
des Binnenlandes und den hohen Wallgebirgen des fchweizerifchen 
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Jura liegenden Neuenburger Gebirgslande, endlich zwifchen dem 
»Sumpf und Sand« des nordoftdeutfchen Flachlandes, wohin 
Pfeil bald fein Gefchick führte, können in Deutfehland kaum 
gefunden werden und feinem fcharfen Blicke enthüllte fleh fchon 
frühzeitig die Vielgeftaltigkeit der ForHwirthrchaft, die Bedeutung 
der örtlichen Verhältniffe für diefelbe. Für feine Individualität 
lag hierin der Hinweis darauf, dafs die Generalregeln der dog
matifchen Schule Hartig's und Cotta's nur eine Feffel feien und 
diefe, in ihm zu übermäfsig fcharfer Ausprägung gelangte 
Grundanfchauung ift für fein ganzes Leben gleichfam typifch 
geworden. -

Pfeils Lehrzeit war 1804 beendet. Nach einem kurzen 
Aufenthalte im Reviere Königsthai (Landjäger Kähne) während 
des Winters nach der Neuenburger Reife wurde er als Jäger 
losgefprochen und erhielt durch VermitteJung feines Oheims 
v. Göckingk eine Stelle als Forfiafflftent auf den Gütern der 
Prinzeffln von Curland. 

Es begann die Lernzeit 5) Auf dem Gute Kleinitz (Herr
fchaft Deutfeh-Wartenberg) wohnhaft, befand fleh Pfeil plötzlich 
in einer für ihn ganz neuen Waldnatur, in Sumpf und Sand 
des Flachlandes, wo die Eiche auf dem kräftigen Schlick-Boden 
der Oderniederung, die Kiefer auf den flachen Abwölbungen 
der Niederungsränder, die Erle in den zahlreichen Schlenken 
und Mulden, die dazwifchen liegen, eine unbeftrittene Herrfchaft 
behaupten. Hier war von Buchen und Fichten, von Samenfchlag
und Mittelwaldbetrieb keine Rede. Schlagweifer Abtrieb, Saat 
und Pflanzung auf der Kahlfläche waren die herrfehenden Be
triebsmafsregeln. Man war mitten in der Betulomanie und in 
der Furcht. vor dem HolzmangeL Zugleich begann man, die 
Kiefer in Samenfehlägen zu verjüngen und der Förfier Pfeil 
fchlofs fleh zunächft allen den Strömungen an, welche in der 
Waldwirthfchaft jener Gegend herrfehend waren. Er fäete und 
pflanzte Birken, auch im Inundationsgebiete der Oder, wo fie 
jedenfalls nicht hingehörten, er fiellte feine Kiefernfamenfchläge 
ebenfo, wie v. Runerbein einfi in Thale die Buchenfamenfchläge 
gefiellt hatte. Er machte feine Fehler und gewann damit feine 

5) Veber diele »Lernzeit« hat Pfeil lelbfl (krit. BI. XXXIII. Bd. 2. Heft 1853· 
S. 186 fgde.) in lehr anziehender Weife berichtet, fowie denn überhaupt das, 
was er über fein eigenes Leben gefchrieben hat, feltene Objektivität und Selbfl
erkenntnifs verräth. 
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Erfahrungen. Seinem klaren Kopfe aber macht es alle Ehre, 
dafs er die edleren als folche überall anerkannt hat, die letzteren 
niemals über ihren wahren W erth hinaus fchätzte. 

Die Birken gingen bei der erflen Ueberfluthung ein, die 
Kiefern verkrüppelten unter dem Drucke des zu reichlich be
laffenen Oberholzes. Seine Dienfl:herrfchaft gab ihm freie Hand 
und reichliche Kulturgelder. Er verfuchte neue Methoden der 
Eichen-, Erlen- und Kiefernkultur; Vieles mifslang, Einiges 
hatte Erfolg. Pfeil war auf dem befl:en Wege, ein ausgezeich
neter praktifcher Forfl:wirth zu werden. 

Auch an der Romantik des Sumpfes fehlte es nicht. In 
einfamer Hütte auf der von fchlammigen Flutben umgebenen, 
mit Eichen befl:andenen Infel träumte der junge Förfl:er unver
fl:andene Dinge und verkörperte feine elegifchen Stimmungen 
in mittelmäfsigen V erfen. 

Aber auch recht ernfl:e Anforderungen fl:ellte fein Amt an 
ihn. Im Kampfe mit entfchloffenen Wild- und Holzdieben 
mufste er Ordnung im Reviere fchaffen; bei äufserfl: hefebeidenen 
Mitteln (200 Thlr. Gehalt, Wohnung, Holz, Haferdeputat, 6o Thlr. 
zur Unterhaltung eines Jägerburfchen) 6) konnte er die zu feiner 
Weiterbildung nothwendigen Bücher nur fehwer und unter Ent
behrungen aller Art befchaffen und als er fich 1807 verheirathet 
hatte, da wollte es in dem kleinen Förfl:erhaufe für die rafch 
lieh vergröfsernde Familie doch fafl: zu eng und im Geldbeutel 
zu knapp werden. 

Wo aber ein Wille von Stahl vorhanden ifl:, da giebt es 
keine Unmöglichkeit. Pfeil wurde durch ein tiefes Bedürfnifs 
nach geifl:iger Nahrung, durch jene allen bedeutenden Menfchen 
eigene innere Nöthigung, jede Lebensaufgabe bis in die letzten 
Tiefen zu verfolgen und zu löfen, auf der Bahn der Selbfl:be
lehrung von Stufe zu Stufe emporgetrieben. Da die enge 
Wohnung nicht Raum und Ruhe genug für feine geifl:ige Arbeit 
bot, fo richtete er fich einen kleinen Giebelraum zur Studirfl:ube 
ein, zu der er auf einer von aufsen angefetzten Leiter empor
flieg; weil er fein Geld zur Befchaffung von Büchern brauchte, 
fo entfagte ei-allen kofl:fpieligen Vergnügungen; weil der Weg 

6) Vergl. Grunert, Nekrolog, S. 9, Anm. Pfeil war 1804 als Afflftent des 

Förfters Ouvert zu Sedczyne angeftellt und _erhielt nach deffen Penflonirung am 
1. März 1806 diefe Förfterftelle als verwaltender Förfter (Revierförfter). Das 

ihm anvertraute Revier war 14,000 Morgen grofs. 
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der Sclbflbelehrung, den er befchritten hatte, fo überaus viele 
Krümmungen hat und die Zeit für ihn eines der koflbarflen 
Güter war, fo mufste er allen Umgang mit Anderen meiden. 
Er that das Alles mit der elaflifchen .Freudigkeit, die der 
Lebensflufe der flrebfamen Jugend eigen ifl. Er that es fo 
ganz und konfequent, dafs Bedürfnifslofigkeit ihm zur Natur 
wurde. Fürwahr, der Weg, den Pfeil zur Wiffenfchaft empor
flieg, war reich an Mühfal und harter Arbeit. Auf folchem 
Wege aber verdoppelt fich die geiflige Kraft, fchärft fich der 
fehneidige Wille, alle Hinderniffe zu befiegen. Widerfland erhöht 
ja überall die Kraft und die Noth des Dafeins birgt in fich ein 
flarkwirkendes Motiv der fittlichen und intellektuellen Tüch
tigkeit. -

Pfeils eifrigfies Selbflfludium fällt in die Jahre 1807 bis 
r8r3. Die Erhebung des deutfchen Volkes gegen die Napo
leonifche Gewaltherrfchaft rief auch ihn zu den Waffen. Von 
den fchlefifchen Ständen zum Hauptmann der Landwehr gewählt 
und in diefer Charge unterm rz. Juni 1813 Allerhöchfl patentirt, 
focht er bei Grofsbeeren, Wartenberg und vor Wittenberg mit. 
Nach dem erllen Parifer Frieden wurde er zum zweiten Aufge
bote der Landwehr verfetzt. 7) Unterdeffen war Pfeil G. L. Hartig 
bekannt geworden und näher getreten. Schon I 807 flanden 
beide Männer in fchriftlichem V er kehre. In dem damals von 
Hartig herausgegebenen Journal für das Forfl-, Jagd- und Fifche
reiwefen 8) finden fich eine Reihe kleinerer Beiträge von Pfeil, 
an denen nichts verräth, dafs in dem Manne mehr fleckte, als 
in allen den anderen mittelmäfsigen Schriftfl:ellern, welche 
die Spalten der forfl:lichen Zeitfchriften jener Zeit füllten. Man 

7) Die militärifche Stellung Pfeils - nebenbei bemerkt, war er nach feiner 
ganzen Perfönlichkeit zu derfelben wenig geeignet, worauf auch feine rafche 
Verfetzung zum zweiten Aufgebote fchliefsen läfst - war nicht ohne Bedeutul)g 
für feine Zukunft. Eine Zeit lang führte er das dritte Bataillon des I. nieder
fchlefifchen Landwehr- Infanterie- Regiments und kam bei einer Befichtigul1g des 
Bataillons zum erflenmal in perfönliehe Berührung mit Friedrich Wilhelm III., 
die wegen einiger militärifcher Mängel in dem Zu!l:ande des Bataillons nicht 
eben fehr angenehmer Art war. Der König feheint aber das Gefühl gehabt zu 
haben, dafs er Pfeil Unrecht gethan habe. Später, als der Letztere Profelfer in 
Berlin werden follte, hat Friedrich Wilhelm III einmal gegen den Kabinetsrath 
Albrecht geäufsert, »er habe gegen den Major Pfeil noch von früherer Zeit 
Etwas gut zu machen«. So erzählt Marcard in der Biographie Pfeils, krit. BI. 
XLII Bd. 2. Heft S. r. fgde. 

8) Vergl. den II. Bd. diefes Werkes S. 401. 
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darf diefe edle Schriftfl:eller- Thätigkeit Pfeils den am Wald
gehänge unter Moos und Steinen fachte thalwärts gehenden 
Waffern vergleichen, die lieh hier und dorthin wenden, forfchend 
und fu~hend, ohne befl:immtes Ziel, ohne drängende Kraft. 
Bald aber trat feine literarifche Arbeit gleich der fprudelnden 
Quelle am Thairande hervor, um fich den Gedankenfl:römungen 
der Zeit mit bewegender Kraft beizugefellen. 

Dies gefchah im Jahre r8r6, als Pfeil feine erfte gröfsere 
Schrift9) »freimüthige Unterfuchung über die Urfachen des 
fehlechten Zufl:andes der Forfl:en und die allein möglichen Mittel, 
ihn zu verbeffern« veröffentlichte, durch die er lieh mit einem 
Schlage eine literarifche Stellung fchuf. Zwar verhielt lieh die 
Kritik refervirt, vornehm ablehnend und in den Kreifen der 
Forfl:beamten erregte die Schrift fchon deshalb Unbehagen und 
Widerwillen, weil die Unwiffenheit der meifl:en praktifchen Forfl:
wirthe mit einer bis dahin kaum gekannten Schärfe und in voll
kommen treffender Weife an den Pranger geileilt wurde; a her 
mari. mufste doch zugefl:ehen, dafs man es hier mit einem klar 
denkenden Manne zu thun hatte. IO) 

Fafl: gleichzeitig mit didem für feine ganze Zukunft ent
fcheidenden literarifchen Erfolge erreichte Pfeil auch eine wefent
liche Verbefferung feiner äufsern Lage. Am 4· Mai r 816 wurde 
er zum Fürfl:lich Carolath'fchen Forfl:meifl:er in Cirolath ernannt, 
fein baares Gehalt zwar auf nur 400 Thlr. normirt, ihm aufserdem 
aber eine fehr bedeutende Einnahme aus Accidenzien und Natu
ralbezügen zugeilchert, fo dafs fein Jahreseinkommen auf etwa 
zooo Thlr. zu veranfchlagen war - eine für damalige Zeit fehr 
bedeutende Summe. 11) Durch Aufnahme zahlreicher Lehrlinge 

9) Vergl. den II. Bd. diefes Werkes S. 254. 255. 
10) Vergl. u. A. Hartig's Forfi- und Jagd-Archiv, L Heft, 1816. S. 178 fgde. 

Der Rezenfent hält Pfeils Anfichten für der Erfahrung widerfprechen(le, hebt 
mit Recht hervor, dafs die von Pfeil angeführten Gründe gegen die Veräufse
rung der Staatsforfieil fiärker feien, als die für diefelbe beigebrachten, dafs die 
gänzliche Freilaffung der Privatwaldungen ihre grofsen Bedenken habe, fügt aber 

hinzu: 
" .... nichts defioweniger verdient diefe intereffante Schrift gelefen zu 

werden. Sie enthält 1eider! viele Wahrheiten; doch find auch mehrere Behaup
tungen fehr übertrieben .... der Herr Verf. ifi als- ein denkender Forfimann 
in der literarifchen Welt bekannt und feine Auffätze verdienen, dafs fie mit Auf

merkfamkeit gelefen werden. 
11) In der Forfi- und Jagd-Zeitung 1874. S. 287 finden fiep hierüber fehr genaue 

aktenmäfsige Angaben. Pfeil erhielt hiernach 1/ 3 des gefammten Stammgeldes, 
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in fein Haus wurde feine Einnahme noch weiter erhöht und 
es war fomit die materielle Grundlage gewonnen für eine un
gefiörte gei!l:ige Fortentwicklung, welche er!l:ere niemals dau
ernd fehlen darf, wenn die letztere nicht erlahmen f~ll. Ein 
unbedingtes Vertrauen feines Herrn belohnte auch hier feine 
fleifsige und tüchtige Amtsführung. Auch jetzt fand er Zeit 
zu literarifcher Thätigkeit, trotz eines wefentlich erweiterten 
Kreifes amtlicher Arbeit. Die wahre Begabung weifs ja folche 
Zeit immer zu finden, die gei!l:ige Unfruchtbarkeit nie. 

In dem von Hartig feit 1816 herausgegebenen »For!l:- und 
Jagd-Archiv« finden wir eine Reihe Pfeil'fcher Arbeiten, die uns 
zeigen, wie er auf allen Gebieten for!l:lichen Wiffens mit feltner 
Vielfeitigkeit lieh zu orientiren wufste und überall einen eigenen, 
fruchtbaren Gedanken fand, der irgend eine Seite des behandelten 
Gegenflandes in neuem Lichte erfcheinen liefs. 12) 

Niemand erkannte Pfeils Tüchtigkeit mehr an, als G. L. Har
tig. Noch tritt nirgends eine Spur von einer Differenz zwifchen 
beiden Männern hervor. Ja, als man in den Jahren 1818 ·und 
1819 lieh in Berlin ern!l:lich mit der Errichtung einer For!l:fchule 
in Preufsen zu befchäftigen begann, fafste Hartig fofort Pfeil 
für den in Berlin zu errichtenden Lehrftuhl der Forftwiffenfchaft 
ins Auge.13) 

Um diefelbe Zeit war die hannöverfche Regierung mit den 
einleitenden Arbeiten zur Errichtung einer Doppelfachfchule in 
Clausthal befchäftigt, an welcher For!l:- und Bergbau-Kunde 
gelehrt werden follte. Auch dort war man aufmerkfam a!-lf 
Pfeil geworden und hatte feine Berufung auf den forftlichen 
Lehrftuhl ins Auge gefafst. Sein Weg führte immer beftimmter 
nach dem Gebiete hinüber, für welches ihn feine hohe Begabung, 
feine Liebe zum Walde, feine Freude an der Lehrthätigkeit 
befonders geeignet erfcheinen liefsen. 

Pfeil hat von den ihm eröffneten Ausfichten fpäteftens 1819 
Kenntnifs erlangt. Gleichzeitig wurde er auch mit dem Ober-

was jährlich über 500 Thlr. Einnahme fti.r ihn bedeutete, freie Wohnung und 
Heizung, freies Futter und Bedienung für 2 Pferae, freie Maftung für 3 Schweine, 
bedeutende Frucht-, Eier-, Butter-, Milch-, Bier-Deputate, auch jährlich 2 Eimer 
Karolaiher Wein, 8 Stück Hämmel, 2 Kälber, 2 Stück Rothwild, 4 Rehe, 
12 Hafen, 12 Paar Rebhühner, auch Fifche, Gemüfe, Obft u. f. w., alfo einen 
grofsen Theil feiner Lebensbedürfniffe. 

12) Siehe Band II diefes Werkes S. 402. 

13) V ergl. Band li diefC<s Werkes S. 308. 
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landforfimeifier Hartig und dem Minifierial-Referenten für die 
fchleüfche Forfiverwaltung, Geheimen Oberfinanzrath Thilo, per
fönlich bekannt. Letzterer führte fpäter die Verhandlungen mit 
Pfeil betreffs feiner Berufung nach Berlin. 14) 

Zunächfi drang Hartig's Vorfehlag jedoch nicht durch. 
Von einflufsreicherer Seite war König in Ruhla vorgefchlagen. 
Erfl als Diefer ablehnte, kam man auf jenen erfien Vorfehlag 
zurück. 

Pfeil, mit einem gröfseren Werke, einer Encyklopädie der 
Forfiwirthfchaftslehre 15) für die Verhältniffe der Privatforfibefitzer 
befchäftigt, deffen erfier Theil r8zo erfchien, glaubte den oben 
bezeichneten Verhältniffen gegenüber feine Anfichten über das 
for:flliche Unterrichtswefen öffentlich ausfprechen zu fallen und 
fehrieb I 820 eine kleine Schrift »über forfiwiffenfchaftliche 
Bildung und Unterricht im Allgemeinen, mit befonderer Anwen
dung auf den preufsifchen Staat, eine Andeutung für Lehrer und 
Lernende.« 

Diefe Arbeit Pfeils, eine feiner unbedeutendfien, läfst auf 
jeder Seite den Autodidakten erkennen. Eine Unücherheit des 
Urtheils, die ihm fonfi nicht eigen war, eine offenbar gänzlich 
mangelhafte Beherrfchung des Stoffes zeigen klar, dafs er hier 
einer Aufgabe gegenüber fiand, welcher er nicht gewachfen 
war. -Hier, wo es fich um die Klarfiellung des wiffenfchaftlichen 
Zufammenhangs der Naturwiffenfchaften, der Mathematik, der 
Staats- und Rechtswiffenfchaften mit der Forfiwiffenfchaft handelte, 
wo die Grenzen fcharf bezeichnet werden mufsten, innerhalb 
deren die genannten Wiffensgebiete dem Forfimanne zu erfchliefsen 
feien; hier reichte die natürliche Begabung, der Fleifs und die 
Thatkraft felbfi nicht aus, um die Tiefen der Sache zu erfaffen. 

Die Gefchichte diefer Schrift ifi von grofsem Intereffe und 
wirft helle Streiflichter auf den Entwicklungsgang, den Pfeils 
Charakter und geifiiges Leben nahmen. Das Manufkript der
felben kam, der Cenfurbehörde vorgelegt, zur Kenntnifs »eines 

14) Thilo war fpäter Kurator der Berliner Forfiakadernie. Vergl. krit. BI. XI. z. 
S. 173 fgde. 

15) Vol!fiändige Anleitung zur Behandlung, Benutzung und Schätzung der 
Forfien. Ein Handbuch für Forftbediente, Gutsbefitzer, Oekonorniebearnte und 
Magifiräte, mit Rückficht auf die wechfelfeitigen Beziehungen des Waldbaues 
zum Feldbau. Züllichau und Freifiadt. rSzo/zi. I. Bd. Holzkenntnifs und Holz
erziehung. II. Bd. Forftbefchützung, Einrichtung und Schätzung, Benutzung 
Gerechtfarne etc. 



174 

unferer erll:en uhd berühmteilen Forflleute 16), deffen Name 
durch den Buchfiaben H. bezeichnet ifi. 17) Diefer Forfimann 
fehrieb in Folge deffen an Pfeil, dafs er mit den in der Schrift 
geäufserten Anflehten ganz ein verflanden fei; nur wünfche er, 
dafs unter den aufgeführten Unterrichtsgegenfiänden die Algebra 
gefirichen werde, die er (H.) für überflüffig halte. Pfeil erklärte 
der Autorität (H.'s) gegenüber in einem Nachtrage,_ dafs auch 
er die Algebra dem Forfimanne für entbehrlich, und 
den Unterricht darin zur for11:wiffenfchaftlichen Aus
bildung .eher für nachtheilig, als vortheilhaft halte.<< 18) 

Nichts kann fehlagender die Unficherheit des Urtheils, 
welche Pfeil in diefer Schrift zeigt, beweifen, als diefe Aeufserung. 
Dies bedarf wohl einer weiteren Erläuterung nicht. Eine andere 
Frage aber, die lieh hier aufdrängt, darf ich nicht unbeant
wortet laffen, die nämlich nach dem Motive, welches die letzte 
Erklärung Pfeils herbeiführte. War es, wie Einige 19) meinen, 
wirklich nur das unedle Befireben, den Anlichten jenes einflufs
reichen Mannes, in deffen Hand die gewünfchte Gefialtung 
feiner Zukunft lag, die eigene Ueberzeugung um des eigenen 
Vortheils willen unterzuordnen, oder fpricht Pfeil eine wirklich 
eigene unter dem Einfluffe jener Autorität neu gewonnene An
ficht aus? Es feheint mir doch die letztere, mildere Auffaffung 
nicht ausgefchloffen zu fein. Bedenke man nur, wie wenig 
mathematifch gebildet Pfeil felbfi war, dafs ihm fomit eine 
fe11:begründete eigene Anficht über das Maafs des von dem 
Forfimanne zu fordernden mathematifchen Wiffens vollfiändig 
abging, dafs er alfo höch11:ens eine Dilettanten- U eberzeugung 
haben konnte, die er einer forfiwiffenfchaftlichen Autorität 
gegenüber aufgab - und man wird zu der Annahme nicht 
ohne Weiteres gelangen können, dafs ihn ein niedriger Servilis
mus zu jener Auslaffung getrieben habe. 

Im April r8z r 20) erfolgte nunmehr Pfeils Berufung nach 
Berlin als Lehrer der Forllwiffenfchaften an der neu errichteten 
Forfiakademie und zugleich als aufserordentlicher Profeffor an 

16) Ueber forflwiffenfch. Bildung etc. S. 203. 

17) c. c. s. 204· 

18) c. c. s. 206. 

19) Diefer Anficht feheint u. A. auch Grunert zu fein. Vergl. f. Biographie 
Pfeils in dem 1. Hefte der forfllichen Blätter. 

20) Beflallung vom 7· IV. 1821. 
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der Univerfität. Zugleich wurde er zum Oberforfirath ernannt. 21) 
Auf Grund einer deutfch gefchriebenen Differtation nüber die 
Nothwendigkeit, die Forfiwiffenfchaft mit den Grundfätzen der 
National-Oekonomie in Uebereinfiimmung zu bringen« wurde 
er von dem damaligen Dekan der philofophifchen Fakultät, 
Hegel, promovirt. 

Pfeil hatte den bedeutungsvollfien Schritt vorwärts gethan, 
den fein Lebensweg darbietet. Er, der Autodidakt, der die 
Stätten der Wiffenfchaft als Schüler niemals betreten hatte, der 
Mann der empirifchen Erfahrung, trat ein in den Kreis von Män
nern der reinen und firengen Wiffenfchaft. Mit ihm befiieg die 
junge, noch etwas ungefchulte Forfiwiffenfchaft, welche feither 
vorherrfchend nur auf entlegenen und von der wiffenfchaftlichen 
Welt wenig gekannten Fachfchulen gelehrt worden war, den 
Lehrfiuhl, nicht um, wie früher, als ein untergeordnetes Glied 
eingefügt zu werden in das vielgefialtige, encyklopädifche Lehr
gebäude der Kameralifien, fondem um als eigene, freie, ein 
grofses Gebiet der wirthfchaftlichen Arbeit beherrfchende Wiffen
fchaft gelehrt zu werden. 

Mit fchöner Begeifierung für das Lehramt, mit tiefernfier 
Auffaffung der neuen ihm gewordenen Lebens-Aufgaben, betrat 
Pfeil den Lehrfiuhl. nErfüllt und begeifiert, fo ruft er aus, 22) 
von der Schönheit und Wichtigkeit meines Berufes, den Umfang 
meiner Pflic~ten, die er mir auferlegt, wohl fühlend, ifi mein 
höchll:er Wunfch, dafs es mir nie an Kraft fehlen möge, fie 
vollkommen zu erfüllen.« 

Mit der ins Leben getretenen Organifation des forftlichen 
Unterrichtswefens ifi Pfeil nun ganz einverfl:anden, trotzdem er 
noch 1820 fich für die abgefonderten Fachfchulen ausgefprochen 
hatte. Er hält noch 1823 Berlin für den geeignetfl:en Ort für 
die Forfiakademie. nDies find die Gründe,,, fo lauten feine 
Worte, 23) warum Berlin als der paffendfie Ort für die Akade
mie erfchien ... und es könnte kein Grund hiergegen geltend 
gemacht werden, als der, dafs der Akademie der Wald fehlt, 
ob auch gleich diefer Grund nicht da ifl:, indem fo beträchtliche 

21) Mit dem Range der geheimen Hofräthe und zooo Thlr Gehalt, eine für 
jene Zeit fehr hohe Dotation. 

22) In feiner bei Eröffnung der Akademie zu Oftern 182I gehaltenen Antritts
rede »über die Bedeutung und Wichtigkeit der wiffenfchaftlichen Ausbl:ldung der 
Forftmänner für die Erhöhung des Nationalwohlllandes und Volksglückesu. 

23) Krit. BI. I. I. S. I 63. I 64: 
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Reviere von zwei Seiten bis an die Thore gehen -; allein fo 
wie fie den Wald braucht und brauchen kann, liegt er ihr hier 
fo nahe, als in irgend einem anderen Orte ... « 

Pfeil's Verhältnifs zu Hartig fowohl, als zu den Profefforen 
der Berliner Univerfität feheint in den edlen Jahren ein recht 
gutes gewefen zu fein. Männer wie Savigny, Böckh, Ideler u. 
A. unterfiützten den firebfamen Forftmann bei feinen fchriftftel
lerifchen Arbeiten. Pfeil, mit der vollen Kraft feiner geifiigen 
Fruchtbarkeit arbeitend, wendete !ich der ftatifiifch-hifiorifchen 
Richtung 24) in der Forftwiffenfchaft, die vor ihm fo gut wie 
gar nicht bebaut war, mit Lebhaftigkeit zu und fuhr daneben 
fort, die fiaats- und volkswirthfchaftlichen Grundlagen der Wald
wirthfchaftslehre kritifch zu unterfuchen. 25) 

Seit 1822 gab er die »kritifchen Blätter ftir Forfi- und Jagd
Wiffenfchaft« heraus. »Wenige oder keine der kritifchen Zeit
fchriften ,« fagt er in dem Vorworte zum erften Hefte, 26) »wür
digen die Forftwiffenfchaft der Aufmerkfamkeit, welche der 
Forfimann für fie wünfcht. Es dürfte daher durch die kritifchen 
Blätter eine wefentliche Lücke in der forfilichen Literatur aus
gefüllt werden.« 

Dies ifi unverkennbar der Fall gewefen; ja man darf mit 

24) Vergl. krit. BI. II. 2. S. 257-332: •Ueber die Holzwirthfchaft der 

Perfer, Griechen und Römer«. Im Vorworte giebt Pf. den Entfchlufs kund, eine 

Gefchichte der Holzwirthfchaft aller kultivirten Länder zu fehreiben; ferner 

a. a. 0. III. I. S. 162-195: die Fodlkultur im 16. bis zur Mitte des 17. Jahrh.« 

111. 2. S. 122 fgde: •zur Gefchichte der deutfchen Jagd und Jagdwiffenfchaft 

in der der Erfindung des Schiefspulvers zunächft folgenden Zeit« ; IV. 2. S. 114 

fgde: •Andeutungen über die verfchiedene Geftaltung des Waldbelitzes in Deutfch

landu; IV. 2. S. 128 fgde: ~Wie in Deutfehland die Mittelwaldwirthfchaft ent

fiandu; V. 1. S. 32 fgde: Hiftorifche Ueberlicht der Art und Weife des forft

lichen Unterrichts und der Entwickelung der forftlichen Bildungsanftaltenu ; VII. 2: 

•die Materialerträge der Forften Deutfchlandsu u. f. w. 
25) Krit. BI. III. 2. S. Ii6. - VIII. 2. ·s. 179 fgde. !n dem erfteren Auf

falz der Satz •dafs der Kapitalsumlauf die Güter vermehre und dafs· ein Kapital, 

aus dem Holze gezogen und der Nationalbetriebfamkeit zur Benutzung übergeben, 

dadurch werbender werde, als es im Holze war, dafs die Forftwirthfchaft daher 

defto einträglicher für die Nationalökonomie werde, je kürzere Zeit jenes Kapital 

im Holze ruhe; der letztere fucht die von Klipftein, Linz, Hofsfeld und anfäng

lich auch von Hundeshagen erhobenen Einwendungen gegen den obigen Satz 

Pfeils zu widerlegen. Hierher gehört auch das 1822j24 erfchienene umfaffende 

Werk: •Grundfatze der Forftwirthfchaft in Bezug auf die Nationalökonomie und 

Staatsfinanzwiffenfchaft. 2 Bde. 
26) Seite IV. 
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Recht behaupten, dafs die kritifchen Blätter die geifl:ige Herr
fehaft Pfeils auf dem forfl:wiffenfchaftlichen Gebiete in ganz 
Deutfehland fefl: begründet haben. 

Wie fchon oben ausgeführt, war die jugendliche Forfl:wif
fenfchaft feit I 820 in Gefahr, der fchriftfl:ellerifchen Maffenpro
duktion und damit einer bei Ueberproduktion unvermeidlichen 
V erflachung zu verfallen. 

Gegen diefe Irrwege erhob die Pfeilfehe Kritik ihre fcharfe 
Stimme, gegen die Bücherfabrikanten wendete fich fein ätzender 
Spott, gegen das unpraktifche Forfl:profefforenthum nicht minder 27). 

Mag die bisweilen verletzende und unberechtigte Anwendung, 
welche Pfeil von feinem kritifchen Talente machte, noch fo hart 
zu tadeln fein; es darf nicht heftritten werden, dafs diefe Kri
tik zu einer geifl:igen Macht wurde und den nothwendigen Aus
jätungsprozefs in der deutfchen F orfl:- Literatur mit rückfichts
lofer Strenge vollzog. - Dafs es dabei nicht ohne heftige Er
widerungen, Gegenangriffe aller Art und perfönliehe Gehäffig
keiten abging, ifl: tief zu beklagen, aber nicht. zu verfchweigen. 
Der Biograph Pfeils hat vielmehr die Verpflichtung, den An
theil fefl:zufl:ellen, welchen Pfeils Art und Weife, zu kritifiren, 
an der trüben Färbung hatte, welche der literarifche Streit jener 
Tage annahm. Wäre Pfeil auf dem Wege methodifchen Unter
richtes in den Befltz gründlicher, umfaffender Kenntniffe gelangt 
und hätte zugleich Gelegenheit gefunden, in der überaus bildenden 
Atmofphäre der Hochfchulen zu athmen, wo man vor allen 
anderen Dingen Befcheidenheit im edlen Sinne des Wortes und 
Achtung vor fremdem Wiffen, fremden Meinungen lernt -; 
hätte er ferner es gelernt, mit ächt wiffenfchaftlicher Gründlich
keit zu arbeiten, ftatt mit feinem rafchen V erfl:ande alle frem
den Gedanken-Reihen nur zu durchfliegen; hätte er alfo eine 
methodifche Anleitung zur wiffenfchaftlichen Arbeit und damit 
jene Zucht des Geifies empfangen, die die fl:rengfl:e Kritik übt 
der eigenen Arbeit gegenüber - fo würde er ohne Zweifel ge
rechter und gründlicher geurtheilt haben, als er es ohne diefe 
Eigenfchafl:en that. Es neigt ja, daran ifl: wiederholt zu erin-

27) Siehe folg. Kritiken Pfeils: Krit. BI. XII. 2. S 63 gegen Behlens Kate
chismus der Forflwiffenfchaft; daf. XII. 2. S. 65 gegen v. Wedekind's Umrifs 
der Forflwiffeufchaft; daf. I. I. S. 31 gegen deff. Verfaffers »Verfuch einer Forfi
verfaffung im Geiil:e der Zeit« (1821); daf. I. 2. S. 284 gegen Lauraps "Wald
bau«; I. I. S. 176 u. a. vielen andern Stellen gegen Hofsfeld u. f. w. 

Bcrnhardt, Forstgcschichte. Ill. 12 
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nern, die blendende Gabe des Witzes, die fl:ets fehlagfertige 
Kraft der kritifchen Schärfe ihrem ganzen Wefen nach zur Ue
bertreibung und leichtfertigen V erurtheilung fremder Gedanken, 
und nur da, wo die äufserfl:e Gewiffenhaftigkeit als Wächterin 
der Gerechtigkeit neben dem kritifchen Talente fl:eht, wird das 
letztere in jener objektiven Würdigung des Fremden, der eigenen 
fubjektiven Anfchauung Widerfprechenden erhalten, welche die 
Kritik in geifl:iger Höhe über dem Streite der Perfonen ihr 
wichtiges Amt verwalten läfst. 

Niemand wird es ohne Bedauern fehen, wie lieh hier ein 
Schatten über das Bild Pfeils legt; Niemand wird auch befl:rei
ten, dafs ohne jene hier und da hervortretende Mafsloligkeit 
feine Kritik viel wirkfamer gewefen wäre, befonders wenn er 
lieh mehr auf das von ihm wirklich beherrfchte Gebiet be
fchränkt und alle V erfuche, auch auf dem Gebiete der forftlichen 
Naturwiffenfchaften Geltung zu erlangen, unterlaffen hätte. 

Befafs er ja doch auch. bei diefer Befchränkung noch eine 
feltcne Vielfeitigkeit, konnte er doch auch fo noch der produk
tiven Kraft feines Geifl:es freien Spielraum gefl:atten; ja feine 
geifl:ige Arbeit mufste, indem lie an Breite verlor, an Tiefe und 
damit an W erth gewinnen! 

Wer fl:aunt nicht bei Durchlicht der zwei und vierzig _Bände 
der kritifchen Blätter, 28) die Pfeil fafl: allein mit den Ergebniffen 
feiner geifl:igen Arbeit gefüllt hat, beim Studium der in vier und 
zwanzig felbfl:ändigen Werken gröfseren und geringeren Um
fanges 29) niedergelegten Fülle neuer. und felbfl:ändiger Gedanken 

28) Veber die krit. BI. [. unten § 28. 
2U) Pfeils Werke, chrouologifch geordnet, lind folgende: 

I8I6. Veber die Urfachen des fehlechten Zullandes der Forllen und die Mittel, 
ihn zu verbeffern, mit befonderer Rücklicht auf die preufs. Staaten. Züllichau 
und Freilladt. 

I 820. U eher forllwiffenfchaftliche Bildung und Unterricht im Allgemeinen mit 
bef. Anwendung auf den greufs. Staat. (2o6 S.) 

I 82o. I 8z I. Volllländige Anleitung zur Behandlung, Benutzung und Schätzung 
der Forllen. 2 Bde. 

1821. Ueber die Bedeutung und Wichtigkeit der wiffenfchaftlichen Ausbildung 
des Forllmannes für die Erhöhung des Nationalwohlllandes. Rede bei der 
feierlichen Eröffnung der K. Forllakademie zu Berlin. {2 I S.) 

1821. Tafeln über den kubifchen Gehalt des runden Stammholzes (wenig 
verbreitet). 

1821. Ueber Befreiung der Wälder von Servituten im Allgemeinen, fowie 
über das dabei nöthige und zweckmäfsige Verfahren nach Vorfchrift und 
Anleitung der in d. preufs. Staaten deshalb erfchienenen Gefetze. (I92 S.) 
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über die Kraft diefes einen Geifl:es, wekher fo viel fchöpferifche 
Thätigkeit zu entwickeln fähig war? 30) - -

Wie Pfeil felbft in der Vorrede fagt, etwas flüchtig, immerhin aber die 
erfle brauchbare Arbeit über diefen Gegenftand. 

1822. Grundfätze der Forllwirthfchaft in Bezug auf die Nationalökonomie und 

die Staats-Finanz- Wiffenfchaft. I. Bd. Staatswirthfchaftliche Forftkunde 
(586 S.). li. Bd. (1824) Forftfinanzwiffenfchaft, Forftverwaltungskunde und 

als Anhang die llaatswirthfchaftliche Jagdverwaltungskunde. (780 S.) 
1824. Die Behandlung und Schätzung des Mittelwaldes. (141 S.) Enthält 

Vieles, was noch heute beachtungswerth. 
1827. Ueber Infektenfchaden in den Wäldern. (72 S.) Veraltet. 
1828. Anleitung zur Ablöfung der Waldfervitute, mit bef. Rückf1cht auf die 

preufs. Gefetzgebung. (182 S.) Neu aufgelegt 1844 und I8S4· 
Eine epochemachende Arbeit Pfeils. 

1829. Das forfUiche Verhalten der deutfchen Waldbäume und ihre Erziehung. 
(428 S.) Ift die 2. Abth. der 2. Ausgabe von: Neue vollft. Anleitung zur 

Behandlung der Forften etc. (Neu aufgelegt 1839. 1854.) Ein klaflifches 
Werk, in dem die Meifterhand Pfeils überall erkennbar. 

1830. Kritifches Repertorium der ForftwifTenfchaft und ihrer HülfswifTenfchaften. 
(186 S.) lft die I. Abth. von: Neue vollft. Anleitung zur Behandlung, Be

nutzung und Schätzung der Forften. (2. Auf!. r855.) 
Das Repertorium giebt ein Bild von der flüchtigen Art zu arbeiten, 

welche Pfeil eigen war. Von feinem kritifchen Talente hat er hier wenig 
Gebrauch gemacht. Viele Werke find ungenau citirt, das Ganze, welches 
eine Art von Methodologie fein follte, ift unvollftändig. 

1831. Forftfchutz- und Forftpolizeilehre, im Anhange die Nachweifung der 

preufs. Forftpolizeigefetze. {395 S.) 3· Abth. d. 2. Autl. v.: Neue vollft. 

Anleitung etc. (Neu aufgelegt I845·) 
1831. Forftbenutzung und Forfttechnologie. (398 S.) 4· Abth. d. 2. Auf!. 

d. mehrgenannten Encyklopädie (neu aufgelegt 1845 u. 1858). 
Keine d. bedeutendften Schriften Pf's. Jetzt veraltet. 

183 I. Kurze Anweifung zur J agdwifTenfchaft für Gutsbefitzer und Forftlieb
haber. Als Anhang zur Forftwirthfchaft bearbeitet. {82 S. lntegrirender 
Theil v. d. »Allg. Encyklopädie der gef. Land- und Hauswirthfchaft der 

Deutfchen. Leipzig r 83 I). 
ISJI. Die Forftwirth!chaft nach rein praktifcher Anficht. Ein Handbuch 

für Privatforftbefitzer etc. (neu aufgelegt 1839· 1843. 1851. 1857· Von 
M. R. Prefsler 1870 »im Sinne des neueren Standes forftlicher WifTenfchaft 

etc. ergänzt und revidirt,« in 6. Auf!. herausgegeben). 
Eine bisher unübertroffene Meifterarbeit Pfeils. 

1833· Die Forfttaxation. (439 S.) 5· Abth. d. 2. Aufl. der mehrgenannten 
Encyclopädie (neu aufgelegt 1843 u. 1858 u. d. Tit. die Forfttaxation in 
ihrem ganzen Umfange). Vergl. unten ii 19. 

1834. Die Forftpolizeigefetze Deutfehlands und Frankreichs nach ihren Grund

Hitzen etc. 2 76 S. 
1835· Anleitung zur Feftflcllung der vom Forflgrunde zu erhebenden Grund

fteuer. ( 12 5 S.) 
12* 
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Unterdeffen hatten die Verhältniffe in Berlin mannigfache 
Aenderungen erfahren. Das Profefforenthum verhielt lieh kalt 
und vornehm gegenüber der den Namen und Rang einer Wif
fenfchaft beanfpruchenden forfilichen Wirthfchafts- und Ge
werbs-Lehre, ablehnend gegen den Anfchlufs diefer Lehre an 
das durch die Univerlität repräfentirte gelehrte geiil:ige Leben, 
abweifend gegen den Vertreter der Forfiwiffenfchaft, der, wie 
man meinte, lieh eindrängen wollte in die gelehrte Zunft, ohne 
dafs er die zunftgerechte Lehr- und Gefellenzeit durchgemacht 
hatte. 

Dafs eine fo fcharf ausgeprägte Individualität, wie Pfeil, 
dem der Erbfehler aller Autodidakten, das zu il:ark ausgeprägte 
Bewufstfein der eigenen Leiil:ung nicht fehlte, wenig geeignet 
war, dem Gelehrtenfiolze Zugeil:ändniffe zu machen und in der 
befcheidenen Rolle des nur halb ebenbürtigen wiffenfchaftlichen 
Beiläufers zu arbeiten, erhellt von felbil:. Dafs ein fo energi
fcher Charakter, wie er, nach Mitteln der Abhülfe fuchte, fo
bald ihm feine unbehagliche Stellung in Berlin zum Bewufstfein 
gekommen war, nicht minder. 

Auch zu G. L. Hartig trat Pfeil in ein verändertes Ver
hältnifs. Tiefe Gegenfätze in den Grundanfchauungen beider 
Männer traten zu Tage. Der Vertreter der dogmatifchen 
Richtung und der Vorkämpfer freier induktiver Forfchung ver
mochten, nachdem lie in tägliche enge Berührung getreten waren, 

1839. Die Forfigefchichte Preufsens bis zum Jahre 18o6. (222 S.) Die erfie 
gute Bearbeitung des Gegenfiandes. 

I 848. Vollfiändige Anweifung zur J agdverwaltuug und Jagdbenutzung etc. 
2. Ausg. d. früher in Dr. Putfche's Encyklopädie d. Landwirthfchaft abge
druckten Anweifung zur Jagdwilfenfchaft. (239 S.) 

1850. Anleitung zur Ausführung des Jagdpolizeigefetzes in Preufsen. (64 S.) 
1852. Welche Vortheile mufs fi"ch der Waldbefitzer·anrechnen laffen, um da

nach die Entfchädigung zu gewähren, wenn der Antrag auf Ablöfung v. d. 
Berechtigten ausgeht? (Abdr. aus d. XXXI Bde. 2. Hft. d. kr. BI.) 

186o. Die deutfeile Holzzucht, begründet auf die Eigenthümlichkeit der Forfi
hölzer und ihr Verhalten zu d. verfchiedenen Standorte. Nach des Verf. 
Tode von feinem Sohne, dem Staatsanwalt Pf. in Gr. Glogau, herausge
geben. 

30) Es ift freilich dabei nicht zu überfehen, dafs einzelne diefer Werke oder 
Theile derfelben zuerft in den krit. BI. und dann in felbftändigen Ausgaben er
fchienen lind. So die Forftgefchichte Preufsens, die oben angeführte Brofchüre 
von 1852, die Abfchnitte über· Bodenkunde, Standortslehre und Waldbaukunde 
in der deutfeilen Holzzucht etc. Vergl. krit. BI. XXXII. 2. XVII. u. a. a. 0. 
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nicht wohl ohne unangenehme Reibung neben einander zu be
fl:ehen. 

Dazu kam, dafs Pfeils literarifcher Einflufs rafch wuchs, 
während G. L. Hartig die Zeit feiner befl:en geifl:igen Arbeit 
hinter fich hatte, und dafs Pfeil dies V erhältnifs in nicht immer 
fchonender Weife ausbeutete. Es fchien an der Zeit, eine Lö
fuiig diefer Mifsverhältniffe zu fuchen. -

Eine folche Löfung bot fich offenbar in der Verlegung der 
Forfiakademie dar. Es foll nicht geläugnet werden, dafs rein 
fachliche Erwägungen diefelbe mitbegründeten; aber es ifi eben 
fo unzweifelhaft, dafs ein Hauptmotiv der Verlegung in der 
perfönliehen Stellung Pfeils zur Univerfität und zu Hartig lag. 31 ) 

Pfeil erinnerte fich jetzt"feines früheren Programms für das forfl
liche Unterrichtswefen. 32) Seine frühere Anficht über die zweck
mäfsige Lage von Berlin hat er nun vollfl:ändig geändert. Er 
will eine reine Fachfchule im Walde, 33) nach deren Befuch für 
die Afpiranten aller höheren Forfl:beamtenfl:ellungen noch ein 
Yniverfitätsfl:udium folgen foll. Es fei ein grofser Gewinn, dafs 
G. L. Hartig fich bereit erklärt habe, die Vorträge in Berlin 
fortzufetzen, fo dafs hier ziemlich Alles beim Alten bleibe. 

Die Verlegung der Forflakademie nach Neufiadt-Ebers
walde wurde befehloffen 34) und der Unterricht hier am 3· Mai 
1830 eröffnet. Pfeil hatte erreicht, was er gewollt hatte, die 
Ifolirung der Forfl:wiffenfchaft von dem geifligen Gefammtleben 
der Zeit, feine eigene Loslöfung von dem grofsen Centrum der 
Wiffenfchaft, in dem es ihm nicht hatte gelingen wollen, der 
von ihm vertretenen Wiffenfchaft und fich felbfl den gebührenden 
Plati zu erobern. -

Von jetzt ab flofs Pfeils Leben äufserlich ohne grofse Ver
änderungen dahin. Reifen in Deutfehland und im Auslande, 
alljährlich ein längerer einfamer Aufenthalt in dem Jagdhäuschen 
auf dem Dambachskopf bei Thale, wechfelten mit ununter
brochener Arbeit im Hörfaale und am Schreibtifch. 

Pfeils Ruf als Lehrer war bereits fefl: begründet, als die 

31 ) Die Anficht Marcard's in der Biographie Pfeils in den kritifchen Blättern 
XLVIII. 1. S. r. fgde lleht der von mir hier ausgefprochenen nahe. 

32) lieber forlll. Bildung und Unterricht. S. ISS-188. 
33) Krit. BI. V. Bd. 2. Heft (1831). 
31) Unten @ z6. 
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Akademie nach N eufladt verlegt wurde. Niemand verliefs den 
Hörfaal, in dem er lehrte, ohne eine Fülle von Anregung, von 
befruchtenden Gedanken mitzunehmen. Aber Niemand nahm 
viel politives Wiffen aus diefen Vorträgen mit, Niemand ein 
methodifch gearbeitetes Heft, in dem der betreffende Wiffens
zweig fyfiematifch vollfiändig befprochen war. Seine Schüler 
folgten mit gröfster Spannung der überrafchend fcharfen Logik 
feiner Gedankenreihen und waren dadurch befähigt, das poli
tive Wiffen für das Examen mit Leichtigkeit lieh durch Privat
fiudium anzueignen. Was Pfeil als Lehrer feinen Schülern zu 
geben lieh beflrebte, war alfo nicht das Wiffen, fondem die 
Fähigkeit zum fcharfen Denken und die geiflige Selbfiändigkeit. 
Er felbfi hat dies wiederholt ausgcfprochen. 35) 

Das fpekulative Denken fiellte Pfeil überaus hoch 36) und 
leitete von diefer Kraft des menfchlichen Geifies die gröfsten 
'Kulturfortfchritte ab. Hiermit verlieh er der forfiwiffenfchaft
lichen Theorie eine Stellung, welche lie bisher der Empirie 
gegenüber nicht eingenommen hatte. Er reiht lieh in diefer 
Beziehung Hundeshagen an, dem er auch fonfi innerlich nahe 
fiand, fo wenig Aehnliches beidc Männer bei mehr äufserlicher 
Betrachtung zu haben fcheinen. 

Es wird weiter unten Gelegenheit geboten fein, bei Dar
fiellung der Gefchichte der Forfifiatik hierauf näher einzuge
hen, fowie die folgenden Theile diefes Bandes mir Gelegenheit 
geben werden, das Lebensbild Pfeils durch Darlegung feiner 
Anlichten über eine Reihe forfiwiffenfchaftlicher Fragen zu er
gänzen. 

Die Verlegung der Forfiakademie nach Neufiadt-Ebw. 
hatte den Charakter diefer Schule wefentlich verändert. Offen-

35) Vergl. krit. BI. XIV. I. S. 207. •Bei den Vorträgen wird mehr be
zweckt, die jungen Leute. anzuregen, fich felbfiändig durch eigenes Denken aus
zubilden, als ihnen die Anfichten und das Wiffen der Lehrer einzulernen ..... 
Die Zöglinge follen nicht dreffirt werden, fie follen denken lernen. u 

36) Vergl. krit. BI. XI. 2. S. 130 fgde: »So kann man fagen, alle Fort
fehritte im Nationalhaushalte, die Fortbildung unferes geifiigen wie materiellen 
Lebens- und Kulturzufiandes erfolgle doch am Ende durch die Anregung der 
fpekulativen Denker, fo unfruchtbar auch oft ihre Spekulationen und Theorieen 
zu fein fcheinen. 

Nicht die Finanzminifier, nicht Diejenigen, welche an der Spitze der Staats
verwaltung !landen, waren es, welche die Hindernilte zuerfi erkannten, die fich 
der Entwickelung des Nationalwohlfiandes entgegenfiellten, fondem fcharfe Denker, 
welche die Gegenfiände mehr theoretifch, als praktifch unterfuchten .....• 
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bar war die Pfeilfehe For:fllehranfialt in Neufl:adt nur eine ge
hobene forfl:liche Mittelfchule, keine Hochfchule. Pfeil wünfchte 
dies gar nicht anders. Noch I 856 37) entwickelte er in dem 
fehr bekannt gewordenen Auffatze »Forfl:liche Bildung und 
Unterricht« fein Programm, welches lediglich das einer Mittel
fchule ifl:. In diefer Beziehung war er offenbar immer mehr 
zur einfeitig-forfl:lichen Auffaffung gelangt. 

In allen anderen Beziehungen kann man ihm dies nicht 
nachfagen. Es beruhete vielmehr feine Bedeutung für unfere 
Wiffenfchaft ganz wefentlich mit in dem Umfl:ande, dafs er 
überall die Verbindung der Forfl:wiftenfchaft mit den verwandten 
Wiffenfchaften auffuchte. Seine Anflehten über die allgemeinen 
Grundlagen der W aldwirthfchaft, über die Bedeutung der Ser
vituten für den Nationalreichthum, über die Ziele, denen die 
Forfl:wirthfchaft zuzufl:reben habe, beweifen dies zur Genüge. 
Nirgends finden wir ihn als einfeitigen F orfl:techniker, überall 
fucht er feine Anficht zu begründen durch Betrachtungen, welche 
dem allgemeinwirthfchaftlichen Gebiete entnommen find. Aus 
diefern Grundzug feines Wefcns entwickelte fich fowohl feine 
hifiorifch- fl:atifl:ifche Richtung, als· feine freiere fl:aatswirthfchaft
liche Anfchauung von dem vVefen der Forfl:wirthfchaft. -

Bis 1856 erfreute üch Pfeil einer guten Gefundheit. Von 
jetzt ab begann der Dreiundfiebzigjährige zu kränkeln. Ein 
gichtifches Leiden quälte ihn. Nicht eben an Schonung des 
eigenen Körpers gewöhnt, beachtete Pfeil daffelbe vielleicht zi.t 
wenig. Die nächfien Jahre brachten rafche Verfchlimmerung. 
So entfchlofs er fich, feine Entlaffung aus feinem Amte zu er
bitten. Sie wurde I 8 59 unter Verleihung des Titels Geheimer 
Oherforfuath gewährt. Pfeil hefchlofs, nach Hirfchberg in 
Schlefien, wo eine feiner Töchter verheirathet war, überzufiedeln. 

37) In den krit. BI. XXXVIII. 1. S. 68 fgde. Pfeil kommt hier zn dem 
wunderbaren Auslpruch: »Die Forlllehranllalt ill eine reine Fachfehnie und foll 
keine allgemeine Bildung geben.« 

Von berühmten Naturforfchern und gelehrten Mathematikern will er für die 
Forlllehranfia!t Nichts wiffen. •Junge noch unbekannte Leute gewöhnen lieh, fo 
meint Pfeil, beffer an die forllliche Anwendung der Grundwiffenfchaften. Ge
lehrten Männern fei der Unterricht in den Elementen zu langweilig«. Dies Pro
gramm war unter Pfeil in Neulladt-Ebw. volllländig verwirklicht, wie mir 
Jeder bezeugen wird, der dort lludirt hat. Ratzeburg las alie Naturwiffenfchaflen 
und es war allerdings keine Gefahr vorhanden, dafs feine Zuhörer zu viel allge
meine Bildung in ftch aufgenommen hätten. 
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Das nahe bei Hirfchberg gelegene Bad Warmbrunn follte ihm, 
fo hoffte er, Linderung in feinen Leiden verfchaffen. Nach 
dem Schluffe der Sommer- Vorlefungen reifte er nach Warm
brunn und es fchien Anfangs, als ob das Bad eine günfiige 
Wirkung üben werde. Allein am 4· September erfolgte plötzlich 
fein Tod. Am 7· September wurde er in. der Stille zur Erde 
befiattet. Sein Grab ifi auf dem Friedhofe bei Hirfchberg. -

Mit ihm war ein fiarker Geifi von hinnen gegangen. 
Welche Fülle neuer, fruchtbringender Gedanken er unferer 
Wiffenfchaft eingefügt, wie er fie mit freier Thatkraft emporge
hoben hat über die Befchränktheit der Schulrichtung der 
Mittelfiufe, wie er die Wurzeln der Wirthfchaft im Walde auf 
allen Gebieten menfchlicher Bethätigung gefucht und gefunden 
und mit weitfchauendem Blicke und wahrhaft wiffenfchaftlicher 
Schärfe der kritifchen Unterfuchung die junge Forfiwiffenfchaft 
auf ihre wahren Aufgaben, auf ihren tiefen inneren Zufammen
hang mit den ihr naheflehenden Erkenntnifs-Gebieten hinge
wiefen hat, das wird die Gefchichtfchreibung zu allen Zeiten 
mit nicht verlöfchenden Zeichen, mit Worten des Dankes und 
der Ehre, auf dem Denkfiein Pfeils verzeichnen. :Oie reiche 
geifiige Anregung aber, die er feinen Schülern gegeben, fie 
wird fortwirken noch manches Jahr; denn er hat ihnen das 
Höchfie gegeben, was der Lehrer zu gewähren vermag: Freiheit 
des felbfiändig arbeitenden Geifies. 

§ 14. Karl Heyer. 

Wenn Pfeil als der Vertreter der freien forfiwiffenfchaftlichen 
Forfchung gelten darf, welche, nicht gefeffelt durch den Zwang 
der Schulregel, den Geifi des Forfimannes fo weit zeitigen foll, 
dafs er in jedem konkreten Falle das Richtige zu treffen ver
mag, ohne eine gegebene Regel anzuwenden, fo mufs karl Heyer 
als der erfie Vertreter einer wahrhaft organifchen Verbindung 
von Wiffenfchaft und Wirthfchaft, von fireng methodifcher Be
gründung der in der letzteren anzuwendenden Regeln, von. 
korrekter Unterfuchurig der in ihr wirkfamen Kräfte gelten. 
Während G. L. H<irtig feine empirifch hergeleiteten General
regeln ausfiattete mit einer Alle bindenden Kraft und dadurch 
jenen Doktrinarismus fchuf, der auf der Stufe des unreifen Um
hertafiens eine vorübergehende Berechtigung hatte; während 
Heinrich Cotta, fchon hinausfehreitend über jene Stufe der 
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Schulregel und fchulgerechteh Gebundenheit, mehr und mehr 
fich felbfl: und unferer Wiffenfchaft die Tiefen erfchlofs, in wel
chen die wiffenfchaftliche Begründung der Forfl:wirthfchaftslehre 
lag, ohne indefs felbft diefe Schätze ganz heben zu können; 
während endlich Hundeshagen mit einer Fülle fpekulativer Ge
danken die Bahnen erleuchtete, in welchen die wiffenfchaftliche 
Forfchung fich zu bewegen hatte, dabei aber mehr die Ziele 
des Strebens enthüllte, als fie felbfl: erreichte, mehr zur Arbeit 
anregte, als felbfl: pofitiv fchaffend mit praktifch verwerthbaren 
Ergebriiffen der Forfchung fich in das Wirthfchaftsleben einfügte; 
einten fich in Kar! Heyer jene zwei grofsen Richtungen forfl:
männifchen Strebens, die aus fpekulativer Denkthätigkeit ent
fpringende, durch wiffenfchaftliche Forfchung geordnete Erkennt
nifs des Allgemeinen und Gefetzmäfsigen in dem feheinbar 
regellofen Wirthfchaftsleben einerfeits, die durch genaue prak
tifche Kenntnifs der Wirthfchaft felbfl: allein zu erlangende 
Herrfchaft über die auf jenem Wege abgeleiteten Regeln, welche 
nur dann zum wirthfchaftlichen Gefetze werden können, wenn 
fie die Prüfung an konkreten W aldzufl:änden befl:anden haben. 

Ohne, wie Pfeil, die Exifl:enz und Berechtigung forfl:wirth
fchaftlicher Generalregeln zu läugnen, fuchte Kar! Heyer viel
mehr diefelben auf dem mühfeligen Wege exakter Unterfuchung 
zu ergründen. Ohne fich felb.fl: jemals unter die Herrfchaft der 
gefundenen Generalregeln zu .fl:ellen oder eine folche Herrfchaft 
überhaupt zu beanfpruchen, wies er doch unermüdlich darauf 
hin, dafs die Erkenntnifs derfelben unerläfslich fei für Jeden, 
der fich frei machen wolle von der Unfreiheit der Empirie, von 
der Unficherheit des Umhertafl:ens. 

So ifl: Karl Heyer emporgefchritten über die Zeit Hartigs, 
Cottas, Hundeshagens. So hat fich in ihm, dem mit tüchtiger 
wiffenfchaftlicher Bildung eben fo, wie mit praktifcher Kenntnifs 
der Waldwirthfchaft ausgefl:atteten Manne, ein harmonifches 
Zufammengehen von Wiffenfchaft und Praxis gebildet, welches 
eine neue Epoche der deutfchen Forfl:wiffenfchaft einleitete. -

Karl Heyer 1) -wurde am 9· April 1797 auf dem Beffunger 
Forfl:haufe bei Darmfl:adt geboren. Sein Vater war dort Forfl:-

1) Die Biographie von Kar! Heyer in der Foril- und Jagd-Zeitung v. 1856, 
Eingang zum Septemberhefte, von fein.em Sohne und Nachfolger in Giefsen, 
Dr. Guil. Heyer verfafst, bildete die zuverläffigile Quelle meiner Darfiellung. 
Manches verdanke ich mündlichen Mittheilungen feiner Schüler. Vergl. auch Ratze
burg, Schriftileller-Lexikon S. 240 fgde. 
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meifter, ein Mann von bedeutender Begabung, Autodidakt, der 
lieh mit ungewöhnlicher Energie vom Jägerburfehen emporge· 
arbeitet hatte. Solche Männer, welche den überaus mühfeligen 
Weg der Selbfl:belehrung durchgekämpft haben, tragen fafl: 
immer in lieh eine tiefe Achtung vor der Wiffenfchaft, eine 
klare Auffa!Iung ihrer Bedeutung. Was man lieh felbft mühfam 
errungen hat, ohne doch auf dem fo weiten Wege der Autodidaktie 
im Raume eines kurzen Menfchenlebens das Höchfl:e erreicht 
zu haben, das ifl: ein Heiligthum. 

So war es auch bei Heyers Vater. In dem Beffunger 
Forfthaufe war zudem ein bewegtes und frifches geiftiges Leben. 
Der Forftmeifl:er Heyer verfammelte zu einer Art von Meifter· 
fchule dort zahlreiche Schüler; zehn Kinder wurden ihm felbft 
in erfter, noch drei in zweiter Ehe geboren; von den erfteren 
war Karl Heyer der Fünfte. 

Ob der junge Mann fich dem Forftwefen widmen follte, 
war trotz feiner geheimen Wünfche zweifelhaft. Er follte Theo· 
Ioge werden und bezog mit diefer Ausficht das Gymnafium in 
Darmftadt. Aber feine Liebe zu den Naturwiffenfchaften liefs 
ihn wieder und wieder die Bitte ausfprechen, Forftmann werden 
zu dürfen und der Vater gab endlich nach. So kehrte er, noch 
fehr jung, in das Vaterhaus zurück und nahm zunächft an dem 
Unterrichte in der Meifterfchule feines Vaters Theil. Hier wurde 
neben den theoretifchen Vorträgendraufsen im \Valde gearbeitet, 
gefaet, gepflanzt, Holz zugerichtet, Forfl:fchutz geübt. Auch an 
gröfseren Abfchätzungen, welche Heyers Vater damals behufs 
der Grundfteuer· Veranlagung durchführte, nahm der junge 
Mann Theil. 

Der Krieg von 1814 rief fünf feiner Brüder zu den Fahnen. 
Er blieb allein von den Söhnen im Beifunger Forfthaufe zurück, 
beftand im Sommer die Prüfung beim Oberforfl:kolleg in Darm· 
ftadt und wollte dann die Univerfität Giefsen und die Forftfchule 
in Tharand befuchen. Allein der am 3· November 1815 erfolgte 
Tod feines Vaters fchien alle diefe Pläne zu vernichten. Die 
Mittel zum Studium fehlten. 

In diefer ernfl:en Lebenslage fand Karl Heyer die hoch· 
herzige Hülfe feines L;mdesherrn. Ludwig I. von Reffen ver· 
band mit feinen hohen Regenten·Eigenfchaften auch ein warmes, 
fchönes menfchliches Empfinden und fo mancher ftrebfame und 
begabte junge Mann, dem die Mittel zum Studium fehlten, hat 
von ihm reiche Unterfl:i.itzung empfangen. 
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Auch Kar! Heyer erhielt eine folche, fl:udirte I 8 r 5 bis Herbfl: 
I8I6 in Giefsen, wo damals der Kameralift Walther forfl:wiffen
fchaftliche Vorträge hielt, und bezog fodann die Forfl:akademie 
Tharand. Wie in Giefsen Walther, fo trat er hier H. Cotta 
nahe. Letzterer befchäftigte fich damals mit feiner zu fo aus
gezeichneten Ergebniffen gediehenen Unterfuchung über die 
Saftbewegung der Pflanzen und Heyer arbeitete in diefer Rich
tung vielfach mit ihm. 

Heyer verliefs fchon im Juli I 8 I 7 Tharand und kehrte nach 
Darmfl:adt zurück. Hier eröffnete er am 2 5· September eine 
Privatforftlehranfl:alt nach demfelben Plane, welchen einfl: fein 
Vater im Beffunger Forfl:haufe befolgt hatte. 

Schon im Frühjahr I8I8 jedoch härte die Schule auf, als 
H~yer mit der Verwaltung des Reviers Babenhaufen betraut 
wurde. Zwar folgten ihm einige feiner Schüler nach Baben
haufen und als Heyer im folgenden Jahre nach Seligenfl:adt ver
fetzt wurde, auch dorthin; aber mit diefern einen Kurfus fchlofs 
feine Lehrthätigkeit vorläufig ab. I8I9 wurde er zum Revier
förfl:er von Lauter zu Grünberg ernannt. 

1824 wurde die Errichtung einer öffentlichen Forfl:fchule in 
Verbindung mit der Univerfität Giefsen befehloffen und Hundes
hagen zur. Leitung derfelben berufen. Die zweite Lehrerfl:elle 
wurde Kar! Heyer übertragen und er gleichzeitig zum Ober
förfl:er des Reviers Giefsen berufen. Er trat diefe Stellung 
I825 an. 

Ein ganz neuer Wirkungskreis erfchlofs fich . ihm jetzt. 
Fiel ihm- auch zunächfl: mehr die praktifche Seite des Unter
richts zu, fo wufste er doch fchon damals - dies ifl: das über
einfl:immende Zeugnifs feiner Schüler die wiffenfchaftliche 
Grundlage in anregendfl:er Weife mit der praktifchen Demon
fl:ration zu verbinden. 

Neben feiner Lehrthätigkeit entfaltete er eine aufsergewöhn
liche Rührigkeit in der Bewirthfchaftung feines Reviers. Durch 
und durch Sanguiniker und Mann der praktifchen That, konnte 
er fich felbfl: nie genug thun und kannte für feine Arbeitslei
fl:ung keine Grenzen. Berühmt geworden ifl: die Aufforfl:ung aus
gedehnter Hudeflächen der Stadt Giefsen, welche Heyer damals 
mit den allergröfsten Schwierigkeiten durchfetzte. Diefe Flächen 
- c. I 500 Morgen grofs - waren nur mit wenigen abfl:ändigen 
Eichen befl:anden und gewährten eine verfehwindend geringe 
Rente. Heyer wuf.ste den Stadtvorfl:and für fein Unternehmen 
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zu gewinnen, rief aber den heftigfl:en Widerftand der viehhaltenden 
Bürger durch die Aufforfl:ung jener Blöfsen wach. Nichts defto
weniger bepflanzte er, indem er oft des Nachts arbeiten liefs, 
um nicht mit Gewalt von feinem Vorhaben abgehalten zu werden, 
diefe ganze Fläche in wenigen Jahren mit 2 und 3 jährigen 
Ballenkiefern, indem er hier den von ihm erfundenen Hohlbohrer 
zur Anwendung und wohlverdienten Anerkennung brachte. Gleich
zeitig legte er einen 26 Morgen grofsen Forftgarten an und be
fchäftigte fich 'eingehend mit der Forftbotanik nicht allein, fon
dem auch mit der Flora von Giefsen, welche er fpäter in bis
her unerreichter Vollftändigkeit befchrieben hat. 

Um diefe Zeit trat Karl Heyer auch als Sch~iftfl:eller her
vor. 1826 erfchien feine »Technologie<< und die kleine Schrift 
»die Vortheile und das Verfahren beim Baumroden.« 

Letztere Schrift namentlich ift ein Zeichen der praktifchen 
Tüchtigkeit Heyers. 2) Das Stehendroden der Waldbäume war 
vor I 82 5 wenig bekannt. Heyers Vater wendete diefe Methode 
der Holzfällung fchon feit 1790 in den von ihm verwalteten 
Forfl:en an und er dürfte wohl der Edle fein, der diefelbe im 
Grofsen und mit vervollkommneten Mitteln in Deutfehland über
haupt angewendet hat. Aber das V erfahren brach fich nur fehr 
Iangfarn Bahn, wurde feit 1830 befonders durch Karl Heyer in 
Heffen-Darmftadt, fpäter durch den Oberforftmeifl:er, fpäteren 
Oberlandforftmeifter Lorentz auch in Kurheffen, von da in Naffau, 
Heffen-Homburg, Baden u. f. w. eingebürgert. Im Frankfurter 
Stadtwalde rodete man fchon um 1800 das Holz flehend, ohne 
dafs fich jedoch von da diefe Baumfällungs-Methode weiter 
verbreitet hätte. Erft mit dem Erfcheinen von Heyers Schrift 
wurde diefelbe in weiteren Kreifen bekannt. 

1830 wurde K. Heyer Forfl:infpektor des Forfl:es Giefsen; 
aber feine dortige Thätigkeit war ihm vergällt. Sein Verhältnifs 
zu Hundeshagen hatte fich nicht fo geftaltet, dafs beide Männer 
gedeihlich neben und mit einander arbeiten konnten. 

Hundeshagen war fchon 1825 tief krank, in hohem Grade 
reizbar und unfähig, Widerfpruch zu ertragen. Heyers Natur 
war nicht auf diplomatifche Nachgiebigkeit und jene Schaukel
kunil angelegt, die in allen Lagen das Gleichgewicht zu erhal
ten weifs. Heyer war gerade, offen, energifch, eine derbe Natur 

2) Vergl. hierüber den Auffatz v. Kar! Heyer »über die Vortheile und das 
Verfahren beim Baumroden« in der Forft- u. Jagd-Zeit. 1856. S. 122 fgde. 
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mit dem berechtigten Bewufstfein des eigenen W erthes. So 
kam es bald zu Zerwürfniffen und Verfl:immungen. Heyers red
licher Charakter wünfchte Nichts, als das Ende diefes unbehag
lichen V erhältniffes und er ergriff gern die fich I 8 3 I bietende 
Gelegenheit, um in die praktifche Verwaltung zurückzutreten. 

Der Graf von Erbach-Fürfl:enau übertrug ihm die Direktion 
feiner Forfl:verwaltung und Heyer entwickelte hier fofort jene 
bewunderungswürdige Thätigkeit, um die herabgekommenen 
gräflichen Forfl:en einer wirthfchaftlichen Behandlung zuzuführen, 
deren nur fo innerlich gefunde Naturen, wie er, fähig find. 

In diefern Verhältniffe verblieb er bis 1835, wo ihn ein 
ehrenvoller Ruf auf den Lehrfl:uhl des foeben verfl:orbenen 
Hundeshagen nach Giefsen zurückführte. Neben der Profeffur 
wurde ihm die Verwaltung des Forfl:es Giefsen übertragen und 
er hierdurch in den Stand gefetzt, die praktifchen Demonitra
tionen für feine Schüler in dem eigenen Reviere zu machen. 

Man fieht, wie das Leben und Wirken Heyers bis hierher 
ganz auf dem Boden der praktifchen W aldwirthfchaft fl:and. 
Seine bis clahin erfchienenen fchriftfl:ellerifchen Arbeiten wurzel
ten in demfelben Grunde und von feiner fpekulativen Begabung 
war bis dahin wenig. in die Oeffentlichkeit getreten. Aber er 
hatte fie doch geübt, er hatte in der Stille den Schatz feiner 
praktifchen Erfahrungen geordnet und gefichtet und ftch einen 
fyfl:ematifch vollfl:ändigen Ueberblick über das ganze Gebiet 
forf1:lichen Wiffens erarbeitet, der feinem fcharfen geifl:igen Auge 
es erfchlofs, dafs die noch jugendliche Forfl:wiffenfchaft der wahr
haft wiffenfchaftlichen Begründung noch gar fehr bedürftig fei. 
Die Früchte diefer Arbeit waren die » Waldertragsregelung« 
(I84I) 3) und die »Anleitung zu forfl:fl:atifchen Unterfuchungen« 
(1846). 

Die >>Waldertragsregelung« entfl:and dem wefentlichen Inhalte 
des Buches nach fchon I8z6 und follte damals als Leitfaden. 
für Heyers Vorlefungen gedruckt werden. Das Verhältnifs des 
V erfaffers zu Hundeshagen, deffen Syfl:em der Betriebsregelung 
Heyer für praktifch unanwendbar erklärte, veranlafste ihn, 
die Herausgabe des Buches zu verfchieben. 

Diefe Arbeit Heyers ifl: rein fpekulativ. 
Darfteilung der praktifchen Grundlagen der 

Nicht um eine 
Betriebsregelung 

3) 1862 in zweiter Aufl. v. Gufiav I-Ieycr herausgegeben (als VIII. Bd. 

Abth. d. Encyklopädie der Forfiwiffenfchaft). 
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handelt es fich in erfl:er Linie, fondem um eine wiffenfchaftliche 
Unterfuchung der theoretifchen Grundfätze; wefentlich kritifch, 
giebt das Buch doch auch das pofitive Refultat der Unterfuchung, 
bleibt nicht auf dem negativen Standp'unkte fl:ehen, fondem 
entwickelt des V erfaffers eigene GrundHitze in fcharf wiffen
fchaftlicher Form. Die Aufnahme, welche Heyers Waldertrags
regelung fand, war zunächfl: keine günll:ige. Feifl:mantel, 4) 
Jäger 5) und von W edekind 6) traten gegen die Schrift auf. 
Pfeil 7) fprach fich über das Buch an und für fich günfl:ig aus, 
wenngleich er Heyers darin niedergelegten Anfichten nicht bei
fl:immte. 

Heyer antwortete Jäger und W edekind heftig. S) Diefe 
replizirten nicht eben höflich und es entwickelte fich eine heftige 
literarifche Fehde, die feheinbar zu Gunfl:en der Gegner Heyers 
auslief. 

Heyers Waldertragsregelung ifl: trotz diefer ungünll:igen 
erfl:en Aufnahme des Buches eine epochemachende Arbeit. 9) 
Eine Menge neuer, intereffanter Gefichtspunkte find eröffnet 
und hierin beruhet die Bedeutung des Buches, weit weniger in 
der Kritik fremder Gedanken. Heyer war in erfl:er Linie für 
den fpekulativen Fortbau der Wiffenfchaft befähigt, weniger für 
die Kritik Die »Waldertragsregelung« hat denn auch fpäte1 
die Anerkennung in reichem Maafse gefunden, welche ih 
anfänglich verfagt wurde. 

Eine fehr bedeutente Arbeit Heyer's war die »Anleitung zu 
forfl:fl:atifchen Unterfuchungen,« bedeutend nicht deshalb, weil 
fie den Stoff der wiffenfchaftlichen Forfl:fl:atik felbfl: zu einer 
materiell vollkommenen Ausformung brachte - denn diefe Auf
gabe blieb zunächfl: ungelöfl:, - fondem deshalb, weil diefe 
Schrift den Ausgangspunkt bildete für eine neue Richtung der 
Forfl:wiffenfchaft, welche ihr bisher gefehlt hatte. IO) 

") Vergl. Forfi- und Jagd-Zeit. 1842. S. 365. Feifimantel nimmt die Hun
deshagenfehe Taxations- Methode gegen die Kritik Heyers eifrig in Schutz. 

5) Vergl. Jäger's Erklärung in der allg. Forfi- und Jagd-Zeit., 1842. S. 384. 

Die Kritik fleht a. a. 0. 1841. S. 176. 
G) Neue Jahrbücher der Forfikunde, 21. Heft. 
7) Krit. BI. XVI. 2. S. 3 I - 54· 
B) Befonders in der von ihm 1842 herausgegebenen Schrift: Beiträge zur Forfi

wiffenfchaft. S. darüber Forfi- und Jagd- Zeit. I 842. S. 382. 
0 ) Siehe darüber unten ii 19. 

10) Siehe darüber unten i! 20. Zur Gefchichte der -Forfifiatik vergl. auch 
G. Heyer, Handbuch der forfllichen Statik I. 1871. Vorwort S. VI. 
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Der Entwicklungsgang, welchen unfere Wiffenfchaft feit 
G. L. Hartig genommen hatte, ift oben dargelegt worden. 11) 
Er war um 1820 vorgefchritten bis zur allmähligen Ueberwin
dung des dogmatifchen Zwanges der Schule, an deren Stelle 
die freie Forfchung der rationellen Forftwirthe zu treten begann. 
Allein diefer Forfchung fehlte die pofitive Wiffenfchaftlichkeit, 
die exakte Unterfuchungs- Methode; man fuchte Alles zu farn
mein und zu fichten, was empirifch gewonnen wurde, um da
raus die Art und das Maafs der in der Wirthfchaft wirkfamen 
Kräfte und ihres Erfolges zu erkennen; aber man verftand es 
nicht, diefe Kräfte zu ifoliren und einzeln zu meffen. Was die 
Praktiker als Kraftwirkung erkannten, war meift das Produkt 
einer fehr komplizirten Reihe von Urfachen; der Weg, um zu 
einer naturgefetzlichen Begründung der Forftwirthfchaftslehre zu 
gelangen, war von Pfeil und Hundeshagen zwar erkannt und 
angedeutet worden; aber erft Karl Heyer hat ihn befchritten. 

»Unfere Wiffenfchaft wird fich fortwährend im Kreife drehen, 
fo lange nicht forfiftatifche Unterfuchungen eben fo an der 
Tagesordnung find, wie die Kulturkünfteleien, in denen man 
gegenwärtig das Heil der Forfiwiffenfchaft erblickt,« 12) mit die
fen uns überlieferten Worten Heyers hat er ein Zukunftspro
gramm aufgefiellt, welches der gegenwärtigen Epoche eine Reihe 
der wichtigften Aufgaben ftellt, an deren Löfung vor Allen der 
Sohn K. Heyer's arbeitet. -

Die »Anleitung zu forftftatifchen Unterfuchungen« ift eine 
Inftruktion, welche den Arbeiten eines »forftftatifchen Vereins,« 
deffen Begründung die Verfammlung füddeutfcher Forfiwirthe 
zu Darmftadt 1845 auf Heyers Antrag befchlofs, zur Grund
lage dienen follte. Heyer fafst den Begriff der Forftftatik fehr 
weit, er nennt fie die »Mefskunft der forftlichen Kräfte und Er
folge«. Die Neuzeit hat diefern Begriffe eine andere, engere 
Begrenzung zugewiefen ; 13) der forftftatifche Verein ift nicht zu 
Stande gekommen, die von Heyer in grofsartigen Umriffen fkiz
zirten Arbeiten · find nicht in Angriff genommen worden, die 
Anregung Heyer's hat alfo einen unmittelbaren Erfolg nicht 
gehabt; aber geiftige Impulfe dürfen nach dem unmittelbaren 
Erfolge nicht beurtheilt werden. Ihre Kraft wird und mufs fich 

11) Vergl. d. II. Bd. diefes Werkes S. 290. 301. 315. 
12) Nach G. Heyer in der obigen Biographie in der Forfi- u. Jagd-Zeit. 

v. 1856. 
13) Unten ?, 20. 
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äufsern, fobald ihre Zeit gekommen ilt, der fie vielleicht weit 
vorausgeeilt waren. Und wenn diefe Zeit gekommen ilt, wird 
ihr Werth gewogen werden nach der Kraft lebendiger Bewe
gung, welche fie der Wiffenfchaft verleihen. 

Heyer wendete lieh feit 1846 wieder mehr der Bearbeitung 
der Lehre von der Beitandsbegründung zu. Schon in dem 1847 
erfchienenen zweiten Hefte der »Beiträge« finden wir zwei vor
trefflich gefchriebene Auffatze über "gemifchte Holzbeltändea 
und "die Anzucht von Holzpflänzlingen in und aufserhalb der 
Forfl:gärten«. r853 aber entfchlofs er fich, eine Encyklopädie 
der Forfl:wiffenfchaften herauszugeben und eröffnete 1854 die 
Reihe der hierzu gehörigen Arbeiten mit dem "Waldbau oder 
Forfl:produkten-Zucht«. Er fchuf mit diefern Buche ein Meilter
werk erfl:en Ranges, ausgezeichnet eben fo fehr durch fcharfe 
logifche Gliederung und fyfl:ematifche Vollltändigkeit' des Stoffes, 
als durch einen bisher ungekannten Reichthum praktifcher Er
fahrung. Mit diefern ·werke aber fchien feine Kraft gebrochen. 
Ein Brufl:leiden als Folge früher überflandener Lungenentzün
dungen begann feinen Körper zu zerrütten. Noch bis zum 24. 
Augufl 1856 kämpfte er mit der ihn verzehrenden Krankheit. 
Dann endete ein fanfter Tod fein an treuer Arbeit und treuer 
Liebe zu feinem Berufe reiches Leben; aber fortwirkend auf 
die Entwickelung unferer Wiffenfchaft lebt fein Geifl, und 
wenn wir in der eigenen Arbeit feine anregende Kraft fühlen, 
fo gedenken wir dankbar des Meifl:ers mit dem fehwertgleichen 
Verfl:ande und dem lichthellen, alle Tiefen durchdringenden 
Blicke und die dankbare Würdigung feines geifligen W efens wird 
ihm zum unvergänglichen Denkmal. -

Bedeutende Männer pflegen wir gern zu vergleichen, um 
uns an der individuellen Begabung des Einzelnen um fo fl:olzer 
zu freuen, welche uns durch den Vergleich klarer entgegentritt, 
um zugleich aber auch zu erkennen, wie jede befondere Be
gabung eine andere, gleichfl:rebende, doch individuell verfchiedene, 
ergänzt. Wir gewinnen dann häufig die Ueberzeugung, dafs 
fubjektiv überaus verfchiedene geifl:ige Naturen, fei es in Freund
fchaft oder Gegnerfchaft, mit innerer Nothwendigkeit zu einer 
kaum bewufsten Gemeinfamkeit des Strebens, zu einer nicht ge
wollten Theilung der Arbeit zur Erreichung gerneinfamer Ziele 
getrieben werden und wir erkennen auch hierin ein Gefetz der 
göttlichen Weltordnung. Solchen Betrachtungen vermögen wir 
uns nicht zu entziehen, wenn wir vor unfer geifliges Auge die 
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Bilder Pfeil's und Heyer's ftellen. Erflerer vor Allen ausge
ftaJ;tet mit der fehneidigen Waffe der Kritik, am bedeutendften 
in der Negation, feind jeder Regelgerechtigkeit, feind jeder 
Schule in der Wiffenfchaft und doch felbft in gewiffem Sinne 
Stifter einer Schule; der Mann der rafch emporblitzenden Ge
danken, die in weitem Fluge das ganze Gebiet forfl:lichen Wiffens 
umfpannte~, welche er jedoch feiten bis in alle Tiefen zu ver
folgen unternahm und bei der Art feines Lebensganges, der 
ihm den mühfamen Weg des Selbftfl:udiums mit immer lücken
hafter Bildung zuwies, feiten bis in alle Tiefen verfolgen 
konnte; - Letzterer unabläffig pofitiv fchaffend, in einem 
engeren, doch von ihm ganz beherrfchten Gebiete fich bewegend, 
reich an Gedanken, welche nicht fo weit vielleicht hinausreichten, 
als die Pfeil'fchen, die er dafür "aber auch foweit verfolgte, wie 
eine gediegene wiffenfchaftliche Bildung, ein geübter V erfl:and, 
ein eifern er Fleifs fie zu verfolgen vermochte; überall gründlich 
und wohlbedacht, daher ficher vor jenen grofsen Sprüngen in 
der geifl:igen Entwickelung Pfeils, ohne grofse Schwankungen 
in feinen Anflehten; nicht fo blendend, nicht fo herrfehfähig 
wie Pfeil, aber harmonifcher in feiner ganzen geiftigen Natur, 
ruhiger und . klarer in feinem Fortfchreiten, gleichmäfsiger in 
feinen Befl:rebungen; Beide durch lind durch originell, hinaus
gewachfen über die Hartig?fche Schule, Weifer einer neuen 
Zeit, der fie die Ziele zukünftiger Arbeit enthüllten. 

So haben diefe beiden Männer neben einander gefl:anden, 
ohne. fich gegenfeitig zu beneiden, mit achtungsreichem An
erkenntnifs der fubjektiven Begabung des· Anderen H) und den
noch mit dem klaren Bewufstfein ihrer V erfchiedenheit. So 
haben fie mit verfchiedenen Mitteln, auf verfchiedenen Wegen 
nach denfelben Zielen ge!lrebt, Pfeil als der Kämpfer gegen den 
Zwang der Hartig'fchen Schule, gegen die Unfreiheit auf allen 
Gebieten des Wirthfchaftslebens, gegen die unreife literarifche 
Ueberproduktion einer mit i.iberfl:ürzender Haft um den Fort
fehritt ringenden Zeit; Heyer als der friedlichere Forfcher nach 
den naturgefetzlichen Grundlagen der Waldwirthfchaft, der Mei
fl:er der exakten Mefskun!l, der zuerfl: den abfoluten Maafsfl:ab 
anzulegen verfuchte an die Kräfte; welche in der Wiffenfchaft 

14) Zwifchen Pfeil. und Heyer kam es nie zu perfönliehen Mifshelligkeiten, 

fo fehr abweichend oft die Anfichten Beider ·waren. Pfeil hat in Heyer fiets den 

Mann anerkannt, in welchem prakt. ]':rfahrnng und wilrenfchaftl. Bildung zu feltener 

Harmonie entwickelt waren. Man vergl. nur krit. Bl. XVI. 2. S. 4· XXIII. 2. S. 4 etc. 

Bernhardt, Forstgeschichte. Jll. 13 
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wirkfam find und an die Erfolge der menfchlichen gütererzeu
genden Thätigkeit. 

Heyers Wiffen war ein überaus vielfeitiges, feine Thätigkeit 
eine ungewöhnlich erfolgreiche. Der Ruf der Forftfchule zu 
Giefsen hob fich rafch, nachdem er den erfl:en Lehrftuhl der 
Forftwiffenfchaft dort befliegen hatte. 15) Seine Kenntnifs der 
Botanik 16) und Entomologie war fo gründlich und umfaffend, 
wie fie vielleicht vor ihm und na<:h ihm bis heute kein Forfl:
mann befeffen hat. Eine ächt fanguinifche Ruhelofigkeit war 
feinem Geifte eigen; aber fie trieb ihn nie in ungeordnetes, 
fprungweifes Denken hinein; mit ftrenger Zucht beherrfchte er 
den eigenen Verfl:and, mit ebenfo fl:renger Objektivität wufste 
er fremden Leifl:ungen gerecht zu werden. Nichts war halb an 
dem Manne und er durfte, als ein früher Tod fein reiches Leben 
abfchlofs, von fich fagen: Ich habe nicht umfonft gelebt. 17) 

§ 15. Gottlob König. 1) 

Die Lebensbilder hervorragender Forfl:männer, welche ich 
mich mit objektiver Treue zu zeichnen bemüht habe, waren 
wohl geeignet, uns die U eberzeugung zu verfchaffen, dafs die 

15) 1853 fl:udirten dort 53 Forfl:leute. Heyer war 1848 rector magnificus. 
16) Die von Heyer zufammengefl:ellte nPhanerogamenAora von Oberhelfen u. 

insbefondere der Umgebung von Giefsenu ifl: nach feinem Tode von Dr. Rofsmann, 
Prof. exfraord. 186o herausgegeben. Ratzeburg ehrt. den Naturforfcher in Heyer 
mit folgenden Worten (Schriftfl:eller-Lexikon S. 240): »Er zählte zu den ausge
zeichnetfl:en Forfl:männern uuferes Jahrhunderts; denn eine folche wilTenfchaftliche, 
namentlich naturwiffenfchaftliche Bildung, gepaart mit einer genauen Kenntnifs 
des Waldes, finden wir leider nur felten«. 

17) Heyers Schriften : 
Technologie. 1826. 
Die Vortheile und das Verfahren beim Baumroden. 1841. 2. AuA. 1862. Die 

Waldertragsregelung. 1841. 2. AuA. 1862 
Die Hauptmethoden der Waldertragsregelung, grundfätzlich geprüft und ver-

glichen. 1848. 
Der Waldbau oder die Forflproduktenzucht. 1854. 2. AuA. v. G. Heyer. 1864. 
Beiträge zur ForfiwilTenfchaft. I. u. 2. Heft. 1842. 1847. 
Allgemeine Forfi- und Jagd-Zeit., Jahrgang 1856, von Kar! u. Gufl:av Heyer 

gemeinfchaftlich herausgegeben. 
Phanerogamenflora v. Oberhe!Ten. 1860. (herausgegeben v. Rofsmann). 

') Quellen der Biographie: In erfl:er Linie ausführliche mir zu Theil ge
wordene Notizen meines verehrten Freundes, des Geh. Oberforfl:rath Dr. C. Grebe, 
der König fo nahe gefianden hat, wie aufser ihm vielleicht kein deutfcher Forfl
mann. Sodann die Biographie in Ratzeburg's Schriftfl:eller-Lexikon (S. 288) von 
Dr. Senft in Eifcnach. Endlich zerflreutes Material in den Zeitfchriften etc. 
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junge Forfiwiffenfchaft ihre berufenen Jünger in den verfchie
denfl:en Lebens-Schichten fand, dafs die Meifl:er auf den ver
fchiedenartigfien Wegen zu ihrer Meifierfchaft gelangten und 
dafs in der Forfiwirthfchaft weniger, als in den alten Fakultäts
fächern, die fchulgemäfse Bildung mit ihrer leicht dogmatifirenden 
Richtung mafsgebend war. Eine viel bedeutungsvollere Rolle, 
als bei jenen, fpielte hier die originelle geifiige Arbeit des Ein
zelnen, die Autodidaktie, die individuelle Kraftnatur. Der Weg 
freilich, welchen die Forfl:wiffenfchaft im Ganzen zurückzulegen 
hatte, wurde dadurch nicht verkürzt; aber es kam ungewöhnlich 
viel frifche Kraft in fie hinein und der fcharfe Gegenfatz, welcher 
die Folge einer fiarken Individualifirung der Anfichten und Be
fl:rebungen war, hat nicht zum Nachtheil der Wiffenfchaft felbft 
gereicht, fie vielmehr Ünverkennbar vielfeitiger und tiefer werden 
laffen. - Zu den bewunderungswertheften Forfl:wirthen, welche 
aus dem Jägerthum herausgewachfen find, gehört Gottlob 
König. 

Fafi ganz ohne fchulgerechte Bildung, aber ausgefl:attet 
mit einem wunderbar klaren Kopfe und einem Auge für prak
tifche Dinge, welches von feltener Schärfe war, ifi König em
porgedrungen bis zur herrfehenden Stellung des Meifiers in 
feiner Kunfi und er hat Hervorragendes gerade auf jenen Ge
bieten forfimännifchen Wiffens geleiftet, die fich dem Autodi
dakten fehr fehwer erfchliefsen, namentlich auf dem Gebiete 
der augewandten Mathematik. In diefer Richtung ifi eine Ein
wirkung feines Schwagers H. Cotta auf feinen Bildungsgang un
verkennbar. Aber ihn führte vor Allem die eigene herrliche 
Begabung, der eigene eiferne Wille empor. Es ifi das Bild 
eines ganzen Mannes, welches uns feine Lebensgefchichte bietet, 
das Bild einer urkräftigen deutfchen Natur, die in klarem, ern
fiem Bewufstfein ihrer Lebensaufgaben, allen Tand und alles 
rein Äufserliche verachtet, aber mit ungebeugter Straffheit ihre 
Lebensziele zu erreichen weifs. Von einem folchen, durch eine 
harte Lebensfchule gegangenen, nur der eigenen Kraft vertrau
enden, durch keine Gunfl: der Geburt oder des Namens empor
gehobenen Manne dürfen wir die milden Lebensformen derer 
nicht erwarten, welche auf geebneten Wegen zu gehen gewohnt 
find. Ein folcher Mann, deffen Leben Arbeit, fchwere unab" 
läffige Arbeit ift, lernt den gefchraubten Ton des Salons nicht. 
Sein Kern ifi die Kraft zur That; und diefern Kerne entfpricht 
bei wahrhaft bedeutenden Charakteren meifi eine gewiffe Derb-

13'" 
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heit der Form, die den Verkehr nicht immer gerade fehr ange
nehm macht, aber ftets ein Ausdruck der Wahrheitsliebe, Zu
verläHigkeit und Offenheit ifl:. -

Gottlob König war der dritte Sohn des Amtsfehreibers 
(Rechnungsbeamten) Joh. Chriftoph König und wurde am 18. 

Juli 1776 zu Hardisleben, einem Dorfe an der Loffa (im S. 
WeimarifchenJuftiz-Amt Buttftedt) geboren. Dort mag er auch 
wohl die Dorffchule befucht haben. 18 Jahre alt, trat er 1794 
bei dem damaligen Förfter H. Cotta zu Zillbach in die Jäger
lehre, aus der er 1796 entlaffen wurde. 2) Kurz darauf wurde 
er in das damals beftehende S. Weimarifche Jäger-Corps und 
damit in den Herzoglichen Forftdienft aufgenommen und nach 
Jahresfrift als Jäger (d. h. Forf\:gehülfe) auf den Revieren Iffer
ftadt und Ilmenau (hier unter Oettelt) verwendet. r8oo erhielt 
er einen längeren Urlaub, um fich an preufsifchen Fortteinrich
tungen in Wef\:falen zu betheiligen, wurde 1802 zum Oberjäger 
befördert (und als Forf\:gehülfe nach Zilfbach verfetzt, und unterm 
2. Juli 1805 zum Förf\:er (Revierförfter) in Ruhla befördert. 

Bis hierher bjetet der Lebensgang Königs Nichts, was ab
wiche von der gewöhnlichen Jägerlaufbahn Vieler. Die Stellung 
des V erwaltungsförfters war, zu mal in den thüringifchen Staaten, 
keine folche, welche detn Jägerthum verfehloffen war. Viele 
gingen, wie Oettelt, Käpler u. A. aus der Jägerei in die mit 
fehr geringen Befugniffen ausgeftatteten V erwaltungsförfter
Stellungen über. 

Aber in König hatte man doch fchon damals den unge
wöhnlichen Mann entdeckt. Seine Lernbegier war fchon in der 

2) Königs Lehrbrief lautete (nach Senft a. a. 0.): Kund und zu wiffen fei 
hiermit, dafs Vor;eiger diefes, Gottlob König, dritter Sohn des verftorbenen 
Hfirrn Amtsfehreiber König zu Hardisleben, bei mir, dem Herzoglich S. Weimarifchen 
und Eifenachfchen Förfler zu Zillbach, zwei Jahre die Jägerei und Geometrie er
lernet un~ Iich während diefer Zeit durchaus rechtfchaffen, gefällig und fleifsig 
verhalten hat, fo dafs ich iri allem Betracht recht fehr wohl mit ihm zufrieden 
gewefen bin. Da nun derfelbe nach Beendigung feiner Lehrzeit gefonnen ift, fein 
Glück weiter zu fucheu, [o ertheile ich demfelben mit Vergnügen diefes Zeugnifs 
feiner vVohlverhaltung und verfehe daffelbe zu mehrerer Beglaubigung mit meines 
Namens Unterfchrift und Petfchaft. 

Zillbach, den 14. April 1796. 
(L.S.) 

Atteftirt Ludwig v. Arnswald der Zeit beftallter 
Kammerjunker u. Oberforfbneill:er. 

Heinrich Cotta. 
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Lehrzeit aufgefallen. Ob dabei ein Paar fchöne Augen einge
wirkt haben, bleibt dahin geftellL 3) Cotta, durch feine Frau 
mit König verfchwägert, erkannte feine bedeutende Begabung 
frühzeitig und zog ihn fchon 1803 als Lehrer der Geometrie 
an feine Forftfchule in Zillbach. Als Cotta nach Tharand über
fiedelte (1810), errichtete König in Ruhla eine Meifterfchule, 
welche für Thüringen die Zillbacher Schule erfetzen follte und 
bald von den meifien Inländern, welche fleh dem F orfifache 
widmeten, fowie von manchen Ausländern aufgefucht wurde. 
Die Schule 4) war ausdrücklich für den Standpunkt des Betriebs
förfters eingerichtet. Für die höheren Forftbeamten verweift 
König felbft auf die Univerütät. Er allein gab allen Unterricht; 
feine Schüler wohnten gröfstentheils im Forfthaufe; das ganze 
Gepräge der Anftalt ift fehr befcheiden gewefen. 

König unterfchied in feinen Vorträgen die Forftadmini
ftrations-Lehre (Forftnaturkunde, Forftabtrieb, Forftanbau, 
Forftfchutz, Forftbenutzung und Forfttechnologie) von der F orft
organifationslehre (Forftmefskunft, Holztaxation), berührte 
die Forfteinrichtung und Forftdirektion nur flüchtig, unterrichtete 
daneben aber noch in Mathematik, Planzeichnen, Forftgefchäfts
ftyl etc. 

I 8 I 3 trat König - früh genug für den Autodidakten, der 
erft 37 Jahre zählte - mit feiner erfl:en fchriftftellerifchen Arbeit 
hervor. Dafs er mit nicht geringen Plänen umging, beweift der 
Umftand, dafs die damals erfchienene »Anleitung zur Holztaxa
tion« fich als 2. Theil eine,r "Forftorganifationslehre« ankündigte, 
deren edler Theil freilich nie erfchienen ift. 

Die literarifchen Erftlingsarbeiten pflegen zumeift nicht die 
materiell und formell vollendetften zu fein, die originellften aber 
gewöhnlich. Der Stoff derfelben hat meift länger in dem V er
faffer gearbeitet, ehe er die äufsere Form erlangte, als bei den 
fpäteren Werken und es pflegt ein gutes Stück der geiftigen 
Kraft der Schriftfteller gerade in den Erftlingswerken auszuftrah
len, die daher für den Literarhiftoriker befondere Bedeutung 
haben. 

3) Senft bei Ratzeburg a. a. 0. S. 288 erzählt, dafs König in Zillbach ein. be
fonderes Intereffe für Cottas Schwefl:er an den Tag gelegt habe. Wahrfcheinlich 
liegt hier eine Verwechfelung vor. König ifl: mit Wilhelmine geb. Ortmann 
(Schwefl:er der Oberforfl:räthin Cotta) verheirathet gewefen. 

") Vergl. über die Einrichtung der Schule den l'rofpekt in der »Holztaxation« 
von 1813, im Anhang. 
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Dies erf{e Werk Königs, die "Anleitung zur Holztaxationa, 
ifl: ganz vorherrfchend für die praktifchen Zwecke der Forfl:ver
waltung und des Holzhandels gefchrieben, mit einer reichen 
Auswahl von Tafeln und Formularen zu Befl:andsaufnahmen, 
Zuwachsberechnungen, Taxwerthberechnungen u. d. m. verfehen. 

Das Buch enthält zunächfl: eine vollfl:ändige Holzmefskunde, 
die jedoch fehr elementar gehalten ifl: und überall, ohne irgend 
welche mathematifche Kenntniffe vorauszufetzen, vom Einfachfl:en 
ausgeht. Sodann folgt eine Anleitung zu Maffenaufnahmen 
(durch Zählung, Probeflächen oder nach von König fo genannten 
V ergleichsflächen d. h. nach Normal-Ertragstafeln) und zur 
Zuwachsermittelung. Diefe beiden Theile des Buches find be
fonders bemerkenswerth und enthalten eine Menge neuer Geiichts
punkte für die anzuwendenden mathematifchen Methoden. 5) 

Im 2. Haupttheil handelt das Buch von Befl:immung des 
Holzpreifes und giebt praktifche Anleitung zum Entwurf der 
Holztaxen, zur Berechnung der Holzpreife, zur Waldwerth
berechnung. 6) 

Sicherlich konnte den praktifchen Forfl:leuten jener Zeit 
kein befferes Handbuch über die bezeichneten Disciplinen ge
geben werden, als das König'fche. 

Inzwifchen hatte König 1813 den Titel Oberförfter, 1819 
den "Forfl:rath« erhalten, verblieb dabei jedoch in feiner Stellung 
in Ruhla. 1829 wurde er an die Spitze der im Jahre 1821 in 
Eifenach errichteten Grofsherzoglich Sächfifchen Forfttaxations
Kommiffion zur Vermeffung und Einrichtung der Grofsherzog
lichen Forfl:en berufen, 1837 _zum Oberforfl:rath ernannt und 
durch Verleihung von Orden und Ehrenzeichen geehrt. Das 
Ehrendoktor-Diplom der philofophifchen Fakultät zu Jena erhielt 

5) Man vergl. nur das, was S. ISO fgde. über Wuchsformen und Wuchs
klaffen. gefagt ifi, fowie die von König gegebenen .Formeln für Berechnung der 
gefammten Abtriebsmaffe plus dem progreflionsmäfsig verminderten Zuwachs 
(S. ISS), welche er je nach der Hiebszeit bereits verfchieden auffiellt, in derfelben 
Weife, wie dies fpäter Kar! Heyer gethan hat. Intereffant ift ferner, wie fehr 
König bereits für ein gerneinfames Forfiflächen- und Holzmaffen-Maafs in allen 
deutfchen Staaten eifert. (S. I 7 1.) 

6) Etwas unfyfiematifch hier angefügt, aber voll treffender Anfchauungen. 
Boden-. und Befiands- Werth werden (S. 2S3) fcharf unterfchieden, die Stellung 
des Produktions- Aufwandes bei der Berechnung des Wald werthes klargefiellt 
(S. 2S6), die Berechnung des Bodenerwartungswerthes auf einem freilich mühfeligen 
Umwege gelehrt (S. 258). 



199 

er 1840 und dem Autodidakten wurde hiermit eine Auszeichnung 
zu Theil, welche ihn höher ehrte, als alle Titel und Orden. 

Seine Thätigkeit als Lehrer hatte fchon frühe die Auf
merkfamkeit auch im Auslande auf ihn gelenkt. Als man. in 
Berlin 1819 die Errichtung einer Forfl:fchule ins Auge fafste, 
war es König, den die einflufsreichfl:en Perfönlichkeiten für den 
geeigneten Mann hielten, den Lehrfl:uhl der Forfl:wiffenfchaft 
einzunehmen. Allein König lehnte ab und Pfeil wurde dann 
berufen. 

Dabei war König weder ein glänzender Redner, noch ein 
ausgezeichneter . Docent; das Ziel feines Unterrichts war die 
Heranbildung von tüchtigen Beamten für den Wirthfchaftsvoll
zug und Verwaltungsdienft, fein Streben ging daher vor Allem 
dahin, das Intereffe feiner Zuhörer für die praktifche forftmän
nifche Thätigkeit zu wecken und dies gelang ihm, nicht durch 
eine anregende Form der Darfteilung, eine vollendete Diktion 
oder den Glanz wiffenfchaftlicher Argumentationen, fondem 
durch eine Fülle neuer und anregender Gefichtspunkte, welche 
er bei Befprechung wirthfchaftlicher Fragen auffand; es gelang 
ihm, trotzdem die Natur ihn nicht zum akademifchen Lehrer 
gefchaffen hatte. 

Die Privatforfl:fchule Königs in Ruhla wurde 18 30 7) nach 
Eifenach verlegt und zur Landes-Forfl:lehranfl:alt erhoben. König 
hatte jetzt· einen Wirkungskreis gefunden, der feine ganze Kraft 
in Anfpruch nahm und ihn in hohem Grade befriedigte. 

Die Verhältniffe der thüringifchen Forfl:verwaltungen waren 
zu jener Zeit nicht eben günflige zu nennen. Das ariftokratifche 
Oberforftmeifterwefen 8) fpukte in allen jenen kleinen Staaten 
umher und liefs die tüchtigen bürgerlichen Kräfte zu keiner 
Geltung gelangen. Ein ignoranter Edelmann war immer noch 
mehr, als ein kenntnifsreicher Bürgerlicher. Die Zufl:ände der 
Forfl:en waren denn auch, dem entfprechend, mangelhaft genug. 
Es fehlte an· jeder planmäfsigen Behandlung derfelben, an 
V ermeffungs- und Einrichtungswerken, an Ordnung und Klar
heit des Betriebes. 

Königs fcharfes Auge erkannte bald alle diefe Mängel und 
fein fl:ahlharter Charakter bebte nicht davor zurück, die Jagd-

7) Siehe darüber unten e 26. 
8) Oben S. 95· 
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junker- und Adels- Wirthfchaft an der Wurzel zu faffen und 
wie Unkraut auszureifsen. 9 ) 

Zunächfi legte er in einem ausführlichen Betriebsplane für 
den Forfi Ruhla die Mängel der in Geltung flehenden Ver
waltungs- G.undfätze dar und führte den fo entworfenen Plan 
mit vielem Gefchicke und Erfolg durch. Die genaue Vermeffung, 
fehr zweckmäfsige Eintheilung und Einrichtung der weimarifchen 
ForfienlO) folgte dann und eine Reorganifation der ganzen 
Verwaltung - ebenfalls Königs Werk - fchlofs fich end
lich an. 11 ) 

So wurde er in mehr als einer Richtung der Reformator 
des thüringifchen Forfiwefens, unmittelbar nur für das Grofs
herzogthum Sachfen-Weimar, wo die hochherzige Anfchauung 
eines erleuchteten Fürfienhaufes feinen Befirebungen U nterfiütz
ung gewährte, mittelbar aber für jene ganze Gruppe central
deutfcher Kleinflaaten, welche feit langer Zeit in fich eine 
gewiffe Gemeinfamkeit der Entwickelung, eine Intereffen- Ver
bindung zeigen, die Ge über die enge Sphäre des kleinfiaatlichen 
Partikularismus emporheben. Unausgefetzt war König bemüht, 
für beffere Bildung und Schulung des Beamten-Perfonales Sorge 
zu tragen. Praktifche Hülfsmittel für die Ausführung. von Er
trags- und Maffen-Schätzungen fehlten zu jener Zeit noch fehr 
und König fuchte namentlich diefe Lücke auszufüllen, als er 1835 
feine »Forfimathematik" herausgab. Auch jetzt fiand ihm die 
wirthfchaftliche Anwendung gleichberechtigt neben der wiffen
fchaftlichen Weiterführung der Lehre felbfi und in beiden 
Richtungen hat er durch dies Buch Bedeutendes geleifiet. Aber 
das Bedeutendfle an diefern epochemachenden Werke ifi die 
grofse Zahl neuer Gedanken über die Theorieen der Zuwachs
Lehre, forfilichen Finanz- und Reinertrags-Rechnung, vVald
werthberechnung· und über die mathematifchen Gefetze des 
Holzertrags, welche die Keime zu wiffenfchaftlichen Fortfehritten 

9) Was ihm freilich unter der Regierung der vortrefflichen Für!l:en aus dem 
Haufe S. Weimar-Eifenach gelingen konnte, was ihm vielleicht in manchem 
anderen Staate zum eigenen Verderben ausgefchlagen wäre. 

10) Da Taxations-Revifionen nicht angeordnet wurden, fo haben diefe De
triebsregelungswerke allerdings ihre Brauchbarkeit bald verloren, aber fie haben 
immerhin den Grund zu einer planmäfsigen For!l:behancllung in den weimarifchen 
Staatsfor!l:en gelegt. 

11) Die im Wefentlichen noch heute be!l:ehende Revierför!l:er-Organifation. 
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enthielten, die edl in neuefter Zeit durch G. Heyer, Prefsler, 
Schneider 12) u. A. zur Frucht gezeitigt worden find. 

Dabei darf es nun freilich nicht verfehwiegen werden, dafs 
König von der Bedeutung der Mathematik für den Forfl:mann 
eine nicht ganz klare Anficht hatte. Wenn er iri dem Vorworte 
zu feiner Forfl:mathematik (S. III) den Satz ausfpricht: »Die 
Forftkunde befl:eht mehr oder weniger in einer Anwendung der 
Gröfsenlehre auf der Wälder richtigen Gebraucha, fo ifl: dies 
trotz des vorfichtigen »mehr oder wenigera eine ftarke Ueber
treibung und ein Irrthum, welchen letzteren man dem Autodi
dakten wohl vergeben kann, der aber auch in anderen Köpfen 
gefpukt hat und noch fpukt urtd den man nicht müde werden 
darf, als einen Irrthum, der leicht fchädlich werden kann, zu 
bezeichnen. 

Auf V eranlaffung der K. ruffifchen Gefellfchaft zur Be
förderung der Waldwirthfchaft veröffentlichte König 1840 »Wald
fchätzungstafelna, welche befonders das von ihm aufgefl:ellte 
Prinzip der Maffenaufnahme durch Abfl:andszahlen zur Grundlage 
hatten. 13) 1842 folgte eine neue Ausgabe der »Forfttafelria, 
1846 eine kleine Schrift 11Grundzüge der Buchenerziehunga, 1849 
aber fein zweites Meifterwerk »die Waldpflege<<. 

Hier bewährte fich fein fcharfer Geifl: in einer ganz neuen 
Richtung. 

An anderer Stelle wird der Nachweis geführt werden, 14) 

dafs die ältere Schule vor 1830 aus dem einengenden Rahmen 
der Betriebsarten-Wirthfchaft nicht herausgetreten war. 
Beftimmend in erfl:er Linie war überall die Betriebsform in 
möglichft reiner Ausprägung, 15) Wirthfchaftsziel demgemäfs im 
Hochwaldbetriebe der reine Beftand. Man wollte kaum irgend 
eine Beftandsmifchung gelten laffen, mit Ausnahme derjenigen 
von Eiche und Buche. Cotta trat zuerfl: für die gemifchten 
-Beftände ein. Aber auch er gelangte zum klaren· Begriffe der 

12) Selbftverftändlich foll hierdurch den Verdienften diefer Männer nicht 

das Mindefte entzogen werden. Sie haben an ihrer Stelle manchen Ge

danken König's aus dem Gebiete der Waldwerth-Berechnung, Beftands-Maffen- und 

Zuwachs-Meffung, Zuwachs- und Ertrags-Berechnung felbftändig weiter entwickelt, 

vielfach auch umgeformt, manche weniger haltbare. Idee Königs (z. B. die der 

Abftandszahl) auch berichtigt. 
13) S. unten e 2 3· 
1·1) Unten e 16. 
15) Man vergl. Hundeshagen, Encyklopädie der Forftwiffenfc haft (1871) I. 

s. 314-
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Holzarten- Wirthfchaft nicht und fein Waldbau. ift ebenfalls 
wefentlich eine Beftandsbegründungs-Lehre. Die letztere wurde 
nach den verfchiedenilen Methoden vorgetragen, die Beilands
Erziehung kaum angedeutet. Aufser derLehre von denDurch
forilungen lehrten weder Hartig, noch Cotta und Hundeshagen 
irgend eine jener zahlreichen wirthfchaftlichen Mafsregeln, welche 
zur Pflege der bereits begründeten Beilände und des Bodens 
zu treffen find. Der älteren Schule fehlte eben der Begriff der 
Holzarten- und Boden-Wirthfchaft. 

Eine in hohem Grade unnatürliche Beilandsentwicklung war 
vielfach die Folge der angedeuteten gekünftelten Richtung. Die 
uniformirten, auf weiten Flächen mit ftrengfter Gleichalterigkeit 
erzogenen und wie mit der Scheere abgefchnittenen Beilände 
wurden durch Baum-Individuen gebildet, deren Blattvermögen 
auf ein Minimum herabgedrückt war, deren gefpannter Wuchs 
jede kraftvolle Entwickelung ausfchlofs und die ohne Wider
ilandskraft allen widrigen Eiuflüffen unterlagen. Der Kahlfchlag
Betrieb war aufserdem in vielen Fällen eine grobe wirthfchaftliche 
Sünde gegen den Boden, nicht minder auch der zu einem 
unwirthfchaftlichen Schlendrian ausgeartete Femelfchlagbetrieb. 

König gab der Wirthfchaft eine ganz neue Richtung, indem 
er ihr die Waldpflege 16) als den Inbegriff aller jener Mafsregeln 
einfügte, welche die Pflege der Waldbodengüte, des Waldwuchfes 
und der Waldfchönheit erzielen. nDem Forilwirthea, fo ruft 
er aus, niil diefe Ernährungsquelle der Wälder (die Waldboden
kraft) anvertraut; er kann fie heben oder finken laffen, je 
nachdem er den unteren Rohboden, den oberen Nahrungsboden, 
den Humusvorrath, die Feuchtigkeitshaltung und Bodenbindung, 
dabei auch die äufseren und inneren Bodenzuilände und die 
atmofphärifchen Einwirkungen recht naturgemäfs pflegt oder 
nicht.« 17) Und weiterhin fagt er: ndie bis jetzt fo unverant
wortlich vernachläffigte Pflege der Waldbewurzelung ift 
ohne Zweifel der Holzzucht wichtigiler Theil.« 18) Er verlangt, 
dafs jedem Waldwuchs von vorneherein die normale Wurzelform 
gegeben werde, lehrt dann die Bekämpfung des ·Mifswachfes in 
den Beiländen durch Verbefferung der Bodenzuilände, Einbau 

16) Ich citire nach der 2. Aufl. (1859) von Dr. Grebe, in welcher jedoch 
gerade die dritte Abtheilung des Buches, um welche es lieh hier vorzugsweife 
handelt, in ihrer ganzen Originalität erhalten geblieben ifi. 

17) Waldpflege, S. 317· 
18) A. a. 0. S. 320. 
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von Zwifchenhölzern, Lüftung der Anwüchfe, Ausläuterungen, 
und handelt endlich von der Verfchönerung der Waldungen. 
Ernfl:e Mahnungen und neue Gedanken 19) in reicher Fülle ent
hält diefe Meifl:erarbeit Königs auf fafl: jeder Seite und die Ge
fchichtsforfchung hat es zu bekennen, dafs die neuefl:e Ent
wickelung der deutfchen Forfl:wirthfchaft, die Rückkehr zu der 
naturgemäfsen Holzarten- und Bodenwirthfchaft, die lndividuali
firung der Waldbehandlung ihren Ausgangspunkt in König's 
»Waldpflege« gefunden hat. 

In den äufseren Lebensverhältniffen Königs traten feit feiner 
Verfetzung nach Eifenach bemerkenswerthe Veränderungen nicht 
mehr ein. Sein Wefen wurde im Alter noch abgefchloffener, 
einfilbiger, herber, als früher. Manches ifl: in ihm beruhen geblie
ben, was der Wiffenfchaft nützlich gewefen wäre, wenn er fich 
zur Veröffentlichung hätte entfchliefsen können. Hierhin gehö
ren namentlich eine Reihe trefflicher Beobachtungen über die 
forfl:liche Natur der deutfchen Waldbäume. 20) Aber König liebte 
die Veröffentlichung halbfertiger Arbeiten nicht. Vieles ifl: nach 
feinem Tode von feinem Freunde und Nachfolger, Dr. Grebe, 
herausgegeben oder verarbeitet worden, fo die »'Forfl:benutzung«, 

19) Ich verweife nur noch auf das, was König im IV. Abfchnitte der III. Abth. 
d. •Waldpllege« über den »äufseren Beruf für das Wohl der Wälder« fagt. 

Seine hier entwickelten fozialpolitifchen Gedanken find eines Riehl würdig und 

Jedem aus der Seele gef proeben, der in der Welt noch Etwas kennt, als die 
Erzeugung materieller Güter und fpekulirende kaufrnännifche Berechnung.. Das 
Verhältnifs der Waldwirthfchaft zu Land und Leuten ift vor König von Keinem 

in diefer Tiefe erfafst worden. Leider fafst er den ganzen fo bachwichtigen 
Stoff in wenige Paragraphen zufamrnen. Aber jeder Satz ift in Wahrheit ein 
neuer Gedanke und viel Worte zu machen, war feine Sache ni~ht. Der ganze 
Mann tritt uns in dem nachfolgenden Satze (S .. 352) klar entgegen: •Zudem 
follte der Forftwirth auf dem Lande überall rathend und helfend zur Hand fein, 

wenn der Bevölkerung diefes oder jenes Uebel droht, in Feuer- und Waffernöthen 
und wo nur irgend Ruhe und Frieden herzuftellen ift. Wer anders könnte auch 
in den ihm ergebenen Landleuten der Polizei eine fo !reue, ortskundige Hitlfs
rnacht zuführen, wo Ruhe und Ordnung eben gefährdet find? - _Es wird gewifs 

noch eine Zeit kommen, wo die Staatsregierungen diefe bereiten Hü!fskräfte der 
Forfidienerfchaft zur Landeswohlfahrt mehr verwenden; nur müffen wir unfere 

Berufstüchtigkeit zuvor durch die That beffer an den Tag legen, 

als es feither in unferer Verdummung und Verknechtung unter Hof

chargen gefchah.« 

20) Dies hat Ratzeburg lebhaft beklagt, der König befucht hatte, ihn aber 

»zugeknöpft« fand. Schriftfteller-Lexikon S. 288 fgde. 
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handfchriftliche Notizen aus dem Gebiete der Gebirgs- und 
Boden-Kunde u. f. w. 21) 

Mit zurückgelegtem 70. Lebensjahre fprach er in der Vor
rede zur »Waldpftege« den Wunfch aus, dafs ihm Zeit und Kraft 
verliehen werden möge, das Wichtigfl:e feiner forfilichen Beob
achtungen und Sammlungen feinen Lefern gedruckt übergeben 
zu können. 

Aber diefer Wunfch wurde ihm nicht erfüllt. Ein Menfchen
dafein ifi zu kurz für den Weg, den fiarke Geifl:er fich felbft 
vorzeichnen. Am 22. Oktober 1849 führte ein fanfter Tod Gott
lob König in den-ewigen Frieden ein. Weit über die Grenzen 
des Thüringer, ja des deutfchen Landes hinaus hatte die geifl:ige 
Kraft diefes feltenen Mannes Ziel und Richtung einer neuen, zu 
den naturgefetzlichen Grundlagen zurückfl:rebenden Forftwirth
fchaftslehre befl:immt; weit über Deutfehlands Grenzen hinaus 
war feinen begeifierten Schülern, feinen vielen Freunden und 

21) Königs Schriften: 
1813. Anleitung zur Holztaxation, ein Handbuch für jeden Forfimann. Mit 

14 Formularen, 152 Tafeln und einem Höhenme!Ter. Ifi der Il. Theil von: 

»Die For!l:organifationslehre«. 
1813. Kubiktabellen für aufbereitete un·d flehende Bäume. 
1813. Zuverläffige und allgemein brauchbare Holztaxationstafeln, angebend den 

Inhalt und den Preis der run9.en, zugerichteten und irregulären Holz!l:ücke, 

der HolzmalTe der ganzen Bäume und ihrer Theile etc. nach dem De

zimal- und Duodezimal-Maars und im Thaler- und Gulden-Kurs be

rechnet. Befonderer Abdruck aus der Anleitung zur I-iolztaxation. 

1835· Die For!l:mathematik in den Grenzen wirthfchaftlicher Anwendung, 

nebfi Hülfstafeln etc. (688 S.), 2. Auf!. 1842, 3· 1846, 4· 1854 (von 

Dr. C. Grebe), 5· 1864 (v. demf.). Vcrgl. Pfeil, krit. BI. IX. 2. S. 8. 

"'orfi- u. Jagd-Zeitung 1854:. S. 462 etc. Ifi die erfie Hauptabtheilung eines 

encyklopädifchen Werkes: »Die For!l:wi!Tenfchaft für den Forfidien!l: be

arbeitet•. 
1840. Allgemeine Waldfclüitzungstafeln (nach dem Prinzip der Abfiandszahlen). 

1840. Waldmuffentafeln in preufs. Maafse (desgl.). 
1842. Forfitafeln zur Ausmeffung, Inhalts- und Werthfcl1ätzung aufbereiteter 

Hölzer, !l:ehender Bäume und ganzer I-Iolzbe!l:ände. Neue Ausgabe (die 

erfie Ausgabe in dem mir vor!. Exemplar ohne Jahreszahl). 1854 von 

Dr. C. Grebe neu herausgegeben. 
1846. Grundzüge der Bnchenerziehung, rein aus der Natur und Erfahrung 

gegriffen. I 6 S. 
1849. Die Waldpflege aus der Natur und Erfahrung neu aufgefafst. Der »Forfi

behandlung« Il. Theil. 313 S. 2. Auf!. 1859, von Dr. C. Grebe. 354 s·. 
- Mittheilungen von dem Forfieinrichtungswefen im Grofsherzogth. S.-Weimar. 

Ohne Jahreszahl. 
1851. Die For!l:benutzung. Ein Nachlafs, bearb. und hcrausgeg. v. Dr. C. Grebe. 
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Verehrern die Nachricht feines Todes eine fchmerzliche Kunde, 
aber das Bewufstfein freudiger Troil, dafs fein Geiil uns geblieben 
fei, jener fl:ar1..:e Geiil, der auf einfamen, unendlich fchweren 
Wegen emporgedrungen war zum Lichte der Wi!Tenfchaft, der 
in feiner ilarken Kraft die Gefetze der Entwickelung der Wirtb
fehaft und Wiffenfchaft trug, der eben darum bleiben wird, wie 
diefe Gefetze felbil. 

§ 16. Die Waldzustände und die Technik der Bestandsbe
gründung und W aldpfiege. 

Das Jahr 1820 fand in Deutfehland grofse Flächen verödeten 
vValdbodens, viele kümmernde Befl:ände ·VOr. Die Technik der 
Beilandsbegründung lag noch in den Feffeln der Hartig- Cot
ta'fchen Schule und entbehrte der freien Bewegung und zweck
bewufsten Beherrfchung der örtlichen V erhältniffe. Die Pflege 
des Bodens und der Beilände aber war theoretifch noch gänz
lich unentwickelt, gefchweige denn in den praktifchen Betrieb 
eingeführt. 

Man fl:eckte tief in der Betriebsarten-Wirthfchaft der Hartig
Cotta'fchen Lehre. Der reine, gleichalterige, gleichwüchfige 
Hochwaldbefl:and war Wirthfchaftsicleal. Weil die Eiche fich 
mit der Buche nicht recht im Femelfchlagbetrieb wollte erziehen 
laffen, opferte man die Eiche der Betriebsart Von dem fchul
gerechteii Mittelwalde entwarf man ein fchematifches Bild in 
den Lehrbüchern, deffen Verwirklichung die Praktiker eifrig an
ilrebten, vertheilte das Oberholz der verfchiedenen Altersklaffen 
regelmäfsig über die ganze Fläche und erzog diefer Schulregel
mäfsigkeit zu Liebe Krüppelwüchfe im Oberholze, weil man fie 
an Stellen überhielt, die nach ihren Bodenverhältniffen gänzlich 
ungeeignet waren, demfelben den nöthigen Wurzelraum zu ge
währen. So wenig die Forilwirthfchaftslehre den klaren Begriff 
der Beftands- und Bodenpflege in fich aufgenommen hatte, fo 
wenig war fte durchgedrungen zu der Erkenntnifs, dafs das Ziel 
der Wirthfchaft- die höchfte Ausnutzung der konkreten Kraft 
des Standortes durch Erzeugung des werthvollften Holzes ifl:, 
dafs die Aufgabe des Forilmannes darin gipfelt, feine Stand
orte frei zu individualifiren und an jeder einzelnen Stelle genau 
diejenige Holzart zu erziehen., welche hier dit; relativ werth
vollfte ift, die Betriebsart aber ilets diefern erften Hauptzwecke 
unterzuordnen. 
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Die Forftwirthfchaft von I 820 arbeitete noch mit grofsen 
Flächen; doch fpezialifirte fie bereits im Vergleich zur alten 
Plenterwirthfchaft, die fl:ets mit der ganzen Fläche arbeitete. 
Die fpätere Entwickelung in diefer Periode zeigt Schritt für 
Schritt das Streben nach Verkleinerung der Betriebsfläche, nach 
weiterer Lokalifirung der wirthfchaftlichen Thätigkeit. Die fein
fl:en Formen des forfl:wirthfchaftlichen Betriebes aber können 
als die Wirthfchaft der kleinfl:en Fläche bezeichnet werden und 
zwar in ihren vollendetfl:en Durchführungen als die Bewirthfchaf
tung des einzelnen Stammes. Mit dem Zufammenlegen der 
Altersklaffen in grofsen Flächen, mit der abfoluten Nachhaltig
keit, welcher man einfl: die überhaubaren Befl:ände ruhig opferte, 
find die grofsen Betriebsflächen, ift der ganze mechanifirte Be
trieb gefallen, den einft die wirthfchaftliche Mittelfl:u:fe mit Recht 
an die Stelle der Regellofigkeit fetzte, der aber feine Berech
tigung verloren hatte, fobald diefes eine nur der Uebergangs
zeit angehörige Ziel erreicht war. -

Die Zeit der wirthfchaftlichen Regeneration unferes Vater~ 
Iandes wies der Forfl:wirthfchaft bedeutungsvolle Aufgaben zu, 
die wir richtig auffaffen werden, wenn wir den - freilich über
aus fehwer durchführbaren - Verfuch machen, in kurzer Ue
berfchau über die damaligen Waldzuftände ein allgemeines Bild 
derfelben. zu gewinnen. In dem grofsen norddeutfchen Nadel
holzgebiete fah es vielerorts. in den Forfl:en traurig genug aus. 
Eiche und Buche verfehwanden immer mehr. Sie wichen dem 
Plenterhieb, dem Stabholzhandel, dem Streurechen. Die Bauern
forfl:en, faft durchweg mit Kiefern beftockt, gingen mehr und 
mehr zurück, weil man dem armen Boden fortdauernd die Streu 
entzog. 1) In den Staatsforfl:en verjüngte man die alten Plenter
befl:ände in dunkeln Samenfchlägen. 2) Lange V erjüngungszeit
räume mit ihrer Bodenverwilderung, gedrückter, kränkelnder 
Wuchs der Jungwüchfe waren die unerfreulichen Folgen. Und 
zuletzt mufste vielfach doch der Anbau aus der Hand nachhel
fen; aber man griff zumeift erfl: dann zu diefern Mittel, wenn 
die Bodenkraft bereits erfchöpft war. 

Eigenthümliche Verhältniffe hatten fich in Schleswig-Hol
fl:ein 3) entwickelt. Man hatte hier das Syftem der Feldgemein-

1) Pfeil, krit. Blätter, XV. 1. (1841) S. 111 fgde. 
2) Pfeil, a. a. 0. XXXIII. 2. (r853) S. 204 fgde. 
3) C. v. Warnfiedt, das Wefen und die Bedeutun·g der lebendigen Feldbe

friedigungen. Eutin 1864- Ueber die Knicks im Bremenfchen, namentlich über 
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fchaft in früher Zeit verlaffen und bei der Ausfcheidung von 
Sondereigenthum war es zu allgemeinen Einfriedigungen gekom
men. So bildete fich dort eine eigenthümliche Holzwirthfchaft 
in den breiten Knicks, welche die Höfe umfchliefsen. Aber die 
Aufhebung der Feldgemeinfchaft war andererfeits für die eigent
lichen Waldungen des Landes verhängnifsvoll; denn fie über
lieferte einen grofsen Theil · derfelben der freieilen DispoGtion 
der Privatbefitzer. Das Beilreben, Weideland zu gewinnen, war 
b.ei einem Volksflamme natürlich, deffen Wirthfchaft hauptfäch
lich auf Viehzucht gegründet ift. Die in kleineren Parzellen 
an die Bauernhöfe gefallenen Waldftücke verfielen vielfach der 
Axt, um Weideland zu gewinnen. Und auch die zu den Edel
höfen gehörigen Waldungen wurden im 18. Jahrhundert vielfach 
i.ibermäfsig ausgenutzt und verfehwanden dann grofsentheils. 
Schleswig-Holftein wurde waldarm, während es früher waldreich 
gewefen war. Grofse Strecken Sandland verödeten vollkommen 
und es bildete fich Flugfand, wo noch vor 2 Jahrhunderten 
ftattlicher Wald geilanden hatte. Die Heide gewann in den 
mittleren Theilen des Landes rafche Verbreitung, mit ihr die 
Ortileinbildung. Bei Beginn diefer Periode waren weite Strecken 
unfruchtbaren Bodens vorhanden, deffen Wiederbewaldung ernfte 
Schwierigkeiten fand. 4) 

Nicht günftiger ftand es an vielen Orten im hannoverfchen 
Flachlande. Verödete Gemeindegründe, fchlechtbeilandene Mark
waldungen, faft ertragslofe .Heideilrecken - das iil vielerorts 
das Bild des Landes 5) noch heute und doch ift es feit 50 Jahren 
beffer geworden, wie fo manche hoffnungsvolle neue Waldanlage 
zeigt. Auch die forfilichen V erhältniffe des hannöverfchen Har
zes gaben zu ernilen Bedenken Anlafs. 6) Die Verbindung des 

die dort als Schutzmäntel den Nadelholzbell:änden umgelegten Laubholzhagen, f. 
Münter, (Forll:meill:er in Bremervörde) in Burckhardt's "Aus dem Waldeu I. Heft. 
I86s, s. I25. 

4) Vergl. Binzer, "die Bewaldungsverhältniffe etc. in Schleswig-Holll:ein« in 
Danckelmann's Zeitfchrift, III. S. I22 (I87 I); Wagner, "die Nadelhölzer in der 
Prov. Schleswig-Holll:einu; a. a. 0. S. 289 fgde. 

5) Ueber die hannov. Heiden vergl. Burckhardt, "aus dem Waldeu III. 1872, 
S. 4I und V. 1874, S. I fgde. (Meier). 

Die Entwaldung der Heiden, das Verfehwinden von Eiche und Buche nament
lich, gehört dem I6. u. I7. Jahrhund. an. Die angemeffene Wiederbewaldung 
derfelben "wird von Burckhardt u. A. dringend befürwortet. 

0) Vergl. hierüber: Hausmann, über den gegenwärtigen Zull:and und· die 
Wichtigkeit d. hannov. Harzes. I832. Forll:- u.Jagd-Zeit. 1838, S. I. fgde. (v. Berg). 
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Forfiwefens mit dem Bergbau hatte die forfilichen Jutereffen 
hier in eine Abhängigkeit gebracht, welche nur ungünfiig wirken 
konnte. Die Holzabnutzung war nicht auf eine rationelle Forfi~ 
einrichtung gegründet, fondem abhängig von dem Holzbedarf 
des Bergbaus. Bis I 83 I waren die dortigen Staatsforfien nicht 
einmal fämmtlich vermeffen und als nun genaue Aufnahmen er
folgten, zeigte es fich, dafs 1/ 13 der gefammten Fläche Blöfse 
war. 7) Wenn diefer traurige Kulturzufl:and auch in erfier Linie 
den alten Infektenfchäden zuzufchreiben war, fo war ein zweiter 
Mifsfiand doch auf die übermäfsige Ausnutzung zu Gunfien der 
Bergwerke zurückzuführen. Seit I830 begann das alte Holz 
allerorten zu fehlen und man war gezwungen, vielfach 70-80 
jährige Befiände zu nutzen. Statt der in ausreichender Maffe 
nicht mehr zu hefehaffenden Holzkohle fanden Coaks V erwen
dung beim Verhüttungsprozefs. Neue Sturmfchäden betrafen 
die Forfien I834· Viele 60-70 jährige Orte wurden rothfaul. 8) 

Der Gefammtzufl:and der F orfien war ein durchaus unbefriedigender. 
In W efifalen und dem Sauerlande 9) hatten Weide und 

Streunutzung die Buchen- und Eichenwaldungen tief gefchädigt 
und die Theilung der Markwaldungen hatte vielfach zum gänz
lichen Ruin derfelben ge_führt. Im Kreife Olpe waren I8o6 fafi 
alle Berge entwaldet. 10) Ein grofsartiger Nadelholzanbau ent
wickelte fich hier feit I8oo. 11) Auf der Senne fanden fich weite 

7) Von 1488oo M. Gefammtfläche waren 101 IOD M. reiner Fichtenwald, 
8630 M. Fichten und Laubholz gemifcht, 23400 M. Laubholz Hochwald, 2570 M. 
Mittelwald,. Soo M. Niederwald, Soo M. bepflanzte Triften, II soo M. Blöfsen. 
v. Berg, a. a. 0. 

8) Ueber die Sturmfchäden f. unten ?: 18. 
Die Urfache der Rothfäule ficht v. Berg in der angewendeten Kulturmethode. 

Man wendete im rS. Jahrhundert im Harze vielfach fog. Stukenfaaten an, d. h. 
man verwundete dicht an den flehen gebliebenen Erdflöcken den Boden et
was und befäete die fo hergeiteilten Saatfielleu fehr dicht. Die Wurzeln der 
jungen Pflanzen - dies ift v. Berg's Anficht - fanden nun vielfach an den 
\Vurzeln ein mechanifches Hinderni[s, verkrüppelten und erkrankten. Der 
dichte Pflanzenfland auf den überfäeten SaatfleHen mag auch degenerirend ge
wirkt haben. 

9) Forft- u. Jagd-Zeit. r86g, S. 155 fgde. 
'") Vergl. Jäger in der Forft- u. Jagd-Zeit. 1844, S. 354· 
1806 wurde das Herzogthum Weflfalen darmftädtifch und es begann namenl

Iich durch die energifche Thätigkeit des verdienten Forftinfpektor Richter (fpäter 
in Beffungen) eine beffere Zeit in forftwirthfchaftlicher Beziehung. 

11) Richter hat die Wiederbewaldung der Berge mit Fichten im Olper Lande 
vielfach mit Hülfe der Landdragoner (Gensclarmen) durchgefetzt, Anfangs viel 
Widerftand gefunden, fpäter aber den wärmfien Dank geerntet. 
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Heideflächen und verfumpfte Orte, 12) letztere mit Ortfteinbil

dung, beide das Produkt lang fortgefetzter Mifshandlung des 

Bodens durch den Plaggenhieb. Die Theilung ausgedehnter 

Heidmarken nach der Emanation der Gemeinheitstheilungs-Ord

nung von I 82 I befferte nichts. Die Bauern fuhren fort, die 

nunmehr in ihren Privatbefitz übergegangenen Heidftücke auf 

Plaggen zu nutzen und brachten fie bis zur vollen Ertragslofig
keit herab. 

Die Theilung der alten, einft in vortrefflichem Kulturzuftande 

befindlichen Markwaldungen am vViehengebirge 13) führte zu 

einer folchen Zerfplitterung des Waldeigenthums, dafs von einer 

ordnungsmäfsigen Bewirthfchaftung kaum noch die Rede fein 

konnte. Die traurigen Folgen find denn auch dort nicht aus
geblieben. 

Die Buchenbeftände in Kurheffen, 14) bei Weitem herrfehend 

im ganzen Gebiete; waren bei Beginn cliefer Periode ebenfalls 

vielfach in einem abnormen Zuftande. Streuentnahme und 

Weide übten auch hier ihre Wirkung. Das alte Holz fehlte 

vielerorts. Man trieb dann fogenannte Stammreiswirthfchaft, 

d. h. man fetzte mittelwüchfige Beftände auf die Wurzel, hielt 

dabei jedoch einiges Baumholz, namentlich Birken, über, von 

denen man die Füllung der zahlreichen Lücken erwartete. 

Statt deffen entftanden meift neue Beftandslücken, indem 

die Buchenftöcke vielfach nicht ausfchlugen. Es ftellte fich 

unter der verderblichen Wirkung fortdauernder Streuentnahme 

Heide ein und die Bodenverödung ging rafcheren Schrittes 

vorwärts. Die Angft vor völliger Devaftation trieb nun bei 

fpäteren Verjüngungen in den - übrigens meift fchon zopftrocke

nen - alten Beftänden. zu. fehr dunkler Stellung, auch zum 

Ueberhalten zahlreicher Lafsreifer aus dem vorhandenen Unter

holze und fo entftanden vielfach mittelwaldartige Beftandsformen. 

Da wo in Kurheffen der Hochwald-Konfervations-Hieb 15) 

12) v. Dücker in der Zeitfchrift für Forft- und Jagdwefen von Danckelmann, 

VI. S. 49 fgde. Die Senne ifi der Landfirich, füdweftlich vom Teutoburger 

Walde, nördlich von Lippfladt, und umfafst den Kreis Wiedenbrück, Theile von 

Faderborn und Bielefeld, fowie Theile von Lippe- Detmold. 
13) v. Dücker a a. 0. II. S. 110. Die Gefammtfläche der den Jutereffenten 

zugefallenen Markantheile von 19312 Morgen wurde unter 6747 Berechtigte ver

theilt und es erhielt jeder feine 2 M. 155 OR. in Form eines fehmalen Streifens, 

der fleh vom Fufse bis zum Kamm des Gebirges erfireckt! 
14) Forfl- u. Jagd-Zeit. 1844, S. 418 fgde. 
15) Band Il diefes Werkes, S. 335· 336. 

Bernhardt, I<"or::;tgcschichtc. lll. 14 
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von Hartig zur Durchführung gelangte, waren oft ähnliche 
Folgen eingetreten. Das Ende von alledem. war dann meifl: 
der Uebergang zum Nadelholzanbau. 

Mittelwaldartiger Plenterbetrieb fand fich vielfach in den 
Forften, welche in der weiten Mulde zwifchen Harz und 
Thüringerwald liegen. Buche und Eiche bildeten hier vorzugs
weife das Oberholz. Erftere wurde bei hohen Buchen-, nie
drigen Eichenholz-Preifen bis 1840 begünftigt. Die buchen
reichen Orte verjüngte man in dunklen Samenfchlägen, in 
denen die Eiche nicht aufkam. Die Ueberzeugung, dafs man 
mit der fchulgerechten Samenfchlagwirthfchaft keine Eichen 
nachziehen werde, wurde bald allgemein und man fuchte nun 
wenigftens das alte Eichenholz überzuhalten. So kam man zu 
einer eigenthümlichen Ueberhaltwirthfchaft, fuchte aber feit 1840 

durch energifchen Eichenanbau und durch eine freiere Ueber
führungswirthfchaft die Buche in angemeffenen Schranken zu 
halten. So namentlich in Pölsfeld, wie uns Knorr berichtet hat. 16) 

In anderen Theilen der thüringifchen Mulde blieb man bei 
dem Syfteme des plenterwaldartigen Mittelwaldes ftehen. So 
im Mühlhäufer Stadtwald. 17) Hier hat fich das Mifchungsver
hältnifs von Eiche und Buche . im Oberholze in einer günftigeren 
Weife geftaltet. 

In den preufsifchen Rheinlanden begann man um I 820 die 
Zurückführung der von den Frauzofen herbeigeführten mittel
waldartigen Beftandsformen zur reinen Hochwaldform. Auch 
hier wurde bei falfcher Löfung diefer fchwierigen Aufgabe 
dem Nadelholze viel Boden eingeräumt. 18) 

Nicht minder gefchah dies im Grofsherzogthum Heffen. 
Die Zuftände der dortigen Markenwaldungen und auch vieler 
Privatforften waren um I820 fehr unerfreulich. In der Büdinger 
Mark fehlten noch I 8 38 19) die Altbefiände faft ganz. Die 
I 836 erfolgte Theilung hatte nur fchäcllich gewirkt. Ueber
mäfsige Wildfiäncle (die Grafen von Ifenburg befafsen das 

16) Forflliche Blätter v. Grunert. XIII. 1867. S. 132 fgde. Ueber ,die Holz
preife f. weiter unten. 

17) Vergl. d. Bericht üper die II. Verfamml. deutfcher Foril:männer in Miihl
haufen i./Th. 1874, S. 175 fgde. 

18) Betreffs der Saarbrücker Forflen vergl. Föhrigen, der Wirthfchaftsbetrieb 
in cl. preufs. Staatsforflen d. Saarbrücker Steinkohlengebirgs in Grunerl's forfll. 
I3l. XV. S. 34 fgde. 

ID) Forfl- und Jagd-Zeit. 1839, S. 57 fgcle. 



211 

Jagdrecht) zerfiörten die Kulturen; überall war zur Unzeit in 
den Beiländen gehauen; gefchloffene frohwüchllge Orte fand 
man nur wenige. 20) 

In der hohen Mark, der Röder, Bieber, Dieburger und 
Bebenhaufer Mark waren I JSO- I 8 IO über 40,000 Morgen in 
Blöfsen . und Lichtungen verwandelt. Wo noch r 7 50 fchöne 
Eichen- und Buchen-Waldungen geilanden hatten, ·waren jetzt 
Heiden und Oedungen. Dabei flanden die Holzpreife hoch. 

Auch in Heffen griff der Kahlfehlag I 8oo- r 820 Platz, 
felbil in Buchenbefiänden, die man durch Freifaaten zu ver
jüngen verfuchte. Maffenanbau von Kiefern, Fichten und Lär
chen war bei folchen Waldzufiänden zur Nothwendigkeit ge
worden. 21) 

Im Odenwal~ waren 22) fchon I844, 0,3 der vValdfläche mit 
Nadelholz befiockt. ·. Uebermäfsige Holznutzungen in den Ge
meindeforfien hatten viele Laubholzbefiände durchlöchert. In 
den zwifchen Odenwald und Speffart gelegenen Erbach'fcheü 
vValdungen war 1826 mehr als 1/3 produktionslos 23) (Blöfse oder 
ganz abfiändig). Die vorhandenen haubaren Buchenorte ·waren 
fiark durchplentert, der Boden vielfach rückgängig. Als I83 I 
eine Betriebseinrichtung fiattfand, mufsten 5473 M. von I6I 54 
zum Nadelholzanbau disponirt werden. 

Derfelbe ifi in Heffen feit I8oo durch den Landjägermeiiler 
von Bibra begünfiigt und durch die Aufforilung öder Striche 
die Landeskultur nicht wenig gefördert worden. 21) 

Aber die dürren Sommer r8I9, r822, I825 mahnten zur 
V orllcht. Auf den grofsen Kahlflächen verdarben ausgedehnte 
Kulturen. Man begann wieder, Buchen unter Schirm bäumen, 
felbil in lichten Kiefernorten, zu fäen. Seit I 824 pflanzte man 
I- und 2 jährige Kiefern mit dem Pflanzfpaten. Ein äufscrfi 
energifcher Kulturbetrieb entwickelte !Ich feit I 8 30. 25) 

20) Forft- und Jagd-Zeit. 1839, a. a. 0. 
21 ) v. Weclekind, neue Jahrbücher. VI. (1829). S. 129. 
22) Die Land- und Forfiwirthfchaft des Odenwaldes, gekrönte Preisfchrift, 

v. J oh. Phi!. Ernft Ludwig Jäger. 1844. Vergl. Forft- und Jagd-Zeit. 1844, S. 5 I. 
23) Jäger in d. Forft- und Jagd-Zeit. 1840, S. 463. 
21) Freiherr v. Bibra, gcb. 1771, geft. 1844, war 1791 heff. Jagcljunker, 

Affefror beim Oberforfiamt Darmftadt und Verwaller des Oberforfis Battenberg. 
r8or zum Oberforftmeifier in Romrod ernannt, 1824 zum Lancljägermeifter, er
hielt er bei fci.,em soj. Jubiläum 1844 den Titel·und Rang eines wirldic11en Gc
heimeraths. 

2'') v. Weclekincl, Jahrbücher, VII. S. 1 fgclc. 
14* 
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In der bayerifchen Rheinpfalz (dem Pfälzerwald) hatten die 
Nadelhölzer, von denen übrigens die Kiefer feit den älteften 
Zeiten im Reichswalde bei Lautern heimifch gewefen war, 
fchon 1830 eine bedeutende Verbreitung gefunden. 26) Seit 1740 
waren dort grofse Kahlhiebe in der Nähe der Strafsen und 
Flöfsbäche an die Stelle der' Plenterhiebe getreten. Seit dem 
Aufhören der letzteren gewann erft die Buche . die Oberhand 
über die Eiche, dann die Kiefer über beide. 1843 war faft 
ein Drittel des grofsen Waldkomplexes mit diefer Holzart be
ftockt, welche befonders an den Weft- und Südweftfeiten zur 
unbeftrittenen Herrfchaft gelangte. Zur V erfchlechterung des 
reizbaren Buntfandfteinbodens trug daneben das Streurechen 
das Seinige bei. 

Im Speffart fanden ftch neben vielen ausgezeichnet holz
reichen Buchen- und Eichen-Altholzbeftäüden viele lichte und 
gänzlich abftändige alte Eichenorte, in denen man der Boden
verwilderung nur durch Umwandlung in Nadelholz begegnen 
konnte. 27) 

In den um \Vürzburg gelegenen Gramfchatzer und Gutten
berger Waldungen auf Kalkboden begann die Buche unter dem 
Einflufs einer plenterwaldartigen Hiebsführung feit Beginn des 
Jahrhunderts die Eiche zu verdrängen. Letztere war 1820 noch 
in zahlreichen alten Exemplaren vorhanden, aber für ihre Nach
zucht gefchah wenig. Die hohen Breimholzpreife drängten viel 
mehr zur Nachzucht der Buche. In den meift mittelwaldartig 
geftellten Schlägel! begann die Buche bald hochwaldartig zu 
dominiren. 

26) Martin, der Wälderzufland und Holzertrag, wie derfelbe mit feinen natur
gefetzlichen und thatfächlichen Grundlagen aufzufaffen, darzullellen und zu beur
theilen ill. München 1836. Vergl. auch Forll- und Jagd-Zeit. 1837, S. 121 und 
forllwirthfchaftliche Mitthcilungen, herausgegeben vom k. bayerifchen Miniflerial
Forllbureau. II. Heft. 1852. S. I fgde. 1843 waren von 135888 H. 39181 H. 
Kiefern, 24956 H .. Eichen und Buchen, 35671 H. Buchen, Eichen und Kiefern, 
24769 H. reine Buchen, 535 H. Tannen, 10776 H. Ausfchlag- u. EichencSchälwald. 
Eichen von 40-100 J. fehlten fall ganz. Erfl die guten Malljahre 1811 und 
1822/23 waren zu Eichenkulturen erfolgreich verwendet worden. Vergl. auch: 
Guimbel, Forllgefchichtl. Notizen über d. k. bayer. Kreis Pfalz in Behlens Zeit
fchrift. 1842. Neue Folge. III. 1. S. I fgde. 

27) Martin a. a. 0. Forllwirthfchaftliche Mittheilungen. II. Heft. 1852. S. 6r. 
Seit 1826 begann im Speffart ein rationeller Durchforllungs- und Läuterungsbetrieb 
zu Gunllen der Eiche, feit 1836/37 der Speffarter Verjüngungsbetrieb (Löcherbe
trieb). S. darüber weiter unten das Nähere. 
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Im Steigerwald 28) zwifchen Würzburg und Bamberg, führten 
unvorfichtige Kahlhiebe zur totalen Verrafung des kräftigen 
Bodens und dadurch zu einer unwirthfchaftlichen Herrfchaft der 
Weichhölzer. Im Hauptsmoor bei Bamberg 29) waren Eiche und 
Buche, ja felbfl: die Fichte vielfach am Verfchwinden. Die 
Kiefer gewann dort mehr und mehr Boden. In einem traurigen 
Kulturzufl:ande befand fich der altberühmte Nürnberger Reichs
wald. 30) Die Eichen begannen zu verfehwinden; von ihrer früheren 
weiten Verbreitung gaben die überall eingewachfenen rückgängigeil 
Stämme Zeugnifs. Taufende von Tagwerken trugen nur noch 
Kiefernkrüppelbefl:ände. Selbfl: die Fichte vermochte auf dem 
verarmten Boden nicht mehr zur Herrfchaft und gedeihlichen 
Entwickelung zu gelangen. SI) 

Von grofsem Irrtereffe ifl: die vVirthfchaftsgefchichte des 
Fichtelgebirges. 32 Die grofsen Schwankungen in der Art der 
Waldbehandlung, welche in fafl: allen Theilen von Deutfehland 
in der vorigen und diefer Periode - nicht zum Vortheil des 
Waldzufl:arides - nachweisbar find, haben hier rammtlieh ihre 
Wirkung geübt. Einft bildeten im Fichtelgebirge Fichte, Buche, 
Tanne Befl:ände trefflichften Wuchfes, dunklen Schluffes. Bei 
mäfsiger Durchplenterung derfelben wurde der Boden bis zum 
Anfang der vorigen Periode nirgends dauernd blofsgelegt. Dann 
aber, bei rafch fl:eigender Nachfrage nach Holz, legte man zahl
reiche Holzbringungsanftalten an und führte in der Nähe der
felben grofse Kahlhiebe, denen bald Buche und Tanne wichen, 
während die Fichte an Verbreitung ·gewann. I 8oo begann man 
kleinere Kahlhiebe in Keffelform einzulegen, feit 1810 führte 
man Kuliffenhiebe .. Buche und Tanne wurden hierdurch etwas 
mehr begünfl:igt. Gegen 1830 wurden dunkle Samenhauungen 
nach den Hartig'fchen Generalregeln geführt. Indem man nun 
überlang auf Befamung wartete, ohne durch Handkultur ener
gifch zu helfen, überlieferte man den Boden rafcher Verwilde-

28) Martin a. a. 0, 
29) Martin a. a. 0. 
aoy Martin a. a. 0. Forftwirthfchaftliche Mitthcilnngen. I. Heft. S. 61 fgdc. 

Befchreibung des Reichswaldes bei Nürnberg in gefchichll. und wirthfchaftl. Be
ziehung. 1853 (Feftgabe für d. 16. Verfammlung deutfcher Land- und Forftwirthe 
zu Nürnberg). - Die Forftverwaltung Bayerns. r86r, S. 93 fgde. -

3 1) Forfl:wirthfchaftliche Mittheilungen, a. a. 0. 1841 gab es 7-8ooo Tag
werk folcher Krüppelbefl:ände (2400-2700 Hektar). 

32) Forfl:wirthfchaftliche Mittheilungen. IV. Heft. 1852, S. 65. fgde. 
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rung, Buche und Tanne aber verfehwanden mehr und mehr. 
Statt ihrer drängte die Kiefer fich ein. Seit I 840 verfuchte 
man es dann mit fehmalen Kahlhieben (Abfäumungen). Jetzt 
verfehwanden in den fo begründeten Jungbef1:änden Buche und 
Tanne ganz. Seit I830 wurde viel gefäet und gepflanzt, auch 
die Tanne durch Vorverjüngung vielfach wieder eingebracht. 
Aber man verfäumte die Schlagpflege und liefs fo manchen 
hoffnungsvollen Jungwuchs wieder zu Grunde gehen. Erfl: die 
neuefl:e Zeit hat in rationellem Vorverjüngungsbetriebe Buche und 
Tanne lokal wieder zur Geltung gebracht und verfleht es zu
gleich durch forgfame Pflege der Jungbef1:ände deren wirth
fchaftliche Ausformung zu fichern. 

Ganz ähnliche Vorgänge haben fich im fränkifchen Walde 
vollzogen 33), foweit derfelbe einfl: zum Fürf1:enthum Baireuth ge
hörte. 3") Grofse Kahlhiebe um I 8oo fühtten auch hier eine fl:arke 
V crminderung der Produktionskraft des Bodens herbei und öff
neten der Kiefer Thür und Thor: In dem reichbevölkerten, in
dufl:riereichen Lande waren die Anfprüche an vVeide und Streu 
nicht gering. Ausgedehnte Domänenverkäufe I 8 I 2 zerfl:ückclten 
zudem die yValdungen und durchbrachen ihren Zufammenhang. 
Nur in den unzugänglichen Bergen erhielt fich die einfl: überall 
heimifche Tanne. 

Seit I 830 trieb man auch im fränkifchen Walde Dunkel
fchlagwirthfchaft, begünfligte die Tanne dadurch allerdings, 
wartete aber zu lange auf Befamung und erzog nur kümmernde 
J ungbefl:ände. 

Nicht anders war es in den oberfränkifchen Waldungen, 3>) 
im bayerifchen vValde, 36) in den vormals :j:_-euchtenbergifchen 
Waldungen bei Eichf1:ädt. 37) U eberall fchädliche Wirkungen der 

33) A. a. 0. S. 98 tgde. 
31) Dagegen war in demjenigen Theile des fränkifchen Waldes, der ehemals 

zum Fürllenthum ßamberg gehörte, in pfleglicher ·weife geplentert und die Boden
kraft im Ganzen erhalten worden. Forllwirthfchaftliche Mittheilungen, a. a. 0. 
Forll- u. Jagd-Zeit 1834, S. 52.9 fgde. Meyer's Zcitfchrift, 1814, 3· l-Ieft, S. 25 fgdc. 

35) Forllwirthfchaftliche l\Iittheilungen. I. Heft. S. 53· Nach Waldllands
rcvifonen von I 841. 

3';) A. a. 0. III. l-Ieft (1852). Der bayerifche Wald war bis 1750 Urwald. 
r8oo begann man Knliffenhiebe zn führen, 1819 und 1823 wurden die erllen 
Triften eingerichtet. Seitdem und bis 1830 wurd.cn flarke Kahlhiebe geführt, nach 
i83o ging man zum Dunkelfehlag über. 

" 7) A. a. 0. li. ßd. 3· Heft (1856). S. 59 fgde. Meyer's Zeitfchrift. r8I4-
II. 5· S. 3· Forll- u. Jagd-Zeit. 1826, S. 26. fgde. 



215 

Weide- und Streunutzung oder der grofsen Kahlhiebe, überall 
ein grofsartiger W echfel der Holzarten, ein V erdrängen der 
Eiche und Buche durch Fichte und Kiefer, der Buche und Tanne 
durch die Fichte, diefer wieder durch die Kiefer, alles dies aber 
ein. Zeichen gefchwundener Bodenkraft. 

Im Erzgebirge, 38) in vielen Theilen von Thüringen, if\: daf
felbe zu regif\:riren. In dem letzteren Lande, deffen Forf\:wirth
fchaft fonf\: feit einem Jahrhundert fich mit Recht des · bef\:en 
Rufes erfreute, trat die Harznutzung als eine fehr fchädliche 
Nebennutzung vielfach verderblich auf. In einem grofsen Theile 
Thüringens hatte einf\: der Stangenholz-Betrieb nach Jahres
fchlägen, in einem anderen ein mittelwaldartiger Betrieb geherrfcht. 
Dem erfl:eren lag ein hoher - so-6o jähriger - Umtrieb zu 
Grunde. Auf den Jahresfehlägen liefs man eine grofse Zahl von 
Lafsreifern- nach Vorfchriften aus der Zeit von 1750-1780 
I 50 Stück pro Hektar - f\:ehen. Bald erlangte indeffen das 
Oberholz in den befferen Lagen hochwaldartigen Schlufs, wäh
rend das Unterholz verfchwand. Nach I8oo gab man den 
Stangenholzbetrieb auf, führte erf\: lediglich Auszugshiebe im 
Oberholz, füllte bei Beginn diefer Periode die entf\:ehenden Lü
cken mit Fichten und verjüngte dann die oberholzreichen Be
f\:ände im Samenfehlag, während man die unterholzreichen durch
wachfen liefs und durchforf\:ungsweife möglichf\: günf\:ig auszu
formen bef\:rebt war. Allein dies konnte nur da gelingen, wo 
der Stangenholzbetrieb unverdorbenen Boden überliefert hatte. 
In vielen Fällen, wo Bodenverwilderung bereits eingetreten war, 
war die Umwandlung in Nadelholz geboten. 

Eine ähnliche Aufgabe erwuchs den Thüringifchen Forf\:
wirthen bei der Ueberführung der alten vielfach mit Huchen
Oberholz bef\:ockten Mittelwaldungcn. Ein Theil derfelben mufstc 
ebenfalls dem Nadelholz überliefert werden. -1°) 

~8) Forll- und Jagd- Zeit. 1837, S. 299 fgde. (Reifebericht.) Darllellung d. K. 
Sächf. Staa(sforllverwaltung. 

:!0) Vergl. Liebmann und Möller, »Beiträge zur Gefchichte der Harzwälder« 
in der Forll- und Jagd-Zeit. 1859, S. 10. Ueher die neue Harznutzung am 
Thüringer Walde vergl. Grebe in »Aus d. Walde«, I. 1865, S. 48. 

:.o) l\Iittelwaldwirthfchaft wurde namentlich im thiiringifchen Vorlande, Stangeu
holzwirthfchaft in den Eifenacher, den zu Gotha gehörigen Ruhla'er und Winter
lleiner, fowie in den meiningenfchen Forllen bei Waldfifch, Steinbach etc. be
trieben. Vergl. Grebe, die Ueberfiihrung des Mittelwaldes in Hochwald in den 
Grofsh. Sächf. Domanial-Forllen, in Durckhardl's »aus dem Walde«. III. (1872) 
S. 1 fgde. 
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Im Erzgebirge herrfcht die Fichte. Dafs fie in dem Elb
hochlande und Laufitzer Gebirge die Tanne verdrängt hat, wird 
durch noch vorhandene Befl:andsreil:e dargethan; 41) doch iil: die
fer Vorgang nicht quellenmäfsig nachweisbar. Fichte und Kiefer 
haben auch in· anderen fächfifchen Vvaldungen bedeutend an 
Verbreitung gewonnen. In den Foril:bezirken Colditz und vVerms
dorf gab es vor r8r8 nur wenig Nadelholz. Unpflegliche Be
handlung diefer einfl: mittelwaldartig mit Eieben-Oberholz be
fl:ockten \Valdungen, Ueberlafl:ung mit Servituten, fl:arke Wild
fl:ände zwangen zur Ueberführung in Nadelholz. 42) -

In den Hochgebirgswaldungen der bayerifchen Alpen 
bei Reichenhall hatten zwar die Bedürfniffe der Saline fchon im 
Anfange des 17. Jahrhunderts zur Feil:fetzung eines beil:immten 
Umtriebes geführt; 43) aber die Holzabnutzung war eine fehr 
unregelmäfsige und richtete fich mehr nach den Bedürfniffen 
der Saline, nach dem phyfifchen Alter des Holzes und nach der 
gröfseren oder geringeren Leichtigkeit des Holztransports, als 
nach einem feil:en Abnutzungsplane. 

Grofse Kahlhiebe wurden im r8. Jahrhundert geführt und 
ebenfo verderbliche Plenterhiebe, welche oft ganze Bergwände des 
nutzbaren Nadelholzes beraubten, fo dafs nur krüppelhafte Laub
holzwüchfe zurückblieben. Seit 1820 begann man mit energi
fchen Kulturen, eril: mit Saaten, dann mit Pflanzungen. Die 
Fichte hatte zwifchenzeitlich die Tanne an vielen Orten verdrängt. 
Seit 1830 führte man mit gutem Erfolge dunkle Samenfehläge 
nach deri Regeln Hartigs. Die Tanne wurde vielfach wieder in 
die Verjüngungen eingebracht, der Durchfot'fl:ungsbetrieb feit 
I 8 52 verbeffert. 44) 

In Würtemberg 15) haben die Laubhölzer, namentlich die 
Buche, ebenfalls an Boden verloren. Streunutzung und Weide, 

"') Darfteilung der K. fächf. Staatsforfiverwaltung. S. 7· 
" 2) A. a. 0. S. 8 und 9· 
43) Schon 1609 wurde fiir die eigentlichen Hochgebirgs-Reviere ein 12ojähriger, 

für die übrigen drei Reviere des Salinen-Forfiamtes Reichenhall ein 112jähriger 
Umtrieb fe!l:gefetzt. Vergl. For!l:wirthfchaftliche Mittheilungen. II. Band. 2. Heft. 
r8ss, s. 73 fgde. 

4") For!l:wirthfchaftliche Mittheilungen a. a. 0. 
45) W. v. Teffin, zur !l:aatsforfilichen Gefchichte von vVürtemberg in d. For!l:

und Jagd-Zeit. 1841, S. 35· - Tfcherning, Beiträge zur For!l:gefchichte Wiirtem
bcrgs. 1854. In Bezug auf die Eigenthumsgefchichte des Altdorfer Waldes: 
v. Löffelholz-Colberg, Chre!l:omathie, I. S. 70. Ferner: For!l:- und Jagd-Zeit. 
1840, s. 424. 
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fowie übcrmäfsige Wild{lände waren die wirkenden Urfachen. 
Der durch feine Eigenthumsgcfchichte befonJers intereffante 
Altdorfer 'vV ald bcfl:eht jetzt vor herrfehend aus Fichtenbefl:änden, 
während früher Eiche und Buche herrfehend waren. 

Der Kulturbetrieb war in 'vVürtembcrg bis I 840 wenig ent
wickelt. Saat war Regel und man erzog mei{l unvollkommene 
Jungwüchfe. Zur Pflanzung griff man bei fehr geringen Kultur
mitteln feltcn. Um jedoch hier und da pflanzen zu können, 
ohne viel Geld zu verausgaben, gab man Blöfsen und Lichtun
gen an kleine Viehhalter zur Grasnutzung gegen die V erpflich
tung aus, die leeren Stellen zu bepflanzen. "0) 

Hiermit kam man nicht vorwärts. Die Pflanzungen wurden 
fchlecht, mit zufammengerafftem Material ausgeführt. Erfl: 1850 
begann man, Saatkämpe anzulegen und gegen Geld zu pflanzen. 
Aber jeder Förfl:er hatte feine eigene Methode, es fehlte an 
tüchtigen 'vVirthfchaftern, obwohl Einzelne, wie Vogelmann, 47) 

Bedeutendes leifl:eten. Auch an guten Waldarbeitern war Mangel. 
Dichte Saaten gaben fehlechte Befl:ände. Allmählig brach fich 
die Pflanzung Bahn. Die Pfeil'fchc Methode, dann die I3iermans'
fche wurden allgemein bekannt. Bedeutende Flächen wurden 
1840/50 18) aufgeforfl:et. Reichliche Kulturgelder wurden aufge
wendet. Der wirthfchaftliche Fortfehritt fiegte. 

Die Beforgnifs, dafs in Würtemberg die Eiche dereinfl: 
ganz fehlen möge, veranlafste 1855 die Ober-Finanzkammer, 
eine fiati{lifche Erhebung über die vorhandenen Eichenvorr;:ithe 
im ganzen Lande zu veranlaffen. Es fanden fich 3,647,000 Stück 
Eichen über 1f1 Klftr. Maffcngchalt vor mit zufammen 2,628,000 
Klftrn. (8,898:408 Kubikmeter). Reicher Nachwuchs von. den 
Mafijahren 1762, 1773, 1774, 1781, 1782, 1794, 1797, 1801, 
1803, 1807, 1811, 1812, 1814, 1818, 1822, 1824, 1825, 1834 
und 1838 war vorhanden. Aber es wurde zugleich konfl:atirt, 

·'") Vergl. l\Ionatfchrift f. d. würlcmb. Forflwefen. II. S. 102. 

·") Oberförfler v. Vogelmann, geh. 1769 zu \Veifscnhof, trat mit 18 Jahren in 
das Herzog!. Leibjiiger.Corps und befuchte die Jäger-Schule in Ilohcnheim. 1796 
durch Reitter mit Vermcffungen befchäftigt, wurde er 1805 Obcrfödler in Tutt
lingen, erhielt 1818 d. Forflamt Nellenburg, 1 S 19 Tübingen. Die Aufforflung 
ausgedehnter Ocdtliichen im .Schönbuch ifl fein Werk 1836 penf10nirt, ftarb er 
185o. lllonatfchrift f. d. würtemb. Forflwefen. I. (x8so) S. 182. 

' 8) Seit 1850 ·wurden auch ausgedehnte l\Iifchp~anzungen ausgeführt. l\Ionat-
fchrift. I!. S. 102 fgde. · 
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dafs der Uebergang von dem früheren Mittelwaldbetriebe zur 
reinen Hochwaldform die Eiche vielfach verdrängt hatte. 49) 

Die Wirthfchaftsgefchichte des Schwarzwaldes läfst drei 
Perioden {l:reng unterfcheiden: Eine Periode des ungeregelten 
Plenterbetriebs mit fleter Deckung des Bodens und vorwiegendem 
Vorkommen der Tanne in den mittleren, Tanne und Buche auch 
Eiche in den unteren, der Fichte in den oberen exponirten 
Lagen; eine Periode des fehlagweifen Betriebes, welche die 
Zeit von 1700 bis 1810 umfafst, in welcher neben Kahlabtrieben 
und kahlen Abfäumungen fehlagweife Plenterhiebe vorkamen 
und in der die Tanne vielfach verfchwand, indem Üe der Fichte 
den Platz einräumte; eine dritte Periode endlich, in welcher 
ein geordneter Femelfchlagbetrieb, anfangs mit fehr langen 
Verjüngungszeiträumen und allen in ihrem Gefolge einhergehenden 
Nachtheilen, feit 1810 aber energifche Kulturnachhülfe und kür
zere Zeiträume der Verjüngung charakteriflifch find. ''0) 

Das Bedürfnifs nach Weide und Streu hat auch an der 
Bewaldung des Schwarzwaldes gezehrt und bis in die neueile 
Zeit üncl hier unvorüchtige Kahlhiebe in den bäuerlichen Privat
waldungen vorgekommen. Im Ganzen aber haben jene grofsen 
Walclverwüflungen, die wir aus der letzten Hälfte des vorigen 
und den erflen Jahrzehnten diefes Jahrhunderts in fo vielen Theilen 
von Deutfehland zu verzeichnen haben, den Schwarzwald nie
mals in erheblichem Maafse betroffen und eben fo wenig ifl 
hier ein bedeutender W echfel der Holzarten eingetreten. - -

Die Waldzuflände von 1820 in Deutfehland waren - dies 
erhellt aus der vorangefchickten kurzen Schilderung zur Genüge 
- ungünftig genug. Die Forfttechnik erblickte in den Hartig'
fchen Generalregeln für den Femelfchlagbetrieb das ücherfte 
Mittel, jene Waldzuflände zu verbeffern und wir fehen diefe 
Methode der Waldverjüngung um 1830 fafl zur abfoluten Herr
fehaft ·gelangen. In diefer Allgemeinheit ihrer AnlVendung lag 
offenbar einer ihrer Fehler. Ihm zur- Seite flanden als fchwer-

4D) Monalfchrifl für das würtembergifche Forflwefen (Gwinner). VI. S. 372. 
50) Gebhardt, Skizzen zur Gefchichte der Wälder und der Verjüngungsformen 

im füdwefilichen und oberen badifchen Schwarzwalde, in d. forfll. Zeitfchr. für 
Baden, II. Bd. 3· I·Ieft, S. I 3 fgde. V ergleiehe auch den Brief des würtem b. 
Forflraths Lang »Zur Tanne im Schwarzwalde«, in Burckhardt's »ans d. vValde« ur. 
(1872) S. 168. Lang will, namentlich auf dem Bunlfandflein, überhaupt aber 
auf allen nicht ganz fruchtbaren Böden, Kahlabtrieb auch bei der Tanne, bekennt 
fich auch ganz offen als einen prinzipiellen Gegner der natürlichen Verjüngung, 
,Jie er eigentlich nur für einen Zopf hält. 
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wiegende Mängel: Lange Verjüngungs- Zeiträume und die irrige 
Anficht, dafs man vermittelfl: der Methode Hartig's die Beftände 
kofl:enlos verjüngen könne. 

Das Syftem Hartig's "I) und Cotta's 52) beruhete auf dem 
Prinzip des Abwartens, des vollkommenen vValtenlaffens der 
bei der Entftehung der Jungbeftände wirkenden Kräfte, welche 
nur durch gewiffe einfache Hiebsmanipulationen zu unterftlitzen 
feien. Vvas aber bei lange ausbleibender Befamung zu gefche
hen habe, wie die dann fall: immer eintretende Bodenverfchlech
terung zu v'ermeiden fei - alle diefe Fragen fanden bei Hartig 
und Cotta keine Löfung. Man hatte Regeln aufgeftellt, nach 
welchen die natürlichen Vorgänge der Beftandsverjüngung in 
einzelnen Fällen ftch vollzogen und man glaubte, dafs daffelbe 
in allen anderen Fällen eintreten werde. vVir wiffen, dafs dem 
nicht fo gewefen ift. 

Der Femelfchlagbetrieb nach. den Hartig'fchen Regeln hat 
in Deutfehland manchen frohwüchfigen, gefchloffenen Jungbeftand, 
aber auch weite Strecken mit total ermüdetem oder verwildertem 
Boden hinterlaffen. In der Mark Brandenbyrg ifl: noch heute 
den um I 830 nach diefern Syfteme begründeten Bcftänden der 
Stempel der gröfsten Dürftigkeit aufgedrückt. Im weftdeutfchen 
Laubholzgebiete verfehwand die Eiche in den dunkeln Samen
fchlägen vollfiändig, ausgedehnte. Flächen zuwachslofer, ohne 
Verjüngung . da flehender räumlicher Buchenorte aber klagten 
jene ftarre, fchulmäfsige, in Regeln erfiickte Methode ebenfo, 
wie das Ungefchick der Wirthfchafter an. Ihr endliches Schick
fa! war der Anbau mit Nadelholz. 

In der Zeit der weitel1en Verbreitung des Hartig'fchen 
F emelfchlagbetriebes, feit 18 30 entl1and eine energifche Reaktion 

51 ) Vergl. hierzu d. Lehrbuch f. Förfl:er (r. Auf!. r8o8). G. L. Hartig !land 
bei Abfaffung deffelben nicht mehr auf dem Standpunkte feiner nAnweifung zur 
Holzzucht«. Er fehreibt fchon kürzere- Verjüngungszeiträume vor; den Abtrieb 
empfiehlt er, wenn der Auffehlag r'/.-3' hoch ifl (I 79 I 2-4'). J elzt fehreibt 
er auch fchon Ausäflung der tiefbeafleten Mutterbäume etc. vor; ficht aber immer 
noch auf feinem abwartenden Standpunkte und überEifst der 'Natur ziemlich Alles. 

Vergl. hierzu Forfl- u. Jagd-Zeit. 1854, S. 47· 
52) Colta's Waldbau (r8r6), viel fpäter erfchienen als die einfchläglichen 

Schriften Hartig's, flellt uns den Femelfeh lagbetrieb aufreiner höheren Stufe der 
Entwickelung dar; als jene. Aber auch bei Cotta ifl von jener feinen Schlag
befferungslehre, von dem rafchen Eingreifen der Handkultur überhaupt keine Rede. 
Vergl. Forfl:- u. Jagd-Zeit. r854, S. 244 fgde. 
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gegen die Hartig'fche Dunkelfchlagwirthfchaft. In erfl:er Linie 
unter den Kämpfenden fl:and Pfeil. Er vertrat einen mittleren 
Lichtfl:and und verwarf den dunkeln Schlufs Hartig's und Cotta's, 
ebenfo die langen V erjüngungszeiträume. ·'>3) In der Literatur 
plädirte neben ihm Rafsmann 54) für den lichten Samenfehlag 
und fand in dem braunfchweiger Forfl:fekretär Schultze 55) einen 
eifrigen Gegner. 

In den norddeutfchen Nadelholzforfl:en liefs man feit I 840 
den Femelfchlagbetrieb fallen und ging fafl: allgemein zum Kahl
hieb über. 

Man hatte damit nichts W efentliches gebeffert. Allerdings 
folgte der Axt jetzt fehneU genug die Neubegründung des Be
fl:andes durch Saat oder Pflanzung. Aber die Jungwüchfe fingen 
auf den grofsen Kahlflächen bald zu kränkeln an. Die Schlag
befferung frafs unmäfsig Zeit, Arbeit, Geld. Die Infekten, vor 
allen die Maikäfer-Larve kamen auf den weiten fonnbefl:rahlten, 
Flächen hinzu. Nun kultivirte man diefelbe Fläche fünf-, fechs-, 
zehnmaL 56) Man fah lieh nach Schutz und Schirm, nach 
einem Mittel um, die Bodenfrifche und Bodenkraft für die 
Kindheitsperiode des J ungbefl:andes zu erhalten. Ganz in der 
Stille kehrten Einzelne zum Vorverjüngungs- und Schirmfehlag
Betriebe zurück, ohne dafs jedoch diefe Betriebsformen Geh zu
nächfl: hätten allgemeineren Eingang verfchaffen können. 57) 

Im wefl:deutfchen Buchen- und füddeutfchen Nadelholz
Gebiete blieb der Femelfchlagbetrieb mehr in Uebung. Buche 
und Tanne wurden nach wie vor im reichlichen Schutz des 
Mutterbefl:andes erzogen, aber nach veränderten Regeln, die bei 
der Buche zuerfl:, fpäter bei der Tanne Eingang fanden. Bei 

53) Krit. BI., VII. Bd. 2. Heft (1834) S. 53 fgde. 
51) Abhandlungen über intereffante Gegenfiände beim Forfi- und Jagdwefen 

von G. L. Hartig. 1830. 
55) Krit. BI. a. a. 0. 
56) Statt taufend Beifpielen nur eins (Lange in d. allg. For!l:- u. Jagd-Zeit. 

1874) aus dem Reviere Zehdenick, wo man 1854(67 an 21,2 H. KahlRäche um
herkultivirt, 770 Thlr. verausgabt und faktifch 85,2 IT. bereits aufgeforfiet, dabei 
aber nur eine kümmerliche, ungleichwüchfige und noch keineswegs gefchloffene 
Schonung erzielt hat. 

57) So in der 0 berförfierei Zehdenick, in der fogenannten Kapp' fchen Kiehn
haide, wo ein alter wackerer Praktiker, Hegemei!l:er Rummler, nach wie vor die 
Kiefer in Samenfehlägen mit fehr gutem Erfolge vetjüngt hat. Man vergl. hier
über Lange in d. Forfi- u. Jagd-Zeit. 1874, S. 217 fgde. 
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der Fichte wirthfchaftete man im nördlichen Deutfehland faft 
ausfchliefslich in Kahlhieben, im Erzgebirge, Fichtelgebirge, 
dem bayerifchen \Valde, in Franken, auf der Alb und im Schwarz
·wald aber in Samen- und Schirmfchlägen. Die grofse Wind
bruchgefahr, welche überall im nördlichen Deutfehland da her
vortrat, wo Fichtenbeilände auf Befamung angehauen wurden, 
wurde in den mittel- und füd-deutfchen Waldgebieten weit 
weniger gefürchtet und ift auch dort, wo meift fiurmftändige 
Tannen und Buchen in die 'Fichtenbeftände eingefprengt find, 
ücherlich nicht fo grofs. 

In den beiden Jahrzehnten I830-I850 hat nach alle'n uns 
vorliegenden Nachrichten der Kahlfchlag-Betrieb in Deutfch
land 58) bedeutende Ausbreitung gefunden. Die alten mittel
waldartigen Beilandsbilder fehwanden mehr und mehr; an ihre 
Stelle traten die uniformirten Saat- und Pflanzbefiände. Seit 
1850 aber trat wiederum eine Rückftrömung ein. Weite Flächen 
total ermüdeter Böden, unaufhörliche Infektenbefchädigungen, 
mifslungene Kulturen aller Art wiefen auf die Vorzüge des 
Vorverjüngungsbetriebes mit feinem unverletzten, ftets über
fchirmten Boden hin. Ganz in der Stille begannen die Prak
tiker hier und da wieder zu plentern, in Eichen, in Buchen, 
auch in Kiefern. Man wagte kaum laut davon zu fprechen, 
dafs man jene faft verachtete, längft überwundene Wirthfchaft 
der gröfsten Freiheit des Wirthfchafters, der höchfien Lokali
firung jeder wirthfchaftlichen Mafsregel wieder anwende. Aber 
man bewies durch die That, dafs man fowohl Beilände zu ver
jüngen, als fie zu pflegen vermochte, indem man zu einer ge
ordneten Plenterwirthfchaft zurückging und man erfuhr zugleich, 
dafs die Rückkehr zum Naturwalde das einzige Mittel fei, 
Starkholzzucht zu treiben und namentlich die Eiche in ftarken 
Einzelflämmen der Zukunft zur Verfügung zu ftellen. 

Solchen geordneten Plenterbetrieb findet man hier und dort 
nebenMittelwald- und Samenfchlagbetrieb in denLaubholzforften 59) 

58) Leider i!l das in diefer Beziehung zu Gebote flehende Material fehr 
dürftig, fo dafs es ganz unmöglich ill, zuverläfiige ziffermäfsige Nachweife bei
zubringen. 

59) Friedrich Vorländer, Verfaffer mehrerer kleineren Schriften bef. über die 
im Kreife Siegen heimifche Haubergswirthfchaft, ein ungewöhnlich tüchtiger 
Praktiker, Verwalter der dem Stifte Keppel gehörigen Forflen bei Siegen, trieb 
feit 182o eine folche Eichenll:arkholzwirthfchaft (Plenterwirthfchaft) mit trefflichem 
Erfolge. 
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des W efl:ens, minder hier und da im Ofl:en, m der Mark GO) in 
Schleften, 61) in Ofl:preufsen. 62) -

Man fieht, wie die Waldwirthfchaft mit diefem und jenem 
Syfl:eme es verfuchte, die um r8zo vorhandenen, keineswegs 
befriedigenden Waldzufl:ände zu verbeffern. Die Technik der 
Befiandsbegründung wand fich nur mühfam los von dem 
Zwange der Betriebsarten, namentlich des fl:arren Hochwald
prinzips. Mittelwaldartige Betriebfyfl:eme erhielten fich in Thü
ringen, 63) auch in Bayern, M) hier und· dort im Weften. ber 
Mittelwald fo gut wie der Hochwald litten an einer Unbeweg
lichkeit des Prinzips, die nur fchädlich fein konnte. Um der 
normalen Mittelwaldform nahe zu kommen, erzog man oft da 
noch Oberholz, wo nur noch Unterholz gedeihen konnte. -

Eine ganz befondere Form des Buchenhochwaldes entfiand 
im Solling. 

Auf die befonderen Verhältniffe diefes intereffanten vValcl
gebietes, die Ueberlafl:ung der dortigen Forfl:en mit Servituten 
habe ich fchon ·oben hingewiefen. 65) Im Jahre r 82 5 fand aber
mals eine Waldfl:andsrevifion im Solling fl:att, die fehr wenig 
befriedigende Ergebniffe hatte. Es fehlte fafl: ganz an altem 
Holze. In vielen, auf Verjüngung angehauenen, aber fehlecht
verjüngten Lichtfehlägen fl:and zwar etwas haubares Holz 
umher; aber daffelbe war gänzlich unabkömmlich, wenn man 
nicht den letzten Schutz für den bereits fl:ark herabgekommenen 
Boden hinwegnehmen _wollte. 66) 

Um diefe Zeit (r825) wurde Chrifl:ian von Seebach 67) als 
Forfl:infpektions-Chef nach Uslar verfetzt.- In fl:renger Anlehnung 

Ho) Z. B. in der Kapp'fchen Kiehnhaide, Oberförflerei Zehdenick, oben Note 57· 
61 ) Revier Scheidelwitz. 
" 2) In maffurifchen Revieren. Vergl. v. Kujawa, über die natürliche Ver

jüngung des Waldes und ihren Einflufs auf die allgemeine Bedeutung der Wal
dungen etc. (Separatabdruck aus dem Jahrbuche des fchlefifchen Forflvereins). 
1874, S. 55 fgde. 

63) Mühlhäufer Gegend; manche Gemeindewaldungen in der goldenen Aue, 
Schkcnditz etc. 

61 ) 1830 gab es in Ober-, Mittel- und Unter-Franken mit Afchaffenburg, auch
in Schwaben und Neuburg ausgedehnte Mittelwaldungen. Seit 1S3o begann man 
mit der Ueberführung des gröfsten Theils derfelben in Hochwald, Forflwirthfch. 
Mitlheilungen. II. l-Ieft, S. 97· 

r.") Vergl. d. II. Bd. diefes Werkes, S. ro5. 
r.r.) Krit. BI., XXI. Bd., 1. l-Ieft, 1845. S. 135 fgde. S. 147. 
" 7) Zur Biographie Seebach's vergl. Forfl- u. Jagd-Zeit • .r864, S. 28; 1866, 

S. 30. Grunert's forfll. Blätter, 1866, S. 236. 
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an die befonderen örtlichen Verhältniffe des Sollingwaldes ent
wickelte diefer ausgezeichnete Praktiker eine befondere Methode 
der Beftandsverjüngung, welche er felbft den »modifizirten 
Buchenhochwaldbetrieba genannt hat. 68) 

In 70-80 jährigen Buchenorten - welche alfo im Wefent
lichen ihren Höhenwuchs vollendet hatten - nahm Seebach 
mit Rückficht auf fpätere natürliche Verjüngung eine Vermin
derung der Stammzahl fucceffive bis zu einer folchen Anzahl 
überzuhaltender Stämme vor, dafs nach 30-40 Jahren der 
Kronenfchlufs wieder eintreten konnte. Uin der durch die fiarke 
Unterbrechung des Befiandsfchluffes eintretenden nachtheiligen 
Wirkung des ftarken Luftzutrittes entgegenzuwirken, ergänzte 
Seebach den fich einfleHenden Buchenunterwuchs durch Einfaat 
von Hainbuchen, Birken etc. 

Von Seebach wies auf den fiarken, von ihm komparativ 
nachgewiefenen Lichtungszuwachs am herrfehenden Beilande 
hin und glaubte, dafs diefe Modifikation des Buchenhochwaldbe
triebes die der Forderung der höchften Holzerzeugung ent
fprechendfte Betriebsform fei. 

Anderen Zwecken fucht der neuere Lichtungs-Betrieb 69) 

gerecht zu werden; er findet fein Motiv nicht in gewiffen, 
hifiorifch gewordenen Waldzufiänden, fonderen in der Eigenart 
unferer Lichthölzer, welche in reinen Beiländen das gebrauchs
fahigfie Alter nicht zu erreichen vermögen, ohne fich licht zu 
fiellen und, indem fie felbfi ohne Bodenfchutz zu kränkeln be
ginnen, den Boden verwildern zu laffen; anderen wirthfchaft
lichen Erwägungen wiederum verdankt jener grofsartige Kom
pofitionsbetrieb, der fich feit 1840 im Speffart und auch in 

Chrifiian von Seebach war am 18. X. 1793 geboren, erhielt feine Jugend
erziehung auf einem Privatinfiitut zu Hannover, abfolvirte dann, einer alten Forfi
manns-Familie angehörig (fein Vater war Oberforfimeifier), die forfiliche Lehrzeit 
und abfolvirte dann mehrjährige Studien in Göttingen. Die Befreiungskriege i1mchte 
er als hannöverfcher ·Offizier -mit, wurde 1821 Forftmeifier, 1825 Forfiinfpektions
chef in Uslar (Solling), 1846 Oberforfimeifier. v. S, feierte 1863 fein 50 jähriges 
Amtsjubiläum und fiarb 1865 zu Uslar. 

68) Vergl. die eigene DarfieJiung v. Seebachs in den krit. BI. XXI. 1. S. 147 
fgde. Verhandlungen des Hils-SoJiings-Vereins von 1858. Monatfchrift f. Forfi
u. Jagdwefen, 1858, S. 428 fgde. und 1863. AJJg. Forfi- u. Jagd-Zeit. 1862, 
S. 188 fgde. - Forfiliche Blätter (Grunert u. Leo) 1874, S. 252 fgde. (Forfi
meifier Beling). 

69) v. Secbach belegte feinen Betrieb auch mit dem Namen nLichtungshieb", 
(feit 1858) was zur Vermeidung von Mifsverfl:ändniffen zu beachten ifi. 
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e1mgen Laubholzgebieten der Rheinlande zu entwickeln be
gann, 70) feine Entfl:ehung. Aber die Gefammtheit aller diefer 
wirthfchaftlichen Mafsregeln läfst es uns erkennen, wie die 
Hartig'fche Betriebsarten-vVirthfchaft durchbrachen wurde, nach
dem üe üch unfähig erwiefen hatte, hier den Ertrags-Anfor
derungen, dort der Eigenthümlichkeit einiger unferer werthvo1l
fl:en Holzarten gerecht zu werden. 

In äufserfie Oppoütion aber gegen die ganze Richtung, in 
welcher üch die Technik der Befl:andsbegründung bewegte, trat, 
in Anknüpfung an den Waldfeldbau Cotta's und die demfelben 
zu Grunde liegende Idee, Forfl:rath Liebich in Prag und· die 
fogenannte Frager Schule. 71) 

Der vValdfeldbau felbfl: fand grofse Verbreitung in Deutfch
land nicht. Zwar wurde von den vValdfeldern bei Viernhein 72) 

und im Frankfurter Stadtwalde 73) Gutes gemeldet; aber man war 
fehr wenig geneigt, diefer Verbindung von Wald- und Feld
bau 74) weitere Verbreitung zu geben, eben fo wenig, wie es den 
eifrigen Verehrern der Haubergs- und Hackwaldwirthfchaft 
gelingen wollte, den letzteren in den an Ackerboden armen 
Bergländern Eingang zu verfchaffen. 

70) Mit dem fog. Speffart- (Löcher-) Betriebe begann man fchon I836/37· Die 
Eichen gehen dort regelmäfsig durch 2 Buchen- Umtriebe. Auch in den Saar
brücker Forfien ifl eine ähnliche Forfleinrichtung getroffen. 

71) Chriflof Lieb ich, I 783 in Falkenberg (preufs. Schlelien) geboren, befuchte 
das Gymnafium in Neiffe und die Oberbau-Schule in Dreslau, und wurde nac\1 
befiandenem Examen znm Feldmeffer und Forflkondukteur ernannt. Nach 3jähr. 
Forfipraxis ging er zu feiner weiteren Ausbildung nach Zillbach, I8I I mit Cotta 
nach Tharand. Als Forflingenieur in Lemberg, fpäter in Prag angefiellt, wurde 
er bei Verkauf der dortigen Staatslorfien disponibel und lebte feitdem als Dozent 
am Polytechnikum in Prag. Er fiarb 1874. Forfl- u. Jagd-Zeit. I874, S.' 285 
nach der öfierreich. Monatfchrift für Forfiwefen, I874, S. 25 I. 

L. war ein Phantafl ganz eigener Art, aber ein flrebfamer, redlicher Mann. 
Vergl. die beiden Auffätze von L.: Die Macht des Vorurtheils und der Ge

wohnheit gegenüber gröfster Kohlenfloff-Produktion. (Forfl~ u. Jagd-Zeit. 1844, 
S. 401) und »die volkswirthfchaftliche Reform des Waldbaues« (a. a. 0. S. 441) 
ebenfo feine »Eröffnungsrede als Dozent der Forflwiffenfchaft an der Prager Poly
technik« (Forfi- u. Jagd-Zeit. I 849, S. 350 ). 

72) Forfi- u. Jagd"Zeit. 185I, S. 70. 344· 
n) A. a. 0. 1858, S. Sr. 
71) Eifriger Vorkämpfer der I-Iaubergswirthfchaft war K. Fr. Schenck. Vergl. 

Neue Jahrb. d. Forflkunde. 4· Heft. 1828. S. 22. Vergl. auch Schenck's Statiflik 
des Fürfienthums Siegen. I8zo. Behlen, Zeitfchr. f. d. Forfi- und Jagdwefen 
in Bayern. V. 1. r8zo. 
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Liebich nun überflürzte fich in hafligen Angriffen auf die 
ganze neuere Forflwirthfchaft, ging weit über Cotta hinaus, 
erklärte den bisherigen Waldbau für einen Krebsfchaden und 
ejnen Frevel an der Menfchheit und verlangte - namentlich 
für die Berg- und Hügelländer und den befferen Boden - all
gemein: Erziehung des Holzes in räumlichem Stande und land
wirthfchaftliche Vor- und Zwifchen-Nutzung bis zum fpäten 
Schlufs des Holzes. Ergötzlich find dabei feine Phrafen vom 
nKohlenfeld der Atmofphäre«, diefern europäifchen Kalifornien 
u. f. w. Aber tief anregend hat auch dies, faft bis zur Karrikatur 
verzerrte Extrem gewirkt und die Polemik Liebich's gegen die 
unverfländigen Kahlhiebe enthält manches Körnchen vVahrheit. 

Im Uebrigen ifl diefer »Reformator« mit feiner Prager 
Schule rafch genug vergeffen worden. 7:') -

Man ficht, an Vielfeitigkeit, an reicher geifliger Bewegung 
fehlte es diefer Periode nicht. Und die Praktiker draufsen 
legten fo wenig die Hände in den Schoofs, als die Männer 
der Wiffenfchaft. 

Es waren auch der Motive, energifch mit der Kultur ein
zugreifen, genug vorhanden. Die Holzpreife fliegen feit I 820 

in rafchem Tempo. 76) Vor Allem die Nutzholzpreife und es 
wirkte dies mächtig auf die Anzucht nutzholzgewährender Holz
arten, während die vielerorts finkenden Brennholzpreife den 

7") Die Gefammtheit feiner Ideen hat Chriflof Liebich zuerfl 1834 in einer 
So S. flarken Schrift »der Waldbau nach neuen Grundfätzen«, dann in einem 
ausführlichen ·werke unter dem Titel »die Reformation des Waldbaus« (2 Thcile 
1844/45) und 1866 in einem »Compendium des Waldbaues« (391 S.) fyflematifch 
geordnet dargeflellt. 1859 liefs er auch eine »Bodenflatik ftir Forfl- und Land
wirthfchaft nach den Lehren: der Prager Schule« er feheinen (264 Seiten). 

7G) Bewegung der Holzpreife 183o/6o. 
In der Mark Brandenburg fliegen die Holzpreife feit 1815 allmählig. 1847/49 

erfolgte jedoch ein bedeutender Rückfchlag. Seit 1850 fliegen fie wiederum. 
(Forfl- und Jagd-Zeit. 1852. S. 103 fgde.) 

Im Regierungsbezirk Trier (Beck, Befchreibung d. Reg. Bez. Trier. H. 1869. 
S. 19) betrug die durchfchnittliche Holztaxe für Eichennutzholz 1837 pro Kubik
fufs 2,9 Sgr., 1867-5,3 Sgr.; für Nadelholznutzholz 2,4 und 3,, Sgr; pro Klafter 
Buchenfeheil 87 und 141 Sgr; die Kohlholzpreife wichen feit 186o. 

Im .füdlichen Weflfalen (Kreis Siegen) koflete der Wagen Holzkohlen 1830 

22 Thlr., 1832 17, 1837 zs, 1843 21, 1848 19, 1852 zz,,, 1856 39,,, 1857 41, 
1861 21, 1865 16, 1868 15 Thlr., dementfprechencl haben lieh auch die Preife 
für Buchenfcheitholz normirt, während die Nutzholzpreife feit 1820 fletig gelliegen 
fmd (v. Dörnberg, Statiflik, S. 44). 

In ganz Preufsen (forfll. Verh. von Preufsen, S. 33) ifl die Taxe 1837/67 
pro Kbffs. Eichen-Nutzholz von 3,2 auf 5,1 Sgr., pro Kbffs. Nadelholz-Nutzholz 

Be r n h a r d t, Forstgcschichtc. IU. 15 
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Brennholzwäldern und namentlich der Buche ein trübes Progno
ftikon ftellten. Ein allgemeines freudiges Irrtereffe an der Wald
kultur erwachte. Friedrich Wilhelm IV. in Preufsen, deffen 
poetifches Gemüth feit jeher Baum und Wald mit einem tiefen 
und crnften Irrtereffe umfafst hatte, wendete feine Aufmerkfamkeit 
wiederholt der Wiederanzucht von Eichen und Buchen in den 
Marken zu. 77) In Bayern fetzte der landwirthfchaftliche Verein 
Aufforftungsprämien aus. 78) Am Rhein begann man die Sünden 
alter Zeiten durch die Wiederbewaldung der hohen Eifel zu 
fühnen, 79) im Rheinthai kam man zu der Ueberzeugung, dafs 
die rafch fich mindernden Bucheu-Samenjahre 80) und die diefe 

von z,o auf 3,3 Sgr., pro Klafter Buchen-Scheitholz von 89 auf 149 Sgr. ge
fl:iegen. 

In Bayern (Forfl:verwaltung Bayerns, S. 472) fl:iegen die Marktpreife für Bau
und Nutzholz im Durchfchnitt aller Sortimente r83r-58 um 64°(0 , die des Brenn
holzes um s8üfo. Schon in der Zeit von I84o(5o fl:anden hier die Preife an ein
zelnen Orten fehr hoch. I843(44 kofl:ete auf den K. Holzhöfen in der Pfalz 
I Klafter Buchen Scheit ca. I6 fl., I dito Kiefern IO-II fl. (Forfl:- u. Jagd-Zeit. 
I844, s. 68). 

In München (Papitis in d. Forfl:- u. Jagd-Zeit. I849, S. zoo) kofl:ete I Klftr. 
Buchen-Scheitholz I839 ro fl. 3 Kr., I84o 8 fl. 53; I845 II fl. 53; 1848 9 fl. 43· 
Im Altdorfer Wald (Forfl:- u. Jagd-Zeit. 1840, S. 425) kofl:ete I84o I Klftr. 
Buchenholz (244 Kffs. Raum) 7 fl., Nadelholz 5 fl. In Oberfranken klagte man 
I838 über grofse Holztheuerung (Forfl:- u. Jagd-Zeit. I838, S. 505); in Sachfen 
gingen die Brennholzpreife I838 gegen das Vorjahr um 1/a in die Höhe (daf. 
S. I9I); in Würtemberg waren die Holzpreife fchon I839(4o theilweife fehr hoch; 
im Forfl:amt Sulz (würtemb. Schwarzwald) kofl:ete I839/40 der Kffs. Eichen
Stammholz 23-24 Kreuzer, Buchen zo, Nadelholz 7-Iz, Buchen-Scheitholz pro 
Klafter I2-I4 fl. (Forfl:- u. Jagd-Zeit. I84o, S. 383); I854 kofl:ete in WUrtem
berg (Monatfchrift f. d. wiirtemb. Forfl:wefen. V. I854, S. 276) der Knbikfufs 
Eichen-Langholz 9 (Forfl:amt Altenfl:eig) bis I4 Kreuzer; Nadelholz 5 (Blau
beuren, Ellwangen) bis I I (Mergentheim, Neuenbürg, Altenfl:eig); Buchenfeheil 
pro Klafter 5 (Freudenfl:adt) bis I2 1/ 2 fl. (Mergentheim). 

Im hefüfchen Odenwald [anken um I847 in Folge anfserordentlicher Holz
hiebe in den Gemeindewaldungen. und der Kohlenzufuhr (Forfl:- u. Jagd-Zeit. I853, 
S. 343) die Brennholzpreife; in Anhalt fl:iegen die Bau- nnd Nutzholzpreife, die 
Brennholzpreife blieben in den 50 er Jahren wegen Vordringens der Braunkohle 
flehen (Forfl:- u. Jagd-Zeit. I858, S. z8o); in der Laufitz wichen die Brennholz
preife I858 ebenfalls (Forfl:- u. Jagd-Zeit. I858, S. z8I). 

Man fleht, dafs die Nutzholzpreife allgemein und fl:etig, die Bremüwlzpreife 
lokal fl:iegen, letztere aber vielerorts fielen. 

77) Um I84o. Vergl. Forfl:- u. Jagd-Zeit. I84o, S. 409. 
78) Forfl:- u. Jagd-Zeit. I845, S. 427. 
19) Beck, Befchreibung des Regierungsbezirks Trier. II. S. 67 fgde. 
80) Vergl. die Angaben Ihrig's (Forfl:meifl:er in Büdingen) in d. Forfl:- und 

Jagd-Zeit. I86o, S. 34I. In den 52 Jahren I754- r8o6 war im Büdingerwalde 
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Erfcheinung begründenden rafch lieh mehrenden Frühlings
Frofifchäden wohl die Folgen verkehrter Forfi:wirthfchaft feien; 
überall regte man lieh eifrig; Säen und Pflanzen im vValde 
wurde zu hoher Vollkommenheit durchgebildet; dabei machte 
lieh mehr und mehr das Befi:reben geltend, nicht allein die 
Methode durchzubilden und zu verfeinern, foneiern auch die 
finanziellen Geiichtspunkte zur vollen Geltung zu bringen und 
die Wirthfchaft möglichfi: wenig mit fchwerem Kulturgelderauf
wancle zu belafi:en. 

Im ganzen norddeutfchen Kieferngebiete gelangte die Pflan
zung einjähriger Kiefern mit entblöfster vVurzel zur weitefi:en 
Anwendung. 81). Sie trat an die Stelle der Ballenpflanzung, bei 
welcher man Anfangs den cylindrifchen, feit 1823 den konifchen, 82) 

feit 1828 den von Kar! Heyer erfundenen hefftfchen Waldpflanz
fpaten anwendete. 83) Auch war feit I 830 der ganz kegelför
mige Magdeburger Hohlfpaten durch Forfi:meifi:er v. Meyerinck 
bekannt geworden. 84) 

Die Kiefernpflanzung ohne Ballen wurde durch G. L. Hartig 
allgemein eingeführt. Auf feine Anregung machte Oberförfi:er· 
Well:phal im Revier Grofs-Schönebeck mit diefer Methode um
faffcncle Verfuche. Hartig empfahl dann 1833 85) die neue billige 
Pflanzmethode in der preufsifchen Staatszeitung den Privatforfi:
belitzern in einem Auffatze »Wohlfeile Methode, Kiefernbefi:ände 
auf Blöf.sen zu erziehen.« Gleichzeitig wurde lie in der Staats
forfi:verwaltung amtlich empfohlen 86) und den Beamten genaue 
Anweifung zur Ausführung ertheilt. Die Pflanzung erfolgte in 
rajolten Löchern mit dem Setzholze, je 2 1-2 jährige Pflanzen, 
die bi.ifchelweife im Kamp ausgehoben wurden, in ein Loch. 

25 mal l\fafl (I3 mal halbe, dreiviertel und volle 1\lafl); I807-I859 nur I4 mal 
(8 mal ein Drittel, dreiviertel und volle ;\fall). 

"') Zur Gefchichte der Kiefernpflanzung vergl. Grunert in den forfll. BI. ISus, 
S. I fgde. - Band II diefes Werkes, S. 340. 

8") Der konifche Spaten ifl zuerll von Hontfchick in Andre's ökon. N euig
keiten, 1823, empfohlen. 

83) Kar! Heycr hat den Spaten I823 konllruirt. Er wurde 1828 von Wede
kind in den neuen Jahrbüchern der Forflkunde befchrieben (I. B. I. H. S:_ 1), 
fpäter auch von I-Ieyer felbfl in f. »Waldbau« (II. Auf!. von I864, S. I87 fgde.). 
Auch Hundeshagen befchrieb I825 in f. Beiträgen zur Forllwiffenfchaft den Bohrer 
(Bd. Ir, Ilfl. 2), wiewohl unvollkommen. 

8 ') Krit. BI. V. I. S .. 98. 
8') Krit. BI. VII. 2. S. So. 
8") Min. Refkr. v. 6. II. I833· II. 4I7 b. 
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Pfeil eiferte heftig gegen diefe Methode, 87) welche fpäter
hin - nicht mit Recht - vielfach feinen Namen getragen hat, 
änderte feine Anficht aber bald und vervollkommnete die Methode 
der Pflanzenerziehung wefentlich. 88) 

Es würde von grofsem Intereffe fein, den Erfinder diefer 
Pflanzmethode zu kennen. Es ifl: anzunehmen, dafs. irgend ein 
fleifsiger Praktiker, der in der Stille feiner Wälder arbeitete, 
diefen überaus fruchtreichen wirthfchaftlichen Gedanken in fich 
gezeitigt und dafs G. L. Hartig ihn nur weiter ausgebildet hat. 
Ob, wie Grunert annimmt, in Schlefien bereits Verfuche vor 
Hartig gemacht wurden, bleibt dahin gefl:ellt. 89) 

Kaum irgend eine andere Pflanzmethode hat eine fo grofse 
Bedeutung erlangt, wie diefe. Zwar fehlte es nicht an Mifser
folgen. Auf den weiten Kahlflächen verdarben Dürre und Mai
käfer-Larve grofse Kulturen; aber hunderttaufende von Mor
gen wurden mit einjährigen Kiefern rafch und billig in Befl:and 
gebracht und diefc Pflanzmethode behauptete für die lockeren 
Flachlandsböden den Vorrang vor allen anderen. Schon 1833 
fchlug ein Herr von Reck vor, in Pflugfurchen zu pflanzen. 90) 

Diefe Methode wurde bald darauf von einem fehr tüchtigen Kul
tivator in der Marl{ weiter ausgebildet, von Friedrich Adolf von 
Alemann. 91) Seine Kiefern- Klemmpflanzungen find eben fo be
rühmt geworden, wie feine Eichenkulturen im armen Sandboden 
mit thonreichem Untergrund. 

87) Kril. BI. VII. 2: S. 79· 
88) Krit. Ill. X. 2. S. 170, XVII. 1. S. 143 fgde. 
89) In den forfil. BI. a. a. 0. (1865). 
90) Krit. BI. VII. 2. S. 90. l'reufs. Staatszeitung Stück 88 (1833). 
91) Fricurich Auolf von Alemann, geb. 1797 auf dem elterlichen Gute bei 

Magueburg, befuchte 1806 bis 1814 das Domgymna!ium in Mageieburg, beftand 

f. forfiliche Lehrzeit bei Herrn .von l.Jslar zu Lauterberg a/H. (dem fpäteren 

Kammerprä!identen und Forfidirektor in Braunfchweig) folgte 1815 dem Rufe des 

Königs als freiwilliger Jäger, fetzte nach dem Frieden feine praktifchen Studien 

in Lauterberg bis 1817 fort und bezog dann die Univer!ität Ber!in. I-Tier hielt 

G. L. Hartig privatim .Vorträge über Forfiwiffenfchaft, an denen A. mit anderen 

jungen Forfimännern theilnahm. Zoologie hörte er bei Lichtenftein, Mineralqgie 

bei Weifs, Botanik bei Hermbfiedt, allgem." Landrecht bei Schmalz .. 1818 nahm 

v. Alemann an der von Hartig veranftalteten Normal-Forfl:einrichtung in Neu

ftadt EbjW. Theil, belland 1819 das Oberförfierexamen und \Vurde 1829 Ober

förfl:er in Altenplatow, wo er bis zu feiner Penlionirung 1872 verblieb. Seine Er

fahrungen im Forftkulturwefen hat er 1851 in einer werthvollen Schrift »Ueber 

Forfikulturwefenu (49 S. 2. Aufl. 1861) niedergelegt. Ratzeburg, Schriftft.-Lexi

kon, S. 4· 
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In Holftein gelangten r820-:-I840 bedeutende Nadelholz
kulturen zur Durchführung; 92) ganz befondere Verdienfl:e um 
die Begründung eines rationelleren Forfl:betriebes erwarb fich 
Forfl:meifl:er Vogel in Eutin. 93) Auch im Calenberg'fchen nahm 
unter dem Oberforfl:meifl:er von Reden der Kulturbetrieb einen 
liohen Auffchwung; M) in den fl:olbeigifchen und braunfchwei
gifchen Forfl:en erwarb fich Franz L. Georg Wolff um die Ein
führung eines rationellen Betriebes grofse V erdienfl:e. 95) 

In der preufsifchen Rheinprovinz war durch den Oberförfl:er 
Biermans feit 1830 eine neue Methode der Pflanzenerziehung 
und Pflanzung für Laub- und Nadelholz in Anwendung gebracht 
worden, welche fpäter zu grofser - wenngleich vorübergehender 

Berühmtheit gelangt ifl:. 96) 

Das W efen diefer Methode beruhete in der Erziehung von 

92) In jener Zeit (18oo- 1835) entftand z. B. eine grofse Kiefern-Kultur 

(6oo M.) bei Eutin, die fogen. Griebeler Tannen. Forft- und Jagd-Zeit. 1849, 

S. 476 fgde. 
93) Vogel war 1776 zu Wefterhof am hannov. Harze geb., beftaud nach fehr 

dürftigem Schulunterricht die Forftlehre, machte als Jäger die Feldzüge (1792/93) 
mit, wurde i8oo Förfter im Lüneburgifchen, 1804 reitender Förfter, bald darauf 

Oberförfter der oldenburgifchen Forfl:en bei Eutin, 1833 Forll:meifter. Er ftarb 
I 845. In den Eutiner Buchenforften führte er natürliche Verjüngung mit fchlag
weifem Betriebe ein. Forft- u. Jagd-Zeit. 1848, S. I 18. 

91) Forft- u. Jagd-Zeit. 1846, S. 266. 
95) Franz Ludwig Georg Wolff wurde 1794 zu Calvörde geboren, wo fein 

Vater Förfl:er war. Er befuchte die Klofterfchule zu Schöningen, machte die 

Freiheitskriege als Jäger mit und trat 1822 in die Dienfte der Grafen Stolberg
Stolberg, in deren Forften feither ohne Ordnung geplentert wurde. Er ordnete 
hier den Hieb und baute viele kahle Stellen mit Fichten an. 

1835 zum· Affeffor der braunfchweig. Kammer ernannt, trat er dem Wild
unfug in den herzoglichen Forll:en heftig entgegen, zog lieh dadurch einRufsreiche 

Feinde zu und mufste 1838 weichen. Zum Forftmeifter in Stiege (Haffelfelde), 
fpäter in Holzminden ernannt, entwickelte er bis zu feinem Tode (1S56) eine 

überaus energifche Thätigkeit, baute ·wege, ordnete den Hieb und hob den Rein

ertrag der herabgekommenen Forll:en bedeutend. Forfl:- und Jagd-Zeit. 1856, 

S. 344 fgde. 
96) z. Biographie Biermans' vergl. Forft- u. Jagd-Zeit. 1852, S. 31 I. Cornel. 

Jofef Biermaus wurde 18oo in Aachen geboren, befuchte dafelbll: das Gymnalium, 

fpäter die Univerlität Bann, 1822/23 die Forftakademie Berlin und beftand 1825 
das Oberförfterexamen. Nachdem er fodann bis 1840 die Kommunalwaldungen 

mehrerer Kreife des Reg.-Bez. Aachen verwaltet halte, erhielt er die Königliche 

Oberförfterftelle Höven, fpäter diejenige zu Königsberg bei Cornelymünfter. Seine 
Verdienfl:e um die Verbefferung der von ihm verwalteten Forll:en fmd unbeftreit

bar, fo verfchieden auch die Urtheile über Biermaus fonft lauten mögen. 
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Pflanzen mit concentrirtem reichem vVurzelfyfl:em unter Anwen
dung von Rafenafche, deren Verpflanzung ins Freie in präpa
rirtcr (mit Afche gedüngter) Erde erfolgte und welche zur Ent
wickelung eines reichen Blattvermögens in weitfl:ändigem Reihen
verband gepflanzt wurden. Zur Begründung der von Biermans 
empfohlenen gemifchten 'Holzbell:ände wurden von Reihe zu 
Reihe wechfelncle Holzarten gepflanzt. 97) 

Biermans trat zuerfl: i. J. I 845 mit feinem Verfahren in die 
gröfsere Oeffentlichkeit. Ein Vortrag, welchen er damals in der 
Verfammlung fi.icldeutfcher Forfl:wirthe zu Darmil:adt hielt, er
regte allgemeines Auffehen. 98) Noch in clemfelben Jahre wur
den fünf badenfifche Forfl:lcute zu Biermans gefchickt, 99) um 
feine Methode an Ort und Stelle kennen zu lernen, ebenfo meh
rere kurhcfftfche Forfl:leute. 100 In den Zeitfchriften wurde 
über Jas V erfahren lebhaft diskutirt. Der naffauifche Forfl:mei
fl:cr von Nachtrab fehrieb eine bcfondere Schrift über daffelbe. 101) 

Biermans rcferirte fpäter auch im fchlefifchen Forfl:verein; in 
Bayern wurde feine Methode amtlich kund gegeben und zu 
V erfuchen empfohlen. t02) 

Ohne von dem Biermans'fchen Verfahren Kenntnifs zu haben, 
hatte der bayerifche Forfl:meill:er Winneberger in Paffau feit 
1 843 eine ähnliche Pflanzmethode angewendet, 103) die aber wenig 

u;) Er fäete im Saatbeet lehr dicht, verpflanzte die PAänzchen 1-2 jährig in 
das J>ilanzbeel oder 2-3 jährig ins Freie. Zum Lockern der Erde in den Pflanz
löchern bediente er lieh eines Spiralbohrers. 

" 8) Forfi- u. Jagd-Zeit. 1845, S. 363. 1846, S. 34· v. Wedekind, Jahrbücher 
XXV, S. 102. XXXII, S. 32. 

00 ) Forfi- u. Jagd-Zeit. 1846, S. 34· 
100) Auf Grund des Berichtes vom Revierförfier v. Gehren, der zu den kur

heiL Deputirten gehörte, erliefs das Oberforfi-Colleg 1846 eine ausführliche In
flruktion zur Anwendun!:i der ßiermans'fchcn Methode. Forfi- u. Jagd-Zeit. 1846, 
s. 184-

101) Anleitung zu dem ncuen \Valdkulliirverfahren des k. preufs. Oberförficrs 
Biermans, an der Quelle erlernt und befchrieben. Wiesbaden 1846, 58 S. 

102) Forfiwirthfchaftliche Miltheilungen. I. 1852, S. 1 fgde. 
103) Forfiwirthfch. l\lilth. a. a. 0. S. 26. Winneberger halte es mit bindigen, 

thonreichen l'rgebirgsböden, daneben mit fruchtbaren Diluvial-, aber auch mit 
fchweren kultivirbaren Kies- Böden zu thun. Seit 1790 war hier der Anbau der 
Kiefer betrieben worden. Auch er wendete Rafenafche an, die er zur Erziehung 
von Eichen mit dem Oberboden vermengte, bei Kadelholz theilweife zur Be
dechmg des Samens verwendete. Er verfolgte denfelben Zweck, wie ßiermans, ein 
reiches, doch räumlich nicht ausgedehntes Wurzclfyfiem zu erziehen. Seine 
Pflanzen legte er I jährig um. ßeim Auspflanzen wendete er ebenfalls weile 
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bekannt geworden ifl:, weil Winneberger es nicht verfl:and, wie 
Biermans, eine volltönende Reklame in die Welt zu pofaunen. 

Das Biermans'fche V erfahren hat eine dauernde Bedeutung 
nicht zu gewinnen vermocht. 104) So wenig feine V erdienfie um 
das Forfl:kulturwefen gering gefchätzt werden dürfen, fo wenig 
war in feiner Pflanzmethode ein Univerfalmittel gefunden, wie 
er dies beanfpruchte. Es ergab fich bald, dafs die Wirkung 
der Rafenafche eine kurzdauernde, keineswegs nachhaltige war 
und der rafch gewonnene Ruf des Verfahrens verflüchtigte fich. 
Doch hatte auch diefe Methode das ihrige dazu beigetragen, 
bei der Aufforfl:ung von Blöfsen an die Stelle der noch I 820 

fehr beliebten Saat die Pflanzung fchwächerer Pflänzlinge zu 
fetzen und dadurch die Wiederaufforfl:ung der grofsen Kahl
flächen zu befchleunigen. 

Die Saat und zwar die übermäfsig dichte Saat mit gerade
zu koloffalen Samenmengen war noch um I 820 fafl: überall in 
den deutfchen Nadelwäldern die Hauptmethode der Befl:andsbe
gründung. Seit I 8 30 begann man auch in den Fichtenge bieten, 
im Harz, dem Thüringerwald, Erzgebirge, bayerifchen Wald 
u. a. zu pflanzen, aber vorzugsweife fl:arke Bi.ifchel, 10~) deren 
ungi.infl:ige Entwickelung erfl: zu Tage trat, als diefe Methode 
fchon Jahre lang auf grofsen Flächen geübt worden war. Zu
nächfl: erweiterte man nun den V er band, 106) dann verringerte 
man die Zahl der Pflanzen in den Büfcheln. Um 1850 gin·gen 
viele Praktiker ganz von der Fichten-Büfchelpflanzung ab, wäh
rend fie bei der Buche beibehalten wurde. Ein langer Streit, 
ob Büfchel- oder Einzelpftanzung, entfpann fich. 107) 

(w') Reihenver bände, engere (4 ') Pflanzweiten an, lockerte in 2' breiten 
Gräben, auch in Löchern den Boden der Kulturfläche tief und kräftig, wendete 
übrigens auch HügelpA anzung auf naffen Stellen an. 

10') Sehr fcharflinnig und gerecht beurtheilt Kar! Heyer das Verfahren 
(Waldbau, 2. AuA. S. 206). Ebenfo Burckhardt, Säen und Pflanzen, III. Aufl. 
r867. S. 98. 384. 

105) Am hannov. Harze wurden 183 I/35 im Ganzen über 15 Mill. Fichten
büfchel, nur 89o,ooo Einzelpflanzen gepflanzt. Forfi- u. Jagd-Zeit. 1838, S. I 
fgde. (v. Berg). Betreffs des Erzgebirges f. Forfi- u. Jagd-Zeit. 1837, S. 299 fgdc. 
(Reifebericht). 

100) r8r8 pflanzte man am hannov. Harze in 21/ 2-3' Verband, r838 in 
3-4' Verband. Einige pflanzten damals fchon im y, ja 6' Verband. Forfi- u. 
Jagd-Zeit. 1838, S. 209 fgde. 

107) Vergl. Forfi- u. Jagd:Zeit. r826, (Nr. 12, 13, 14), r828, r829, r83o an 
vielen Stellen, 1841, S. r65 fgde. 
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Die Büfchelpflanzung wurde zuerfl: 1826 lebhaft befprochen; 
Pfeil10B) und G. L. Hartig, 109) anfänglich Gegner derfelben, er
klärten ftch für diefe Methode, ebenfo Gwinner. 110) Gegen 
diefelbe traten von Räder, 1 11) Hundeshagen 112) auf, während· 
E. v. Berg 113) vermittelnd hervorhob, dafs die Büfchelpflanzung 
für fehr exponirte Oertlichkeiten doch Beachtung verdiene. Cotta 
war im Allgemeinen gegen die Büfchelpflanzung, verkannte je
doch nicht, dafs fte unter Umfl:änden gute Ergebniffe liefert. 111) 

Der Streit ifl: noch nicht gefchlichtet; die Praktiker aber fchei
nen mehr und mehr der Einzelpflanzung den Vorzug einzu
räumen. 

Sowohl die Pflanzung einjähriger Kiefern im Flachlande, 
als die Biermans'fche Methode zeigen gegenüber den früher üb
ligen Pflanzmethoden, namentlich der Ballenpflanzung einen 
Fortfehritt zu einfachen, zur Maffenanwendung geeigneten Ver
fahrungsweifen. Ganz derfelben Tendenz dient das von dem 
Kammerherrn von Buttlar auf Elverberg (Niederheffen) er
fundene:; Pflanzverfahren, welches gleichzeitig mit der Bier
mans'fchen Methode allgemein bekannt wurde. 115) 

lOB) Krit. BI. IV. 2. S. 176 fgde. (1829). 
100) Forft- u. Jagd-Zeit. 1829, ,Nr. 137, 138. 
110) Waldbau, S. 271. 
" 1) Forft- u. Jagd-Zeit. 1830, Nr. 11 u. 12. v. Röder war Harzer Forft

mann und ftand damals unter feinen fpeziellen Kollegen am Harze ziemlich ver

einfamt da. 
112) Forftliche Berichte, Il. Heft, S. 109-112. Hundeshagen macht der 

Büfchelpflanzung den etwas übertriebenen Vorwurf, dafs fie, wie die Theorie, 

auch die Praxis aller »Pflanzenkultur gegen lieh habe«. Hinfichtlieh der Theorie 

ift dies zuzugeben; aber in praxi wurde doch fehr viel gebüfchelt und nicht 

ohne Erfolg. 
tt3) Forft- u. 'Jagd-Zeit. 1833, Nr. 40, 41. 
W) Waldbau, S. 346 (Ausgabe von 1835). 
!lU) Ueber das Buttlar'fche Verfahren vergl. R. v. Buttlar, Forftkulturverfahren 

in f. Anwendung etc. 1853·- Forft- u. Jagd-Zeit. 1846, S. 184; 1847, S. 91; 
1857, S. 270; 1859, S. 289; 1861, S. 413 (v. Brandenftein). Heyer, Waldbau, 
2. Auf!. S. 208. 1854 befuchte Oetzel aus Melfungen die Buttlar'fchen Waldungen 

im Auftrage der kurheff. Minifterialftelle und berichtete 1855 in der Forft- u. Jagd

Zeit. S. 41 fgde. über diefe feine Reife. Er, befchreibt das Verfahren, welches 

Herr von Buttlar bei Umwandlung feiner Mittelwaldungen in Nadelholz-Hochwald 

befolgt, kritifirt das Pflanzverfahren ziemlich fcharf, tadelt namentlich den engen Ver

band etc., fpricht es auch bereits aus, was fpäter allgemein anerkannt wurde, dafs 

das Verfahren weder für fehr bindige, noch fehr lockere, weder für fehr trockene, 

noch naffe, nicht für fteinige und eben fo wenig für graswüchfige Orte lieh eigne. 
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Herr von Buttlar wirthfchaftete in rückgängigen plenter
waldartig bewirthfchafteten Mittelwaldungen, welche er nach 
dem Aushieb alles alten Holzes in engem Verbande durch pflanzte, 
um aus der Pflanzung, im Verein mit den übergehaltenen Lafs
reifern, den neuen Hochwaldbeftand zu erziehen. Zu diefern 
Behufe erzog er in ganz dichtem Stande Pflanzen mit einem in 
der Richtung der Längsaxe ftark entwickelten Wurzelfyfl:em, 
die er dann 1-3 jährig mit feinem fchweren Planzeifen ohne 
weitere Bodenbearbeitung ins Freie verpflanzt. Für die Kom
pletirung der Buchenfamenfchläge erlangte diefe Methode bald 
grofse Verbreitung. Zur Blöfsenkultur konnte fie eine breite 
Anwendung nicht finden, da grofse Lockerheit des Bodens 
Vorbedingung ifl: und in den lockeren Flachlandböden des Nor
dens die Hartig-Pfeil'fche Methode für die Kiefer immerhin den 
Vorzug verdient. 

Auf ganz anderen Grundanfchauungen beruht die von H. 
Cotta in Sachfen fchon frühzeitig angewendete, von dem Frei
herrn von Manteuffel weiter ausgebildete und gewöhnlich nach 
dem Letzteren benannte 116) Pflanzmethode (Hügelpflanzung). Nicht 
ein in erfl:er Linie billiges, der Maffenanwendung fähiges V er
fahren tritt uns in der Manteuffel'fchen Hügelpflanzung entgegen, 
fondem eine verfeinerte, auf fchwierige V erhältniffe der Kultur
ftelle gerichtete Methode. Das Wefentliche derfelben befl:eht 
darin, dafs die Pflanzen auf den Bodenüberzug gefetzt und an
gebügelt werden. Die Hügel werden mit Plaggen, die Rafenfeite 
nach innen, gedeckt. 

Das Manteuffel'fche Verfahren, feit r840 im Forfl:bezirk 
Zfchopau und in anderen Theilen Sachfens, feit r 8 50 befonders 
im Forfl:bezirk Colditz in Sachfen zur Anwendung gekommen, 
hat rafche Verbreitung in vielen Theilen von Deutfehland, in 

116) Hans Ernil: Freiherr v. Manteuffel, 1799 geboren, erhielt feinen Jugend
unterricht durch Hauslehrer, il:udirte 1815/18 in Tharand, befl:and dann noch eine 
praktifche For111ehre, arbeitete bis 1822 als Acceffiil: bei mehreren Ober
forfl:meifl:ern, wurde dann Forfl:-Affifl:ent und, nachdem er 1829/30 das Foril:
meiil:er-Examen beilanden hatte, 1830 Foril:meiil:er in Zfchopau, 1844 Oberforil:
meifl:er. Seine angegriffene Gefundheit veranlafste ihn in den 50 er Jahren, feine 
Verfetzung nach Colditz zu erbitten. Er il:arb 1871. Seine Hauptfchriften find: 
nAnweifung zum Hügelpflanzen der Nadelhölzer« (1846); ndie Hügelpflanzung der 
Laub- und Nadelhölzer (1855)«; deffen 2. Aufl. 1858, 3· Aufl. 1865; ndie Eiche, 
dereq Anzucht, Pflege und Abnutzung (1869)«. 

Zur Biographie vergl. Forfl:- u. Jagd-Zeit. 1861, S. 33· Ueber f. Kultur
methode: daf. 1859, S. 331; 1861, S. 85 u. a. v. a. 0 .. 
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Belgien, Frankreich gefunden, ohne dafs jedoch grofse Flächen 
nach diefern Syfl:eme aufgeforfl:et worden wären. Die Vorzüge 
deffelben befl:ehen in einer regen Luft- und Wafferbewegung in 
den Hügeln. Die von Manteuffel felbfl: angelegten Kulturen 
haben die trocknen Sommer 1857 bis 1859 beffer überfl:anden, 
als die nach den meÜl:en anderen Methoden angelegten. 117) Der 
Anwendung zum Maffenanbau fl:anden die erheblichen Kofien 
hemmend im Wege. -

Die vorflehende Darfl:ellung zeigt, zu welcher gedeihlichen 
Entwickelung die Technik der Pflanzung feit 1830 gelangte. 

Auf diefern Gebiete zeigte es lieh klar, wie die Forfl:wirth
fchaft mit aller Kraft dahin fl:rebte, lieh intenliver zu entwickeln. 
Die vValdbilder änderten lieh feit I 840 rafch; eine grofse Zahl 
der alten zuwachslofen räumdeartigen Befiände verfchwanden. 
An ihre Stelle traten frohwüchlige Jungbe!l:ände. 

Der gewaltige Auffchwung der Gewerbe und des Handels 
wirkte überaus günfiig auf die forfl:wirthfchaftlichen Befirebungen. 
Die höheren Erträge ermöglichten höhere Aufwendungen für 
den Kulturbetrieb; 118) die verbefferte Technik erreichte mit 
derfelben Summe von Arbeit, Zeit und Geld viel Bedeutenderes, 
als früher. 

Bei allen diefen Fortfehritten jedoch blieb der Hochwald
betrieb mit langem Umtriebe in einer nicht immer gerechtfertigten 
Weife herrfchend. Man brachte, ohne über die Ertragsverhält
niffe des Hoch-, Mittel- und Niederwaldes gerraue vergleichende 
Unterfuchungen anzufiellen, in vielen Theilen von Deutfehland 
noch nach 1840 namhafte Opfer an Bodenkraft und Zuwachs, 
indem man die vorhandenen, freilich unvollkommenen Mittel
waldungen in Hochwald überführte und doch würde man in 
vielen Fällen wirthfchaftlicher gehandelt haben, diefelben durch 
Kultur in beffere Zufiände überzuführen oder in Eichenfchälwald 
umzuwandeln. Man arbeitete in den Hochwaldungen vielfach 
mit abfl:ändigen Ueberhaltmaffen, verlor Zuwachs und durch 

117) Ich fel bft habe in Deutfeh-Lothringen diefe Methode mehrfach durch
geführt gefehen. 

11 8) Befonclers in Sücldeutfchland erreichte der Kullurgelder-Aufwand fchon 
r830/5o eine bedeutende Höhe (in Würlem berg z. ß. nach der Monatfchrift für 
das würtemb. Forft;vefen II. S. 102 pro Morgen Gefammtnäche jährlich im 
burchfchnitt 16,6 Kreuzer), ebenfo ln Sachfen, Thüringen, Hannover. Preufsen 
blieb aus den oben angeführten allgemeinen politifchen Grünelen (S. 58 cliefes 
Bandes) etwas zurück. Vergl. v. I-lagen,· forftl. Verh. Preufsens, S. 202. 
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Abfl:erben der Althölzer fogar die in denfelben vorhandene 
Befl:andsmaffe; man verkannte vielfach die den Umtrieb moti
virenden Verhältniffe und brachte der fl:rengen Nachhaltigkei, 
und dem abfl:rakten Umtriebe der Betriebsklaffe in den Einzel
beiländen ungerechtfertigte Opfer. 

Für weitere Ausdehnung des Eichenfchälwald-Betriebes 
entfl:and feit I 848 in den Kreifen der Gerber eine heftige 
Agitation. Die rafche Ausdehnung des Gerbereibetriebes, 119) 

die fl:eigenden Preife der Lohrinden waren die wirkenden Motive. 
Die Gerber wiefen auf den Maffenimport der Gerbmaterialien 
hin 12°) und verlangten, dafs man die Gerbrinde in Deutfehland 
erzeugen und die wenig vortheilhafte Erzeugung fl:arker Eichen
Bauhölzer befchränken falle. 

Diefe Agitation trat zuerfl: in Preufsen hervor und wurde 
befonders durch die Berliner Gerber-Innung betrieben. Schon 
1842 hatte hier das Minifl:erium des Königlichen Haufes durch 
eine Cirkular- Verfügung 121) forgfame Ausnutzung der Eichen
Altrinde und Anlage von Eichenfchälwald, wo Boden und 
Klima geeignet feien, angeordnet. 1849 aber wurden allgemeine 
Erhebungen über diejenigen Flächen in allen Provinzen vorge
fchrieben, welche .fich zur Anlage von Eichenfchälwald eigneten. 122) 

119) Der Bedarf der preufsifchen Gerbereien allein wurde rSso zu etwa 1/:, 

ll!ill. Ctr. Eichenrinde ermittelt. Nach einer 1849 von der Berliner Gerber-Innung 

·dem Minifierium vorgelegten Zufammenfl:ellung in der Schrift »der norddeutfche 

Gerberverein« erzeugte Deutfehland damals ro5 Mill. Pf. Leder im Roh- Werthe 

von 47 Mill. Thaler, welcher Werth lieh durch die Verarbeitung auf II8 Mill. 

erhöhte. Vergl. auch v. Viebahn, Statiftik, III. (r868) S. 607. 

120) Nach Meitzen, der Boden und die landwirthfchaftlichen Verhältniffc des 

preufs. Staates. III. (r87r) S. 336-339 trafen r867 im Umkreis .des gefammten 

Zollvereinsgebietes in freien Verkehr: Durch Einfuhr 332,667 Ctr., durch Aus

fuhr 83,791 Ctr. Ueber die Zollgrenze gegen Oefl:erreich wurden in demfelben 

Jahre eingeführt 199,290 Ctr. ausgeführt 22,302 Ctr., über die belgifche Grenze: 

Einfuhr 76,386, Ausfuhr 6,300 Ctr. 

121) Verfügung v. r6. IV. 42. von Rönne, Domänen-, Forft- und Jagdwefen. 

s. 594· 
122) Es ergab lieh hierbei, dafs in Ofl:prenfsen geeignete Flächen überhaupt 

nicht, in den übrigen Provinzen etwa IJOOO Hekt., von denen jedoch fchon 3700 
Hekt. Schälwald waren, vorhanden waren. Auf eine etwaige Umwandlung der 

Buchen- Maffenforfien am Rhein und in Weflfalen in Schälwald, welche finanziell 

und volkswirthfchaftlich gerechtfertigt fein würde, ifl hierbei an feheinend nicht 

geriicklichtigt worden. Auf der anderen Seite feheinen die klimatifchen Faktoren 

nicht gebührend beachtet zu fein. 
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Eine befondere Anleitung zur Anlage und Pflege des Schälwaldes 
erfchien. 123) 

Auch in Bayern und Würtemberg befchäftigte man fich 
lebhaft mit der Eichenfchälwaldfrage. In edlerem Staate wurden 
um I 8 50 124) ebenfalls allgemeine Erhebungen über die vorhandenen 
Schälwaldungen veranfl:altet und es erfchien auch dort eine 
praktifche Anleitung zur Anlage und Behandlung der Eichen
fchälwaldungen.125) In Würtemberg wendete man feit I850 -
wenn auch mehr theoretifch - der Schälwaldfrage grofse Auf
merkfamkeit zu und es ifl: in neuefl:er Zeit von dem Würtem
berger Neubrand die unbefl:ritten hefte Monographie des Eichen
fchälwaldes gefchrieben worden. 126) 

Die Forfl:techniker verhielten fich diefer Frage gegenüber 
auffallend kühl und ablehnend. 127 Selbfl: in den Gegenden 
uralten Schälwaidbetriebes wurden viele von der Hochwaldidee 
dermafsen beherrfcht, dafs man es verfchmähte, die Rentabilität 
des Schälwaldes gegenüber dem Hochwalde vergleichend zu 
unterfuchen. Bei Heppenheim, (Bergfl:rafse) zwang man 1837 
die Gemeinden, aus ihrem Eichenfchälwaldbetrieb zum Hoch
waldbetriebe überzugehen. 128) Jene Verbindungen von Acker
und Waldbau, welche in einzelnen Gebirgsgegenden eine grofse 
volkswirthfchaftliche Bedeutung haben, fah man von forfl:licher 
Seite mit Geringfehätzung an, obwohl es noch Niemand unter
nommen hatte, fie ohne V orurtheil fl:atifch zu unterfuchen. 
Jäger machte in feiner I835 erfchienenen Schrift »der Hack
und Räderwald im Vergleich zum Buchenhochwalde« einen 
folchen Verfuch, ohne dafs indeffen die Schrift weite Beachtung 

123) Ueber die Anlage und Bewirthfchaftung von Eichenfchälwaldungen. Nach 
Mittheilungen des K. Oberförfl:ers Bando zu Neuftadt Eb/W. und des K. Forft
meifl:ers v. Hagen zu Berlin herausgegeben v. K. Landes-Oekonomie-Kollegium. 

1854, 68 s. 
124) In der Pfalz, in Unterfranken und Afchaffenburg, Ober- und Mittelfranken 

waren im Staatswald 10926 Hekt. und den übrigen Waldungen 39776 Hekt., zuf. 
50702 Hekt. Schälwald vorhanden. Forfl:wirthfch. Mittheilungen. IV. 1852, S. 12. 

125) Forfl:wirthfch. Mittheilungen a. a. 0. S. 25. 
126) Die Gerbrinde mit befonderer Beziehung auf die Eichenfchälwald-Wirth

fchaft (gekrönte Preisfchrift), v. J. G. Neu brand. r 869. 
127) Noch in der Sitzung v. 12. IX. 72 der Verfammlung deutfcher Forfl:

männer in Braunfchweig war diefe ablehnende Stimmung die herrfchende. Dort 
wurde die Eichenfchälwaldfrage (Thema VI) und die Gerber- Agitation zur Ver
mehrung der Schälwälder diskutirt. 

128) Forfl:- u. Jagd-Zeit., 1837, S. 487. 
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gefunden hätte. Die Schule des reinen Hochwaldes beherrfchte 
eben bis in die neuefie Zeit die forfiliche Praxis und es ifi als 
einer der bedeutungsvollfien Fortfehritte der Gegenwart zu be
trachten, dafs diefe Herrfchaft allmählig gebrochen wird. -
Wie bereits oben gezeigt wurde, fehlte der Forfiwirthfchaftslehre 
alten Styles der Begriff der Waldpflege gänzlich. Das Ver
dienfi, diefen Begriff in diefelbe eingefügt zu haben, gebührt 
Gottlob König. 129) Der grofse Schritt vorwärts, den Wald
wirthfchaft und Forfiwiffenfchaft damit zurücklegten, mufs den 
anderen Fortfchritten, der Befreiung von den Feffeln der Be
triebsarten- Wirthfchaft, von der Herrfchaft des Kahlhiebes, der 
reinen Befiände, der Rohertrags-Wirthfchaft ebenbürtig zur 
Seite gefiellt werden. Nicht auf die Befiandsbegründung allein, 
nicht auf die fpät einzulegende Nutzungs-Durchforfiung nach 
Hartig'fcher Lehre befchränkte fich nun die wirthfchaftliche 
Thätigkeit des Forfimannes, fondem auf eine rationelle Befiands
und Stamm-Erziehung ebenfo, wie auf eine intenfive Pflege 
des Bodens. 

Rafch entwickelte fich die Waldpflege in der praktifchen 
Uebung fowohl, als in ihrer wiffenfchaftlich-fyfiematifchen Ausfor
mung. Ein verfeinerter Durchforfiungs- und Läuterungs-Be
trieb, Schneidein und Aefien, Lichtungsbetrieb, Erziehung von 
Schutzholz für Boden und Befiand, forgfame Regelung des Ver
hältniffes zwifchen dem Hauptbefiand und dem treibenden, 
unter- oder beifiändigen Nebenbefiande, alle diefe einzelnen 
Richtungen der Waldpflege, alle die einzelnen Maafsregeln der 
Baum- und Befiandserziehung und der Bodenbewirthfchaftung 
fanden eine eifrige und tüchtige Durchbildung. 

Bei allen diefen rafchen wirthfchaftlichen Fortfehritten 
blieb aber ein Mangel befiehen, der mehr und mehr fichtbar 
wurde: Man überliefs fafi Alles der empirifchen Erforfchung 
des Zweckmäfsigen, wirthfchaftlich Zuläffigen, des Maafses jener 
Maafsregeln, der Grenzen ihrer Anwendbarkeit. Man verfuchte 
und beobachtete viel, man wendete aber dabei feiten eine exakte 
Methode an. 

Man ifolirte die einzelnen in der Wirthfchaft thätigen 
Kräfte nicht genugfam und man erhielt deshalb in jedem 
Widerfpruch zwifchen zwei Beobachtungen ein feheinbar unlös
bares Problem. Indem man meifi das Ergebnifs einer ungetrenn-

129) Oben S. 202 in diefern Bande. 
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ten Summe von wirkenden Faktoren des Standortes, der kon
kreten Befl:andszufl:ände und der menfchlichen Thätigkeit zufammen 
erhielt, vermochte man das Ge fetz nicht zu ergründen. 

So konnte es an Irrungen und mifsverfl:ändlicher Anwendung 
fremder Erfahrungen nicht fehlen. Dies tritt uns befonders 
klar entgegen, wenn wir die Gefchichte der Aefiungs-Frage 
einen Augenblick verfolgen. 

Die Aufäfl:ung älterer Stämme zur wirthfchaftlichen Aus
formung des Schaftes und der Krone, fowie zur Milderung des 
Schirmdruckes in allen Befl:änden mit über einander flehenden 
Altersklaffen (Mittel wald, Lichtungsbetrieb, geordneter Plenter
betrieb u. f. w.) ifl: zuerfl: in Frankreich zu breiter Anwendung 
gelangt. Man nahm die Methode aus dem Baumgarten herüber. 
Die Aefiungslehre wurde durch de Courval130) in ein Syfl:em 
gebracht, durch Des-Cars 131) fortgebildet, jedoch nach ächt 
franzöfifcher Manier mechanifirt und zur Karrikatur übertrieben. 

In Frankreich trat bald eine energifche Oppolition gegen 
die übertriebenen Aufäfiungen hervor, die von De la Rue, 132) 

Mar 133) und Nanquette ausging. 134) 

In Deutfehland hatten ähnliche Motive, wie in Frankreich, 
namentlich im W efl:en, die Praktiker feit 1840 zu fiarken Aefl:ungen 
in Eichen, auch Nadelhölzern veranlafst. Dabei wurden die ver
fchiedenartigfl:en Erfahrungen gemacht, welche anfcheinend gar 
nicht mit einander in Einklang gebracht werden konnten. Die 
Aefiungsfrage wurde in den forfl:lichen Vereinen oft genug 
diskutirt, ohne dafs man lieh ·jemals hätte einigen können. 
Gutes und Böfes wurde berichtet, 13") vollfl:ändige Mifserfolge 

1"0 ) Courval trat gegen das Stummeln und ftir das glatte Abäll:en mit Stein
kohlentheer-Aufllrich auf. Vergleiche feine von 1:-Iöffler 1865 überfetzte Schrift: 
Das Ausäll:en der Waldbäume. Zur Aell:ungsfrage überhaupt vergl. Tramnitz, 
Schneidein und Aell:en. 1872. Meine Befprechung diefer trefflichen Orientirungs
fchrift in Danckelmann's Zeitfchrift. V. S. 276. Ferner die Jahrbücher des fchle
lifchen Forll:vereins v. 1871. 1872. 1873. 

131) Graf Des-Cars, das Ausäll:en der Bäume (übertragen durch Haber). 1868. 
Des-Cars äll:et nach einer vor das Geliebt gehaltenen Papp-Schablone. 

132) Forll:infpektor de Ia Rue wies fchon 1865 in der Revue des eaux et forets, 
IV. S. 346 fgde. auf das Schädliche der übertriebenen Aell:ungen hin. 

133) Dief. Revue, 1868. VII. S. 321 fgde. 
131) Direktor d. Forftfchule in Nancy. Obige Revue. I 86g. VIII. S. 56 ·fgde. 

Der Vorgänger Nanquette's Oberforftmll:. Parade (ein Schüler Cotta's) hatte lieh 
für das Syftem Courval erklärt. 

135) Vergl. z. B. die Verhandlungen des Hils- Sollings- Vereines v. 186g, S. 
33 fgde. 
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flanden angeblich fehr gün:fiigen Refultaten gegenüber. Die 
Praktiker ä:fieten oder äfieten nicht, je nach ihrer aus fubjek
tiver Beobachtung hergeleiteten Stellung zur Sache. 

Theodor Hartig 136) und Nördlinger 137) befchritten zuer:fi 
den Weg der exakten Unterfuchung. Prefsler 138) :fiellte feine 
werthvollen Gefetze der Stammbildung auf; aber es erwies 
fich, dafs der Einzelne eine fo weitgreifende Frage nicht zu 
löfen vermag. 

So war der Stand der Sache, als Profeffor Göppert in 
Breslau, einer der hervorragend:fien Vertreter der Pflanzen
Phyfiologie, gegen jede willkürliche Baumverletzung, welche 
durch die Rinde an oder in den Stamm dringt, mit aller Ent
fchiedenheit in die Schranken trat (1869) 139). Hierdurch wurde 
die Frage der Grünä:fiung in die Bahnen wiffenfchaftlicher Un
terfuchung hineingelenkt Ihre endgültige Löfung aber wird fie 
nur auf dem Wege lang fortgefetzter exakter Unterfuchung 
durch die vergleichende Methode finden. -

Die For:fitechnik hat lange nach Wahrheit und Fortfehritt 
gefirebt, ohne in diefer Methode ihren :fiarken Bundesgenoffen 
zu finden. Traurigen Waldzu:fiänden bei Beginn diefer Periode 
gegenüber:fiehend, befangen in den hemmenden Feffeln der Har
tig-Cotta'fchen Betriebsarten-Lehre, ringend mit der Gering
werthigkeit der Waldprodukte, mit einer wenig klaren Stellung 
der for:fiwirthfchaftlichen Produktion den übrigen Produktions
zweigen gegenüber, unabläffig kämpfend mit der den Waldboden 
entkräftenden Streu- und Weidenutzung, vermochte fie zunäch:fi 
nur mit der ihr dienenden Naturkraft die Erfüllung ihrer Auf
gabe anzu:fireben. Aber mehr und mehr wendete fie dem Walde 
die wirthfchaftliche Arbeit zu; zu freierer Bewegung durch den 
wiffenfchaftlichen F ortfchritt, durch gröfsere, fehwer errungene 
Selb:fiändigkeit der Landwirthfchaft gegenüber, endlich durch 
den höheren Werth ihrer Produkte befähigt, begann fie jene 
Kräfte zu beherrfchen, von welchen fie ein:fi abhängig gewefen. 
Lange zwar fehwankte fie, ohne exakte Methode der Forfchung, 
ohne genaue Kenntnifs ihrer eigenen naturgefetzlichen und volks-

136) Forft- u. Jagd-Zeit. r856, S. 361 fgde. 
137) Kritifche Blätter XLIII. 2. S. 239· XL VI. 2. S. 73· XLIX. r. S. 40. 
138) Das Gefetz der Stammbildung und deffen forftwirthfchaftliche Bedeutung, 

insbefondere für den Waldbau höchften Reinertrags. Leipzig. r865. 
139) Jahrb. des fchlefifchen Forftvereins. r869. r87o, S. 59· fgde. bei Tram

nitz, Schneidein und Aeften. 
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wirthfchaftlichen Grundlagen, befangen in der Ueberfchätzung 
der fubjectiv-empirifchen Einzelbeobachtung, von Methode zu 
Methode, von Extrem zu Extrem. Aber auch diefe Zwifchen
ftufe ift intellektuell überwunden. Die Forfttechnik der Gegen
wart beginnt, jene zahllofen Probleme, welche ihr ungelöfl: ge
genüber fl:ehen, mit den fcharfen Waffen der exakten Unter
fuchung zu zergliedern, die wirthfchaftlichen Kräfte zu ifoliren 
und fo ihre Bedeutung und Wirkung zu meffen. Auf diefern 
vVege, auf dem das forftliche Verfuchswefen fortzuarbeiten be
rufen ift, wird fie fich entwickeln zu einer auf fefl:em wiffen
fchaftlichem Grunde ruhenden Kunft, welche der Unvollkommen
heit und Unfertigkeit, wie alles Menfchliche, fich niemals ganz 
wird entfchlagen können, welche aber aus dem einmal von ihr 
beherrfchten, fich mehr und mehr erweiternden Kreife von Er
kenntniffen mehr und mehr den Irrth um ausfchliefsen wird. -

§ 17. Die Literatur der Lehre vom Waldbau und der Forst
benutzung. 

Die forfl:liche Literatur war I 820 zumeift noch eine ency
klopädifche. Die Werke Hartig's, Cotta's, von Hundeshagen, 
Bechftein, Laurop, Diefskau, Martin, Egerer, Friede!, Späth, 
felbft noch von Pfeil umfafsten die gefammte Technik der Be
ftandsbegründung, des Waldfchutzes, der Forfteinrichtung. 1) 

Allmählig aber löfl:e fich aus diefer encyklopädifchen Rich
tung ein Spezial-Studium der einzelnen Zweige der Technik und 
eine monographifche Behandlung des Stoffes los. Diefelbe Er
fcheinung kehrt in der Gefchichte aller Wiffenfchaften wieder. 
Stets bezeichnet das Vorwiegen der Encyklopädieen eine nie
dere Entwicklungsftufe. 

Der Letzte, welcher eine encyklopädifche Behandlung der 
gefammten Forftwiffenfchaften verfuchte, war Karl Heyer. Aber 
die Entwickelung derfelben war fchon zu weit vorgefchritten. 
Seine "Encyklopädie der Forftwiffenfchaft(( ift unvollendet ge
blieben. Erfchienen ift nur der 4· und 8. Band (Waldbau und 
Waldertrags-Regelung). 2) Sein nWaldbau(( ift materiell und 
fyftematifch ein Meifterwerk, als Lehrbuch bis heute unüber
troffen. 

1) Vergl. Band II. d. Werkes, S. 334 fgde. 
2) Oben S. rgo. 
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Cotta's Waldbau fteht wefentlich auf dem Boden fächfifch
thüringifcher Verhältniffe; für die norddeutfchen Waldgebiete 
blieb auch in diefer Periode Hartig's Lehrbuch für Förfier in 
allgemeiner Geltung. Mehr in Anlehnung an die füddeutfchen 
Verhältniffe fehrieben Gwinner 3) und Stumpf. 4) Mit dem Wald
bau der Gebirgsforfie befchäftigte fich vorherrfchend eine mittel
mäfsige Arbeit von Thierfch. 5) Für die norddeutfchen Wald
gebiete hinterliefs Pfeil in feiner »deutfchen Holzzucht« ein 
Handbuch des Waldbaus, 6) welches von der tiefen Kenntnifs 
des forfilichen Verhaltens der norddeutfchen Waldbäume Zeug
nifs ablegt, welche fich Pfeil in einem Leben voll ftrenger Ar
beit erworben hatte. 

Das "Verhalten der Waldbäume gegen Licht und Schatten« 
hat Guftav Heyer zuerft in einer I 8 52 erfchienenen trefflichen 
Schrift unterfucht. In der Literatur der Lehre vom Säen und 
Pflanzen leifieten Jäger 7) und v. Alemann 8) Tüchtiges; epoche
machend auf diefem Gebiete aber ift Burckhardt's klaffifches 
Werk "Säen und Pflanzen« geworden. 9) 

Seit I 860 entfianden eine Reihe trefflicher monographifcher 
Arbeiten über einzelne Betriebsarten und den Anbau einzelner 
Holzarten. Die Theorie des Buchen-Hochwald-Betriebes fand 
durch Carl Grebe 10) eine meifterhafte Bearbeitung; durch Knorr 
wurden derfelben neue und geiftvolle Ideen eingefügt. 11) Ueber 
Anbau und Pflege der Eiche erfchienen gute Schriften v. Mann
teuffel, 12) von Geyer 13) und von Schütz; 14) Die W eifstanne be-

3) Ueber Gwinner f. unten ~ 26. Sein ))Waldbau in kurzen Umriffen« erfchien 
I834 und erlebte bis I858 noch drei neue Auflagen. Die 4· von 1858 ift durch 
Leopold Dengier (unten ~ 26) bearbeitet als ))Waldbau in erweitertem Umfange.« 

4) Anleitung zum "Waldbau. 1849. 
5) Ueber den Waldbau mit vorzüglicher Rückficht auf die Gebirgsforfte von 

Deutfchland. I823. 200 S. 
") Oben S. I So diefes Bandes. 
7) Das Forftkulturwefen nach Theorie und Erfahrung. 1850 (2. Aufl. 1865). 
8) Ueber Forftkulturwefen. I85I. S. oben ii 16. 
9) Säen und Pflanzen nach forfilicher Praxis. I855· 2. Aufl. I858. 3· 1867. 

Ueber Burckhardt vergl. oben S. 93· 
10) Der Buchenhochwaldbetrieb. I856. 
11) Studien über die Buchen .. Wirthfchaft. I86J. 
12) Die Eiche, deren Anzucht, Pflege und Abnutzung .. 1869. 
13) Die Erziehung der Eiche zum kräftigen und gut ausgebildeten IIolzftamm 

nach den neueften Principien. 1870. 
1") Die Pflege der Eiche. Ein Beitrag zur Befl:andspAege. I 870. 

Bernhardt, Forstgeschichtc. JII. 16 



242 

handelte Gerwig 11>) in einer guten. Monographie; eine in der 
Garbe ausgebildete Methode der Eichen- und Weiden-Zucht 
mit landwirthfchaftlicher Bodenbenutzung befchrieb Reuter. 16) 

Die Literatur des Mittelwaldes hat feit Hundeshagen 17) und 
Pfeil 18) keine bedeutenden Schriften aufzuweifen; diejenige des 
Niederwaldes, ift bis heute wenig entwickelt. Zwar haben Pfeil 
und Burckhardt 19) für die Erlen-Niederwälder des norddeutfchen 
Flachlandes gute Wirthfchaftsregeln gegeben und der Eichen
fchälwald ift von Neubrand trefflich dargeftellt worden; 20) aber 
an einer guten Darfteilung der Theorie des Niederwaldbetriebes 
und namentlich an einer Statik diefer Betriebsart fehlt es zur 
Zeit. Die vor 1860 über den Eichenfchälwaldbetrieb von 
Hoheoftein, 21) Glauer, 22) Müller u. a. 23) erfchienenen Schriften find 
ohne Werth. Ueber Hackwald- und Haubergs- Wirthfchaft find 
neuefter Zeit von Strohecker, 24) Bernhardt 25) monographifche 
Arbeiten erfchienen. - Die Lehre von der Forftbenutzung 
fteht in engem, organifchem Zurammenhange mit der Theorie 
der Beftandsbegründung und Waldpflege. Pfeil definirte noch 
1822 26) die Forfl:benutzung als diejenige forftwiffenfchaftliche 
Disciplin, welche lehre, wie in jedem Falle dem Forfl:grunde 
der höchfte, nachhaltige Ertrag abzugewinnen fei. Er fagt dann 
ferner, die Forftbenutzung befchäftige lieh mit dem Zwecke der 
Waldwirthfchaft, Waldbau und Forfl:einrichtung mit den Mitteln 
ihn zu erreichen und theilt die Lehre von der Forfl:benutzung 
in eine höhere und niedere. 1858 27) definirt er: »Die Lehre von 

15) Die Weifstanne im Schwarzwald. 1868. 
16) Die Kultur der Eiche und Weide etc. I867 (2. Aufl.). 
17) Encyklopädie I. I66. fgde. 
18) Die Behandlung und Schätzung des Mittelwaldes. I824. 
19) Deutfehe Holzzucht, S. 32I fgde. Kritifche BI. VI. I. S. 248. Säen und 

Pflanzen, S. 266 fgde. (3. Aufl.). 
20) Die Gerbrinde. Vergl. oben *· 16. 
21) Die Eichenfchälwaldwirthfchaft. 1861. (225 ·s,) 
22) Anleitung zur Anlage, Behandlung und Nutzung der Eichenfchälwälder. 1864. 
23) Erfahrungen und Beobachtungen über Anlage und Behandlung der Eichen-

fchälwaldungen. 185o. 
24 ) Der Hackwald, phyfikalifch-ökonomifche Studien über denfelben etc. 1866. 
25) Die Haubergswirthfchaft im Kreife Siegen. I867. Die Literatur des 

Eichenfchäl- und Hackwaldes f. fehr ausführlich bei Neubrand, Gerbrinde, S. 
I I fgde. 

26) Krit. BI. I. 1. S. 74 fgde. 
27) Forfibenutzung und Forfttechnologie. 3· Autl. I858, S. I. 
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der Forfibenutzung bezweckt die Darfiellung und Erörterung 
der Verhältniffe, unter denen man erwarten kann, aus dem 
Walde den höchfl:en Ertrag zu beziehen.« 

Diefe unfyfiematifche Auffaffung Pfeils ifi fehwer zu begrei
fen, da fchon Burgsdorff, 28) fowie G. L. Hartig 29) viel richtigere 
Definitionen gegeben hatten. Pfeil hat denn auch in feinem 
Werke über Forfl:benutzung fein eigenes Programm gar nicht 
erfüllt, fondem lieh wefentlich in den Grenzen der Hartig'fchen 
Begriffsbefiimmung gehalten. Hundeshagen 30) befiimmt den 
Begriff der Lehre von der Forfl:benutzung in feiner fcharf-fyfie
matifchen Weife dahin, dafs fie »die Grundfatze zur zweckmä
fsigfien Zugutemachung oder Verwendung der Waldprodukte 
in rohem Zufiande, nach Mafsgabe ihrer natürlichen Eigen
fchaften« begreife. 

H. Cotta 31) bildete fünf Hauptabtheilungen der Forfiwiffen
fchaft, Waldbau, Waldnebennutzung, Forfifchutz, Forfiertrags
Regulirung und Forfiverfaffung. Er behandelt die Methoden 
der Holzfällung und Sortirung, das Stockroden u. f. w. noch 
unter der Rubrik »Waldbau,« unter »Waldnebennutzung« nur 
die Lehre von den forfilichen Nebennutzungen, ift alfo in diefer 
Beziehung ganz unfyfiematifch. 

Kar! Heyer 32} trennt die Forfibenutzung und Technologie 
fireng von der Waldproduktenzucht, dem Waldfchutz und der 
Waldpflege, der Forfifl:atik. Er rechnet zur forfilichen Produk
tionslehre: Waldbau, Waldbenutzung, Waldfchutz, zur forfl:lichen 
Gewerbs-oder Haushaltungs-Lehre: Wald- Wirthfchafts-Begrün
dung und Einrichtung, Waldertrags-Regelung, Waldwerthberech
nung, Forfigefchäftsbetrieb. 

Gayer endlich hat neuefier Zeit in feinem ausgezeichneten 
Werke »die Forfibenutzung« 33) den Begriff diefes Zweiges der 

28) B. definirte die Forftbenutzung als »die Lehre von der Auswahl, dem 
Einfehlag und der Behandlung des Holzes, fowie der Gewinnung der Neben
produkte«. Pfeil, a. a. 0. 

29) Die Forftwiffenfchaft nach ihrem ganzen Umfange. r83r, S. 297: »Die 
Bemühungen des Forftwirths müifen darauf gerichtet fein, nicht allein möglichft 
vieles und werthvolles Holz zu erziehen, fondem auch diefes Holz und die 
fonfiigen Nebenprodukte des Waldes auf die vortheilhaftefte Art zu benutzen" 

30) Encyklopädie der Forfiwiffenfchaft. I. S. 321. 
31) Grundrifs der Forftwiffenfchaft. e I r8, s. 89. ?. 123, s. 93· 
32) Anleitung zu forftftat. Unterfuchungen. 1846, 11 3, S. 3· Waldbau. 2. Aufl. 

s. 5· 
33) 3· Aufl. 1873 S. 2. Ein!. 

16* 
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Forf\:wiffenfchaft dahin feftgef\:ellt, dafs »die Lehre von der Forft
benutzung die durch Erfahrung und Wiffenfchaft gefammelten 
und fyftematifch geordneten Grundfätze der zweckmäfsigften 
Gewinnung, Formung und Verwerthung der Forftprodukte, unter 
den Gefichtspunkten einer forgfältigen Beobachtung der Wald
pflege, der heftmöglichen Bedarfsbefriedigung und möglichfter 
Steigerung des Gewerbsgewinnesa - umfaffe. -

Die Lehre von der Forf\:benutzung fteht nach ihrem inner
f\:en Wefen in einer ziemlich f\:rengen Abhängigkeit von dem 
jederzeitigen Stande der Forf\:wirthfchaft im Ganzen. Wo bei 
fehr unentwickelten Abfatzverhältniffen gewiffe Nebennutzungen, 
Maf\:, Baumfäfte und Harz, u. f. w. im Vordergrunde ftehen 
und den gröfseren Theil des Gewerbsgewinnes aufbringen, da 
wird auch die Lehre von den Forfl:nebennutzungen und Neben
gewerben im Vordergrunde der Darftellung ftehen. Erfl: auf 
den mittleren Entwicklungsftufen treten Holzernte, Holzformung, 
Holztransport in die erfte Linie; auch jetzt wird die Darfl:ellung 
fich in verfchiedener Weife geftalten, je nachdem diefelbe fich 
in edler Linie auf Anfchauungen in Waldgebieten gründet, 
welche der Ebene, dem Hügel- oder unteren Berglande, oder 
endlich dem oberen Berglande und Hochgebirge angehören; 
je nachdem ferner die Holzverwendung zu bergbauliehen Zwecken, 
zum Export, zur Verkohlung u. f. w. von befonderer Bedeutung 
find. 

In Wahrheit finden wir auch diefe lokalen Verfchieden
heiten in den Lehrbüchern über Forfl:benutzung genugfam ausge
prägt. In Süddeutfchland hatten die Holzbringungs-Anftalten feit 
lange eine fehr grofse Bedeutung für die Gebirgswaldungen. Ihnen 
widmen daher die dort entftandenen Schriften über Forf\:benutzung 
ganz befondere Aufmerkfamkeit. So befonders die Handbücher 
von Jägerfchmid 34) und Graf Sponeck 35) über Holztransport und 
Flofswefen, unter den Neueren auch das Gayer'fche Werk. 

Völker's Handbuch der Forfttechnologie (1803) in Mittel
deutfehland (Thüringen) entftanden, 36) handelt neben der Holzernte 
und Formung der Waldprodukte hauptfachlich von den forftlichen 
Nebengewerben, welche in Thüringen damals noch in grofser 

31) Oberforftrath K. F. V. Jägerfchmid in Knrlsruhe fehrieb 1827/28: Hand
buch für Holztransport und Flofswefen. 2 Bde. 

35) Handbuch des Flofswefens. 1825. 
36) Forfttechnologie. Weimar 1803. 



245 

Ausdehnung betrieben wurden, von Verkohlung, Afchebre nnen, 
dem Harzfcharren und Pechüeden u. f. w., ohne die Holzbrin
gung zu berühren. Aehnlich die Werke von Bechftein, Walther, 
König, Pfeil. 

Ein grofsartiger Köhlereibetrieb war feit alter Zeit in dem 
metallreichen Harze heimifch. Dort entftanden die Schriften von 
Freytag 37) und v. Berg 38). 

Unter den forfilichen Nebennutzungen hat keine mehr Streit 
in der Praxis, fchroffere lVIeinungsverfchiedenheiten in den lite
rarifchen Debatten hervorgerufen, als die Waldftreu. Sie be
fchäftigte auch in diefer Periode Land- und Forftwirthe lebhaft 
und ift bis heute zu entgültiger Löfung nicht gelangt. 

Schon oben habe ich darauf hingewiefen, dafs Pfeil die 
Streunutzung unter Umfländen für wirthfchaftlich und finanziell 
gerechtfertigt hielt 39). H. Cotta fprach fich mit aller Befl:immt
heit gegen diefelbe aus. 40) Es fehlte jedoch alles wiffenfchaftliche 
Unterfuchungsmaterial, welches als Grundlage für das eine oder 
andere Urtheil hätte dienen können. 

Den Anfl:ofs zur wiffenfchaftlichen Unterfuchung der Frage 
gab Hundeshagen (I 830); 41) er zuerft erörterte das Verhältnifs 
zwifchen Holzzuwachs und Streuentnahme: aber auch ihm 
fehlte das durch exakte V erfuche zu gewinnende Beweis
lVIa terial. 

Vergleichende Verfuche ftellte zuerfl: Jäger im Odenwalde 
an (I833-I840). 42) Ausgedehnte Unterfuchungen wurden feit 
I 846 in Sachfen durch Krutzfch eingeleitet. 43) Bereits feit 
I8zo ftand die Waldflreufrage auf der Tagesordnung der 
forf1:lichen Vereine und ifl ein ftändiges Thema der forfl:lichen 
Journal- Literatur geworden. In der V erfammlung cleutfcher 
Land- und F orfiwirthe zu Karlsruhe (I 8 38) 44 referirte von 

:17) Von der vortheilhaftefl:en Verkohlung des Holzes in Meilern, mit befand. 
Rückficht auf das in der Graffehart Stolberg-Wernigerode üblige Verfahren. 1831. 

38) Anleitung zum Verkohlen des Holzes 1830. 
39) Bd. II. S. 234 fgde. Krit. BI. III. 2. S 99 fgde. 
40) Grundrifs der Forllwiffenfchaft. 2. AuA. S. 127. 
H) Die Waldweide und Waldllreu in ihrer ganzen Bedeutung für Forll- und 

Landwirthfchaft und National-Wohlfahrt. Tübingen 1830. 
42) Die Ergebniffe find zufammengellellt in der Schrift Jäger's: Die Land

und F orllwirthfchaft im Odenwald. Darmlladt I 843, S. 228 fgde. 
43) S. darüber Tharander Jahrbuch, XIX (1869) S. 193 
' 4) Vergl. darüber nneue Jahrbücher der Forllkunde«, XV (1839), wo Wede

kind's Vortrag abgedruckt ill. 
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W edekind über diefelbe und brachte eine grofse, aber leider 
unzuverläffige Tabelle über Streumengen und Zuwachsverluft bei. 
Die Jahre I848- I849 drängten aufs Neue zur Klärung der 
Frage, weil die Lockerung der flaatlichen Ordnung die ärmeren 
Bevölkerungsklaffen zu ungemeffener Streuentnahme reizte. 
Walz fehrieb I8So feine kleine vermittelnde Schrift« über die 
Waldftreu ;« 45) Schultes machte den wenig praktifchen Vorfchlag, 
befondere Streuwaldungen anzulegen. 46) I 862 referirte Profeffor 
Fraas in der 23. Verfammlung deutfcher Land- und Forfl:wirthe 
über die Streufrage. Er fprach es zum erflenmal unumwun
den aus, dafs die Waldftreufrage nur auf Grund exakter 
Unterfuchungen gelöft werden könne und dafs die Forftleute fo 
lange mit fiumpfen Waffen gegen das Streurechen kämpfen, als 
fie folche Unterfuchungen nicht anfiellen. 47) 

Das Referat von Fraas veranlafste eine Reihe literarifcher 
Arbeiten über die Waldflreufrage. Gegen ihn wendete fich 
Hanflein; 48) gegen Fraas und Hanflein Krohn. (I 864). 49 Zu
gleich fehrieb Carl Fifchbach 5°) eine tüchtige Schrift nüber die 
Befeitigung der Waldftreunutzung;« Vonhaufen trat gegen die 
Raubwirthfchaft in den Waldungen 51) in die Schranken, nicht 
minder Ney, 52) Letzterer geflützt auf die Erfahrungen in der 
bayrifchen Rheinpfalz, welche die zerflörenden Einflüffe des 
Streurechens auf die reizbareren Böden (Kalk, Buntfandfiein) 
zur Evidenz erwiefen haben. Einen Modus vivendi für Land-

to 5) Die Schrift ill: 1870 neu aufgelegt. Sie hatte namentlich deshalb eine 
hervorragende Bedeutung, weil fie von einem Land wirthe ausging und für eine 
weit objektivere Beurtheilung der Sache Bahn brach, als feither üblig ge
wefen war. 

loG) G. v. Schultes, Oberforll:rath, der Streuwald. 1849. 29 S. In Sachfen 
hatte man fchon 1833 verfucht, der Schneidelftreu Eingang zu verfchaffen und es 
hatten die beiden Direktoren zu Tharand im Auftrage des Finanzminill:eriums eine 
Schrift »Anweifung zum zweckmäfsigen Gebrauch der Schneidelll:reu« heraus
gegeben. 

47) Fraas fah den Hauptwerth der Streu in ihren phyfikalifchen Eigen-
fchaften. 

48) Ueber die Bedeutung der Walelftreu für den Wald. 1863. 3· Abdruck. 
" 9) Fraas und Hanll:ein, der Werth der Waldll:reu etc. 1864. 
50) Ueber die Befeitigung der Waldfireu-Nutzung. 1864. Vergl. auch Mo

natfchrift für Forft- und Jagdwefen. 1863, Auguftheft; krit. Bl. XXXVII. S. 124 
(Klipfiein). 

51) Die Raubwirthfchaft in den Waldungen. 1867. 
52) Die natürliche Beftimmung des Waldes und die Streunulzung. 1870. 

2. Auf!. 
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und Forfl:wirthe in Bezug auf die Streunutzung hat endlich neu
efl:er Zeit die vermittelnde Schrift des Wanderlehrers Zeeb vor
gefchlagen. 53) 

Eine vielfach von Forfl:beamten wenigfl:ens adminifl:rirte, 
wenn auch nicht eigentlich forfl:liche Nebennutzung ifl: die Torf
nutzung, die fowohl für das norddeutfche Flachland, als die 
füddeutfchen Hochebenen eine grofse Bedeutung hat. Eine 
Reihe von Schriften entfl:anden dort wie hier über diefen Gegen
fiand. So die 'Werke von Bode 54) (für die Ofl:feeprovinzen), von 
H. C. Mofer (Forfl:meifl:er), 55) Papius 56) u. A. in Süddeutfchland. 

Die phyftkalifchen und technifchen Eigenfchaften der Hölzer 
haben in Deutfehland bisher eine nur dürftige Unterfuchung 
und Darfteilung gefunden. Hier liegt noch ein weites V erfuchs
feld fafl: unbebaut. Zwar unterfuchte G. L. Hartig fchon um I 8oo 
die Brennkraft der Hölzer, 57) begann auch I 822 ausgedehnte 
Verfuche 58) über die Dauer der Hauptholzarten bei verfchie
dener Verwendung im Trockenen, Naffen oder bei wechfelnder 
Feuchtigkeit; aber die letzteren Verfuche namentlich find nicht 
zu Ende geführt worden. Die Unterfuchungen über die Brenn
barkeit gaben immerhin werthvolle Auffchlüffe. In derfelben 
Richtung haben fpäter v. Werneck, 59) Brix 60J und Theodor 
Hartig 61) fortgearbeitet 

Die technifchen Eigenfchaften der Hölzer im Ganzen unter-
fuchte zuerfl: H. Nördlinger. 62) Ueber die Fefiigkeit der Hölzer 

53) Die vValdllreu-Frage etc. 1871. 
51) Anleitung zum Torfbetriebe in den Oflfeeprovinzen. 1837· 
'") Torfbetrieb und Torfbenutzung. Nürnberg 1840. 
5G) Die Lehre vom Torf. Ulm I84S· 
57) Phylikalifche Verfuche über das Verhältnifs der Brennbarkeit der meillen 

deutfchen Waldbaumhölzer. 2. Aufl. I804. 
58) Verfuche über die Dauer der Hölzer. I 822. Die gröfseren Verfuche 

1-Iartigs in Berlin begannen 1823, wurden nach f. Tode durch Th. I-I artig noch 
fortgefetzt, I848 aber wegen theilweifer Zerllörung des Verfuchsapparates unter
brochen. Vergl. I-Iartig's Schrift von I 836: Erfahrungen über die Dauer der 
Hölzer und über die :Mittel, die Dauer des Holzes zu vermehren. (24 S.) 

59) Phylik.-chemifche Abhandlungen über die fpezififchen Gewichte der vor
züglichfien deutfchen Holzarten und ihre verfchiedene Brennkraft. Giefsen u. Darm
fiadt I8o8. 

60) Unterfuchungen über die Heizkraft der wichtigeren Brennfioffe des preufs. 
Staates. Im amtl. Auftrage ausgeführt. I85J· 

61) Ueber das Verhältnifs des Brennwerthes verfchiedener Holz- und Torfarten. 
Brannfchweig I 855. 

62) Die technifchen Eigenfeharten der Hölzer für Forfi- und Bau- Beamte. 
Stuttgart 1 86o. Ein epochemachendes Werk. 
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aus den Ländern der ungarifchen Krone find auf Veranlaffung 
des ungarifchen Finanzminifteriums neuefter Zeit durch Jofef 
Weffely intereffante Unterfuchungen mitgetheilt worden. 63) Prof. 
Exner in Mariabrunn hat ebenfalls neuefter Zeit eine "mechanifche 
Technologie des Holzes« hauptfächlich nach franzöfifchen Unter
fuchungen zu bearbeiten begonnen. 64) 

Mit den im Forftbetriebe Anwendung findenden Geräthen 
hat man fich erft in neuerer Zeit inten!iv zu befchäftigen be
gonnen. Zwar haben W alther, 65) König 66) und Beil 67) das 
ihnen in diefer Beziehung bekannt Gewordene in befonderen 
Schriften zufammengeftellt; allein die fo hochwichtige Frage 
der Leiftungsfähigkeit unferer Holzhauerei- und Kultur-Geräthe, 
ihrer Anwendbarkeit unter verfchiedenen Verhältniffen, die Frage 
ferner der Verwendungsfähigkeit mafchineller Vorrichtungen ift 
noch in vielen Richtungen durch exakte Verfuche zu löfen. 
Den Weg zu ihrer Löfung betreffs der Waldfägen haben ·Robert 
Micklitz, 68) Kayfer, 69) Ihrig, 70) Hefs, 71) Gayer, 72) Gerlach 
und Betzhold 73) neuefter Zeit in anerkennungswerther Weife 
befchritten. Noch aber feheint die Zeit nicht gekommen, welche 
die Ueberzeugung von der Wichtigkeit diefer Unterfuchungen 

63) Unterfuchungen über die Feftigkeit der Hölzer aus den Ländern der 
ungarifchen Krone, verfügt vom K. ungarifchen Finanz- Minifterium. I. Heft. 
Veröffentlicht anläfslich der W eltausftellung von I 873. 

6 '•) Prof. Dr. Wilh. Franz Exner, die mechanifche Technologie des Holzes. 
I. Band. I 871. Auch unter dem Titel: Die mechanifchen Eigenfeharten des 
Holzes. Eine Abhandlung, vorgelegt d. Akademie der Wiffenfchaften zu Paris 
von E. Chevandier und G. Werthheim. Revidirt und überfetzt von Prof. Dr. 
vV. Exner. 

65) L. Fr. Walther, Befchreibung und Abbildung der in der Forftwirthfchaft 
vorkommenden nützlichfien Geräthe und Werkzeuge. Giefsen I 796. 

66) Befchreibung und Abbildung der nützlichfien Geräthe und Werkzeuge 
znm Betriebe der Land- und Forftwirthfchaft aus der I-Iohenheimer Modellfamm
lung von E. F. C. König. 1847. 

67) Forftwirthfchaftliche Kulturwerkzeuge und Geräthe in Abbildungen und 
Befchreibungen von Dr. Ant. Beil. Frankfurt ajM. 1846. 

68) Supplemente zur Forft- u. Jagd-Zeit. II. Bd., S. 144 fgde. 
69) Unterfuchungen über die Leiftungsfähigkeit verfchiedener Gufsfiahlfagen 

(Tyrol). Forft- u. Jagd-Zeit. r86r, S. 293· 
70) Allg. Forfi- u. Jagd-Zeit. r86r, S. 467. 
71) Daf. r863, S. 1. 
72) Baur's Monatfchrift, I87r, S. 243 fgde. Vergl. f. Forftbenutzung (3. Auf!.). 

S. I59 fgde. 
73) Forft- u. Jagd-Zeit. I873, S. 73· 
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zum Gemeingut der Praktiker macht und dadurch die Einführung 
der leifl:ungsfahigfl:en Geräthe einleitet. 

Einen bedeutenden Auffchwung hat der forfl:liche Betrieb 
feit zwei Jahrzehnten in Bezug auf den Waldwegebau ge
nommen. Dafs gute Wege, namentlich Steinfl:rafsen allen anderen 
Holztransport-Vorrichtungen vorzuziehen find, ifl: allmählig zur 
Ueberzeugung Aller geworden. Aber erfl: die allerneuefl:e Zeit 
hat dem Waldwegebau eine wahrhaft rationelle>>Bafis verliehen, 
indem fie ihn in enge Verbindung gebracht hat mit der Ein
theilung und Einrichtung der Forfl:en. Diefe Grundlage fehlte 
den älteren Werken über Waldwegebau, welche mehr das 
Technifche deffelben behandeln. Den neueren Grundfätzen 
entfprechend find die Schriften von Scheppler, 71) Dengler, 75) 

Eduard Heyer, 76) Schuberg 77) und Kaifer 78) bearbeitet. 

§. 18. Elementar- und Insektenschäden in den Waldungen 
und die Lehre vom Forst- Schutz. 

Keinen geringen Antheil an den Waldzufl:änden haben zu 
allen Zeiten die Schäden gehabt, welche den Forfl:en durch die 
Elemente und durch freilebende Thiere zugefügt wurden. 

Von den letzteren war es vor I 820 neben den Infekten 
namentlich das Wild, welches an vielen Orten im höchfl:en 
Maafse kulturfchädigend auftrat. In ungeheuern Maffen vor
handen, durch die Regalität namenflieh der hohen Jagd und 
die Vorliebe der oberen Gefellfchaftsfchichten für die weid
männifchen Vergnügungen gegen jede erhebliche Verminderung 
gefchützt, war das ·wild der Land- und Forfl:- Wirthfchaft gleich 
gefci.hrlich und hemmte den wirthfchaftlichen Fortfehritt in er
heblichem Maafse. Dies hat fich im Laufe diefer Periode be
deutend geändert. Das Wild ift der Kultur fafl: überall gewichen. 
Veränderte Rechtsanfchauungen, welche feit 1848 zum ächt
deutfchen Begriffe des Jagdrechtes als eines Ausfluffes des 

7") Das Nivelliren und der Waldwegebau. 1863. 
75) Weg-, Brücken- und Wafferbaukunde für Land- und For!l:wirthe. 1863. 
7GJ Anleitung zum Bau von Waldwegen. 1864. 
77) Der Waldwegbau und feine Vorarbeiten. I. Bel. 1873. 
78) Erfahrungen über die Wegnelzlegung und for!l:wirthfchaftliche Eintheilung 

in Gebirgswaldungen. 1873. Eine knappe, nur 3 I Seiten umfaffende, aber werth
volle Erläuterungsfchrift zu der auf der Weltaus!l:ellung in Wien ausgefl:ellten Karte 
der Oberförfterei Altenlotheim. 
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Grundeigenthums zurückkehrten, wurden den Forderungen des 
Kulturfortfchrittes gerecht. Die U eberzeugung, dafs bedeutende 
Wildflände unverträglich find mit den Prinzipien geordneter 
wirthfchaftlicher Bodenbenutzung, hat fich in allen nichtforfl:
männifchen Kreifen Bahn gebrochen und fleht im Begriff, auch 
Gemeingut aller intelligenten F orfltechniker zu werden; die 
konflitutionellen Vertretungskörper bilden überall ein Forum 
für die Klagen der in ihren IntereHen gefchädigten Grundbefitzer 
und einen flarken Damm gegen unwirthfchaftliche Uebergriffe 
des Jägerthums, und die völlige Oeffentlichkeit unferes politifchen 
Lebens duldet es nicht mehr, dafs dem Vergnügen Weniger 
der Fleifs Vieler geopfert wird. 

Diefe Schäden können fomit als fafl: befeitigt und mindefl:ens 
als höchfl: untergeordnete hier übergangen werden. 1) 

Anders liegt die Sache betreffs jener immer von Zeit zu 
Zeit wiederkehrenden grofsen Elementar- und Infekten-Be
fchädigungen, welche fich als fl:ark irritirende Faktoren in den 
Gang der Waldwirthfchaft eindrängen und die Stetigkeit und 
Gleichfl:ellung der Nutzungen oft empfindlich benachtheiligen. 
Die f e Schäden zu vermeiden, ifl der Wirthfchaft bisher nicht 
gelungen; ja, die Infektenfchäden haben, wie ich oben gezeigt 
habe, feit Einführung des fehlagweifen Betriebes und feitdem 
die Doktrin von den reinen, regelmäfsigen Befl:änden zur Herr
fehaft gelangt ifl:, fich in erfchreckendem Maafse vermehrt. - 2) 

Gewaltige Sturmverheerungen befonders im nördlichen 
Deutfehland brachten die Jahre 1833, 3) 1834, 4) 1836, 5) 1839, 6) 

I 840. 7) Der Harz, das hannöverfche und braunfchweigifche 

1) Es fall damit nicht behauptet werden, dafs nicht in neuefter Zeit noch 
hier und da gerechte Klagen über Wildfchaden z. B. durch das in Folge des 
Maffenanbaues der Fichte im ·wellen feit I840 in fiarker Vermehrung begriffene 
Schwarzwild laut geworden feien. Die f e Schäden treffen vor Allem die Land
wirthfchaft und gehören nicht hierher. 

2) Im 2. Bande diefes Werkes, S. 3 7 5 fgde. 
3) Am I8. XII. 1833 und L u. 2. I. I834· Forft- u. Jagd-Zeit. I838, S. I 

fgde. ( v. Berg). 1834 wurden am hannov. Harze nahezu 1/ 2 Mill. Fichtenflämme 
über Io 11 Durchmeffer geworfen. 

4) Forft- u. Jagd-Zeit. I 838, a. a. 0. 
5) Ueber den Schaden im hannöv. Harze vergl. Forft- u. Jagd-Zeit. 1843, 

S. ISO fgde. (v. Berg); im Oberforft Seefen: Langerfeld, das Forfi:wefen im Her
zogthum Braunfchweig. 

6) Forfi:- u. Jagd-Zeit. 1843, a. a. 0. 
7) Daf. S. 152. 
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Gebiet wurden in erf1:er Linie betroffen. Die Zahl der von 
1836 - 1840 in den Forflen des hannöverfchen Harzes ge
worfenen Stämme überfl:ieg 400,000. 8) Nächfl:e Folge war eine 
bedrohliche Verbreitung der Borkenkäfer. Fafl roo,ooo Stämme 
verfielen I 8 36 - I 840 am hannöverfchen Harze der Trocknifs. 9) 

Leider find die über dies grofsartige Naturereignifs in der 
Literatur aufbewahrten Nachrichten überaus dürftig und gänz
lich unzureichend, um die Richtung und Ausdehnung des zer
fl:örenden Luftflromes mit Sicherheit zu erkennen. So viel nur 
feheint feflzuflehen, dafs die orkanartigen Stürme von I836 und 
I 839 aus Nordoflen und Oflen kamen. 

Von flarken Sturmfchäden, welche im Jahre I 842 das 
Obererzgebirge 1°) heimfuchten, hören wir, ohne dafs uns Einzel
heiten aufbewahrt wären. Am S· Oktober I85Z 11) durchtobte 
dann ein Orkan das ganze füddeutfche Gebiet. In . den wür
tembergifchen Staatsforfl:en allein wurden über 34,000 Klafter 
Holz geworfen (über 7 5 ,ooo Kubikmetr.). Heftige Stürme, welche 
fafl in ganz Deutfehland grofse Verheerungen in den Forf1:en 
anrichteten, traten wiederum I868, I869, I87o ein. r868 12) 

wurden in Norddeutfchland die Provinzen Hannover, Sachfen, 
Schlefien am härtef1:en betroffen. 877 ,oi 8 Klafter (faf1: 2 Mill. 
Kubikmeter) Derbholz wurden allein in den preufsifchen Staaten 
geworfen (o,68 des Jahresetats). 

Auch im Frankenwald 13) richtete der Sturm am 7· 
Dezember r868 gewaltige Verheerungen an. In etwas mehr, 
als einer Stunde wurden 290,760 Klafter Nutzholz und 24,484 
Klafter Brennholz (zufammen fafl I Million Kubikmeter oder 
das 8 fache des Jahresetats) geworfen. 

In Thüringen H) folgte 1868 einem dürren, für die Kulturen 

8) Nach v. Berg a. a. 0. 243,595 Stämme 1836, 102,613 1837, 6,437 1838, 

55,807 1839, r8,652 1840. 
9) Nach v. Berg a. a. 0. 

10) Forfi- u. Jagd-Zeit. 1843, S. !57· 
11) Monatfchrift für das würtemb. Forfiwefen. III., S. 306. 
12) Danckelmann, Zeitfchrift, III., S. 418. 
13) S. Gayer, in der Monatfchrift v. Baur, r87r, S. 321 fgde. 
") Dr. Grehe in Burckhardt's »aus dem Walde« I I. Heft, S. 74 fgde. In 

der Nacht vom 5· auf den 6. Dezbr. blitzte es mit langanhaltendem Donner; da
bei war die Luft ftürmifch erregt. Am 6. wurde es fiiller. Das Thermometer 

ging von 9" (Morgens) bis 12 ° und zeigte am 7· Morgens 9 Uhr + 13 °. Baro
meterfiand 26 11 ro'/2 11'. Der Sturm entlland am Abend des 6. und lleigerte iich 
- in Thüringen gewann er zwifchen 9 und 12 Uhr feine höchfie Intenfivität -
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gefahrliehen Sommer fl:arker Schneeanhang im November, und im 
Dezember gewaltige Sturmverheerungen (am 7· 24-25. 28-29.) 
Der orkanartige Sturm am 7· kam aus 'vVS'vV und W, war von 
ungewöhnlich hohem Thermometer- und fehr tiefem Barometer« 
Stande begleitet und richtete in den thüringifchen Forften un
erhörte Verwüfl:ungen an. Etwa 6o,ooo Kubikmeter Holz 
wurden allein in den thüringifchen Domanialforfl:en gebrochen. 

Der Sturm von I 869, anfänglich mit füdwefl:licher, dann 
mit weftlieh er, zuletzt mit nordwefl:licher Richtung, erreichte den 
Regierungs-Bezirk Wiesbaden in der Nacht vom r6. auf den 
17. Dezember, die hannöverfchen und fächfifchen Waldungen 
am 17. Dezember Morgens, die Mark Brandenburg um Mittag, 
Schlefien am Nachmittag deffelben Tages. 25 r,819 Klafter 
(über 5 so,ooo Kubikmeter) wurden in diefen Landestheilen ge
worfen. 15) 

Der orkanartige Sturm von 1870, welcher in Süddeutfch
land am 26. Oktober von 7-12 Uhr Abends, in Mittel- und 
Norddeutfchland in den frühen Morgenfl:unden und am Vor
mittag des 27. Oktober wüthete, warf in den badifchen 
Waldungen nach ungefährer Schätzung 8o8,ooo Fefl:meter (pro 
Hekt. r ,59 Fm.) 16), in den würtembergifchen Staatsforften über 

am 7· zu orkanartiger Gewalt. Nach 12 Uhr lie[s der Sturm nach. Das Baro
meter war fchon einige Stunden vor der höchften Intenfivität bis 27" gefiiegen. 
Das Thermometer fank auf 8 und bis 6°. Grebe verzeichnet nach Mittheilungen 
des Oberforftmeifiers von Baumbach in Meiningen, Oberforftrath Deyffing in Gotha, 
Forftmeifl:er Oetzel zu Schmalkalden, Forftmeifter Hohlbein (Coburg), Oberforft
meifl:er Werneburg (Erfurt), v. Stieglitz (Altenburg), v. Michael (Sondershaufen), 
Forftadjutant v. Ketelhod (Rudolftaclt) und Forfimeifier Zahn (Ebersdorf) folgende 
Bruchmaffen: 

I. Sachfen-Weimar-Eifenach 32,r6o Maffenklafter a 100 cf. (1,12 des Jahresetats). 
2. Sachfen-Meiningen . . 36,560 " " (1,05 " " 
3· Sachfen-Gotha. . • . 12,790 " (0,30 " " 
4. Preufs. Forftinfpektion 

Schienfingen 9,905 " " (o,59 " " 5· Schwarzburg-Rudolfl:adt 10,225 
" " 

(o,66 
" 6. Schwarzb.-Sondershaufen 5,765 " (o,38 " " 7. Sachfen-Altenburg . . 43,485 " " 

(2,16 
" " 8. Reufs j. L.. . . . . 49,000 

" 
(in den Saal waldre-

vieren ca. 4,0 des J ahresetats). 
Zufammen find mithin 199,890 Maffenldafter (rund 6oo,ooo Kubikmeter fefte 
Holzmaffe) auf 654,000 preufs. Morgen Fläche (165,966 Hekt.) geworfen, pro 
Held. alfo etwa 3,6 Fefhneter. 

15) Danckelmann, Zeitfchrift, III, S. 427. 
16) Baur, Monatfchrift, 1871, S. 334 (Bericht des Prof. Schuberg). 
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6o,ooo Klafter (2,8 mal den jährlichen Hiebsfatz) oder etwa 

I 1/ 3 Mill. Kubikmeter, 17J in den Staatsforfl:en der preufsifchen 

Rheinprovinz über 20,000, in Heffen-Naffau über 50,000, m 

Schlefien etwa 4,000 Fefl:meter Holz. 18) 

Starke Schneebruchbefchädigungen fanden im Harze 

1831-1833, 19) 1834-I836, 20) I843-1844 21) fl:att. Die aus den 

überfl:arken Saaten von I 790- I 8oo herrührenden Stangenorte wur

den im letzteren Jahre namentlich fl:ark heimgefucht. I 845- I 846 

brachen im Fichtelgebirge bedeutende Holzmaffen (Forfl:amt Wun

fiedel). 22) Im November 1858 fuchte ein verderblicher Eisbruch 

die Waldungen der bayerifchen Rheinpfalz, der Saarbrücker und 

Nahe-Gegend heim. Die denfelben einleitenden meteorologifchen 

Vorgänge erregten befonderes Intereffe. 23) In Süddeutfchland war 

namentlich das Jahr I 868 reich an Schneebruchfchäden.24) In 

den hochgelegenen Revieren des Reg. Bezirks Aachen (preufs. 

17) Baur, Monatfchrift, 1871, S. 90 (Bericht des Forfl:rath Dorrer). 
18) Danckelmann, Zeitfchrift a. a. 0. 
'") Viele Stangenorte wurden ganz lückig. Forll- u. Jagd-Zeit. 1838, S. I fgde. 

20) Forll- u. Jagd-Zeit. r84o, S. 330. 
21) Daf. I844, S. 306. 
22) Bericht des Forfl:meifl:ers Mofer in der Forll- u. Jagd-Zeit. 1848, S. 434· 

14,ooo Klftr. Holz a I26 Kffs. kamen in Folge des Schneebruchs zum Einfchlag. 

Die Borkenkäfer vermehrten lieh in beforgnifserregender Weife; doch kam es bei 

kräftiger Abwehr zu erheblicher Trocknifs nicht. 
23) Ueber den Eisbruch von I858 vergl. Forll- u. Jagd-Zeit. 1859, S. 72, 

24I, 353, 398. - Vonhaufen, in Grunert's forfll. BI. VII und in der Forfl:- u. 

Jagd-Zeit. r864, S. 285 (betrifft den Eisbruch in der Winterhauch). - Forll

wirthfchaftl. Mittheilungen, herausgegeben vom K. bayerifchen Minifl:.-Forllbureau, 

III, 3 (r86o). S. 38. 
Die meteorifchen Erfcheinungen waren folgende: Die Temperatur fank An

fangs November bis - 10°; am 14· und I5· wurde es gelinder, es fiel feiner 

Regen, der Nachts einen fehwachen Eisanhang bildete. Vom 16. ab wurde der 

Regen heftiger, der Thermometerfl:and fehwankte zwifchen + I 0 und o 0, die 

Eiskrufl:e an Stämmen und Zweigen nahm zu. In der Nacht vom r8. auf den 

1 9· fl:and das Thermometer gegen Morgen -- I 0, der Regen verwandelte fich in 

Schnee, der fich auf die 1/ 2 -r" (r-2 Zent.) fl:arke Eiskrulle maffenhaft auf

lagerte und fich llark verdichtete. Im Revier Hafsloch (Pfalz) wurde das Gewicht 

eines inkrufl:irten Eichenblattes zu 17 Loth ermittelt ( 1/;, Kilo). Am Morgen des 

I9. erfolgte die Katallrophe. Laub- und Nadelholzbefl:ände zerbrachen mit hef

tigen Detonationen. In der Pfalz brachen I 87,667 Klafter Holz (ohne Reisholz, 

von dem fall I24,ooo vVellenhunderte aufgearbeitet wurden). So die Mittheilungen 

aus der Pfalz. 
2 1) Vom 7· bis 10. XI. 1868 brachen in den würtemb. Staatsforllen gegen 

8o,ooo Klafter, meill Nadelholz (ca. 176,ooo Kubikmeter). Forllrath Dorrer in 

Baur's Monatfchrift, I87 I, S. go. 
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Rheinprovinz) trat am 11/ 12 November 1870 fiarker Schneebruch 
ein. 25) 

Weit intenfiver aber, als alle diefe Schäden, wirkten auch 
in diefer Periode die Infektenverheerungen. Drei grofse Frafs
perioden find von 1820- 1870 zu unterfcheiden: die Periode 
I827-I840, in welcher fafi alle fchädlichen Infekten in Deutfch
land frafsen; die Periode I 845- I 86o, in welche die Verheerungen 
durch die Nonne im Nordofien von Deutfehland fallen; die Periode 
I862-I8J2, durch die Verheerungen der grofsen Kiefern-Raupe 
im norddeutfchen Flachlande gekennzeichnet. 

Seit 1827 fchien es, als ob alle forfifchädlichen Infekten 
einen Vernichtungskampf gegen die Waldungen begonnen hätten. 
In den Eichenforfien Rheinlands, Wefifalens, in Heffen, in Oe
fierreich trat der Eichen-Prozeffionsfpinner in ungeheuern Maffen 
auf (I 82 7- I 829); 26) die grofse Kiefernraupe befiel die Kiefernbe
ilände des Flachlandes; 27) die Nonnefrafs (1835-I836) in Sachfen, 
der Mark, in Schlefien, 28) in der Rheinpfalz 29) in Ober- und 
in Mittelfranken, 30) befonders im Nürnberger Reichswalde, in 
den Forfiämtern Dünkelsbühl, Gunzenhaufen, Ansbach, Schwa
bach; 31) ja in Oberfehwaben bis in die Nähe des Bodenfees 
verbreitete fich dies fchädliche Infekt; 32) die Forleule frafs 1837 

25) Danckelmann, Zeitfchrift, III, S. 421. 
26) Ueber diefe Infektenverheerungen vergl. Bernhardt, »die Verheerungen der 

preufs. Staatsforfien durch den Kiefernfpinner in den Jahren 1862j72« in Danckel
manns Zeitfchrift, VII, S. 57 fgde. 

27) Der Frafs entwickelte fich jedoch vor 1830 nicht fehr gefährlich. Bern
hardt, a. a. 0. S. 63. 

28) Bernhardt, a. a. 0. Forft- u. Jagd-Zeit. 1841, S. 212. 
29) Die Nonne frafs 1839 namentlich bei Kaiferslautern, Ramftein, Hohenecken. 

Auch die Forleule frafs dort; doch war der Schade kein fehr bedeutender. Forft~ 

u. Jagd-Zeit. 1841, S. 414 fgde. 
3°) Vergl. die Berichte von Sinzel in der Forft- u. Jagd-Zeit. 1841, S. 149· 

416 betreffs Oberfrankens. In Bezug auf die Verheerungen in Mittelfranken [. 
Forft- u. Jagd.-Zeit. 1840. S. 306. 1841, S. 217. Meyer's Zeitfchrift, neue Folge, 
III, 2. 1843, S. 78 fgde. 1838 zeigte fich im Forftamt Laurenzi (Nürnberg) 
Eule, Nonne, auch Kiefernfpinner. Der Frafs breitete fich fehneil über den 
Sebaldi-Wald aus, dann über die im Text genannten Forftämter. 1839/40 wurden 
in Mittelfranken 7-8oo,ooo Kubikmeter Raupenholz eingefchlagen. 6,306 Tagwerk 
(2 148,5 H.) waren ganz kahl. 

31) Forft- u. Jagd-Zeit. 184o, a. a. 0. 
32) In den Forften bei ·Weingarten trat 1839/40 die Nonne in Fichten fehr 

verheerend auf, 3,ooo M. wurden kahl gefreffen. Der Frafs verbreitete fich nicht 
weiter. Forft- u. Jagd-Zeit. 1840, S. 381. Neue Jahrbücher der Forftkunde. 18. 
Heft, S. 130; 20. Heft, S. 53· 
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m der Gegend von Afchaffenburg; ~~) die Kiefernblattwespe 
folgte; die Kalamität dauerte dort bis r 844. 34) 

Auch 1837-40 durchzeg der Kiefernfpinner wiederum ver
heerend die Provinzen Pommern, die Mark 35) und Schlefi.en, in er
fl:erer Provinz auch diesmal ausgehend von dem alten Frafs
heerde in Pütt und Friedrichswalde. 36) 

Die zweite grofse Frafsperiode ifi charakterifirt durch das 
Auftreten einer einzigen primär fchädigenden Spezies, der Nonne, 
während alle begleitenden Arten als fekundär anzufehen find, 
und durch eine bisher unerhörte Verwüfiung der Wälder in ei
nem fehr grofsen Gebiete, welches nur kleinfl:en Theils inner
halb der Grenzen Deutfehlands liegt. 

Der ganze Verlauf der Kalamität ifivon Forfl:meifl:er Schultz 
in Gumbinnen befchrieben worden. 37) W erthvolle Beiträge zur 
Kenntnifs derfelben haben auch Oberforfimeifier v. Maffow und 
Profeffor Willkomm geliefert. 38) 

Die Nonne - und in ihrem Gefolge die Borkenkäfer -
durchzog in einem 23- 24jährigen Zeitraume, immer den Fich
tenbeiländen folgend, einen Länderkomplex von mindefiens 7000 

geogr. Quadratmeilen mit r6oo Quadratmeilen Wald und brachte 
nach Schultz' Schätzung 55. Mi!!. Klafter Holz zum Abfierben. 

Der Heerd des Frafses lag tief im innern Rufsland, viel
leicht im Gouvernement Orel, wo ein Nonnenfrafs feit 1845 fi.ch 
entwickelte; die Richtung, in welcher derfelbe vorfchritt, war 
anfänglich und bis das Königreich Polen erreicht war, eine rein 
ofl:-wefiliche, von da eine füdofi-nordwefl:liche, dann fafi von 
Süd nach Nord, zulezt eine wefi-öfiliche. 

In der Nacht vom 29-30 Juli 1853 erreichten ganz plötzlich 
gewaltige Schwärme von Nonnenfaltern, von Ofl:en kommend, 
den Regierungs-Bezirk Gurubinnen; ein Jahr fpäter drangen 

·13) Meyer's Zeitfchr. neue Folge. VI. 2. I84S, S. 22 fgde. Der Frafs nahm 

I844 im Revier Wafferlos grofse Dimenfionen an. 
31) Forll:- u. Jagd-Zeit. I84o, S. 97· 
35) Ratzeburg, Forll:infekten. II. S. ISS fgde. Die Reviere Annaburg, Zülls

dorf, Thiergarten wurden in Sachfen befonders hart betroffen. 

36) Forll:- u. Jagd-Zeit. I84o, S. 274. 
37) In Danckelmann's Zeitfchrift für Forll:- u. J agdwefen. V. S. I 70 fgde. 

Forll:- u. Jagd-Zeit. I8S6, S. 29. I8S7, S. I4I· Verhandlungen des fchlef. Forll:

vereins, I856, erll:e Beilage. 
38) Vergl. v. Maffow in Wedekind's neuen Jahrbüchern der Forll:kunde, VI. 

2. (I8S6) S. 105 fgde. - Willkomm, im Tharander Jahrbuch, XVI, I864, S. 

I6I fgde. 
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unzählige Falter, auch von W eflen aus dem Regierungsbezirk 
Königsberg kommend, in den Bezirk Gumbinnen ein; I 8 55 
waren die Waldungen beider Bezirke bis zur Ofl:fee in einem 
folchen Grade infizirt, dafs an eine Rettung der Fichtenbeflände 
nicht zu denken war. Fifcher fanden 3-5 Meilen vom Strande 
die See mit Faltern bedeckt; unzählbare Maffen wurden lebend 
und todt an die Küfl:e gefpült. 

Von nun ab entwickelte fich die Verheerung der ofl:preufsi
fchen Forflen bis zum Ende der Kalamität - I 867 - mit un
erbittlicher Konfequenz. 7 Mill. Klafter (über I 5 Mill. Fefl:
meter) Holz kamen zum Einfehlag (Reg. Bez. Königsberg und 
Gumbinnen). - Nicht in fo erfchreckenden Dimenfionen be
wegten üch die Verheerungen, welche der Kiefernfpinner I862-
I 872 in den pommerfchen, märkifchen und fächüfchen Kiefern
forfl:en anrichtete. 39) Zwar erflreckte fich auch diefe Kalami
tät über ein Gebiet von 2349 0 M. (I3 1/s Mi\1. Hektar) mit 475 
0 M. (2 ,700,000 H.) Wald; aber die vernichtende Wirkung des 
Frafses hat fich auf kleinere Theile diefes Gebietes befchränkt 
und die Intenfität der Befchädigung nahm mit der Entfernung 
von den Fra(~-Centren ab. 

Als folche Frafscentren find die Oberförfl:erei Söllichau in 
SachfG:n (Beginn 1861) Glücksburg auf dem linken Elbufer (!862) 
Puppen und Ramuck in Preufsen (186r- r862) Mauehe und Al
tenhof in Pofen (flarke Vermehrung feit 1858), Brafchen und 
Croffen im Reg. Bez. Frankfurt (r 863) zu betrachten. In der 
Provinz Preufsen kam es zu e_inem verheerenden Frafse nicht, 
auch blieb der Frafs von I 862- r865 ziemlich fl:reng auf die 
Entflehungs-Heerde befchränkt, ohne fich weiter fortzupflanzen. 
Die Raupen von r864 waren mit Ichneumonen befetzt und ver
pilzt. Die Kalamität fchien zu Ende. 

Aber I 868 begann ein neuer, allgemeiner Frafs von hoher 
Intenfität. Seit I87o verfuchte man es, durch Theerringe dem 
Infekt das Aufbaumen unmöglich zu machen. Ausgedehnte 
Befl:ände wurden gerettet: nur ein kleiner Theil der gefährdeten 
Orte verfiel der Vernichtung. I 87 r- I 872 erreichte die Kalami-

39) Die Nachrichten über diefe Kalamität find auf Veranlaffung d. K. Finanz
minifieriums von der Hauptfiation des forfll. Verfuchswefens gefammelt worden. 
Es ifi dies das erfie Mal, dafs ein folches Vorkommnifs auf amtlichem \Vege 
unterfucht wurde, fo dafs ein genaues fiatifiifches Bild entworfen werden konnte. 
Vergl. Bernhardt, in Danckelmann's Zeiifchrift, VII, S. 57 bis 86. 
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tät volll1ändig ihr Ende. In den Staatsforfl:en des .Frafsgebietes 
find 10,244 H. kahl, 9,370 H. halbkahl, 2 I ,987 H. fichtbar licht 
gefreffen worden. Ueber Gemeinde- und Privatforil:en fehlen 
zuverläffige Angaben. Werden obige Flächen mit der Ge
fammtheit der Staatsforil:en des bedrohten Gebietes (795,000 H.) 
verglichen, fo erhellt, dafs es gelungen ifl:, durch energifche 
Abwehr den Schaden auf ein Minimum zu reduziren. -

Neben diefen gewaltigen Befchädigungen ganzer Gebiete 
verfehwinden anfcheinend jene rail:los an den Kulturen nagen
den kleineren Schäden, welche feit 1835 namentlich durch 
die Engerlinge gefchehen. Aber fie find nicht gering zu 
achten. Der Kahlfchlagbetrieb der älteren Art, mit feinen 
weiten fonnbeil:rahlten Kahlflächen, daneben il:arke Boden
lockerungen, verminderter Vieheintrieb (namentlich Schweine
eintrieb), Befeitigung allen Gefl:rüpps und Unterwuchfes, die 
ganze etwas fchablonifirte Wirthfchaft der neueren Zeit haben 
diefern Kulturfeinde das Feld bereitet. Schon 1841 meldet 
man aus dem Darmil:ädtifchen, 40) aus Pommern, 41) dafs die 
Engerlinge zu einer Landplage geworden feien und ihre 
Schädlichkeit hat fich feitdem nicht vermindert. -

So zahlreichen Schäden durch Infekten gegenüber war die 
Aufmerkfamkeit der Forfl:behörden und Waldbelitzer naturge
mäfs den zweckmäfsigfl:en Abwehrmitteln dauernd zugewendet. 
Ganz befonders in den grofsen Nadelholzgebieten hatte man 
alle V eranlafsung, fich mit den einfchläg liehen Fragen einge
hend zu befchäftigen. Die preufsifche Regierung erliefs feit 
r835 42) zahlreiche Verfügungen über diefen Gegenil:and. Be
deutende Geldmittel wurden zur Vertilgung f chädlicher F orfl:in
fekten aufgewendet, zugleich aber die Lebensweife derfelben 
fcharf beobachtet und ein geordnetes Syfl:em von Abwehrmit
teln aufgefl:ellt. 

In beiden Richtungen fmd die forfl:entomologifchen Schriften 
von Julius Theodor Ratzeburg klaffifch und begründen eine 

40) Forfi- u. Jagd-Zeit. 1841, S. 459· 
41) Forfi- u. Jagd-Zeit. 1841, S. 273 fgde. 
12) Vergl. die Minifi.-Verfügungen vom 25. V. u. 9· VII. 1837 (v. Rönne, 

Dom. Forfi- u. Jagdwefen, S. 617, 629). 20. V. 40 (daf. S. 625). 18. XII. 40 
(daf. S. 627). 20. I. 53 (daf. S. 617) u. f. w. 

43) Ueber Ratzeburg vergl. auch unten e 2 I u. 26. 
Julius Theodor Ratzeburg, geb. am 16. II. 1801 zu Berlin, wo fein Vater 

ßcrnllardt, Forstgcschichte. Ill. 17 



258 

neue Epoche in diefern Theile unferer Wiffenfchaft. Die »Forfl
infekteno und » Waldverderber« fiebern ihm für alle Zeiten 
einen Ehrenplatz in der Gefchichte der Waldwirthfchaft. Er
gänzend und vervollfl:ändigend tritt diefen beiden Hauptwerken 
die »Waldverderbnifs, dauernder Schade, welcher durch Infek
tenfrafs, Schälen, Schlagen und Verbeifsen an lebenden Wald
bäumen erfolgt« (I. Th. Kiefer und Fichte enthaltend, I 866; II. 
Th. Tanne, Lärche, Laubhölzer und entomol. Anhang 1868), zur 
Seite, welches Werk phyfiologifche und pathologifche Unterfu
chungen über die Folgen der Waldbefchädigungen enthält, an 
wiffenfchaftlicher Bedeutung jedoch weit hinter den »Forfl:infek
ten« zurückbleibt. Es ifl: begreiflich, dafs die Bewältigung fo 
grofser und verfchiedener Aufgaben nicht einer Menfchenkraft ge
lingen konnte. Ratzeburg hat wahrhaft Staunenswerthes geleifl:et, 
wenn man daran denkt, welch' eine Lehrthätigkeit er zugleich 

Profeffor an der Thierarzneifchule war. Frühzeitig entwickelte fich in R. die 
Liebe zur Natur und zur Naturbeobachtung. Er befuchte erfl eine Schule in 
Königsberg i. P., dann das Gymnafium zum grauen Klofler in Berlin, follte erfl 
Apotheker werden, fetzte es aber - er hatte den Vater fchon im 8. Lebensjahre 
verloren- durch, fiudiren zu dürfen und bezog 1821 die Univerfität Berlin, um 
Medizin zu fiudiren. 1825 wurde er promovirt; feine botanifch-wiffenfchaftliche 
Differtation zeigte deutlich, dafs fein Lebensweg nicht zur ärztlichen Praxis, fon
dem zur induktiven Naturforfchung führte. Dies trat bald klarer und klarer her
vor. Mit Brandt, Göppert, Phöbus eng verbunden, widmete fich R. bald ganz 
der Naturforfchung. 1833 gab er mit Brand! gemeinfchaftlich: »Medizinifche 
Zoologie der Arzneithiere« (2 Bände); 1838 mit Brandt und Phöbus: »Abbildung 
und Befchreibung der in Detttfchland wild wachfenden und im Freien ausdauernden 
Giftgewächfe« (2 Bde.) heraus. 

I 828 habilitirte fich R. in Berlin als Privatdocent, 1830 erfolgte feine Be
rufung nach Neu11adt Eb/W. als Lehrer der Naturwiffenfchaften an der neu er
richteten Forfilehranflalt. Er lehrte hier alle Naturwiffenfchaften und hat das 
Mögliche als Polyhifior geleifiet. Seine Verdienfie um die wiffenfchaftliche Be
gründung der Lehre vom Forfifchutz gegen fchädliche Infekten find fehr bedeutend 
und fchon oben gewürdigt. Auch als Entomologe nimmt er eine ehrenvolle 
wiffenfchaftliche Stellung ein. Die »Forfiinfekten« (1837/44) und »Waldverderber« 
(1841) find feine Meifierwerke. 

Weniger bedeutend find feine botanifchen Schriften »(die Waldverderbnifs« 
1866/68 und »die Standortsgewächfe und Unkräuter Deutfehlands und der Schweiz« 
1859), denen Klarheit der Auffaffung und die Grundlagen exakter Forfchung 
fehlen. Ratzeburg war ein geiflig überaus regfamer Gelehrter, gewiffenhafter 
Lehrer und unermüdlich thätiger Forfcher. Die ihm aufgezwungene Polyhiftorie 
verflachte jedoch fein Wiffen, wie dies gar nicht anders möglich war und abforbirte 
feine Kraft, die gewifs noch Gröfseres geleiftet hätte, wenn fie fich hätte concen
triren dürfen. 1869 penfionirt, fiarb R. 187!. Vergl. f. Biographie von Danckel
mann, in deffen Zeitfchrift IV. S. 307. Unten ~ 21. 
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entwickelte, welch' eine Fülle encyklopädifchen Wiffens er in 
fich aufnehmen und fortwährend ergänzen mufste, um alle 
feine Vorlefungen über Zoologie, Botanik, Mineralogie, Chemie 
u. f. w. halten zu können, welche Summe von Kraft er auf
wendete, um feiner überaus fchweren Pflicht allfeitig zu ge
nügen. - Nicht feiten ifi gegen Ratzeburg auch der Vorwurf er
hoben worden, dafs er manches Mittel der Vorbeugung und Ab
wehr empfohlen habe, welches fich feitdem als unwirkfam erwiefen 
hat (Eierfammeln bei der Nonne, Winterrammlungen des Kiefern
fpinners), und dafs auf feine Autorität hin grofse Geldfummen 
ohne entfprechenden Erfolg ausgegeben worden feien. Ein 
folcher Vorwurf ift ungerecht, die ganze Frage nicht fpruch
reif; Niemand kann behaupten, dafs diefe Mittel nicht geeignet 
gewefen find, in Zeiten der gewöhnlichen Infektenvermehrung 
diefe innerhalb der Grenzen der Unfchädlichkeit zu erhalten 
und wenn auch zugeflanden werden mufs, dafs Ratzeburg oft 
kritiklos das ihm Mitgetheilte als feitflehend annahm und feiner
feits empfahl, fo darf doch nicht unbeachtet bleiben, dafs es 
fich um ein ganz neu es Lehrgebäude handelte, das Material in 
oft überwältigender Fülle zuflofs und der eine oder andere Fehl
griff auf einem fo weiten und. bisher wenig bebauten Gebiete 
nur natürlich, jedenfalls erklärlich erfcheint, ohne dafs Ratze
burgs V erdienft dadurch wefentlich beeinträchtigt wird. Ihm 
wird die Gefchichte das ehrende Zeugnifs nicht verfagen, dafs 
er mit raftlofem Eifer an dem Ausbau der Forfientomologie ge
arbeitet und fie foweit gefördert hat, als feine Individualität, 
welcher eine fcharfe kritifche Begabung fehlte, dies geftattete. 

Zu der Bedeutung Ratzeburg's hat fich Keiner der Schrift
fieller, welche in diefer Periode fich mit der Abwehr fchädlicher 
Forftinfekten befchäftigten, emporgefchwungen; die meiften 
haben vielmehr auf feinen Schultern geftanden. Von den 
wiffenfchaftlich bedeutenden Werken Th. Hartig's und Anderer 
wird unten die Rede fein. 44) Hier handelt es fich um die dem 
Gebiete des Forftfchutzes angehörigen Leiftungen. 

Gute Beobachtungen über die Lebensweife des Kiefern
fpinners und der Nonne veröffentlichte r828 und r83r der Ober
förfl:er von Bülow-Rieth;45) G. L. Hartig fehrieb r827 eine 

"') Unten e 2 1. 

lo 5) Neue Beobachtungen über den Kiefernfpinner und über die Mittel, feine 

Ausbreitung zu hindern. Stettin 1828. 62 S. und 
Neue Beobachtungen über die Nonne etc. 183r. 48 S. 

17* 
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Anleitung zur Vertilgung der Kiefernraupen; 46) Krutzfch unter
fuchte 1825 die Frage, ob der Borkenkäfer nur kranke oder 
auch gefunde Hölzer angehe, eine Frage, welche lange Zeit 
kontrovers geblieben ifl:. 47) Pfeil fehrieb 1827 eine kleine Schrift 
über den Infektenfchaden in den Wäldern. 48) Prof. Dr. Willkomm 49) 

veröffentlichte 1858 eine populäre Schrift über Kiefernfpinner 
und Nonne, Plieninger über den Maikäfer. Die das gefammte 
Gebiet der Lehre vom Forf\:fchutz umfaffenden Werke von 
Bechf\:ein, König, Pfeil, Kaufchinger, Laurop u. A. enthalten 
auch die Abwehrmittel gegen fchädliche Forllinfekten. 

In befonderem Maafse nahm namentlich in der erflen Hälfte 
diefer Periode die Frage der Flugfancl-Bindung in vielen Theilen 
von Deutfehland die Aufmerkfamkeit der Forf\:techniker in 
Anfpruch. 

Unverftändige Holzhiebe auf den Dünen der Meeresgeilade 
und im Binnenflachlande, Weide und Streunutzung hatten hier 
kulturfeindliche Kräfte heraufbefchworen, deren Bekämpfung 
nur mit bedeutenden wirthfchaftlichen Anftrengungen gelingen 
konnte. Die Bindung und der Anbau der Flugfandfchollen im 
Binnenflachlande ebenfo, wie die Fefligung der Stranddünen, 
in der vorigen Periode begonnen, wurde in diefer Periode 
fortgefetzt und faft zu Ende geführt. Noch 1821 gab es in den 
Staatsforf\:en Weftpreufsens 1232 Hektaren offene Flugfand
f\:ellen. 50) In der Mark Brandenburg, wo um I 8oo der Ober
forftmeif\:er v. Kropff fich befonders bemühte, die vorhandenen 
Sandfehollen im Storkow'fchen Kreife, bei Biefenthal, Schenken
dorf und Saarmund zu binden, 51) wurden auch noch in diefer 
Periode ausgedehnte Flugfandflächen befeftigt und aufgeforftet. 

46) Eine kleine Schrift von 44 S., die das damals Bekannte zufammenfiellte. 
Veraltet. 

47) 84 S. Gänzlich veraltet. 
48) 72 S. Veraltet. 
49) Die Nonne, der Kiefernfpinner und die Kiefernblattwespe. Populäre Be

fchreibung der Lebensweife und der Vertilgung etc. Dresden 1858. 
50) Nach den Angaben des Oberforfimei!lers v. Pannewitz. Vergl. We!fely, 

der europäifche Flugfand und feine Kultur. Wien 1873, S. 7· 
51) Vergl. darüber die verfchiedenen König!. Verordnungen von 1804 und 

18o6, abgedruckt bei Kropff, Syll:em und Grundfätze bei Vermeffung etc. der 
Forll:en. 1807. (Abfchn. von der Kultur der Sandfchollen), auch bei Hubert, 
Grundlatze über die Bedeckung und Urbarmachung des Flugfandes etc. 1824, 
S. 151 fgde. 
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Die Bindung der Dünen an der Nord- und Oftfee wurde nicht 
minder energifch betrieben. 52) 

Auch im hannöverfchen Flachlande widmete man diefer 
wichtigen Landeskulturfrage grofse Aufmerkfamkeit. Im Lin
genfchen gab es r8r8 mehr als 1200 Hekt. Flugfand. Diefe 
ausgedehnten Flächen wurden in firenge Schonung gelegt, mit 
Heideplaggen belegt und bis 1832 gröfstentheils aufgeforfl:et. 53) 

Auch bei Alzenau (Fürftenthum Afchaffenburg) wurde I 82 I -

r830 eine bedeutende Sandfcholfe, welche weite Strecken Kultur
landes überfandet hatte, gebunden und aufgeforftet. M) Eine 
kleine Literatur über die Befefiigung und Nutzbarmachung des 
Flugfandes entfiand. 55) 

§ 19. Die Methoden der Forsteinrichtung und die Entwicke
lung der Forst-Mathematik. 

Der Gedanke, dafs man bei Einrichtung der Forfl:wirth
fchaft den fpekulativ entwickelten normalen Waldzufl:and als 
Ziel und zugleich als Mafsftab für die Bemeffung des derzei
tigen Standes des waldwirthfchaftlichen Betriebskapitales, in Folge 
deffen auch als W eifer für die zur Zeit begründete (rationelle) 
Abnutzgröfse zu benutzen habe, war, wie ich oben gezeigt habe, 
durch Paulfen zuerft ausgefprochen worden. 1) Hiermit hatte 
die Lehre von der Forfteinrichtung eine Richtung gewonnen, 
welche den theoretifchen Vortheil fl:renger mathematifcher Her
leitung jener Lehre darbot und in welcher die wiffenfchaftliche 
Forfteinrichtungskunde mit Vorliebe fortzuarbeiten begann. Aber 
fehr bald trat die beachtenswerthe Erfcheinung hervor, dafs die 
praktifche Wirthfchaft keine Neigung zeigte, der Wiffenfchaft 
in diefe Bahnen zu folgen. In den Kreifen der Foraverwal
tungsbeamten und wirthfchaftenden Forfimänner erwarb fich viel
mehr das Syfiem des gemifchten Fachwerks mehr und mehr 
Anhänger und dies Syftem ift im Laufe diefer Periode denn 
auch zu einer fafi allgemeinen Herrfchaft in Deutfehland gelangt. 

52) Vergl. u. a. darüber: G. C. A. Kraufe (Dünenbau·Infpektor), der Dünen-

bau auf den Ofifeeküflen Wefipreufsens. Berlin I 850. 

53) Forfl- u. Jagd-Zeit. 1837, S. 317. 
51) A. a. 0., 1838, S. 337 fgde. 
55) Das bei weitem bedeutendfie Werk ifi das oben angeführte von Jofef 

Weffely. Die Hauptfchriften über Sandfchollenbau find vorftehend in den Noten 

angegeben. 
1) S. den li. Bd. diefes Werkes, S. 352. 
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Die Gründe für diefe Erfcheinung liegen ziemlich nahe. 
Alle jene mathematifchen Methoden bedürfen als Grundlage 
ihrer Berechnung des Hiebsfatzes der Kenntnifs normaler Maf
fenreihen, des Zuwachsganges im Normalwalde und daneben 
des gegenwärtigen realen Maffenvorrathes oder laufenden wirk
lichen Zuwachfes; denn lie finden ihren Hiebsfatz ja eben da
durch, dafs üe den Realzufl:and am Normalzufl:ande (als Mafs
fiab) meffen, d. h. beide vergleichen. Bei abnormen Waldzu
fiänden, mit denen es die praktifche Forfl:einrichtung immer zu 
thun hat, ändert fich dies, den Hiebsfatz begründende Verhält
nifs oft fehr rafch und es mufs alfo, foll anders die Wirthfchaft 
nicht nach wenigen Jahren in eine bedenkliche Unficherheit 
hineingeführt werden, jener unveränderliche Mafsfiab der Nor
malität in kurzen Zeiträumen wieder und wieder angelegt werden. 
Ifl nun der Begriff der Normalität an und für fich fchon fehwer 
in die praktifche Anwendung einzuführen, ja felbfi nicht einmal 
theoretifch ein ganz fireng berechtigter, da die höchfie Produk
tionsfahigkeit des Bodens lieh unferer Beurtheilung entzieht und 
wir nur in feltenen Fällen mit unumfl:öfslicher Gewifsheit die 
normale Holzerzeugung eines Waldes herzuleiten im Stande lind; 
fo erheben lieh gegen die Komplikation des Forfieinrichtungs
Verfahrens nach den Syfiemen der Normalität fehr gewichtige 
praktifche Bedenken. 

Dazu kommt, dafs die Vergleichung des Normal- und Real
zuflandes nur die Löfung einer einzigen von den Aufgaben er
möglicht, welche die Forfl:einrichtung zu bewältigen hat. Der 
mathematifche Mafsfiab if1: überall da unanwendbar, wo es lieh 
um die Erfaffung der Gefammtheit von wirthfchaftlichen V er
hältniffen handelt, die den Gang der Wirthfchaft beftimmen. 
Hier liegt der Angelpunkt des ganzen Forfieinrichtungs-Ge
fchäftes, hier die höchfie Aufgabe der Forfitechnik, welche die 
Fachwerksmethoden durch den Betriebsplan zu löfen trachten. 
Die mathematifchen Methoden erreichen, wenn lie dem Prinzip 
der mathematifchen Herleitung der für den Gang der Wirtb
fehaft heftimmenden Faktoren getreu bleiben, nur die FefHl:el
lung des Hiebsfatzes. Die meifien derfelben haben auch niemals 
den Verfuch gemacht, der Wirthfchaft jenen fefien Rahmen zu 
geben, der allein eine vollkommene Sicherung der Nachhaltig
keit und Wirthfchaftsordnung zu gewähren vermag. 

So haben gröfsere Einfachheit des Verfahrens und dadurch 
bedingte allgemeinere Anwendbarkeit deffdben auf der einen 
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Seite, gröfsere Vielfeitigkeit und Vollftändigkeit der Betriebs
regelung, fowie ein höheres Maafs von Zuverläffigkeit ihrer Er
gebniffe, auf der anderen Seite dem Syfteme des Fachwerkes 
allgemeine Anwendung in Deutfehland gefiebert; dies Syftem 
felbfl: aber ift in diefer Periode unter allgemeiner Fefthaltung 
feiner Grundprinzipien fortdauernder Umformung unterworfen ge
wefen, als deren Haupttendenz das Streben nach immer gröfse
rer Einfachheit und damit nach gröfserer Beweglichkeit und 
Fähigkeit, fich den oft rafcher Veränderung unterworfenen 
realen Verhältniffen jederzeit wieder anzupaffen, zu be
trachten find. 

Die Idee des Hartig'fchen Forfteinrichtungs-Verfahrens, 2) 

welches durch das fefl:e Gefüge eines bis in alle Einzelheiten 
ausgearbeiteten Betriebsplanes den ganzen Wirthfchaftsbetrieb 
eines über ein Jahrhundert hinausgehenden Umtriebes feffelte, 
war doktrinär, jeder freien Bewegung der Wirthfchaft feindlich 
und darum wirthfchaftlich unberechtigt. Sie gründete fich auf 
die V orftellung, dafs menfchliche Vorausficht es vermöge, den 
Gang der Wirthfchaft auf ein Jahrhundert zu ordnen. Sie litt 
in ihrer praktifchen Anwendung fehr bald Schiffbruch, als es 
fich zeigte, dafs die die Wirthfchaft bewegenden Kräfte, der 
gefammtwirthfchaftlichen Entwicklung ihrer Zeit entfprungen, 
wirkungsvoller waren, als eine noch fo weife Vorausbefiimmung 
des Wirthfchaftsganges, welche fich auf der Vergangenheit an
gehörige V erhältniffe und auf längft überholte Vorausfetzungen 
fl:ützte. 

Schon H. Cotta fehritt über diefe unberechtigte Erweite
rung des dem Syftem des Fachwerks zu Grunde liegenden rich
tigen Gedankens hinaus und verwarf den fpeziellen Betriebsplan 
für den Umtrieb, ebenfo, wie die Sicherung der Nachhaltigkeit 
durch die gekünftelte Maffen- und Zuwachsberechnung Hartig's. 3) 

In Preufsen, 4) wo die Hartig'fche Methode breite Anwendung 
fand, erwies fie fich bald ebenfalls als zu umfl:ändlich und man 
überzeugte fich bald, dafs man auf diefern Wege mit der Ein
richtung der grofsen Zahl von uneingerichteten Forften in ab
fehbarer Zeit nicht zu Ende kommen werde. Es war aber 
eine unabweisbare Forderung, bald in den Befitz einer Ueber-

2) Band II. diefes Werkes, S. 348. 355· 
3) Band Il. d. W., S. 354· 
4 ) Vergl. 0. v. Hagen, die forfil. Verhältniffe Preufsens, S. 135 fgde. 
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ficht des Gefammtftandes der Staatsforftwirthfchaft zu gelangen, 
um einerfeits zu einer Etatifirung der Gelderträge aus den Staats
forften, andererfeits zu klarer Einficht über die zweckmäfsigfi:e 
Areal-Regulirung fowohl in Hinficht der etwa zu veräufsernden 
Forfi:parzellen, als auch der Bildung von Verwaltungs- und 
Schutzbezirken zu gelangen. Um diefer Forderung rafch gerecht 
zu werden, ordnete der Finanzminifter von Motz fummarifche Er
tragsermittelungen an, welche 1826-1827 in Rheinland und 
Wefi:falen, dann bis 1836 in den übrigen Theilen der Monarchie 
mit fehr einfachen Mitteln durchgeftihrt wurden. 5) 

Neben der Erreichung diefes nächftliegenden Zieles er
fi:rebte man jedoch zugleich eine Umgeftaltung der Fachwerks
methode, um fie für die genauere Einrichtung der F orften ge
eigneter und rafcher durchführbar zu machen. Die neuen Vor
fchriften, das Werk des Oberlandforftmeifter von Reufs, erfchie
nen 1836. 6) Sie bilden die Grundlage des neuefi:en Forftein
richtungs- Verfahrens in Preufsen. 7) Auf Grund der Flächen
theilung in Blöcke (Wirthfchaftseinheiten mit felbfi:ändigem Hiebs
fatz), wenn nöthig auch in Betriebsklaffen, immer aber in blei
bende Periodenflächen Gagen oder Diftrikte) und wo nöthig auch 
in vorübergehende Befi:andsabtheilungen, regelt fich der Betrieb 
nach einem, den Umtrieb oder Einrichtungszeitraum umfaffen
den, eine rationelle Befi:andsordnung, Hiebsfolge und Herbei
führung des normalen Altersklaffenverhältniffes erfi:rebenden all
gemeinen Betriebsplan und durch eine periodifche Arealdispofi
tion in erfi:er, durch eine fummarifche Maffenvertheilung in die 
Zeitfächer in zweiter Linie. Hierdurch wird zugleich die Nach
haltigkeit und Gleichmäfsigkeit des periodifchen Holzertrags in 
Quantität und Qualität fichergefi:ellt. Die Erträge der fpäteren 
Perioden follen etwas anfi:eigend normirt werden, um eine Re
ferve zu bilden. Die nachhaltige Nutzung foll nicht mit nam
haften Opfern an Zuwachs oder Bodenkraft erkauft und der 
Umtrieb nach gefammtwirthfchaftlichen und finanziellen Gefichts-

5) Das Nähere bei v. Hagen, a. a. 0. S. 137· 
6) Vergl. die "Anweifung zur Erhaltung, Berichtigung und Ergänzung der 

Forllabfchätzungs- und Einrichtungsarbeiten" v. 24. April 1836. v. Hagen a a. 
0. s. 137· 

7) Das Verfahren ill dargelleilt bei v. Hagen, a. a. 0. S. 138 folgende. -
Zur Gefchichte der Forlleinrichtung in Preufsen vergl. ferner: Forll- und Jagd
Zeit. 1862, S. 91. - Pfeil, die ForfUaxation, 1858, S. 52 fgde. Krit. BI. IV. 
1. S. 138 und viele andere Stellen diefer Zeitfchrift. 



265 

punkten befl:immt werden. Für die Dotirung der fpäteren Pe
rioden bilden die auf die höchfl:e oder die in dem Reviere vor
kommende mittlere Bonität reduzirten Flächen die Hauptgrund
lage. Von der Hartig'fchen Idee, die Altersklaffen · thunlichfl: 
komplexweife zu[ ammenzulegen, ifl: man vollfländig abgegangen; 
der Betriebsplan fafst vielmehr eine angemeffene Gliederung 
der Wirthfchaft in zahlreichen Hiebszügen in das Auge. 

Spezielle Maffen- und Zuwachsermittlungen finden im All
gemeinen nur für die Beflände der erfl:en Periode fl:att. Eine 
Material- Kontrole, Revier- Chronik und Taxations- Revifionen 
fiebern die Erhaltung und Fortbildung der Forfleinrichtungs
werke. S) 

Im Königreich Sachfen 9) wurde die Richtung, welche H. 
Cotta dem Forfl:einrichtungswefen gegeben hatte, in diefer Pe
riode konfequent verfolgt und daffelbe zu einer hohen Ausbil
dung gebracht. Auch hier lernte man nach den erfl:en Forfl:
einrichtungen, denen das Syfl:em des gemifchten Fachwerkes zu 
Grunde lag, die Mängel kennen, welche in den grofsen Perio
denflächen, in der rückfichtslofen Durchführung des allgemeinen 
Hiebsplanes für den ganzen Umtrieb, in der dadurch beding
ten geringen Beweglichkeit der vVirthfchaft lagen, und griff 
nach einfacheren Mitteln, einer gröfseren Gliederung des Flächen
betriebes, einer geringeren Einengung der Wirthfchaft dagegen 
durch den Betriebsplan. I 824 wurde die erfl:e Revifion gehalten 
und die bei derfelben gemachten Erfahrungen führten zur Ue
berzeugung, dafs man die Sicherung der Nachhaltigkeit mehr 
in den Flächen und dem Altersldaffenverhältniffe, als in der 
Genauigkeit der Maffen- und Zuwachsfehätzungen zu fuchen habe; 
vom Jahre 1834 ab gab man die fpeziellen Hiebsbefl:immungen 
nur für ein Jahrzehnt, fetzte den Hiebsfatz nur für diefen Zeit
raum fefl: und fah von der fpeziellen Ertragsbefl:immung für 
die verfchiedenen Perioden, welche nur mit proportionalen Flä
chen dotirt werden, ab. Alle ro Jahre finden Hauptrevifionen, 
alle 5 Jahre Zwifchenrevifionen il:att und es wird hierdurch 

8) Das Nähere darüber bei v. Hagen, a. a. 0. S. 147 fgde. Ueber die Aus
führung der Taxations-Revifwnen i!l: am 20. November 1852 eine Anleitung 
ergangen. Zur Flächen- Kontrole dient ein befonderes Flächen· Regill:er. 

9) Vergl. Darfteilung d. K. Sächf. Staatsforftverwaltung. 1865. S. 20 fgde.
Krit. BI. XXX. r. S. r- 19 (Pfeil). - Neue Jahrb. d. Forflkunde, 1827, S. 129 
(v. Berlepfch). - v. Berg, das For!l:einrichlungswefen im Königr. Sachfen ge
fchichtlich dargefl:ellt. 1854. -
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eine grofse Beweglichkeit der Wirthfchaft erzielt, welche, ohne 
aus dem Rahmen der allgemeinen Wirthfchaftsordnung heraus
zutreten, fich leicht und ficher den allgemeinwirthfchaftlichen 
Anforderungen einer jeden Zeit anfchliefst. Eine befondere Forll
einrichtungsanftalt in Dresden ifl: mit der Durchführung der be
züglichen Arbeiten betraut. Die den Gang der Wirthfchaft kon
trolirende Buchführung ifl: mufl:erhaft. In neuefl:er Zeit hat bei 
Bemeffung des Umtriebes das Prefsler'fche Reinertragsprinzip 
als Korrektiv in Sachfen Anwendung gefunden,tO) worauf ich 
weiter unten zurückkommen werde. 

In Bayern gelangte das Syfl:em des gemifchten Fachwerkes 
ebenfalls zur allgemeinen Anwendung, nachdem man in der 
vorigen und bei Beginn diefer Periode in Bezug auf die neuan
zuwendende Methode der Forfl:einrichtung lange hin und her ge
fchwankt hatte. Die I8I2 von der Generalforfl:adminifl:ration 
erlaffenen Inftruktionen hatten geringen Erfolg gehabt. I819 er
ging ein neues Normativ für die Betriebsregulirung der Domänen
forfien, dem jedoch ein fefies Prinzip fehlte und welches mehr 
die Form der Darfiellung, als das Wefen der Sache im Auge 
hatte. Auch diefe Infiruktion hat daher zu einer vollfl:ändigen. 
Ordnung der Wirthfchaft nicht geführt. Grundlagen der letzteren 
verblieben vielmehr auch jetzt die oft fehwankenden Jahres
fällungs-Pläne oder ebenfo fehwankende Durchfchnittsergebniffe 
des praktifchen Betriebes oder endlich Geldpofiulate, welche oft 
genug zu hoch gefpannt waren. I 824 bis r 829 12) gemachte V er
fuche, zu einer durchgreifenden Ordnung des Forfl:einrichtungs
wefens zu gelangen, führten ebenfalls nicht zum Ziele. Erfl: die 
Infl:ruktion vom 30. Juni I830, das verdienftvolle Werk Schultze's, 
fiellte das V erfahren und den formellen Gang der F orfteinrich
tungs-Gefchäfte feil:. Zur Durchführung derfelben wurde ein 
Minifierial-Forfteinrichtungs-Bureau eingerichtet; bis I 8 55 ergingen 
eine grofse Zahl erläuternder und ergänzender Beftimmungen. 13) 

10) Vergl. darüber: Ueber die Forfteinrichtung der Reviere Hermsdorf und 
Dölen nach den Prinzipien des höchften Reinertrags. 

") Hauptquellen für die Gefchichte des Forfteinrichtungswefens in Bayern lind: 
Die Forftverwaltung Bayerns. 1861. S. 213. - Behlen, Archiv der Forft- und 
Jagd-Gefetzgebung an vielen Stellen. - Deffelben Zeitfchrift für Forft- und Jagd
wefen. - Forftwirthfchaftliche Mittheilungen, hrsggbn. v. k. bayer. Minifierial
Forftbureau, feit 1847· 

12) Vergl. Behlen, Archiv, I. 2 (1828) S. 14 fgde. 
13) S. dief. in der Forftverwaltung Bayerns, S. 217. 218. Die Normen für 
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Das fo herausgebildete V erfahren ift nach dem Syftem des 
gemifchten Fachwerks geregelt. Das Wefentliche ift die für die 
nächfte Zeit bemeffene Wirthfchafts-Einrichtung. Sie gründet fich 
auf die Gefammtverhältniffe des ganzen Turnus, ficht jedoch VOll; 

allen Einzel-Beftimmungen für die zukünftigen Perioden ab und 
bildet nur den allgemeinen Rahmen, innerhalb deffen fich die 
Wirthfchaft bewegt. . Gegründet auf die nach bleibenden natür
lichen V erhältniffen bemeffene ftabile Beftandsabtheilung, welcher 
ein veränderliches Unterabtheilungsdetail gegenüberfteht, gewährt 
die bayerifche Forll:einrichtung fpezielle Wirthfchaftsdirektiven 
nur für I 2 Jahre und ermittelt die zu wählende Betriebsart, 
die zu bildenden Betriebsklaffen, den Umtrieb aus dem Inbe
griff der allgemeinen Wirthfchaftsgrundfatze, welche zur Her
beiführung einer entfprechenden Beftandsordnung, eines ge
ordneten Altersklaffenverhältniffes, einer intenfiven Bodenaus
nutzung führen [ollen. Die (beim Hochwald 24jährigen) Perio
den (Zeitfächer) werden mit Maffen (die fpäteren Perioden 
meill: nur mit proportionalen Flächen) dotirt, fpezielle Maffen
und Zuwachsermittelungen jedoch nur am haubaren und an
gehend haubaren Holze vorgenommen, von der Zufammen
ftellung des Zuwachsganges der Beftände in langen Zwifchen
räumcn Abftand genommen. Der Hiebsfatz für den nächften 
Zeitabfchnitt wird im W efentlichen aus dem Durchfchnittsertrag 
und den in den· beiden älteren Klaffen vorhandenen Holzvor
räthen abgeleitet, nach dem heftehenden Altersklaffenverhältnifs, 
oft auch nach Rücklichten auf die Aushülfe, welche benachbarte 
Komplexe leiften, modifizirt. Hauungs-, Kultur- und Streu
nutzungspläne für die nächll:en I 2 bezw. 6 ] ahre und eine forg
fältig gefertigte Forll:befchreibung vollenden das Werk, für deffen 
Fortführung 'und Ergänzung durch das Wirthfchafts- (Kontrol-) 
Buch und durch periodifche W aldftandsrevifionen Sorge getragen 
wird. 

Auch in Würtemberg14) ift das Syftem des gemifchten 

die Führung der Wirthfchaftsko.ntrolbücher lind am 5· VII. 1855 ergangen (forfil. 
Mittheilungen, X. S. 162); die Waldfiandsrevifionen finden auf Grund der Vor
fchriften v. 20. IV. 1849 fiatt. Forfiverw. Bayerns S. 235· Vergl. auch oben 
e 8 S. 73 fgde. dief. Bandes. 

11) Zur Gefchichte des Forfieinrichtungswefens in Würtemberg vergl. v. Wede
kind, neue Jahrb., 25tes H. S. 91. - Dietlen, die nachhaltige Forfl:ertrags-Er
mittelung in Würtemberg, in Gwinner's forlll. Mittheilungen, X., S. 45 fgde. -
W. Widenmann in den forfll. BI. für Würtemberg, Il. (1828). - Forfl:mfir. Hol

land in Dengler's Monatfchrift, 1865, _S. 249 fgde. 
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Fachwerks feit I 86z15) zur Geltung gekommen, nachdem man 
früher mehr die Methode des reinen Maffenfachwerks befolgt 
hatte. Schon die Infl:ruktionen von I 8 I 8 und I 822 16) hatten 
eine vollfl:ändige Ordnung des Forfl:einrichtungswefens herbeige
führt, legten aber auf gerraue Maffen- und Zuwachsermittelungen 
mehr Gewicht, als auf den Betriebsplan und fanden den Hiebs
fatz auf Grund einer fl:reng nachhaltigen Dotirung der Zeitfächer 
mit Maffen aus dem Quotienten: Ertrag der I. Periode, dividirt 
durch die Jahre derfelben. Eine 1850 ergangene neue Infl:ruk
tion 17) lenkte zwar in manchen Beziehungen in die Bahnen des 
gemifchten Fachwerks ein, behielt aber die ungleichen Perioden 
der älteren Vorfchriften, die fpezielle Maffenermittlung wenigfl:ens 
für die drei erfl:en Perioden bei und fand den Hiebsfatz durch 
Holztheilung, nachdem die Erträge der drei erfl:en Perioden 
nach wirthfchaftlichen Gefichtspunkten ausgeglichen waren. Im 
Uebrigen legte diefe Infl:ruktion grofsen Nachdruck auf den -
freilich zu weit gehenden und die Zukunft einengenden - Be
triebsplan. Die Infl:ruktion von I 86z 18) endlich fl:ellt zwei Wege 
neben einander, um die Hauptzielpunkte der Betriebsregelung -
»die allmählige Einlenkung auf ein geregeltes Altersklaffenver
hältnifs« und ndie Herfl:ellung eines normalen Vorrathskapitals« 
- zu erreichen, das Flächen und das Maffen-Fachwerk; aber 
in der praktifchen Durchführung verlegte fich der Schwerpunkt 
mehr und mehr in die Dotirung der Zeitfächer mit gleichwerthigen 
Flächen. Material-Kontrolen und periodifche Revifionen der Forfl:
einrichtungswerke find auch in Würtemberg eingeführt. Letztere 
kehren von IO zu 10 Jahren wieder. 

Irt Baden 19) wurden 1833 die feither befl:andenen veralteten 

15) Verordnung v. 24. I. 62, amtl. Abdruck. 
16) Inftruktionen v. 31. XII. 1818 und 11. III. 1822 bei Widenmann a. a. 0. 
17) Vorfchriften für die Abfchätzung der Staatsforll:en in vVürtemberg v. 16. 

VIII. r85o, bef. Abdruck. Forft- u. Jagd-Zeit. r851, S. 51 fgde. 
18) Fora- und Jagd-Zeit. 1862, S. 214 fgde. Dengler's Mor\atfchrift, 1863, 

S. 195 (von Oberforll:rath Roth); obiger Auflatz v. Holland. 
19) Vergl. Arnsperger, das Verfahren bei der Taxation der Foradomänen im 

Grofsherz. Baden. 1846. - Der[. in der forll:l. Zeitfchrift für Baden. I. 2. S. 61 
fgde. - Die Inll:ruktion von 1843 rührt ebenfalls von Arnsperger (f. über ihn 
oben S. 82), der lieh um das Forfteinrichtungswefen in Baden die gröfsten Ver
dienae erworben hat, her. - Zur Gefchichte und Krilik der W aldertragsregulirung 
im Grofsherz. Baden, in der Fora- u. Jagd-Zeit. 1863, S. 12 I. Aus neuefier Zeit 
endlich vergl. Krutina, die Gemeinde-Foraverwaltung im Grofsherz. Baden. 1874. 
S. 78 fgde. 
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Vorfchri ften über das Forfl:emrichtungswefen befeitigt untl neue 
Normen, wie für die gefammte Forfl:verwaltung, fo auch für die 
Forfteinrichtung, erlaffen. Die Vollzugs-Infl:ruktion vom 2. Januar 
1836 20) ordnete das Formelle der Ausführung. Das Syfl:em des 
Maffen-Fachwerks wurde der Betriebsregelung im Wefentlichen 
zu Grunde gelegt. Die Infl:ruktionen von 1846 und 1847 21) bil
deten den U ebergang zur Methode des gemifchten Fachwerkes. 
Aber fchon 1849 begann man dem Forfl:einrichtungswefen an
dere Bahnen anzuweifen und die Infl:ruktion von diefern Jahre 22) 

räumte dem gutachtlichen Ermeffen des Taxators bei Befiim
mung des Hiebsfatzes eine zu grofse Geltung ein, indem man 
als einzige fefie Grundlage des Verfahrens nur eine periodifche 
Flächenvertheilung verlangte, die Herleitung des Hiebsfatzes für 
die nächfien 10 Jahre aber der gutachtlichen Schätzung des 
Taxators überliefs. 

Hiermit war man offenbar in der Vereinfachung zu weit 
gegangen. Die Flächenkontrole erwies Geh als fehwer durchführ
bar und unzureichend. Man fuchte nach einer feileren Grund
lage für die Beflimmung des Hiebsfatzes und entfchied fleh all
mählich für die Heyer'fche Methode. Eine neue Dienfianweifung 
von r869 23 brachte diefelbe zur vollen Anwendung. Die badi
fche Forfl:einrichtung verfleht unter dem nnormalen Zuwachs« 
den durchfchnittlichen Haubarkeits-Durchfchnittszuwachs gut be
fl:ockter, pfleglich behandelter Beilände mit Unterfl:ellung der 
wirklich vorkommenden Holz- und Betriebs-Arten. Sie ermittelt 
aus ihm den Normalvorrath unter RückGchtnahme auf die wirk
lichen Hiebsergebniffe normaler Beilände und die Ergebniffe 
fpezieller Ermittelungen auf Probeflächen in normalen Beftänden, 
indem Ge den Normalzuwachs mit der halben Umtriebszeit mul
tiplizirt. Sie unterfucht dann den wirklichen V orrath und Zu
wachs der in Verjüngung flehenden und der in den nächften 
ro Jahren zum Hieb kommenden Beftände und findet den Hiebs
fatz des erften Dezenniums, indem Ge dem wirklichen Zuwachs 
das Heyer'fche Ausgleichungsglied hinzufügt. Der Ausglei
chungszeitraum wird nach der Gefammtheit der mafsgebenden 
wirthfchaftlichen Verhältniffe gebildet, foll aber nicht gröfser 

2°) Infl:ruktion zur Abfchätzung und Einrichtung der Waldungen im Grofs-
herz. Baden v. 2. I. 1836, in Behlens Archiv VII. r. S. 8 fgde. 

21) Behlens Archiv IX. r. S. 54, IX. 2. S. I fgde. 
22) Forft- u. Jagd-Zeit. r863. S. 121 fgde. Krutina, a a. 0. 
23) Krutina, a. a. 0. 
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fein, als der Umtrieb. Starke Ertragsfchwankungen in den ein
zelnen Jahrzehnten follen vermieden werden. Ein Wirthfchafts
plan wird aufgefl:ellt, jedem Forfl:einrichtungswerke eine ein
gehende Revierfl:atifl:ik beigegeben. Die Fortführung und Er
gänzung des Einrichtungswerkes auf Grund des Wirthfchafts
buches ifl Sache des Taxators. Eine Revifion findet von ro zu 
1 o Jahren fl:att. 

Die Forfl:einrichtung in Baden beruht auf einer fehr forg
fältigen V ermeffung und in diefer Beziehung übertrifft Baden 
viele andere deutfche Staaten. Eine Eintheilung in Perioden
flächen (Diflrikte), wenn nöthig die Bildung von Betriebsklaffen 
und eine periodifche Arealdispofition gehen den Forfl:einrichtungs
arbeiten voraus. 

Im Grofsherzogthum He f f e n 24) fl:and fchon bei Beginn diefer 
Periode das Forfl:vermeffungswefen auf einer fehr hohen Stufe 
und es erwarb fich damals der Oberforfl:rath Zamminer 25) fehr 
bedeutende Verdienfl:e um diefen Zweig der Forfl:verwaltung. 
Bei der Einrichtung befolgt man das Prinzip des Flächen-Fach
werks, vermeidet Zuwachsberechnungen für fpätere Zeiten, theilt 
die Umtriebszeit in gleiche Perioden, welche mit ungefähr gleich
werthigen Flächen dotirt werden, und findet den wahrfehein
liehen Ertrag der erfl:en Periode nach den konkreten Maffen, 
welche auf den derfelben überwiefenen Flächen flocken. Zur 
Fortführung und Ergänzung der Forfl:einrichtungswerke dienen 
Revifionen von ro zu IO Jahren. 

Auch in Kurheffen26) hat man das Syfl:em des gemifchten 
Fachwerkes, wefentlich in der oben gefchilderten in Preufsen 
entwickelten Ausformung, bei Einrichtung der Staatsforfl:en zur 

2") Vergl. v. Stockhaufen, Beiträge zur Forfl:- Jagd- und Fifcherei-Statiflik des 
Grofsherz. Reffen, 1859, S. 27 fgde. 

25) Z. wurde 1786 im Forfihaus Kiliansberge am Vogelsberg geh., wo fein 
Vater Förfier war, befuchte die Bauernfchule in Schotten und trat I8oi in die 
Forfllehre. Später als Geometergehülfe befchäftigt, fiudirte er mit eifemem Flei(se, 
oft des Nachts, Mathematik, Forfi- und Naturwiffenfchaften. 1807 zum Forfl:
geometer ernannt, wurde er 18ro zum Affeffor im Oberforfikolleg, 1816 zum 

Oberforfirath, fpäter zum Geh. Oberforfirath ernannt. Er hatte bis 1847, wo er 
penfionirt wurde, das Referat über Forfivermeffung, Waldwegebau, Organifation des 
Forflfchutzdienfles und Anfl:ellung der Forflfchutzdiener, gehörte auch der Prü
fungs-Kommiffion für Forfikandidaten an. Ueber 75,000 Hekt. Forfien wurden 
unter feiner Direktion r825/35 vermeffen. Z. fiarb r856. Vergl. Forfi- und Jagd
Zeit. 185 7, S. 26 fgde. 

26) Forfi- u. Jagd-Zeit. rsss, s. I87 fgde. 
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Anwendung gebracht. Schon I 8 I 5 -I 820 wurden unter Leitung 
des fpäteren Oberforfl:meifl:ers Gunkel die Allendorfer Forfl:en, 
welche die Bedürfniffe der dortigen Saline zu befriedigen hatten, 
vermeffen und in Schläge getheilt. Seit I8I7 begannen die 
Forfl:meifl:er von Schwertzell (fpäter Oberforfl:meifl:er) und von 
Baumbach (fpäter Oberjägermeifl:er) die Vermeffung und Ein
richtung der kurheffifchen Staatsforfl:en in grofsem Umfange. 
E. F. Hartig liefs I803- I82I die Fuldaer Forfl:en vermeffen. 
Nachdem er I 82 I Landforfl:meifier in Kaffel geworden war, be
trieb er bis I 8 34 27) wo das Oberforfl:kolleg ins Leben trat, die 
Einrichtung der Forfl:en mit grofsem Eifer. Von da ab wurden 
diefe Arbeiten durch die Oberforfl:meifl:er v. Witzleben, v. d. Mals
burg, v.Münchhaufen,28) Mitglieder des Oberforltkollegs, fortgefetzt. 
Seit I 847 war Lorentz 29) Oberforfl:meifl:er im Kollegium und ihm 
lag die Einrichtung der Forfl:en befonders ob. Zwei Drittel 
aller Staats- und Halbgebrauchsforfl:en, auch viele Kommunal
waldungen waren fchon I 8 50 eingerichtet. 3°) Durch eine V er
ordnung vom I8. Dezember I85 I wurde die Forfl:abtheilung des 
Finanz-Minifl:eriums und zugleich eine befondere Taxations-Kom
miffion unter Lorentz eingerichtet. 

Nicht minder hat die Forfl:einrichtungs-Methode des Fach
werkes in N affau, St) Hannover, 32) Braunfchweig, 33) den thüringi
fchen Staaten M) u. a. Anwendung gefunden. 

Meine kurze Darfl:ellung der Forfl:verwaltungsgefchichte 35) 

hat mir Gelegenheit gegeben, diejenigen Männer zu nennen, 
welche in diefer Periode in den mafsgebenden Stellungen der 

27) Ueber E. Fr. Hartig f. oben im II. Bande S. 336. 386. 
28) Später Oberlandforftmeifier. 
20) Später Oberlandforftmeifier, gell. 1873. 
30) Bis 1834 waren (Forfi- u. Jagd-Zeit. a. a. 0.) 348,275 Kaff. Acker, bis 

1850 714,282 Acker Staats- und Halbgebrauchsforfien eingerichtet. Die Gefammt
fläche derfelben betrug 987,014 K. Acker. 

31) Forfi- u. Jagd-Zeit. 1867. S. 248 fgde. 
32) V ergl. "V orfchriften ftir die Bearbeitung der Wirthfchaftspläne in den 

Domnialforfien des Kgrchs. Hannover« vom 6. I. 186o in der Forfi. u. Jagd-Zeit. 
186o, S. 249· Dengler's Monatfchrift, 186o, S. 409-424. Burckbardt, forfil. 
Verhältnifse v. Hannover, S. 58. 

33) Cotta im Tbarander Jahrbuch, 1842, S. 65. 
3.1) In Bezug auf S. Gotha vergl.: Oberforfirath Salzmann, Darfiellung des 

gothaifchen Taxations-Verfahrens, in den Protokollen des thüring. Forfivereins, 
1855. In Bezug auf Schw. Sondershaufen: Die Land- und Forfiwirthfchaft des 
Fürftenthums Schw. Sondershaufen etc. 1862. S. 270. 

35) Oben S. 56 bis 101 in diefern Bande. 
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Forfl:verwaltung gewirkt haben. Sie haben üch fafl: ohne Aus
nahme, wie ich gezeigt habe, in Bezug auf die Forfl:einrichtung 
für das Syfiem des Fachwerks entfchieden und haben fich um 
die Durchführung und weitere Fortbildung deffelben bedeutende 
V erdienfl:e erworben. Ihnen reiht fich als hervorragender Ver
treter des Fachwerks der kürzlich verfl:orbene Oberlandforfl:
meifl:er von Michael in Sondershaufen an.36) 

Diefer praktifchen Richtung des Forfieinrichtungswefens in 
Deutfehland gegenüber entwickelte lieh die theoretifche Lehre 
der Betriebsregelung vorzugsweife in der fireng-mathematifchen 
Richtung. An Vertretern des Fachwerksprinzips in der Literatur 
fehlte es zwar keineswegs; ich nenne von ihnen nur E. F. Har
tig ,37) Klipf1ein,38) Reber ,39) von Wedekind,'O) Pfeil,41) Arns
perger,42) Schultze,43) Karl,44) von den Neuern Albert,'") Kraft,46) 

3G) Eduard von Michael, I 8os zu Sachfa in Preufsen geb., auf dem Gym
nauum in Nordhaufen vorgebildet, iludirte in Clansthai und Giefsen, wurde fchon 
I823 als I8jähriger junger Mann Forilrath und nach dem Ableben des verdienten 
Oberjägermeiilers v. Wolffersdorf Oberforilmeifier und Chef der Forilverwaltung 
in Sondershaufen. 

Einen intereffanten Zwifchenfall bildete vor Jahren feine Berufung als Landes
vermeffungs-Direktor der Republik Uruguay mit dem Anerbieten von 20,000 Thalern 
Gehalt, welche er indess ablehnte. I873 feierte er fein soj. Jubiläum und erhielt 
den Titel Oberlandforfimeiiler. Er ilarb I874· Baur, Monatfchrift I 874, S. 132. 
Forfi- u. Jagd-Zeit. I874, S. 288. 

37J Die Forfibetriebseinrichtung nach fiaatsforfiwirthfchaftlichen Grundfätzcn. 
I826. 

38) Verfuch einer Anweifung zur Forfibetriebs-Regulirung, nach neueren An
lichten bearbeitet. 1823. Vergl. dazu v. Wedekind's neue Jahrbücher, 1846, 
S. 129; Pfeil, krit. BI. 1846. 2; v. Wedekind a. a. 0. 1847, S. 131. Hundes
hagen, Forfiabfchätzung, r8z6, S. 79 fgde. 

39) Handbuch der Waldtaxation. I827. (5. Abth. v. Behlen's Handbuch d. 
Forfiwiffenfchaft); 2. Autl. I 840. 

40) Anleitung zur Forfibetriebsregulirung und Holzertragsfchätzung der Forfien. 
I834· - Infiruktion hierzu. 1839· - Die Fachwerksmethoden der Betriebsregu
lirung etc. der Forfie. 1843. Neue Jahrbücher der Forfikunde, 1846, S. r; Foril
u. Jagd-Zeit. I85z. S. 41 fgde. 

41) Die Forfitaxation in ihrem ganzen Umfange. I833· 2. Aufl. I843, 3· r858. 
- Aufserdern viele Abhandlungen in den krit. Blättern, VIII. I. 2. IX. r. XII. 2. 
XXIII. r. XXVJII. 2. XXXIX. r. u. f. w. 

42) Die Forfitaxation behufs der Servitut-Ablöfung, vValdthei!ung und Wald
werthberechnung. 1841. S. ferner oben Note I9. 

43) J. C. L. Schnitze, die Forfltaxation, in d. allg. Forfi- u. Jagd-Zeit. 1835· 
S. 246. Vergl. daf. S. 209. Derf. "die periodifche Ausgleichung oder die Ein
theilung eines Hochwald-Betriebs-Komplexes nach den fog. Fachwerksmethoden,« 
in Behlen's Zeitfchrift, neue Folge, If. r. S. r, - Die Forfibetriebsregulirung 
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Grebe; 47) aber jene mehr theoretifirende Richtung, vertreten in 
erfter Linie von Hundeshagen, Klauprecht, Smalian, Karl, auch 
König, Karl Heyer u. A., trat in der Literatur weit mehr in 
den Vordergrund und namentlich die Methoden von Hundeshagen 
und Karl Heyer beherrfchten eine Zeit lang die literarifche 
Arena vollkommen. 

Hundeshagen 48) trat mit feiner f yfiematifch durchgearbeiteten 
Methode 1826 hervor, nachdem er fchon r82r die Hauptgrund
züge derfelben in feiner nEncyklopädie« veröffentlicht hatte. 
Sein in diefern Jahre erfchienenes Hauptwerk ndie Forfiab
fchätzung· auf neuen wiffenfchaftlichen Grundlagen« machte fehr 
bedeutendes Auffehen. Keiner hatte vor Hundeshagen die Forfi
abfchätzungslehre mit folcher wiffenfchaftlichen Schärfe behan
delt und wenn die in dem Buche befonders vertretene Paulfen'fche 
Idee des Nutzungsfaktors auch nicht ohne Weiteres das geifiige 
Eigenthum Hundeshagens genannt werden darf, fo ifi doch der 
fireng wiffenfchaftliche Ausbau diefes Gedankens ohne Zweifel 
fein W erk.49) 

Hundeshagen geht von der Anfchauung aus, dafs der Holz
vorrath eines Betriebsverbandes und der daran erfolgende Zu
wachs fich wie ein Geldkapital und feine Zinfen verhalten, der 
Art, dafs man im Allgemeinen nur den letzteren nutzen dürfe, 
ganz, wenn keine Veranlaffung vorliege, das Kapital zu ver
gröfseren (im Normalwalde), nur zum Theil, wenn das Kapital 
vermehrt werden müffe; mehr als die Zinfen (den Zuwachs) 
müffe man im entgegengefetzten Falle verbrauchen. Hieraus 
folge, dafs man im Normalwalde (mit regelmäfsiger Altersfiufen
folge, auf welche Hundeshagen das Hauptgewicht legt) als jähr
lichen nachhaltigen Ertrag die Summe des Zuwachfes zu be-

(z. Band v. d. Verfaffers Lehrbuch d. Forftwiffenfchaft). 1841. Vergl. auch 
Forft- u. Jagd-Zeit. 1844. S. 479· 

44 ) Die Forftbetriebsregulirung nach der Fachwerks-Methode. 1851. 
45) Lehrbuch d. forftl. Betriebsregulirung. r86r. 
46) Vergl. den trefflichen Auffatz in den kritifchen Blättern XLVIII. r. (1865), 

S. 222 "zur Würdigung der neueren Fachwerksmethode". 
47) Die Betriebs- und Ertrags•Regulirung der Forften. r867. Ein klaffifches 

Werk. 
48) Vergl. d. II. Band diefes Werkes, S. 319. 358. 
49) Pfeil bemerkt in den krit. BI. IV. r. (1828) S. 1: "Diefes Buch macht 

Anfpruch darauf, die Forftabfchätzung znerft vernunftgemäfs zu ergründen .•.. 
Es verdient unfere ganze Aufmerkfarnkeil und zwar um fo mehr, als der Ver
faffer gewohnt ift, feinen Gegenftand fcharf in das Auge zu faffen." 

Bernhardt, Forstgeschichte. IH. 18 
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trachten habe, den fammtliche Beflandsabtheilungen des Betriebs
verbandes zufammen jährlich liefern oder auch die Summe des 
(aus dem Quotienten Haubarkeitsertrag dividirt durch die Jahre 
des Umtriebes gefundenen) Durchfchnittsertrages aller Befl:ände 
des Betriebsverbandes.5°) Diefe Jahres-Ertrags-Ziffer flehe in 
einem beftimmten Verhältniffe zu dem in allen jüngeren Be
fländen vorhandenen normalen Maffenvorrathe d. h. fie bilde das 
letzte Glied einer Maffenreihe, deren einzelne Glieder die Maffen
vorräthe aller Altersflufen darflellen. Würden diefe Maffenreihen 
in einer Ertragstafel zufammengeflellt, fo laffe fich aus dem Ver
hältniffe des letzten Gliedes der Maffenreihe zur Summe der
felben für jede Umtriebszeit dasjenige Verhältnifs ableiten, in 
welchem die jährliche Nutzung zur Holzvorrathsfumme flehen 
müffe. Da Hundeshagen nun den Nachhaltsertrag nm als den 
Zinfeneingang vom flehenden Materialkapitale betrachtet, fo 
nennt er diefen Nutzungsweifer, den er durch einen Dezimal
bruch ausdrückt, das Nutzungs- oder Maffen-Prozent.51) 

Im abnorm beflandenen Walde könne nun, fo fehliefst er 
weiter, der Hiebsfatz einfach dadurch abgeleitet werden, dafs man 
den gegenwärtigen Materialvorrath mit dem Nutzungsprozente 
multiplizire; denn das Verhältnifs des Jahreshiebsfatzes zum 
Materialvorrathe fei daffelbe im Normalwalde und im abnorm 
beflandenen Walde; durch Anwendung des Nutzungsprozentes 
werde der Normalvorrath allmählig hergefl:ellt werden und zwar 
um fo fchneller, je häufiger der wirkliche Maffenvorrath neu er
mittelt und das Nutzungsprozent auf ihn angewendet werde.52) 

An eigentlichen Forfleinrichtungs-Arbeiten verlangte Hun
deshagen einen allgemeinen Betriebsplan, welcher über die zu 
bildenden Betriebsklaffen und über die bei jeder derfelben fefl
zuhaltende allgemeine Umtriebszeit Beflimmung treffen, fonfl:ige 
Dispofitionen über Hieb und Kultur der einzelnen Beflände nicht 
geben fall. Letztere wollte er vielmehr der Wirthfchaftsleitung 
überlaffen wiffen.53) 

In einem Taxations-Handbuche fallen die fpeziellen Diflrikts
befchreibungen, enthaltend Angaben über Gröfse, Beflandsbe
fchaffenheit, realen und normalen Durchfchnittsertrag, den gegen-

5°) Foril:abfchätzung S. ro6. 
51) Daf. S. 107. 
52) Daf. S. 109-IIJ. 
53) Daf. S. r8s-2o3. 236. 
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wärtigen Maffenvorrath, über den jetzigen laufenden (für das 
neuefl:e Jahrzehnt zu erwartenden) Zuwachs und den Durchfor
fiungsertrag, zufammengefl:ellt werden. Periodifche Revifionen 
follten je nach Bedürfnifs alle IO oder 20 Jahre wiederkehren. 

Das Hundeshagen'fche Verfahren .'>4) fand bald Gegner und 
Anhänger und ifl: lange Zeit Gegenfl:and heftigen literarifchen 
Streites gewefen. Ueber eine theoretifche Bedeutung jedoch ifl: 
daffelbe niemals hinausgelangt und das lebhafte Intereffe, wel
ches die vViffenfchaft dem Grundgedanken deffelben zuwendete, 
hat die praktifchen Bedenken nicht zu überwinden vermocht, 
welche einer Forfl:einrichtungsmethode entgegenflehen müffen, 
die lieh auf normale Maffenreihen ftützt, alfo auf eine Grund
lage, 55) welche mit den feitherigen Mitteln der Wiffenfchaft bis 
heute noch nicht hat befchafft werden können, die ferner des 
fefl:en Rahmens eines Betriebsplanes entbehrt und an dem fehwer 
wiegenden wiffenlchaftlichen Mangel leidet, dafs eine ihrer Haupt
vorausfetzungen nicht zutrifft. In Wahrheit ifi nämlich jene 
Proportion, aus welcher der Hiebsfatz abgeleitet wird, in vielen 
Fällen bei abnormen Waldzuftänden deshalb unrichtig, weil das 
Verhältnifs des Zuwachfes zum Vorrath häufig im Realwalde 
ein ganz anderes ifl:, als im Normalwalde. 

Von anderen Grundanfchauungen als Hundeshagen, geht 
Kar! Heyer bei Herleitung feines Hiebsfatzes aus.56) Er fafst 

5') Vergl. über daffelbe: Widenmann, in f. forfil. Blättern für Würtemberg, 
II. (1828) S. 148 fgde. III. (1829).- Pfeil in d. krit. BI. am oben angegebenen 
Orte, auch XI. 2. S. 92, und in f. For!Uaxation, S. 86 fgde.- K. u. G. Heyer, 
Waldertrags-Regelung, 2. Auft. S. 195 fgde. - Grebe, Betriebs- und Ertrags
Regulirung (1867) S. 275 fgde. - Judeich, Forll:einrichtung (1871) S. 271. 
Ferner in fafl: allen oben genannten Schriften über Taxation. 

Hundeshagen führte namentlich mit Widenmann einen ziemlich heftigen Streit. 
Man vergl. feine AufHitze in den •Beiträgen zur gefammten Forfiwiffenfchaft« II. 
(r828), 3· S. 167 und 177; II. 2. S. r84; III. r. (1845) S. r6o fgde. u. a. m. 

Er bot fchon r 826 einem feiner Rezenfenten, der behauptet hatte, das rationelle 
Verfahren müffe fo lange auf lieh beruhen, als man nicht im Belitze ganz zuver
läfliger Normal-Ertragstafeln fei, einen Preis von 100 Dukaten, wenn er den 
Beweis liefere, dafs die Anwendung nicht genau richtiger Ertragstafeln die Er
reichung des Normalvorrathes unmöglich mache (Forfl:abfchätzung, S. 126, Note). 

55) Hierauf haben fchon Widenmann (forfl:l. Blätter für Würtemberg, II. S. 148) 
und Pfeil aufmerkfam gemacht. Die theoretifchen Bedenken gegen das I-Iundes
hagen'fche Ertragsregelungs-Syfiem lind von K. I-Ieyer, Grebe, Judeich u. A. her
vorgehoben worden. 

5G) Vergl. »die Waldertragsregelung," 1841; 2. Aufl. 1862. Forfl:- u. Jagd
Zeit. 1842, S. 384; v. Wedekind, Jahrbücher· der Forfikunde, r842, S. 140. 

18* 
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die Erreichung des Normalzufiandes in einer befiimmten Zeit 
ins Auge, und findet in dem fummarifchen wirklichen Zuwachfe 
der Betriebsklaffe während des Einrichtungszeitraums und dem 
konkreten Vorrathe, von welcher Summe der Normalvorrath 
abgezogen wird, die gefammte Holzmaffe, über welche zu dis
poniren ifi. Wird fie durch die Zahl der Jahre des Einrichtungs
zeitraumes dividirt, fo ergiebt Geh der Jahreshiebsfatz.57) 

Karl Heyer fleht in Bezug auf fein Forfl:einrichtungsfyftem 
auf dem Boden der fogenannten öfl:erreichifchen Kameraltaxa
tion.5S) Wie diefe, findet er feinen Normalvorrath aus der Summe 
aller jährlichen Haubarkeits-Durchfchnitts-Zuwachsgröfsen der 
Betriebsklaffe, multiplizirt mit der halben U mtriebszeit. Der 
konkrete Vorrath foll bei älteren Befl:änden durch fpezielle 
Maffenaufnahme, bei den übrigen Beftänden aus dem nach dem 
wahrfcheinlichen Haubarkeitsertrag bemeffenen Durchfchnittszu
wachs, mit dem Befl:andsalter multiplizirt, gefunden werden. 

- Die Hauptmethoden der Waldertragsregelung. 1848. - Eduard Heyer, die 
Waldertragsregelungsverfahren der Hrn. Dr. C. Heyer und H. Karl, nach ihren 
Prinzipien geprüft etc. 1846. - Grebe a. a. 0. S. 304. 

57) Die Waldertragsregelung, 2. Aufl., S. 215. 
58) Die Methode der ö!l:erreichifchen fog. Kamera!-Taxation diente anfäng

lich nur dazu, die normalen Waldkapitalwerthe fe!l:zu!l:ellen, um bei fideikommiiTari
fchen vValdgütern den Nachweis zu erbringen, dafs der fundns inflructus, d. h. 
der dem Befitznachfolger zu überliefernde Holzvorrath vorhanden fei und um, 
wenn dies nicht der Fall, deffen Anfammlung zu bewirken. Sie entwickelt ihren 
Hiebsfalz nach der Formel: Der J ahreshiebsfatz ifl gleich dem jährlichen Ge
fammtzuwachfe der Betriebsklaffe plus dem durch die Jahre der Umtriebszeit ge
theilten pofitiven oder negativen Unterfchied zwifchen dem wirklichen Vorrathe 
und dem Normalvorrathe. 

Das Verfahren wurde fchon durch ein Hofdekret vom 12. VII. 1788 (aus 
J akfch' böhmifchem Gefetz- Lexikon mitgelheilt im Tharander forfllichen Jahrbuch, 
19ter Band, 1869, S. 79 fgde. durch Judeich) zur Anwendung in Oeflerreich vor
gefchrieben. Die der Kamera!- Taxations- Methode zu Grunde liegende Normal
wald-Idee ifl jedoch noch älter und es wird in dem Hofdekret wiederholt auf die 
bei der Steuer- Veranlagung augewandte Schätzungsmethode verwiefen, welche 
ebenfalls von derfelben Grundanfchauung ausging. Die betreffende Inflruktion 
konnte bis jetzt nicht aufgefunden werden. Das Verfahren der öflerr. Karneral
Taxation wurde in Deutfehland vom Jahre 1811 ab durch mehrere Auffätze in 
Andre's nökonomifchen Neuigkeiten« bekannt, zuer!l: aber 1823 von E. Andre 
(Salmifcher Oberförfler, feit 1824 Oberforflmeifier der Fürfll. Auersperg'fchen 
Forflen in Oefierreich) in feinem nVerfuche einer zeitgemäfsen Forflorganifation« 
feinen Grundzügen nach vollfländig dargeflellt. 

Vergl. über daiTelbe: K. Heyer, Waldertragsregelung. 2. Aufl. S. 189. -
Grebe, Betriebs- und Ertrags- Regulirung. S. 274. Judeich, Forfleinrichtnng. 
s. 264. 
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Die Summe der Realvorrathsgröfsen aller Abtheilungen bildet 
den Realvorrath des Betriebsverbandes. Den konkreten fum
marifchen Zuwachs findet er aus dem wirklichen jährlichen 
Haubarkeitsdurchfchnittszuwachs der einzelnen Befl:ände für die 
muthmafsliche Haubarkeits-Altersfl:ufe, multiplizirt mit der Zahl 
der Jahre des Ausgleichungszeitraums. Die Ausgleichungszeit 
endlich - und hier liegt einer der Angelpunkte des ganzen 
Verfahrens - bemifst Heyer wefentlich nach dem Verhältniffe des 
konkreten und normalen V orrathes, weiterhin nach den gefamm
ten wirthfchaftlichen V erhältniffen des Waldbefitzers fowohl, als 
des einzurichtenden Waldes felbfl:, nach der Rückficht auf die 
Befl:andsordnung und Befl:andsbefchaffenheit. 59) 

Heyer hat es nicht verkannt, dafs die mathematifche Re
gelung des Hiebsfatze..s in vielen Fällen nicht ausreichend ifl:, 
um dem wirthfchaftlichen Bedürfniffe zu genügen. Er felbfl: 
fprach es aus: n Man 'glaube nicht, dafs die praktifche Etatsordnung 
mit gutem Erfolge in die engen Grenzen einer mathematifchen 
Formel fich einzwängen laffe.<< 60) Dadurch bewies er aufs Neue 
feine praktifche Richtung und hob feine Betriebsregelungs-Methode 
über die rein theoretifche Bedeutung der übrigen Normalvor
rathsmethoden empor. 

Auch in Bezug auf den Betriebsplan ifl: er anderer Anficht, 
als Hundeshagen. Zwar fpricht er fich dahin aus, dafs die Auf
fl:ellung eines Betriebsplanes durch feine Methode nicht gerade 
bedingt fei, hält ihn aber aus praktifchen Gründen für noth
wendig.61) Die Beil:immung des Ausgleichungszeitraumes erfor
dert ja auch fchon die vorgängige F efl:fl:ellung eines generellen 
Wirthfchaftsplanes. 62) 

Der Grundgedanke der öfterreichifchen Kameraltaxe gab 
wahrfcheinlich auch dem Fürfl:lich Sigmaringen'fchen Forfl:rath 
Karl die erfl:e Anregung zu feiner Betriebsregelungs-Methode, 
welche er I 8 3 8 veröffentlichte. 63) 

Karl fetzte, wie Heyer, einen Ausgleichungszeitraum fefl:, 
und fand, wie diefer, den Hiebsfatz aus dem wirklichen Zu
vvachs plus der Vorrathsdifferenz, getheilt durch die Jahre des 

59) Waldertragsregelung. S. 222 u. a. a. 0. 
6°) Waldertragsregelung. S. 218. 

61) A. a. 0. S. 222, auch 168. 

62) Vergl. Judeich, Fadleinrichtung S. 276. - Grebe a. a. 0. S. 281. 

63) Grundzüge einer wiffenfchaftlich begründeten Forfibetricbs- Regulirungs

Methode etc. 1838. 
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Ausgleichungs-Zeitraumes. Aber er fügte diefer Summe noch 
ein drittes Glied mit entgegengefetztem Vorzeichen bei, nämlich 
die Differenz zwifchen dem normalen und wirklichen Zuwachs, 
dividirt durch die Jahre des Ausgleichungszeitraums und multi
plizirt mit der Anzahl der Jahre, welche feit der Schätzung (bis 
zu dem Etatsjahre, für welches der Hiebsfatz befl:immt werden 
foll) verBoffen find. 

Karl geht hierbei von der Betrachtung aus, dafs die all
mählige Veränderung des wirklichen Zuwachfes (feine Annäherung 
an den Normalzuwachs) bei der Herleitung des Hiebsfatzes Be
rückfichtigung finden müffe. 1ft der Normalvorrath bei der 
Schätzung gröfser, als der wirkliche V orrath, wird alfo weniger 
genutzt, als der gefammte wirkliche Zuwachs der Betriebsklaffe, 
fo findet nicht allein eine Materialanhäufung, fondem auch eine 
Zuwachsmehrung fl:att. Letztere kann aber genutzt werden, 
ohne die Erreichung des Normalvorrathes zu beeinträchtigen. 
Im umgekehrten Falle - fo nimmt Karl an - erfolgt neben 
der Vorrathsverminderung auch eine Zuwachsverminderung, um 
welche der Hiebsfatz vermindert werden mufs. Der Gedanke, 
welcher der im Uebrigen fein durchgearbeiteten Karl'fchen Me
thode zu Grunde liegt, würde richtig fein, wenn einem gröfseren 
oder kleineren Vorrathe auch fiets ein gröfserer oder kleinerer 
Zuwachs entfpräche. Dies ifi aber nicht der Fall. 

Nach der Karl'fchen Methode müfste der Hiebsfatz ilreng 
genommen jährlich ermittelt werden. Da dies unmöglich ifl:, 
fo bildet Karl rojährige Perioden, und nimmt die Ziffer mit wel-

cher er die Zuwachsdifferenz multiplizirt, ein für allemal = IO an. 
2 

185 I verfuchte es Karl,64) die Prinzipien der Normalvor
raths-Methoden in eigenthümlicher Weife mit den Grundlagen 
der Fachwerksmethoden zu kombiniren. 

Er nahm den aus der konkreten Holzmaffe, dividirt durch 
das Befiandsalter berechneten Durchfchnittszuwachs pro Flächen
einheit gleich I an (Durchfchnittszuwachseinheit). Die Summe 
der Durchfchnittszuwachseinheiten pro Flächeneinheit ifl: dann 
gleich der Altersziffer, und der Gefammtvorrath eines Wald
theils an Durchfchnittszuwachseinheiten gleich der Fläche, mul
tiplizirt mit dem Befl:andsalter. Bei normaler Altersabfiufung 

6 ') Die Forfibetriebsregulirung nach der Fachwerks-Methode auf wiffenfchaft
lichen Grundlagen. 1851. 
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ergiebt fich die Summe der in der Betriebsklaffe vorhandenen 
Zuwachseinheiten, indem man die halbe Umtriebszeit mit der 
ganzen Fläche multiplizirt. Bildet man Perioden, fo tritt an die 
Stelle der halben Umtriebszeit das Durchfchnittsalter, welches 
die der Periode angehörigen Bef1:ände erreichen und man findet 
den Gefammtvorrath aus der Summe aller Periodenvorräthe. 
Diefer V orrath vermehrt fi.ch bis zur Mitte der Abtriebsperiode 
(nach dem Prinzip des progreffionsmäfsig verminderten Zuwach
fes). Die jährliche Nutzung an Durchfchnittszuwachs-Einheiten 
findet man alfo, indem man zu dem jetzigen V orrath den Zu
wachs bis zur Mitte der Abtriebszeit hinzuaddirt und die Summe 
durch die Jahre des Umtriebs dividirt (Alles ausgedrückt in 
D.urchfchnittszuwachs-Einheiten). 

Es mufs an diefer Stelle bei diefen wenigen Andeutungen 
über das neuere Karl'fche Abfchätzungs- V erfahren fein Bewen
den haben. Dies Verfahren hat fich weder in der Wiffenfchaft, 
noch in der Praxis Anerkennung zu erringen vermocht. Alles, 
was Karl durch daffelbe erf1:rebt, wird auf anderem Wege leich
ter erreicht. Der Karl'fche Weg if1: fehwerfällig und er ftützt 
fi.ch faft ganz allein von allen konkreten Regelungsfaktoren auf 
das Bef1:andsalter. 65) 

Es if1: eine bemerkenswerthe Thatfache, dafs die wiffen
fchaftlichen Bef1:rebungen, welche fich auf die mathematifchen 
Methoden der Betriebsregelung bezogen, fafl: fammtlich von 
wefl:- und ftiddeutfchen Forf1:männern ausgingen. Hundeshagen, 
Heyer, Karl gehörten dem füdlichen und füdwefl:lichen Deutfch
land an. An ihren Befl:rebungen nahmen die öfl:erreichifchen 
Forfl:männer lebhaften Antheil; unter ihnen ifl: Breymann durch 
fein dem Hundeshagenfehen V erfahren nahefl:ehendes F orfiein
richtungsverfahren fehr bekannt geworden.66) Die norddeutfchen 

65 ) Zur Kritik diefer Methode vergl. Judeich a. a. 0. S. 288. - Grebe, 
a. a. 0. S. 286. - For!l:- u. Jagd-Zeit. 185 I, S. 447, wo eine Rezenfion der 
vorgedachten Schrift. 

66) Kar! Breyrnann, Prof. an der Forll:akadernie zu Mariabrunn und dafelbll 
1870 gell:orben, Verfaffer eines uLehrbuchs der reinen Mathematik für angehende 
Forllleuteu, welches 1856 und 1859 erfchien und grofse Anerkennung fand, ver
öffentlichte 1855 in einer befonderen Schrift nAnleitung zur Berechnung des Holz
zuwachfes und nachhaltigen Ertrags der Wälder« feine Betriebsregelungsrnethode, 
deren Grundfalze er fchon feit 1852 in der öll:erreichifchen Vierteljahrsfchrift in 
mehreren Auffätzen theilweife entwickelt hat. 

Das Verfahren Breymanns beruht auf der Grundanfchauung, dafs der Nor
malzull:and eines Betriebsverbandes neben vollkommener Be!l:ockung durch die 
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Forfl:wirthe aber traten fafl: fämmtlich für das Fachwerk ein 
und flanden der fpekulativ- theoretifchen Richtung ihrer füd
deutfchen Fachgenoffen ablehnend gegenüber. Nur der Ober
forfl:meifl:er Smalian in Stralfund machte in diefer Beziehung 
eine Ausnahme. 67) Ein mathematifcher Kopf, eifriger Anhänger 
der Hundeshagen'fchen Theorie, fuchte Smalian diefelbe in dem 
Sinne fortzubilden, dafs er der Berechnung des Normalvorrathes 
und Nutzungsweifers nicht allgemeine Normalertragstafeln, wie 
Hundeshagen, fondem örtlich durch Rekonfl:ruktion aller früheren 
Glieder der Maffenreihen vermitte1ft Baumanalyfe hergefl:ellte 
Tafeln zu Grunde legte. Den Zuwachsgang ermittelte er dem
gemäfs durch Analyfirung von Probefl:ämmen,_ die Stammzahl 
einer jeden Altersfl:ufe nach dem Wachsraume, den ein jeder 
Stamm nach feinem Kronendurchmeffer auf den verfchiedenen 
Altersfl:ufen einnimmt (nach dem von ihm fogenannten »Kronen
ratze»). 

Neben den kurz gefchilderten Normalvorraths-Methoden find 
feit Oettelt eine Reihe von Betriebsregelungs-Syfl:emen in der 
Literatur erörtert oder in der Praxis verfuchsweife angewendet 
worden, welche den Hiebsfatz nach Durchfchnittsgröfsen be
fl:immen, fei es, dafs diefe aus den Ergebniffen der feitherigen 
Holzabnutzung in den einzurichtenden Forfl:en abgeleitet oder 
nach Lokal-Ertragstafeln bemeffen oder endlich durch wirkliche 
Unterfuchung des konkreten Zuwachfes der einzelnen Betriebs
klaffen ermittelt werden. Zu den Vertretern der letzteren Me
thode gehörten in diefer Periode der bayerifche F orfl:meifl:er 
Martin 68) und der Verfaffer einer 1848 in Kaffel erfchienenen 

normale Altersabfiufung bedingt fei, welcher ein normales Durchfchnittsalter ent
fpricht. Die Vergleichung des konkreten Durchfchnittsalters mit dem normalen 
ergiebt den Nutzungsweifer, d. h. das Verhältnifs des wirklichen zum Normaletat. 

Der Grundgedanke des Breymann'fchen Verfahrens ift im Wefentlichen der
felbe, wie der des Hundeshagen'fchen; Breymann findet nur den Ausdruck für 
den wirklichen und normalen Vorrath im wirklichen und normalen Durchfchnitts
alter- Diefe Annahme ift, wie leicht nachzuweifen, irrig. 

Vergl. Judeich, Forfteinrichtung, S. 289. Grebe, Betriebs- und Ertrags-Re
gulirung. S. 277. Breymann, Anleitung zur Holzmefskunft, Waldwerthsbeftimmung 
und Waldertragsberechnung. 1868. 

67) Beitrag zur Holzmefskunft. 1837. - Anleitung zur Unterfuchung und 
Feftfiellung des Waldzufiandes, der Forfieinrichtung, des Ertrages und Geldwer
thes der F orften etc. 1840. 

68) »Der Wälder Zuftand und Holzertrag.« 1836. 
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Schrift "die Ermittelung des nachhaltigen Ertrages der Wälder, (( 
Kraufs.69) 

Martin findet den natürlichen Waldertrag aller Waldungen 
in der Summe der Durchfchnittsmehrungen (er verfleht darunter 
den Quotienten aus den jetzigen Holzmaffen der Befiände durch 
die Befiandsalter, alfo den Jahresdurchfchnittszuwachs für das 
konkrete Alter) 70) und der vorhandenen Nebenbefiandsmaffen 
(Zwifchen-Nutzungen des Jahres), den Hiebsfatz aber gleich dem 
natUrliehen Waldertrag in Forfien mit normaler Altersabfl:ufung, 
dagegen abweichend von diefern in Waldungen mit unregel
mäf.siger Altersabfiufung. Die Gröfse diefer Abweichung will 
er befiimmt wiffen in freier Berücklichtigung aller konkreten 
Waldverhältniffe, auf Grund eines genauen Holzfällungsplanes für 
die erfi.e Periode. 71) Herbeiführung des normalen Altersklaffen
V erhältniffes ifi. ihm Haupt-Wirthfchaftsziel. 

Kraufs fi.ützt lieh auf den wunderbaren Satz "dafs der 
jährliche Zuwachs eines jeden Befiandes von jedwedem Alter 
das Produkt des erfijährigen Zuwachfes und des Befiandsalters 
feio 72) und behauptet dabei, dafs die Befiandsmaffe in einem 
gewiffen Alter in lieh die Befiandsmaffe aus dem vorigen Jahre 
plus der erfijährigen Zuwachsmaffe, letztere multiplizirt mit dem 
Alter des Befi.ands, enthalte u. d. m., will aber den Hiebsfatz 
ähnlich, wie Martin, herleiten. Auf feine meifi höchfi verfchro
benen Anflehten hier näher einzugehen, erfcheint gänzlich über
ftüflig. 

Eine ganz neue Richtung erlangte die Lehre von der Forfi.
einrichtung durch die Reinertragstheorie der neuefien Zeit, wel
cher ich im folgenden Paragraphen eine eingehende Befprechung 
widmen werde. Diefe Theorie mufste mit Jogifeber Nothwen
digkeit zur Befiandswirthfchaft führen, d. h. zur Individualilirung 
der einzelnen Befiände in Bezug auf ihre Abnutzung und die 
Stellung, welche ihnen im Betriebsplane anzuweifen war. Ja, 
bei firenger Einführung der finanziellen Umtriebszeit mufsten die 
Begriffe des Betriebsverbandes und der Befiandsordnung. fehr 
viel von ihrer Bedeutung verlieren und die Gefammt-Wirthfchaft 
in einem Reviere lieh in eine fo grofse Zahl von Wirthfchafts
einheiten mit felbfiändigem Umtrieb und Betrieb zerfplittern, 

69) "Die Ermittelung des nachhaltigen Ertrags der Wälder.« r848. 
70) Der Wälder Zufiand etc. S. ro8 fgde. 
71) A. a. 0. S. rso. fgde. 
72) Die Ermittelung des nachhaltigen Ertrags etc. S. 39· 
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als Beftände oder Beftandsgruppen mit verfchiedener finanzieller 
Umtriebszeit vorhanden waren. 

Es konnte nicht ausbleiben, dafs das Prinzip des höchfl:en 
Boden-Reinertrags und der finanziellen Umtriebszeit auf die Ent
wicklung der Lehre von ·der Forfl:einrichtung ebenfo, wie auf die 
der ganzen Forfl:wirthfchaftslehre einen tiefgreifenden Einflufs üben 
mufste. Die erfl:ere erhielt ein neues Wirthfchaftsziel und einen 
ganz neuen Mafsfl:ab für die Bemeffung einer ihrer Hauptgrund
lagen, der Umtriebszeit; fie hatte lieh mit diefen neuen Faktoren 
auseinanderzufetzen, ohne jene wichtigen Rückfichten auf die An
einanderreihung der Befl:ände zu einem Betriebsganzen, auf die 
rationelle Folge von Hieb und Kultur, mit denen das Reiner
tragsprinzip vielfach in Widerftreit treten mufste, zu vernach
läffigen. 

Vom Standpunkte der Finanz- (Geld-) Theorie konnte der 
Hiebsfatz weder durch eine V ertheilung der Gefammtholzer
zeugung auf Zeitfache oder einzelne Jahre des Umtriebes, ge
funden, noch aus der Vergleichung des Normalvorrathes, Nor
malzuwachfes oder der normalen Altersabftufung mit den ent
fprechenden konkreten Waldzufl:änden abgeleitet werden, fon
dem er ergab fich als der Ertrag der nach finanziellen Gefichts
punkten zum Hieb disponirten Befl:ände als etwas Sekundäres. 
Waren alle bisherigen Betriebsregelungsmethoden von der To
talität des Vorrathes, des Zuwachfes oder der Fläche in einer 
Wirthfchaftseinheit ausgegangen, um aus ihnen und dem Um
triebe auf irgend einem Wege die Jahres- oder Perioden-Nutzungs
gröfse abzuleiten, fo mufste nun, da von diefen Rechnungs-Grund
lagen eine, die allgemeine Umtriebszeit fehlte, ftreng genommen 
der gerrau entgegengefetzte Weg gewählt werden; die ganze 
Entwicklung hatte den einzelnen Befl:and mit feiner individuellen 
(finanziellen) Umtriebszeit zum Ausgangspunkt zu nehmen und 
der Hiebsfatz ergiebt fich in. voller Unabhängigkeit von dem Prin
zip der Nachhaltigkeit als die Summe der Maffenerträge aller 
Beftände,_ welche im finanziellen Sinne hiebsreif find. Ob fie 
die Hälfte, ob fie ein Zehntel, ob dreiviertel aller Befl:ände eines 
Forftreviers ausmachen, ift im Sinne der ftrengen finanziellen 
Methode gleichgültig. 

Dafs diefelbe in diefer rein prinzipiellen, fchärfften Auffaf
fung für den Staat als Waldbefitzer ebenfo, wie für den Grofs
waldbefitz unbrauchbar fei, weil beide aus ihrer Waldwirthfchaft 
innerhalb gewiffer Grenzen nachhaltigen Nutzen fordern mi.iffen, 
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verkannten die Anhänger der neuen Lehre von der finanziellen 
W aldwirthfchaft keinen Augenblick. Eben fo wenig überfahen 
fie es, dafs die Grundlagen der Wirthfchaftsdispofition in gröfseren 
Waldwirthfchaften, die regelrechte Aneinanderreihung der Hiebs
flächen, Bildung von Betriebsklaffen und Hiebszügen, die Ver
theilung der Nutzung fowohl als der Kultur nach den Grund
fätzen einer angemeffenen merkantilen Verwerthung der Produkte 
und der Arbeitstheilung, durch die finanziellen Gelichtspunkte 
nicht alterirt werden dürfen. Es erwuchs vielmehr die wiffen
fchaftliche Aufgabe, die beiden einander bis zu einem gewiffen 
Grade widerfireitenden Prinzipien mit einander zu verföhnen; die 
praktifche Ausführung konnte erfi dann als gerechtfertigt er
fcheinen, wenn jener theoretifche Ausgleich gefunden war. 

Ihn zu finden, wurde zuerfi im Königreich Sachfen verfucht. 
Dort, wo die verdienfl:vollen Vertreter der Reinertragstheorie 
lehren und wirken, Oberforfirath Judeich, Profeffor Prefsler, Ober
forfl:meifier Roch, entwickelte lieh unter firenger Anlehnung an 
die praktifche Durchführung in mehreren Staatsforarevieren eine 
neue Theorie der Forfieinrichtung auf der Grundlage der höcJ:
fl:en Geldverzinfung der in der Forfiwirthfchaft arbeitenden Ka
pitalien, deren wiffenfchaftliche Ausformung Judeich in feinem 
I8JI erfchienenen trefflichen Werke ndie Forfl:einrichtung<< über
nommen hat. 

Den Ausgleich jener beiden bereits bezeichneten Haupt
prinzipien rationeller Waldwirthfchaft, des Prinzips des höchfien 
finanziellen Effektes und desjenigen der nachhaltigen, wirthfchaft
lich-geordneten Abnutzung findet er darin, da[s durch eine 
periodifche Flächendispolition, die lieh auf gerraue V ermeffung, 
Bildung von Betriebsklaffen, Hiebszügen und Abtheilungen, 
fowie auf die an charakterifl:ifchen Befiänden ermittelte all
gemeine finanzielle Umtriebszeit gründet, die Hiebsfläche der 
nächfl:en I o oder zo Jahre ermittelt und dann innerhalb des 
Rahmens des Flächenplanes und der Befl:andsordnung die ein
zelnen Hiebsorte - d. h. alle Flächen, auf denen der Hieb 
wirthfchaftlich nothwendig ifl:, die finanziell hiebsreifen und die
jenigen Befiände, welche der Befiandsordnung zum Opfer fallen 
mü[[en ( diefe ohne Bemeffung der finanziellen Hiebsreife), end
lich die Orte, deren Hiebsreife im Sinne des Weiferprozentes 
zweifelhaft ifi - zufammengefiellt werden. Der Hiebsfatz er
giebt lieh nun aus den Erträgen aller diefer zum Hieb gefl:ellten 
Befl:ände; er wird jedoch nach dem konkreten Altersklaffen ver-
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hältniffe, den V erhältniffen des Holzmarktes oder auch nach 
der normalen Jahreshiebsfläche im Sinne der Reinertragslehre 
im pofitiven oder negativen Sinne korrigirt. 

Man fieht, dafs diefe neue Methode der Betriebsregelung den 
periodifchen Flächenfatz ganz in der Weife des Flächenfachwerks 
ermittelt, dafs dagegen das Prinzip der höchfl:en Bodenreinrente 
den Umtrieb und die fpeziellen Betriebsdispofitionen für die erfl:e 
Periode beeinflufst; auch diefe aber werden nur in fo weit bei 
der praktifchen Durchführung mit den Mitteln der Finanzrech
nung hergeleitet, als nicht höherflehende Erwägungen, die der 
Gefammtheit der wirthfchaftlichen Verhältniffe des einzurichten
den Reviers entfpringen und nicht mathematifcher Natur find, 
ein Anderes verlangen. 

Wie eifrig die wiffenfchaftliche Arbeit ·fich feit 1820 dem 
rationellen Ausbau der Lehre von der Forfl:einrichtung und Er
tragsermittelung zuwendete, erhellt aus dem Vorangeführten zur 
Genüge. Kaum ein anderer Zweig der Forfl:wiffenfchaft fand 
fo reiches Irrtereffe der Männer der Wiffenfchaft und vVirthfchaft; 
kein anderer hat eine fo breite Literatur aufzuweifen. 73) 

Neben den allgemeinen, die ganze Lehre umfaffenden Lehr
büchern wurden in diefer Periode eine fehr grofse Zahl tüch
tiger Spezialarbeiten über V ermeffung und Eintheilung der For
fien, über Befiandsordnung, Zuwachslehre, Holzmefskunde ver
öffentlicht und man darf wohl behaupten, dafs alle diefe Wiffens
zweige fchon heute einen achtunggebietenden Grad von tüch
tiger und feiner Durchbildung erlangt haben. 

Dabei ifi die noch bei Beginn diefer Periode herrfehende 
Anficht, dafs es eine befondere Forfimathematik geben könne, 
dafs man alfo die allgemeinen Lehren der Mathematik für das 
Bedürfnifs des Forfl:mannes befonders zufammenfl:ellen müffe, 
allmählig mehr und mehr in den Hintergrund getreten. Jener 
nunmehr fo gut wie veralteten und durch die beffere Bildung 
der Forfitechniker unhaltbar gewordenen Anficht verdankten die 
Werke von Rogg,74) König,75) Reber,76) HierF7) und Breymann78) 
ihre Entfiehung. 

73) Den vollfländigllen Nachweis der forllmathematifchen Literatur giebt 
v. Löffelholz-Colberg in der •forlllichen Chrellomathie«, III. Theil. 1871. 

74) Anfangsgründe der Mathematik (I. Theil eines v. Rogg beablichtigten 
Lehrbuchs der Forllwiffenfchaft). 1826. 

Dr. Ignaz Rogg war, wie ich einer Notiz bei v. Löffelholz-Colberg, Chrello
mathie, III. S. 702 entnehme, 1796 geb., 1827-32 Docent der Mathematik an 
der Univerlität Tübingen. 
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Die das Ganze der Forfl:einrichtung und Ertrags-Ermittelung 
umfaffenden Werke von Hundeshagen, Karl Heyer, Klipfl:ein, 
W edekind, Pfeil, Arnsperger, Martin, Kr aufs, Smalian, Schultze, 
Karl, Albert, Kraft, Grebe, Judeich find fchon oben angeführt 
worden und es bedarf ihrer nochmaligen Zufammenfl:ellung hier 
nicht. 

Hundeshagen veröffentlichte fchon I826 in feiner »Forfl:ab
fchätzung<< eine Charakterifl:ik und vergleichende Ueberficht aller 
älteren Taxations - Methoden und Pfeil fehrieb I 828 eine 
"hifl:orifche Skizze der Ausbildung der Lehre von der Forfl:ab
fchätzung und Forfl:einrichtung.<< 79) Aehnliche hifl:orifch-kritifche 
Ueberfichten enthalten die meifl:en der feit I830 erfchienenen 
Lehrbücher der Waldertragsregelung. 

Von geringerem W erthe als die bereits genannten Werke, 
find Hoffmann's 80) "Forfl:taxation<< (I823), die "Forfl:betriebsein
richtung nach fl:aatsforfl:wirthfchaftlichen Grundfätzen<< von Ernfl: 
Friedrich Hartig (I826). 81) 

Für die Befl:andsbefchreibung im Hochwalde gab E. Stahl 
I 86 5 ein neu es V erfahren an, welches an die Stelle der WOrt
befehreibungen Zahlen fetzen wollte (Abfl:ands-Befl:andsdichtig
keits-, Vollholzigkeits- etc. Ziffern).S2) Ein ganz originelles Ab
fchätzungsverfahren machte W. Jäger I 8 54 bekannt, ohne dafs 
daffelbe jedoch Anerkennung gefunden hätte. 83) 

75) Die Forft-Mathematik. 1835· 5· Auf!. r864 v. Grebe. S. oben. 
76} Handbuch der Mathematik, Geometrie, Stereometrie und Trigonometrie 

und deren praktifche Anwendung für Forftmäuner etc. r84I/43· Das Buch ill 
wiffenfchaftlich unbedeutend und für mathematifch wenig gefchulte Lefer beftimmt. 
Reber war herzogl. Leuchtenbergifcher Adminiftrationsrath. 

77) Forfiliche Mathematik. I. Theil. 1852. Joh. Ed. Hier! war Profeffor 
in Afchaffenburg, feit 1832 in München. Vergl. unten € 26. 

78) Das oben fchon angeführte "Lehrbuch der reinen Mathematik für an
gehende Forftleute«. r8s6/S9· 

79) Krit. Blätter, IV. r. S. 90. Vergl. auch a. a. 0. XIL. r. S. 109. 
80) 7ter Baud der Bechftein'fchen Encyklopädie, eine fehr mittelmäfsige Ar

beit. Dr. Job. Jof. Ign. v. Hoffmann war Mathematiker, nicht Forftmann und 
fungirte feit 1802 an verfchiedenen Lebranftalten in Afchaffeuburg. v. Löffelholz
Colberg, Chreftomatie, III. S. 679. F. u. J. Z. 1845, S. 87. 

81) Band II, S. 336. Das Buch ift mehr eine Inllruktion, als eine wiffen
fchaftliche Arbeit. 

82) Beiträge zur Holzertragskunde. 1865. 
83) Holzbeilands-Regelung und Ertrags-Ermittelung der Hochwälder. 1854. 

Das Buch gehört, wie ein Recenfent in der Forft- und Jagd-Zeit. 1855 S. 63 
richtig bemerkt, in die Raritätenkammer, das Formelwefen des Verfaffers zu den 
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Die Lehre von der Vermeffung und Eintheilung der Forfien 
wurde in edler Linie durch die For.flverwaltungen der einzelnen 
deutfchen Staaten felbfi praktifch gefördert. In allen gröfseren 
Staaten ergingen treffliche Infiruktionen 81) in diefer Beziehung. 
Ernfi Friedrich Hartig fehrieb r828 eine npraktifche Anleitung 
zum Vermeffen und Kartiren der For.fle,« ohne jedoch die po
lygonometrifche Methode der Vermeffung zu lehren. In neuerer 
Zeit haben Franz Baur 85) und Kraft 86) diefen Wiffenszweig in 
felbfiändigen Werken behandelt und E. Braun machte fchon 
I 8 55 auf die in neueil er Zeit in den Vordergrund getretene V er
bindung der Waldeintheilung mit dem W egef yfiem aufmerkfam. Bi) 

Treffliche Darfiellungen der bei der Eintheilung der Forfien 
feilzuhaltenden Grundfätze finden ftch in den "forfilichen Hülfs
tafeln« von Burckhardt 88) und in den Werken über For.fleinrich
tung von König, Grebe, Judeich. 

Die "Holzmefskun.fl" wurde in diefer Periode in zahlreichen 
Lehr- und Handbüchern behandelt, unter denen die von Smalian 
(Beitrag zur Holzmefskun.fl, 1837), Klauprecht (Holzmefskun.fl, 
1842 und 1846), Baur (Holzmefskun.fl, r86o, 2. Aufl. 1875), Kunze 
(Holzmefskunfi, 1873) die bedeutend.flen find. Die Zuwachs
lehre verdankt ihre erflen exakten Grundlagen G. L. Hartig 
und H. Cotta, welche dann von G. König, Smalian, Hundes
hagen, Reber, K. Heyer, G. Heyer, Burckhardt, Grebe u. A. 
weiter fortgebaut und von Prefsler namentlich in Bezug auf die 
Methoden und die Hülfsmittel der Ermittelung zu feiner Durch
bildung gebracht wurden. 

Zuwachsprozenttafeln wurden fchon von G. L. Hartig 89) und 
H. Cotta, 90) fpäter von Reber,91) Burckhardt,ü2) Grebe93) aufge-

Kuriofttäten. Es erfcheint deshalb auch eine Dar!lellung der Jäger'fchen Methode, 
die ganz auf einer überaus feinen Unterfuchung der Stammgrundflächen und J uhres
ringbreiten beruht, hier nicht angebracht. 

SI) Vergl. betreffs der Vermeffungs-In!lruktionen: v. Löffelholz-Colberg, forlll. 
Chreftomathic, IV. 1868. S. 18-21. 

85) Lehrbuch der niedem Geodäfte, vorzüglich f. Forllwirthe. 1858. 2. Aufl. 
1872. 

SB) Die Anfangsgründe der Theodolitemeffung etc. 1865. 
S7) Ueber Anlagen von Schneifsenfy!lemen und ihre Beziehung zur Waldein-

theilung und Waldvermeffung. 1855. 
SS) Hiilfstafeln S. 25 I. 
so) In der Infiruktion f. d. Forfitaxatoren v. 1819. 
00) Grundrifs der Forftwiffenfchaften. Anhang. 
01) Waldtaxation, S. 232. Auch Smalian gab 1837 in feinen »allgemeinen 

Holzertrags-Tafeln« folche für den "zuwachsfatz«, 
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fiellt. Alle Ertragstafeln find daneben als Zuwachstafeln zu be
trachten. 

An Irrthümern fehlte es auch hier nicht. Obwohl H. Cotta 
fchon I 820 die Zuwachslehre im W efentlichen richtig dargefl:ellt 
hatte, fl:ellte Kraufs I836 den oben fchon angeführten falfchen 
Satz über den Zuwachsgang der Holzbefl:ände auf. 94) Gegen 
die von Hundeshagen feinen Ertragstafeln zu Grunde gelegte 
konfiante W achsthumsfkala trat Pfeil I 8 36 in die Schranken, 
indem er mit Recht auf die fl:renge Abhängigkeit des Zuwachs
ganges von den örtlichen Verhältniffen hinwies.95) 

G. König förderte die Zuwachslehre fehr bedeutend, legte 
jedoch überall die umfiändlichere Umfangsmeffung zu Grunde 
und fiellte die ganze Materie in wenig handgerechten, ge
meinfafslichen Formen dar.9ü) Seine durchaus richtig entwickel
ten Lehrfätze über den Gang und die Natur des Maffenzuwach
fes in abfolutem und prozentalem Ausdruck, feine prinzipiell 
richtigen, aber oft noch etwas umfl:ändlichen Methoden der Zu
wachsermittelung find von M. R. Pre[sler fpäter vervollfl:ändigt 
und vor allen Dingen in gebrauchsgerechte Formeln gebracht 
worden.97) 

Smalian, 98) dem die Zuwachslehre und die Methode der 
Zuwachsermittelung manche Förderung verdankt, betrachtete den 
Zuwachs als Zins vom Zins und gab eihe Formel für das Zu
wachsprozent (1840). Er wendete zur Zuwachsermittelung die 
Baum-Analyfe an. Eine einfache Zuwachsprozent-Formel gab 
Fr. W. Schneider I853· 99) 

Bedeutende Fortfehritte machte die Zuwachslehre und die 
Methode der Zuwachsermittelung durch die Arbeiten von Karl 
Heyer '· Guftav Heyer, lOO) Eduard Heyer.101) Die verfchiedenen 

02) Hülfstabellen für Forfitaxatoren. I. Hft. 1852. 
03) Forfibetriebsregulirung. 1867. S. 84. 
01) Vergl. S. 281. 
05) Kri tifche Blätter. X. 2. ( 1836). 
OG) Jahrbücher d. Forflkunde v. Laurop (1823). III. Forfimathematik. 1835. 
07) Ueber Prefsler f. unten. 
08) Holzmefskunfi. 1837. S. 108 fgde. 
00) Forfi- u. J agd.Kalender. 1853. S. So. 

100) Ueber die Ermittelung der Maffe, des Alters und des Zuwachfes der I-Iolz
befiände. 1852. 

101) Berechnung des progreffiv ·abnehmenden Zuwachfes etc. Forfi- u. Jagd
Zeit. 1858. S. 83. 
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Arten des Zuwachfes wurden fcharf getrennt;102) Gufiav Heyer 
erbrachte den Beweis, dafs das Holz nicht nach Art einer geo
metrifchen, fondem nahezu nach der einer arithmetifchen Reihe 
zuwächfi1°3) und trat damit den Anfichten Smalian's,1°1) Brey
mann's 105) u. A. entgegen; Prefsler106) aber vervollkommnete die 
Theorie des Zuwachfes und die Methoden der Zuwachsermitte
lung durch feine für den praktifchen Gebrauch überaus geeig
neten Formeln und Tabellen nicht minder, als durch die von 
ihm erfundenen Geräthe und Hülfsmittel der Ausführung. Sein 
Gefetz der Stammbildung, 107) feine Lehrfätze 108) über den Gang 
des Maffenzuwachfes, feine fcharfen Herleitungen der Begriffe 
des Quantitäts-, Qualitäts- (Werths-) und Theuerungs-Zuwachfes 
eröffneten der wiffenfchaftlichen Zuwachslehre zahlreiche neue 
Gefichtspunkte und in feinem Zuwachsbohrer erhielt die prak-

102) Man befchäftigte fich fchon frühzeitig mit dem Verhältniffe des Be!l:ands
alters-Durchfchnitts-Zuwachfes und laufendjährlichen Zuwachfes. Kar! Heyer !l:ellte 
dies Verhältnifs in allen wichtigen Punkten und ziemlich vollftändig dar. Den 
wichtigen Satz, dafs der jährliche Durchfchnittszuwachs noch wächll:, wenn der 
laufendjährliche Zuwachs fchon fmkt und zwar fo lange wächfl:, als letzterer gröfser 
ill:, als der Gefammtdurchfchnittszuwachs aller vorhergehenden Jahre, bewies Jäger 
zuerft in der Forfl- und Jagd-Zeit. 1841 S. 177 in einer Recenfion der Heyer'fchen 
Waldertragsregelung. V ergl. auch Papius in der Forfl:- und Jagd -Zeit. 1845, 
S. 4II: nDie Berechnung des Durchfchnittszuwachfes«. Forft- u. Jagd-Zeit. r87o. 
S; 482. 

103) G. Heyer betrachtet den Holzzuwachs als einfache, am Boden aus dem 
Kapitale fich anlegende Zinfen. S. nüber die Ermittelung der Maffe etc. der Holz
be/lände« (r852). s. 121. 

1°'<) Holzmefskun!l: S. roS. 

105) Anleitung zur Holzmefskunft, Waldertragsbeftimmung und Waldwerlh
berechnung. 1868. Baur, Holzmefskun!l: S. 275· 

100) Das einfchlägliche Material findet fich befonders in folgenden Schriften 
Prefsler's: Der Mefsknecht, r852 (2. Auf!. 1854); der rationelle Waldwirth, 1858; 
die for!l:liche Finanzrechnung, 1859; der Hochwaldbetrieb der höchften ßodenkraft, 
1865; über die Nützlichkeit etc. eingehender Zuwachsbeobachtungen etc. (Abdruck 
ohne Jahreszahl); der praktifche Holzkubirer, 1866 (I. Abth. d. nforll:l. Hülfs
buchs); Supplemente zum forftl. Hülfsbuch, 186]; der kompendiös-praktifche 
Forfttaxator, r868; Forftliches Hülfsbuch, 1869; der umfaffend- praktifche Holz
Kubirer, r87o; fotll:liche Ertrags- und Bonitirungstafeln, 1870; neue holzwirth
fchaftliche Tafeln, i857, 1873 etc. etc. 

107) Das Gefetz der Stammbildung. r865. 

108) Vergl. über diefelben die neueren Lehrbücher der Holzmefskunft von 
Kunze (1873) und BilUr (2. Auf!. 1875), in letzterem S. 377 fgde. 
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tifche Zuwachsermittelung im Walde em überaus fehätzbares 
Geräthe. 109) 

Einfl:immigkeit der Anflehten über die befte Methode der 
Zuwachsermittelung wurde jedoch bis jetzt nicht erreicht. Manche 
Schriftfl:eller, wie Nördlinger 110) neigen noch neuefter Zeit der 
Anficht zu, dafs die einzige zuverläf.fige Methode ein genaues 
Sektionsverfahren fei. Andere,111) unter ihnen namentlich Prefs
ler, ftreben darnach, mitte1ft einfacherer V erfahrungsweifen eine 
für taxatarifehe Arbeiten vollkommen genügende Genauigkeit 
zu erzielen.112) 

Neben der Zuwachslehre wurde in diefer Periode auch die 
Lehre von der lVIaffenermittelung zu einer allen wiffenfchaft
lichen und praktifchen Anforderungen entfprechenden Durchbil
dung gebracht. 

Zur lVIeffung der Baumhöhen bediente man fich feit alter 
Zeit eines in Quadrate eingetheilten, quadratifchen Brettes mit 
Loth, welches von G. König etwas vervollkommnet und in die 
Praxis eingeführt wurde.113) Wefentlich verbefferte Höhenmeffer 
wurden in diefer Periode in grofser Zahl konfl:ruirt, unter denen 
ich die von Prefsler, 114) Winkler v. Brückenbrand, 115) Fauft
mann,116) Weife,117) E. Heyer118) nenne. 

109) U eber denfelben vergl. Tharander Jahrbuch, XVII, S. 156; R. Hartig in 
Danckelmann's Zeitfchrift I. S. 110; Baur, Holzmefskunft S. 350. 

110) Krit. BI. XLVIII. (1865), I. S. 171. XLIX. (r867), 2. S. II2. 

111) Vergl. darüber Täger in d. Forft- u. Jagd-Zeit. 1867, S. 170; Beyreuther 
daf. 1867 S. 365. 

112) Baur, Holzmefskunft, S. 391. Baur hält für wiffenfchaftlich- genaue, am 
Einzelflamm vorzunehmende Zuwachsunterf uchungen das s·ektionsverfahren für das 
einzig richtige, ift aber der Anfleht, dafs für taxatarifehe Zwecke die Zuwachs
fchätzung nach Ertragstafeln oder nach d. Gefammtalters-Durchfchnittszuwachs 
vollftändig ausreiche (S. 394). 

113) Befchrieben in der For!lmathematii<, auch in Stahl's Maffentafeln, C. Heyer's 
forft!latifchen Unterfuchungen. 1846. 

111) Der Mefsknecht als Höhenmeffer, befchrieben im nMefsknecht«. 
115) F. Grofsbauer "der Winkler'fche Tafchendendrometer«, 1864. Winkler, 

Anleitung zur Kon!lruktion und dem Gebrauche eines einfachen Tafchendendro
meters. 2. Aufl. 1846. 

116) Spiegel-Hypfometer v. Faultmann (Grofs. Heff. For!lmeifter). Baur, Mo
natfchrift. r871. S. 41 .. D. In!lrument ift befchrieben in der For!l- u. Jagd-Zeit. 
I856. s. 44!. 

117) Danckelmann's Zeitfchrift, VI., wo eine Befchreibung und Abbildung. 
118) Verhandlungen d. XX. Verfammlung füddeutfcher For!lwirthe in Afchaf

fenburg. I 86g. Beilage. 
B ern h ar d t, Forstgeschichtc. III. 19 
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Zur Baumfiärkemeffung, fowohl am liegenden, als flehenden 
Holze bediente man fich feit alter Zeit eines Gabelmaafses oder 
eines Baumzirkels, zur U mfangmeffung vielfach auch einer mit 
zolllangen Gliedern verfeheneu Baummefskette. An die Stelle 
der meifi roh und ungefchickt gearbeiteten älteren Kluppen tra
ten in diefer Periode fehr verbefferte Konfiruktionen, unter denen 
die von Sma1ian,t 20) Reifsig,t21) C. Heyer,t22) Friedrich,t23) Pü
fchel,124) Stahl,12ä) Prefsler ,t26) die würtembergifche Baummefs
kluppe127) und die würtembergifche Kubirungskluppe,128) die von 
Gufiav Heyer129) und E. Heyer130) anzuführen find. Der alte 
Baummefszirkel wurde von Prefsler verbeffert und neuerdings 
bekannt gemacht.131) An die Stelle der Baummefskette trat 
ziemHeb allgemein das Mefsband.132) 

Zur genauen Ermittelung des Kubikinhalts gefällten Holzes 

119) Ueber die Erfindung der edlen Kluppe habe ich Nichts ermitteln können. 
Das \V ort ifl uralt (vergl. Krünitz, ökon.-technol. Encyklopädie, 41. Th. I78I. 
S. 56), von "klieben« (fpalten) abzuleiten und bedeutet im Allgemeinen eine Enge 
oder Klemme. Die Zimmerleute nennen Kluppen die Kloben, mit denen fie zwei 
Hölzer zufammen halten. Ueber Kluppen überhaupt vergl. aufser den Lehrbüchern 
der Holzmefskunfl:· E. Heyer in der Forfl- und Jagd-Zeit. r86o. S. 2IO. I86I. 
S. Sr. Prefsler, neue holzwirthfch. Tafeln, Tafel I, Note 12. 

120) Holzmefskunfl S. 12. 
121) Jahrbücher d. Forftkunde, von v. Wedekind. 32. Heft. S. 1-8. 
122) Forflflatifche Unterfuchungen. S. 56. 
123) Friedrich'fche Kluppe mit zwei beweglichen Schenkeln. Baur, Holzmefs

kunfl, S. I I. 
121) Forfl- u. Jagd-Zeit. 1858. November-Heft. Baur, Holzmefskunfl, S. I3. 

Püfchel's Kluppe ifl der Friedrich'fchen fehr ähnlich, doch feheint Püfchel letz
tere nicht gekannt zu haben. 

125) Befchrieben in Grunert's forfl!. Blättern, VI. S. 138. Vergl. auch Stahl, 
Maffentafeln, Einleitung. 

126) Prefsler's Kluppe ifl mehrfach in deffen Werken befchrieben und ge
nannt, vergl. u. A. die Erläuterungen zu den "holzwirthfchaftlichen Tafeln«. 1857· 

127) Baur, Holzmefskunfl, S. 8. Diefe v. Barth in Loffenau (Schwarzwald) 
angefertigte treffliche Kluppe ifl neuefler Zeit neben der G. Heyer'fchen von dem 
Vereine deutfcher Verfuchsanflalten zur Anwendung beim Verfuchswefen empfohlen 
worden. Zu ganz feinen Unterfuchungen fertigt Staudinger in Giefsen eine Stahl
kluppe mit Nonius. 

128) Ba ur, Holzmefskunfl, S. 13. 
129) Forfl- u. Jagd-Zeit. 1868. S. 439· 
130) Forfl- u. Jagd-Zeit. 1861. S. Sr. 
131) Vergl. über den Baummefs-Zirkel, Baur, Holzmefskunft, S. I6. Dafs er 

etwas zu kleine Refultate liefert, hat R. Micklitz in der Forfl- u. Jagd-Zeit. I86o 
nachgewiefen (S. 108 fgde.). 

132) Baur, Holzmefskunfl S. 17. 
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wurden vielfach Xylometer angewendet.J33) Die ftereometrifchen 
Formeln für die Inhaltsberechnung von Baumflämmen wurden 
befonders von Oberftudienrath Riecke 134) (Berechnung als abge
ftutzter Kegel, abgell:umpftes Paraboloid und Neiloid) bearbeitet. 
Die fo wichtige Lehre von den Formzahlen wurde von König, 
Smalian, Prefsler, Rinicker u. A. erfolgreich gefördert und fl:eht 
im Begriff zu einer allen wiffenfchaftlichen Anforderungen ge
nügenden Ausbildung zu gelangen. Die älteren Schriftfteller 
bis auf Hundeshagen und. König befchränkten ftch auf die Er
mittelung von Brufthöhenformzahlen (unächte); Formzahlen, für 
1/n der Höhe berechnet, führte Smalian in die Literatur ein, die 
Prefsler fpäter ächte nannte. Der Begriff der abfoluteh Form
zahlen (für den über der gerneffeneu Querfläche flehenden 
Stammtheil) fl:ellte Hans Rinicker zuerfl: auf.t35) 

An Formzahltafeln ift die neuere Literatur nicht arm; 136) 

Kreisflächen- und Kubik-Tafeln wurden ebenfalls in reicher Aus
wahl veröffentlicht.J37) 

Unter den Methoden der Befl:ands-Maffen-Ermittelung 

133) Vergl. über diefelben Baur, Holzmefskunft S. 23. Ueber den Schneider'~ 
fchen Xylömeter Forft- u. Jagd-Kalender, 1852, S. 92. 

134) Fr. Jof. Pythagoras Riecke, geb. 1_794, befuchte d. Gymnafium in Stutt
gart, ftudirte Theologie, wendete ftch dann aber den mathematifchen Wiffenfchaf
ten zu und lehrte 1823-64 als Prof. der Mathematik und Phyfik in Hohenheim. 
S. 1852 hatte er den Titel »Oberftudienrath«. Vergl. f. Schrift »über die Be
rechnung d. körperlichen Inhalts unbefchlagener Baumfiämme. Ein Programm. 
1849. Ferner: Mathematifche Unterhaltungen. 1868. 1873. 

135) H. Rinicker (Oberförfter d. Kantons Aargau) »über Baumform und Be
fiandsma!Te.« 1873. Eine vortreffliche Abhandlung. 

130) Vergl. über die bis jetzt von den Forftverwaltungsbehörden und Schrift
fiellern veröffentlichten Formzahlen: Püfchel, die Baummeffung und Inhalts-Be
rechnung nach Formzahlen und Maffentafeln. 1871. Es mufs an diefer Stelle 
daran erinnert werden, dafs die erften Keime einer wiffenfchaftlichen Formzahl
Lehre von Paulfen entwickelt wurden, der fchon 18oo feine »Unterfuchungen über 
die Baumformzahlen der Kiefer« niederfehrieb, die 1845 in Hundeshagens Bei
trägen z. gefammten Forfiwiffenfchaft (III. 2. S. 65 fgde.) abgedruckt wurden. 
Vergl. im II. B. diefes Werkes S. 353· 

137) Unter den Kubiktabellen, deren Zahl Legion ifi, find die von König 
(1813), Hoffmann (1814), Pfeil (1821. 1845), Hohenadel (1826), Huber (1828. 
2. AuA. 1839), Rudorff (1825. 2. AuA. 1835), Smalian (1846), Hefs (1841), Stahl 
1849. 6. Au-tl. 1865), Braun (1855), Burckhardt (186o), Prefsler (1866) zu nennen. 
Kreisflächentafeln find u. A. von Stahl (1856), Prefsler, neuefl:er Zeit in fehr em
pfehlenswerther Bearbeitung v. Prof. .Dr. Artbur Frhr. v. Seckendorff in Maria
brunn herausgegeben worden (1873). 

19* 
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blieben Okularfehätzung 138) und Probeflächen- Unterfuchungen 
noch vielfach in praktifchem Gebrauch. 139) Daneben behielten 
die Probeftammverfahren, fchon feit Oettelt's Zeiten angewendet, 
ihre Geltung. 

G. König veröffentlichte 1840 »allgemeine Waldfchätzungs
tafeln«, aus denen man zu jeder Beftandeshöhe und Stammform 
und zu jedem Waldfchluffe den erfahrungsmäfsigen Holzgehalt 
pro Morgen ohne fonderliehe Kenntnifs der Forfl:taxation leicht 
und ficher entnehmen follte. 140) Da jedoch bei dem Gebrauch 
diefer Tafeln nicht einer der Maffengehalts-Faktoren durch direkte 
Meffung ermittelt werden follte, fo hat dies V erfahren keine 
Anerkennung gefunden. König wollte die Befl:ands-Kreisf!ächen
fumme nach dem von ihm aufgeftellten, aber unhaltbaren Prinzip 
der Abftandszahl ermittelt wiffen. 

Der Gedanke, durch Meffung und Inhaltsberechnung einer 
fehr grofsen Zahl von Stämmen der verfchiedenen Hauptholzar
ten und verfchiedener Wuchsformen grofse Durchfchnittswerthe 
der Formzahlen zu gewinnen und diefe dann zur Berechnung 
von Maffentafeln zum Gebrauche bei den Forfl:einrichtungen zu 
verwenden, fo dafs Probefällungen und fpezielle Formzahl-Un
terfuchungen vermieden werden und nur die Stammgrundflächen, 
die mittlere Beftandshöhe und das Alter zu ermitteln bleiben, 
wurde um diefelbe Zeit in Bayern zur praktifchen Durchführung 
gebracht. An 40220 liegenden Stämmen wurden zu diefern Be
hufe die Formzahlen ermittelt, eine mittlere verglichene Form
zahl (Querfläche r,3 m. über dem Boden) ermittelt und hiernach 
die Maffeninhalte berechnet.141) 

Die bayerifchen Maffentafeln,142) deren Zufl:andekommen das 

138) Um die weitere Ausbildung der Methode der Okularfehätzung hat lieh 
namentlich der Oberforftmeifter Kohli verdient gemacht. Vergl. oben S. 69 und 
Kohli, Anleitung zur Abfchätzung flehender Kiefern. r861. 

139) Ueber die Methode der Maffenaufnahme durch Probeflächen, vergl. die 
Anleitung zur Aufnahme und Berechnung von Probeflächen in Hochwaldungen, 
herausgegeben v. k. bayer. Forfieinrichtungsbureau. 1840. Baur, Holzmefskunfi, 
S. 287 und alle anderen Lehrbücher d. Holzmefskunft. 

lW) Vergl. über die König'fchen Waldfchätzungstafeln Baur, a. a. 0. S. 269. 
141) Vergl. Stahl in der Einleitung zu feinen Maffentafeln. Monatfchrift f. d. 

würtemb. Forflwefen. 1851. S. 201; r852. S. 129. Tb. Hartig •über die bayer. 
Maffentafeln« in der Forft- u. Jagd-Zeit. r853· S. 133; G. Heyer daf. S. z8r. 

"'2) Muffentafeln zur Beftimmung des Inhalts der vorzüglichften deutfchen 
Waldbäume aus dem Durchmeffer in Brullhöhe und der ganzen Länge etc., be
arbeitet v. Forfteinrichtungsbureau des k. bayer. Finanzminifteriums. 1846. 
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V erdienfl: Schultze's 143) und Spitzel's 144) ifl:, erfchienen 1846. Ihre 
Anwendbarkeit wurde in Bayern, H5) Würtemberg, 146) Preufsen, 147) 

Heflen, 148) Oefl:erreich 149) in grofsem Maafsftabe geprüft und fie 
wurden als ein fehr brauchbares Hülfsmittel der Beftands-Maffen
fchätzung befunden. Stahl rechnete fie 1852 für preufsifches 
Maafs um,150) Bufchek für öfl:erreichifches M;aafs (I8SS),151) Behm 
I 872 für Metermaafs.152) Anfangs von manchen Sachkennern, 
auch von Prefsler, 153) mit Mifstrauen aufgenommen und für nur 
lokal anwendbar erklärt, haben fie das Bürgerrecht in der forft
lichen Praxis und Literatur fehneU erlangt. 

Prefsler empfahl lange Zeit hindurch befvnders das Maffen
Aufnahme- Verfahren vermitte1ft ächter Formzahlen.1M) Den 
praktifchen Schwierigkeiten gegenüber, welche daffelbe bei Be
ftänden mit fl:arken Höhendifferenzen findet, modifizirte er das 
V erfahren und gelangte im W efentlichen wieder zur Anwendung der 
Brufthöhenformzahlen zurück. t55) 1857 empfahl er feine Grund
ftärken- und Richthöhen-Methode auch für Beftandsmaffenauf-

143) Oben II. Band dief. Werkes S. 264. 
144) Oben S. 75· 
m) Stahl in der Einleitung z. f. Maffentafeln, 1853. Baur, Holzmefskun!l:, 

s. 257· 
146) Baur, a. a. 0. S. 26 r. 
147) Forft- u. Jagd-Zeit. 1866, S. 294· - Baur, a. a. 0. S. 262.- Grunert, 

for!l:l. Bl. XII. S. 133· 
148) Baur, a. a. 0. S. 265. 
149) Vergl. Micklitz, "Werth der bayer. Maffentafeln«. 186o. 
150) Maffentafeln zur Beftimmung des Holzgehalts flehender Bäume. 1853. 
151) Hufcheck, Bearbeitung der bayer. Maffentafeln für ö!l:erreichifche For!l:-

wirthe. Verhandlungen der For!l:fektion für Mähren und Schlefien. 1855. II. Heft. 
152) Maffentafeln zur Be!l:immung des Gehaltes fLehender Bäume an Kubik

metern fefter Holzmaffe. 1872. 
153) Gegen die Muffentafeln haben fleh u. A. erklärt: Prefsler ("zur Warnung 

für Forfttaxatoren, welche nach den bayer. Muffentafeln fehätzen wollen,« in der 
Forft- u. Jagd-Zeit. 1863 und "die bayer. Maffentafeln vor dem Fon1m d. Wiffen
fchaft u. Erfahrung« in d. Supplementen zu diefer Zeit. V. 3.) und Judeich (Forfi
u. Jagd-Zeit. r86r S. 117), für diefelben Baur (Forft- u. Jagd-Zeit. 1859 S. 250. 
485; 186o S. 251. 413, 1863 S. 431 u. a. a. 0.), Fauftmann, der im Auftrage 
der grofsh. hef!ifchen Regierung über ihren Werth fpezielle Unterfuchungen ange

ftellt hat (Forft- u. Jagd-Zeit. 1864, S. 173), Gayer (Baur, Monatfchrift, 1867 
S. 209), Kohli (in Grunerts forftlichen Blättern, I., 1861, S. 235), Seidenfticker 
(Forft- u. Jagd-Zeit. 1861, S. 106) u. A. 

154) Vergl. Tharander Jahrbuch. 1853. S. 25. Holzwidhfchaftliche Tafeln, 
(1857) u. in vielen anderen Schriften Prefslers. 

155) Vergl. hierüber Baur, Holzmefskunft. S. 240. 
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nahmen.l5G) Unter den Modellftammverfahren wurde die von 
Huber herrührende ältere Methode des arithmetifch-mittleren 
Modellftamms feit I 8 57 durch die feineren Methoden von 
Draudt157) (Durchmefferklaffen, Modellftämme nach beftimmtem 
prozentalem V erhältniffe von jeder Klaffe, Aufarbeitung aller 
Probeftämme zufammen nach Sortimenten, Ermittelung der Be
ftandsmaffe aus dem V erhältnifs der Kreisflächenfumme der Pro
beftämme zu der des Beftandes), Urich 158) (von dem Draudt'
fchen dadurch unterfchieden, dafs für jeden Probeflamm eine 
Gruppe von gleicher Stammzahl gebildet wird), R. Hartig 159) 

(Klaffen-Modellflämme nach gleichen Stammgrundflächen- Sum
men) verdrängt. - -

Der grofse Reichthum der Literatur über Forfteinrichtung, 
Ertragsregelung, Holzmefskunft hat mich zu einem langen literar
hiftorifchen Exkurfe genöthigt, der auch fo noch nur das Wich
tigfte in knappfier Form mehr andeuten, als ausführen konnte. 

'vVerfen wir einen Blick zurück auf die erften V erfuche der 
Empiriker, die vorhandenen Holzmaffen zu ermitteln und den 
Waldertrag nachhaltig zu geitalten, auf Beckmann' s Bindfaden 
und bunte Holznägel, auf feinen mühfelig berechneten Ab
nutzungsplan - und vor uns entrollt fich da:, Bild des fiaunens
werthen Fortfchrittes, der fich in fünfviertel Jahrhunderten voll
zogen hat. 

In Wahrheit ift kein anderer Theil der Forftwiffenfchaft fo 
wirkungsvoll gefördert, mit fo exakter Methode bearbeitet wor
den, als diefer und die neue Zeit fchickt !ich an, noch höhere 
auf dem Gebiete der Ertrags-Ermittelung liegende Aufgaben zu 
löfen. Die feitherige Arbeit auf diefern Gebiete hat Geh mehr 
mit der Vervollkommnung der Methoden und wiffenfchaftlichen 

1 ~ 6) Tharander Jahrbuch, XII. (1857) S. 174-
157) Draudt veröffentlichte f. Verfahren 1857 (S. 121) in der Forfi- u. Jagd

Zeit. und fehrieb über daffelbe 186o eine befondere kleine Schrift: "Die Ermit
telung der Holzmaffen«. Ein längerer Iiterarifcher Streit knüpfte fich an die Ver
öffentlichung, der zumeill: in der Forll:- u. Jagd-Zeitung geftihrt wurde (vergl. dort 

1861 S. 282. 400. 447· 485; 1862 S. 76. 107. 198. 238. 350. 467; 1863 S. 33· 
170. 230. 306; 1864 S. 79· 422; 1865 S. 321). Prefsler fprach fich fehr aner
kennend über das Verfahren aus (Forfi- u. Jagd-Zeit. 1861 S. 327), Stahl da
gegen im entgegengefetzten Sinne (daf. 1866, S. 297). 

158) For!l:- u. jagd-Zeit. 186o S. 381; 1862 S. 76; 1864 S. 79, 422. 
159) Die Rentabilität d. Fichtennutzholz- und Buchenbrennholz-Wirthfchaft im 

Harze und Wefergebirge. 1868. 
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Hülfsmittel befchäftigt, als mit der Löfung pofitiver Auf
gaben. Jene Beihebungen haben einen befriedigenden Ab
fchlufs gefunden; die Bearbeitung zahlreicher hochwichtiger Auf
gaben beginnt. Der Verein deutfcher Verfuchs -Anfialten, zu 
grofsen w\ffenfchaftlichen Arbeiten durch feine Organifation her
vorragend geeignet, hat den Plan zu ausgedehnten Formzahl
und Ertrags- Unterfuchungen, welche thunlichft alle deutfchen 
Waldgebiete umfaffen, alle wichtigen Holzarten, die ganze Fülle 
von Standortsverfchiedenheiten im Reiche umfaffen follen, ent
worfen und beginnt die Durchführung deffelben. 

Was auf diefern Gebiete feither geleiftet worden ifi, t60) 

mufste Stückwerk bleiben, da jede einheitliche Organifation der 
Arbeit fehlte. Durch jene grofse Unterfuchung wird unfere 
Wiffenfchaft - das fieht zu hoffen - der klaren Erkenntnifs 
der W achsthumsgefetze in unferen Wäldern um einen grofsen 
Schritt näher kommen und es wird für die wiffenfchaftliche Ar
beit der Zukunft eine neue, fefie Grundlage gewonnen werden, 
deren hohe Bedeutung Niemand verborgen bleiben kann, der in 
das W efen diefer Wiffenfchaft einen Einblick gewonnen hat. -

160) Damit foll nicht behauptet werden, dafs die feitherigen Ertrags- und 
F~rmzahl-Unterfuchungen nicht fehr verdienftvoll und werthvoll feien. 

Unter d.,n Ertragstafeln fmd neben den älteren v. G. L. Hartig, Cotta, Kö
nig die von Pfeil u. Schneider (1843), Burckhardt (Hülfstafeln für Forfttaxatoren 
etc. 1852), Breymann (Tafeln f. Forftingenieure und Taxatoren, r8 59), Prefsler 
(Neue holzwirthfchaftliche Tafeln, 1857, neu aufgel. 1873), Kar! (Grundzüge einer 
wiffenfchaftl. begründeten Forftbetriebs- Regulirungs-Methode. I838), Th. Hartig 
(Vergleichende Unterfuchungen über den Ertrag der Rothbuche im Hoch- u. 
Pflanzwalde, im Mittel- und Niederwaldbetriebe etc. r851), R. Hartig (Verglei
chende Unterfuchungen über den Wachstbumsgang u. Ertrag der Rothbuche und 
Eiche im Speffart, der Rothbuche im öl1lichen W efergebirge, der Kiefer in Pom
mern, der Weifstanne im Schwarzwald, r865, und das oben citirte Werk: Die 
Rentabilität etc.; Grebe (in feiner Schrift: Buchenhochwaldbetrieb. 1856) befon
ders beachtenswerth. 

Ertragsunlerfuchungen über einzelne Holzarten und Waldgebiete haben ferner 
veröffentlicht: Euro, fürftl. Hatzfeld'fcher Forl1meifter (f. d. Eiche und Kiefer in 
den Trachenberger Forflen. Verband!. d. fchlef. Forftvereins. r86o, S. 168), 
v. Seebach (für die Buche im Solling, in den Verh. d. Hils-Sollings-Vereins r86r), 
Forftmeil1er Jahnel (Fichte im Riefengebirge, in Liebich's »aufmerkfamen Forft
mann,« II. 2.). Ueber den Durchfchnittszuwachs in den bayerifchen Alpen (Forft
verwaltung Bayern's S. 23), der- Föhre in der Oberpfalz (for/11. Mittheilungen 
lii. 2. r86o), im bayerifchen Walde (Forftverwaltung Bayern's, S. so), im frän
kifchen Walde ( daf. S. 74), Steigerwald (Martin, Wälderzttfland S. 90) u. f. w. 
liegen intereffante Notizen vor. 
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§ 20. Die Lehre von der Waldwerthberechnung und forst
lichen Statik. - Die Theorie der höchsten Verzinsung der 

waldwirthschaftlichen Kapitalien. 
Die älteren Methoden der Waldwerthberechnungi) waren 

für das praktifche Bedurfnifs eingerichtet und mit allen den 
Mängeln behaftet, welche eine geringe mathematifche Durchbil
dung und unklare Anfchauungen über Zuwachsgang und Ertrag 
der Waldungen, fowie über die allgemeinwirthfchaftlichen Grund
lagen des forfl:lichen Gewerbes im Gefolge haben mufsten. 

Es galt, diefe Lehre in doppelter Richtung fortzubauen, 
einmal in Bezug auf die Natur und das Verhältnifs der in der 
Wald wirthfchaft arbeitenden Kapitalien und den gefammten Pro
duktionsaufwand, fodann betreffs der mathematifchen Methoden, 
durch welche ein genauer, fcharf zutreffender rechnungsmäfsiger 
Ausdruck zu gewinnen war für das Verhältnifs des Raubertrags 
zu dem gefammten Produktionsaufwand. 

Die Eigenart des wenig beweglichen forftlichen Gewerbes, 
welche einen eigentlichen, aus dem Verhältniffe von Angebot 
und Nachfrage herzuleitenden Marktpreis für Forfl:grundftücke 
und beftandene W aldfl:ücke ausfchliefst, die wichtige Rolle, wel
che die aufftehenden Beftandsmaffen, der Zuwachs, die Holz
preife der Zukunft bei jeder Waldwerthberechnung fpielen, 
zwingen zu Diskontirungen und Prolongirungen auf lange Zeit
räume und räumen dem anzuwendenden Zinsfufse, fowie der zu 
Grunde zu legenden Zinsberechnungsmethode eine Bedeutung 
ein, welche bei land wirthfchaftlichen W erthberechnungen nicht 
befl:eht, die aber die Schwierigkeiten einer jeden Waldwertb
berechnung erheblich vermehrt. 

Der Lehre von der V erzinfung der Waldkapitalien und von 
der anzuwendenden Methode der Zinsrechnung wendete lieh 
folgerichtig die Aufmerkfamkeit der denkenden ·Forfl:männer von 
dem Augenblicke ab zu, wo man begann, die wiffenfchaftlichen 
Grundlagen der W aldwerthberechnung zu erforfchen. 

G. L. Hartig 2) wendete einfache Zinfen an, liefs diefelben 

1) Zur Gefchichte der Lehre von der Waldwerthberechnung vergl. Pfeil »zur 
Gefchichte der Waldwerthberechnung« in den krit. BI. XVI. I. (1841) S. III 

fgde. J. C. L. Schnitze in f. Zeitfchrift »kritifche Beleuchtung etc.« 1843, S. r 
fgde. - Forflliche Blätter v. Grunert u. Leo, II. S. 321 fgde. 

2) Forfttaxation, r8 IJ. S. 174. Hartig hielt übrigens auch die Zinfeszinsrech
nung für zuläffig; die Inftruktion v. 28. I. r814 kennt jedoch nur einfache Zinfen. 
Oben im II. Bande S. 359 fgde. 
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jedoch von Periode zu Periode fl:eigen ein Verfahren, deffen 
wiffenfchaftliche Unhaltbarkeit längfl: erwiefen ifl:. Für die An
wendung von Zinfeszinfen fprechen fich zuerfl Nördlinger3) (1805) 
und Hofsfeld aus;') Cotta kombinirte beide Methoden und wendete 
Mittelzinfen an.5) Ein langer Streit emtfpann fich, der bis nach 
1850 dauerte und mit dem vollkommneu Siege der Rechnung 
nach Zinfeszinfen endete, für welche König, 6) Hundeshagen,7) 
Pfeil, 8) Burckhardt9) (für befchränkte Zinfeszinfen) Breymann 10) 
u. A. eintraten, während E. F. v. Gehren (1835) fich für geome
trifch-mittlere l1) und Th. Hartig 12) (r 8 55) für arithmetifch-mitt
lere Zinfen ausfprachen. Die neueren Schriftfleller, welche fich 
mit Waldwertb-Berechnung befchäftigt haben, Albert,13) Bofe,14) 

G. Heyer,15) Kraft,16) Fauflmann,17) Oetze\,18) Baur 19) und Prefs
ler20) find für die Anwendung von Zinfeszinfen. 

Den Begriff des forfllichen Produktions-Aufwandes hat 

3) Im II. Bande S. 359· 
4) Daf. S. 360. 
5) Entwurf einer Anweifung zur Waldwerthberechnung. 1818. S. 20. 
6) Vergl. deffen Forfimathematik an mehreren Stellen. 
7) Forllabfchätzung (1826) il 100. 
8) Forlltaxation, 1833. S. 398. In der 3· Auf!. diefes Werkes (1858) S. 384 

läfst übrigens Pfeil die Zinfeszinsrechnung für Werthberechnungen zum Zwecke 

der Enteignung ganz fallen und will in diefern Falle nur einfache Zinfen ange

wendet wiffen. 
9) Der Waldwerth in Beziehung auf Veräufserung, Auseinanderfetzung und 

Entfchädigung. 1859. Burckhardt ill zwar für Zinfeszinsrechnung, will aber be

fchränkte Zinfeszinfen anwenden und näh~rt fich in fofern den Vertretern 

des Prinzips d. Mittelzinfen. 
10) Anleitung zur Waldwerthberechnung.. 1855. Vergl. auch krit. Blätter 

v. Pfeil, XXXIX. 1. (1857) S. 19. 
11) Anleitung zur Waldwerthberechnung. 1835. Eine fehr mittelmäfsige Arbeit. 
12) Forll- u. Jagd-Zeit. 1855. S. 122. 
13) Lehrbuch der Waldwerthberechnung. 1862. 
14) Beiträge zur Waldwerthberechnung. 1863. 
15) Anleitung zur Waldwerthberechnung. 1865. 
16) Zur Waldwerthberechnung und forlll. Statik, in den krit. Blättern (1866) 

XLIX. I. S. 148. Daf. 2. S. I55· 
17) Forll- u. Jagd-Zeit. 1849. S. 441; r853· S. 204, 364; 1854. S. 82. 
18) Daf. 185o. S. 243. 
19) Ueber die Berechnung der zu leillenden Entfchädigungen für die Abtre

tung von Wald zu öffentlichen Zwecken. 1869. 
20) Prefsler hat kein befonderes Lehrbuch der Waldwerthberechnung gefchrie

ben, aber alle feine Schriften enthalten einzelne Theile diefer Lehre und feine 

ganze Theorie des Geld-Reinertrags der Forll:en fteht in engfier Verbindung mit 
den Waldwerthberechnungs- Theorien. 
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Hundeshagen 21) zuerfl: klarer begrenzt, nachdem Cotta fchon 
1818 denfelben in feinen allgemeinen Grundzügen entwickelt 
hatte.22) Hundeshagen zog jedoch aus den von ihm richtig er
faf'lten Begriffen von. Rohertrag und Produktionsaufwand nicht 
die richtigen, das V erhältnifs diefer beiden Grundlagen der Werth
befl:immung erhellenden Schlüffe, kam vielmehr zu der Auffaf
fung, »dafs der wahre Geldwerth oder Preis eines Waldes zu
nächfl: auf den zurammengefetzten Betrag feines Boden- und Ma
terial-Kapitals gegründet fei, und dafs fich auf fonfl: gar keine 
Weife, felbft nicht nach feinem fegenannten Reinertrage oder 
aber nach demjenigen Ertragsüberfchufs jener Geldwerth berech
nen laffe, der durch Abziehung des Arbeitsaufwandes vom Roh
ertrage hervorgehe.« 23) Er geht dabei von der Anficht aus, 
dafs ein eigentlicher Reinertrag im forfl:lichen Gewerbe gar nicht 
befl:ehe; 24) behauptet ferner, dafs das forfl:liche Bodenkapital fich 
nicht in demjenigen V erhältniffe erhöhe und vermindere, in wel
chem der Boden für die Holzerzeugung beffer oder fehlechter 
werde 25) und verkannte fomit das W efen des forfl:wirthfchaft
lichen Reinertrags, wie das des forftlichen Bodenwerthes voll
kommen. 

Cotta und Hundeshagen hatten Beide denWeg eingefchlagen, 
die Grundbegriffe der Waldwerthberechnung aus dem allgemei
nen W erths- und Wirthsfchaftsbegriffe abzuleiten. Der Letztere 
namentlich hatte der mathematifchen Berechnungs-Methode we
nig Beachtung gefchenkt. Seit 1830 aber machte Geh eine an
dere Richtung geltend. Man bearbeitete den mathematifchen 
Theil der Waldwerthberechnungslehre mit grofsem Eifer und 
vernachläffigte lange Zeit die wirthfchaftlichen Grundlagen der
felben. Mit jeder neuen Formel glaubte man eine neue Wahr
heit gefunden zu haben und es begann eine Sucht, in möglichfl: 
komplizirten Formeln die einfachften Begriffe zu verhüllen. Auch 
die neuefte Zeit hat diefe Schwäche noch nicht ganz überwun
den; während fie den wichtigfl:en Fragen materieller (allgemein 
wirthfchaftlicher oder fpeziell forftwirthfchaftlicher) Natur, welche 
in der Lehre von der W aldwerthberechnung zu löfen find, rathlos 

2 1) Encyklopädie d. Forftwiffenfchaft. 1821. II. 522. Forftabfchätzung. 1826. 

s. 263. 
22) Anweifung z. W. S. 15. 16. 
23) Forfiabfchätzung S. 356 fgde; 
24) Daf. S. 358. 
25) Daf. S. 317. 
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gegenüber fteht, wird an den künfilichfl:en Formelthürmen emflg 
weiter gebaut. 

Zunächft blieb der von Hundeshagen befchrittene Weg ver
laffen. König vervollkommnete und erweiterte die mathematifche 
Methode erheblich; führte zugleich aber auch eine Reihe fchwer
verfl:ändlicher, wenig zutreffender Ausdrücke ein (W aldfchonungs
werth, Waldzerfchlagungswerth u. a. m.), die feine hierhergehörigen 
Arbeiten nicht eben fehr geniefsbar machten. Auch Breymann 
und felbfl: Prefsler bearbeiteten zunächfl: mehr die mathematifchen 
Rechnungsmethoden, als die allgemeinen Grundfatze, welche bei 
der W aldwerthberechnung Anwendung zu finden haben. 

Die letzteren wurden in einzelnen Auffätzen in Zeitfchriften 
zwar hier und da behandelt, fo in befonders verdienftlicher Weife 
von Faufl:mann in der Forfl:- und Jagd-Zeitung 1849, 1853, 
1854, 26) fanden aber wenig Beachtung und erft als Prefsler die 
mathematifchen Formeln der Waldwerthberechnung auf das Ge
biet feiner forfl:lichen Reinertragstheorie zu übertragen begann, 
als der Streit um die Grundfatzlichkeit der Umtriebsbefl:immung 
durch die Prefsler'fche Theorie von der finanziellen Hiebsreife 
der Holzbeftände entfacht worden war, begann auch für die Er
forfchung der wiffenfchaftlichen Grundlagen des Waldwerthes 
eine neue Epoche. 

Diefelbe wurde eingeleitet durch die oben angeführten Schrif
ten von Burckhardt, Bofe, Albert. Gufl:av Heyer fafste dann das 
gefammte zerfl:reute Material I 865 in einer vortrefflichen Schrift 
zufammen.27) Während Burckhardt wefentlich eine praktifche 
Richtung verfolgte, dabei jedoch in erfter Linie die wirthfchaftlichen 
Grundlagen der Waldwerthberechnung, die Natur der einzelnen 

26) Faultmann entwickelte in d. Forft- u. Jagd-Zeit. v. 1849 S. 441 fgde. die 
Formeln für den Bodenerwartungs· und Befiandskofl:en-Werth und fl:ellte das Wefen 
diefer Werthe dar; unterfuchte daf. 1853 S. 204 und 364 das Verhältnifs zwifchen 
Holz- und Bodenwerth, 1854 (S. 82. 203. 327) den Erzeugungswerth der Holz
befl:ände. Seine durchweg wiffenfchaftlich fcharfen Begriffsbell:immungen und die 
von ihm gegebenen mathematifchen Entwickelungen find v. Prefsler und G. Heyer 
öffentlich gewürdigt und weitergeführt worden. 

27) G. Heyer beginnt [. "Anleitung zur Waldwerthberechnung« mit Recht 
nicht mit den mathematifchen Formeln, fondem mit der Lehre vom Werthe über
haupt, entwickelt die Begriffe Gebrauchswerth, Taufchwerth, Gattungswerth, Af
fektionswerth, Preis, Erwartungs-, Koften-, Verkaufs-, Rentirungswerth, die Natur 
der preisbeftimmenden Faktoren, und fchaltet die Formeln der Zinfeszinsrechnung 
als nothwendige Hülfsmittel nur ein, um dann zu der Lehre vom Bodenwerth, 
Befl:andswerth, Produktions-Aufwand etc. überzugehen. 
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W erthsgrundlagen und ihr gegenfeitiges V erhältnifs ins Auge 
fafste, folgte Albert mehr der mathematifchen Richtung und 
Bofe und G. Heyer fuchten beide Seiten der Lehre von der 
W aldwerthberechnung gleichmäfsig auszubilden. G. Heyer be
fonders unterfuchte, indem er zu dem von Hundeshagen und 
Faufl:mann befchrittenen Wege zurückkehrte, die fachlichen 
Grundlagen des Waldwerthes, ausgehend von den Begriffen von 
Werth, Wirthfchaft, Reinertrag, Kapitalzins, Unternehmergewinn 
u. f. w. An Vorarbeiten fand er nun fchon manches vor. Ueber 
Bodenkofienwerthe enthielt die Literatur feit Hundeshagen ein
zelne zerfueute Angaben. 28) Mit der Höhe des anzuwendenden 
Zinsfufses 29) hatten fich fowohl die Staatsforfl:verwaltungen bei 
Erlafs amtlicher Wald werthberechnungs-Infl:ruktionen, als nicht 
wenige Schriftfieller befchäftigt. Die Natur des Bodenerwartungs
und Befl:andskofien-W erthes hatte Faufimann, 30) die des Befiands
erwartungswerthes Oetzel, 31) das V erhältnifs zwifchen Befiands
kofien- und Verbrauchs-Werth Bofe32) aufgehellt, und das Ver
hältnifs der Produktionskofien im ausfetzenden und Nachhaltbe~ 
triebe war von Judeich, 33) Faufimann 34) und Bofe 35) erörtert wor
den. Die Methoden, welche zur Vergleichung der forfiwirth
fchaftlichen Kräfte und Erfolge dienen (Befiimmung des Unter
nehmergewinns, die V erzinfung des Produktionsfonds) waren durch 
König 36) in ihren Grundzügen dargefiellt, von Prefsler aber zu 

28) Hundeshagen, For!l:abfchätzung S. 321. Prefsler, rationeller Waldwirth 

1859. S. 78. Bofe, Beiträge etc. S. 160; Burckhardt, Waldwerth. S. 13. 
29) Nach Riecke, Berechnung d. Geldwerthes d. Waldungen, 1829. S. 4 rech

nete das Forftperfonal in Würtemberg mit 31/ 2 %; die bayer. amtl. »Anleitung zur 

Werthbe{l;immung bei Waldankäufen f. d. K. Aerar« (1844) fehreibt ebenfalls 

31/2°/0 vor. Die hannoverfchen Expropriationsgefetze be!l:immten die Rechnung 

mit 3 °/0 • Pfeil nahm bei Werthsberechnungen zum Zwecke der Enteignung ftir 

Norddeutfchland 3-31/2°/0 , für Süd- und Weftdeutfchland 2-21/ 2 °/0 an; Burck

hardt rechnet den landwirthfch., Zinsfufs zu 3% (Waldwerth S. 95). Prefsler 

(rat. Waldwirth, S. 10) will den Wirthfchaftszinsfufs f. d. fiskalifehe Forftwirth

fchaft zu 31/ 2 %, für Korporations- und grofse Privatfor!l:en zu 4 °/0 , für kleine 

fpekulative Privatwirthfchaften zu 4 1/ 2 °/0 angenommen wi!fen. 
30) Forft- u. Jagd-Zeit. 1849. S. 441. 443; 1854 S. 81. 
31) Daf. 1854 S. 329. 
32) Beiträge zur Waldwerthberechnung. S. 90. 231. 
33) Forft- u. Jagd-Zeit. 1864 S. 205. 
34) Daf. 1865 S. 41. 
3·') Daf. 1864 S. 485. 
36) Forftmathematik. 4, Aufl. § 486. 
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einer exakten Durchbildung 37) gebracht worden. Unter Zufam
menfaffung aller diefer Materialien, deren mannigfache Ergänzung 
und Berichtigung fein Verdienft ifi, fchuf G. Heyer ein Werk, 
welches die wiffenfchaftliche Lehre von der W aldwerthberech
nung zu einem vorläufigen Abfchlufs brachte. 

Dafs diefer Abfchlufs nur ein vorläufiger ifi, wird allgemein 
zugeflanden werden. Noch bedürfen die faktifchen (im Wefent
lichen durch die Forfifiatifiik zu befchaffenden) wirthfchaftlichen 
Grundlagen diefer ganzen Lehre gar fehr: der Klarftellung und 
jenes fo hochwichtige Wiffensgebiet, welches uns Auffchlufs geben 
foll über die eigentlich forfifiatifchen Fragen, die finanzielle Ge
fialtung der Wirthfchaft und die Rentabilität derfelben find noch 
gar wenig durchforfcht. Ohne die Grundlagen des letzteren 
Wiffenszweiges aber bleibt die Lehre von der Waldwerthberech
nung unvollftändig. 

Den Begriff der forfilichen Statik hat Hundeshagen zuerfi 
aufgefiellt. 38) Er bezeichnete mit diefern Ausdruck I 826 die 
Lehre von den Wirthfchaft'sfyftemen, von der Wirthfchaftsein
richtung und forfilichen Spekulation,39) fpäter aber »den Inbegriff 
aller, den Erfolg (Ertrag, Einkommen etc.) heftimmenden end
lichen U rfachen, fowie aller denfelben herneffenden V erhältnifs
zahlen<< oder: »die Mefskunfi der forftlichen Kräfte und Erfolge«.40) 

Als Gegenftände der forfilichen Statik bezeichnet er Ertrag und 
Produktionsaufwand, fügt jedoch bei Bearbeitung der Disciplin 
ein Kapitel über forfilichen Reinertrag hinzu. Die Methoden 
der Reinertragsberechnung verweift er zumeifi in die Lehre von 
der Waldwerthberechnung; vergleichende Ertragsberechnungen 
verfchiedener wirklicher Wirthfchafts -V erfahren verwies er in 
ein befonderes Kapitel über » Wirthfchaftsfyfieme«. 

Schon wiederholt habe ich Gelegenheit gehabt, darauf hin
zuweifen, wie Hundeshagen in feinem fpekulativen Denken feiner 
Zeit vorauseilte und wie erft die fpätere Zeit den von ihm ge
gebenen mannigfachen Anregungen Folge gab. 

So auch hier. Die Forfttechnik, nur nach der einen Seite 
- derjenigen der Produktionslehre - fortgebildet, fl:and den 
von Hundeshagen aufgefiellten, wenn auch nicht gelöften Pro-

37) Rationeller Waldwirth, li. 84. Forft- u. Jagd-Zeit. r86o S. 41, 173, 261, 

38) Vergl. G. Heyer, Handbuch d. forftlichen Statik. I. 1871. S. 2. 

39) Forftabfchätzung, S. 421. 

40) Encyklopädie. 2. Auf!. II. S. 29. 
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blemen ziemlich theilnahmlos gegenüber. Ein klares Bewufstfein 
von der fundamentalen Wichtigkeit des neueröffneten Arbeits
feldes hatten nur Wenige. Unter diefen Wenigen fteht Pfeil in 
erfter Linie. Schon 1822 ftellte er den Satz 41) auf, dafs nicht 
die Erziehung der gröfsten und brauchbarften Holzmaffe Zweck 
der Forflwirthfchaft fei, fondem die Gewinnung des höchfien 
Bodenreinertrags. 1826 fprach er es aus »dafs der Kapitals
Umlauf die Güter vermehre und dafs ein Kapital, aus dem Holze 
gezogen und der Nationalbetriebfamkeit zur Benutzung über
geben, dadurch werbender werde, als es im Holze war; dafs die 
Forfiwirthfchaft daher defto vortheilhafter für die Volkswirth
fchaft werde, je kürzere Zeit jenes Kapital im Holze ruhe und 
je rafcher es der Nationalbetriebfamkeit übergeben werde.« Auf 
denfelben Gegenfiand kam er 1834 zurück,42) nachdem zwifchen
zeitlich fich ein wahrer Sturm gegen diefe Sätze Pfeils, welche 
den Kernpunkt der grofsen Streitfrage über die finanzielle Hiebs
reife. der Befl:ände berühren, erhoben hatte. Selbfi Hundeshagen 
fprach fich zuerfi gegen Pfeil aus,43) ·nicht minder Hofsfeld, Klip
ftein, Linz.44) 

Pfeil fafste das Holzkapital als ein wahres Betriebskapital 
auf; jedes nicht zum vollen Zinsfufse werbende Holzkapital be
zeichnet er als ein todtes, deffen Umwandlung in ein Geldkapi
tal wirthfchaftlich geboten fei. Er verlangt bei Einführung eines 
längeren Umtriebes eine ernfie Prüfung »ob man für die dabei 
zu machenden Aufopferungen auch entfchädigt werde,« und räth, 
Brennholz nur in einem folchen Umtriebe zu erziehen, dafs der 
Maffen- und Werthszuwachs die volle Verzinfung des forfl:wirth
fchaftlichen Kapitals deckt. Dabei verwirft er jedoch für die 
Staatsforfl:en die Geldwirthfchaft. »Für mich nach perfönliehen 
Gefühlen, wäre diefe jüdifche Geldwirthfchaft im Walde das 

41 ) Vergl. Grundfätze d. Fodlwirthfchaft in Bezug auf die Natioualökonomie 
etc. I 822 (I) an vielen Stellen. 

42) Krit.Bl. VIII. 2. S. I79: »Ueber den kurzen Umtrieb und den EinAufs der 
aus dem Materialkapitale des Waldes gezogenen Geldkapitalien auf die Güterver
mehrung und die Belebung der Nationalbetriebfamkeit.« 

43) Beiträge II. 2. S. 114. Später erkannte Hundeshagen Pfeils obige Sätze 
als richtig an. 

·") Vergl. Klipll:ein, Anweifung zur Forll:betriebsregulirung. Vorrede S. IV. 
V. (I823). - Linz, Vertheidigung des höchll:nachhaltigen Forll-Natural-Ertrags 
gegen die Angriffe des höchil:en Geldertrags. I824. I I I S. - Cotta fprach lieh 
(Grundrifs d. Forll:wiffenfchaft S. 268 fgde.) gegen die Verkürzung des Umtriebes 
aus Rentabilitätsgründen aus. 
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Widerwärtigfie, was ich mir denken könnte,« dies find feine 
Worte.4'') 

In diefen Sätzen Pfeils, deren fcharfe Präcifirung und mathe
matifcher Ausdruck ihm nicht gelingen konnte, liegen die Keime 
jener grofsen geifiigen Bewegung, die mit fiaunenswerther Kraft 
die neuere Forfiwiffenfchaft ergriffen hat. In ähnlicher Weife 
fprach fich der würtembergifche Finanzrath Schmidlin 1837 und 
1839 aus. 46) 

Zum weiteren Ausbau der forftlichen Statik gefchah übri
gens bis 1845 Nichts. In diefern Jahre übergab Karl Heyer der 
in Darmfiadt tagenden Verfammlung füddeutfcher Forfl:wirthe 
einen »Aufruf zur Bildung eines Vereins für forfifiatifche Unter
fuchungen.<< In Folge der darüber gepflogenen Verhandlungen 
wurde Heyer beauftragt, eine Infiruktion auszuarbeiten, die dann 
von den Herren v. W edekind und v. Gehren begutachtet und 
gedruckt wurde. So entfiand die "Anleitung zu forfl:fl:atifchen 
Unterfuchungen (1846),« die eril:e über diefen Gegenfiand ver
fafste felbfiändige Schrift. 

Heyer blieb bei der von Hundeshagen zuletzt gegebenen 
Definition flehen, nach welcher die forfl:liche Statik "die Mefs
kunfi der forftlichen Kräfte und Erfolge« ifi. Er will in erfl:er 
Linie unterfucht wiffen, welche mefsbare Wirkung die im Wirth
fchaftsbetriebe thätigen Kräfte bei verfchiedenen Wirthfchafts
grundlagen und Syfiemen üben und verweift die Vergleichung von 
Produktionsaufwand und Ertrag in die W aldwerthberechnungslehre. 

Die von Karl Heyer geplante V ereinsorganifation zur Bear
beitung der forfifiatifchen Arbeiten trat nicht in Thätigkeit. 
Mehr als ein Jahrzehnt verging, ohne dafs die ganze Frage 
wefentlich gefördert worden wäre, bis Max Robert Prefsler mit 
feinem "rationellen Waldwirth« 1858 hervortrat und damit eine 
energifche Anregung gab, diefelbe ernfl:lich zu bearbeiten und 
zur Löfung zu bringen. 

Unläugbar hat Prefsler die Lehre von der »Reinertrags
Forfiwirthfchaft« oder dem "Waldbau des höchfl:en Ertrages« 
materiell und in Bezug auf die mathematifche Methode mächtig 
gefördert. Theilweife fich auf die Arbeiten Pfeils, König's, Faufl:
mann's fl:ützend, aber den Stoff überall originell gefialtend, hat 

45) Krit. BI. VIII. 2. S. 212 fgde. (1834). 
4GJ Gwinner's forfl:l. Mittheilungen. 3tes und 5tes Heft. 
47) Man vergl. folgende Schriften Prefslers über diefen Gegenftand: 
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er unermüdlich für fein Prinzip gekämpft und wenn es ihm mög
licherweife auch nie gelingen wird, demfelben jene abfolute Gel
tung zu erringen, welche er für die in abilrakten Herleitungen 
allerdings abfolut beweifende, in konkreten wirthfchaftlichen 
Fragen aber nur bedingt berechtigte mathematifche Methode in 
Anfpruch nimmt, fo mufs die Gefchichtsforfchung es doch fchon 
jetzt anerkennen, dafs in den Prefsler'fchen Lehren von dem 
forfilichen Reinertrag und von der inteniiven Befl:andswirthfchaft 
Keime zur Fortbildung unferer Wiffenfchaft liegen, welche iich 
zu werthvollen Früchten entwickeln werden. 

Als Prefsler mit feinen eril:en Schriften~7) hervortrat, war 
man über Begriff und Umfang der forfilichen Statik noch durch
aus nicht einig. Pfeil 48) wendete ftch 1849 gegen den von Hun
deshagen aufgeil:ellten, von Heyer und v. vVedekind feitgehal
tenen Begriff diefer Lehre. Der Zweck foril:il:atifcher Unter
fuchungen, fo führte Pfeil aus, fei, zu unterfuchen, in welchem 
Zufl:ande ein Wald die gröfsten und werthvollfl:en Nutzungen 
gewähre und das gröfste Einkommen aus demfelben gezogen 
werden könne. Er verlangt, dafs die Statik eines Forftrevieres 
die Unterfuchung des gefammten Material- und Geld-Ertrages, 
des fummarifchen Produktionsaufwandes und des Reinertrages 
umfaffen folle. 

Der rationelle Waldwirth und fein Waldbau des höchften Ertrags. I. Buch. 
Des Waldbaus Zufiände und Zwecke. I858. I!. u. III. Buch: die forfiliche Finanz
rechnung. 1859· IV. Buch: Zur Forftbetriebslehre oder Grundlage zur Errichtung 
einer natioualökonomifch uud forfttechnifch möglichfi korrekten Baum- Befiands

und Wald-Wirthfchaft. r865. (2. Auf!. I868); V. Buch: Der Waldbau des National
ökonomen. r865. - Als Supplement hierzu: Gefetz der Stammbildung etc. I865. 
Ferner: Der rationelle Forftwirth und deffen Reinertragswirthfchaft inner- und 

aufserhalb des Waldes. Flugblatt I. 1865. -Die Forftwirthfchaft der 7 Thefen. 
- Der Hochwaldbetrieb der höchflen Bodenkraft Flugblatt 2. I865. 

Prefsler u. Kunze, die Holzmefskunft in ihrem ganzen Umfange. I. 1-4. Heft; 
holzwirthfchaftliche Tafeln von Prefsler. 1872. 

Forftliches Hülfsbuch. I869. (2. Aufl. I872). 
Das Hochwaidsideal der höchften Waldrente bei höchfter Bodenrente (aus 

d. 3· Abth. d. forfll. Hülfsbuchs). 3· Auf!. 1872. 
Die Praxis der Forftfinanz-Rechnung. 2. Auf!. I87I. Aufserdern find fol

gende Zeitfchriften-Artikel v. Prefsler zu vergleichen: »Verftändigung über d. Rein

ertragswaldbau« (Forft- u. Jagd-Zeit. r86o. S. 41. 173. 261. 186I S. 327); »An
weifung zur Wald- und \Valdboden-Schätzung« (Tharander Jahrbuch VII. 186I. 
S. 324); »die Waldrente« (Forft- und Jagd-Zeit. 1860 S. 429); »zur Forll;zuwachs
kunde« {Tharander Jahrbuch I866, auch Separatabdruck). 

~os) Krit. BI. XXVI. I. S. 86 fgde. 
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Prefsler 49) verwarf den Ausdruck "forftliche Statiku, weil 
fich die letztere dem wiffenfchaftlichen Sprachgebrauch gemäfs nur 
mit den Gefetzen und Bedingungen des Gleichgewichts zwifchen 
der waldbauliehen Bodenerfchöpfung und Bereicherung, zwifchen 
Abnutzung und Zuwachs u. f. w. iu befaffen habe. Kraft fah 
I 866 die Aufgabe der forftlichen Statik darin, 50) die Frage zu 
unterfuchen, wie auf Grund von Rentabilitätsberechnungen der 
forftliche Betrieb zu regeln fei, fpäter 51) bezeichnete er als Statik 
die Ermittelung, Zufammenftellung und wiffenfchaftliche Erör
terung forftwiffenfchaftlicher Erfahrungsgröfsen. Gufta v Heyer, 
der 1871 den edlen Theil eines gröfseren Werkes veröffent
lichte,52) welches die Aufgabe hat, die in praxi üblichen Wirth
fchaftsverfahren auf ihre Rentabilität zu prüfen, nach Bedürfnifs 
auch andere beffer rentirende V erfahren ausfindig zu machen, 
und zu diefern Zwecke nicht allein die Erträge und Produktions
koften der Waldwirthfchaft aus der Literatur, fowie durch be
fonders anzufleHende Unterfuchungen und Verfuche zu erheben, 
fondem auch die Methoden der Rentabilitätsrechnung weiter zu 
vervollkommnen,53) fafst die forftliche Statik als die Rentabilitäts
berechnung forfilicher Wirthfchaftsverfahren 54) und giebt alfo 
diefern Wiffenszweige eine engere Begrenzung, als die Früheren, 
verleiht dabei demfelben den Charakter einer Methode und 
einer Wiffenfchaft. 

Heyer erkennt es an, dafs er zur Erreichung der vorge
fleckten Ziele der Mitarbeit Vieler bedarf. In Wahrheit find 
die Grundlagen für Rentabilitätsberechnungen forftlicher Wirth
fchaftsverfahren noch gar wenig erforfcht. Sie zu befchaffen, 
ift die Aufgabe der forftlichen Sta tifl:ik55) auf der einen, des 
forftlichen Verfuchswefens auf der anderen Seite. Beide find 
noch in den Kinderfchuhen, beide vermögen nur durch grofs
artige Organifationen ihre Arbeitsziele zu erreichen. Mit diefen 

40) Krit. BI. XLIV. r. S. 206. 

üO) Daf. XLIX. 2. S. 148. 
51) Daf. LII. z. S. us. 
62) Handbuch der forfllichen Statik, bearbeitet in Verbindung mit mehreren 

Fachgenoffen. I. Die Methoden der foriUichen Rentabilitätsrechnung. 1871. 
Ein epochemachendes Werk und das edle, welches die forftliche Statik als 

wiffenfchaftliches Ganze darftellt. 
53) A. a. 0. S. VIII. Vorwort. 
61) A. a. 0. S. r. 
55) Unten e 23. 

Bernhardt, Forstgeschichte. JII. 20 
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Organifationen ift in Bezug auf die ForJl:Jl:atiJl:ik nur in einem 
einzigen deutfchen Staate, in Bayern, ein Anfang gemacht. Das 
forfl:liche Verfuchswefen aber ift bereits in Preufsen, Sachfen, 
Baden, Würtemberg, Thüringen organilirt und in Bayern Jl:eht 
die Organifation nahe bevor. 

Die Anregung zu der feften Geftaltung des forfl:lichen Ver
fuchswefens ging von Süddeutfchland aus. 1862 und 1863 wur
den auf Betreiben des Oberforftraths von Berg und Profeffor 
Krutzfch neun meteorologifche Stationen errichtet,-"6) welche 
zugleich die Aufgabe erhielten, zu ermitteln, unter welchen Wit
terungs- Verhältniffen unfere Forftgewächfe erfrieren und die 
Temperatur-Verhältniffe bewaldeter und unbewaldeter Flächen 
zu vergleichen. Dies Anfangs in enge Grenzen eingefchloffene 
Unterfuchungs-Programm er·weiterte man dann in Bayern, wo 
1866 drei forJl:lich-meteorologifche Stationen unter Leitung des 
Profeffor Ebermayer in's Leben traten, bedeutend und es geftal
tete fich daffelbe zu ~inem vollftändigen Arbeitsplane für die 
meteorologifchen Unterfuchungen des forfl:lichen Verfuchswefens. 
1867 traten noch drei weitere Stationen in Bayern ins Leben.57) 

Das höchJl:e Intereffe aller denkenden Forfl:männer in 
Deutfchland, OeJl:erreich, der Schweiz, Frankreich und Italien 
wendete lieh diefen erfl:en Befl:rebungen, das forfl:liche Verfuchs
wefen mit einer grofsen Organifation auszufl:atten, zu. Unter 
den deutfchen F orfl:wirthen entfl:and eine lebhafte Agitation für 
die Erweiterung des V erfuchs-Programmes auf alle Theile unferer 
Wiffenfchaft. Stöckhardt hatte fchon 1866 eindringlich auf die 
Nothwendigkeit, forfl:liche Verfuchsftationen anzulegen, hinge
wiefen und zugleich über die mannigfaltigen und umfaffenden 
Verfuche und Unterfuchungen berichtet, welche durch Krutzfch, 
Dr. Sachs u. A. in Tharand und auch in mehreren Forflvereinen 
zur Durchführung gelangt waren. 58) 

Franz Baur fehrieb r868 feine anregende Schrift: »Ueber 
forfl:liche VerfuchsJl:ationen«; die in Wien I 868 tagende 26. Ver
fammlung deutfcher Land- und Forfl:wirthe berieth über Orga
nifation und Programm des forfl:lichen Verfuchswefens und fetzte 
eine Kommiffion 59) ein, welche im November I 868 in Regens-

50) Vergl. Ebermayer, die phyfikalifchen Einwirkungen des Waldes auf Luft 
und Boden. I. B 1873· S. 2 fgde. 

57) Ebermayer, a. a. 0. S. 6 fgde. 
r;s) Tharander Jahrbuch, 1866, XVII. Bd. S. 96 fgde (III). 
59) Beilebend aus den Herrn G. Heyer, Weffely, Judeich, Ebermayer, Baur. 
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burg einen Organifationsplan und einen allgemeinen Arbeitsplan 
ausarbeitete. 60) 

A her fchon jetzt gingen die Anflehten über die zweck
mäfsigfl:e Organifation weit auseinander. Von der einen Seite 
wurde eine organifche Verbindung des forfilichen Verfuchswefens. 
mit den Forfl:akademieen gefordert, während von der anderen 
Seite die Errichtung von Centralfteilen des forfilichen Verfuchs
wefens in Verbindung mit den Central-Forfiverwaltungsfl:ellen 
befürwortet wurde. 61) Die Regensburger Kommiffion hatte die 
letztere Organifation in gröfseren Staaten für die allein zweck
entfprechende erklärt, die erfl:ere in kleineren Staaten unter der 
Vorausfetzung für zuläffig gehalten, dafs durch eine entfprechende 
Vermehrung der Lehrkräfte an den F orfHchulen die unerläfslich 
nothwendige Theilung der Arbeit erreicht und die Lehr-Aufgabe 
der Akademie nicht gefchädigt werde. 

Der über die Organifation des forfl:lichen Verfuchswefens 
entbrannte Streit ifi heute nicht beendet und es ift nicht Sache 
des Gefchichtfchreibers, feine fubjektive Anficht über diefe kontra~ 
verfe Frage auszufprechen. Die in Deutfehland in das Leben 
getretenen Organifationen haben bis jetzt in Preufsen,62) Sachfen,63) 

Thüringen,64) Würtemberg 65) Verfuchsanfialten in Verbindung 
mit den Forftakademieen ins Leben treten laffen. In Baden 
befl:eht der das V erfuchswefen leitende Ausfchufs aus einem 
Mitgliede der Centralforfl:behörde und zwei Lehrern der Forfl:
fchule. 66) In Oefterreich ifi das Verfuchswefen von der Forft-

00) Das Protokoll der Kommiffionsfttzung v. 23. XL 1868 in Regensburg ift 

a. a. 0. abgedruckt in Danckelmann's Zeitfchrift, I. S. 526-531. 
61) Für die Verbindung der Verfuchsanftalten mit den Forftakademien haben 

lieh ßaur, Danekelmann, Grebe, Judeich u. A. ausgefprochen; gegen diefelbe 
Rich. Hefs (»über die Organifation des fodUichen Verfuchswefens. Akaclemifche 

Antrittsrede. 1869.«), G. Heyer u. A. Die Zahl der in den Zeitfchriften er

fchienenen A nffätze über diefen Gegenftand ill: fehr grofs. 
62) In Verbindung mit. der Forll:akademie in Neufiadt-Eberswalde. Vergl. 

Erlafs des Finanzminifiers v. 14. März 1872 und Gefchäftsordnung von demf. Tage 

in d. Jahrbuch der preufs. Forfi- und Jagdgefetzgebung. IV. S. 139· 
63) In Verbindung mit der Forfiakademie in Tharand. Finanz-Minifieriai

Erlafs v. 28. IV. 1870. Danckelmann's Zeitfchrift V. S. 246. 
61) Unter Leitung des Geh. Oberforll:raths Dr. Grebe in Eifenach. Danckel

mann a. a. 0. S. 247· 
65) Unter Leitung cl. Prof. Dr. Baur. Vergl. Verfügung des Minifieriums f. 

Kirchen- und Schul-Angelegenheiten v. 11. VI. 1872, in d. Regierungsblatt f. d. 

Königreich Würtemberg. 1872. No. 23. 
66) Entfchliefsung d. Minifieriums d. Innern v. 16. April 1870. 

20* 
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akademie losgelöfi 67) und in Bayern fleht die Errichtung eines 
Verfuchsbureaus in München, in Verbindung mit der Centralforfl:
fielle, in .naher Ausficht. Ein »Verein deutfcher forfilicher Ver
fuchs-Anftalten« umfchliefst die Verfuchs-Anfl:alten von Preufsen, 
Bayern, Würternberg, Baden, Sachfen, Thüringen. 68) Dem 
preufsifchen Verfuchsfyfieme haben lieh Elfafs-Lothringen, beide 
Mecklenburg, Anhalt, Oldenburg, angefchloffen. 

So treten auch hier verfchiedene Organifationen in das Le
ben, über deren Werth oder Unwerth die Zukunft zu Gerichte 
fitzen wird. 

Ein bedeutfamer Fortfehritt aber giebt lieh in dem Allen 
kund. Das Beftreben, die naturgefetzlichen Grundlagen der 
Forfl:wirthfchaft endlich auf dem Wege der exakten Forfchung 
zu gewinnen und damit das W efen der in diefer Wirthfchaft 
thätigen Kräfte zu erhellen, ifl: allgemein als ein vollberechtigtes 
anerkannt; damit ifi die wefentliche Vorbedingung erfolgreicher 
geifl:iger Arbeit und reichlohnenden Fortfehrittes gegeben. Jene 
Ziele aber werden weder in kurzer Zeit_, noch durch die Me
thoden des forftlichen V erf uchswefens allein erreicht werden. 
Diefen mufs die hifiorifch-fl:atifiifche Forfchung zur Seite treten. 
So wird die Grundlage gewonnen werden, auf der eine wahr
haft wiffenfchaftliche forfl:liche Productions- und Gewerbs- Lehre 
dereinfl: lieh aufbauen wird. Dann erfl: wird auch die forftliche 
Statik die Grundlagen gewinnen, welche ihr den Charakter 
einer Wiffenfchaft verleihen; bis dahin aber wird fie es als ihre 
vornehmfte Aufgabe zu betrachten haben, ihre Methode fort 
und fort zu vervollkommnen. -

Das überaus lebhafte Intereffe, welches lieh feit dem Er
fcheinen von Prefsler's »rationellem Waldwirth« den forfifl:a
tifchen Fragen zugewendet hat, ift nicht in gleichem Maafse 
allen Theilen des neuen Wiffensgebietes zu Theil geworden. 
Die lebhafteile Bewegung ifl: vielmehr durch diejenigen Lehr
fätze Prefsler's hervorgerufen worden, welche fich gegen die 
feitherige Anfchauung von dem forftlichen Wirthfchaftsziele und 
namentlich gegen die bisherige Umtriebsbefl:immung richteten. 
Hiermit ift allerdings ein Kernpunkt der Reinertragstheorie ge
troffen. 

61) Bericht über die Thätigkeit des k. k. Ackerbau- Miniil:eriums in d. Zeit 
vom I. Jänner 1868 bis 30. Juni 1874. I Theil. S. 167. 

68) Vergl. darüber Danckelmann's Zeitfchrift. V. S. 245. Die Vereinsratzungen 
find abgedruckt in dem Jahrbuche d. preufs. Foril:- etc. Gefetzgebung VI. (1874) S. 70. 
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Seit einem halben Jahrhundert erregte vielleicht kein ein
ziges forftwiffenfchaftliches Werk foviel Auffehen, als der »ra
tionelle Waldwirth« und gewifs hat noch niemals eine forft
wiffenfchaftliche Kontroverfe einen folchen literarifchen Sturm 
hervorgerufen, als Prefsler's Lehre von der finanziellen Hiebsreife 
der Beftände. In Wahrheit mufs auch diefe Lehre, in den prak
tifchen Betrieb eingeführt, alle Grundlagen der Forftwirthfchaft 
verändern; es galt, diefelbe als unrichtig zu erweifen oder 
fie anzunehmen und damit zu brechen mit der ganzen Tradition 
unferer Wiffenfchaft, mit der ganzen Forftwirthfchaft der Ver
gangenheit. 

Der Satz Prefsler's: »Seit Anbeginn ihrer fyftematifchen 
Geftaltung laftet auf der Wirthfchaft des Waldes ein merkwür
diger Irrthum, gleich einem Alp, der ihre hefte, nämlich finan
zielle - im eigentlichen Sinne des Wortes alfo ihre goldene -
Blüthe und dadurch mehr und mehr den Wald felbft erdrückt« 
war ein Fehdebrief, gefchrieben an die ganze deutfche Forft
wirthfchaft, an die Entwickelung von mehr, als einem Jahrhun
dert, war eine Herausforderung, wie fie kühner noch niemals in 
die forftliterarifche Arena gefchleudert worden war. Die For
derung Prefsler's, den forftwirthfchaftlichen Erfolg fernerhin nur 
noch an einem einzigen Maafsftabe, dem des Bodenreinertrags, 
zu meffen, bedeutete eine Revolution in allen bisherigen An
fchauungen über die volkswirthfchaftlichen Grundlagen der 
W aldwirthfchaft und verlieh den rein privatwirthfchaftlichen, 
aus dem Augenblicksirrtereffe hervorfliefsenden Motiven die ab
folute Herrfchaft. Der über fo tief einfchneidende Fragen ent
brannte Streit 69) hat fein Ende noch nicht erreicht und es ift 
daher heute nicht möglich, die Gefchichte deffelben mit der
jenigen objektiven Ruhe darzuftellen, welche der Gefchichtfchrei
bung ziemt. 

Es fei nur kurz der Punkt bezeichnet, bis zu welchem der 
Streit der Meinungen gediehen ift; ebenfo fei die Stellung der 
Kämpfenden angedeutet. 

Bei Beginn des Streites erfchien die ganze Frage Vielen 
als eine folche, welche mit den Mitteln der mathematifchen Me
thode gelöft werden könnte. Das Hereinziehen mathematifcher 
Formeln und Entwickelungen verwirrte offenbar den wahren 

09) Sehr um falTende Literatur -Nachweifungen [. bei v. Löffelholz -Colberg, 

Chreflomathie, IV. (1868) S. 195 fgde.; V. I. (1874) S. 104 fgde. 
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Charakter der Diskuffion; fiatt von vorneherein fcharf zu un
terfcheiden zwifchen der Meffung von Erfolgen einer mit fefl:en 
Betriebsgrundlagen bereits ausgefl:atteten Wirthfchaft, welche 
allein Sache der mathematifchen Methode fein kann und der 
Auftindung und Fefifl:ellung jener Betriebsgrundlagen felbfl:, 
welche niemals mit den Mitteln der Mathematik allein, fondem 
in erfier Linie auf Grund freier wirthfchaftlicher und fl:reng 
konkreter Erwägungen möglich ifl:, vermengte man Beides und 
Pref.'3ler felbfl: ifl: nicht feiten der Anficht, eine wirthfchaftliche 
Wahrheit gefunden, einen wirthfchaftlichen Lehrfatz bewiefen 
zu haben, wenn er eine mathematifche Wahrheit gefunden, eine 
von befl:immten Prämiffen (die, wie fein Wirthfchaftszinsfufs, die 
Tendenz der Holzpreisbewegung u. f. w. oft unbewiefen und zu
nächfi auch unbeweisbar find) ausgehende mathematifche Ent
wickelung als richtig bewiefen hat. 

In diefer Beziehung jedoch ifl: die ganze Frage durch die 
Arbeiten von Gufl:av Heyer 70) ]. Lehr 71) Judeich 72) u. A. ge
klärt und auf den richtigen Weg zurück gelenkt worden. Nicht 
minder verdienfl:voll find in diefer Richtung die von Gegnern 
der Prefsler'fchen Theorie ausgegangenen Veröffentlichungen, 
welche zumeifl: in richtiger Erkenntnifs jener nothwendigen Unter
fcheidung nicht zurammengehöriger Dinge es verweigerten, den 
Kampf auf dem mathematifchen Gebiete mit Formeln und ma
thematifchen Beweismitteln allein zu führen und die von Prefsler 
aufgefl:ellten Sätze zurückführten auf das allgemeinwirthfchaftliche 
und fpeziell forfl:wirthfchaftliche Gebiet, welchem fie angehören. 
So die Arbeiten von Burckhardt, 73) Prof. Roth, 74) Dr. Grebe, 75) 

Prof. Ba ur, 76) Ulrici 77) u. A. 

70) Forll- u. Jagd-Zeit. 1866. S. 1-10. Handbuch d. forftlichen Statik. 

S. 32 fgde. 
71) Forll- und Jagd-Zeit. 1873. S. 185. 238. 263. 329. fgde. 
72) Die >~Fodleinrichtung.« 1871. S. 45 fgde. Tharander Jahrbuch, 1872, 

S. 131 u. a. a. 0. 
73) »Zur Tagesfrage: die Verkürzung der forllwirthfchaftlichen Umtriebs

zeiten« in d. Zeitfchr. »aus dem Walde« I, S. 153 fgde. (Beilage). 1865. 
71) »Ueber Procent- und Durchfchnittsertrag bei der Waldwirthfchaft« in d. 

Forfl:- und Jagd-Zeit. 1867, S. 449 fgde. 
75) Grebe hat fich 1865 als Vorfiand der Forfl:fektion der Verfammlung 

deutfcher Land- und Forfiwirthe und im Namen der Majorität der Forllfektion 
gegen die Prefsler'fche Theorie ausgefprochen. Vergl. Dengler's Monatfchrift, 

1865, S. 322 fgde. - Geite!, in d. Forfi- u. Jagd-Zeit. x865. S. 36r.- Forfi
u. Jagd- Zeit. 1866. S. 15 3· 
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Gegen die Prefsler'fche Reinertragstheorie in ihrer Anwen
dung als wirthfchaftliches Motiv traten zuerft die Oberforfl:räthe 
Braun 78) und Bofe 79) auf. In demfelben oder ähnlichem Sinne 
haben fich aufserden fchon Genannten Prof. Dr. Albert, 80) Ober
forftmeifl:er Danckelm.ann, 81) Oberforftrath Fifchbach 82), Forft
direktor Jäger 83) u. A. in der Literatur ausgefprochen. Eine 
grofse Anzahl von höheren Forfl:verwaltungsbeamten 84) hat 1865 
bei Gelegenheit der Verfammlung deutfcher Land- und Forft
wirthe in Dresden eine Erklärung gegen die Anwendbarkeit 
der Prefsler'fchen Reinertragstheorie unterzeichnet; auf dem 
internationalen Congrefs der Land- und Forftwirthe in vVien (1 873) 
fand ein Antrag Prefsler's, der die V erfammlung veranlaffen 
follte, eine Refolution zu Gunfl:en feiner Reinertrags- Grundfätze 

7G) »Zur Ehrenrettung des Waldes und feiner Bewirthfchafter« in f. Monat

fchrift, 1872, S. 1. 41. Sr. 121. 161. 201. 244; 1873. S. 289. Aufserdern a. a. 0. 

s. 241, 447, 448. 
77) Supplemente z. For!l- u. Jagd-Zeit. 1867. VI. 2. 
78) »Der fegenannte rationelle vValdwirth, insbefondere die Lehre von der 

Abkürzung des Umtriebs.« 1865. Vergl. auch Dengler's Monatfchrift, 1865, S. 223. 
79) Beiträge zur Waldwerthberechnung in Verbindung mit einer Kritik d. 

rationellen Waldwirths v. Prefsler. 186o. - »Zur Diskuffion d. Reinertragsbetriebs« 

in Baur's Monatfchrift, 1870 S. 169; nzur Theorie des for!ll. Reinertrags« daf. 

1873 s. 385. 
80) »Die Waldbodenrente in Baur's Monatfchrift, 1872, S. 287. Lehrbuch 

der StaatsforftwifTenfchaft. 1875. S. 183 fgde. 
81) Zeitfchrift f. d. For!l- und Jagdwefen v. Danckelmann, VI. S. 326 fgde. 

(1874). Verhandlung des fchlelifchen Forftvereins in Görlitz 1874 (Jahrbuch d. 

Vereins von 1875). Vergl. auch Separat-Abdruck aus den Verhandlungen des 

böhmifchen Forftvereins in Gratzen. 1874 (enthält die Verhandlung über Thema 3, 
nwelche Erfahrungen liegen vor über die Anwendung der Finanztheorie auf die 

heutigen Waldzuftände und nach welchem Zinsfufse wäre zu rechnen?« 
82) Betrachtungen über Prefsler's nrationellen Waldwirthu in d. Forft- und 

Jagd.Zeit. 1859. S. 89; 1860 S. 425.- nEinige weitere Bedenken gegen die 

Methode, den vValdwerth nach d. Flächeneinheit mit ausfetzendem Betriebe zu 

berechnen« in den for!ll. Blättern v. 1872. 
83) In Baur's Monatfchrift. 1873. S. 49 fgde. 
81) Zu den Unterzeichnern gehörten Prof. u. Forfirath Nördlinger, Oberforfi

mei!ler vV. v. Cotta, Oberforfimei!ler v. Pannewitz, Oherfor!lmei!ler Kühn (Sachfen), 

Reg.- und Forftrath Paur (Bayern), Oberjägermeifter v. Veltheim (Braunfchweig), 

Reg.- und For!lrath Schultze (jetzt Minifterialrath in München), Oberforftrath 

v. Berg, Oberforftmeifter v. Manteuffel, Oberfor!lm. v. Michael (Sondershaufen), 

For!lm. Rettftadt (Hannover), Landforftmeiller Ulrici (Berlin), Oberforftmeifter 

v. Wangenheim (Gotha), Oberfor!lm. v. Stieglitz (Altenburg), Geh. Oberforftrath 

Dr. Grebe (Eifenach), Oberforfirath v. Baumbach (Wiesbaden), Oberforftrath 

Braun (Darmftadt), Reg.- und Forftrath Mördes (Bayern), u. A. m. 
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und deren Anwendung in allen Waldwirthfchaften, in bedingtem 
Maafse auch bei Schutzwaldungen, zu faffen, fo geringe Unter
fl:ützung, dafs er nicht zur Befprechung gelangte. 85) 

Die meiften deutfchen Staatsforftverwaltungen haben bis
her die Prefsler'fche Reinertragstheorie nicht als geeignet zur 
Anwendung im grofsen Forfl:betriebe erkannt. Eine ausdrück
liche Erklärung im entgegengefetzten Sinne ifl: von dem Chef 
der preufsifchen Forfl:verwaltung abgegeben worden. 86) Da
gegen wird im Königreich Sachfen die Berechnung des höchfl:en 
Bodenreinertrags als Korrektiv bei der Umtriebsbefl:immung und 
Forfteinrichtung benutzt. 87) Unter den Nationalökonomen endlich 
hat Prof. Dr. Helfferich in München 88) fich gegen die Anwen
dung der Prefsler'fchen Lehre C!Usgefprochen und darauf hinge
wiefen, dafs bei Einführung derfelben in den praktifchen Betrieb 
die Waldwirthfchaft fich in Bezug auf Arbeit intenfiver (Befl:ands
und Baumwirthfchaft), in Bezug auf Kapital aber extenfiver 
gefl:alte, dafs eine abfolute Produktionsverminderung (an Material 
und W erth) die nothwendige Folge deffelben fei und dafs die 
Eigenart der Waldwirthfchaft die abfolute · Herrfehart rein privat
wirthfchaftlicher Wirthfchafts- Motive ausfchliefse. 

Unverkennbar ifl: mit diefer Art der Diskuffion der Boden 
wiedergewonnen, auf welchem allein die Frage des forftwirth
fchaftlichen Reinertrags und der allgemeinen Grundlagen der 
Waldwirthfchaft, Fragen rein volkswirtfchaftlicher Natur, 
zur endgültigen Löfung gebracht werden können. Diefe Löfung 
felbfl: ifl: eine Aufgabe der Zukunft. Prefsler aber wird das 
Verdienft niemals abgefprochen werden dürfen, zum wiffenfchaft
lichen Fortfehritte eirie mächtige Anregung gegeben zu haben. 

§. 21. Die Naturwissenschaften als forstliche Grundwissen
schaften. 

In dem weiten Kreife begründender Wiffenfchaften haben 
die auf die Forfl:wiffenfchaft angewendeten Naturwiffenfchaften 

85) Stenographifche Protokolle des Kongreffes. 1874. S.' 189 fgde. 
86) Die forfil. Verhältniffe Preufsens. 1867. S. 123. 
87) Nach mündlicher Aeufserung des Direktors der fächfichen Forfieinrich

tungs-Anfialt, Oberforfimeifier Roch, in der Verfammlung des fchlefifchen Forfi
vereins zu Görlitz im Juli 1874. 

88) Zeitfchrift für. die gefammte Staatswiffenfchaft, 1867, S. 1 fgde; 1871 
S. 589 fgde. - Vergl. auch Grunert und Leo, forftl. Blätter 1872, S. 4, wo 
ein offener Brief Hebferich's an Judeich über die Reinertragstheorie. 
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feit lange mit Recht eine hervorragende Stelle eingenommen. 
Dabei hat fich jedoch den einzelnen naturwiffenfchaftlichen Ge
bieten gegenüber ein fehr verfchiedenes Irrtereffe geltend ge
macht. Theils trieben augenblickliche Nothfl:ände zum eifrigen 
Studium der einen oder anderen Disciplin, wie dies den mehr 
und mehr drohenden Infektenverheerungen gegenüber betreffs 
der Forfl:entomologie der Fall war, theils richtete waidmännifche 
Liebe zu den Jagdthieren die Aufmerkfamkeit befonders auf 
diefe, theils endlich fehlte lange Zeit hindurch das wahre V er
ftändnifs für diejenigen Aufgaben, deren Löfung den Forft-Natur
wiffenfchaften zuzuweifen war. Zoologie und befchreibende Forft
botanik, beide oft in einer dem forftwirthfchaftlichen Irrtereffe 
fremden, mehr der Liebhaberei, als dem wiffenfchaftlichen Irr
tereffe dienenden Ausdehnung, flanden bis in die neuere Zeit 
befonders in Gunft, während Pflanzen-Anatomie und- Phyfologie, 
fowie Pflanzen-Pathologie ebenfo wie bodenkundliehe Chemie 
fehr vernachläffigt wurden. 

Zu pflanzenphyfiologifchen und chemifch-bodenkundliehen 
Unterfuchungen fehlte es auch den überlafteten Lehrern der 
forftlichen Naturwiffenfchaften an den Forftfchulen - den ein
zigen Naturforfchern, welche der von dem allgemeinen wiffen
fchaftlichen Leben losgelöften Forftwiffenfchaft ihre Dienfte wid
meten, - an Zeit, oft an Fähigkeit, faft immer aber an den 
wiffenfchaftlichen Hülfsmitteln. Hier, wo der überaus mühfame 
Weg der mikro:fkopifchen Unterfuchung und chemifchen Analyfe 
allein zur Problemlöfung führen kann, wo nur eine abfolut ex
akte Methode das Ziel erreichen läfst, zeigte es fich klar, wie 
fehwer die den Lehrern der Naturwiffenfchaften aufgedrungene 
Polyhifl:orie den Ausbau unferer Wiffenfchaft fchädigte. Eine 
folche Lebensthätigkeit geftattet wohl noch die Zufammenftel
lung befchreibender naturwiffenfchaftlicher Werke, ermöglicht 
die äufsere Beobachtung in der Natur, aber fie fehliefst von 
vorneherein jede tiefe Unterfuchung aus, welche vielleicht mit 
vielen Tagen mühfeliger Arbeit am Mikrofkop oder im Labora
torium einen unfcheinbar kleinen Erfolg erzielt. -

Bei Beginn diefer Periode gab es eine Naturforfchung im 
Dienfte der Forftwiffenfchaft fo gut wie gar nicht. Cotta ver
liefs den von ihm auf kurze Zeit befchrittenen Weg der exakten 
Forfchung, von anderen Aufgaben in Anfpruch genommen, bald 
wieder; Hundeshagen, der die Bedeutung der Naturwiffenfchaften 
für die rationelle Forfiwiffenfchaft klarer erkannte, als alle 
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Früheren, vermochte doch feinerfeits nicht, die Foril:-Natur
wiffenfchaften materiell zu fördern. Bechfl:ein war zu fehr 
Polyhiil:or, um auf irgend einem naturwiffenfchaftlichen Gebiete 
Nennenswerthes zu leifl:en und kam auch über das Gebiet der 
befchreibenden Naturkunde nicht hinaus. In Meyer hätte viel
leicht der NaturforCeher fich entwickelt, wenn er nicht ganz 
andere Bahnen eingefchlagen hätte. Bald nach I 820 aber be
gannen eine Reihe gelehrter Forfl:männer und Forfl:lehrer fich 
mit den forftlich- angewendeten N aturwiffenfchaften zu befchäf
tigen und hierin lag ein bedeutfamer Fortfchritt, der fich jedoch 
aus den fchon angeführten Gründen nur Iangfarn vollzog. Die 
neuefl:e Zeit hat dann durch Vermehrung der Lehrkräfte an 
den Forfl:fchulen gröfsere Spezialifirung und damit rafcheren 
Fortfehritt angebahnt. 

Das Anfangs erwähnte Verhältnifs der einzelnen Naturwiffen
fchaften zur Forfl:wiffenfchaft wurde gleichzeitig mit diefen Vor
gängen in neuefl:er Zeit richtiger gewürdigt. Dafs die exakte 
Unterfuchung der phyfikalifchen Eigenfchaften und chemifchen 
Zufammenfetzung der Waldböden, und die gerraue Beobachtung 
der Waffer- und Wärmebewegungen im Boden in Verbindung 
mit meteorologifchen Notirungen über die Verhältniffe der 
Atmofphäre, dafs die fcharfe Unterfuchung der phyfiologifchen 
Vorgänge im gefunden und kranken Baumkörper, auch diefe 
in Verbindung mit parallel gehenden Beobachtungen des Luft
meeres, dafs die exakte Erforfchung der Wirkungen, welche die 
forfl:wirthfchaftlichen Methoden der Bodenzurichtung, Befl:ands
begründung und Waldpflege auf das Gedeihen und die Ent
wickelung der Holzgewächfe üben, uns Auffchlufs zu geben 
haben über die Wirthfchaftlichkeit oder Unzuläffigkeit fafl: aller 
unferer Betriebsoperationen, dafs fie eine Reihe von Erfchei
nungen endgültig erklären und unzählige Probleme löfen werden, 
ifl: nunmehr allfeitig anerkannt, nicht minder, dafs inan in allen. 
diefen Richtungen nur durch methodifche, exakte Unterfuchung 
und niemals auf dem Wege der blofsen Beobachtung zu brauch
baren Ergebniffen gelangen wird. Dafs andererfeits die Forfl:
zoologie ihrem ganzen \iVefen nach in einem ganz anderen Ver
hältniffe zur Forfl:wiffenfchaft fleht, als jene genannten Wiffen
fchaften, dafs fie niemals unfere wirthfchaftlichen Mafsregeln be
gründen, fondem uns nur lehren kann, wie wir gewiffen Feinden 
unferer Wirthfchaft entgegenwirken, iil: wohl eben fo allgemein 
zugefl:anden. 
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Unter dem Einfluffe diefer neueren Auffaffung wird fich die 
naturwiffenfchaftliche Forfchung, foweit fie der Forftwiffenfchaft 
dient, mehr und mehr mit aller Kraft der Bodenkunde und 
Klimalehre, fowie den pflanzenphyfiologifchen Unterfuchungen 
zuwenden. Hier liegt noch ein weites Feld faft unbebaut, 
während die Forftzoologie nahezu die ihr fpeziell zufallenden -
der Natur der Sache nach auf einem relativ befchränkten Ge
biete fich bewegenden - wiffenfchaftlichen Aufgaben grofsen
theils bereits erfüllt hat.1) - Das Irrtereffe der Praktiker hat fich 
der Forftzoologie begreiflicherweife zu allen Zeiten mit befonderer 
Lebhaftigkeit zugewendet; zahlreiche Auffätze und Notizen forft
zoologifchen Inhaltes in allen forfl:lichen Zeitfchriften geben da
von Zeugnifs. Das wirthfchaftliche Intereffe aber mufs fich mehr 
und mehr in der Forftentomologie concentriren und es find 
deshalb hier die Werke von Ratzeburg 2) und Theodor Hartig 3) 

an erfter Stelle zu nennen. Handbücher der Forftzoologie 
erfchienen von Döbner, 4) Senft, 5) Opel, 6) Altum. 7) Auf dem 
Gebiete der Ornithologie find die Schriften von Brehm, 8) Adolf 

1) Meinem Grundfalze getreu, nicht die Entwickelung der Naturwiffenfchaften 
als felbfländiger Wilfenfchaften darzuflel!en, fondem nur die Art, in welcher !ich 
die Anwendung derfelben entwickelt hat, führe ich in der Regel nur die von Forfl
männern bearbeiteten Schriften an, diejenigen der Nichtforfimänner nur dann, 
wenn fie einen bedeutenden Einflufs auf die Ausbildung der forfilich-angewendeten 
Naturwilfenfchaften erlangt haben oder die Verhältniffe des Waldes und der \Nald
wirthfchaft ganz befonders berückfichtigen. 

2) Die Waldverderber u. ihre Feinde. 1841. 6. Auf!. 1869. (Vergl. oben 
S. 258). - Ueber die Entwickelung der fufslofen Hymenopteren-Larven. 1832.
Entomologifche Beiträge. 1834. - Die Forll:infekten. 3 Theile und ein Nach
trag 1837-44. - Die Ichneumonen der Forflinfekten. 2 Bde. 1844-48. 

3) Die Familien der Blattwespen und Holzwespen. 1837· I. Band eines gröfseren 
Werkes über die Aderflligler Deutfehlands mit befonderer Berückfichtigung ihres 
Larvenzuflancles und ihres Wirkens in Wäldern und Gärten. 

4) Ueber Döbner f. unten e 26. Handbuch der Zoologie mit bef. Berück
fichtigung derjenigen Thiere, welche in Bezug auf Forfl- und Landwirthfchaft 
nöthig find. 2 Thle. 1862. 

5) Lehrbuch d. forfil. Zoologie. 1857· 
6) Lehrbuch d. forfil. Zoologie. 1869. 
7) Forllzoologie I. Band, Säugethieree. 1872. II. Band, Vögel, 1873. 

IIL Band, Infekten. 1. Abth. 1874· 
8) Das Leben der Vögel. (Populäre Schrift, in den Forflhäufern vielfach 

anzutreffen). 186 I. 
0) Charakterzeichnungen der vorzüglichllen deutfchen Singvögel. 186 5· Ich 

führe diefes und ähnliche Werke an, weil ich der Anficht bin, dafs es allerdings 
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und Karl Müller, 9) Altum, 10) Borggreve 11) bemerkenswerth. 
Zum Schutz der für die Land- und Forftwirthfchaft nützlichen 
Thiere erhoben Gloger 12) und Giebel13) ihre Stimmen, Edlerer 
freilich nicht ohne Uebertreibungen, welche der an und für 
fich guten Sache eher fchaden als nutzen konnten. 

Unter den Praktikern waren nicht Wenige, welche. diefern 
Wiffenszweige eine über das Dilletantenthum hinausgehende 
Thätigkeit zuwendeten und es zu wahrhaft wiffenfchaftlichen 
Leiftungen als Sammler oder Schriftfteller brachten. So Ober
förfter v. Bernuth (Preufsen), 13) Forftmeifter Tifchbein (Birken
feld), 14) Oberförfter Eichhoff 15) (Deutfch-Lothringen), Koch tG) 

(Bayern), Oberforftmeifter W erneburg (Erfurt) 17) u. Andere. 
Gute Beobachtungen über den Kiefernfpinner ~eröffentlichte der 

zur aUgemeinen Bildung des Forftmannes gehört, mit den befiederten Waldbe

wohnern und ihrer Lebensweife bekannt zu fein, wenn auch die Forfitechnik von 

diefen Kentniffen nur wenig Gebrauch machen kann. 
10) Der Vogel und fein Leben. 1868. 2. Auf!. unter d. Preffe. 
11) Die Vogel-Fauna von Norddeutfchland. 1869. 
12) Die nützlichften Freunde der Land- und Forftwirthfchaft unter den Thieren. 

1858. - Was ifi zu thun zur alimähligen, aber Iieheren und fchliefslichen Ver

hütung von Ungezieferfchäden und Mäufefrafs? 1861. - Abhandlungen über 

einige wichtige, den Schutz nützlicher Thiere betreffende Fragen. 1862. - Die 

Regung der Höhlenbrüter. Aus Gloger's Nachlafs. 1865. -
13) Geb. 1807 zu Hamm (Wefifalen), Oberförfter zu Jägerhof bei Siral

fund, Verfaffer zahlreicher werthvoller Auffätze in Grunerts forfil. Blättern etc. 

über forfientomologifche Gegenftände. Vergl. Ratzeburg, Schriftfieller-Lexikon, 

S. 43 fgde. 
1·1) Peter Fr. Ludwig Tifchbein, 1813 in Eutin geb., befuchte dort das Gym

nalium, fiudirte 1832/33 in Neuftadt Eb/W., nach einer gröfseren wiffenfchaftlichen 

Reife durch Deutfehland und Ungarn noch 1 Jahr lang in Heidelberg Mineralogie 

und Paläontologie. 1837 zum Forftauffeher, 1841 zum Forftamts-Auditor, 1842 
zum Oberförfier in Herrftein ernannt, wurde er x863 Forftmeifter in Birkenfeld. 

T. belitzt eine Hymenopteren-Sammlung von hervorragender Bedeutung, hat lieh 

jedoch fchriftftellerifch weniger bethätigt, als durch unausgefetztes Selbftftudium 

und eifriges Sammeln. S. Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon, S. 484. 
15) Die Mundtheile etc. der europ. Xylopbagen in der entomol. Zeitfchrift, 

x864, S. 17. 
10) Ueber Kar! Ludwig Koch vergl. Ratzeburg, a. a. 0. S. 283 (Biographie 

von Gigglberger). Koch war 1778 geboren und ftarb 1857, nachdem er 1846 
(er war feit 1826 Kreisforftrath in Regensburg) penfionirt worden war. Er war 

ein Mann von feiteuer Bildung, befonders Zoologe im allgemein wiffenfchaftlichen 

Sinne. Sein grofses Werk: »Syftem der bayerifchen Zoologie«, von dem der 

I. Bd. fchon 1816 erfchien, ift nie fertig geworden. 
17) Beiträge zur Schmetterlingskunde. x864. (2 Bde.). - Der Schmetterling 

u. fein Leben. 1874· -
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Oberforfimeifter von Bülow-Rieth, über den Maikäfer Plie
ninger. 18) Die Liebe des ganzen deutfchen Volkes aber zum 
Wald und zu den Thieren des Waldes gab fich in der weiten 
Verbreitung kund, welche die trefflichen populären Werke von 
Rofsmäfsler und Brehm fanden. 19) -

Die Forfibotanik entwickelte fich in diefer Periode, wie 
bereits bemerkt, zunächft vorzugsweife in ihrem befchreibenden 
Theile, obwohl die Zeit gekommen war, welche den Ausbau 
einer wiffenfchaftlich begründeten Lehre von dem forftlichen 
Verhalten der \Vald-Kulturpflanzen in voller Ausdehnung von 
ihr fordern durfte. 

Die Werke von Reum, 20) Behlen, 21 ) Zuccarini, 22) Gwinner, 23) 

Koch, 24) Döbner, 25) Senft, 26) Fiscali, 27) Fifchbach, 28) Courtin, 29) 

fmd vorzugsweife befchreibenden Inhaltes. 
Eine neue Epoche der Ausbildung der Forftbotanik wird 

durch die Arbeiten von Theodor Hartig eingeleitet. Seine »voll
ftändige Naturgefchichte der forftlichen Kulturpflanzen Deutfch
lands« (1840) 30) und die »Pflanzenkunde in ihrer Anwendung 
auf F orfl:wirthfchaft« ( 18 5 I) find die erften forfl:botanifchen Werke, 
welche den Gegenfl:and in feiner ganzen Tiefe erfaffen und alle 
Ziele der Forfchung, wenn auch nicht erreichen, fo doch der 
fpäteren Arbeit enthüllen. 

18) Oben S. 259 in diefern Bande, wo die Schriften von v. Bülow verzeichnet. 
Plieninger, gemeinfafsliche Belehrung über den Maikäfer. 1868. 

19) Namentlich die beiden Prachtwerke: »Der Wald«, von Rofsmäfsler (1863) 
und: »Die Thiere des Waldes«, von Brehm u. Rofsmäfsler. 2 Bde. 1864/67. 

20) Forftbotanik. 2. Aufl. 1825. 
21 ) Lehrbuch der befchreibenden Forftbotanik. 1823. Kompilation, wie faft 

alle Behlen'fchen Schriften. 
22) Charakteriflik der deutfchen Holzgewächfe im blattlofen Zui1ande. 1829. 
23) Die Pflanzenfyfteme in fori1wirthfchaftlicher Beziehung. 1832. (Leitfaden 

für den Unterricht). 
21 ) Dendrologi~. I. Bd. 1869. II. Bd. 1872/73· 
25) Lehrbuch der Botanik für Fodlmänner. 1853. 2. Aufl. 1858. 3· Aufl. 

x865. 
26) Lehrbuch der forfU. Botanik. 1857· 
27) Deutfehlands Forftkulturpflanzen. 2. Aufl. 1858. 
28) Katechismus der Fori1botanik. 1862. 
29) Die Familie der Coniferen. 1858. 
30) U e ber Th. Hartig vergl. unten e 26, 28. Das erftgenannte Werk ii1 mit 

trefflichen Abbildungen verfehen; das zweite bildet den erften Band des Lehr
buchs für Föri1er (von der 9· Aufl. an) und hat den. Separat-Titel: »Luft-, Boden
und Pflanzenkunde in ihrer Anwendung auf Fori1wirthfchaft«. 
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Hartig kehrte zu dem mühfamen Wege der exakten Unter
fuchung zurück, den H. Cotta, Meyer u. A. einfi befchritten, 
aber bald wieder verlaffen hatten. Eine fiattliche Reihe einzelner 
Spezialunterfuchungen 31) find die Früchte von Hartig's uner
müdlicher Forfcher- Arbeit und ihrem W erthe gegenüber treten 
die -Arbeiten Ratzeburgs auf diefern Gebiete fehr in den Hinter
grund. 32) 

Der von Hundeshagen 33) einfi als der richti_ge erkannte, 
von Th. Hartig mit fo ausgezeichnetem Erfolge betretene Weg 
ift feitdem nie wieder ganz verlaffen worden, obwohl aus be
reits angeführten Gründen das Fortfehreiten der wiffenfchaftlichen 
Forfibotanik nur ein Iangfarnes war. Reum 34) und Rofsmäfsler 35) 

befchäftigten fich mit der Phyfiologie der Holzgewächfe, Schlei
den's Buch »die Pflanze und ihr Leben« wirkte fördernd und 

3 ') Vergl. folgende Schriften Hartigs: Ueber die Verwandlung der polyko
tylen Pflanzenzellen in Pilzgebilde (Roth- und Weifsfäule des Holzes). I833· -
Theorie der Pflanzenbefruchtung. I842. - Beiträge zur Entwickelungsgefchichte 
der Pflanzenzelle. I843· - Leben der Pflanzenzelle I84S· - Entwickelungsge
fchichte des Pflanzenkeims. r858. - Anatomie der Rinde (in den »Jahresberichten« 
I, S. ISS; vergl. auch im IV. Bande derfelben, wo eine Reihe phyfiologifcher 
Unterfuchungen). - Beiträge zur phyfiolog. Forfibotanik (Forft- u. Jagd-Zeit. I856, 
S. 36I; I857, S. z8I; I859, S. I29, 411 fgde.). - Ueber die Entwickelungsfolge 
und den Bau der Holzfaferwandung (Sitzungsberichte der k. Akad. der WiiTen
fchaften. 6r. Bd., 1. Abth. Wien, I87o). - Viele Auffätze in der botanifchen 
Zeitung, Forfi- u. Jagd-Zeitung, den forftlichen Blättern u. f. w. 

Ratzeburg, der offenbar nicht gerade gut auf Hartig zu fprechen ifi (ich er
innere an die perfönliehe Gegnerfchaft Hartig's und Pfeils, die, wie mir fcheint, 
auch Ratzeburg beeinflufst hat) erklärt im Schriftfieller-Lexikon S. 229 die Hartig'
fchen Arbeiten (Die Kulturpflanzen, Abhandlungen in den Jahresberichten, den 
botanifchen Theil des Lehrbuchs für Förfier) für klaffifch und Hanftein rühmt 
feine Fähigkeit rieb tig zu fehen. (Vergl. das Schriftfieller-Lexikon, S. 229; 
Hanftein's »Zellkern«. S. 2I8). 

32) Ratzeburg fehlte Zeit und Ruhe zur mikrofkopifchen Unterfuchung, guter 
Wille und Fleifs fichedich nicht. Seine hier in Betracht kommenden Werke find: 
»Die Standortsgewächfe und Unkräuter Deutfehlands und der Schweizu. I859.
»Die Waldverderbnifs oder dauernder Schade, welcher durch Infektenfrafs, Schälen, 
Schlagen und Verbeifsen an lebenden Waldbäumen entfieht. Zugleich ein Er
gänzungswerk zu den »Forftinfektenu. 2 Bde. I866/68. - Die Nachkrankheiten 
und Reproduktion der Kiefer nach dem Frafs der Forleule. I862. - Vergl. auch 
oben s. 258.-

33) Die Anatomie, der Chemismus und die Phyfiologie der Pflanzen. I829. 
3') Pftanzen-Phyfiologie. I 835. 
35) Verfuch einer anatomifchen Charakterifiik des Holzkörpers der wichtigeren 

deutfchen Bäume und Sträucher (befonderer Abdruck aus dem Tharander forfil. 
Jahrbuch. IV) I847· 
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anregend, 36) Hanflein unterfuchte 1853 den Bau und die Ent
wickelung der Rinde 37) und Schacht, als tüchtiger Forfcher von 
Allen anerkannt, förderte durch feine werthvollen Unterfuchungen 
über den Aufbau und die Entwickelung der Baumgewächfe 
die wiffenfchaftliche Forflbotanik bedeutend. 38) 

In derfelben Richtung haben dann Rofsmann, 39) Nördlinger,4ü) 
Willkomm fortgearbeitet. Der zuletzt genannte gelehrte Forfcher, 
dem fowohl die befchreibende Forfl:botanik, 41) als die Anatomie 
und Phyftologie der Holzgewächfe reiche Förderung verdankt, 
wendete ftch neuefler Zeit der Erforfchung der Krankheiten 
unferer Baumgewächfe zu. 

Die Pathologie der Forfl:pflanzen war bis dahin arg ver
nachläfftgt. Ratzeburg hatte ftch mit den Krankheitserfcheinungen 
an der Kiefer nach Infektenbefchädigungen 1862 befchäftigt, 
aber in der ihm eigenen äufserlichen und etwas flachen Art, 

3") Ueber Schleiden (Jacob Mathias, Profeffor in Jena, fpäter in Dorpat) vergl. 

Ratzeburg, Schriftfl:eller-Lexikon. S. 461. Ratzeburg beurtheilt Schleiden ungünfl:ig 

und macht ihm unter Anderen den Vorwurf, dafs er in der kleinen Schrift »für 

Baum und Wald« von Berg, Cotta, Hartig, Pfeil u. A. nicht citirt bezw. ihre 

Schriften nicht benutzt habe. Diefer Vorwurf ifl: gewifs grundlos; denn über die Ge

genftände, welche Schleiden's Schrift behandelt, haben jene forfl:lichen Schrift

fieller nichts Hervorragendes gefchrieben. Dem orthodoxen Ratzeburg mag aber 

der dogmatifche Standpunkt Schleideus anthipathifch gewefen fein. 
37) Vergl. folgende Arbeiten Hanftein's: Unterfuchungen über den Bau und 

die Entwickelung der Baumrinde. 1853. - Die Milchfaftgefäfse und die ver

wandten Organe der Rinde. Gekrönte Preisfchrift. 1864. - Ueber J ohannes 

Hanftein (geb. 1822, feit 1855 Dozent an der Univerfität Berlin, 1852-1864 Mit

glied der forfiwiffenfchaftlichen Examinations-Kommiffion, feit 1865 Profeffor in 

Bann) vergl. Ratzeburg, Schriftfieller-Lexikon, S. 222 fgde. 
38) Dr. Hermann Schacht, geb. 1814 in Altona, gefl:. 1864 als Profeffor in 

Bonn und Direktor des botanifchen Gartens ( vergl. Ratzeburg a. a. 0. S. 454) 
bewährte lieh fchon früh als ausgezeichneter Forfcher und gehörte zu den wenigen 

Botanikern, welche, ohne an einer Forfifchule zu lehren, der Forftwirthfchaft volle 

Aufmerkfarnkeil fchenkten und die Beziehungen derfel~en zur Pflanzenwelt aufzu

fuchen ernfilich bemüht waren. Vergl. >>Der Baumu, Studien über Bau und Leben 

der höheren Gewächfe, 1853· 2. AuA. 1860. -
3n) Ueber den Bau des Holzes der in Deutfehland wild wachfenden und 

häufiger kultivirten Bäume und Sträucher. 1865, 
' 0) Vergl. unten i1 26; Ratzeburg, Schriftfieller-Lexikon, S. 379· Nördlinger's 

hierher gehörige Schriften find: Der Holzring als Grundlage des Baumkörpers. 

1872. - Deutfehe Forfibotanik. I. Bd. 1874· - Seine Querfchnitte der vorzüg

lichften Holzarten (in mehreren Bänden 186 r, 1867, 1869) find als treffliches An

fchauungsmittel hier ebenfalls zu nennen. 
~ 1) Deutfehlands Laubhölzer im Winter. Ein Beitrag zur Forftbotanik. 1859. 

- Foril:Iiche Flora von Deutfehland und Oefl:erreich. 1872. -
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ohne von den Fortfehritten der chemifchen Methoden und dem 
Mikrofkop ausreichenden Gebrauch zu machen. Seine !866-
I 868 erfchienene '' W aldverderbnifs," ebenfalls vor herrfehend pa
thologifchen Inhaltes, förderte die Lehre von den Krankheiten 
der Waldbäume ebenfalls nicht wefentlich und gehört überhaupt 
nicht zu feinen Meifterwerken. 

Ueber die verbreitetften Baumkrankheiten befl:anden unter 
den Forfl:männern die widerfprechendfl:en Anflehten. Die Roth
fäule der Fichte war faft ein fl:ändiger V erhandlungsgegenfl:and 
der Forfl:vereine geworden, 42) und kam dennoch keinen Schritt 
vorwärts. Man fehrieb fie bald der Bodennäffe, bald der Tro
ckenheit, bald der Zufammenfetzung des Bodens (Kalk), bald 
dem Klima, der örtlichen Lage, äufseren Wurzelverletzungen 
der jungen Pflanzen u. f. w. zu. Der Lärchenkrebs 43) durchzog 
wie eine grofse Epidemie das ganze nördliche und mittlere 
Deutfchland; man glaubte, dafs er die Folge von Frofl:- und 
Infekten-Schäden, von klimatifchen Einflüffen, welche die in 
höheren Gebirgen heimifche Lärche an der ihr nothwendigen 
ftarken Verdunfl:ung hindern und dadurch Saftflockung, Saftfaul
nifs herbeiführen, fei.H) Mannigfache, längft bekannte Krankheits
erfeheinungen der Eichen, Kiefern, Tannen, Fichten hatten die 
Aufmerkfamkeit der Forftmänner erregt, aber nur zu äufseren 
Beobachtungen und Hypothefen aller Art Anlafs gegeben. Das 
Vorhandenfein von Pilzen bei fafl: allen Krankheitsprozeffen 
hatte man längfl: beobachtet, ohne über die Rolle, welche diefe 
kleinen Organismen fpielen, ein fefl:es Wiffen zu erlangen. 

Es mufs als eine der wichtigfl:en Aufgaben der wiffenfchaft
lichen forfl:botanifchen Forfchung angefehen werden, hier Licht 
zu fchaffen und Willkomm hat den dazu geeigneten Weg be
treten, 45) auf dem befonders R. Hartig in neuefter Zeit fortar
beitet. Wichtige Ergebniffe feiner Forfchung liegen fchon jetzt 
vor. 46) 

Viele Fragen find noch zu beantworten, Vieles, was heute 
dunkel ifl:, mufs noch erhellt werden, ehe wir durch die Unter-

42) Man vergl. bef. die Verhandlungen des Harzer- Forftvereins in faft allen 
Jahrgängen. 

43) Vergl. die in Danckelmann's Zeitfchrift VI. S. 2 r 9 veröffentlichte hifto-
rifch-ftatiftifche Darfteilung der Verbreitung der Lärchenkrankheit. 

4·') Vergl. Reufs, "Lärchenkrankheit". r87o. 
1'") "Die mikrofkopifchen Feinde des Waldes". 2 Hefte. r866/67· 
46) "Wichtige Krankheiten der Waldbänme". 1874. 
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fuchungen der Forftbotaniker in den Stand gefetzt werden, eine 
wiffenf chaftlich begründete Lehre von dem forftlichen V erhalten 
der deutfchen Forfl:kulturpflanzen aufzufl:ellen. Aber wir 
kennen heute den richtigen Weg, auf welchem wir dies Ziel 
erreichen werden; diefer Weg kann nur auf dem Gebiete exakter 
Unterfuchung und der Problemlöfung durch Ifolirung der zu er
kennenden Stoffe und Kräfte liegen. Jeder Verfuch, auf anderem 
Wege vorzudringen, beruht auf Selbfl:täufchung. Jene exakte Unter
fuchung kann nur gelingen, wenn die Arbeitstheilung auf den 
Forfl:hochfchulen dem jederzeitigen Stande der Wiffenfchaft ent
fprechend gefl:altet wird. Jedes Hängenbleiben an der alten 
Polyhifl:orie der Lehrer, jedes Zurückgehen auf dies Prinzip 
tödtet den wiffenfchaftlichen Fortfchritt. 47) 

Nur wenig ift bisher auf dem Gebiete der wiffenfchaftlichen 
forftlichen Bodenkunde geleifl:et. Die überaus grofse Ausdeh
nung des zu bearbeitenden Feldes und die ungewöhnliche 
Schwierigkeit der Arbeit erklärt hier den langfamen Fortfehritt 
zum Theil. Aber es ift auch kein anderer Zweig der Natur
forfchung auf den Forfl:fchulen bisher fo arg vernachläffigt ge
wefen als diefer. 

Die älteren Werke von Krutzfch, 48) Behlen, 49) Reuter, 50) 

Hundeshagen 51) entftanden vor 1840, alfo in einer Zeit, welche 
die neueren Fortfehritte der Chemie noch nicht kannte. Hundes
hagen klebt noch vollftändig an der Humustheorie, fo anregend 
übrigens feine Schrift über Bodenkunde gewirkt hat. Er behilft 
fich auch noch mit allerlei naturphilofophifchen Formeln, wo 
ihm klare Begriffe fehlen und erinnert dadurch fl:ellenweife an 
die Alchymie und ihre myftifchen Künfie. 52) 

47) Die Lehre von der natürlichen Verbreitung der forftlichen Kulturpflanzen 
{forftliche Pflanzengeographie) ift durch Sendtner (t!ie Vegetationsverhältniffe Süd
bayerns, 1854), Unger (über den Einflufs des Bodens auf die Vertheilung der Ge
wächfe etc. 1836), Hanftein (Verbreitung und Wachsthum der Pflanzen zwifchen 
Rhein, Main und N eckar etc. 18 59) u. A. in einer auch die forftlichen Intere!Ten 
wahrnehmenden Art bearbeitet worden. 

48) Gebirgs- u. Bodenkunde für den Forft- und Landwirth. 2 Thle. 1827/42. 
49) Lehrbuch der Gebirgs- und Bodenkunde in Beziehung auf das Forftwefen. 

2 Abtheilungen. 1826. 
50 ) Der Boden und die a!mofphärifche Luft in aUfeiligen materiellen, gas

förmigen und dynamifchen Einwirkungen auf Ernähren und Gedeihen der Pflanzen 
mit Bezug auf Land- und Forftwirthfchaft. 1833. 

61) Die Bodenkunde in land- und forftwirthfchaftlicher Beziehung. 1830. 
52) Vergl. u. A. ~ 14-19, 26-31, So des angeführten Werkes und das von 

Bernhardt, Forstgeschichte. III. 21 
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Die neueren \,V erke von Senft, 53) Grebe, 54) G. Heyer 55) 
fiehen vollkommen auf der Höhe moderner naturwiffenfchaft
licher Anfchauung; aber fie finden ihre grOfste Bedeutung in 
ihrer Eigenfchaft als Lehrbücher, faffen mehr das bereits Be
kannte zufammen, als dafs fie aus origineller Forfchung hervor
gegangen wären und vermochten fomit nicht, einen eigentlich 
wiffenfchaftlichen Fortfehritt zu bewirken. 56) Daffelbe gilt von 
der Bodenkunde Pfeils, welche I 842 in den kritifchen Blättern 
zuerfi erfchien. 57) -

Die Stätten der bodenkundliehen Forfchung werden in Zu· 
kunft die forfllichen Verfuchsanfialten fein und es werden die 
Chemiker, welche denfelben beigegeben find, es als ihren Beruf 
zu erkennen haben, die einfchläglichen Aufgaben zu löfen. -

Mineralogie, Geognofie und Geologie treten nicht in un
mittelbare Beziehungen zur Forfiwiffenfchaft, bilden jedoch die 
Grundlagen der Bodenkunde und haben demgemäfs grofse Be
deutung für den Forfimann. Ihr Studium hat trotz der nicht 
primären Bedeutung diefer Wiffenfchaften doch die gebildeten 
Forfimänner namentlich der deutfchen Berg- und Hügelländer 
lebhaft befchäftigt und in mehr als einem Forilhaufe am Harze, 
in Thüringen, im weftliehen und füdlichen Deutfehland fand 
man anfehnliche oryktognofiifche und geognofiifche Sammlungen. 
Bernhard Cotta gab I 842 in feiner "Anleitung zum Studium 
der Geognofie und Geologie, befonders für deutfche Forfiwirthe, 
Landwirthe und Techniker« den Forfimännern ein klaüifches 
Werk in die Hand, welches zwar den Zufammenhang der geo
logifchen V erhältniffe mit der forfiwirthfchaftlichen Produktion 
fiiefmütterlich genug behandelt, aber immerhin zum Studium 

Hundeshagen gegebene V egetationsfchema. V ergl. auch Fraas, Gefchichte der 
Landbau- und Forftwiffenfchaft, S. 62r. 

53) Lehrbuch der Gebirgs- und Bodenkunde. 2 Thle. r847. - Lehrbuch der 
fodl:l. Geognofie, Bodenkunde und Chemie. 1857· - Der Steinfchutt und Erd
hoden. Für Land- und Forftwirthe. r867. 

"") Gebirgskunde, Bodenkunde u. Klimalehre in ihrer Anwendung auf Forft
wirthfchaft. r853. 2. Aufl. 1858. 3· Anfl. r865. -

55) Lehrbuch der forftl. Bodenkunde und Klimatologie. r856. 
56) Aufser den genannten Werken wurden von Forftrnännern vielfach die 

\Ve'rke von Schübler (Grundfätze der Agrikulturchemie), Fallou (Anfangsgründe 
der Bodenkunde, 1857, und: Grund und Boden des Königreichs Sachfen. r868) 
und Sprengel (]3odenkunde, 1837) benutzt, obwohl fie die Beziehungen zur Forft
wirthfchaft nicht befonders behandeln. 

67) Bd. XVII. 2. S. 102 fgrle. 
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anregte und demfelben eme wiffenfchaftliche Grundlage verlieh. 
Nicht minder thaten dies Cotta's f pätere Werke: n Praktifche 
Geognofie f. Land- und Fodlwirthe« (1852) und nDeutfchlands 
Boden, fein geologifcher Bau und deren Einwirkungen auf das 
Leben der Menfchen« (1854). 58) Die Aufgabe der wiffenfchaft
lichen forillichen Bodenkunde, die Grundlage für eine forfiliche 
Standortslehre zu gewähren, kann nur gelöfl werden, indem 
die edlere in enge wiffenfchaftliche Verbindung tritt mit der 
Meteorologie und Klimalehre. 

Für letztere Wiffenfchaft ifl der Weg exakter Unterfuchung 
fchon längfl betreten und es ifl Dove, 59) der hier eine neue 
Epoche begründet hat. Neben ihm haben Hoffmann, 60) Mühry, 61) 

Schmid 62) u. A. Ausgezeichnetes geleiflet. Unter den Forfl
männern haben Pfeil, 63) Klauprecht, 64) Grebe, 65) G. Ho:yer 66) 

die Klimatologie in fpezieller Beziehung auf die Forflwirthfchaft 
dargeflellt. Dabei aber fehlte es bis in die neueile Zeit an ex
akten Beobachtungen im fpeziell forflwiffenfchaftlichen Sinne, 
und die Spezial-Aufgaben der forflwiffenfchaftlichen F orfchung, 
die Klarflellung der Wärme- und Waffer-Bewegungen im Boden, 
der Wärmeverhältniffe des Stamm-Innern und der verfchiedenen 
Baumhöhen, die Vergleichung der Temperaturen, V erdunflung, 
Luft- Feuchtigkeit im Walde und freien Felde, die Beziehungen 

5") Für den Harz hat Hausmann (»über die Bildung des Harzgebirges«) fchon 
1842 eine gute geologifche Arbeit geliefert. Die meifierhaften geologifchen 
Kartenwerke von v. Dechen (Geogn. Ueberfichtskarte von Deutfchland. 1839· 
2. AuA. 1869. - Geol. Karte von Deutfehland 1870, auch eine - allerdings fehr 
theure - geol. Karte der Rheinprovinz u. f. w.) find bis jetzt wenig von Forfi
männern benutzt worden. 

50) Vergl. »Meteorologifche Unterfuchungen« 1837, »über den Zufammenhang 
der Wärmeveränderungen der Atmofphäre mit der Entwickelung der Pflanzen«, 
1846; »klimatologifche Beiträge«. 2 Thle. 1857169; endlich die periodifchen Ver
öffentlichungen Dove's in der amtlichen Statifiik Preufsens, welche die Beobach
tungsergebniffe des deutfchen meteorolog. Beobachtungsfyftems enthalten. 

00) Witterung u. Wachsthum oder Gründzüge der Pflanzenklimatologie, 1857. 
01 ) Klimatologifche Unterfuchungen etc. 1858. - Unterfuchungen über die 

Theorie und das allgemeine geographifche Syfl:em der Winde. 1869. Letzteres 
Werk befonders wichtig für die Begründung der Lehre von den Windbmch
fchäden in den Forllen. -

62) Lehrbuch der Meteorologie. 1 86o. 
63) Neue volllländige Anleitung zur Behandlung etc. der Forfl:en. I. Abthlg. 

S. 65 fgde. (in der Ausg. von 1854). 
0") Die Lehre vom Klima in land- und forfl:wirthfchaftl. Beziehung. I 840. 
05) Oben Note 54· 
60) Oben Note 55· 

21* 
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zwifchen Luftwärme, Bodenwärme und der Baumvegetation u. f. w. 
konnten durch die Unterfuchungen der Meteorologen von Fach 
und mit der von ihnen angewendeten Methode nicht gelöft wer
den. Es war daher die Errichtung forftlich-meteorologifcher 
Stationen ein bedeutfamer Fortfehritt und die Verdienfte von 
v. Berg, Krutzfch und befonders Ebermayer auf diefern Gebiete 
find hoch anzuerkennen. 67) 

Wie in fo mancher anderen Beziehung, fo fl:ehen wir auch 
hier an der Schwelle einer neuen Zeit, die mit exakten Metho
den den Grundlagen der Forftwirthfchaftslehre fich zuwendet. 
Die Aufgaben, welche noch zu löfen bleiben, find ihrem Wefen 
und ihrer Bedeutung nach klar erkannt; die Forftwiffenfchaft 
wird aus der hohen Blüthe der naturwiffenfchaftlichen Forfchung, 
aus den rafchen Fortfehritten der phyGkalifchen und chemifchen 
Methoden und Unterfuchungen ihrerfeits eine Fülle von Wahr
heit gewinnen. Die in neuefter Zeit angeftrebte Reform des 
forfl:lichen Unterrichtswefens führt - dies ifl: fchon heute als 
feftfl:ehend zu betrachten - zu einer der wiffenfchaftlichen Ar
beit in hohem Grade förderlichen Arbeitstheilung auf den Forft
hochfchulen und die ganze Entwickelung in diefer Richtung 
darf uns mit Zuverficht für die Zukunft unferer Wiffenfchaft 
erfüllen. 

§ 22. Die allgemeine Wirthschaftslehre als forstliche Grund
wissenschaft und die Staatsforstwirthschaftslehre. 

Kein anderer Zweig forftlichen Wiffens ifl: fo weit zurück
geblieben, als der, welcher feinen Stoff in der allgemeinen 
Wirthfchaftslehre fammelt; keine andere Thatfache fpricht fo 
fehr gegen die ifolirten Fachfchulen, als diefe: dafs Ge gänz
lich unfähig gewefen find, den forftwiffenfchaftlichen Fortfehritt 
in diefer Richtung zu pflegen. 

Die Stellung, welche die allgemeine Wirthfchaftslehre der 
Forfl:wirthfchaftslehre gegenüber einnimmt, ifl: fo wenig - auch 
heute noch - gewürdigt, dafs man in den forftwirthfchaftlichen 
Prüfungen viel eher nach dem Gefieder von Enten, die auf dem 
Meere oder grofsen Landfeen (Gcherlich aber nicht im Walde) 
leben, fragt, als nach dem Begriff und Wefen von Wirthfchaft, 
Arbeit, Kapital, Rente; dafs man von dem wiffenfchaftlich ge
bildeten Forftmanne viel eher alle möglichen Spezialitäten der 

67) Oben S. 306 in diefern Bande. 
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Kryftallographie, der Chemie u. f. w. fordert als eine einiger
mafsen befriedigende Kenntnifs der Gefetze, welche in den 
wirthfchaftlichen Handlungen des Forftwirthes eben fo gut, wie 
in denen eines jeden anderen wirthfchaftenden Menfchen fich 
wirkfarn erweifen. -

Bei Beginn diefer Periode lagen in Bezug auf die wiffen
fchaftliche Begründung der Forftwirthfchaftslehre nur wenige, 
von Kameraliften ausgegangene Schriften vor, die zudem meift 
von dem Geifle des Merkantilismus beherrfcht waren; die be
gründende Wiffenfchaft felbft begann lieh erft feit dem Ende 
des 18. Jahrhunderts zu ordnen; der gewaltigen Anregung, welche 
die LehrHitze des Adam Smith gegeben hatten, folgend, wen
deten fich zahlreiche begabte Forfcher einem Gebiete zu, auf 
welchem einft (im Mittelalter) wunderfam verfchwommene philo
fophifch- theologifche Vorftellungen, fpäter die Irrlehren des 
Merkantilismus, Phyliokratismus und Kommunismus fich um die 
Herrfchaft geftritten hatten. 

Selten - mögen wir auch die Gefchichte aller Wiffenfchaften 
durchforfchen - tritt uns die epochemachende Bedeutung eines 
Werkes fo klar entgegen, als dies betreffs der ))lnquiry into 
the nature and caufes of the wealth of nationsa von Smith der 
Fall ift. Mit begeiftertem Eifer bauten Männer, wie G. Sartorius, 1) 
A. F. Lüder, 2) Chr. Jak. Kraus, 3) L. H. von Jakob, 4) Chr. S. 
Schlözer, 5) Graf Soden, 6) G. Hufeland, 7) J. F. E. Lotz, 8) 

1) Profeffor in Göttingen, gelt. 1828. Man vergl. fein Werk: 11Von den 
Elementen des Nationalreichtbums und von ·der Staatswirthfchaft, x8o6« (neu auf
gelegt 1828); auch feine Abhandlungen, die Elemente des Nationalreichtbums u. 
die Staatswirthfchaft betr. I. Tb. I8o6. 

2) • Ueber Nationalinduftrie und Staatswirthfchaft nachAd.Smith bearbeitet«. I8 IO. 
3) I 8o7 gelt. Vergl feine • Vermifchte Schriften über jlaatswirthfchaftliche, 

philofophifche und andere wiffenfchaftliche Gegenftände herausgegeben von Hans 
v. Auerswald«. 4 Thle. I8o8·g. 

4) Gelt. 1827; Vergl. feine •Grundfätze der National-Oekonomie oder Nationai
Wirthfchaftslehre«. I8og (2. Aufl.); ferner: Die Staatsfinanzwiffenfchaft, theoretifch 
und praktifch dargeftellt und erläutert durch Beifpiele aus der neueren Finanz
gefchichte europäifcher Staaten. 2 Bde. I82 I. 

5) Anfangsgründe der Staatswirthfchaft, I8os. 
6) Gelt. I83I. Vergl. das von ihm verfafste Werk: •Die Nationalökonomie, 

ein philofophifcher Verfuch über die Quellen des Nationalreichthumsu. I8os-I8II. 
5 Bde. Mit Nachträgen bis I823. 

7) Gdt. I817. Br fchrieb: Neue Grundlegung der Staatswirthfchaftskunft. 
I807-I8I3. 

8) Joh. Friedr. Eufeuius Lotz, »Revi!ion der Grundbegriffe der National-
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Karl Arnd, 9) ]. Schön, tO) C. W. Chr. Schütz, 11) K. H. Rau, 12) 

von Thünen, 13) Bildebrand H) u. A. die von Ad. Smith ange
regten Gedankenfolgen weiter aus. Ihnen fehloffen lieh dann 
mit etwas veränderter Methode 15) Knies, 16) Stein, 17) Wilhelm 
Rofcher, 18) H. v. Mangoldt, 19) Max Wirth 20) und viele Andere 

wirthfchaftslehre« (Koburg I8I I/14) und »Handbuch der Staatswirthfchaftslehre« 

(Erlangen 1821). 
9) Verf. von »Die neue Güterlehre« (Weimar 1821) und: •Die natnrgemäf.se 

Volkswirthfchaft« (Hannover I845), auch von der bereits citirten Schrift: »Die 
materiellen Grundlagen und Iittlichen Forderungen der europäifchen Kultur«. 1835. 

10) Neue Unterfuchung der Nationalökonomie und der natürlichen Volks

wirthfchaftsordnung, I835· 
11 ) Grundfätze der Nationalökonomie, I 843. 
12) Kar! Heinrich Rau, Lehrbuch der politifchen Oekonomie .. 3 Bde. I. Bd. 

Grundfätze der Volkswirthfchaftslehre, 1826. 7· Aufl. 1863. II. Bd. Grundfätze 
der Volkswirthfchaftspolitik, I 828. 5· Aufl. 186z/63. lli. Bd. Grundfätze -der 

Finanzwiffenfchaft, 1832/37· 5· Ausg. 1864'65. 
13) Job. H. v. Thünen, der ifolirte Staat in Beziehung auf Landwirthfchaft 

und Nationalökonomie. I. Th. I 842. (2. Aufl.). 
") Die Nationalökonomie in Gegenwart und Zukunft, I848. 
15) Ueber die Methoden der Nationalökonomik vergl. W. Rofcher, die Grund

lagen der Nationalökonomie, I864. (5. Aufl.) S. 38 fgde. 
Im Mittelaltt:r herrfehle die theologifche Methode ganz allein (Betrachtung 

des Wirthfchaftslebens als eines Theils der göttlichen Weltordnung, noch 1819 
verrucht durch Ad. Müller in der Schrift: Nothwendigkeit einer theologifchen 
Grundlage der gefammten Staatswilfenfchaften etc.); im 17. Jahrh. trat eine mehr 
jurill:ifche Betrachtungsweife hervor, welche an die Stelle der in der Wirtb
fehaft geltenden Gefetze menfchliche Rechtsordnungen zu fetzen trachtete; eine 
m a t h e ma t if c h e Behandlungsweife verfuchte v. Thünen (geometrifche Methode) 
im nifolirten Staate«, auch Rau (Lehrbuch I, e I-54); die meill:en obengenannten 
Schriftll:eller aber gingen von i d e a I e n Zufländen aus und konflruirten das Wirth
fchaltsleben in idealiftifcher Art, wie es fein follte, nicht \Yie es ill:. Es 
ift das Verdienil Rofcher's, feit I843 (vergl. nGrundrifs zu Vorlefungen iiber die 
Staatswirthfchaft nach gefchichtlicher Methode. 1843« ), der hiil:orifch-phyfiologifchen 
Methode der Forfchung Eingang verfchafft zu haben, d. h. jener Methode, welche 
die gegenwärtig im Wirthfchaftsleben hervortretenden Erfcheinungen im Einzelnen 
und mit allen Hiilfsmitteln der Wiffenfchaft unterfocht und aus vielen gleichartigen 
Einzelerfcheinungen auf das der Erfcheinung zu Grunde liegende Gefetz 
fchliefst, zugleich aber die Entwickelung der Erfcheinungen hiflorifch bis zu 
ihrem erllen Auftreten in der Gefchichte verfolgt und fo eine hiflorifche Ver
gleichung erreicht, damit zugleich die Erkenntnifs des Entwickelungsge
fe tz es. 

16) Die pol. Oekonomie vom Standpunkte der gefchicht!ichen Methode, 1853. 
17) Lehrbuch der Volkswirthfchaft, 1858. 
18) Syflem der Volkswirthfchaft, 1854. 5- Auft. r863. 
19) Grundrifs der Volkswirthfchaftslehre, 1863. 
20) GrnndziigederNationalökonomie. :zBde. r86o/6I. 4.Autl.desi.Bandesr87I. 
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an, welche heute auf den deutfchen Hochfchulen lehren oder 
die Gefetze des Wirthfchaftslebens aus der praktifchen Kennt
nifs des letzteren felbfi abzuleiten be!l:rebt find. 2 1) Die ge
nannten Forfcher wendeten der Forfiwirthfchaft nur geringe 
Aufmerkfamkeit zu; fie erörterten allerdings gelegentlich gewiffe, 
auf die Forfien bezügliche wirthfchaftspolitifche Tagesfragen, 
wie die der V eräufserung der Staatsforften 22) und die der 
Staatsoberaufficht über die Privatwaldungen; 23) oder wir finden 
auch, wie in der von Schmalz herausgegebenen n Encyklopädie 
der Kameralwiffenfchaften« einen kurzen Abrifs der Forfiwirth
fchaftslehre; aber die volkswirthfchaftlichen Grundlagen der 
Waldwirthfchaft haben er11: Rau, Rofcher, Schultze von den 
Nationalökonomen, von den For11:leuten allein Fr. W. L. Pfeil 
unterfucht. 

Man hätte wohl annehmen können, dafs die gerneinfame 
Arbeit diefer gei11:vollen Männer die bezüglichen wiffenfchaftlichen 
Fragen rafcher Löfung hätte zuführen müffen. Wir werden 
jedoch bei einer kurzen Umfchau über die bezügliche Literatur 
erkennen, dafs dem nicht fo gewefen i11:. 

Pfeil hatte r8zz, als er feine "Grundfätze der Forftwirth
fchaft in Bezug auf die National-Oekonomie und Staatsfinanz
wiffenfchaft« fehrieb, offenbar ein vVerk übernommen, welches 
feine Kräfte überfl:ieg. 

Rau und Rofcher wendeten fich, im Befitze. vollkommenller 
Kenntnifs der Volkswirthfchaftslehre, der Erforfchung derjenigen 
Grundlagen der For11:wirthfchaft zu, welche auf dem Gebiete 
der V olkswirthfchaft liegen; aber fie vermochten es nicht, die 
wirthfchaftswiffenfchaftliche Grundlage der Forftwirthfchaftslehre, 
welcher üe zu fern !landen, vollfiändig aufzubauen. Sie gaben reiche 
Anregung, welcher die wiffenfchaftlich arbeitenden F orfimänner 
hätten folgen müffen. Da(s fie dies nicht thaten, dafs fie, fe11:
klebend an dem unklaren fyfiematifch falfchen Begriffe der 
»Staatsforfiwirthfchaftslehre<<, die alten Irrwege verfolgten, ill, 
wie fchon Pfeil nachgewiefen, ein Zeichen for11:licher Einfeitig
keit und war nur dadurch möglich, dafs die Pflegeftätten der 

21) Hier lind Schultze-Delitfch, Lette, A. Wagner, 0. Michaelis, Engel, 0. 
Hübner und viele Andere mit Ehren zu nennen. 

22) Die An!ichten des Grafen Soden, v. Schmalz, v. Jakob, Sarlorins, Lolz 
über dielen Gegenfland habe ich im II. Bde. S. zsofzsr dargelegt. 

23) Vergl. II. Bd. diefes Werkes, S. 277. 
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deutfchen Forftwiffenfchaft jener oft hervorgehobenen Verein
famung und geiftigen Verarmung verfielen.-

Die Volkswirthf chaftslehre des 19. Jahrhunderts hat fich von 
jener polyhiftorifchen, encyklopädifchen Richtung losgelöft, welche 
wir die kameraliftifche nennen und die, wie mehrfach nachge
wiefen, von fo hervorragender Bedeutung für die Forftwirth
fchaftslehre war. In ihr lagen die allgemeine Wirthfchaftslehre, 
die Land- und Forfiwirthfchaftslehre, Bergbaukunde, Gewerbe
und Handelskunde, Lehre von der Wirthfchaftspolitik und Polizei 
in einer Vermengung, welche zur fyfiematifchen Unklarheit und 
zur V erdunkeJung der begrifflichen Grenzen führte. Ganz auf 
dem Boden diefer alten kameralifiifchen Anfchauung nun fleht 
Schmalz. 

Er behandelt zunächft einige volkswirthfchaftliche Grund
lehren (Vermögen, Reichthum, Werth etc.), dann die Lehre vom 
Staate, die Gewerbskunde (Landwirthfchaftslehre, Forftwirth
fchaftslehre, Bergbaukunde, Technologie), in einem z. Abfchnitte 
die »merkantilifche Gewerbskunde«, d. h. die Lehre von dem 
Gewerbs- Gewinne (U nternehmergewinn, Wirthfchaftsreinertrag); 
weiterhin den Handel und die Lehre vom Kapital. Der z. Raupt
tbeil des Buches behandelt die »Staatswirthfchaft« unter den 
Rubriken »eigentliche Staatswirthfchaft« (nach Schmalz iden
tifch mit Nationalökonomie; denn er entwickelt hier lediglich 
feine phyfiokratifchen Ideen), "Gewerbe- Polizei,, und , "Finanz
wiffenfchaft.a 

Der kurze Abfchnitt über Forftwirthfchaftslehre, von G. L. 
Hartig bearbeitet 24) (24 S. lang) ifi ein fehr knapper Auszug 
aus dem Lehrbuch für Förfier, enthält ein wenig Forftbotanik, 
Waldbau, Forftbenutzung, aber dasjenige, was man hier fuchen 
follte - die Begründung forfiwirthfchaftlicher Regeln durch die 
Lehrfatze der allgemeinen Wirthfchaftslehre - findet man nicht 
mit einem Worte erwähnt. 

Pfeil wollte in feinen >>Grundfatzen der Forfiwirthfchafta 
unterfuchen »wie die Forften ohne Rückficht auf Art und Form 
der Erzeugung behandelt werden müffen, fo dafs bei der gröfsten 
Sicherheit der Befriedigung unferer Bedürfniffe, der gröfste Er
trag für die Nation daraus genommen werden kann; was die 
Regierung zu thun hat, um bei der gröfsten Freiheit der Be-

2') Der über Landwirthfchaft vom Staatsrath Thaer, der über Bergbau von 
Staatsrath Rofeniliel, der technologifche VOll Geheimerath Hermbllädt. 
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nutzung gegen alle aus diefer Freiheit entfpringenden Nachtheile 
gelichert zu fein.« 25) 

Pfeil identifizirt auch feinerfeits »Staatswirthfchaft« und 
» Volkswirthfchaft ;« das Buch leidet an wiffenfchaftlichen Mängeln 
mancherlei Art; die Syilematik iil wenig klar durchgebildet, 
fehr verfchiedenartige Dinge find vermengt. Trotz alledem aber 
iil auch diefe, wenn auch unvollkommne, Leiilung Pfeils be
wundernswerth, wenn wir daran denken, dafs er Autodidakt war. 

Er unterfucht zunächil die Beziehung, in welcher die Forilen 
zur Nationalökonomie ilehen, ihre Wichtigkeit für die Befriedigung 
der Holzbedürfniffe etc. und die Bedeutung derfelben für Klima 
und Bodenkultur, ihren Gefammtertrag endlich für die »National
wirthfchaft« im Vergleich zu dem land wirthfchaftlich benutzten 
Grunde. Im zweiten Abfchnitte handelt er von der Normalwald
fläche eines Landes, von den Nachtheilen der forillichen Ueber
produktion, von den Nachtheilen des Staatsforilgewerbes, von 
der Freiheit des Privatforilgewerbes. Ein dritter Abfchnitt be
handelt die Forilpolitik und Forilgefetzgebung. 

Der zweite Band enthält einen Abrifs der Finanzwiffenfchaft 
in Bezug auf die Forilwirthfchaft, die »Forilverwaltungskunde« 
und eine »ftaatswirthfchaftliche Jagdkunde.« 

Ueberblicken wir diefe umfaffende Arbeit Pfeil's, fo fpringt 
es fofort in die Augen, dafs der Grundcharakter derfelben le
diglich eine Anwendung der Lehren des Adam Smith auf die 
deutfche Forfiwirthfchaft iil. In vielen Beziehungen wiederholen 
fich die Anflehten Pfeils, welche er I 816 in der »Freimüthigen 
Unterfuchung« niedergelegt hatte. Zweck der Urproduktion, fo 
führt Pfeil aus, fei Gewinnung der höchilen Boden-Reinrente. 
Das richtige Verhältnifs zwifchen Feld und Wald werde dadurch 
hergeftellt, dafs jeder Boden fo benutzt werde, dafs er die 
höchile Reinrente für das Nationaleinkommen wirklich abwerfe. 
Die höchile Intenlivität der Forftwirthfchaft aber werde lediglich 
bewirkt durch gänzliche Freiheit derfelben. Die höchfte Stufe 
der Waldkultur werde auch nur erreicht, wenn die ganze vVald
wirthfchaft eines Landes in der Hand von Privaten fei. Aus 
vielen Gründen fei der Staatswaldbefitz zu verwerfen; doch fei 
die V eräufserung der Staatsforften mit vorlichtiger Beachtung 
der gefammtwirthfchaftlichen Verhältniffe des Landes und jeden
falls nur ganz allmählig zu bewirken. Schutzwaldungen feien 

25) Grundfätze, I, S. 16. 
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zu erhalten und unter Aufficht des Staates zu ftellen. Die Ver
breitung einer volksthümlichen Forfl:wiffenfchaft 26) fei ein 
wichtiges Mittel, um die höchften Walderträge bei allen Wirth
fchaftswäldern herbeizuführen und hier liege die wichtigfte Auf
gabe der Forftpolitik. -

Diefe Sätze charakterifiren den Standpunkt Pfeil's vollkommen. 
Der Grundzug feiner Betrachtungen ifl: die freie Konkurrenz des 
Erwerbstriebes der Privaten, von der er die höchfl:e Ausnutzung 
der Bodenkraft im lotereffe der Volkswirthfchaft erwartet. Hätte 
er die Eigenart der W aldwirthfchaft anderen Produktionszweigen 
gegenüber und die befondere Natur der waldwirthfchaftlichen 
Kapitalien fchärfer unterfucht, fo würde er wahrfcheinlich zu 
anderen Ergebniffen gelangt fein. Statt deffen bemüht er fich, 
die ganze Wirthfchaft den einmal von ihm a priori als richtig 
anerkannten Smith'fchen Theorieen anzupaffen und er tllUt dies 
mit wahrer Naivetät da, wo er von den traurigen Folgen der 
Wälderverwüftung fpricht. - 27) Die hier kurz analyfirte Arbeit 
Pfeil's fand nur geringe Anerkennung. Der von ihm betretene 
Weg blieb faft ganz unbebaut, bis feine Lehrfcitze in Bezug auf 
die Ziele der Forfl:wirthfchaft in neuefl:er Zeit, wie ich gezeigt 
habe, durch Prefsler in mathematifcher Geftaltung auf die forfl:
literarifche Tagesordnung geftellt wurden. 

Rau trat in feiner »Volkswirthfchaftslehreu 28) einigen der 
von Pfeil aufgeftellten Sätze entgegen. Seine Unterfuchungen 
über die volkswirthfchaftlichen Grundlagen der Forfl:wirthfchaft 
gehen viel mehr in die Tiefe, als die von Pfeil. Rau beftreitet, 
dafs das Nationaleinkommen in allen Fällen dadurch bereichert 
werde, dafs Kapitalien aus den Holzbeiländen gezogen und dem 
Verkehr übergeben würden. 29) Die Herabfetzung des Umtriebes 
bereichere vielleicht den Einzelnen, aber fie fchädige in vielen 
Fällen die Volkswirthfchaft, weil nun die Roh- und Rein-Erträge 
des Forftgrundes fich dauernd vermindern und zur Erzeugung 
derfelben Holzmaffe wie früher eine gröfsere Bodenfläche er
forderlich fei. Der Ausfall .an Einnahme aber, den die Wald
befitzer künftig erleiden, müffe von den Uebrigen getragen werden. 

Rau erkannte die befondere Natur des Holzvorrathes, welcher 

26) Grundlätze der Forftwirthfchaft, I, S. 445· 
27) A. a. 0. S. 37 I fgde. 
28) Ich citire nach der 3· Auf!. von 1837. 
29) Volkswirthfchaftslehre, S. -433· 
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kein eigentliches Kapital ift, obwohl ihm einige wefentliche 
Merkmale deffelben zukommen, weit klarer als Pfeil. Seine 
kurze, aber fehr klare Abhandlung über die volkswirthfchaft
liche Bedeutung der Holzpreife ift fehr bemerkenswerth. 3°) 

Nach ihm hat Keiner der Nationalökonomen der Forftwirth
fchaft fo viel Aufmerkfamkeit zugewendet, als W. Rofcher. 
Sein nnationalökonomifches Hauptprinzip der ForftwiiYenfchaft« 31) 

gipfelt in dem allerdings nur bedingt wahren Satze ccdafs die 
Forften ungleich weniger intenfiv bewirthfchaftet werden, als 
die Aecker, Wiefen etc. derfelben Zeit und Gegend.« 32) Dies 
hatte betreffs der wirthfchaftlich anwendbaren Arbeit bereits 
Rau gelehrt. 33) Was die Kapitalaufwendung jedoch anbelangt, 
fo ill auch Rofcher den Beweis für feine Thefe fchuldig geblie
ben. Immerhin aber war es ein erfreuliches Zeichen des Port
fehrittes, dafs man anfing, fich mit diefen Dingen wiffenfchaft
lich zu befchäftigen. 

Rofcher widmete in feiner Nationalökonomik des Acker
baus M) der Forllwirthfchaft eine eingehendere Befprechung, als 
alle Früheren. Es wäre Sache der Forfimänner gewefen, auf 
dem fo eröffneten Wege weiter vorzugehen; dafs dies unterblieb 
und dafs wir heute in Wahrheit kein allen wiffenfchaftlichen 
Anforderungen genügendes Werk über allgemeine Forllwirth
fchaftslehre d. h. über die volkswirthfchaftlichen Grundlagen 
der Forllwirthfchaft befitzen, ift den bereits mehrfach angeführten 
Gründen zuzufchreiben. -

Die Erkenntnifs von der Bedeutung der Volkswirthfchafts
lehre für unfere Wiffenfchaft hat jedoch an Allgemeinheit ge-

30) Volkswirthfchaftslehre, S. 422 fgde. 
31) Ein nationalökonomifches Hauptprinzip der Forflwiffenfchaft, 1854. 24 S. 
32) A. a. 0. S. 6. 
·13) Volkswirthfchaftslehre, S. 420 
31 ) Syllem der Volkswirthfchaft. 4· Aufl. r865. II. Bd. (Nationalökonomik 

des Ackerbaues) S 529-568. Dafs es felbll einem fo fcharffinnigen Gelehrten, 
wie Rofcher nicht gelingen konnte, den Gegenlland in feiner ganzen Volllländig
keit und Tiefe zu erfaffen, dafs er namentlich die befondere Natur des Holz
kapitals gegenüber den übrigen Kapitalien nicht näher unterfucht hat, betreffs der 
Arbeitsverwendung bei der Waldwirthfchaft alte Hundeshagen'fche Angaben repro
duzirt (S. 530), die heute ohne allen Werth find; ebenfo Ertragsangaben von 
Hartig etc. als Grundlagen feiner Darfteilung benutzt, die fo wichtige volkswirth
fchaftliche Frage des Umtriebes nur obenhin berührt u. f. w., zeigt klar, dafs es 
Sache der Forlltechniker fein mufs, die volkswirthfchaftlichen Grundlagen der 
Waldwirthfchaft klarzuflellen, weil dies nur möglich ifl bei genauer Kenntnifs 
diefer Wirthfchaft felbll. 
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wonnen. Cantzen hat unermüdlich auf diefelbe aufmerkfam- ge
macht. 35) Die fcharfen Begriffsentwickelungen Lindwurm's haben 
die allgemeine Wirthfchaftslehre auch weitaus klarer in ihren 
Grundbegriffen geftaltet und zugänglicher gemacht. 36) An Ver
fuchen, diefe Wiffenfchaft den For!Ueuten in kurzen, klaren 
Sätzen zu erfchliefsen, hat es nicht gefehlt und find hier die Ar
beiten von Feiftmantel, 37) und von Nordenflycht 38) zu nennen. 

Die national- ökonomifchen Grundlagen der Forftwirthfchaft 
hat neuefter Zeit Reuning 39) zu entwickeln verfucht und eine Reihe 
glücklicher Gedanken in feiner kleinen Schrift niedergelegt, aber 
auch eine Reihe von Irrthümern, welche feiner mangelhaften 
Kenntnifs der W aldwirthfchaft entfpringen. 

Die Finanzwiffenfchaft ift durch Rau, 40) Bergius 41) u. 
A. gut bearbeitet worden. Bergius verkennt jedoch die Kultur
bedeutung der Waldungen und die Eigenart der Forftwirthfchaft 
fafi vollftändig. 

Auch an einer FOrtentwickelung der begrifflich unklaren »Staats
forftwirthfchaftslehreu fehlte es nicht. Roth 42) und v. Berg 43) 

35) Vergl. »Das Studium der Nationalökonomie, insbefondere über die Noth
wendigkeit nationalökonom. Bildung für den Forftmann der Gegenwart«. 1869.
Einleitung in das ftaats- und volkswirthfchaftliche Studium. 1870. - Forftliche 
Zeitfragen. 1870. -

36) Grundzüge der Staats- und Privatwirthfchaftslehre etc. 1866. 
37) Die pohtifche Oekonomie mit Rückficht auf das forftliche Bedürfnifs. 

1856· 
38) Einleitung in das Studium der Nationalökonomie. 1864. 
39) Beiträge zu der Frage über die naturgefetzlichen und volkswirthfchaft

lichen Grundprinzipien des Waldbaues. 1871. 34 S. 
·10) Oben Note 12. 

41) C. J. Bergius, Grundfätze der Finanzwi!fenfchaft. 2. Auf!. 1871. In Be
zug auf den Staatswaldbefitz ift B. fehr radikal und Smithianer vom reinfien 
Wa!fer. Er fpricht lieh für die Veräufserung der Domänen und Forfl:en aus. 
Vergl. S. 319-348 der •Finanzwiffenfchaft•. 

42) •Theorie der Forfigefetzgebung und Verwaltung im Staate oder Syfiem 
der ftaatswiffenfchaftlichen Grundfätze in Bezug auf die Wälder, deren Behand
lung und Erzeugniffe•. Roth behandelt in dem Buche die allgemein-wirthfchaft
liohen Grundlagen der Forfl:wirthfchaftslehre (bis S. 32), das Forfiprivatrecht (bis 
S. So), Forfifl:rafrecht (bis S. 88), die Forftpolizeikunde und das Forfifl:aatsrecht 
(bis S. 282), die Forfilinanz- und Staatsforft-Verwaltungskunde (bis S. 366), fieht 
im Allgemeinen auf dem Boden der Smith'fchen Lehrfätze und geht von dem 
Begriffe des modernen Rechtsfl:aates aus. Seine Anfichten find überall gemäfsigt 
liberal, von Uehertreibungen frei. Das Buch ifl: heute noch beachtenswerth. 

43) Die Staatsforfl:wirthfchaftslehre. r8so. v. Berg fteht in volkswirthfchaft
licher Beziehung ganz auf den Schultern von Rau. Er delinirt die Staatsforft-
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veröffentlichten dahin einfehJagende Schriften. Aber indem man 
ganz· heterogene Wiffensfl:offe vermengte und die Grenzen der ein
zelnen \Viffensgebiete verwifchte, verlor man jene fyfiematifche 
Schärfe, welche allein zur Löfung wiffenfchaftlicher Aufgaben 
befahigt und fo blieb der Aufbau einer dem Gebiete der allge
meinen Wirthfchaftslehre entnommenen Grundlage der Forfiwirth
fchaftslehre der Zukunft vorbehalten. Das Ueberwiegen der 
mathematifchen Betrachtungsweifen aber in den Fragen, welche 
die Reinertragstheorie betreffen, war eine Folge diefes Zurück
bleibens unferer Wiffenfchaft in fo wichtigen Beziehungen. 44) 

Dabei haben die fcharfen Gegenfätze, welche in . dem literari
fchen Kampfe über die Reinertr;1gstheorie hervorgetreten find; 
im Uebrigen eine gewifs fruchtbringende Anregung gegeben, 
das Verfäumte nachzuholen. In der Erkenntnifs der Unvoll
kommenheit unferes Wiffens aber liegt das fl:ärkfte Motiv des 
F ortfchrittes. 

§ 23. Die historisch-statistische Richtung in der Forst
wissenschaft und die Organisation der Forststatistik. 

Der hifiorifch-fl:atifl:ifchen Seite der Forilwiffenfchaft iil 
erfi in neuefier Zeit die ihr gebührende Aufmerkfamkeit zuge
wendet worden, nachdem fie bis dahin arg vernachläffigt worden 
war. Selbft nachdem Hundeshagen, Pfeil, v, Wedekind u. A. 
die Anregung zur Bearbeitung derfelben gegeben hatten, als 
alle anderen Wiffensgebiete die Wurzeln ihrer Erkenntniffe bis 
in die Tiefe zu verfolgen und alle mefsbaren V erhältniffe der 
Jetztzeit nach der ilatifl:ifchen Methode zu durchforfchen begannen, 
auch da that die Forilwiffenfchaft in den bezeichneten Richtungen 
keinen nennenswerthen Schritt vorwärts. Heute noch, trotz ernil 
gemeinter neuerer V erfuche, diefen Mangel zu befeitigen, fehlt 
dem deutfchen Reiche, fehlt fafl: allen deutfchen Staaten eine 
Organifation, welche es möglich macht, brauchbare forftfiatifiifche 
Erhebungen vorzunehmen und man mufs es mit Bedauern zu-

wirthfchaftslehre als: die Lehre von den Verhältnillen und Gegenl1:änden, welche 
bei dem Waldgewerbe zur Erreichung der allgemeinen Staatszwecke zu beachten 
linrl«. Das Buch enthält Theile des Forll-Staatsrechtes, Forll-Strafrechtes, der 
Lehre vom Forllfchutz, von der Servitut-Ablöfung, der Staatsverwaltungskunde etc., 
leidet alfo an demfelben fyllematifchen Mangel, wie die früheren Werke von Meyer, 
Laurop u. A. Vergl. Bd. I!, S. 36 r. 

44) Oben S. JOI in diefern Bande. 
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geftehen: Es giebt keine Forllfiatiftik des deutfchen Reiches 
und kann keine geben, fo lange nicht jene Organifation ins 
Leben tritt. Seit der Begründung einer fyftematifch geordneten 
Forftwirthfchaftslehre hat es zu keiner Zeit an Verfuchen ge
fehlt, die uns umgebenden Zufiände auch in Bezug auf die 
Forftwirthfchaft genau zu durchforfchen und fie hifiorifch her
zuleiten. 1) In letzterer Beziehung namentlich fehlte nicht das 
Bewufstfein von der hohen Bedeutung der hiftorifchen Forfchung 
überhaupt, fondem viel mehr eine klare Einficht in die Bedeutung 
und das eigentliche W efen der F~rfiwirthfchaft felbft. So fehen 
wir die älteren forftgefchichtlichen Arbeiten mehr das Wald
eigenthum, als die noch wenig entwickelte Waldwirthfchaft in 
Betracht ziehen, wie dies in Bezug auf Stifser und Stieglitz 
fchon oben bemerkt ift. Auch Anton verkennt das wahre 
Wefen der Forflwirthfchaft, wie oben nachgewiefen. Die forfi
hiflorifchen Arbeiten von Walther, Behlen, Smoler, Laurap 
find Kompendien für den Unterricht, ohne auf die Qualität von 
Originalwerken Anfpruch zu machen. Die kurzen forftgefchicht
lichen Arbeiten von Widenmann und Th. Hartig erheben diefen 
Anfpruch ebenfalls nicht, find aber reicher als die gedachten 
Kompendien an originalen Gedanken und felbfländiger Auf
faffung der hiflorifchen Entwicklungen. Fraas endlich, deffen 
))Gefchichte der Landbau- und Forftwiffenfchaft« im Uebrigen 
die befie Leiflung auf dem forfihiflorifchen Gebiete zu nennen 
ifl, kennt doch das W efen. der Forflwirthfchaft zu wenig, um 
ihre Gefchichte fehreiben zu können und löfl fie vor Allem zu 
fehr los von der Gerammtentwicklung in fazialer, politifcher, 
intellektueller und wirthfchaftlicher Beziehung. 

Wenn es fomit zu einer wiffenfchaftlichen Durcharbeitu"ng 
des gewaltigen forflhiflorifchen Stoffes nicht kam, fo war doch 
die Spezialforfchung feit I 820 nicht unthätig und Stein auf Stein 
wurde ohne Ermüden herbeigetragen. Die Arbeiten von Wächter, 
Niemann, Kius, Meyer, Behlen, Laurop, Tfcherning, Schultze, 

1) Der kurze Rücl<blick auf die Entwickelung der foril:hillorifchen Literatur 
foll keine Wiederholung der ausführlicheren Darfteilung im I. Bde. diefes Werkes, 
S. VI-XIV fein und es find deshalb auch alle bibliographifchen Angaben, Ci
tale u. a. m. hier unterlaffen worden. Doch konnte eine kurze Umfchau auf dem 
Gebiete der Forfigefchichte hier nicht vermieden werden, weil fie zeitlich hier an 
der rechten Stelle fleht. Einzelnes war zudem zu ergänzen. 

2) Vergl. die im I. Bde. noch nicht citirte, werthvolle kleine Schrift: nDas 
Foril:wefen im Herzogthum Braunfchweig« 
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Roth, Langerfeldt, 2) Seidenfl:ücker, 3) von Löffelholz- Colberg, 4) 

Leo find hier zu nennen und ebenfo die zufammenfaffenden, 
farnmeinden Schriften von Pfeil, von Berg, von Wedekind. -
Wichtige literar-hiftorifche Hülfsmittel find Repertorien, Chrefl:o
mathieen und Bibliographieen. Solcher - mühevoller und wenig 
dankbarer - Arbeiten erfchienen in diefer Periode eine grofse 
Zahl. So von Enslin, Engelmann, Baldamus, Laurop, Schneider, 
Pfeil, von Löffelholz-Colberg. 5) 

Die Forfl:-Statifl:ik entwickelte fich feit dem Anfange 
dicfes Jahrhunderts aus unfcheinbaren Anfängen. Prof. Auguft 
Niemann veröffentlichte fchon I 791 nSammlungen für die Forft-

3) Aug. Seidenftücker, deffen ich bei dem literarhiftorifchen Nachweife im 
I. Bande nicht gedacht habe, obwohl feine forfthiftorifchen Arbeiten ihm überall 
da eine ehrenvolle Stelle lichern, wo von den Spezialforfchern auf diefern Gebiete 
gehandelt wird, wurde 1810 zu Coppenbrügge (Calenberg) geboren, befuchte das 
Gymnalium in Hildesheim bis zur OberfekunJa, abfolvirte dann eine zweijährige 
ForfUehre, ftudirte zwei Jahre lang in Göttingen, abfolvirte die Revierförfter- u. 
Forftmeill:erprüfung, wurde als Revierverwaller angeftellt, 1866 zum Forll:meifter 
befördert. Uuter feinen hiftorifchen Arbeiten lind befonders bemerkenswerth: 

Gefchichtlicher Urfprung und rechtliche Natur der hannöverfchen Intereffenten
Forften, 1853. 

Waldmetamorphofen (Supplemente zur Forll:- u. Jagd-Zeit. 1857); »Forflliche 
Urkunden und Vermächtniffe betr.« (Auff. in der allg. Forll:- u. Jagd-Zeit. 
1845, S. 73); • HollUngen und Holzungsrecht des Lehengutes Boldagfen«. 
(v. Wedekind, neue Jahrbücher, 1854, 1 V, 4); über die genoffenfch. Holzungs
rechte und Holzgerichte im alten Amte Medingen etc. (Supplemente der 
forll:l. Bliitter von Grunert u. Leo, I. Bd.). 
4 ) Forflliche Chrefiomathie. Bis jetzt fmd erfchienen: I. Einleitung in die 

Forfl.wirthfchaft. Forfl.gefchichte. Forflll:atiflik. ForfUiteratur. II. Forfljournaliflik. 
Vereine und Verfammlungen. Forflliches Unterrichtswefen. Wii\enfchaftliche Fort
bildungsmitteL III. Grundwii\enfchaften. Mathematik, Gefchichte derfelben, Arith
metik. Algebra. Geometrie. Stereometrie. Trigonometrie, höhere Mathematik. 
IV. Angewandte Mathematik. Forfltaxation, V. I. Forfiproduktionslehre (1874). 

Der verdiente Sammler ill: 1874 geftorben. Sein vortreffliches - leider im 
mathemati1chen Theile etwas zu breit gerathenes - Nachfchlagewerk füllt eine 
Lücke in unferer Literatur aus und ifl für jeden wiffenfchaftlich arbeitenden Forft
mann unentbehrlich. -

5) Vergl. Th. Chr. F. Enslin, Bibliothek der Forfl.- u. Jagdwiffenfchaft (1750 
-1823). 1823. - W. Engelmann, Fortfetzung des vorigen bis 1842. 1843. -
Ed. Baldamus, die literar. Erfcheinungen der letzten 10 Jahre (1856/65) auf dem 
Gebiete der Forll:- u. Jagdwiffenfchaft. 1866. Laurop, Handbuch der Forll:- u. 
Jagd-Literatur (bis 1828) 1830. Daff. Fortfetzung bis 1843. 1844. Schneider, 
Btbhothek der Forll:- u- Jagd-Literatur. 1842-1856. - Pfeil, krit. Repertorium 
der Forftwi!Tenfchaft und ihrer Hülfswiffenfchaften. 1830. 2. bis 1854 fortgeführte 
Aufl. 1855. v. Löffelholz-Colberg, forfll. Chreftomathie. Oben Note 4· 
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geographie oder Nachrichten von der wilden Baumzucht und 
Forll:wirthfchaft einzelner Länder« und verfuchte es I8II, eine 
»allgemeine Wälderkunden zu fchreiben, 6) die freilich embryo
nifch blieb; Wilhelm von Teffin fehrieb 1823 eine mit einer 
geognofiifchen Landeskarte ausgell:attete »Forll:ll:atill:ik von Wür
temberga und Klauprecht veröffentlichte 1827 eine »forll:liche 
Statill:ik des Speffarts (347 S.); aber diefe vereinzelten Verfuche, 
ohne innere Einheit und Vergleichbarkeit, konnten zu wiffenfchaft
lich brauchbaren Ergebniffen nicht führen. Sollten letztere er
reicht werden, fo bedurfte es einer gerneinfamen Arbeit Vieler 
nach gerneinfamen Plane, fo bedurfte es vor Allem einer klaren 
Erkenntnifs der Bedeutung der Forfifiatifiik. Das Verdienll:, 
diefe Erkenntnifs angebahnt und auf die hohe Wichtigkeit der 
forfill:atill:ifchen Forfchung zuerll: hingewiefen zu haben, ge
bührt dem Freiherrn von Wedekind. Schon 1828 fehrieb er in 
den neuen Jahrbüchern der Forfikunde einen bemerkenswerthen 
Auffatz »über den Werth und die Behandlung der Forfill:atifiika 
und wies auf dfe von ihm mit Laurop feit I 818 herausgegebenen 
»Beiträge zur Kenntnifs ·des Forll:wefens in Deutfchlandu als 
auf einen Verfuch hin, einzelne Theile des fiatill:ifchen Bildes 
der forll:lichen Verhältnif{e unferes Vaterlandes zufammenzull:ellen.7) 

Mit vollem Rechte hebt hierbei von W edekind hervor,· dafs die 
Forll:ll:atifiik das Haupthülfsmittel der Forfifiatik fei. · 

Um diefelbe Zeit befchäftigte fich auch Pfeil vielfach mit 
forfill:atill:ifchen Arbeiten. Bald nach Begründung der Forfifchule 
in Neull:adt EbjW. las er ein Kolleg über Forll:ll:atill:ik, gab 
daffelbe aber wegen Mangels an brauchbarem fiatill:ifchem Ma
terial bald wieder auf. I 844 8) veröffentlichte er einen geill:voll 
gefchriebenen Auffatz »die Forll:ll:atifiika, in welchem er die 
hohe Bedeutung diefer Wiifenfchaft hervorhebt und fehr ver
fiändige Vorfehläge hinfichtlieh der Organifation forMatifiifcher 
Arbeitsll:ellen macht. 

Schon 1827_9) hatte es Pfeil verfucht, die Bewaldungsziffern 
einiger europäifchen Länder in den kritifchen Blättern zufammen
zufiellen; weitere Verfuche in gleicher Richtung machten Brum-

6) Vergl. allgemeine Wälderkunde als Einleitung in die Forfifiatifiik. I8II. 
7) Neue Jahrbücher der Forfikunde. 1. Heft. (1828) S. 1 fgde. 
8) Krit. BI. XIX. 1. S. 228 fgde. 
9) Krit. BI. V. 2. S. 119 fgde. 
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hard 10) und verfchiedene andere Schriftfteller 11) m der Forft
und Jagdzeitung und anderen Zeitfchriften; eine grofse Menge 
von forftlichen Reifebildern lag daneben vor. 

Forfl:liche Reifen waren feit lange als treffliches Bildungs
mittel erkannt und es pflegten viele Forfimänner feit dem Ende 
des r8ten Jahrhunderts ihre Reifenotizen zu veröffentlichen. So 
hatten fchon F. A. L. v: Burgsdorff, 12) Hennert, 13) H. E. Mofer 14) 

und Laurop 15) gethan und ihnen folgten Slevogt, 16) Brumhard, 17) 

von Berg, 18) Gwinner, 19) Ratzeburg, 20) v. Teflin, 21) v. Wede-

10) »Beiträge zur Forfifiatillik von Europa« in der Forll- u. Jagd-Zeit., I833, 
S. I fgde. 

11 ) Vergl. Forfi- u. Jagd-Zeit., I8JI, S. 308; I833, S. 62I; I844, S. 35; 
auch Tharander Jahrbuch V (I 848) S. 6. 

12) Bemerkungen auf einer Reife nach dem Unterharz etc. im Auguil 1783 
in den »Schriften der Berliner Gefellfchaft naturforfchender Freunde«, V, S. 
148 fgde. 

13) Bemerkungen auf einer Reife nach Harbke. I792. 
14) Bemerkungen über kameraliilifch-technifche Gegenllände des Forilwefens, 

auf einer forilmänn. Reife gefammelt. I 799· 
15) Briefe eines in Deutfehland reifenden Forllmannes, 1802. 
16) »Probe eines extrahirten Reifejournals über Würtemberg, Baden und Oeller

reich«, in Slevogt's Beobachtungen zur Erlernung der Naturgefchichte der Forll
gewächfe etc., I804, S. 438. 

17) »Forlll. Reifebemerkungen auf einer Reife durch Preufsen, Heffen, Naffau 
und Bayern«, in der Forfi- u. Jagd-Zeit., I834, S. 323 fgde. 

18) Forlll. Reifeberichte in der Foril- u. Jagd-Zeit., I8z8, S. 329 fgde.; Reife
bilder von der Kiille der Ollfee, Foril- u. Jagd-Zeit., I862, S. 4I fgde. u. f. w. 

19) Forlll. Reifeberichte in den forlll. Mittheilungen, I, (I8J6) S. 55; IV 
(1838) S. 75; V. (1839) S. 22; VII. (I84o) S. 28 (he!f. Rheinthai und Oden
wald); Bericht über die von den Forilkandidaten zu Hohenheim unternommene 
Reife in den Schwarzwald. I832. - Reifebericht zur Forllverfammlung in Kreuz
nach (Monatfchrift für das würtemberg. Forllwefen. I. 185o); - Notizen über 
eine forilwirthfch. Reife nach Tyrol, Salzburg, Steiermark, Unteröfterreich und 
ungarifch Aftenburg in den »forlll. Mittheilungen«. XII. (I847). -

20) Bemerkungen, gefammelt auf einer Reife in den Harz. I832. (Pfeil's krit. 
BI. VII. I. S. 68); - Forllnaturwiffenfchaftliche Reifen. I842. Letzteres Werk 
enthält Nachrichten über drei Reifen, eine I838 durch den Harz, Solling, Teuto
burger Wald, Rheinprovinz (Eifel, Saarbrücker Gegend), Speffart, Frankenwald; 
I840 durch Oberfchlefien; I84I ins Riefengebirge. 

21) Auszug aus einem Tagebuche auf einer Reife durch den Schwarzwald. 
Behlen's Zeitfchrift, IV (I843) I, S. I7- Vergl. auch Forll- u. Jagd-Zeit., I835, 
S. 281 fgde. 

22) Forilreife von Darmlladt nach Kiel (Neue Jahrbücher, XXXVI, I848); 
Reife nach Norddeutfchland etc., daf. XXIII (I84I) S. I23-

23) Bemerkungen auf einer Reife durch einige Forfie des Grofsh. Mecklen
burg-Schwerin im Jahr I86I (Grunert's forftl. Bl. VI. 1863 S. I). 

Bernhardt, Forstgeschichte. III. ~2 
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kind, 22) v. Pann.ewitz, 23) Knauth, 24) Schuhmann, 25) Wiefe, 26) 

Sintzel, ~7) Mühry, 28) Beil, 29) A. Cotta, 30) Fleck, 31) Dengler, 32) 

und viele Andere. 
Auch das Vereinsleben gab Anlafs zu mancher werthvollen 

forfHlatifl:ifchen Arbeit. Für die Verrammlungen der füddeutfchen 
Forfl:wirthe in Afchaffenburg (1847), Paffau (r85r), Nürnberg 
(I 853) wurden forftfl:atifl.ifche Schriften über den Speffart, den 
N euburgerwald, den Reichswald bei Nürnberg ausgearbeitet, 
fowie zahlreiche von den fpäter aufzuführenden Waldbefchrei
bungen zu ähnlichen Zwecken gefertigt waren. 

Ein maffenhaftes, aber fprödes und ungleichartiges Material 
lag in allen diefen Schriften, welche fich auf fafl: alle Gegenden 
von Deutfehland, die in forfl:licher Beziehung intereffant find, 
bezogen, vor. Ein Gefammtbild aus denfelben, foweit fie da
mals vorlagen, zufammenzufiellen, verfuchte zuerfi 1834 der 
preufsifche Oberförfl:er v. Bülow. Sein Werk »Deutfchlands 
Wälder, Beiträge zur Forfl:geographie,u fl:ellt auf 336 Seiten die 
vorhandenen fl:atifl:ifchen Materialen in befchreibender Form zu
fammen. Dafs grofse Lücken blieben, dafs das ganze Bild von 
der Bewaldung Deutfchla~ds eine unvollfl:ändige Skizze war, 
liegt in der Natur des damals vorhandenen Materials. 

Acht Jahre fpäter unternahm es ein oldenburgifcher Forfi-

21) preufs. Oberförfter, damals zu Neuenheerfe. Er veröffentlichte in den Ver
handlungen des fchlef. Forftvereins, 1854, S. 107 fgde. Reifenotizen aus den 
Aachener Forfien, welche befonders das Biermans'fche Kulturverfahren betreffen. 

25) Forfiinfpektor in Dresden. Er bere1fte 1854 die Elbforften in der Magde
burger Gegend und den Harz und veröffentlichte feme Reifenotizen im Tharander 
Jahrbuch, V. (1857) S. 28 fgde. 

26) Reife durch Oftpreufsen (Supplemente zur Forft- u. Jagd-Zeit., Il. (186o) 
S. 160. 

27) k. bayer. Forftmeifter, fehrieb 1835: Bemerkungen auf einer Forftreife 
durch Bohmen und Sachfen. 

28) Forfiliche Reifeberichte (Forfi- u. Jagd-Zeit., 1840, S 385); diefelben be
treffen rnährifche Waldgebiete. 

29) Forftliche Reifefrüchte, gefammelt 1840/43; Tharander Jahrbuch, ll. 
(1845) s. 75· 

30) Forft!iche Reifenotizen, gefammelt 1843, Tharander Jahrbuch. III. (1846) 
S. II2. 

31) Forftkondukteur in Dresden. Er bereifte Baden und Theile der Schweiz 
und veröffentlichte im Tharander Jahrbuch, VI. ( 1858) S. 62 •Reifenotizen•, die 
jedoch von Oberforftrath Roth in Donauefchingen in manchen Beziehungen für 
ungenau erklärt'werden. (Tharander Jahrbuch, VII. S. 189 fgde.). 

32) Berkht über eine forftliche Reife im bad. Oberlande und in der füdwe!U. 
Schweiz. Monatfchrift, 1865, S. 421 .fgde. 
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mann, K. F. Baur auf Grund eigener ausgedehnter Reifen in 
Deutfehland aus den vorhandenen Reife-Nachrichten Anderer, 
fowie mit Hülfe amtlicher fl:atifl:ifcher Nachrichten eine ,, Forft
ftatifl:ik der deutfchen Bundesflaaten« zufammenzufl:ellen. 33) 

Diefes Werk Baur's macht zum erflenmal den Verfuch, das 
ganze Gebiet der Forfl:flatifl:ik zu umfaffen und alle Seiten diefes 
ausgedehnten Wiffenszweiges in die Darflellung hereinzuziehen. 
Aber Ba ur verfehlte ganz die fl:atifl:ifche Darfteilungsmethode; 
was er fchrieb, waren Reifebilder mit allerlei flatiflifchen Be
merkungen, aber keine Forfl:fl:atifl:ik. Immerbin aber ifl: das Werk 
bahnbrechend gewefen. 

In jener Zeit begann lieh in Deutfehland der Statifl:ik über
haupt und auch der Forflflatifl:ik erhöhtes lntereffe zuzuwenden. 

Die Ueberzeugung, dafs einem gedeihlichen Ausbau diefer 
Wiffenfchaft die Herflellung einer lebensfähigen Organifation 
forfl:fl:atifl:ifcher ArbeitsfleHen vorausgehen müffe, wurde allge
mein. Dafs der Einzelne in· diefer Beziehung Nichts vermöge, 
hatte fich evident genug herausgefl:ellt. Noch tauchte hier und 
da die Meinung auf, dafs die gerneinfame Privatthätigkeit der 
F orfl:vereine im Stande fein werde, die flatifl:ifchen Erhebungen 
für gewiffe abgefchloffene Waldgebiete zu bewirken; man 
glaubte auf diefern Wege wenigfl:ens die Nachtheile zu befeitigen, 
welche die territoriale Zerriffenheit Deutfehlands mit feinen zahl
lofen politifchen und Verwaltungsgrenzen der flatifl:ifchen Erhe
bung entgegenfleHte und die Einheit der Waldgebiete in dem 
flatiflifchen Bilde zu retten. 

Mit vielem guten Willen und grofsem Eifer brachte man es 
zu Nichts. So grofse wiffenfchaftliche Unternehmungen ins Le
ben zu rufen, ifl eben nur der Staat fähig und die politifchen 
Zufl:ände Deutfehlands vor I 866 machten ein gerneinfames Vor
gehen der Einzelfl:aaten unmöglich. Zunächfl begann die allge
meine Statifl:ik fich zu organifiren. Sie hatte eine fo grofse 
praktifche Bedeutung für die ganze Staatsverwaltung und die 
Staatsmänner erlangt, dafs man ihrer nicht länger entrathen 
konnte. Die Forflwirthfchaft fand im Allgemeinen hierbei nur 
geringe Beachtung. Erfl: als der preufs. Regierungspräfident, 
geheime Oberfinanzrath Dr. G. v. Viehahn I856-r857 zur 
Bearbeitung eines grofsen fiatifl:ifchen Werkes fchritt, welches 

33) Vergl. Göttinger gelehrte Anzeigen, 1843, Stück 157· Baur war Förfter 
zu Streek, unweit Bremen, ein kenntnifsreicher und ftrebfamer Mann. 

22* 
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1858- r868 in 3 Bänden unter dem Titel »Statifl:ik des zollver
einten und nörrllichen Deutfchland" erfchien, und zu diefern Be
hufe mit dem Berghauptmann von Dechen, Prof. Dr. Dove, den 
Botanikern Klotzfeh und Körnicke, Prof. Dr. Ratzeburg (f. Zoo
logie) und anderen Gelehrten zufammentat, wurde in der Per
fon des Oberforfl:meifl:ers Maron in Oppeln ein Vertreter der 
Forfl:wirthfchaft zugezogen, der die Forfl:fl:atifl:ik bearbeitete. 34) 

Die amtlichen Angaben der deutfchen Forfl:verwaltungen, 
welche Maron zu diefern Behufe reichlich zufloffen, Iiefsen fich 
in dem grofsen Sammelwerke, in welchem der Forl1wirthfchaft 
nur ein befcheidener Raum zugewiefen werden konnte, nicht 
vollkommen verwerthen und Maron befchlofs deshalb, das ge
rammte ihm zu Gebote flehende Material noch in einem befon'
deren Werke zufammenzufl:ellen. 

Daffelbe erfchien unter dem Titel: nForfl:fl:atifl:ik der fämmt
lichen Wälder Deutfehlands einfchliefslich Preufsen«, r862. 

Unverkennbar war hiermit ein Schritt zum Beffern gethan. 
War auch das Syfl:em, welchem Maron folgte, unwiffenfchaft
lich und unzureichend, die ganze Arbeit ohne tieferes Verl1änd
nifs fur das Wefen der Statil1ik gefchrieben, fo war doch nun 
einmal der Verwaltungsapparat der deutfchen Einzelf1aaten zu 
einer - wenn auch unvollkommnen - forfl:fl:atifl:ifchen Erhebung 

3") Zur Biogr. vergl. Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon, S. 329. 
D. E. W. Maron, am 2. VIII. 1 i93 zu. Graudenz geboren, erhielt feine 

Schulbildung auf einem Privatinflitut und wurde dann 1809- I 8IJ als Gehülfe 
bei dem Domänen- und Forfl-Amte Sobbowitz verwendet. Die Feldzüge von 
18I3-I8IS machte er als Offizier mit, wurde Kompagnieführer, 18I9 Hauptmann, 
I82I mit Wartegeld und Anwartfchaft auf eine Aufteilung im Forfldienfle ver
abfchiedet. 

Maron hörte nun noch einige Zeit die Vorträge Pfeil's in Berlin, belland 
noch I821 das Oberförflerexamen, 1822 das Referendarexamen (wie es fcheint, 
ohne alle vorhergegangene Univerlitätsfludien), arbeitete I823/24 als Hulfsarbeiter 
im Mmiflerium, auch unter Pfeil an der Emnchtung der Oberförflerei Braun
fchwende. 1824 zum Oberförfler in Podanin (Bromberg) ernannt, wurde er 1830 
Forflmeifler in Königsberg, I834 Reg.- und Forflrath in Oppeln, 1836 Oberforfl
metiler in Pofen, I845 in Oppeln, wo er bis zu feiner Penlionirung (I. IV. 
1863) blieb. 

Maron bat aufser feinen flatiflifchen Arbeiten noch mehrere kleine, populär 
gehaltene Schriften herausgegeben; I842 einen Leitfaden »Der gute Forfllehrhng 
und der tüchtige Förfler«, 1844 eine »Anleitung für Privatwaldbetitzer zur etgenen 
Ermittelung des nachhaltigen Materialertrags einer Forfl«; 1848 eine kleine ~chrift: 
»Die Pdvatforfiwirthfchaft im kurzen Cmtriebe mit hohem Geldertrage•. 
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in Bewegung gefetzt und damit der Weg gezeigt worden, auf 
welchem allein ein Fortfehritt möglich war. 

In den Jahren von 1850- I 870 entfl:anden eine grofse Zahl 
forfl.fl.atifiifcher Schriften über einzelne deutfche Staaten, welche 
meifi aus amtlichen Quellen fchöpften und darum ein fehr zu
verläffiges Material, wenn auch in fehr verfchieuener Anordnung 
und Vollfiandigkeit, enthielten. 35) 

35) Es find dies folgende Schriften, foweit fie mir bekannt geworden find: 

Für Bayern: 
Die Forfiverwaltung Bayerns (1861) und die »forfifiatiftifchen Mittheilungen aus 

Bayern« (1!l6g) als Nachtrag; 
Die Revier- und Waldbefchreibungen in den •Forfiwirthfchaftl. Mittheilungenu 

des Minifieriai-Forfibureaus (feit 1852); 
Für Preufsen: 

0. v. Hagen, die for!Uichen Verhältniffe Preufsens, 1867. Meitzen, der Boden 

und die landwirthfchaftlichen Verhältniffe des preufsifchen Staates nach dem 

Gebietsumfange von 1866. 1869. 
Die Provinz Preulsen. Fellgabe für die Mitglieder der XXIV. Verfammlung 

deutfcher Land- und Forftwirthe zu Königsberg (der forfil. Theil war von 

v. Dallwitz und Wellenberg bearbeitet). 1863. 
A. Tramnitz, über die for!U. Verhältniffe von Schlefien (Fefifchrift für die 

XXVII. Verfammlung deutfcher Land- und Forftwirthe zu Breslau). 186g. 

R. Tramnitz, die wellfältfchen Wälder. 1861. 
Für Schleswig-Holllein: 

v. Warnfiedt, Beiträge zur forftwirthfchaftl. Statifiik der Herzogth. Schleswig 

und Holfl:ein. 1847 (Fefigabe für die XI. Verfammlung deutfcher Land

und Forfiwirthe). 
Für Hannover: 

G. Drechsler (Forfirath), die Forfien des Königreichs Hannover. 1851. · 

H. Burckhardt, die forlll. Verhältniffe des Königreichs Hannover. 1864. 

Für das Königreich Sach fen: 
Darfiellung der k. fächf. Staatsforllverwaltung und ihrer Ergebniffe. 1865. (Fefi

fchrift für die XXV. Verfammlung deutfcher Land- und Forfiwirthe zu 

Dresden). 
Für Thüringen; 

Beiträge zur Statillik des Grofsherzogth. Sachfen-Weimar-Eifenach, herausgegeben 

vom Grofsh. Staatsminifl:erium, Departement des Innern. 2. Heft. 1865. 

C. Grebe, die Lehrforfie der Eifenacher Forfl:fchule. 1858. 
Hock, ftatifi. Mittheilungen über die forfiwirthfchaftlichen Verhältniffe im Her

zogth. Coburg. 1854· 
Die Land- und Forfiwirthfchaft des Fürfienth. Schwarzb.-Sondershaufen. 1862. 

Für das Grofsherzogth. Heffen: 
v. Stockhaufen (Oberforftrath), Beiträge zur Forfi-, Jagd- und Fifchereiftatifiik 

des Grofsherzogth. Helfen. 1859. 
Beiträge zur Statillik des Grofsherzogth. Helfen. V. Bd. 1865. Die Forfifiatill:ik· 

ifi verfafst von Oberforllrath Bofe, die Statifiik der Jagd von Oberforftrath 

v. Stockhaufen. 



342 

Aber mit alledem war doch nicht viel gewonnen. Es fehlte 
überall die Einheit des Syfl:ems, ja vielfach enthalten jene Werke 
nur dasjenige, was fich grade ermitteln liefs, ohne alle fyfl:ematifche 
V ollfl:ändigkeit. Ein unmittelbares praktifches Intereffe, wie es 
fich allgemein der Bevölkerungs-, Verkehrs- und Verbrauchs
fl:atifl:ik zuwendete, wohnte auch der F orfl:fl:atifl:ik nicht inne; 
die Staatsregierungen fahen ihre Fortentwicklung ziemlich gleich
gültig an; die Forfl:männer aber, welche von der hohen Bedeutung 
der Forfl:fl:atifiik durchdrungen waren, fahen fich den Schwierig
keiten ihrer Organifation gegenüber machtlos. Dazu kam, dafs 
die unfelige Verwirrung, welche in Deutfehland in Bezug auf 
Maafs, Gewicht und Münzfufs Platz gegriffen hatte, das Ver
fl:ändnifs und den Gebrauch der vorhandenen fl:atifl:ifchen Arbeiten 
wefentlich erfchwerte. 

Die Ereigniffe von 1 866, welche das Einheitsgefühl in Deutfch-

Für Brau nfch weig: 
Die Landwirthfchaft und das Forfiwefen im Herzogth. Braunfchweig (Fefigabe 

für die XX. V erfammlung deutfcher Land- und Forfhvirthe). 1859. Forft
fiatiftik von Forftmeifter Geite!. 

Für Baden: 

Die Forfiverwaltung Badens. 1857. 
Beiträge zur Statifiik der inneren Verwaltung des Grofsherzogth. Baden. 19. 

Heft, enth. eine Ueberücht der Hauptergebniffe der Forfieinrichtung in den 

Domänen-, Gemeinde- und Körperfchaftswaldungen etc., bearbeitet von der 
Grofsherzogl. Forfidirektion. 1865. 

Für Würtemberg: 
Das Königreich Würtemberg, eine Befchreibung von Land, Volk und Staat, 

herausgegeben von dem k. fiatifiifch-topographifchen Bureau. 1863. Die 
»Forfiwirthfchaft« auf nur 15 S. von Forfirath Dorrer. 

Für Mecklenburg: 
Balck, domaniale Verhältniffe in M.-Schwerin. 1864. 

Die Forfiwirthfchaft im Grofsherzogth. M.-Schwerin, in der Feitgabe für die 

XXII. Verfammlung deutfcher Land- und Forfl:wirthe, S. 27o-z8r. 1861. 
Für Elfafs-Lothringen: 

Bernliardt, die forfl:l. Verhältniffe von Deutfch-Lothringen. 1871. 

Forftl. Notizen aus Deutfch-Lothringen. Monatfchrift für Forft- u. Jagdwefen 
(Baur) 1871. S. 232. 

Statiftifche Mittheilungen aus dem. Forfiwefen der neuerworbenen Reichslande. 

Forft- u. Jagd-Zeit. 1871, S. 397· 
Ueber vorftehende forfl:fl:atifl:ifche, fowie die hier nicht berührte allgemein

fl:atifiifche Literatur vergl. v. Mohl, Gefchichte und Literatur der Staatswiffen

fchaften, III. S. 639 fgde. - Dr. M. Haushofer, Lehr- und Handbuch der Sta

tifl:ik, 1872. - Bernhardt, Forfl:fl:atiftik Deutfchlands, ein Leitfaden zum akadem. 

Gebrauch, 1872. - Leo, Forfl:fl:atifiik über Deutfehland und Oefterreich-Ungarn, 

1874. - v. Löffelholz-Colberg, Chrefiomathie, I. S. 146 fgde. 
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land in wunderbarer Weife gefördert haben, fl:ellten auch die 
noch immer fchlummernde deutfche Forfl:fl:atifl:ik wieder auf die 
Tagesordnung. 1869 wurde in Baur's Monatfchrift für Forfl:- und 
Jagdwefen die Errichtung forfl:fl:atifl:ifcher Bureaux befprochen, 
1870 in der Forft und Jagd-Zeitung 36J Vorfehläge zur Erlangung 
einer vergleichenden F orfl:fl:atifl:ik von Deutfehland gemacht; der 
Gedanke, dem Reiche die oberfl:e Leitung der bezüglichen 
Arbeiten zu übertragen und dadurch die nothwendige Einh~it 

des Syfl:ems und der Methode der Erhebung und Zufammen
fl:ellung des Materials iicher zu fl:ellen, wurde durch die Ereigniffe 
von 1871 nahegelegt und von Prof. Albert bereits 1871 ausge
fprochen. 37) 

Zugleich hatte die 1. V erfammlung deutfcher F orfl:männer 
zu Braunfchweig die Frage: Worauf hat lieh die forfl:liche 
Statiftik zu erftrecken und wie ifl: diefelbe zu organiiiren? auf 
ihre Tagesordnung gefetzt und Oberforfl:meifl:er Danekelmann 
referirte am 12. September 1872 über diefen Gegenftand. 38) 

Die V erfammlung befchlofs einflimmig, an den Fürfl:en- Reichs
kanzler die Bitte zu richten: 

»Derfelbe möge der einheitlichen Organifation der forfl:lichen 
Statifl:ik im deutfchcn Reiche in dem Sinne fein Intereffe zuwen
den, dafs diefe Organifation auf forfl:technifche Leitung durch 
das fl:atifl:ifche Reichsamt, auf Errichtung for!l:licher Abtheilungen 
bei den fl:atifl:ifchen Landes-Centralfl:ellen und auf die Mitarbeit 
der Forfl:verwaltungs-Behörden begründet werde.« 

Diefern Befchluffe wurde am 30. September 1872 entfprochen 
und dem Fürfl:en Bismarck die bezügliche Petition überreicht. 39) 

In dem gefchäftsordnungsmäfsigen weiteren Verlaufe der 
Sache befchlofs der Bundesrath am 30. Juni 1873 die Berufung 
einer Sachverfl:ändigen- Kommiffion zur Ausarbeitung eines 
Organifationsplanes für die dem Gefchäftskreife des Kaiferl. 
fl:atifl:ifchen Amtes zuzuweifende Forfl:fl:atifl:ik. 

Diefe Kommifiion 40) trat am 2. Februar 1874 in Berlin 

36) S. 130 fgde. 
37) Baur, Monatfchrift, 1871, S. 171 fgde. 
38) Bericht über die Verfammlung, S. 65. 
39) Bericht, S. 84/85. 
40) Beflehend aus den Herren Geheimerath Becker, Direktor des K. flatift. 

Amtes (VotC.tzender), Geheimeraih Meitzen, Mitglied des K. flatifl. Amtes, Geh. 
Oberforflrath Grebe (Eifenach), Oberforfimeifler Roch (Dresden), Oberfurft-
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zufammen und arbeitete in 20 Sitzungen einen vollfiändigen Plan 
für die Organifation der Forfifiatifiik des deutfchen Reiches und 
ein Syfiem für die Erhebung und Zufammenllellung des Materials 
aus, welche in Form von »Befiimmungen betreffend die Forft
fl:atifl:ik des deutfchen Reichsu mit einem die Motive enthaltenden 
ausfuhrliehen Berichte am 9- Mai 1874 dem Reichskanzler-Amte 
eingereicht wurden. 41) 

Hiermit ifi ein bedeutfamer Schritt vorwärts gethan worden, 
aber freilich nur ein einleitender Schritt. Es ifl: zu beklagen, 
dafs der Bundesrath, dem die Angelegenheit zur Zeit vorliegt, 
diefelbe für wenig dringlich zu halten feheint; bis heute ift Nichts 
von Erheblichkeit gefchehen. 

Die Organifation der forfilichen Statifl:ik des deutfchen 
Reiches wird, wenn fie ins Leben tritt, epochemachend fein. 
Erfl: von da ab wird für alle wiffenfchaftlichen, namentlich forfl:
fl:atifchen Unterfuchungen, welche ohne eine fefte fiatifiifche 
Grundlage über das Stadium der theoretifchen Entwicklung 
nicht hinauskommen können, diefe Grundlage gewonnen werden. 
Und erfi von da ab wird der Anfchlufs der Forfl:wiffenfchäft an 
die gefammten geifl:igen Bewegungen unferer Zeit ein vollfiändiger 
fein. Die zu errichtende forfifiatifiifche Centralfl:elle wird, wenn 
ihre Bedeutung richtig erfafst wird, zu einem forfiwiffenfchaft
lichen Centrum werden, von dem aus den wiffenfchaftlichen 
Befl:rebungen der deutfchen Forftmänner eine Fülle pofitiver 
vVahrheit zufliefsen wird. 

§. 24. Die Forstrechtskunde und Forstverwaltungslehre. 

Aufser den die Forfl:wirthfchaftslehre begründenden Wiffen
fchaften find dem Forfl:befitzer und Forfl:wirthe noch mehrere 
Gruppen von Erkenntniffen unentbehrlich, welche dem Gebiete 
des pofitiven Rechtes und der Verwaltungs- Organifationen an
gehören. Die Kennt n i { s des geltenden Rechtes innerhalb der 
durch die individuelle Stellung im Wirthfchafts- und Erwerbs-

rath Bofe (Darmlladt), Profeffor Gayer (Afchaffenburg), Forllmeiller Bernhardt 
(Neulladt Eb.-W.). 

41 ) Abgedruckt bei Meitzen, Gutachten über die Bearbeitung der Forllllatrllik, 
erfiattet der Permanenz- Kommiflion des internationalen fiatifiifchen Kongreffes, 
1874; die Kommiffions-Protokolle find auch abgedruckt in der Forll- u. Jagd-Zeit. 
1874, S. 235· Vergl. auch Danckelmann's Zeitfchrift, VII, S. 135 fgde., wo ein 
Referat von mir über die Kommiffionsarbeiten. 
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Leben gefleckten Grenzen if1: für jeden Menfchen nothwendig, 
wenn anders er nicht Schaden leiden will. Die Rechtskunde 
fleht in keiner wiffenfchaftlichen Verbindung mit der F orfiwiffen
fchaft, fondem fie gewahrt lediglich dem Waldbefitzer, wie jedem 
Grundbefitzer, dem Forfiwirthe, wie allen wirthfchaftenden Men
fchen die - allerdings auf unferer Kulturfiufe ganz unentbehr
liche - Kenntnifs von dem, was fie zu leiflen oder zu dulden 
verpflichtet, zu fordern oder zu thun berechtigt find, und fetzt 
fie fo mittelbar in den Stand, ihrem Eigenthum oder der von 
ihnen geführten Wirthfchaft die höchfie Blüthe zu verleihen und 
lieh felbfi allen erreichbaren Vortheil zu fichern, ohne fremde 
lntereffen zu verletzen. Somit ifi die Rechtskunde keine forfi
liche Grundwiffenfchaft, eben fo wenig eine eigentliche Hülfs
wiffenfchaft, wie z. B. die Forfl.verwaltungslehre, welche lehrt, 
wie der Wirthfchaftsbetrieb äufserlich einzurichten und zu ordnen 
ifl, damit die höchfl.e Werthsproduktion mit gröfstmöglicher 
Sicherheit und dem relativ geringfl.en Produktions- Aufwande 
erreicht werde. Sie ifl. vielmehr eine für fämmtliche wirthfchaf
tenden Menfchen und alle Staatsbürger gleich bedeutungsreiche 
Erkenntnifsquelle, welche neben der eigentlichen berufsmäfsigen 
Wiffenfchaft und ohne mit diefer in geifligen Zufammenhang 
gebracht werden zu können, dem Wirthfchafter Auffchlufs über 
feine rechtliche Stellung gewährt. Man hat deshalb auch mit 
Recht die Fadhechtskunde eine forflliche Nebenwiffen
fchaft genannt. 

Dies Verhältnifs wird auch da nicht wefentlich alterirt, 
wo den Forfibeamten polizeiliche oder gar richterliche Thätig
keiten zugewiefen werden und die Kenntnifs des politiven Lan
des- Rechtes anfcheinend in eine nothwendige Verbindung mit 
dem forfl.technifchen Wiffen tritt; denn in diefen Fällen haben 
wir es mit zwei fcharf zu unterfcheidenden Thätigkeitsgebieten 
zu thun, welche aus praktifchen Gründen der Arbeitstheilung 
im Staate lediglich in Perfonal-Union treten und es fleht auch 
hier die Forfiwiffenfchaft mit ihren Grund- und Hulfswiffen
fchaften der Rechtskenntnifs koordinirt und ohne inneren Zu
fammenhang gegenüber. -

Die Literatur uber F orfirechtskunde hatte, nachdem fie im 
r8ten Jahrhundert namentlich durch die Kameraliften zu einer 
bedeutenden Breite entwickelt worden war, in den erfien zwanzig 
Jahren, in der Zeit der totalen Umformung aller fl.aatlichen Ein
richtungen in Deutfchland, kein pofttives Material zu weiterer 
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Entwicklung vorgefunden. Um 1820 waren die territorialen 
und politifchen Umwälzungen in Deutfehland im Wefentlichen 
beendet. Die Gefetzgebung der Einzelflaaten, foweit fie die 
rechtliche Natur und den Schutz des Eigenthums betraf, hatte 
ihre prinzipielle Grundlage gewonnen, auf welcher ihr Ausbau 
im Einzelnen beginnen konnte. Eine grofse Fülle gefetzgebe
rifcher Aufgaben waren auf allen Gebieten im Sinne moderner 
Rechtsanfchauung zu löfen; eine eben fo grofse Zahl von prak
tifchen Rechtsverhältniffen, welche ganz vorherrfchend in Be
ziehung zum Grundeigenthum, zur Wirthfchaft, den Gewerben, 
dem Handel flanden, waren in demfelben Sinne zu ordnen. 

Nicht in letzter Linie flanden in diefer Hinficht die Wal
dungen. Das W aldeigenthum hat aus früher erörterten Gründen 
erfl fpät jene reine Ausprägung erlangt, welche das übrige 
Grundeigenthum vor ihm erreicht hatte. Je fchärfer aber der 
Eigenthumsbegriff fleh in Bezug auf irgend eine Sache ausbil
det, um fo einfacher werden die rechtlichen Beziehungen, in 
welchen diefelbe fleht. Der genoffenfchaftliche Befitz am Walde 
dauerte noch Jahrhunderte lang, nachdem er in Bezug auf Aecker 
und Wiefen aufgehört hatte zu befiehen. Eine übergrofse Zahl 
von Miteigenthumsrechten, Servituten, Reallaflen beilanden noch 
I 820 in Bezug auf die Waldungen. Die flaatsrechtlichen Be
ziehungen des Waldeigenthums waren komplizirter Art; die 
flrafbaren Handlungen endlich, welche fich gegen das Waldei
genthum richteten, hatten und haben noch heute vielfach eine 
befondere flrafrechtliche Natur und ihre Häufigkeit legte ihnen 
eine befondere Bedeutung bei. 

So war das Gebiet der Rechtskenntnifs, welches der Forfi
mann fich erfchliefsen mufste, ein ausgedehntes, nur durch ein 
eingehendes ~tudium des pofitiven Rechtes zu beherrfchendes 
und es bildet diefe Nebenwiffenfchaft einen fchwierigen Theil 
des forfilichen Studiums. -

Die einfchlägliche Literatur bietet eine Reihe von Lehr
büchern des Forfl- und Jagd-Rechtes in feinem ganzen Um
fange, wohin die Werke von Schilling, 1) Kraufe 2) und in ge
wiffem Sinne auch das »Lehrbuch der gerichtlichen Forfiwiffen
fchaft<< von Albert 3) gehören; ferner von Handbüchern der in 

1) Lehrbuch des gemeinen in Deutfehland giltigen Forft- u. Jagdrechts. 1822. 
2) Ueber die Forfigefetzgebung in Deutfchland, 1834· 
3) Albert giebt in diefern 1864 erfchienenen Werke Anleitung zur Löfung 

derjenigen Aufgaben, welche dem Forfl:fachverfiändigen in Rechtsfl:reitigkeiten ge-
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einzelnen deutfchen Staaten geltenden Forfl- und Jagdgefetze, 
fo von Behlen, 4) Laurop, 5) Pfeil, 6) (für einen grofsen Theil der 
deutfchen Staaten), Bajer 7) (für Baden), Roth 8) (für Bayern), 
Hermens 9) (für die rheinifchen Territorien), GunckellO) (für Kur
heffen), v. Rönne, 11) Bank, 12) Wiefe, 13) Günther, 14) Eding 15) 

(für Preufsen), Schilling, 16) Schmid, 17) Bey er, 18) Fritfche 19) 

(für Sachfen) Schmidlin 20) und Tfcherning 21) (für Würtemberg) 
u. A. m.; endlich Schriften über einzelne Theile des Fodl:- und 
Jagdrechtes, namentlich über Waldfervituten und deren Ablöfung, 
über das Forfihoheitsrecht (Forflflaatsrecht), über das Forfiflraf
recht. 

In Bezug auf die Entwickelung der Waldfervituten ifi das 
W efentlichfie fchon oben bei Darfteilung der Agrargefchichte 

fleHt werden. Er lehrt alfo die Anwendung der forftwiffenfchaftlichen Lehren auf 
die Forftrechtskunde und bei der Forftrechtspflege. Der von A. betretene Weg, 
der unbeftreitbar feine Berechtigung hat, ift feitdem nicht weiter verfolgt worden. 

4) BebJen und Laurop, fyftem. Sammlung der Forft- und Jagd-Gefetze der 
deutfchen Bundesftaaten. 4 Bde. 1827/31. - Behlen, Archiv der Forft- u. Jagd
Gefetzgebung der deutfchen Bundesftaaten. 28 Bde. 1834'47. 

5) Laurop, Archiv der Forft- u. Jagdgefetzgebung der deutfchen u. anderen. 
Staaten. I. Bd. 1. Heft. 1828 (die weiteren Hefte find nicht erfchienen). 

6) Die Forftpolizeige~tze Deutfehlands etc. 1834. 
7) Handbuch des badifchen Forft- und Jagdrechts, 1838. 
8) Handbuch des Forftrechts und des Forftpolizeirechts nach den in Bayern 

geltenclen Gefetzen, 1863. 
9) Handbuch der in den k. preufs., zum General-Gouvernement des Nieder

und Mittelrheins gehörig gewefenen Provinzen am linken Rheinufer etc., 1830. 
10) Sammlung der auf das Forft-, Jagd- und Fifchereiwefen in Kurheffen 

Bezug habenden Landesordnungen etc., 1845· 2 Bde. 
11) Staatsrecht der preufs. Monarchie, 1856. 3· Aufl. 1869/72. - Das Do-

mänen-, Forft- u. Jagdwefen des preufs. Staates, 1854. 
12 ) Die preufs. Gefetze zum Schutze der Forften u. Forftbeamten etc., 1867. 
13) Die Forft- und Jagd-Polizei-Gefetze Preufsens, 1870. 
") Die preufs. Polizei- und Straf-Gefetzgebung in Feld- und Forftfachen. 

1874· 
15) Die Rechtsverhältniffe des Waldes, 1874· Eine fehr brauchbare Orien

tirungsfchrift. 
16) Handbuch des im Königreich Sachfen gültigen Forft- und Jagd-Rechts. 

!827. 
17) Hanrlbuch aller feit 1560 bis auf die neuefte Zeit erfchienenen Forft- u. 

Jagd-Gefetze des Königreichs Sachfen. 1839/44· 2 Thle. 
18) Die fächf. Forftftraf- und Jagd-Gefetze, 1864. 
19) Rechtskunde für Forft- und Landwirthe des Königreichs Sachfen, 1847· 
20) Handbuch der würtemb. Forftgefetzgebung etc., 1822/23. 
21) Fortfetzung des vor. Werkes bis 1841. 1842. 
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angeführt worden. 22) Die Arbeiten von Pfeil 23) über diefe Ma
terie gehören zu den bellen Leillungen diefes Schriftllellers. 
Seine Auffaffung ill durchweg die des Staats- und Volkswirthes. 
Nutzen und Schaden der Servituten beurtheilt er überall nach 
Gefichtspunkten, welche der Gefammtwirthfchaft des Landes 
entnommen lind und gegen die radikale - volkswirthfchaftlich 
oft ungerechtfertigte - Ablöfung aller Servituten fpricht er lieh, 
von folchen Erwägungen allgemein wirthfchaftlicher Art aus
gehend, wiederholt und entfchieden aus. 

Von geringerem Werthe i{t eine kleine Schrift von G. L. 
Hartig, welche I 829 unter dem Titel: »Beitrag zur Lehre von Ab
löfung der Holz-, Streu- und Weide-Servituten« erfchien. Die 
ganzeLehre von der Wald· Servitut-Ablöfung fafste neuefl:er Zeit 
Albert 24) zufammen, während Eytelwein und Ranke, 2ä) werthvolle 
Schriften über die Grundlagen Jer Ablöfungs-Berechnungen 
verfafsten und Schwarz 26) für die linksrheinifchen Territorien, 
Greiff, 27) Koch, 28) Lette u. von Rönne 29) für Preufsen, Brater 
für Bayern, 30) die bereits genannten Forilrechtsfchriftll:eller m 
ihren Lehr- und Handbüchern die über die Waldfervituten in 

22) Vergl. S. 38 fgde. in diefern Bde. -
23) Vergl. die Befreiung der Wälder v~n Servituten. 182 I. - Anleitung zur 

Ablöfung der Waldrervituten, 1828 (2. AuA. 1844, 3· AuA. 1854). -Bemerkungen 
zu den von der Generalkommiflion in Schlelien etc. 1845 auf;;efiellten Preis
aufgaben (krit BI. XXIII. 2, auch befand. Abdruck). - »Welche Vortheile mufs 

lieh der Waldbetitzer anrechnen, um darnach die Entfchädigung zu gewähren, 

wenn der Antrag auf Ablöfung von den Berechtigten ausgeht?« (krit BI. XXXI. 
2. 1852; auch bef. Abdruck). - »Was trägt ein Wald durch das Ralf- u. Lefe

holz zur Befriedigung der Brennholzbedürfniffe bei?« (krit. BI. VI. I. S. 240) -
»Ueber Ablöfung der Weide- und Streuberechtigtmgen.« (daf. XI. 2. 1837. Ein

gang). --: »Ueber Bonitirung der Waldweide.« (daf. XII. 2. S. 73) u. f. w. 
2') Dr. Jof. Albert, Lehrbuch der Forllfervituten-Ablöfung, 1868. 
25) Vergl. Eytelwein, Anleitung zur Ermittelung der Dauer u. Unterhaltungs

kallen der Gebäude und zur Befiimmung der Bau-Ablöfungs-Kapitalien u. jährl. 

Renten, 1831. - Ranke, der Geldwerth der Forllberechtigungen, r8SS· 2. AuA. 

1856. -
26) Die Forfiberechtigungen in den ehemaligen vier Departementen des linken 

Rheinufers, r864. 
21) Die preufs. Gefetze über Landeskultur und landwirthfchaftl. Polizei etc. 

1866. 
28) Die Agrargefetze des preufs. Staates. 3· AuA. 1843· 4· AuA. 185o. 
29) Adolf Lette u. Ludw. v. Rönne, die Landeskultur-Gefetzgebung des preufs. 

Staates. 2 Bde. 1853. - v. Rönne, Staatsrecht der preufs. Monarchie, 1856. 3· 
Auf!. r869/72. li z. S. 273 fgde. 

30) Forllgefetz v. 28. III. 1852, erläutert von K. Brater, 1855. 
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den einzelnen Staaten geltenden Beflimmungen zufammenfldlten. 
Allgemeine Darfiellungen des Wefens und der Bedeutung der 
W aldfervituten enthalten auch die Lehrbücher der Staatsforfi
wirthfchaftslehre. 

Die fiaatsrechtlichen Beziehungen des Waldeigen
thu ms, namentlich die jurifiifch und wirthfchaftlich fchwierige 
Frage der Befchränkung des Privatwaldbefttzes aus Gründen 
des Gemeinwohls, fmd von Jurifien wenig bearbeitet, von Forfi
männern häufig. Die von den Letzteren ausgegangene hierher 
gehörige Literatur ifi bei Erörterung der gefchichtlichen Entwick
lung der Waldfchutzfrage fchon oben angeführt worden, fo weit 
fte mir bekannt geword~n ifi. 31) 

Von den Staatsrechtslehrern und gelehrten Staatswirtben 
haben nur Rau, Rentzfch, Rofcher der fiaatsrechtlichen Seite 
diefer Materie Aufmerkfamkeit gewidmet und habe ich oben 
ihren Standpunkt im Allgemeinen charakteriftrt. 32) Bluntfchli in 
feinem klaffifchen Werke "allgemeines Staatsrecht« behandelt 
die Frage ganz allgemein und ohne fpeziellen Bezug auf die 
Forflen. 33) -

Sammlungen der in den einzelnen deutfchen Staaten be
flehenden F orfl:hoheits- und F orfl:polizei- Gefetze erfchienen in 
gröfserer Zahl. Kletke 34) fl:ellte für Preufsen die in Bezug auf 
Landeskultur- Genoffenfchaften ( einfehL d. Waldgenoffenfchaften) 
geltenden Ge fetze und Verordnungen zufammen. Brater kom
mentirte das bayerifche, 3~) Muncke das badifche Forfigefetz. 36) 

Die .Forfipolizeigefetzgebung bezüglich der Privatwaldungen in 
Baden und den meifl:en übrigen deutfchen Staaten fiellte Vogel
mann zufammen 37) und J. Albert giebt neuefl:er Zeit in feinem 
»Lehrbuch der Staatsforfiwiffenfchaftu eine überfichtliehe Zu
fainmenfl:ellung diefer Gefetzgebung. 38) 

Die Forfi-Strafrechtskunde findet in allen den bereits 

31) Oben S. 122 fgde. in diefern Bde. 
32) Oben S. 137· 
33) Allgemeines Staatsrecht, II, S. 341. 
3") Dte Rechtsverhältniffe der Landes-Kultur-Genoffenfchaften in Preufsen, 1870. 
35) Oben Note 30. 
36) Das badliehe Foril:gefetz in feiner jetzigen Geil:alt, 1874. 
37) Die Forfipoltzeigeletzgebung bezügltch der Privatwaldungen in Baden, 

187 I. 
38) Lehrbuch der Staats-Forfiwiffenfchaft, 1875. ~ 58-69 (Forfigefetzgebung), 

S. 214 fgde. 
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angeführten Werken über Forfl:- und Jagd- Recht felbll:redend 
gebührende Berückfichtigung. Auch Albert in dem eben citir
ten Werke hat die bezügliche Gefetzgebung zufammengell:ellt. 
Zahlreiche Kommentare zu den in den einzelnen deutfchen 
Staaten geltenden Holzdiebfl:ahls-, Forfipolizei- und Jagdpolizei
Gefetzen, deren Aufzählung an diefer Stelle zwecklos erfcheint, 
geben den Waldbefitzern und Forfiwirthen ein reichliches Er
läuterungsmaterial an die Hand. -

Sehr arm ifi die forll:liche Literatur an Handbüchern der 
Forll:verwaltungslehre. Diefer mehr nach praktifchen Zweck
mäfsigkeits-Gründen, als nach wiffenfchaftlichen Gefichtspunk
ten zu betrachtende Wiffenszweig wurde in der vorigen Periode 
in den Lehrbüchern der. »Forfl:direction« und »Staatsforll:wirth
fchaftslehreu dargefiellt und auch. in diefer Periode enthalten 
die nGrundfätze der Forll:wirthfchaftu 39) von Pfeil und die 
»Staatsforfl:wirthfchaftslehreu von v. Berg einen Abrifs der Forfl:
verwaltungskunde, während Albert in feiner nStaatsforll:wiffen
fchaftu diefelbe nur foweit vorträgt, als fie in Bezug ll:eht zu 
der Forfl:wirthfchaftspolitik. 

Von Wedekind legte feine Anfichten über Forll:verwaltungs
Organifation und Forfiwirthfchaftspolitik in dem » Verfuch einer 
Forll:verfaffung im Geifie der Zeit« (182r) und in der »Anleitung 
zur Forll:verwaltung und zum Forfigefchäftsbetriebeu (183 1) 
nieder und diefe Schriften gehören zu dem Beften, was er ge
fchrieben hat. J. C. L. Schultze endlich fehrieb r 849 eine »V er
waltungs- und Gefchäftsktmde im Forfi- und Jagdwefen nach 
fiaatswirthfchaftlichen Grunclfätzen der Gegenwart etc.u Seit
dem find einzelne organifatorifche Fragen und die in den ein
zelnen Staaten durchgeführten Organifations-Syfieme der Forft
verwaltungen in der Journal-Literatur vielfach befprochen wor
den; eine fyll:ematifch-vollftändige Darfiellung derfelben jedoch 
mit einer Kritik ihrer Brauchbarkeit für beftimmte Verhältniffe 
ifi feitdem nicht mehr erfchienen und es ifi in diefer Hinficht 
offenbar eine Lücke in unferer Literatur geblieben. 

Die zweckmäfsigfte Organifation der Staats-Gemeinde· und 
Privat-Forftverwaltung fieht in einer engen Beziehung zu den 

39) Im II. Bande, S. 528-706. Wenngleich Pfeil die Erfahrungen über 
Zweckmäfsigkeit der einen und anderen Organifation zu wenig berücklichtigt, fo 
gehört doch feine - jetzt freilich in mancher Hinlicht veraltete - Dadlellung 
der Forfiverwaltungskunde zu dem Befien, was über diefen Gegenfiand gefchrieben 
worden ifi. 
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gefammten politifchen und adminiftrativen Einrichtungen in 
einem Staate, zu den gefammtwirthfchaftlichen V erhältniffen der 
Waldbefitzer und zu der Lage und Vertheilung der Waldungen 
innerhalb des Staatsgebietes. Sie läfst fich daher nicht nach 
allgemeinen Grundfätzen, fondem nur bei firenger Anlehnung 
an gegebene örtliche Verhältniffe beurtheilen, ift auch von dem 
jederzeitigen Stande der Waldwirthfchaft eines Landes und von 
dem der Forftwiffenfchaft fireng abhängig. Eine nach wiffen
fchaftlichen Gefichtspunkten bearbeitete Forftverwaltungskunde 
darf fleh deshalb nicht mit einer Darfteilung heftehender Forfl:
verwaltungseinrichtungen - deren wir auch aus neuerer Zeit 
mehrere befttzen iO) - begnügen, fondem fie mufs es als ihre 
Aufgabe erkennen, auf Grund der bisher gewonnenen Erfah
rungen und nach dem heutigen Stande der Waldwirthfchaft und 
Forfiwiffenfchaft in Deutfehland zu unterfuchen, welches Orga
nifations- Syftem für die Staatsforften in grofsen, mittleren und 
kleinen Staaten, für die Gemeinde- und Privatforftverwaltung -
für beide letzteren mit Unterfcheidung des Grofs- und Klein
Befitzes - das Prinzip der Arbeitstheilung in zweckmäfsigfier 
Weife in Anwendung bringt, um mit dem geringfien Verwal
tungs-Aufwand die höchften volkswirthfchaftlichen und finan
ziellen Effekte zu erzielen. Hierbei würde eine grofse Zahl 
praktifch-wichtiger Fragen zur Erörterung gelangen, und die 
Bearbeitung eines folchen Werkes würde eine empfindliche 
Lücke in unferer Literatur ausfüllen. 

§. 25. Die Systeme der Forstwissenschaft und die Methodo
logie. 

Die Ausbildung des Syftems einer Wiffenfchaft ift be
zeichnend für den Gefammtfiand derfelben. Der Rahmen, in 
welchen der gefammte Wiffensfioff fich einfügt, die Art feiner 
Gliederung und Anordnung pflegt erkennen zu laffen, bis zu 
welchem Grade von Vollftändigkeit und Klarheit derfelbe ge
diehen ift, und je fchärfer die einzelnen Wiffensgebiete fich 

40) Für Preufsen in v. Rönne's »Domänen-, Forft- und Jagdwefen des 
preufs. Staates« ( 1854, jetzt fchon antiquirt) und in v. Hagen »die forillichen 
Verhältniffe Preufsens«; für Hannover in Burckhardt's »forfU. Verhältniffe des 
Königreichs Hannover«; für Bayern in der » Forftverwaltung Bayerns« nebft fia
tiftifchem Nachtrag; für Sachfen in »Ergebniffe der k. fächf. Staatsforftverwaltung«; 
für Heffen in dem »hefiifchen Staatsrecht«; g. Buch (1836) u. f. w. 
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fondern, je mehr jede Vermengung verfchiedenartiger Elemente 
ausgefchloffen wird, um fo klarer treten die jeder Wiffenfchaft 
eigenen Aufgaben hervor, um fo mehr wird die Forfchung an 
allen Punkten in die Tiefe gehen. 

Meine Darfl:ellung hat gezeigt, dafs die forfiwiffenfchaftliche 
Syfiematik zuerfi von den Kameralifl:en gepflegt wurde. Erfl: 
bei Beginn des 19. Jahrhunderts erlangte fie eine fefl:ere Ge
fialtung und von da ab empfing fie ihre Fortbildung von Forfl:
männern, unter denen ich G. L. Hartig, H. Cotta, Bechfiein, 
Laurap und Hundeshagen bereits angeführt habe. 1) 

W. Widenmann, 2) den wir überall als fcharfen Denker kennen 
lernen, wo er in der Literatur uns begegnet, geht in feinem 
I 824 aufgefl:ellten Syfieme der Forfl:wiffenfchaft von der Ein
theilung der Forftwirthfchaftslehre in eine Privatforfiwirth
fchaftslehre, National- Forfl:wirthschaftslehre (nlnbegriff 
der Anfl:alten, durch welche die Erzeugung und Gewinnung der 
nutzbaren Waldprodukte in der menfchlichen Gefellfchaft über
haupt vollführt wird«) und Staatsforfiwirthfchaftslehre 
(Lehre vom Staatswaldbefitz und deffen Bewirthfchaftung, Forfl:
rechts- und Forfipolizei-Kunde, Forfl:wirthfchaftspolitik) aus. Er 
theilt die erfl:ere in die Lehre von der Waldbehandlung, Forfl:
benutzung, Forfibefchützung und Forfihaushaltung (zur Forfl:be
nutzung rechnet er auch die Forfl:einrichtung, zur Forfl:haushalts
kunde die Lehre von der Waldwerthrechnung, die Forfifinanz
und Forfl:verwaltungskunde.) 

Die ganze Technik überweifl: WieJenmann der Privatforfl:
wirthfchaftslehre; feine Nationalforfl:wirthfchaftslehre foll nur die 
allgemeinen Verhältniffe der forfl:wirthfchaftlichen Produktion und 
Konfumtion und ihre Stellung in der gefammten Gütererzeugung 
und dem Erwerbsleben unterfuchen, ifi alfo in Werentliehen 
identifch mit dem einleitenden Theile der Forfiwirthfchaftslehre, 
welchen man neuerer Zeit mit Recht als »allgemeine Forfl:wirth
fchaftslehre« bezeichnet hat. 

Das Widenmann'fche Syfl:em ifl: logifcher gefialtet, als alle 
früheren, hat jedoch auffallenderweife wenig Beachtung bei den 
Schriftfiellern gefunden. 

v. Wedekind 3) theilte noch 1838 die Forfiwirthfchaftslehre 

1) _Im 11. Bde. diefes Werkes S. 365 fgde. 
2) Vergl. »Das Syftem der Forfiwiffenfchaft«, 1824, und »über den Zweck 

und Begriff der Forilwiffenfchaft«, 1826. 
3) Umrifs der Forilwiffenfchaft für Staatsbürger und Staatsgelehrte, I8J8. 
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in Waldbetriebslehre (Holzwirthfchaft, Nebennutzungsbctrieb, 
Forfl:fchutz) und forfl:liche Gewerbsichre (Beforgung des Real
fl:andes, Statifl:ik, Forfl:einrichtung, Waldwerthberechnung, Forfl:
haushaltskunde), betrachtet aber in einem zweiten Hauptabfchnitte 
feines Syfl:ems das Forfl:wefen in feinen Verhältniffen zur 
Nation und zum Staate und trägt hier die Forfl:polizei-Lehre, 
F orfiorganifationslehre, Staatsforfl:verwaltungskunde und F orfl:
fl:rafrechtskunde vor, theilt alfo, ohne fich diefer Ausdrücke zu 
bedienen, clie Forfl:wirthfchafts- Lehre ebenfalls in Privat- und 
Staatsforfl:wirthfchaftslchre ein, ifl: jedoch hierbei nicht fo klar 
w1e Widenmann, fpricht auch von »Civilforfivergehen« u. f. w. 

An das Syfl:em Hundeshagen's knüpfte Kar! Heyer 1846 
an, als er in der. »Anleitung zu forfl:fl:atifchen Unterfuchungen« 
ein neues Syfl:em der Forfl:wiffenfchaft entwickelte. Er definirt 
die letztere als »den Inbegriff der fyfl:ematifch geordneten Regeln, 
nach welchen der forfl:wirthfchaftliche Endzweck (die nachhaltige 
und vortheilhaftefl:e Benutzung des Waldgeländes, nach Mafsgabe 
der individuellen Zwecke der betreffenden Vvaldbefitzer) am 
vollfl:ändigfien fich vermitteln läfst,« theilt fie in die »allgemeine 
oder reine« und »befondere oder angewandte Waldwirthfchafts
lehre ,« erfiere in die Produktions-Lehre (Lehre vom Waldbau, 
der Forfl:benutzung einfehL der Forfl:technologie, dem Wald
fchutz) und Gewerbs- oder Haushaltungs-Lehre (Wirthfchafts
Begründung oder Einrichtung, Waldertragsregelung, Waldwertb
Berechnung, Forfl:gefchäftsbetrieb.) 

Die befondere Waldwirthfchaftslehre leitet nach Heyer zur 
Auswahl. der allgemeinen Mafsregeln nach den individuellen 
Zwecken der verfchiedenen Klaffen von Waldbef1tzern an, wo
durch die (nach dem vVirthfchaftsfubjekte bemeffenen) Ab
theilungen: Staats-; Gemeinde- und Privatforfl:wirthfchaftslehre 
- begründet werden. 

In dies fcharf Jogifeh durchgeführte Syfl:em hat nun Heyer 
merkwürdigerweife die Forfl:fl:atik nicht als Glied eingefügt. Er 
betrachtet fie yielmehr als eine befondere Lehre, welche fich 
über alle Zweige der Waldwirthfchaftslehre ausdehne und 
unterfcheidet eine Statik der forfl:lichen Produkionslehre und der 
Gewerbslehre. Gefchichte und Statifl:ik der Forfiwirthfchaft -
letztere fafst er als einen Theil der Forfl:fl:atik auf - haben in 
Heyer's Syfiem überhaupt keine Stelle gefunden und daffelbe 
ifl: fomit immerhin lückenhaft geblieben. 

Pfeil hat die forfl:wiffenfchaftliche Syfl:ematik nicht wefent-
B er n h a r d t, Forstgeschichte. lll. 23 
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lieh gefördert, fo wie denn überhaupt die fyfiematifche Anordnung 
des Wiffensfioffes nicht feine Stärke war. Er theilte die Forfi
wiffenfchaft (d. h. »die Summe der Regeln und Grundfätze, durch 
welche der forfl:liche Zweck erreicht werden foll«) in die eigent
liche Forfiwiffenfchaft und die Hülfswiffenfchaften, erfl:ere in 
Waldbau oder Holzzucht ein fehl. der praktifchen Bodenkunde, 
Forfifchutz, Forfibenutzung, Forfl:taxation einfehL Waldwertb
berechnung, Forfiverwaltungskunde; als Hülfswiffenfchaften be
trachtet er die Naturwiffenfchaften, die Mathematik, Rechtswiffen
fchaft, Polizeilehre, Staatswiffenfchaft (Volkswirthfchaftslehre ?) 
in gewiffer Beziehung auch die Lehre von der Landwirthfchaft. 

Pfeil beachtet alfo den von Hundeshagen und Kar! Heyer 
bereits betonten Unterfchied zwifchen der forfiwirthfchaftlichen 
Gütererzeugung und der gewerblichen, auf Erwerb und höchfie 
V erwerthung der Kraft des Standortes gerichteten Thätigkeit nicht, 
fügt im Uebrigen feinem Syfieme Forfifiatifiik und Gefchichte, 
wenngleich ohne die Stellung derfelben fcharf ZU definiren, ein. 

Ein von den bisher angeführten verfchiedenes Syfiem ent
wickelt Theodor Hartig in feinem 1858 erfchienenen Werke: 
Syfiem und Anleitung zum Studium der Forfiwirthfchaftslehre .. 

Er überweifl: Manches den Grundwiflenfchaften, was feither 
.in dem Syfiem der Hauptwiffenfchaft erfchien, die Forfivermeffung, 
Holzmefskunfi, Zuwachsermittelung und Waldwerthberechnung 
der Mathematik, die Gebirgs- und Bodenkunde der Mineralogie, 
die forfilichen Nebengewerbe der Staatswiffenfchaft u. f. f. und 
gliedert die eigentliche Forfiwirthfchaftslehre fynthetifch in die 
Lehre von der Baumzucht, Befl:andszucht, Waldzucht. Die 
letztere umfafst nach feinem Syfieme die Entwicklungsgefchichte 
der Wälder, der Waldwirthfchaft und Forfiwiffenfchaft, die Lehre 
von den verfchiedenen Wirthfchaftsfyfiemen und dem Richt
(Normal-) Zufiande der Wälder, von der Wirthfchaftseinrichtung, 
Ertragsermittelung, Ertragsregelung und Waldverwaltung (Wirth
fchaftsführung.) 

Leider hat Hartig diefes fein (natürliches) Syfiem nicht 
weiter ausgeführt und auch nur diefen einen Trieil der Forfi
wiffenfchaft, die vValdzucht, vollfiändig bearbeitet, fo dafs 
die Stellung, welche er der Lehre vom Forfifchutz und der 
Forfl:benutzung anzuweifen gedenkt, nicht ganz klar erhellt. Der 
von .ihm angeregte fyfiematifche Grundgedanke ifi auch in der 
Literatur nicht weiter verfolgt worden; die Neuzeit hat über
haupt der· Syfiematik und Methodologie unferer Wiffenfchaft 
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nur geringe Aufmerkfamkeit zugewendet; doch mufs die weitere 
Ausbildung des Syll:ems unferer Wiffenfchaft eben fo, wie die 
Bearbeitung eiper »allgemeinen Forfiwirthfchaftslehrecc als eine 
Aufgabe der Zukunft betrachtet werden. 

§. 26. Das forstliche Unterrichtswesen. 

Kaum eine andere der organifatorifchen Fragen ifi für die 
deutfchen Forll:männer in höherem Maafse Problem geblieben, 
als die Frage der zweckmäfsigfien Gefialtung des forfilichen Un
terrichtswefens. Alle denkbaren Organifationen find in Deutfch
land in das Leben getreten, haben eine dauernde Exifienz ge
habt; Forfifchulen der verfchiedenfien Art haben Tüchtiges 
geleifiet. Von der einen Seite wird mit grofser Beharrlichkeit 
verlangt, dafs man bei dem Prinzip der gefonderten Fachfchule 
verbleibe, auf welcher die praktifche Anfchauung dem theore
tifchen Unterrichte in wirkfamfier Weife zur Seite trete, wird 
ernfilich vor einer Verlegung des forfilichen Unterrichts an die 
Univerfitäten gewarnt, weil dort qie demfelben fo nothwendige 
mafsvolle Befchränkung auf die forll:lichen Beziehungen der 
Grundwiffenfchaften bald verloren gehen müfsten tmd die letz
teren mehr in ihrer · abll:rakten fyfiematifchen V ollfiändigkeit, 
als in ihrer Anwendung auf die Forll:wirthfchaftslehre vorge
tragen werden würden. Zu grofse Breite des Studiums und 
eine damit unvermeidliche Vertlachung werde die Folge fein; 
vor Allem werde die praktifche Brauchbarkeit des jungen Forll:
mannes vollkommen in Frage gefiellt. 1) 

Aus dem anderen Lager wird die V ereinfamung des forll:
lichen Unterrichts eben fo entfchieden bekämpft. Es wird da-

1) Zu den Vertretern diefer Richtung gehören: v. Berg, der in feiner Ab
handlung »Sonfl: und jetzt, ein Zeitbild von der Erziehung, Bildung und dem 
Unterrichte der Forftleuteu (in Dengler's Monatfchrift, 1862, S. 121 fgde.) der 
alten Empirie und ihrem Handwerker-Unterricht ein Loblied fingt; Grunert, forfU. 
BI. 1865. X. S. 217 und neue Folge, III. Jahrg., 1874, S. 61); Danckelmann, 
( nForfl:akademieen oder allgemeine Hochfchulen ?u in der Zeitfchrift für Forfi- u. 
Jagdwefen, IV. Bd., 1872, S. 181 fgde., auch in befonderem Abdruck erfchl~nen); 
dafs Pfeil feit 183o lieh gegen die Verlegung des forfUichen Studiums an die 
Univerlitäten ausgefprochen hat, während er· früher anderer Anficht war, ifl: fchon 
oben angeführt worden. Endlich ifl: hier noch zu konfiatiren, dafs, wie weiter 
unten des Näheren wird nachgewiefen werden, A. v. Humboldt u. W. v. Hum
boldt ftch 1830 für die Lostrennung der Forfiakademie in Berlin von der Uni
verlität und ihre Verlegung nach Nenfl:adt Eb.-W. bemüht haben. Diefe That-

23'* 
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rauf hingewiefen, dafs die Wiffenfchaft nur eme fei und nur 
eine fein dürfe, wolle fie den Namen einer Wiffenfchaft ver
dienen, dafs die praktifche Durchbildung der Afpi:anten niemals 
Sache der Hochfchule fein könne, dafs der Anfchlufs an grofse 
Centren des geifl:igen Lebens allein die Bürgfchaft für tüchtige 
allgemeine Bildung gewähre, deren Keiner entrathen könne, der 
über eine fubalterne Lebensfl:ellung hinausfl:rebe, dafs die Ifolirung 
der Fachfchulen zur Einfeitigkeit der Lehrer, zur Dreffur der 
Schüler führe. Man weift darauf hin, dafs der konfl:itutionelle 
Staat von feinen mit felbfl:ändigen Funktionen zu betrauenden 
Beamten eine tüchtige allgemeine Bildung fchon deshalb fordern 
müffe, weil fie allein geeignet fei, wahrhaft fl:aatsmännifche An
fchauungen zu erzeugen und gegen bureaukratifche Anwand
lungen zu fchützen. Man macht endlich geltend, dafs in der 
Ifolirung einzelner Studienzweige ein Unrecht liege gegen das 
gefammte Geifiesleben der Nation und gegen die vornehmfl:en 
Stätten deffelben, gegen die allgemeinen Hochfchulen, ·dafs des
halb auch die Gründung der polytechnifchen Schulen ein ver
bängnifsvoller Fehler gewefen fei, der zu einer fortfehreitenden 
geifligen Verarmung der Nation, zu einer unberechtigten Bevor
zugung der rbateriellen Lebensbeziehungen gegenüber der auch 
das Ideale gebührend berücklichtigenden harmonifchen Allge
meinbildung, wie fie nur die Univerlität zu gewähren vermöge, 
führe. 2) Der Kampf zwifchen diefen beiden Richtungen ifl: ein 

fache, welche Ratzeburg (Schriftfleller-Lexikon S. 264) erzählt, beweifl im Ueb

rigen für die heutige Streitfrage »Forflakademieen oder allgemeine Hochfchulen«? 

gar nichts, da beide Humboldt nicht Sachverfiändige waren und ihre damals 

kundgegebene Anficht nach 44 Jahren überhaupt wohl kaum noch ins Gewicht 

fallen kann. Die geifligen Bedürfniffe der Jetztzeit und die Stellung der Ober

förfter im Staatswefen find heute ganz andere als damals. 
2) Man vergl. hierzu die treffliche Schrift vo~ Dr. Lotbar illeyer: •Die Zu

kunft der deutfchen Hochfchulen und ihrer Vorbildungsanftalten«. Breslau 1873. 

6o S. M. will die vViederaufrichtung der wahren Univerfitas literarum, Auf

hebung aller unter Fachminiftern flehenden Sonderfchulen, tüchtige Vorbildung 

auf dem modernen Realgymnafium, 4jährige Studienzeit. Ich verfage es mir nicht, 

hier einige der auf die gefonderten Fachfchulen bezüglichen Stellen, denen ich 

nur vollkommen beifiimmen kann, abzudmcken: 
»Man braucht die Gefchichte der Fachfchulen nur flüchtig zu fiudiren .... , 

um fofort zu erkennen, dafs fie, foweit fie überhaupt frifches Leben zeigen, eifrig 

bemüht find, lieh den Univerfitäten in Form und Wefen möglichfi zu nähern ... 

Einige unter ihnen haben bereits das fchwerfie Hemmnifs einer freien Entwickelung, 

den ftändigen Direktor, befeitigt und das akademifche Wahlrecht erlangt (S. 21). 

Die Vereinigung aller höheren Lebranftalten mit der Univerfität wird zu. 
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heftiger, der aber unverkennbar zum Nachtheile der Fachakade
mien ausgehen wird. 3) Beide Parteien ftützen lieh auf hifl:orifche 
Beweife, die fie aus der Vielgefl:altigkeit des forfl:lichen Unter
richtswefens in Deutfehland hervorfuchen. Beide Parteien finden 
die Verwirklichung ihres .Programms in den faktifchen V erhält
niffen einzelner deutfcher Staaten; 4) eine dritte Gruppe von 
wif(enfchaftlich arbeitenden Forftmännern nimmt eine vermit
telnde Stellung ein und erftrebt den Anfchlufs der Forftfchulen 
an die ·polytechnifchen Schulen. 5) Bei diefem Stande der Dinge 
gewinnt die hiftorifche Betrachtung des forftlichen Unterrichts
wefens in Deutfehland an Intereffe und es ifl: denn auch kein 
anderer Zweig der Gefchichte der Forftwiffenfchaft fo vollftän
dig und gut bearbeitet, 6) wie diefer. Die Zeitfchriften :find an
gefüllt mit hiftorifch- ftatiftifchen Darftellungen des F orftunter-

nächll der Pflege derjenigen Wilfenfchaften zu Gute kommen, welche bis jetzt 
von ihr ausgefchloffen waren. Ihre Verpflanzung auf die Univerfltät. wird fle dem 
Einfluffe der kurzf1chtigen fogenannten Praktiker entziehen und es ihnen ermög
lichen, an die Vorbildung und an den Eifer ihrer Studirenden die höchfien An
forderungen zu llellen (S. 26). 

3) Bei Erörterung der Frage, ob die CentralforfiJehranfialt zu Afchaffenburg 
als folche beibehalten oder an eine Univerfltät oder an ein Polytechnikum ange
fchloffen werden falle, fprachen fleh fämmtliche Forfihochfchulen Deutfehlands 
mit alleiniger Ausnahme von Neulladt Eb./W. für die letztere Modalität aus. Die 
Verfammlung deutfcher Forfimänner in Freiburg i/Br. hat in der Sitzung vom 2. 

September I 874 mit einer an Einllimmigkeit gr~nzenden Majorität folgende Re
folution gefafst: nDie ifolirten Forfilehranfialten genügen zur Ausbildung der für 
die Forllverwaltung beflimmten Beamten nicht mehr und es ill deshalb dringendes 
Bedürfnifs, den forfilichen Unterricht an die allgemeinen Hochfchulen zu über
tragen«. 

to) Zur Zeit findet fleh der volle Anfchlufs der Forfifchule an ·die Univerf!tät 
in Giefsen, an polytechnifche Schulen in Carlsruhe und Braunfchweig; die Ver
einigung mit einer Landwirthfchaftsakademie · in Hohenheim. Gefonderte Forfl
hochfchulen befiehen in Münden, Neufiadt Eb/W., Tharand, Eifenach, Afchaffen
burg. Der Anfchlufs der letzteren an eine Univerfltät ifi fo gut, wie befchloffen. 

5) Diefe Richtung verliert jedoch mehr und mehr an Boden. 
0) Die Literatur über diefe Frage ill eine bedeutende. Unter den praktifchen 

Forllmännern, welche fleh für die Univerfltät ausgefprochen haben, fleht H. Burck
hardt oben an. (Vergl. B's. Schreiben an den bayer. Finanzminiller Baer vom 9· 
VIII. 1874 und den in der bayerifchen Kammer (flenogr. Berichte Nr. 43, S. 130) 
vorgelefenen Brief B's. vom 25. X. 1873. Man vergl. die Brofchüre nZur forfl
lichen Unterrichtsfrage«. Wien 1873. 

Unter den Lehrern der Forfiwiffenfchaft vertritt Guflav Heyer das Univerfltäts
fiudium in erfier Linie. (allg. Forfi- u. Jagd-Zeit. 1862, S. 409 fgde.). Derfelben 
Anfleht ill der VerfalTer eines lefenswerthen Auffalzes in der Forll- u. Jagd-Zeit. 
von 1857, S. 209; v. Wedekind (»Ueber Aneignung und Prüfung forfl.männifcher 
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richtswefens und mit den aus denfelben entnommenen Schlufs
Folgerungen, die freilich oft genug an dem erheblichen Mangel 
leiden, dafs Forfl:fchulen mit einander verglichen werden, die 
nicht vergleichbar find, weil ihre Ziele fich nicht decken. -

Das Jahr I Szo 7) fand das Forfiunterrichtswefen in Deutfch
land auf einer ziemlich niedrigen Stufe vor. Preufsen befafs gar 
keine höhere Forfl:fchule; daffelbe war in Hannover, Naffau, 
Baden, Braunfchweig der Fall. In Kurheffen und Halflein be
fl:anden forfiliche Mittelfchulen von fehr geringer Bedeutung; 
auch die bayerifche Forfl:fchule in Afchaffenburg wurde ihrer 
Aufgabe nur in befcheidenem Umfange gerecht; der Glanz von 
Dreifsigacker war am Erlöfchen; frifch emporfl:rebend, aber 
von der Art einer forfl:wiffenfchaftlichen Hochfchule noch weit 
entfernt, war die junge F orfl:fchule in Hohenheim; nur Tharand 
fl:and in Blüthe und fl:rebte den Zielen einer Hochfchule zu, 
während fporadifch an den Univerfitäten hier und dort ein forfl:
wiffenfchaftlicher Lehrffuhl- befiand. 

1819 hatte man in Berlin lieh für das Prinzip des Univer
fitätsfl:udiums für Forfl:leute entfchieden. Nach ihrer innern 
Einrichtung fchlofs fich die Akademie an die Univerfität, ohne 
jedoch mit derfelben organifch verbunden zu fein, an.S) Pfeil las 
die Forfiwiffenfchaften, Profeffor Hayne Forfl:botanik, Lichten
fl:ein 9) Forfl:zoologie, Weifs Mineralogie und Bodenkunde, Turk 

Bildung für den Staatsdienfi« in der allg. Forfi- u. Jagd-Zeit. 1847, S. 247, auch 
r8so, S. 2) will den grund- und hülfswiffenfchaftlichen Unterricht auf die Uni
verfitäten oder polytechnifchen Schulen verweifen, durch eine Vorprüfung ab
fchliefsen und dann das Fachfiudium auf einer forfilichen Fach,fchule folgen laffen. 

Dr. Th. Hartig fprach fich 1861 (Forfi- u. Jagd-Zeit. S. 77) für' den Unterricht 
auf befonderen Fachfehnleu aus, aber mit darauf folgendem Univerfitätsfiudium 

für alle Diejenigen, welche in höhere (infpizirende) Stellungen gelangen wollen. 
Vergl. auch Prof. Dr. Lotbar Meyer (Karlsruhe): Akademie oder l'niverfität? 

(1874) und: Die foraJiche Unterrichtsfrage von Dr. R. Hefs (in »Deutfche Zeit
und Streit-Fragen« von Holtzendorff und Oncken, III. 43· 1874). 

1) Vergl. II.. Bd. diefes Werkes, S. 382 fgde. 
8) Krit. BI. V. I. S. 32 fgde. »Ohne mit der Univerfität vereint zu fein, 

fchlofs lieh das Forfiinfiitut an diefelbe an, um ihre geifiigen und materiellen 
Hülfsmittel zu benutzen«. Das Anfchliefsen an die Univerfität hatte nur den Zweck, 
Demjenigen, der im Befitze des für die Praxis Geforderten war, für weitere wilfen
fchaftliche Ausbildung keine Schranken zu fetzen. (S. 66). Vergl. auch krit. BI. 
I. I. s. 164. 

9) Der fpätere Kurator von Neufiadt Eb/W., ein Mann von ungewöhnlichen 
Verdienfien um das Forfiunterrichtswefen in Preufsen. 

Martin Heinrich Kar! Lichtenilein war q8o in Helmfiädt geboren, fiudirte 
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Ph)(fik und Chemie, v. Lancizolle Forfirecht, Forfikommiffar 
Pafsow Geometrie, Feldmeffen und Planzeichnen, geh. KaHm
lator Günther Forfirechnungswefen. 1°) 

Noch I 823 11) war Pfeil der Anficht, dafs Berlin als Sitz 
der Akademie in jeder Beziehung geeignet fei. Allein wenige 
Jahre fpäter 12) gab er zu, dafs die Berliner Anfl:alt ihren Zweck 
nicht ganz erfülle. Es fehle vielen jungen Forfl:männern an 
der nöthigen praktifchen Vorbildung und die Lebranftalt 
müffe das nachholen. Forfl:liche Reifen könnten nicht Alles 
leifl:en, was· verlangt werden müffe. Es fehle der Wald; die 
um Berlin liegenden Reviere feien nur mit Kiefern und Erlen 
befl:anden. 

Pfeils Anflehten und Wünfche fanden in den mafsgebenden 
Kreifen in Berlin wenig Anerkennung und Gewährung. Ja es 
fehlte neben abweifenden Bemerkungen des Finanz-Minifiers v. 
Motz, 13) eines um die preufsifche Staatsforaverwaltung hochver
dienten Mannes, nicht an Spott und Hohn der Minifl:erialräthe. 
Auf dem geraden Wege war die Verlegung der Akademie nicht 
zu erreichen und man entfchlofs fich zu einem Seitenwege. 

Pfeil war gegen das Ende der zwanziger Jahre mit dem 
Privatdozenten der medizinifchen Fakultät, Dr. Julius Theodor 
Ratzeburg, bekannt geworden und klagte diefern fein Leid. 
Ratzeburg war mit Wilhelm von Humboldt bekannt und wufste 
diefen für die Sache zu intereffiren. Durch Einwirkung der 
beiden Humboldt auf Hern von Motz und den Präfidenten Kefs
ler wurde dann die Verlegung der Forfilehranfialt nach Neu
fl:adt Eb./W. durchgefetzt. 14) 

Medizin in Jena und Helmftädt und wurde nach grofsen Reifen (er diente eine 
Zeit lang als Obermilitär-Arzt am Cap) I8IS Direktor des zoologifchen Mufeums 
in Berlin und Profeffor. I83o zum Kurator der Forftlehranflalt für die natur
wiffenfchaftlichen Angelegenheiten ernannt und langjähriger Examinator im Forft
examen, hat er in mannigfacher Beziehung auf die Entwickelung des forftlichen 
Studiums in Preufsen eingewirkt. Er ftarb I857 auf einer Seereife und ift in Kiel 
begraben. Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon, S. 309. 

' 0 ) Krit. BI. I. I. S. I68. Die Angaben beziehen lieh auf das Jahr I823. 
11) Krit. BI. I. I. S. I64. 
12) I. ~- V. 2. S. 32 fgde. S. 108. 
13) Oben § 8. S. 63. 
14) Eigene Darfteilung Ratzeburgs im Schriftfteller-Lexikon, S. 264. 
"Ich wufste ja, fagt er dort, da fchon in Tegel die Rede vom Walde und 

Wa!dmenfchen gewefen war, dafs meine Vorftel!ung um Losreifsung der Forft
akademie von der Univerütät und meine Gründe dafür Gehör bei den beiden 
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Die Errichtung der »höheren Forfl:anfl:alt« zu Neufl:adt-Ebers
walde erfolgte auf Grund des Königlichen Kabinets-Befehles 
vom 27 März I 83 I. Zu Kuratoren der Schule wurden der 
Oberlandforfl:meifl:er von vVintzingerode und der Profeffor Lich
tenfl:ein ernannt. Sämmtliche forfl:wif(enfchaftliche Disciplincn 
trug Pfeil, alle Naturwiffenfchaften Profeffor Ratzeburg, 15) Ma
thematik und Feldmeffen Fr. W. Schneider 16) vor. 

einAufsreichen Männern finden würden. Ich hatte mich nicht getäufcht. Mit 
Wilhelm fprach ich felber und fand ihn bereit, zu Motz zu fahren, und Alexander, 
den ich damals noch zu wenig kannte, wufste auf Wilhelms VorfielJung den 
.Präftdenten Kefsler (im Finanz-Minifierium) zu gewinnen, der als Gelehrter noch 
mehr als der Minifier felbfl für die Annexion gewefen war und den Grund, den 
man fo häufig bei Nichtforflmännern findet, in den Hülfswiffenfchaften der Uni
verfität erblickt hatte. So bewirkten beide Humboldts mit einem Schlage die 
Trennung der Akademie.« Diefer Vorgang ifi wirklich in hohem Grade be
deutungsvoll für die innere Gefchichte der Forflakademie zu Neufiadt. Ein 
junger Privatdozent der Medizin, der von Forflwirthfchaft Nichts verfleht und 
nur gewiffe unbeflimmte Vorfleilungen von "Waldmenfchen« in ftch herumträgt, 
bewirkt durch hohe Protektoren, deren geifiige Stellung ja eine unangefochten 
hohe, deren wiffenfchaftliche Autorität unbezweifelbar ifl, die aber in diefem 
Falle denn doch auch nur auf Grund ziemlich unbeflimmter Vorfiellungen von 
Wald und Waldmenfchen urtheilen, die Verlegung der Forflakademie, für welche 
fich unter den Forfileuten Pfeil ganz allein ausgefprochen hatte! 

15) S. f. Biographie oben S. 257. 258. 
lG) S. feine Selbfibiographie bei Rat~eburg, Schriftfleller-Lexikon, S. 462 fgde. 
Friedrich Wilhelm Schneider, Sohn eines Oberförflers, wurde am I2. li. I80I 

zu Rotheufee bei Magdeburg gebaren, l:iefuchte erft die Dorffehnie, dann das 
Pädagogium in Giefsen. Nach einem praktifchen Kurfus bei feinem Vater, 
der inzwifchen nach Wafferlos am Speffart verfetzt war, befuchte Schneider 
I 817/ I 8 die von Kar! Heyer in Darmfiadt errichtete, fpäter nach Babenhaufen 
verlegte Privatforfifchule, fludirte nach einer ,gröfseren Fufsreife in Berlin Mathe
mathik, Naturwiffenfchaften und Staatswiffenfchaften und kehrte I 820 nach Darm
ftadt zurück. Hier meldete er fich zum Examen; allein man hatte wegen einer 
Ueberfülle an Forftkandidaten alle Prüfungen eingeftellt, die Ausfichten auf An
ftellung waren fehr trübe und Sch. befchlofs, in Preufsen fein Heil zu fuchen. 
Nach Berlin zurückgekehrt, genügte er 1822/23 feiner Militärpflicht. Durch 
Lichtenll:ein wurde er um diefe Zeit mit l'feil bekannt, für deffen nflaatswirth
fchaftliche Forflkunde« er einige Rechnungen ausführte. I825 wurde Sch. ein 
Theil des mathematifchen Unterrichts an der Forftakademie übertragen, I8Jo 
wurde er definitiv zum Lehrer der Mathematik an der Forftakademie zu Neu
ftadt EbfW. ernannt, legte 183 I noch die preufsifche Feldmefferprüfung ab, er
hielt den Titel und Rang der Profefforen und I873 bei feiner Peniionirung den 
Charakter als Geheimer Regierungsrath. Schneider ift als Lehrer unermüdlich 
und mit gewiffenhafter Treue thätig gewefen. Auch fchriftftellerifch ifl er in 
mehreren Richtungen thätig gewefen. Die VO!} ihm herausgegebenen nErfahrungstafeln 
über den MalTengehalt der in Deutfehland in reinen Beftänden vorkommenden 
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Der Plan Pfeils, nach welchem die Forflfchule eingerichtet 
werden follte, bewegte fich zunächfl in fehr befcheidencn Gren
zen. Nur die Reife für die Prima eines Gymnafiums oder einer 
höheren Bürgcrfchule oder Gewerbefchule, welche die Befähigung 
zum einjährig freiwilligen Heerdienfle verliehen, wurde von den
jenigen Studirenden gefordert, welche, wie die reitenden Feld
jäger, ftch nur für die Stellung des Revierverwalters vorbe
reiten wollten. Diejenigen, welche höhere Anfprüche machen 
wollten, follten mindeftens das Abgangs-Zeugnifs Nr. II eines 
Gymnafiums beibringen. Die allgemeinen naturwiffenfchaftlichen 
und mathematifchen Kenntniffe follten die Studirenden fich auf 
einer Real- oder Gewerbe- Schule oder auf einer U niverf1tät er
werben, dann zur Erlernung des Handwerksmäfsigen in der 
Forftwirthfchaft eine I 1/ 2 jährige praktifche Lehrzeit beflehen und 
hierauf das Forftinftitut ein Jahr lang befuchen. Für die An
wärter der höheren Forftbeamten-Laufbahn follte dann ein 
juriftifch- kameraliftifches U niverfitäts- Studium folgen, deffen 
Dauer Pfeil auf ein Jahr bemifst. 17) 

Es erhellt aus dem Gefagten zur Evidenz, dafs Pfeil im 
Jahre 1830 für die Forftlehranftalt zu Neuftadt Eb.jW. das Pro
gramm einer forftlichen Mittelfchule im Auge hatte, nicht aber 
das einer die Gerammtbildung des Forll:manns umfaffenden 
Hochfchule der Forll:wiffenfchaft. Die Schule in Neufladt follte 
nur die eigentliche Fachbildung gewähren und weder das Stu
dium der F.orflwiffenfchaften im vollen Umfange in fich fchliefsen, 
noch die Bildung des künftigen höheren Forftbeamten überhaupt 
abfchliefsen, für diefen vielmehr nur eine Stufe und zwar die· 
Mittelflufe bilden. 

Auch die Intentionen G. L. Hartigs gingen nur dahin, neben 

Holzarten etc.u (1843) find nach Pfeil"s Angaben bearbeitet; 1856 gab Sch. eine 
nBibliothek der Forfi- und Jagd-Literatnr von 1842,'56" heraus; feit 1852 ifi er 
der Herausgeber des nForfi- und Jagdkalender für Preufsenu, der feit 1872 »für 
das deutfche Reichu erfcheint. Seit 1868 redigirt'' er das von Danekelmann 
herausgegebene »Jahrbuch der preufs. Forfl- und Jagcl-Gefetzgebung und Ver
waltung«. 

Aufser diefen Schriften hat Sch. 1824 »Die Lehre von den Kegelfchnitten 
für denkende Anfängeru; 1825 nAnweifung zum Gebrauch eines (logarithmifchen) 
Rechenfl:abes•; 1839 nTafchenbuch der Maafs- und Gewichtskundeu herausge
geben. 

17 ) Handfchriftliche Aufzeichnungen Pfeils, welche fich im Archiv der Forfi
akademie Neufiadt Eb/W. befinden, aber leider ohne Datum find. Sie feheinen 
1830 oder fchon 1829 niedergefchrieben zu fein, 



- 362 -

der beil:ehen bleibenden Foril:akademie in Berlin eine praktifche 
Foril:fchule in Neuil:adt Eb./W zu errichten. Er hat dies I830 
öffentlich erklärt. Der akademifche Unterricht fowohl in den 
Grund- als Haupt- Wiffenfchaften werde nach wie vor in Berlin 
ertheilt werden. Es hänge von einem jeden Studirenden ab, 
ob er zum Studium der Theorie· die Forilakademie Berlin oder 
die Forillehranfialt zu Neuiladt wählen wolle. Wer jedoch be
abfichtige, lieh für die höheren Stellen vorzubereiten, der müffe 
die Univerfität Berlin befuchen. 18) 

Diefen ·An fichten Pfeils über die Einrichtung der neuen 
Forfifchule fchlofs man lieh in Berlin nicht in allen Beziehungen 
an.19) Das Regulativ von I5. Augul1: I830 verwies den ganzen 
grundwiffenfchaftlichen Vorbereitungsunterricht auf die Akademie. 
Das obligatorifche Univerfitätsil:udium für die Anwärter der 
höheren Forilbeamtenfiellen aber blieb befiehen. Die Dauer 
der Studienzeit wurde auf I Jahr fefigefiellt; doch follte für 
diejenigen Zöglinge, welche dem eigentlichen akademifchen 
Studium fich nicht widmeten, als Regel ein 2jähriger Auf
enthalt auf der Lebranftalt angenommen werden, welcher jedoch 
für diejenigen Zöglinge, die eine zweijährige Lehrzeit bei einem 
Oberföriler nachweifen konnten, lieh auf ein Jahr ermäfsigte; 
eben fo gen.ügte ein einjähriger Aufenthalt auf der Forillehran
fialt für diejenigen jungen Leute, welche bereits eine Univerfität 
befucht hatten oder noch befuchen wollten.20) 

Unterdeffen hatte Anfangs Mai ·I830 der Unterricht in Neu
fiadt Eb.JW. zunächfi mit praktifchen Demonfirationen begonnen; 
drei Wochen fpäter nahmen qie Vorträge ihren Anfang. I835 
beantragte Pfeil die Einrichtung von forilrechtlichen Vorträgen. 
Für diefelben wurde I 836 der Juilizamtmann Schäffer 21) ge
wonnen; I85I wurde als zweiter Lehrer der Foril:wiffenfchaften 
der Oberföriler Wilhelm Bando 22) ·berufen. -

18) Diefe Erklärung Hartig's vom Juni 1830 ift abgedr. Forft- u. Jagd-Zeit. 
1830, S. 382. ., 

19) ~ 8 des Regulativs vom 15. VIII. 1830, abgedr. bei v. Rönne, Dom.
Forft- u. Jagd-Wefen, S. 313. Man erfieht hieraus, dafs auch der Minifier die 
Forfifcliule in Neuftadt Eb/W. nur als Mittelfehnie (praktifche Lehranfialt) be
trachtete. 

20) V ergl. den vom Finanz-Minifter Maaffen genehmigten Unterrichtsplan vom 
18. X. 30· 

21) Vergl. deffen Nekrolog bei Grunert, forftl. BI. V., S. 233• 
22) Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon, S. 28. Wilhelm Bando, 1819 zu Neu

ftadt EbJW. geboren, nach forftakademifchem und Univerfitätsfiudium Oberförfter 
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Schon feit 1839 genügte die Forfi!ehranflalt den von den 
oberften Verwaltungsbehörden geftellten Anforderungen nicht 
ganz. Wiederholt wurde Pfeil darauf hingewiefen, dafs die 
Forftkandidaten zu wenig praktifch gefchult feien. Noch immer 
herrfchte alfo in Berlin die Anficht 23) vor, dafs die praktifche 
Ausbildung Sache der Forflfchule fei. Von diefer irrigen Auf
faffung kam man 1848/49 zurück und befchlofs, dem akademifchen 
Studium und der lieh anfchliefsenden wiffenfchaftlichen Vor
prüfung (Tentamen) ein praktifches Biennium folgen zu laffen 
und dann init einer Staatsprüfung abzufchliefsen. Hiernach 
wurde r850 das Regulativ von 1831 abgeändert. - In dem 
letzten Dezennium diefer Periode erlitt der Lehrplan keine 
wefentlichen Veränderungen. Als Pfeil feine Verfetzung in den 
Ruheftand nachfuchte, wurde die Leitung der Forftlehranflalt 
dem feitherigen Oberforflbeamten zu Danzig, Oberforftmeifler 
Julius Theodor Grunert, 2~) übertragen (I 8 59). 

Wenn ich bei der Gefchichte der preufsifchen Forftlehranflalt 
länger verweilt habe, als dies für die unmittelbaren Zwecke 

in Katholifch-Hammer, feit ISS I in Neu!ladt für die Oberför!lerei Liepe, feit 
IS64 in Chorin, durch den Titel eines For!lmei!lers mit dem Range der Regie
rungsräthe ausgezeichnet. 

23) Pfeil nahm derfelben gegenüber eine eigenthümliche Stellung ein. Als 
der Oberlandforllmeifier v. Reufs befchlofs, durch Trennung der theoretifchen und 
praktifchen Vorbildung die Kandidaten zu entlafien und ihre belfere praktifche 
Durchbildung zu fichern, widerfprach P.feil diefern Plane entfchieden (Bericht v. 
S. VIII. I849). Theorie und Praxis, die Haupt- und Hülfswiffenfchaften, fo führt 
er aus, feien fo eng verbunden, dafs lie nicht getrennt werden könnten. 99°/0 aJler 
Forllleule Jlrebten fo wie fo darnach, die Theorie, von deren Bedeutung für die 
Praxis lie keine Ahnung hätten, fo bald als möglich über Bord zu werfen. Durch 
die beablichtigte Entlafiung werde man die Unwiffenfchaftlichkeit befördern(!); 
man werde auch Nichts aufdiefern Wege erreichen. Wer keinen Sinn für die 
Wiffenfchaft habe, werde auch bei der neuen Einrichtung im Walde 

,Nichts lernen. W,er diefen Sinn befitze, werde fich auch ohne 
Zwang und nach bellandeuer Oberförfierprüfung die etwa noch 
fehlenden praktifchen Kenntniffe aneignen. 

Durch diefen Ausfpruch hat Pfeil es anerkannt, dafs die belle Grundlage 
praktifcher Thätigkeit eine tüchtige wiifenfchaftliche Bildung ill. Aber feine ganze 
Auffaifung diefer Frage i!l nicht fo klar durchdacht, wie wir dies fonll bei ihm 
gewohnt lind. 

24) Julius Theodor Grunert, geb. am 3 I. I. I Sog zu Halle, Jludirte auf der 
dortigen Univerlität und auf der ForJllehranllalt zu Neufiadt Eb/W., wurde IS3S 
Forllaifeffor zu Königsberg, IS49 Oberforllbeamter in Cöslin, fpäter in Danzig, 
war ISS I/6o Mitglied der Forfi-Examinations-Kommiffion, ISS9/66 Direktor der 
Forfiakademie Neufiadt Eb/W., feitdem Oberforfimeifier in. Trier. Verg!. feine 
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diefes Werkes erforderlich fchien, fo glaubte ich durch die be
fondere Bedeutung, welche gerade die hier gefchilderten Vor
gänge ftir die Forfl:fchulfrage in Deutfehland überhaupt haben, 
entfchuldigt zu fein. .Es fchien mir der Nachweis wichtig, dafs 
es fich nach den Intentionen Hartigs und Pfeils bei der Errichtung 
einer abgefonderten Fachfchule nur um eine praktifche Mittel
fchule, nicht aber um eine Hochfchule im modernen Sinne 
handelte und dafs ein Argument gegen den Wiederanfchlufs 
des f6rfl:lichen Studiums an die grofsen Centren des geifligen 
Lebens aus diefen hifl:orifchen Thatfachen nicht entnommen 
werden kann. 

Die Forfl:lehranfialt zu Neufl:adt Eb./W hat unter Pfeil das 
Wefen einer Hochfchule überhaupt nicht erreicht, auch nicht 
erfirebt. Bei einer fo geringen Zahl von Lehrern war die im 
Begriffe der Hochfchule liegende Tiefe des Unterrichts eben 
fo wenig möglich, als der durch diefen Begriff bedingte Fortbau 
der Wiffenfchaft. Bei relativ hohen Anfprüchen in den Prüfungen 
war es den Studirenden nur möglich, in der kurzen Studienzeit 
von zwei Jahren fich für das Examen zu dreffiren; nicht aber 
aus eigenem felbfiändigem Studium jene geifl:ige Reife und Un
abhängigkeit von der Subjektivität des Lehrers zu erringen, 
welche als die befl:e Blüthe der_ wiffenfchaftlichen Arbeit be
trachtet werden mufs. Mochte Pfeil eine noch fo glänzende 
Gabe der Anregung und geifl:igen Belebung befitzen, mochte 
Ratzeburg auch das höchfl:e Maafs deffen leifl:en, was von einem 
akademifchen Lehrer, der dazu verurtheilt ifi, alle Naturwiffen
fchaften zu lehren, gefordert werden darf; - fie vermochten 
die Akademie nicht emporzuheben über die befchränkte Natur 
einer Vorbereitungs-Anfialt für das Examen, aus welcher eine 
grofse Anzahl fehr tüchtiger Männer hervorgegangen ifl, wie 
fieberlieh nicht heftritten werden darf, die aber ungeeignet war, 
eine wahrhaft wiffenfchaftliche .Bildung zu gewähren. - Auf 
anderem Wege gelangte man in Bayern zum Prinzip der ab
gefonderten Fachfchule. 25) Man fand 1807 eine folche Schule 
vor, die man 1819 und 1823 umformte. Der Direktor, Landes-

Selbfibiographie bei Ratzeburg, Schriftfieller-Lexikon, S. 208 fgde. G's. Schriften: 

»Der preufs. Förfieru (1869); »Forfilehreu (1872); uDie Lohhecken im Reg.

Bez. Trieru (1868); »Forfiliche Blätter•, Zeitfchrift für Forfi- und Jagdwefen 

( 1861/69; neue Folge feit 1872); daneben zahlreiche gröfsere Journal-Artikel u. 
Abhandlungen. 

20) Vergl. Bd. Il diefes Werkes, S. 387. 



365 

direktionsrath Bauer, wurde 1825 durch den Forfl:infpektor, 
Freiherrn von Lobkowitz erfetzt, dem der Hofrath Hoffmann 26) 

( 1829 ?) folgte. Als Lehrer der forfl:lichen Naturwiffenfchaften 
war Stephan Behlen, 1821/32 an der Schule thätig. 27) Neben 
ihm lehrten die Profefforen Papius, Hier! und Stt·aufs. Aber die 
Leifl:tmgen der Schule befriedigten nicht und um I 830 machte 
fich eine bedenkliche Lockerung der Disciplin bemerkbar. 28) 

Die Aufhebung wurde befehloffen und erfolgte 1832. Das 
forfl:wiffenfchaftliche Studium wurde auf die Univerfität München 
verwiefen, und dicfe überhaupt zur technifchen Hochfchule er
klärt; 29) die Profefforen Papius und Hier! wurden von Afchaffen
burg an die fl:aatswirthfchaftliche Fakultät zu München ver'fetzt, 
auch fpäter befl:immt, dafs der an der Univerfität Würzburg 
in den technifchen Fächern empfangene Unterricht für die Vor
bereitung zum Staatsforfl:dienfl:e genüge. Ueber die forfl:lichen 
Vorträge in München veröffentlichte Prof. Papius 1837 ein aus
führliches Programm. 3°) Bald 31) aber wurden Wünfche nach 
der Wiedererrichtung eines Forfl:infl:ituts laut. Man forderte 
nicht allein eine gründliche technifche, fondem auch eine humane 
Bildung für die Forfl:verwaltungs- Beamten und brachte diefe 
Forderung in Verbindung mit dem Wunfche nach einer felbfl:-

26) Vergl. v. Wedekind, neue Jahrbücher, IV. 1828, S. 190. Meyer's Zeit
fchrift für das Forll- u. Jagdwefen in Bayern, fortgefetzt von Behlen, III. 1825. 
I. Heft. S. I 54· 

27) Unten i! 28. 
28) Die König!. Entfchliefsung, welche die Schliefsang der Forflfchule befahl, 

hob hervor, »dafs fie den Erwartungen nicht entfprochen habe«. Von anderer 
Seite aber (vergl. Forll- u. Jagd-Zeit. 1840, S. 370) würde öffentlich darauf hin
gewiefen, dafs fie »an derfelben Krankheit, wie zu Anfang des Jahrhunderts die 
zu Weihenftephan, nämlich am gänzlichen Verfall der Disciplin geftorben, und 
der Unterricht einfeitig und unvollftändig gewefen fei«. Dem wurde jedoch 
widerfprochen und die Schuldirektion gegen den ihr aus folcher Befchuldigung zu
fallenden Vorwurf in Schutz genommen (durch den Verf. des foeben citirten Ar
tikels der Forfl- u. Jagd-Zeit.). 

2n) Allg. Forfl- u. Jagd-Zeit. S. 369. 
30) Allg. Forft- u. Jagd-Zeit. 1837, 's. 109 fgde. 
31 ) Die erfle wirkfame Anregung zur Wiedererrichtung einer befonderen Forll

lehranftalt ging 1840 von dem Forilmeiller und Landtags-Abgeordneten Dr. 
Müller aus, der in längerem Vortrag in der Kammer fehr warm für das Prinzip 
der abgefonderten Fachrchule ~intrat. Vergl. allg. Forll- u. Jagd-Zeit. 1840, S. 
370. Schon vorher war in den Fachzeitfchriften freilich mehrfach das Bedürfnifs 
betont worden, eine Forllfchule einzurichten, aber ohne viel Erfolg. (Vergl. allg. 
Forll- u. Jagd-Zeit. I8J8, S. Il4 fgde.). 
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fiändigeren Stellung der Revierfödl:er. 32) Diefe Wünfche fanden 
an höchfler Stelle bald Berücklichtigung. Durch Königliche 
Entfchliefsung vom 25. Auguf1: 1843 wurde die Einrichtung einer 
Forfilehranflalt in Afchaffenburg angeordnet, die 1844 eröffnet 
wurde. Zum Direktor und erflen Profcffor der Forflwiffenfchaften 
wurde der Forflmeifier Mantel ernannt, 33) zum zweiten Profeffor 
Revierförfler Kaufchinger. Die Naturwiffenfchaften (rug Dr. 
Döbner vor, 34) Mathematik Revierförfler Pfaff. Der Unterrichts
plan umfafste die Forfiwirthfchaftslehre im ganzen Umfange, 
Forflbotanik, Mineralogie, Geognofie, Chemie, Phyfik,Jagdkunde, 
Trigonometrie, angewandte Mathematik mit Mefsübungcn, Plan
zeichnen, forf1:liche Mechanik, Waldwerthberechnung und Forf1:
technologie. Die Studienzeit war zweijährig, in zwei einjährige 
Kurfe getheilt. Vorbedingung der Aufnahme war das Reife
zeugnifs eines Gymnafiums oder einer polytechnifchen Schule, 
oder das Abfolutorium einer vollfländigen Landwirthfchafts- und 
Gewerbe-Schule nebfi dem Ausweis über abfolvirte vollfländige 
Lateinfchule. Nach dem zweiten Semefier wurde eine Ascenfions-

32) Allg. Forfi- u. Jagd-Zeit. I853- S. 350. 
33) Sebafiiau Mantel, Bruder des Minifierialraths Dr. v. Mantel (oben S. 75), 

geboren I 5· VII. I 792 zu Lange~prozelten am Spelfart, war der Sohn eines Ober
förfiers, iludirte I8IO/II in Afchaffenburg und praktizirte dann zwei Jahre. Der 
Feldzug von I8I3 rief ihn in die Reihen der Freiwilligen und er avanzirte bis 
zum Oberlieutenant. I8 I 5 in den Civildienfi zurückgetreten, wurde er I8 I6 Re
vierföriler, I 822 Forfimeifier in Hochfpeyer, dann in Kaiferslautern, r8JI in 
Kronach. 

1844 zum Forfiakademie- Direktor ·ernannt, wufste er durch raillofen Eifer 
die Schwierigkeiten zu überwinden, welche einer eben entfiandenen Schule immer 
entgegentreten; rafch fieigende Frequenz der Central- Forfilehranilalt zeigte das 
Emporblühen derfelben. Allein Mantel war doch mehr ein Mann der praktifchen 
That, als der theoretifchen Lehre. Er felbil fehnte fleh in die Verwaltung zurück 
und feinem vVunfche wurde 1848 durch feine Ernennung zum Kreis-Forfirathe für 
die Pfalz Erfüllung. I859 trat er in den H.ulieiland und fiarb am 27. VII. I86o. 
Vergl. Foril- u. Jagd-Zeit. I86o, S. 367. 

34) Eduard Philipp Döbner, geboren 1810 in Meiningen, widmete fleh der 
Pharmazie und praktizirte bis 1834 in verfchiedenen Apotheken in Thüringen, 
dann in Regensburg und Salzburg. Seit 1834 widmete er fleh, einer langgehegten 
Neigung folgend, dem Studium der Botanik, durchwanderte die öilerreichifchen 
Alpenländer und Oberitalien, bezog im Herbile die Univerfltät München und be
fiand dort die Oberlehrerprüfung. Nach. längerer Lehrthätigkeit an der Land
wirthfchafts- und Gewerbefehnie zu Regensburg wurde er I844 nach Afchaffen
burg berufen. Ueber f. lit. Thätigkeit f. oben S. 3 I 5· 3 I 7· 

Vergl. Ratzeburg, Schriftfieller-Lexikon, S. I47· 
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prüfung, welche zum Auffl:eigen in den zweiten Kurfus befähigte, 
abgehalten, nach beendigter Studienzeit eine Abgangsprüfung. 35) 

Die Forfifchule zu Afchaffenburg blühte unter der Direktion 
von Sebafiian Mantel rafch empor. An feine Stelle trat I 848 
Dr. Karl Stumpf. Das in Bayern nach mannigfachen Schwan
kungen, ebenfo wie in Preufsen, fefigehaltene Prinzip der abge
fonderten Fachfchule hat in neuefier Zeit an einer allgemeinen 
geifl:igen Strömung einen mächtigen Gegner gefunden und Bayern 
fieht im Begriff, den forfiwiffenfchaftlichen Unterricht an die 
Univerfitäten zu verweifen. 36) 

In Würtemberg begann für die 1820 in Verbindung mit 
der Landwirthfchaftsfchule zu Hohenheim errichtete Forfifchule 
eine Zeit der Blüthe, als Jeitter 1826 durch Dr. Wilh. Heinrich 
Gwinner 37) erfetzt wurde. Die hervorragende Lehrbegabung 
diefes bedeutenden Mannes überwand fiegreich die Schwierig
keiten, welche fich der Lehrthätigkeit an folchen Schulen ent
gegenfiellen, denen ein fefies Maafs von Vorkenntniffen der 
Schüler mangelt. Seine weite und gründliche Bildung, die ihn 
vor jeder forfl:lichen Einfeitigkeit bewahrte, gab feiner Lehrbe
gabung ein fefies Fundament und wirkte überaus anregend auf 
feine Zuhörer. 

35) Allg. Forft- u. Jagd-Zeit. 1843, S. 426. 
36) Vergl. die ftenograph. Berichte (Nr. 43) der bayerifchen Abgeordneten

kammer vom 25. Juni 1874 und Protokolle der 14. Sitzung der Kammer der 
Reichsräthe vom 13. Juli 1874. Die ultramontane Partei in Bayern, welche ihrer 
ganzen Tendenz nach die frifche Luft der freien Hochfehnie nicht liebt, hat in 
der Abgeordnetenkammer mit einer Majorität vort 34 Stimmen den Antrag Kurz 
•es fei an die K. Staatsregierung die Bitte zu richten, diefelbe wolle die Central
forftlehranftalt in Afchaffenburg belalTen UQ.d entfprechend reorganifiren• angenommen 
und die Kammer der Reichsräthe, ift diefern Befchlu!Te am 13. VII. beigetreten. 

37) Wilhelm Heinr. Dr. v. Gwinner wurde am 13. X. 1801 zu Oetisheim bei 
Maulbronn in Würtemberg geboren, genofs nur einen dürftigen Schulunterricht 
und follte eine gewöhnliche Schreiber-Laufbahn durchmachen. Während er aber 
bei einem Notar fchrieb, bereitete er lieh mit jener Energie, die das Rüftzeug der 
bedeutenden Männer ift, für die Univerlität vor. In Tübingen führte ihn Hundes
hagen in das Studium der Forftwi!Tenfchaft ein. Nach einjährigem Studium 
wurde G. Forftamts-Affifient in Bebenhaufen. 1826-41 lehrte er in Hohenheim. 
Dann zum Kreisforftrath in Ellwangen ernannt, entfaltete er eine überaus energifche 
praktifche Thätigkeit. Unbeirrt durch die Angriffe der alten Schule, welche ihn 
einen •Waldevaftator• nannte, hob er den Reinertrag der verwahrloften Ellwanger 
Forften durch Einführung eines rationellen Betriebes. Als 1849 eine Forft-Or
ganifations-Kommiflion gebildet wurde, gehörte auch G. derfelben an. Wenngleich 
er nun zwar mit feinen Anfichten hier nicht überall durchdringen konnte, fo ge-
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I839 wurde durch die Bildung des Reviers Hohenheim, 
deffen Verwaltung Gwinner übertragen wurde, dem Mangel 
eines befonderen Lehrrevieres abgeholfen. Ein zweiter Forfl
lehrer war I 83 I angefl:ellt worden, nachdem fchon I 829 ein fa
genannter Forfl:repetent dem erflen Lehrer beigegeben worden 
war. Als folcher fungirte Bögel 38) r8zg- I830; Schlette 33) 

I 830- I83 I. Zweiter Forfllehrer war von I 83 I- I833 der fpä
tere Fürfllich Fürfl:enbergifche Oberfodlinfpector Gebhard, 40) 

I 833- I84r der jetzige Forfirath von Brecht in Stuttgart, 41) wel
cher bei dem Ausfeheiden Gwinners an deffen Stelle trat bis 
I845, wo die Stelle des erfien Forfilehrers Wilhelm Friedrich 
Frommann, 42) welcher I 841- r 845 als zweiter Forfilehrer fungirt 
hatte, verliehen wurde. Als zweiter Lehrer wurde I845 Dr. 
Hermann Nördlinger 43) berufen. Frommann kehrte I 8 5 I, Nörd-

wann er doch einen bedeutfamen Einflufs auf die im Jahre 1850 befehloffene neue 
Regelung der Forflverwaltungs-Verhältniffe Würtembergs. G. wurde 1850 in das 
neue Forfl:raths-Kollegium berufen, trat aber 185 7 in die Dienfl:e des Fürll:en von 
Hohenzollern-Sigmaringen als Geh. Finanzrath und Verwalter der fürll:lichen Be
fitzungen in Böhmen" Rafcher Tod rief ihn am I9. I. I866 ab. Er flarb am 
Typhus zu Billritz in Böhmen. 

Gwinner ift vielfach Iiterarifch thätig gewefen. Sein Hauptwerk ifl der 
•>Waldbau in kurzen Umriffen« (1834). Man vergl. die Rec. in den krit. BI. IX. 
I. S. 10. 1836-4-7 gab Gw. die »forll:lichen Mittheilungen« heraus, fpäter die 
(offizielle) Monatfchrift für das würtemb. Forll:wefen, feit 1856, wo fie ihren 
amtlichen Charakter verloren hatte, die »Monatfchrift für das Forll:- u. Jagdwefen«. 
S. darüber unten 1! 28. 

Zur Biographie: Baur, Monatfchrift, 1866, S. 24I fgde. Ratzeburg, Schrift
ll:eller-Lexikon, S. 2 I 3 fgde. 

38) Vergl. über Hohenheim überhaupt »die land- und forfl:wirthfchaftliche 
Akademie Hohenheimu in der Monatfchrift von F. Baur, 1869, S. 2. 

Böge! war fpäter Revierförll:er.in Niedelelfingen, wo er 1850 ll:arb. 
39) Kar! Johannes Schlette, geb. 1813 in Pfullingen, wurde fpäter Forll:

meill:er in Crailsheim. 
''0) Kar! Gebhard, 18oo zu Stuttgart geboren, ll:udirte nach abfolvirtem 

Gymnafium und überll:andener Forll:lehre ( 1815/1 7) auf der Forll:rchule zu Stutt
gart (1817/2o), war 183I/33 Lehrer in Hohenheim, dann Fürll:l. Fürflenbergifcher 
Oberforll:infpektor, fpäter Badifcher Oberforll:rath. Verg!. v. Wedekind, neue 
Jahrbücher, 21. Heft, S. 165 u. Beil. X. 

41) Joh. Ludw. v. Brecht, geb. 18o6, feit 1833 zweiter Forll:lehrer in Hohen
heim, 1838 Profeffor, 1841/45 Oberförfl:er und erll:er Forll:lehrer, fpäter an mehreren 
Orten Oberförll:er, jetzt Forll:rath in Stuttgart. 

42) Wilh. Fr. Frommann, geb. 1810 in Cannll:adt, wurde 1851 zum Ober
föriler in Blaubeuren, fpäter zum Forll:meifl:er in Bönnigheim befördert. Baur's 
Monatfchrift, 1869, S. 7· 

4") Dr I!. Nördlinger, geb. IJ. VIII. 1818 zu Stuttgart, befuchte bis 1835 
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linger I 8 50 in den praktifchen Staatsforfidienfl: zurück und es· 
wurde nun I 852 Tfcherning 44) in die erfie, Otto Heinrich Fifch
bach 45) in die zweite Forfilehrerfl:elle berufen. Erfl:erer kehrte 
fchon I 8 54 in die Verwaltung zurück und Nördlinger erhielt 
die erfie Profeffur der Forfiwiffenfchaft. Seit 1864 wirkt in 
Hohenheim neben ihm Profeffor Dr. Franz Baur. 46) 

Hohenheim hat feit 1826 eine Fülle tüchtiger Lehrkräfte 
fein eigen genannt, wenngleich noch 1832- 1833 Botanik und 
Chemie durch einen Apotheker (Schumann) Zoologie durch 
einen Thierarzt (Baumeifl:er) vorgetragen wurde, während für 
die Mathematik in Riecke eine vorzügliche Kraft gewonnen 
war. 47) 

Vielfach ifl: über die fehwache Frequenz der Schule ge
klagt worden; dies darf jedoch nuf als ein teichen aufgefafst 
werden, dafs die neuere Gerammtentwickelung der Wiffenfchaf
ten in Deutfehland über die politifche Befchränkung durch die 
territoriale Gliederung unferes Vaterlandes hinausfl:rebt. Heute 
fehen wir im Geifie die Zeit, wo es nicht eine preufsifche, fäch
üfche, hefftfche oder würtembergifche Forfifchule geben wird, fon-

das dortige Gymnafmm, 1835/37 die polytechnifche Schule und nach halbjähriger 
Lehrzeit 1838/40 die Univerfität Tiibingen. 1840/41 betrieb er weitere, befonders 
landwirthfchaftliche Studien in Hohcnheim. Nach befiandener Staatsprüfung hörte 
N. 1842/43 als infkribirter Eleve die Vorträge an der ForflJchule zu Nancy, 
wurde 1842 zum Prof. der Forfiwiffenfchaft zu Grand-Jouan (Loire infer.) in 
Frankreich ernannt und machte von dort aus ausgedehnte Reifen durch die Bre
tagne, Pyrenäen, Provence etc. 1845/52 lehrte er zu Hohenheim. Auch von 
hier aus machte er gro[se Studienreifen durch Deutfchland, England, Frankreich. 
1852 auf feinen \Vunfch in die praktifche Verwaltung verfetzt, verwaltete er das 
Revier Kirchhcim, fpäter das Forflamt Schorndorf, kehrte aber 1855 als Profeffor 
und Verwalter des Reviers Hohenheim (Forllrath) in die Lehrthätigkeit zurück. 
Seiner fchriftllellerifchen Thätigkeit ill fchon oben gedacht worden. Die von 
Pfeil begründeten kritifchen Blätter gab Nördlinger nach Pfeil's Tode von Band 
XLII, 2. Heft, an bis zum LI!. (letzten) Bande heraus. S. unten i? 28. 

Ratzcburg, Schriftfieller-Lexikon, S. 3 79· 
4 '•) Fr. Aug. Tfcherning, geh. 1819 in Tiibingen, trat 1852 als Revierförller 

mit dem Titel Oberförller und als erller Profeffor der Forllwiffenfchaft in Hohen
heim ein und übernahm 1854 das Forll:amt Bebenhaufen als Forftmeifter. 

45 ) Geh. 1827 zu Hohenheim, wurde 1866 Forllmeifier in Rottweil, 1868 in 
Schorndorf. 

46) Geb. 1830 zu Lindenfels im Odenwalde, 1855-60 Prof. der Forftwiffen
fchaft und Mathematik in Weifswaffer, 186oj64 Oberförfier zu Mitteldick (Grofs: 
herzogthum Heffen). 

47) Forft- u. Jagd-Zeit. 1833, S. 238. 
Bel' n h a l' d t. Forstgeschichtc. III. 24 
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dern nur noch Pflanzfiätten deutfcher Wiffenfchaft auf allen Ge
bieten, wo das gei(lige Leben der Nation fich in freier Allfeitig
keit zur höchnen Blüthe entwickeln wird. -

Das forfl:liche Unterrichtswefen in Baden fand erfi 1832 
eine fefie Organifation, nachdem die von Laurop begründete 
Privatforfilehranfialt feit 1830 zu befiehen aufgehört hatte. 

Die badifche Forfifchule entnand als eine Spezialfachfchule 
des Polytechnikums, welches fich aus zwei allgemeinen mathe
matifchen Klaffen und fünf Fachfchulen zufammenfetzte. 48) Als 
Vornand der Forfl:fchule wurde Profeffor Bronn 49) befiellt. 
Als Forfilehrer wirkten an derfelben neben Bronn Forfirath 
Bajer, die Oberforfiräthe Laurop 50) und Jägerfchmidt. 1835 
wurde Dr. Klauprecht 51 ) auf den forfilichen Lehrfiuhl berufen 
und Jägerfchmidt fchied aus; 1848 erhielt Leopold Dengier 52) 

die Stelle des erfien Forfilehrers, die er bis zu feinem Tode 
( r866) bekleidete. 

' 8) Vergl. über die Karlsruher ForfHchule allg. Forfi- u. Jagd-Zeit. I833, S. 
245, 249, 2)3· v. Wedekind, neue Jahrbücher der Forfikunde, X, (I835) S. 69 
fgde. 

49) Bei <;ler Eröffnung der Schule, am 5· XL I 832, fprach Bronn »über die 
Nothwendigkeit der wiffen'fchaftlichen Ausbildung des Forfimannes«. Die Rede 
ifi I832 im Buchhandel erfchienen. In demf. Jahre noch veröffentlichte Bronn 
eine Brofchüre: »Bemerkungen eines badifchen Forfimannes über die ForfHchule 
zu Karlsruhe«. 

50) S. im I!. Bde. diefes Werkes S. 268. 
51) D. G. L. Klauprecht, geb. I798 in Mai11Z, war I832/34 Profeffor d. Forfi

u. Staatswiffenfchaft in Giefsen, fpäter Fodlrath in Karlsruhe. 
Unter feinen Schriften. find zu nennen: Forfll. Statifiik des Speffarts, I827. 

- Sylvaneion, I826. - Die Lehre vom Klima in land- und forfiwirthfchaftlicher 
Beziehung, I 840. - Die Holzmefskunfi, I846 (2. Aufl.). - Aufserdern ift K. 
der Verfaffer des 2. Heftes III. Bandes von Hundeshagen's »Beiträgen« (I833/45) 
und hat folgende Schriften Hundeshagen's edirt: die 3· AnA. des li. Theiles der 
Encyklopädie (I837), die 2. Aufl. der »Forfiabfchätzung« (I848), die 4· Aufl. des 
Lehrbuchs der Forfipolizei (I859l. -

52) Leopold Dengler, geb. I8I2 zu Karlsruhe, erhielt auf dem Lyceum feiner 
Vaterftadt eine gute Schulbildung, fiudirte nach einem praktifchen Vorkurfus 
I 832/34 auf der Forfifchule zu Karlsruhe, war I 836/39 mit taxatorileben Arbeiten 
befchäftigt, I839/48 Bezirksförfter in Bollingen und Kaudern, von da bis zu 
feinem am 27. I. I866 erfolgten Tode Forfllehrer und Bezirksförll:er zu Karls
ruhe. Seit I864 war ihm der Titel Forfirath verliehen. Er war Mitbegründer 
des badifchen Forfivereins, in dem er wiederholt den Vorfitz führte. 

D,. war ein Mann von vorzüglicher Begabung, tüchtiger Lehrer und ehren
hafter, männlicher Charakter. Mit ganzer Seele an feinem Berufe hängend, hat 
er fow~hl literarifch, als in der Verwaltung und Lehrthätigkeit Tüchtiges ge
leifiet. Vergl. Dengler's Monatfchrift I866, S. I6r. 
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Im Königreich Sachfen blühte Tharand 53) unter der Lei
tung Cottas in diefer Periode zu der befuchtefi:en deutfchen Forfi:
fchule empor. Die Tendenz der Schule blieb eine wefentlich 
praktifche, wie aus mehreren Minifl:erialverfügungen hervorgeht. 54) 

Die mangelnde Vorbildung der Studirenden trat übrigens bald 
fl:örend hervor und verkümmerte die Früchte ihres Studiums. 55) 

I 830 wurde mit der Forfl:fchule eine Landwirthfchafts-Schule 
verbunden und ein neuer Unterrichtsplan aufgefl:ellt. Der Zweck 
der Forfl:akademie wurde dahin formulirt »gefchickte Forfl:wirthe 
und zwar befonders tüchtige Forfl:meifl:er und Revierförfl:er zu
nächfl: für den königlichen Dienfl: zu bilden.« 56) . .Um dem ver
fchiedenen Bildungsgrade der Zöglinge Rechnung zu tragen, 
wurde ein unterer (2 j.) und oberer (I j.) Kurfus gebildet. 57) In 
dem erfl:eren follte die Forfl:wirthfchaftslehre mit ihren Grund
und Hülfswiffenfchaften in dem Umfange vorgetragen werden, 
wie fie zur Vorbereitung auf die Stellung des Revierverwalters 
erforderlich feien; im oberen Kurfus follten diejenigen Wiffen
fchaften gelehrt werden, nderen Kenntnifs, aufser den in der 
unteren Abtheilung begriffenen, dem höheren Forfi:beamten (Forll:
meifl:er) nöthig ifi:.« Hiermit wurde das Studium für Diejenigen, 
welche fich für die höheren . Stellen vorbereiten wollten, drei
jährig. Für den Revierverwalter-Kurfus genügten nach wie vor 
die Elementarfchul-Kenntniffe. I 832 wurde ein forfl:liches Lehr
jahr für alle Anwärter des fächfifchen Staatsforfl:dienfl:es obliga
torifch. Auch für den oberen Kurfus war das Maafs der ge
forderten Schulkenntniffe ein fehr befcheidenes. aS) 

1863 fehrieb er: Weg-, Brücken- und Wafferbaukunde für Forft- und Land
wirthe (351 S.); den »Waldbau« yon Gwinner gab er 1858 in 4· umgearbeiteter 
Aufl. heraus; von 1858 bis 186o war er Herausgeber der von Gwinner begrün
deten Monatfchrift für das Forfi- u. J agdwefen. 

53) Vergl. Schober, zur Gefchichte der Forftakademie Tharand im Tharander 
Jahrbuch, 1866, S. 3 fgde. 

"") Schober a. a. 0. S. zo, 30. 
55) Schober a. a. 0. S. 34· 
56) Plan vom 10. IV. 1830 bei Schober a. a. 0. S. 39· 
57) A. a. 0. S. 40. 
58) A. a. 0. S. 45· Um in die obere Abtheilung aufgenommen zu werden, 

hatte jeder Inländer (Schober S. 47) durch Zeugniffe nachzuweifen, ndafs er gute 
Kenntniffe in der allgemeinen und vaterländifchen Gefchichte, in der Geographie, 
fowie in der lateinifchen und franzöfifchen Sprache und zwar, foweit als erforder
lich ifi, um einen leichten profaifchen Autor in diefe Sprachen überfetzen zu 
können, belitzt«. 

24* 
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Auch nach dem Anfchlufs der Landwirthfchaftsfchule ver
blieb die Direktion des Gefammt-Infl:ituts Cotta. Als Dirigent 
der edleren wurde Dr. Schweitzer befl:ellt. Nach Cottas Tode 
ging die Leitung der Anfl:alt erfl. an Dr. Schweitzer, dann an 
den Geheimen Finanzrath Freiherrn v. Berlepfch über. 59) Am 
I. October I 845 trat Freiherr von Berg 60) an die Spitze der Forfl:
akademie. Von da ab führten beide Direktoren die Direktion 
des Gefammtinfl:ituts gemeinfchaftlich. 

In dem akademifchen Lehrerkollegium waren unterdeffen 
mehrere Veränderungen vorgegangen. An Tappe's Stelle trat 
1830 Rofsmäfsler, 61) an Muth's Stelle als Hülfslehrer der Ma
thematik der Vermeffungs-Kondukteur Heydler. Der jähe Tod 
Reum's rifs eine empfindliche Lücke (1838) und es wurde nun
mehr befl:immt, dafs fernerhin aufser den Direktoren, welche 

59) s. 0 ben e 8, s. 96· 
60) Freiherr Kar! Heinrich Edmund v. Berg, geb. 30. XI. 18oo zu Göttingen, 

fludirte 1815/17 in Dreifsigacker, 1818 auf der Univerfttät Göttingen, erlernte fo
dann das Forflwefen praktifch bei dem Oberforftmeifler v. Kaas in Bückeburg, 
H. v. Uslar in Lauterberg a/Harz und Rettfladt in Lautenthai und wurde 1820 
Auditor beim Berg- und Forftamte in Clausthal. Als 1821 hier die Berg- und 
Forflfchule errichtet wurde, trat v. B. als Hülfslehrer in das Lehrerkollegium ein. 
Grofse Reifen erweiterten feinen Ge!ichtskreis. 1833 zum Oberförfler der Forft
infpektion Lauterberg ernannt, wurde er 1845 als Oberforftrath nach Tharand 
zur Leitung der Forftakademie berufen. Von hier aus machte er wiederholt 
grofse Studienreifen, namentlich in den fkandinavifchen Norden und die Schweiz. 
Seine Reifeberichte finden fich im Tharander Jahrbuch XI. (1855) XIII. (1859) 
XV. (1863) XVIII (S. 196). Unter feinen felbfländigen fchriftflellerifchen Ar-

. beiten fmd zu nennen: Anleitung zum Verkohlen des Holzes (183o); Staatsforfl
wirthfchaftslehre (185o); H. Cotta's Waldbau in 6. u. 7· Aufl.; Fürfehgang im 
Dickicht der Jagd- u. Forft-Gefchichte (r869); Gefchichte der deutfchen Wälder 
(1870). B. flarb im Juni 1874 zu Schandau, 

Vergl. Forft. u. Jagd-Zeit. 1842, S. 121, 361. (Grebe); Ratzeburg, Schrift
fteller.Lexikon S. 38. 

61) Emil Adolf Rofsmäfsler, geb. zu Leipzig r8o5, fludirte 1825/27 Theologie 
in Leipzig, wurde dann Lehrer und befchäftigte ftch als folcher aus innerer 
Neigung viel mit Botanik. 1830 wurde er, obwohl er eine dazu befähigende 
Vorbildung nicht befafs, Lehrer der Zoologie in Tharand. 1846 fchlofs er ftch 
der deutfchkatholifchen Bewegung an, wurde 1848 ins Frankfurter Parlament ge
wählt und gehörte 1849 zum Stuttgarter Rumpfparlament. Sein politifcher Ra
dikalismus koflete ihm fein Amt. Von da ab bis zu feinem Tode (1867) lebte 
er als Volksfchriftfleller in fehr dürftigen Verhältniffen in Leipzig. Vergl. feine 
Biographie von Dr. Preller bei Ratzeburg, S. 44 I. 

R's. gute Gabe der Darflellung wird durch das 1863 erfchienene populäre 
·werk »der Wald« und durch das mit Brehm bearbeitete Prachtwerk »die Thiere 
des Waldes« (r864/67) bekundet. 
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die Hauptwiffenfchaften zu lehren haben, ein Lehrer für alle 
Theile der Mathematik, einer für Mineralogie, Geognofte, Chemie, 
Phyftk, ein Dritter für Zoologie und Botanik befl:ellt werden 
folle. Dem entfprechend wurde vom r. April 1840 ab Max 
Robert Prefsler 62) zum Profeffor der Mathematik, Rofsmäfsler 
zum Profeffor der Zoologie und Botanik befl:ellt, während 
Krutzfch den Lehrfl:uhl der Mineralogie etc. behielt. 

H. Cotta wurde fchon 1839 fein Sohn Dr. Bernhard Cotta 63) 

als Direkionsfekretär an die Seite gefl:ellt, diefe Stelle aber von 
Jahre 1843 ab dem Aktuar Fritzfche übertragen. 

Schon feit 1836 mufste Cotta feine Vorträge wefentlich 
befchränken. Seit diefern Jahre las fein Sohn Augufl: Cotta 
über Waldbau, feit 1840 auch über Forfieinrichtung. 64) Auch 
die forfilichen Demonfl:rationen im Walde gingen auf Augufi 
Cotta über. 

W efentliche organifche Veränderungen brachte das Jahr 
1846. 65) Die Verbindung der Forfl:- und Landwirthfchaftsfchule 
wurde eine engere, die Tendenz des Infl:ituts eine wiffenfchaft
lichere. Der Kurfus wurde allgemein· auf zwei Jahre befl:immt, 
dabei aber ein darauf folgendes einjähriges Univerfttätsfl:udium 

62) Max Robert Prefsler, geb. 17· 1. 1815 zu Dresden, war Oberlehrer an 
der Gewerbefehnie zu Breslau. Vergl. feine Biographie bei Ratzeburg, Schrift
fteller-Lexikon, S. 417. Oben i! 20. S. 304, wo feiner Schriften forftftatifchen 
Inhalts Erwähnung gethan ifi. 

63) Der berühm~ Geognofi und Geologe, geb. 1808 zu Zillbach, fiudirte 
1827/31 auf der Bergakademie in Freiberg, 1832 in Heidelberg, 1842 folgte er 
einem Rufe nach Freiberg, wo er Naumann's Nachfolger wurde. 1862 wurde er 
zum Bergrath ernannt. Seine Werke: Deutfehlands Boden« (2 Bde. 1854) und 
»prakt. Geognolie für Forfi- und Landwirthe« (1852) fmd in vielen Forfthäufern 
zu finden; feine »geologifchen Bilder• in der Hand fall: aller Gebildeten. 

61) Friedrich ·Augufi v. Cotta, zweiter Sohn von H. Cotta, geh. 1799 zu 
Zillbach, erhielt Privatunterricht und fiudirte 1816..:_ 19 in Tharand, war dann 
1822j23 bei König in Ruhla mit Forftvermeffungen befchäftigt und von 1824 ab 
Lehrer in Tharand für Jagd- und Forfiverwaltungskunde. 1825/32 machte er 
grofse Reifen durch ganz Deutfchland. 1852 erhielt er den Titel Profeffor. Viele 
Jahre hindurch kränkelnd, fiarb er 186o. (Vergl. forfil. Blätter von Grunert, II. 
S. 197· Ratzeburg, Schriftfieller-Lexikon, S. ll4; v. Berg im Tharander Jahr
buch, XIV. 1861, S. 378). 

Auguft Cotta war kein bedeutender Mann, aber eine redliche und gut be
anJagte, praktifche Natur. Er hat die fpäteren Ausgaben von Cotta's "Waldbau« 
beforgt. 

65) Vergl. »Allgemeiner Plan der K. Sächf. Akademie für Forft- und Land
wirthe zu Tharand« vom 5· Il. 1846 im Tharander Jahrbuch III. S. 283. Schober 
a. a. 0. S. 66. 
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für alle Anwärter der höheren (infpizirenden) Forfiverwaltungs
fiellen für nothwendig erklärt. Von .allen Anwärtern des fäch
fifchen Staatsforfidienfies wurde die Reife für Prima eines Gym
na!iums oder einer Realfchule gefordert (von I849 ab), ein ein
jähriger praktifcher Vorkurfus obligatorifch. 66) 

1847 fchied Dr. Schweitzer aus, die Direktion des Infiituts 
fiel Oberforfirath von Berg allein zu; als Landwirthfchaftslehrer 
wurde Dr. Hugo Schober 67) berufen. Krutzfch erhielt in feinem 
Sohne Dr. Hermann Krutzfch, 68) einen Af!ifienten, 1847 wurde 
ein be(onderer Lehrfiuhl für Agrikulturchemie errichtet und Dr. 
Julius Adolf Stöckhardt 69) übertragen. Bei dem Ausfeheiden 
Rofsmäfsler's wurden deffen Vorträge interimifiifch durch Gufiav 
Reichenbach gehalten, die Profeffur 1850 Dr. Stein 70) übertragen. 
Fritzfche wurde I 849 wegen feiner Betheiligung am Dresdner 
Auffiande vorläufig fuspendirt, Dr. H. Krutzfch wurde nach der 
Penfionirung feines Vaters ordentlicher Lehrer der Phyfik, Geo
gnofie, Atmofphärologie und Klimatologie; die forfirechtlichen 
Vorträge, welche Fritzfche feither gehalten hatte, übernahm 
I 849 - I 850 der Amtsaktuar Graf zur Lippe; die Vorlefungen 
über Gefchäftsfiyl kamen in Wegfall. 

Als ein wefentlicher Mangel der Forfiakademie wurde das 
Fehlen eines eigentlichen Lehrreviers empfunden. Wiederholte 
Vorfiellungen des Lehrer- Kollegiums erbaten Abfiellung deffel
ben. 71 ) In Folge deffen wurde das Revier Tharand vom I. 

Juli I848 als Lehrrevier dem Forfiinfpektor Aug. Cotta über
tragen. Am 27. Februar I852 72) ordnete ein neuer Plan die 
V erhältniffe der Akademie. Die Verordnung über den Staats-

66) Schober a. a. 0. S. 69. 
67) Dr. Hugo Schober wurde von Eldena, wo er als Privatdozent lehrte, nach 

Tharand berufen. 
68) Schober a. a. 0. S. 77· 
69) Julius Adolf Stöckhardt, geb. 4- I. 1809 zu Röhrsdorf bei Meifsen, wurde 

Pharmazeut und fiudirte als folcher in Berlin. Nach einer längeren Reife durch 
England und Frankreich wurde er 1838 Lehrer am Blochmann'fchen lnfiitut in 
Dresden, 1839 an der Gewerbefehnie in Chemnitz. St. war feiner Zeit nach 
Liebig der bedeutendfie Agrikulturchemiker. Seine »Schule der Chemie» ifi 1868 
in 15. Aull. erfchienen. Auch feine »chemifchen Feldpredigten für derrtfehe Land
wirthe« haben fehr weite Verbreitung gefunden (4. Auf!. 1857). Das »Guanobüch
lein« erfchien 1856 in 4· Aufl. Stöckhardt's Schriften verfolgen wefentlich prak
tifche Ziele. 

10) Vorher Lehrer an der fiädt. Gewerbefehnie zu Berlin. Schober a. a. 0. S .8 1. 

71) Z. B. im Jahresbericht von 1847 und 1848. Schober a. a. 0. S. 87. 
72) Tharander Jahrbuch VIII, S. 369 fgde. 
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forfldienfi vom 27. November I 8 51 73) erklärte das Abgangs
zeugnifs von einer höheren Realfchule (Realgymnafium) als Vor
bedingung des Studiums für alle Inländer, welche die Laufbahn 
für den Staatsforfidienfl 74) befchreiten wollten; dagegen wurde 
es den Kandidaten für die Oberforfimeifler- (d. h. infpizirende) 
Stellen freigeflellt, ob fie fich die erforderlichen Kenntniffe in 
den Kameral- und Rechtswiffenfchaften auf einer Univerfität 
oder privatim erwerben wollten. 75) 

Das Lehrerkollegium erhielt eine wahre Kollegial- Verfaf
fung. An Stein's Stelle, der nach Prag berufen wurde, trat 
1855 Dr. Moritz Willkomm, 76) an die Stelle des Grafen zur 
Lippe 1.852 der Amtsaktuar Guflav Wöllner, 1856 Emil von 
Bofe. I 860 wurde die Vornahme korrekter und vergleichender 
forfllicher Verfuche angeordnet. 77 ) I 860 trat an die Stelle Cottas 
der feitherige Forflinfpektor Emil Fr. Chriflian Roch. 

Die Zeit der flärkflen Frequenz in Tharand waren die 
Jahre I8I7-I82o;78) ihr nahe flehen die Jahre 1864-1865. 79) 

Die kurze Darfl:ellung der Gefchichte diefer Forflfchule läfst das 
Streben nach der Erweiterung derfelben zu einer wahren Hoch
fchule der Forflwiffenfchaft erkennen. Allein dies Ziel ifl mit 
den Mitteln einer durch territoriale Schranken eingeengten, von 
dem gefammten geifligen Leben der Nation örtlich getrennten 

73 ) S. oben § 8, S. 97· 
74) Tharander Jahrbuch, VIII, S. 316 fgde; 
75) Schober a. a. 0. S. 93· 
76) Geb. 1821 zu Herwigsdorf bei Zittau. Schober a. a. 0. S. 127. 
77) Hierzu gab eine Abhandlung des Oberlandforll.meifiers v~ Berlepfch vom 

30. XII. 1856, welche der Akademie durch Verordnung vom 14. I. 1857 zu 
reiflicher Erwägung mitgetheilt wurde, den edlen Anll.ofs. Demnächfl fanden 
unter Leitung des Geheimraths von Broizem Konferenzen über das Verfuchswefen 
ll.att, an welchen der Oberlandforflmeifler v. Berlepfch, Oberforflmeifler v. Cotta 
und Forflvermeffungsdirektor Kühn theilnahmen. 

78) 1817 fludirten in Tharand (auf der Forflakademie) 
65 Inländer, 29 Ausländer. 

1818: 55 Inländer, 27 Ausländer. 
1819: 49 Inländer, 25 Ausländer. 
18zo: 52 Inländer, 36 Ausländer. 

Die Schule wurde von Studirenden aller Kulturländer aufgefucht. U. A. fludirte 
dort 1817/18 A. Louis Franc. Parade-Soubeyrol, der fpätere Direktor der Forfi
fchule zu Nancy. Auch der· jetzige Chef der fpanifchen Forfiverwallung (Präfi
dent. des Forflrathes in Madrid) Don Pascual de Gonzalez, hat 1843 dort fludirt. 

79) 1865 betrug die Zahl der Studirenden der Forfifchule 7 3, darunter 35 
Ausländer. 



376 

Fachfchule fehwer zu erreichen. Auch die Forfifchule Cotta's 
fieht vor der Alternative, fich zur freien, durch keine politifche 
oder bureaukratifche Schranke eingeengten Hochfchule zu ent
wickeln oder von der geifiigen Bewegung der Zeit überholt zu 
werden.-

Wie die Gefchichte der Forfilehranfialt Neufiadt Eb./W. 
gleichfam als Devife den Namen Pfeil auf allen ihren Blättern 
trägt, fo ifi die Gcfchichtc der Forfifchule zu Eifenach mit dem 
Namen Gottlob König 80) eng verknüpft. 

Wie Tharand aus einer Meifierfchule hervorgegangen, blieb 
Eifenach von vorn·ehcrein bei dem engeren Programm der Re
vierverwalter-Schule fiehen, ohne den Zielen, welche allmählig 
in Tharand in den Vordergrund traten, nachzufireben. 

Eifenach hat das Glück gehabt, ohne rafchen Wechfel feiner 
Lehrer die ihm gefiellte Aufgabe mit fietiger Kraft löfen zu 
können. Nur wenige Namen nennt die Gefchichte diefer Lehr
anfialt, feit 1830 haben nur zwei Männer ihre Gefchicke gelei
tet - König und Grebe. 

Königs Meifierfchule in Ruhla wurde feit 181 r mehr und 
mehr bekannt. Sie wurde 1830 als landesherrliche Forfilehr
anfialt nach Eifenach 81) verlegt. König felbfi lehrte alle Fach
wiffenfchaften, auch Forfimathematik; für den ganzen natur
wiffenfchaftlichen Unterricht wurde Dr. Senft 82) gewonnen. Die 
Schule hat mit hefebeidenen Mitteln fehr Bedeutendes geleifiet 
und dies mit um fo gröfserer Sicherheit, als fie fich von grofsen 
Schwankungen im Lehrplane frei erhielt. 

Nach König's Tode wurde Dr. Carl Friedrich Augufl: Grc
be 83) an die Spitze des Weimarifchen Taxations- Wefens und 
der Forfl:lehranfl:alt berufen. Von König felbfl: gleichfam für 

80) Oben e 15, s. 194· 
81) Refkript vom 4· VII. 1829. Verordnung über die Befähigung für den 

Staatsforfidienfi vom 6. I I. I 8 54· 
82) Ueber die naturwiffenfchaftlichen Schriften von Dr. Senft vergl. oben 

11 21, s. 3'7· 322. 
83) Vergl. die Selbilbiographie bei Ratzeburg, Schriftileller-Lexikon, S. 201. 

Carl Friedrich Auguil Grebe, geb. zo. VI. r816 zu Grafsenritte am Habichts
wald, einer ächten Forilmannsfamilie entfproffen, verlebte feine Jugend im Rein
hard tswald, fchon frühe an des Vaters Berufsgefchäften theilnehmend.. Seine 
Schulbildung empfing er hauptfächlich auf der polytechnifchen Schule in Kaffel, 
die Fachbildung nach befiandener Lehrzeit 1836/37 in Melfungen. Nach Ab
leifiung des kurheffifchen Staatsexamens ·bezog G. die Univerfität Berlin (1838/39). 
Eine gröfsere Reife durch Böhmen, das Ficbtelgebirge, den Thüringerwald brachte 
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diefe Thätigkeit erzogen, hat Grebe· das Lehramt zwar mit 

dem klaren Ausdrucke eigener fcharfausgeprägter geifl:iger In

dividualität, aber unter organifcher Anlehnung an die Befl:re
bungen Königs fortgeführt. -

Eine Verordnung vom 6. Februar I854 regelte den Unter

richtsgang. Nächfle Aufgabe der Schule ifl: die theoretifche 

Vorbildung der inländifchen Bewerber um F or:fl:dien:fl::fl:ellen. 

Diefelben. haben vor einer aus dem Schulvor:fl:and und zwei 

befonders beauftragten Grofsherzoglichen Forfl:beamten gebil

deten Kommiflion die Förfl:erprüfung abzulegen. Bewerber um 

höhere (infpizirende) Stellen im Forfl:dienfl: befuchen in der 

Regel' noch eine Univerlität. 

Die Forfl:fchulen in Kurheffen und Hannover find aus 

dem Rahmen der Mittelfchule d. h. der für die Vorbildung des 

Rcvicrförfl:ers beflimmten Lehran:fl:alt nicht herausgetreten. 

In Kurheffen bcfl:and I 8zo die Forfifchule zu Fulda. Nach 

dem Weggange Hartigs 84) wurde fie am I. Mai I 82 5 nach 

Melfungen verlegt, zum Direktor Forfimeifl:er Gunkel, 85) zu 

ihn mit König in Berührung, der fofort den tüchtigen akademifchen Dozenten in 

ihm erkannte. Auf König's Vorfehlag erhielt G. 1840 die Stelle eines Dozenten 

der Forfl:wiiTenfchaft, Mineralogie, Gebirgskunde und Botanik in Eldena. Von 

hier aus unternahm er eine Reife nach Dänemark, Schweden, Norwegen (Reife

bericht in der Forfi- u. Jagd-Zeit. 1~41, 1842). Nachdem G. dann die venia 

legendi an der Univerfität Greifswald erworben (f. Differtation: De conditionibus 

ad arborum noftralium faltuenfium vitam neceiTariis. Marburg 1841) habilitirte er 

lieh als Privatdozent an der Univerfität, während er feine Dozentenfl:elle in El

dena beibehielt. 1844 als Forfl:rath und zweites Mitglied der Taxations-Kom

miffion nach Eifenach berufen, kehrte er 1849 auf kurze Zeit (bis I, IV. 1850) 

als akademifcher Forftmeifier und Profeffor der Forfiwiffenfchaften nach dem ihm 

liebgewordenen Greifswald zurück, um nach König's Tode deffen Stelle zu über

nehmen. G. wurde der Titel Geh. Oberforfl:rath verliehen. 

G. hat eine reiche fchriftfiellerifche Thätigkeit entwickelt. 1856 fehrieb er: 

nDer Buchen-Hochwaldbetrieb«; 1867: nDie Betriebs- und Ertragsregelung der 

Forfl:en«; 1845: (Gekrönte Preisfchrift) nDie Beaufflchtigung der Privatwaldurigen 

von Seiten des Staates«; 1853: Gebirgskunde, Bodenkunde und Klimalehre in 

ihrer Anwendung auf Forfiwirthfchaft« (2. Aufl. 1858; 3· Aufl. 1865); 1858: 

nDie Lehrforfl:en der Eifenacher Forfl:fchule«. Von König's nWaldpflegen hat G. 

1863 die 2. Auf!.; deff. Verf. »Forfl:benutzung« aus dem Nachlaffe 1851 (z.Aufl. 

1861)'; deff. Verf. »Forfitafeln« in neuer Aufl. (1854); König's nForfl:mathematik« 

in 4· u. 5· Aufl. (1854, 1864) herausgegeben. 
8 '•) S. den II. Bd. diefes Werkes, S. 336. 
85) Fr. Wilh. Gunkel, geb. 1780 zu Sand bei Naumburg in Heffen, feit 1821 

Forfl:infpektor in Melfungen. v. Wedekind, Jahrb. 21. Heft, S. 81. 
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Lehrern die Revierförfter Grau, 86) von Gehren, 87) Franz Wankel88) 
beftellt, für den Unterricht in den Schulkenntniffen ein Geiftlicher 
in Melfungen gewonnen. Bis I 837 traten Veränderungen im 
Lehrerkollegium nicht ein. Später übernahm Oberforfl:meifl:er 
Bornickel die Direktion, dem I86I der feitherige Revierförfl:er 
Grebe, Bruder von Karl Grebe, folgte. Neben Bornickel lehrte 
Revierförfl:er Oetzel längere Zeit in Melfungen. 89) 

Die Melfunger Forftfchule ifl: wenig in die Oeffentlichkeit 
getreten und hat fich in befcheidenen Verhältniffen bewegt. Erft 
I 8 50 wurde das Maafs der Vorbildung, welches die Zöglinge er
reicht haben mufsten, höher gegriffen. Von da ab mufsten die
felben das Zeugnifs der Reife für Prima eines kurbefliehen 
Gymnafiums oder das Abgangszeugnifs von einer vollen Ge
werbsfchule beibringen 90);- die Vermifchung militärifcher Dienfl:
leiftungen mit der Vorbereitung für den F orftverwaltungsdienfl: 
drükte dem letzteren jedoch ein überaus fubalternes Gepräge auf 
und gefl:attete eine freiere wiffenfchaftliche Bewegung nicht. 

Aehnlich lagen die V erhältniffe in Hannover. I 82 I wurde 
in Clausthal91) eine Forft- und Berg-Schule begründet; die 
Lehrkräfte der Anftalt wurden aus den am Orte felbfl: bereiten 
Beamten und Lehrern entnommen. Oberförfl:er Mayer 92) aus 
Zellerfeld und Forftauditor von Berg trugen Forfl:kunde vor; 
der Forfl:regifl:rator Lorenz lehrte Rechnen, Schreiben und Zeich-

86) Wilh. H. Adolf Grau, geb. 1794 zu Melgershaufen, fludirte in Fulda und 
Marburg, feit 1822 Revierförfler in Melfungen. v. Wedekind a. a. 0. 

87) Edmund v. Gehren, 1798 in Kopenhagen geb., wurde 1824 zum Lehrer 
der Mathematik in Melfungen ernannt, 1834 zum Revierförfler des Reviers Mel
fungen. v. Wedekind a. a. 0. 

88) Lehrer der Naturwiffenfchaften. 
SO) Forft- u. Jagd-Zeit. 1861, S. 313. 
90) Forft- u. Jagd Zeit. 1856, S. 266. Erlafs des Oberforfikolleg's vom 6. 

IV. 1850 und Prüfungs-Reglement vom 7· VIII. 1854 (betr. die Abgangsprüfung) 
und vom 23. III. 1855 (betr. die Staatsprüfung). Nach der landesherrlichen Ver
ordnung vom 13. XII. 1849 follte Niemand im Forflverwaltungsdienfte angefleHt 
werden, der die Forfl!ehranflalt nicht mit dem Abgangszeugnifs Nr. I oder II 
verlaffen und aufserdem eine Staatsprüfung bellanden hatte. Vergl. auch Laurop, 
Jahrbücher, XI. Heft, 1835, S. 51 fgde. 

9 ') Forfl- u. Jagd-Zeit. 1844, S. 141-147· 
92) S. Neue Zeitfchrift für das Forfl- u. Jagdwefen von Meyer,. fortgefetzt 

von Behlen, Diegel, Mayr u. a. d. Winckell. 1823, 4· Heft. 
Mineralogie lehrte der Bergprobirer Bauerfachs, Chemie der Lehrer Jordan, 

Mechanik der Mafchinenmeifier Jordan, Phyflk, Naturgefchichte, Botanik der Dr. 
med. Mehlis, fämmtlich in Clausthal. Saxefen wurde 1826 Zeichenlehrer. 
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nen; Dr. jur. Mayer in Clausthal hielt Vorträge über Gefchäftsfl:yl, 
Forfl:- und Jagd-Recht. 93) 

Für dieN aturwiffenfchaften waren fpäter Saxefen 94) (Zoologie, 
Botanik) und Zimmermann 95) (Mineralogie und Naturlehre) als 
Lehrer befl:ellt, nach des Erfl:eren Penfionirung Wifsmann. 96) 

Als v. Berg 1833 nach Lauterberg verfetzt wurde, trat der 
Forfl:amtsaffeffor, fpätere Forfl:rath Gufl:av Drechsler an feine 
Stelle. Nach dem Rücktritte Mayer's wurde Drechsler Haupt
lehrer und Foril.referent beim Berg- und Forfl:-Amte, welche 
Stellung er bis zum Aufhören der Anfl:alt bekleidete. 97) 

1844 wurde die Forfl:fchule als Bildungsanftalt für das 
hannöverfche Feldjäger-Corps nach Münden verlegt. Hierbei 
traten die Mifsfl:ände, welche die Verbindung untergeordneter 
militärifcher Funktionen mit der Vorbereitung auf eine Forfl:ver
waltungs-Laufbahn haben müffen, grell zu Tage. Man machte 
gegen Clausthal geltend, dafs es an einem ordentlichen Exercier
Platze, auch bei den vielen Unterrichtsfl:unden an Zeit für das 
Exercitium fehlte. 98) Welche Anficht man damals in Hannover 
über die Bedeutung der forfl:lichen Staatsämter hatte, erhellt 
hieraus zur Genüge. Freilich ifl: dabei nicht zu vergeffen, dafs 

93) S. neue Zeitfchrift v. Behlen etc. a. a. 0. 
9 ') Fr. Wilh. Reifig Saxefen, geb. 1792 zu Oen bei Cappeln in Schleswig, 

erlernte die Apothekerkunfl, ging aber, da er leidenfchaftlich gern zeichnete, 1820 

nach Dresden auf die Malerakademie, wurde 1826 Zeichenlehrer in Clausthal, 
fpäter auch Lehrer der Botanik und Zoologie. Er wurde 1842 penfionirt und ftarb 
1850. S. war ein eifriger entomologifcher Sammler. S. feine Biographie bei 
Ratzeburg, Schriftfieller-Lexikon. 

95) Wann Zimmermann nach Clausthal gekommen, ift mir nicht bekannt. 
96) Otto Ludwig Wifsmann, geb. 20. VIII. 1813 zu Meenfen bei Göttingen, 

Lefuchte das Gymnalium in Münden, fiudirte in Göttingen, Tharand und wurde 
1835 in das hannöv. Feldjäger-Corps aufgenommen. 1842 wurde er Lehrer der 
Botanik und Zoologie in Clausthal, 1844 in Münden. Nach der Aufhebung der 
Mündeuer Schule entfaltete W. 1849/5 I eine vorzugsweife politifche Thätigkeit 
in der hannöv. Ständeverfammlung und wurde 1851 Forflmeifter in Bovenden. 

Vergl. Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon, S. 512. 
97) Gufiav Drechsler, geb. um 1805 zu Zellerfeld, befuchte das Carolinum il) 

Braunfchweig, belland die Forftlehre bei v. Uslar in Lauterberg und lludirte dann 
in Tharand und Göttingen. Bei dem Berg- und Forttarnte zu Clausthal als Au
ditor, dann als Affe!Tor angelteilt, gehörte er 1833-44 der dortigen Forftfchule 
als Lehrer an, 1845 nach Lauterberg verfetzt, wurde er 1848 in die Domänen
kammer nach Hannover verfetzt, flarb aber fchon 1851. Vergl. v. Berg in der 

Forfl- u. Jagd-Zeit. 1851, S. 140. 
98) Forft- u. Jagd-Zeit. 1844, S. 141 fgde. 
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die in edler Linie dem Adel vorbehaltenen höheren Verwaltungs
fiellcn mit Anwärtern befetzt wurden, die, wenn fie überhaupt 
:fl.udirten, die Univerfität befuchten. Aber felbfi für den Stand
punkt des damaligen hannoverfchen Revierförfiers erfcheint die 
durch das Feldjägerthum und die Förfierfchule erreichte Vor
bildung kümmerlich genug. 

In Münden lehrten Burckhardt 99) (Forll:wiffenfchaften) und 
Wifsmann (Naturwiffenfchaften). Aber felbfi fo tüchtige Kräfte 
vermochten gegen den fchädigenden Einflufs der foldatifchen 
Form der Schule nicht anzukämpfen. Die Schule wurde mit 
dem Feldjäger- Corps I 849 aufgehoben. 

In Braunfeh wei g wurde, ähnlich wie in Baden, 1838 als Theil 
eines grofsen polytechnifchen lnfiituts, eine Forll:fchule errichtet. 100) 

Das Collegium Carolinum, 1745 von Herzog Karl I. gefiiftet, 
hatte bis 1838 eine humanill:ifche Abtheilung, in welcher Philofophie, 
Volkswir!hfchaftslehre und Rechtskunde gelehrt wurden, eine 
merkantilifche Abtheilung (Handelsfchule) und eine für das 
Studium der Urproduktionen befiimmte technifche Abtheilung. 
Die neue Forll:fchule erhielt in Dr. Theodor Hartig 101) ihren 
erll:en Profeffor der Forll:wiffenfchaften. Neben ihm lehrten 
Profeffor Schieiter und Uhde Mathematik, Blafius, Marx, Fillem 
und Sprengel Naturwiffenfchaften. Auch jurill:ifche und fiaats
wiffenfchaftliche Kollegien wurden gelefen. 

Auch die Braunfchweiger Forfi-Schule hat bis heute über 
tüchtige Lehrkräfte verfügt und frifiet dennoch ein nur küm
merliches Dafein, feitdem die grofsen territorialen V erände
rungen in Well:deutfchland ihr den Lebensnerv durchfchnitten 
haben; die Einverleibung von Hannover und N affau in Preufsen, 
die Gründung einer zweiten preufsifchen Forll:akademie in Münden 
haben Braunfchweig auf den Ausfierbeetat gefetzt. -

Schon an einer früheren Stelle (S. 34 diefes Bandes) habe ich 
zu zeigen gefucht, dafs die Errichtung der Fachfchulen überhaupt 

99) Oben i1 8, S. 93· 
10°) Forft- n. Jagd-Zeit. 1838, S. 331. 
101) Theodor Hartig, geb. 21. II. 1805 zu Dillenburg, befuchte das Gymna

lium und die Univerfität in Berlin, abfolvirte die -praktifche Forftlehre in Mühlen
beck und Liepe, war dann Forflreferendar in Potsdam, Verwalter zwei er Ober
förflereien, 1831/33 Dozent der Forflwilfenfchaft mit dem Titel Oberförfler in 
Uerlin, 1835/38 aufscrordcntlichcr l'rofelfor, von da ab Forflrath und Profelfor in 
Braunfchweig. 

Vergl. Ratzeburg, Schriftfleller-Lexikon, S. 228. Oben S. 315. 3'7· 
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und auch der ifolirten Forfifchulen einer allgemeinen realifl:ifchen 
Richtung entfprang, welche die edl:e Hälfte des 19. Jahrhunderts 
charakterifirt. Ein forgfältiges Studium der Gefchichte des Forfl:
unterrichtswefens läfst uns, wie ich meine, die Herrfchaft jener 
allgemeinen Strömung in fafl: allen deutfchen Staaten leicht er
kennen. Ja, jener Realismus, das Streben, die Organe der 
Staatsverwaltung zu brauchbaren Werkzeugen in der Hand der 
leitenden Behörden zu machen, die Anwärter flir den Staatsdienfl:, 
befonders foweit fie Techniker find, zu tüchtigen Gefchäfts
rnännern und für die praktifchen Lebensaufgaben zu dreffiren, 
ohne auf eine tiefe allgemeine Bildung W erth zu legen, zieht 
fich als das Gemeinfame, als ein rother Faden durch die Ge
fchichte des Forfl:unterrichtswefens hindurch, während fich fonfl: 
das letztere in den verfchiedenen deutfchen Territorien in fehr 
verfchiedenen Richtungen, ausgefl:attet mit fehr ungleichen 
Mitteln, in fl:renger Abhängigkeit von verf~hieden aufgefafsten 
Zielen, entwickelte. Die Forfl:wiffenfchaft blieb daneben auch 
auf den deutfchen allgemeinen Hochfchulen nicht ganz unver
treten. In Berlin lafen noch 1830 G. L. Hartig und Theodor 
Hartig; Tübingen gewann nach dem Weggange Hundeshagen's 
in Wilhelm v. Widenmann 102) eine tüchtige Lehrkraft, die der 

102) Vergl. Gwinner, forftl. Mittheilungen XII (III. Bd.) Heft, S. 3· Monat
fchrift für das Forfiwefen Würtembergs V. (1854) S. 124 u. oben, S. 352. WH
helm Widenmann, geb. 18. X. 1798 zu Calw, empfing feine Schulbildung auf 
mehreren Lateinfchulen und auf dem Gymnalium in Stuttgart, erlernte das Kame
ral-Rechnungs-Wefen als Schreiber praktifch, wurde 1818 in das Würtembergifche 
Feldjäger-Corps aufgenommen und befuchte die Jägerfchule in Stuttgart. 1820 
bezog er die Univerlität Tübingen, wo Hundeshagen Forfiwiffenfchaft lehrte. 1822 
nach beftandenem Examen wurde er Privatdozent der ForfiwiiTenfchaft in Tü
bingen. Eine Reife durch das mittlere Deutfehland verfchaffte ihm eine Fülle 
praktifcher Anfchauungen und genaue Kenntnifs der an den Forftfchulen zu 
Afchaffenburg, Tharand, Dreifsigacker und Fulda bellehenden Einrichtungen. 

W. war !rotz bedeutender Befähigung fur theoretifche Forfchung eine vor
wiegend praktifche Natur und fehnte lieh nach einer praktifchen Lebensthätigkeit. 
Seiner Bitte genügend, verlieh ihm die würtembergifche Regierung 1823 das Re
vier Bebenhaufen, welches er bis 1827 verwaltete. 1825 zum aufserordentlichen, 
1829 zum ordentlichen ProfeiTer ernannt, lehrte er mit grofsem Erfolge. 1833 
wurde er zum Abgeordneten gewählt und bethätigte in diefer Stellung feine auf 
dem Boden eines gefunden Liberalismus -flehenden politifchen Anlichten. 

1834 fuchte man ihn für Braunfchweig zu gewinnen, 1837 für Hohenheim. 
Er lehnte beide Berufungen ab. 

Seine Neigung für eine praktifche Bethätigung liefs ihn 1836 um Verleihung 
des erledigten Forfiamts Bebenhaufen bitten und feiner Bitte wurde Folge ge
geben. Er ftarb am 14. VII. 1844 
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Univerfität bis 1836 erhalten blieb. In Mllnchen lafen feit 1833 
Papius und Hier!, fpäter Kar! Roth, in Würzburg lehrte Profeffor 
Albert. 103) Die Univerfität Giefsen endlich erhielt eine befondere, 
ihr organifch verbundene Forfifchule, welche Männer wie Hundes
hagen, Kar! Heyer, Gufiav Heyer mit Stolz zu ihren Lehrern 
rechnet. 

Die mit der Univerfität Giefsen verbundene Forfihochfchule 104) 

entfiand 182 5, als Hundeshagen dorthin berufen wurde 105) und 
Kar! Heyer als zweiter Lehrer ihm zur Seite trat. Letzterer 
trat 1831 in die praktifche Verwaltung zurück, übernahm aber 
1835 die durch Hundeshagens Tod erledigte erfie Profeffur der 
Forfiwiffenfchaften an der Univerfität Giefsen. I 832/34 lehrte 
Dr. Klauprecht in Giefsen. 1856 folgte Dr. G. Heyer feinem 
Vater in der erfien Profeffur der Forfl:wiffenfchaft; 1867 wurde 
Dr. Hefs zu derfelben berufen. 

Auch an Verfuchen, das Prinzip der Meifierfchule neu zu be
leben, fehlte es in diefer Periode nicht. 

Von der König'fchen Schule in Ruhla 106), der Heyer'fchen 
in Darmfl:adt ifl: 1°7) oben die Rede gewefen. Auch der Vater 
von Kar! Heyer, Wilhelm Heyer, unterrichtete in Beffungen 
bei Darmfiadt (vor 181 5) zahlreiche junge Männer mit gutem 
Erfolge In Berka bei Weimar verfuchten es I 8 50 der Revier-

W. war ein Mann von feltener Klarheit des Denkvermögens und rafllofem 
Fleifse. 

Seine Schriften: 
1824: Syflem der Forfiwiffenfchaft, als Grundrifs zum Gebrauche akadem. Vor

lefungen bearbeitet. 
I826: üeber den Zweck und Begriff der Forfhvirthfchaft. Eine hiflorifch-krit. 

Abhandlung. 
I 828: Ueberfetzung des ·werk es von Moreau de J onnes, »über den Einflufs, 

welchen die Ausrottung der Wälder auf die phyfifchen Verhältniffe der 
Länder äufserL<• 

1832: Literarifche Berichte für Forftmänner. (5 Hefte). 
1837: Gefchichtliche Einleitung in die Forflwiffenfchaft. 
I 828-1842: Forflliche Blätter für Würtemberg. 

103) Verfaffer eines Lehrbuchs der forfllichen Betriebsregelung (r86r) und der 
Wald werthberechnung ( 1862), früher Direktor der Forftfchule in We1fswaffer. 

10 ') Vergl. über die Forfilehranflalt in Giefsen: Dr. Klauprecht, damals 
Privatdozent an der Univerfität und Forfllehranflalt zu Giefsen, »die Grofsherzogl. 
Heff. Forfllehranftalt zu Giefsen« in den neuen Jahrbüchern der Forflkunde, I. 
I 8z8, S 20 fgde. 

105) Bd. li diefes Werkes, S. 323 fgde. 
106) Oben e 15, S. 197· 
107) Oben e 14, S. 186. 187. 
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förfier Ofchatz und Forfikandidat Thieriot, eine Meifierfchule 
einzurichten; 1°8) in Harzgerode bell:and mit Genehmigung des 
Herzogs von Anhalt-Bernburg um 1825 eine Art von praktifc11er 
Forfifchule mit zweijährigem Kurfus, an welcher von Uslar und 
Valentiner wirkten, von deren weiteren Schickfalen jedoch Nichts 
bekannt geworden ill:. tog) 

Klipll:ein hatte 1810- I 820 eine Privatforll:fchule zu Hohen
folms, fpäter zu Lieh bei Giefsen. 110) Der Oberförll:er Garthe, 
Verwalter der Fürf1:lich Lippefehen Forll:en zu Remplin, hatte 
Anfangs im Bückeburgifchen, fpäter (feit 1822) in Remplin eine 
praktifche Privatforll:fchule, in welcher eine Reihe junger Männer 
ihre forfl:liche Ausbildung empfingen .. Auch diefe Schule hatte 
einen zweijährigen Kurfus. Sie ging 1834 ein. 111) 

Auch Dr. Genth, naffauifcher Oberförfl:er, richtete 1828 zu 
Weilmünll:er einen praktifchcn Kurfus für angehende Forfl:leute 
ein. 112) 

Unter der Leitung des Oberförll:er Biermans 113) zu Mulars
hütte ·in der preufsifchen Rheinprovinz endlich befiand eine Zeit 
lang um r855 eine praktifche Waldbaufchule. 114) 

Auch in Würtemberg errichtete der Stadtförfier Marz in 
Ellwangen auf Anregung des Forll:raths Dr. Gwinner I 847 eine 
Privat-W aldbau.fchule, welche bis I 8 52 bell:and. 11 5) 

Zu fehr geringer Ausbildung ill: bisher das Prinzip der 
niederen Forfl:fchulen (Förfier- und Waldarbeiter-Schulen) in 
Deutfehland gelangt. Es ifi dies vielfach und von kompetenter 
Seite als ein Mangel bezeichnet worden, deffen Abfl:ellung von 
der Zukunft erwartet werden mufs. 

iu") Andre's Abhandlungen etc. V. Nr. 15, S. 120 (1830). 
100) Andre a. a. 0. Il ( 1823) S. 134· 
110) Oben e 8, S. 86. 
111 ) Pfeil, krit. 131. VIII. 2. S. 175· Garthe wurde fpäter nach Güfl:row ver

fetzt, zum Forfl:meiller ernannt und fl:arb 1855· Er hatte Remplin zu einem wahren 
Muflerforfl erhoben und war einer der tüchtigfl:en Praktiker feiner Zeit. Vergl. 
v. Wedekind in den neuen Jahrbüchern der Forfl:kunde, 23. lieft, S. 140 und 
Forfl- u. Jagd-Zeit. 1855, S. 103. 

112) Forfl:- u. Jagd-Zeit. 1828, S. 105. 
113) Vergl. die Bekanntmachung ddto Coblenz 29. III. 1853 (Schneider, 

Forfl- u. Jagd-Kalender IV. Jahrg. S. 81) und den bei Schneider a. a. 0. 1856, 
S. 22 fgde. abgedruckten »revidirten Einrichtungsplan der praktifchen Waldbau
fchule zu Mularshütte. 

1"') Ueber Biermans vergl. oben S. 129. 
115) Vergl. Monatfchrift für das würtemb. Forllwefen, V. S. 400. 
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§. 27. Die forstlichen Vereine, 

Das rgte Jahrhundert, ganz befonders aber das dritte Vier
tbeil deffelben, hat mit dem öffentlichen Leben überhaupt auch 
das Vereinswefen zu einer reichen Entwicklung gebracht. Kaum 
irgend ein Stand entbehrt der Vertretung feiner Intereffen in 
einem Kongreffe oder einer Wanderverfammlung. Auch die 
Forfiwirthe find in diefer Beziehung nicht zurückgeblieben; ja, 
das forfiliche V ereinswefen in Deutfehland hat fogar eine 
relativ hohe Blüthe erlangt; eine gro(se allgemeine Wanderver
fammlung umfchliefst alle. deutfchen Forfi:männer; kein irgend
wie bedeutendes Territorium oder Waldgebiet ifi ohne Lokal
verein. 

Die erfl:en Keime des for11:1ichen V ereinswefens entfl:anden 
r835. In diefern Jahre fafste ein intelligenter fäehfifcher Land
wirth, Oekonomrath Sehmidt in Ofchatz, den Entfchlufs, eine 
Wanderverfammlung deutfeher Landwirthe zu gründen. Er 
fetzte fich zu dem Behufe mit Direktor Schweitzer in Tharand 
und mit mehreren anderen hervorragenden Vertretern der Land
wirthfchaft in Verbindung und erliefs !llit ihnen gemeinfchaftlich 
eine Einladung zur erfien Verfammlung, welche 1837 in Dresden 
fiattfand 1) und als »Verfammlung deutfeher Land- und 'Forfl:
wirthe« bezeichnet wurde. Die Forfl:männer, Anfangs fehwach 

1) Vergl. H. W. Pabft u. Dr. A. G. Schweitzer •Amtlicher Bericht über die 

Verfammlung deutfcher Land- u. Forfiwirthe in Dresden im Jahre I837•· 1838. 

(Dresden). Die Verhandlungen der Wanderverfammlung deutfcher Land- u. Forfi

wirthe finden lieh in Wedekind's Jahrbüchern der Forftkunde (bis I855). Man 

vergl. das XV. Heft, S. 48 (1. Verfammlung I837 in Dresden); XV. S. 66 u. 

XVI. S. 42I (2. Verfammlung I838 in Carlsruhe); XVI. S. I42 u. XVII. S. 75 

(3. Verfammlung. I839 in Potsdam); XIX. S. I79 u. XX. S. I-I8o (4. Ver

faromJung I84o in Brünn); XXI. S. 96; XXII. S. I 5 I (5. Verfammlung I841 in 

Doberan); XXV. S. 1-112 (6. Verfammlung I842 in Stuttgart); XXVI. S. 49 

u. XXVII S. I fgde. (7. Verfammlung I843 in Altenburg); XXVII. S. 76 u. 

XXVIII. S. I2o fgde., XXIX. S. 1 (8 Verfammlung 1844 in München); XXXI. S. 

52 fgde. (9. Verfammlung 1845 in Breslau); daf. S. 86 n. XXXIV. (Io. Ver

fammlung 1846 in Gratz); XXXVI. S. 222 (II. Verfammlung 1847 in Kiel); 

XLVII. (1849 Verfammlung in Mainz); Neue Folge I. u. II. (1850 Verfammlung 

in Magdeburg) II. 2. (185 I in Salzburg); III. 1. u. 2. (1852 in Hannover); IV. 

I. (1853 in Nümberg); VI. 1. (1855 in Cleve). Amtliche Berichte find über die 

Verfammlungen von 1838, 1839, 1841,1842, I844, 1849, x8so, I851, 1852,1853, 

1854, 1855 u. die fpäteren erfchienen. Vergl. auch Forftl. Zeitfchrift für Baden. I. 2, 

S. 104 (I838). Pfeil, krit. BI. XIII. I. S. I63 (1839); Forft- u. Jagd-Zeit 184o, 



385 

vertreten, fanden fleh in den nächfl:en Verfammlungen zu Carls
ruhe (I838), Potsdam (I839), Brünn (1840), Doberan \I841), 
Stuttgart (I 842) in immer gröfserer Anzahl namentlich aus Süd
und Mitteldeutfchland ein. Wedekind, Gwinner, Behlen u. A. 
intereffirten fleh lebhaft für den Verein und brachten die Ver
fammlungen bald zur Blüthe. 

Aber fchon I838 hatte man es als einen Mangel empfunden, 
dafs die Wanderverfammlung der Land- und Forfl:wirthe die 
Forfl:wirthfchaft der Natur der Sache nach in die zweite Linie 
fl:ellen mufste. Auf Anregung v. Wedekind's verabredeten (bei 
der Verfammlung in Karlsruhe) mehrere füddeutfche Forfl:wirthe, 
jedesmal dann, wenn die deutfchen Land- und Forfl:wirthe in 
Norddeutfchland tagten, eine Forfl:verfammlung in Süddeutfch
land zu halten. 

So entfl:and die Wand erv erfam mlung fü dd eu tfchcr 
Forfl:wirthe, 2) die I839 in Heilbronn, 3) 1840 in Heidelberg, 4) 

I84I in Baden, 5) I843 in Ulm, 6) I845 in Darmfl:adt, 7) 1846 
in Freiburg i;Br., 8) I847 in Afchaffenburg, 9) I849 in Ellwangen, 10) 

I850 in Kreuznach, 11) I85 I in Paffau, 12) 1852 in Dillenburg, 13) 

S. 455; 1841, S. 433; 1843, s. 451; 1844, s. 20; 1845, S. 128 u. 448; I85I, 
s. 453 u. f. w. 

1857 tagte die Verfammlung in Coburg (Bericht von Deyfsing 1858); I858 in 
Braunfchweig (Bericht von Geitel 1858. Die Verfammlung von 1858 gehörte zu 

den befuchteflen und grofsartigflen); I 86o in Heidelberg (Forfl- u. Jagd-Zeit. I86 I, 

S. 25, 150. Dengler's Monatfchrift, 1860, S. 430); 1861 in Schwerin (Forfl
u. Jagd-Zeit. I862, S. 107 fgde.); 1862 in Würzburg (Bericht von Dr. Medicus. 

1863); I863 in Königsberg (Bericht von Hausburg I864); 1865 in Dresden (Forfl

u. Jagd-Zeit. I865, S. 389, amtl Bericht. 1866); I869 in Breslau etc. 
2) Die Statuten de!felben lind I841 in Baden befchloffen. Vergl. auch v. 

Wedekind, neue Jahrbücher der Forflkunde, XX, I841, S. 183; allg. Forfl- u. 

Jagd-Zeit. 1841, S. 220. Als Gründer des füddeutfchen Forflvereins kann man 
v. Wedekind anfehen. S. oben S. 87 in diefern Bde. 

3) v. Wedekind, Jahrbücher, XIX (1840) S. I2I. 
4) v. Wedekind a. a. 0. 
5) Forfi- u. Jagd-Zeit. I84I, S. 149· v. Wedekind a. a. 0. XXI, S. 96 und 

XXII, S. 1. 

"} v. Wedekind a. a. 0. XXVII, I845, S. I98 u. XXVIII, S. 49· 
7) v. Wedekind a. a. 0. XXVIII (1845) S. 235; XXIX, S. 290 und XXX, 

S. 1-226. 
8) v. Wedekind a. a. 0. XXXIII (I847). 
9) v. Wedekind a. a. 0. XXXV (I847); den Mitgliedern wurde eine Fell

gabe überreicht: nDer Spe!fartu (I847). 
10) v. Wedekind a. a. 0. XXXVII (I8So) 
11) v. Wedekind a. a. 0. Neue Folge. I!. ( I85o) 

Bernhar1lt, Forstgeschichte, Hl. 25 
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1855 in Stuttgart, H) r856 in Kempten, 15) 1857 in Baden, 16) 

1858 in Frankfurt ajM., 17) 1861 in Kaiferslautern, 18) 1863 in 
Erbach, 19) 1865 in Ravensburg,20) 1868 in Neuwied,21) 1869 
in Afchaffenburg 22) tagte und fehr bald einen bedeutenden 
Auffchwung erlangte. Anfänglich waren etwa 40 Mitglieder 
zufammengetreten, bald wurden einzelne Verfammlungen von 
300 und mehr befucht. Schon 1840 bildete der Verein füddeut
fcher Forftwirthe für alle fl:rebfamen Fachgenoffen in Süddeutfch
land ein reiche Anregung gewährendes Centrum. 

In Norddeutfchland, namentlich in Preufsen, nahm man zu
nächft an diefen Beftrebungen nur geringen Antheil. Zwar tag
ten die füddeutfchen Forfl:wirthe einigemal in der Rheinprovinz 
und es betheiligten fich dann auch preufsifche Forftmänner in 
gröfserer Zahl. Allein es waren dies fall: nur die den Süddeut
fehen fozial und nach ihrer hiftorifchen Tradition fo naheflehen
den Rheinländer, welche fich anfchloffen, während das alt
preufsifche Forfl:beamtenthum eine kühle Zurückhaltung be
obachtete. 

Die Ereigniffe des Jahres 1866 liefsen alle einfichtigen 
Männer in Deutfehland erkennen, dafs die Zeit der Zerfplit
terung vergangen und ein frifcher Geifl: der Einigkeit und ge
meinfamen Strebens gekommen fei. In den Her7en der füd
deutfchen Forftwirthe fand diefe grofse politifche Entwickelung 
frohen Wiederhall und der Gedanke, die Wanderverfammlung 
füddeutfcher Forfl:wirthe in eine das ganze Vaterland umfaffende 
umzuwandeln, wurde lebhaft erfafst und in Form eines Antrages, 
der von dem um den Verein hochverdienten Oberforfirath Roth 23) 

12) Daf. II. 2, S, 343· Als befondere Feitgabe wurde den Mitgliedern ü, •r-
geben: >>Der Neubürger Waldu (I85I). 

13) v. Wedekind a. a. 0. II, 3 u. 4· III, I u. 2 (I853). 
HJ Daf. V, 3· 4· VI, I. 

1") Verhandlungen der I3· Verfammlung füddeutfcher Forftwirthe in Kempten. 
I857· Pfeil, krit. Bl. XXXIX. I, S. 33· 

10) Verhandlungen etc. wie vor der I4. Verfammlung. I857· 
17) Programm der I 5· Verfammlung füddeutfcher Forftwirthe zu Frank-

furt a/M. I 8 58. 
18) Protokolle der I6. Verfammlung ftiddeutfcher Foril:wirthe. Speyer I862. 
19) Allg. Forll:- u. Jagd-Zeit. I863, S. 470. 
20) Daf. I864, S. 279 fgde. 
21) Verbaudlungen der I9. Verfammlung füddeutfcher Foril:wirthe in Neuwied. 
22) Verhandlungen der 20. (letzten) Verfammlung füddeutfcher Forfiwirthe in 

Afchaffenburg, I86g. 
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ausging, r868 in Neuwied verhandelt, die Befchlufsfaffung jedoch 
bis I 869 zurückgefiellt. 

»Es ifl: meine Meinung und die Meinung vieler gewichtiger 
und ernfl:hafter Männer, dafs die füddeutfche Forfl:verfammlung 
aus ihrem befchränkten Kreife herauszugehen und fich in eine 
allgemeine deutfche Forfl:verfammlung umzuwandeln habe, .... 
dafs fie überall die Fachgenoffen zufammenrufe und das Band 
pflege und kräftige, das die Forfileute vereint; dafs fie über
haupt die Pflichten gegen das Vaterland erfülle, nicht nur im 
Süden, fondern, wo man der Forfileute bedarf und wo fich 
Forfl:leute finden.« Mit diefen Worten fchlofs Roth den feinen 
Antrag begründenden Vortrag. 24) 

Die Befchlufsfaffung über den Antrag Roth's erfolgte 1869 
in Afchaffenburg. 430 Theilnehmer an diefer glänzenden Ver
fammlung waren angemeldet. Eine hohe nationale Begeifie
rung liefs Keinen zurückbleiben. Einfiimmig wurde die Um
wandlung der V erfammlung in eine allgemeine deutfche be
fchloffen. 25) Letztere hat dann 1872 in Braunfchweig,26) 1873 
in Mühlhaufen ijTh., 27) 1874 in Freiburg i/Br. getagt. - 28) 

Unterdeffen hatten fich in fafl: allen deutfchen Staaten Lo
kal-Forfl:vereine gebildet. Seit 1839 tagten in Würtemberg 
Lokalforfl:vereine in Heilbronn, 29) Hall (1842), 30) Schorndorf31) 
(1844), Ellwangen (1846), 32) Oppenweiler (1862),33) Hall (1863),34) 
Urach (1864). 35) In Baden befl:and feit 1839 ein »forfilicher 
Verein im badifchen Oberlande<<, der bei der V erfammlung in 
Gengenbach (1861) fich in einen >>badifchen Forfl:vereina um
wandelte, der 1865 in Karlsruhe, 1867 in Badenweiler, 1868 in 
Bruchfal, 1869 in Waldkirch, 1871 in Eberbach, 1872 in Gerns-

23) Vergl. die Note 21 genannten Verhandlungen S. 5 fgde. 
2~) V er handlungen S. 6. 
25) Verhandlungen S. 26. 
2r.) Verhandlungen der I. Verfammlnng deutfcher Forflwirthe, 1872. 
27) Verhandlungen der II. Verfammlung deutfcher Forflwirthe, r874. 
28) Die Verhandlungen find im Druck. 
2D) Gwinner, forfll. Mittheilungen, VI. S. roo. 
30) Daf. IX, S. 14. Forfl- u. Jagd-Zeit. 1842, S. 391. 
31) Daf. XI, (1845). Forfl- u. Jagd-Zeit. 1844, S. 431. 
32) Gwinner a. a. 0. XII. 
33) Dengier, Monatfchrift, 1862, S. 401. 
3') Dengier a. a. 0. 1863, S. 364. 
35) v. Löffelholz-Colberg, Chreflomathie, I, S. 259· 

25* 
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bach, 1873 in Schopfheim tagte. 36) Mehrjähriger Präfldent des 
Vereins war Leopold Dengier, 37) dann Oberforfl:rath Roth, 1873 
Profeffor Schuberg (Karlsruhe). 

Im Königreich Sachfen befl:eht ein Lokal-Forfl:verein feit 
1847 (gegründet zu Marienberg), in Thüringen ein folcher feit 
r 8 50. Beide Vereine geben Berichte über ihre Verhandlungen 
heraus. 38) 

In der preufsifchen Provinz Schlefien blüht ein vortrefflich 
organiflrter und geleiteter Lokalforflverein »der fchleflfche Forfl:
verein« feit 1840. Derfelbe hat fich, befonders unter der lang
jährigen intereffevollen und tüchtigen Leitung des Oberforfl:mei
fiers von Pannewitz 39) fehr erfolgreich entwickelt. Schlefien bildet 
ein in fich abgefchloffenes, forftlich hoch intereffantes Territo-

30) Der Verein giebt feine Verhandlungen in felbftändigen Heften alljährlich 
heraus. 

37) Oben S. 3 70. 
38) S. die Berichte über die 3· (1851), 4· (1852), 5· (1853), 6. (r855), 7· 

(1856), 8. (1857), 9· (1858) und alle folgenden Verfammlungen des fächüfchen 
Forftvereins. Zu den Stiftern des Vereins gehörte der Oberforfimeifier v. Man
teuffel (oben S. 98). 

Neben diefern Vereine beftehen befondere amtliche Bezirksforfl:verfammlungen in 
Sachfen, die jedoch Vereine im eigentlichen Sinne des Wortes nicht find, fondem 
eine Art von amtlichen Konferenzen. Sie find auf Grund der Verordnung vom 
27. XI. 1851 eingerichtet worden. 

Betreffs des thüringifchen Forftvereins liehe die Protokolle der Verfamm
lungen, welche alljährlich veröffentlicht werden. Vergl. auch Dengler, Monat
fchrift, 1862, S. 283; r864, S. 402. 

39) Julius v. Pannewitz, deffen gröfste Bedeutung ohne Zweifel auf dem Ge
biete des Vereinswefens lag, wurde am 21. Vlll. 1788 auf dem väterlichen Gute 
Nieder-Buchwald bei Sagan in Schlefien geboren, erhielt feinen Schulunterricht 
hauptfächlich durch Hauslehrer, abfolvirte 1802 die Forftlehre in Schmiedeberg, 
und bezog hierauf die Univeriität, wo er jurifl:ifch-kameralifl:ifche Studien betrieb. 
Hierauf als Referendar bei der Kriegs- und Domänenkammer in Glogau .befchäf
tigt, trat v. P. r8o6 als Volontär-Offizier in die Armee; 1807 zum Forfl:- und 
Jagdjunker ernannt, machte er 1811 das Forfi-Affefforen-Examen, wurde 1812 zum 
Forfimeifier in Preufs. Stargardt, 1814 zum Regierungs- und Forftrath in Gurn
binnen, 1816 in Marienwerder, 1817 zum Oberforftmeifier in Ietzierern Orte er
nannt, 1832 nach Oppeln, 1842 nach Breslau verfetzt. v. P. ifi der Stifter des 
fchlef. Forfivereins und des Sterbekaffenvereins fchleiifcher Forftbeamten. Voll 
Feuereifer für feinen Beruf, in feltenem Maafse aufopferungsfahig, wo es allge
meine Irrtereffen galt, hat er lieh um Schleiien und Schleliens Forfileute grofse 
V erdienfie erworben. 

Seine literarifche Bedeutung ifi nur mäfsig. Nicht ohne Werth ifl: feine 
hifiorifch-ftatiftifche Schrift: »das Forftwefen in Wefl:preufsen« (1829); intereffant 
lind feine Reifeerinnerungen aus Frankreich, die er in einer befonderen Schrift: 
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rium, in welchem alle Standorte von der oberen Grenze des 
Holzwuchfes bis hinab zu den Schlickböden des Oderthais 
und den fandigen Lagen des norddeutfchen Flachlandes ver
treten find. Eine reiche Fülle geifl:iger Kraft ifl: dem Vereine 
feit feiner Gründung zugefloffen aus den Kreifen der grofsen 
Waldbefitzer ebenfo, wie der Staats-, Gemeinde- und Privatforfl:
beamten. Die von dem Verein herausgegebene Zeitfchrift »Jahr
buch des fchlefifchen Forfl:vereins« gehört zu den gediegenfl:en 
forfl:lichen Journalen. 40) 

Ein eigenthümlicher forfl:licher Verein entfl:and 1837 in 
Naumburg a. d. Saale unter der Firma »Verein zur Beförderung 
der Waldkonfervation.« So anerkennenswerth auch die Tendenz 
diefes V er eines war, fo kam er doch zu keiner rechten Lebens
fähigkeit und man hat von feinem ferneren Beftehen Nichts ge
hört. 41) 

Ebenfo ephemer war die Exiftenz der 1838 in Pyrmont ge
gründeten »Sozietät der Forft- und Jagd-Kunde in Norddeutfch
land.« 42) 

Eifrige Pflege fand das forfl:liche Vereinswefen feit langer 
Zeit in Braunfchweig und Hannover. Neben dem 1833 gegrün
deten Vereine für Land- und Forfl:wirthfchaft in Braunfchweig 43) 

haben altberühmte Forfl:vereine ohne Rückficht auf die territo-

»die Wälder Frankreichs« (1863) niedergelegt hat. Allein diefer Schrift klebt 
doch eine gewifi"e Oberflächlichkeit an, die ihren Werth herabdrückt. Unbedeutend 
find feine waldbauliehen Arbeiten, die •Anleitung zum künftlichen Holzanbauu 
(1845. 90 S.), die nAnleitung zur Anlage lebendiger Hecken etc.« (45 S. ohne 
Jahreszahl), nder Anbau des Lärchenbaumes«. v. P. fiarb am 19. VIII. 1867 in 
Breslau. 

40) Erfchienen find bis jetzt die Jahrgänge 1841 bis 1873, mit Ausfehlurs 
jedoch von 1845 und 1848. Seit 1868 ift der Titel ••Verhandlungen des fehle(. 
Forftvereins« geändert in »Jahrbuch des fehle[. Forfivereins«. Nach dem Tode 
v . .f'annewitz' trat Ad. Tramnitz, Oberforftmeifier in Liegnitz, an die Spitze des 
Yereins. 

41) Forft- u. Jagd-Zeit. 1838, S. 249 fgde. 
42) For!l:- u. Jagd-Zeit. 1838, S. 609. 
'•3) Vergl. die nMittheilungen des Vereins für Land- und Forftwirthfchaft im 

Herzogth. Braunfchweig«, redig. von Schönermark. 1841-1860. Auch: Sprengel, 
land- und forfiwirthfchaftliche Zeitfchrift für Braunfchweig, Hannover und die 
angrenzenden Länder. Herausg. von dem land- und forfiwirthfchaftl. Verein des 
Herzogth. Braunfchweig. 1-5. Bd. 1834/35. 

Das Blatt enthält hauptfachlich landwirthfchartliche Abhandlungen, aber auch 
Auffätze über forfiwirthfchaftliche Gegenftände von v. Berg, Reut er (Profe!for in 
Afchaffenbnrg) u. A. 
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rialen Grenzen die Forfiwirthe des Harzes, des Hils und Sollings 
vereinigt und zu regem geifiigen Leben geführt. 

Der Harzer Forfiverein wurde 1843 zu Ballenfl:edt gegrün
det, der Hils-Sollings-Forfiverein 1853. Die in befonderen 
Heften herauskommenden Verhandlungen -H) beider Vereine ent
halten eine reiche Fülle intereffanten Stoffes praktifcher Erfah
rungen fowohl, wie wiffenfchaftlicher Unterfuchungen und Ver
fuche und haben wefentlich dazu gedient, in jenen Gebieten 
eine lebendige Wechfelwirkung zwifchen Wiffenfchaft und Wirtb
fehaft aufrecht zu erhalten. 

Eine Reihe kleinerer Lokalforfl:vereine trat - befonders auf 
Burckhardt's Anregung - neben den oben genannten gröfseren 
Vereinigungen in Hannover in's Leben, der Wefer-Forfl:verein 
I 843 ; der hildesheimifche F orfl:verein, I 848 als Lefeverein ge
gründet (befl:and bis I857); der Lüneburgifche Forfl:verein r86I, 
der Forftverein für das Unterwefergebiet 1861. 45) 

Der Nordofl:en Deutfehlands blieb lange Zeit in Bezug auf 
das forfl:liche V ereinswefen ganz zurück. Die Gründung eines 
pommerfchen 46) und märkifchen 47) Forfivereins gehört erfl: 
der allerneuefl:en Zeit an. 

In dem h e ffi f c h e n Waldgebiete entfl:and neuefter Zeit 
ein h effi f eher Forfiverein; 48) in Naffau betheiligten fich feit 
1853 die Forfl:wirthe eifrig an den Befirebungen des r8I8 ge
gründeten Vereins naffauifcher Land- und Forftwirthe; 49) 

41) Verhandlungen des Harzer For!lvereins, Jahrgänge 1843-1847, 1851-
1853, 1855, 1859, r86r, r862, 1863, 1864, 1867, r869. Verhandlungen des 
Hils-Sollings-Forftvereins, Jahrgänge 18SJ-1858, r86o-r865, r867-1869. 

Den Hils-Sollings-Verein rief der Forftmeifter Ge o r g Wo lff (oben S. 229) 
in Holzminden in's Leben. 

45) Vergl. Burckhardt in Dengler's Monatfchrift, 1862, S. 141 fgde. 
46) 1869 begründet. Die edle Verfammlung fand in Stettin fiatt. Vergl. 

Mangold (in Danckelmann's Zeitfchrift II, S. 373) »Begründung und Verhand
lungen des pommerfchen Forflvereins im Jahre 1869«. 

47) 1873 gegründet. Die edle konfiituirende Verfammlung fand am 2. VII. 
1873 in Neurafchein ftatt, die I. eigentliche Vereins-Verfammlung 1874 in Pots
dam. Grunert u. Leo, forftl. Blätter, 1874, S. 289. 

"") 1874 gegründet. 
49) Vergl. das feit 1818 von Dr. Thomä, fpäter Dr. Wilh. Dünkelberg 

herausgegebene Wochenblatt des Vereins nalfauifcher Land- und Forftwirthe. Seit 
r853 ein forfiwirthfchaftliches Beiblatt. Vergl. Forft- u. Jagd-Zeit. r864, S. z·s. 
Das rege Leben in der forfllichen. Sektion diefes Vereins ift das Verdieoft des 
j<"tzigen Landforfimeifters v. Baumbach. 
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im Grofsherzogthum Heffen fanden zeitweilig forftwirthfchaftliche 
Lokalvereinigungen ftatt. 50) 

Das forftliche Vereinswefen in Deutfehland ift fehr ver
fchieden beurtheilt worden. Von den Einen für eine wahre 
Pflegeftätte verftändigen Gedankenaustaufches und reicher gei
ftiger Anregung erklärt, wurde demfelben von Anderen der 
Vorwurf entgegengefchleuderf, dafs die Vereinsverfammlungen 
nur einer hohlen Vergnügungsfucht und perfönlieber Eitelkeit 
als Stelldichein dienen. Mehr und ·mehr hat jedoch bei fonft 
noch fo fehr einander widerfprechenden Meinungen das Bewufst
fein Platz gegriffen, dafs das Vereinsleben ein Stück von un
ferem öffentlichen Leben geworden ift und dafs wir diefes durch
löchern, indem wir jenes fallen laffen. Die rafche Vermehrung 
der Lokalvereine zeigt es deutlich, dafs jenes Bewufstfein Ge
meingut zu werden beginnt. 

Unzweifelhaft geht das forftliche Vereinswefen weiterer 
Entwickelung entgegen. Die Lokalvereine werden es mehr und 
mehr als ihre Aufgabe erkennen, Fragen wirthfchaftlicher Na 
tur, welche immer nur unter Anlehnung an beftimmte örtliche 
Verhältniffe befprochen werden können, zu verhandeln, während 
die Wanderverfammlung der deutfchen Forftwirthe jene grofsen, 
vorherrfchend wirthfchaftspolitifchen und gefetzgeberifchen Fra
gen zu bearbeiten haben wird, welche das gerneinfame Irrtereffe 
des ganzen Reiches oder eines erheblichen Theiles deffelben be
rühren und welche namentlich nicht in ftrenger Abhängigkeit 
von lokalen V erhältniffen flehen. 

So aufgefafst, werden die Lokalvereine mit dem Reichs
Vereine f1ch zu einem Ganzen ergänzen. Ueberüeht der Letz
tere es nie, dafs eine Verfammlung von Technikern nur da 
kompetent ift, wo es üch um technifche Fragen handelt, fo 
wird feinem Votum das ihm gebührende Gewicht ftets zuge
ftanden werden und die Reichsbehörden fowohl, wie die Re
gierungen der einzelnen Bundesftaaten werden in dem grofsen 
Vereine der deutfchen Forftmänner ein Organ finden, dem fie 
gewifs eine berathende Stimme in forfttechnifchen Angelegen
heiten zugeftehen. -

Das Streben unferer an geiftiger Bewegung fo reichen Zeit 
nach völliger Entfeffelung der gefammten produktiven Kraft des 

''0 ) Vergl. darüber v. Wedekind, neue Jahrbücher der Forfl:kunde. Neue 
Folge, I. (1851) 4· Heft. II. (1851) 1. Heft. III. (1852/53) IV. 1. S. 1. 
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Menfchengefchlechtes, nach Hinwegräumung aller der Schranken, 

welche gefchichtliche Entwicklungen, Gewohnheit und Tradition, 

Stammes- und Volks -Eigenthümlichkeit errichtet haben, führt 

auf allen Gebieten zu internationalen Vereinbarungen, welche 

ein fchönes Zeugnifs ablegen für den Fortfehritt unferer ganzen 

Kulturentwicklung. 
Von diefer Bewegung find auch die Forfl:wirthe nicht un

berührt geblieben. Jene grofsartige Arena für den friedlichen 

Wettfl:reit der Völker, welche I 873 in Wien eröffnet wurde, 

bildete den Boden für zahlreiche internationale Kongreffe; vom 

19. bis 29. September 1873 tagte in Wien der internationale 

Kongrefs der Land- und Forfl:wirthe, befchickt von Oefl:erreich

Ungarn, Deutfchland, Rufsland, Schweden, Norwegen, Frank

reich, Italien, der Schweiz, Spanien, den vereinigten-Staaten von 

Nordamerika. 51) Zum erfl:enmal gewann hier das forfl:liche 

V ereinswefen den Boden der internationalen Verhandlung und 

es wurden jene grofsen land- und forftwirthfchaftlichen, fowie 

wirthfchaftspolitifchen Fragen diskutirt, in Bezug auf welche die 

allgemeinen Kultur-Intereffen der Menfchheit reden, während 

der Streit der politifchen Meinungen fchweigt. 

§ 28. Die forstlichen Zeitschriften. 

Die forfl:liche Journalifl:ik hat in diefer Periode eine fo reiche 

Entwickelung erlangt, dafs es nicht ganz leicht ifl:, die fehr 

zahlreichen Zeitfchriften und Zeitungen, welche theilweife fehr 

vorübergehenden Dafeins waren, überfichtlieh zu gruppiren. 

Zu einer herrfehenden Stellung gelangten immerhin nur 

wenige Blätter, vor allen Pfeils »kritifche Blätter« und die 

von Behlen, v. W edekind und Heyer redigirte n allgemeine F o r ft-

01) Deutfehland war durch Forftrath Dr. Hartig (Braunfchweig), Oberforfl:rath 

Dr. Judeich (Tharand), Prof. Prefsler (Tharand), Prof. Richter (Tharand), Geh. 

Oberforftrath Dr. Grebe (Eifenach), Prof. Ebermayer (Afchaffenburg), Forftmeifl:er 

Elias (Ratibor), Oberforfl:rath Fifchbach (Sigmaring~n), Prof. Dr. Hefs' (Giefsen), 

Prof. Dr. Nördlinger (Hohenheim), Forllmeifter Bernhardt (Neulladt Eb/W.), alfo 

durch ro Forllmänner und Lehrer der ForllwiJTenfchaft vertreten. Das Referat 

über Frage IV des Programms (Waldfchutzfrage) war mir übertragen, das Kor

referat Oberforfirath Dr. Judeich; das Korreferat über Thema III (internationale 

Gellaltung des forfl:lichen Verfuchswefens) Prof. Ebermayer. 

Vergl. die nfienographifchen Protokolle des erfl:en internationalen Koogreffes 

der Land- und Forfl:wirthe«. 1874· 

Ich habe im Text nur diejenigen Staaten genannt, aus welchen Forfimänner 

anwefend waren. 



393 

und Jagd-Zeitung.« Auch die von Meyer begründete, von 
Behlen und v. Wedekind fortgefetzte Zeitfchrift für das 
Forfi- und Jagdwefen in Bayern hat eine gewiffe Bedeutung 
erlangt durch die Veröffentlichung zahlreicher amtlicher Schrift
fiücke, ifi aber wirthfchaftlich ohne alle Bedeutung geblieben. 
Gwinner's forftliche Mittheilungen, die Widenmann'fchen 
forfilichen Blätter für Würtemberg, die Monatfchrift für 
das würtembergifche Forfiwefen, die von Arnsperger und 
Gebhard herausgegebene Zeitfchrift für das badifche Forft
wefen, die von Dengier begründete, von Baur fortgeführte 
Monatfchrift für das Forfl:- und Jagdwefen, neuerer Zeit die 
forfl:lichen Blätter von Grunert, die Zeitfchrift für Forft
und Jagdwefen von Danckelmann, die Mittheilungen »aus dem 
Walde« von Burckhardt; alle diefe Zeitfchriften haben für den 
Ausbau unferer Wiffenfchaft und für den lebendigen Wechfel
verkehr zwifchen Theorie und Praxis Bedeutendes geleiftet. 
Ihnen zur Seite flehen die zumeift fchon aufgeführten Protokolle 
der Forfl:vereine, welche alljährlich oder periodifch als Jahrbücher 
erfcheinen und die von einigen wiffenfchaftlichen Körperfeharten 
herausgegebenen periodifchen Schriften, namentlich die Annalen 
der Sozietät der Forfl:- und Jagdkunde und das Tharander 
Jahrbuch. Einzig in ihrer Art und unerreicht find die von 
dem k. bayerifchen Minifl:erial-Forftbureau herausgegebenen 
nf orfl:wirthfcha ftlichen Mi ttheilungen.« 

Eine nur vorübergehende Exiftenz hatten die »vaterlän
difchen Waldberichte« von Niemann, die "Beiträge zur ge
fammten Forftwiffenfchaft« und die "forfilichen Berichte 
und Miszellen« von Hundeshagen, die forftwiffenfchaftlichen 
Hefte<< von Laurop, die. "literarifchen Berichte« von Widen
mann, die »Jahresberichte« von Th. Hartig, die >>Beiträge 
zur Forftwiffenfchaft« von Karl Heyer, die »Beiträge« von 
Smalian, die kritifchen Zeitfchriften von J. C. L. Schultze, die 
nBeiträge zur praktifchen Forfl:- und Jagdwiffenfchaft« 
von Brumhard. -

Die vorflehende kurze U rufehau auf dem Gebiete der forfi
lichen Journalifl:ik zeigt, um einen wie reichen Stoff es fich. hier 
handelt. 

Die "allgemeine Forfl:- und Jagd-Zeitung« befl:eht feit 
1825, feiert alfo 1875 ihr Jubiläum. Sie wurde von ihrem Ent
fl:ehen ab bis 1846 von Stefan Behlen redigirt, 1847-1855 
durch v. Wedekind, 1856 von Karl Heyer, feitdem von Gufl:av Heyer. 
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Behlen, 1) der Begründer diefer Zeitung, war ein ächter Jour
nalifl, mit allen guten und fehlechten Eigenfchaften diefes Standes, 
mit der ganzen Beweglichkeit und Rührigkeit, aber auch der 
ganzen Oberflächlichkeit, die ihm eigen zu fein pflegen. Bis 1846 
brachte die Forfl:- und Jagd-Zeitung unter den vier Hauptru
briken »Auffätze, literarifche Berichte, Briefe und Notizen« 
Vieles und Vielerlei, manches Korn Gold, viel Mittelmäfsiges, 
manchen literarifchen Abfall. 

Geifl:ig reicher und bedeutender wurde fie unter der Re
daktion von W edekind's. Eine gröfsere Menge Original- Auf
fätze aus der Feder Wedekind's, von v. Berg, v. Dörnberg, v. 
Uslar, Papius, Gwinner, Nördlinger, Fifchbach, Th. Hartig, 
Brumhard, Rafsmann, Manteuffel, Faufl:mann, Oetzel, Sintzel, 
Stahl, Prefsler u. Anderen erhöhte den Werth des Blattes, 
welches lange Zeit den einzigen weiten Tummelplatz für die 

1) Siefan Behlen, geb. 5· VIII. 1784 zu Fritzlar, gellorben am 7· II. 1847, 
ein kameralill:ifch-forlllicher Kompilator von feltener Rührigkeit und einer bienen
artigen Iiterarifchen Emligkeit, entbehrte doch jener geilligen Originalität, welche 
allein der Produktion auf dem Iiterarifchen Gebiete vVerth verleiht. 

BebJen hat eine gute Bildung erworben. Er befuchte die Schule zu Afchaffen
burg, fpäter auch die dort damals beilebende Hochfchule, um Rechtswiffenfchaft 
zu lludiren. 1803 wurde er zum Landeskommiffär, 1804 zum Forll:kommiffär er
nannt, 1808 Forfimeiller in Lohr, 1819 in Hammelburg (Forllamt Kathen). 

Im Jahre 1821, als die Forllfchule in Afchaffenburg von Bayern reorganilirt 
wurde, erhielt B. einen Ruf dorthin als Lehrer der Naturwiffenfchaften. Bei Auf
löfung der Schule 1832 wurde er penfionirt. Die Zahl und der Umfang feiner 
Schriften ifi aufserordentlich, der Inhalt, foweit er gut ill, nicht. fein geifiiges 
Eigenthum, fondem kompilirt. »Es liegt ganz im Charakter der Behlen'fchen 
Schriftll:ellerei - fo urtheilt Pfeil über ihn in den krit. Bl. XII. 2, S. 63 - dafs 
er feine Lehrbücher in allen möglichen Zweigen des forftlichen Wiffens durch 
feine literarifchen Handlanger nun auch in diefer Form (es handelt lieh um den 
»Katechismus der Forftwiffenfchaft« umarbeiten läfst. Es ill dabei nur zu fürchten, 
dafs die Blätter, welche Herr BebJen auf diefe Weife immer wieder feinem lite
rarifchen Lorbeerkranze einflicht, fchon eben fo welk fein werden, als diefer 
felbJl«. 

Pfeil's Urtheil erfcheint hier gerecht, wenn auch hart. Unter Behlen's 
Schriften find zu nennen: Lehrbuch der befchreibenden Forllbotanik, 1823. -
Klima, Lage und Boden in ihrer Wechfelwirkung auf die Waldvegetation, 1823. 
(66 S.). - Grundlätze des Gefchäftsflyls etc. 1816 (ift der 14. Theil der Bech
ftein -Laurop'fchen Encyklopädie, vergl. den II. Bd. diefes Werkes S. 296). -
Lehrbuch der Gebirgs- und Bodenkunde in Beziehung auf das Forflwefen. (Bd. 
IV der vorgedachten Encyklopädie). - Beiträge zu der Lehre von der Taxe der 
Forllprodukte (Programm), 1828. - Mit Laurap gemeinfchaftlich: »Syll:ematifche 
Sammlung der Forfi- und Jagd-Gefetzgebung der deutfchen Bundesflaaten« (4 Bde.) 
1827-IliJI .. - Behlen allein: Archiv der Forfi- und J agd-Gefetzgebung der 
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geifl:ige Gymnaftik der Forfl:männer in Deutfehland bildete, da 
ja die kritifchen Blätter von Pfeil faft ganz durch diefen einen 
Autor gefüllt wurden, ein Anderer alfo fehwer Zugang fand, 
namentlich dann, wenn er eine andere, als die PfeiFfehe An
ficht vertrat. 

Seit 1855 hat die Forfl:- und Jagd-Zeitung an wiffenfchaft
lichem W erthe ftetig gewonnen und es ift fafl: kein gutklingen
der forfl:männifcher Name in Deutfchland, der nicht in dem Al
bum der Mitarbeiter der Zeitung fl:ünde. 

Der Charakter derfelben ifl: ein ganz allgemeiner, alle Theile 
der Forfhviffenfchaft und ihrer Grund- und Hülfswiffenfchaften 
umfaffender. 2) 

Nicht ganz denfelben Charakter befafs die von Pfeil be
gründete Zeitfchrift »kritifche Blätter für Forfl:- und Jagd
wiffenfchaft«, welche bis zum Tode Pfeils (1859) in 42 Bänden 3) 

zu 2 Heften erfchien und fodann vonDr. Nördlinger in Hohenheim 
bis 1870 fortgeführt wurde (noch IO Bände). Zunächfl: beftand 
in Bezug auf die Mitarbeiterfchaft ein bedeutfamer Unterfchied 
zwifchen beiden Zeitfchriften; denn die kritifchen Blätter, welche 
Pfeil fafl: ganz allein mit feinen Arbeiten füllte, waren ausfchliefs
lich im Geifte diefes einen Mannes gefchrieben; fie repräfentirten 
nur eine Subjektivität, nur eine Anfchauung, nur eine einzige 
Richtung, während in der Forfl:- und Jagd-Zeitung die verfchie
denfl:en Auffaffungsarten, die widerfprechendfl:en Richtungen zu 
Worte kamen. 

deutfchen Bundesfl:aaten. Im Ganzen 28 Bde. (1834/47). -Lehrbuch der deutfchen 
Forft- und Jagd-Gefchichte, 183 I. - Real- und Verbal-Lexikon der Forfl:- und 
Jagdkunde. 6 Bde. 1840/43· (Vergl. krit. BI. XXI. 2, S. 31). - Forfl:liche 
Baukunde. 1845· 

Behlen gab aufserdem 1832 die Dienfl:infl:ruktionen für das k. bayerifche 
Forllperfonal heraus tind machte mit Reber gemeinfchaftlich den Verfuch, noch 
ein Handbuch der Forllwiffenfchaften auf den Markt zu bringen, von dem 1831 
ein 416 S. langes Handbuch des Waldbaues und der \Valdbenutzung, 1827 
»Grundfätze der Waldtaxation« (2. Auft. 184o), beide von Reber verfafst, er
fchienen find. Der »Katechismus der Forfl:wiffenCchaft und ihrer Hülfswiffen
fchaften« erfchien 1838. 

Man fl:aune über eine folche Bücher-Fabrikation! 
Vergl. zur Biographie B's.: Forft- u. Jagd-Zeit. 1847, S. 193· - Ratzeburg, 

Schriftil:eller-Lexikon, S. 38. 
2) Ueber die Forll- u. Jagd-Zeit. und ihre Tendenz vergl. diefe Zeitung von 

1831, S. 33, 65, ro6. »Ueberiicht der Leillungen der allg. Forft- u. Jagd-Zeit. 
während ihres nun 6 jährig-en Bellehens«; daf. 1840, S. 237 fgde. 

3) Pfeil felbft hat vom 42. Bde. nur Heft I herausgegeben. 
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Ein zweiter tiefgreifender Unterfchied zwifchen den beiden 
Zeitfchriften beruhete darin, dafs in den »kritifchen Blättern« 
die fo fehr gefürchtete Pfeil'fche Kritik im Vordergrunde fl:and, 
während neben ihr zumeifl: nur gröfsere wiffenfchaftliche Ab
handlungen, nicht aber jene zahlreichen Korrefpondenzen, Notizen 
etc. vorkamen, welche die Forfl:- und Jagd-Zeitung brachte. 

Die grofse geiftige Herrfchaft, welche Pfeil in der forfl:
literarifchen Welt erlangte, behauptete er ganz befonders durch 
feine »kritifchen Blätter.« Seine Kritiken find theilweife meifl:er
haft, fowohl was die Schärfe des Urtheils, als auch die Wirk
famkeit der mit glücklichem Griffe gefundenen Form anbelangt. 
Manchen hat er in den Spalten der » kritifchen Blätter« gerichtet 
und zum literarifchen Tode verurtheilt. An Jufl:izmorden hat es 
dabei auch nicht ganz gefehlt. Pfeils Produktivität trat, wie ich 
an anderer Stelle hervorgehoben habe, 4) nirgends fo glänzend 
hervor, als in diefer · Zeitfchrift. Keiner kann diefe 42 Bände 
durchfehen, ohne die geifl:ige Originalität und Kraft diefes 
Mannes zu bewundern. Viele der in den kritifchen Blättern 
~bgedruckten Aufratze 5) find zu dem Beften zu rechnen, was 
damals gefchrieben wurde. -

Die »Zeitfchrift für das Forft- und Jagdwefen« in 
Bayern wurde wie oben bemerkt, von Chrift. Friedr. Meyer 18 I 3 
gegründet. 6) Seit 1823 wurde iie von Behlen, Diezel, Mayr, 
a. d. Winckell, 7) nachher von Behlen und a. d. Winckell, 8) zu-

4) Oben S. 177 diefes Bandes. 
5) Ich führe hier nur die hiftorifchen Auffalze über »die Holzwirthfchaft der 

Perfer, Griechen und Römer" (II. 2, S. 257) und die Forfikultur im r6. bis zur 
Mitte des 17· Jahrhunderts (III. 2, (1826) S. 162-195); die hifiorifche Ueber
ficht über die Entwickelung des Waldbefitzes {lV. 2, S. I 14 fgde.), des forftlichen 
Unterrichtswefens {V. I, S. 32); den trefflichen Auffalz »Verhalten der Buche im 
Sandboden" (VI. I, 229); »Ertrag der Raff- und Lefeholz-N utzung» (daf. S. 240); 
»über die Verwechslung des Betriebsalters mit dem Umtriebsalter und den Be
griff eines idealen Altersklaffen-Verhältniffes« (VII. I, S. 4I); »über Ablöfung der 
Weide- u. Streu-Berechtigungen« (XI. 2); »über Bonitirung der Waldweide« (XII. 
2, S., 73); die fehr gut gefchriebene » Witterungslehre für den Forfimann« (XV. 
2, S. 104); »Gefchichte der Waldwerthberechnung» {XVI. I, S. 111); die im 
XVII. u. XVIII. Bande behandelte »Bodenkunde«; die trefflichen Auffätze über 
forftliche Bildung und Unterricht im XlV., XIX., XXIII., XXVIII. Bde. au(<;er 
vielen anderen an. 

0) S. den II. Bd. diefes Werkes, S. 403. 
7) Der Jahrgang 1823 ift von Behlen, Diezel, Mayer, a. d. Winckell, r824 

von Behlen allein redigirt. 
8) Ueber a. d. Winckell vergl. Bd II, S. 404. 
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letzt von Behlen allein fortgefetzt Seit 1823 hief'> fie »Neue 
Zeitfchrift etc.«; I 826 wurde der Titel umgeändert in » Zeitfchrift 
für das Forfl:- und Jagdwefen mit befonderer Rückficht auf 
Bayern.<< Später kommen bei diefer Zeitfchrift oft Doppeltitel 
vor. Die »allg. Jahrbücher der Forfl:- und Jagdkunde« von 
Wedekind und Behlen, die nneuen Jahrbücher der Forfl:kunde« 
v. Wedekind, endlich die nneuere Folge« diefer letzteren find 
Fortfetzungen der Meyer-Behlen'fchen Zeitfchrift. 

Der Inhalt derfelben wird vorzugsweife durch Verwaltungs
vorfchriften, Nachrichten über die Forfl:organifationen verfchiedener 
Staaten, Nachrichten von Waldkalamitäten, Vereinsverhandlungen 
u. d. m. gebildet. Original-Auffätze finden ftch bis 1835 wenige; 
von da ab wird die Zeitfchrift vielfach mit buchartigen Abhand
lungen gefüllt, welche eigentlich zur Zeitfchriften-Literatur über
haupt nicht mehr zu rechnen find. Manches intereffante hifl:orifch
fl:atiftifche Material findet fleh übrigens in· diefen Arbeiten. 

In demfelben Sinne redigirt find die von Laurop 1823/26 
herausgegebenen Jahrbücher der gefammten Forfl:- u. Jagd
wiffenfchaft (3Jahrgänge) und die »forfl:wiffenfchaftlichen Hefte« 
deffelben Verfaffers (1827 /28). Die in Würtemberg - dem Lande 
der ältefl:en forfl:lichen Journalifl:ik - in diefer Periode ins Dafein 
getretene Zeitfchriften-Literatur begann 1828 mit Herausgabe 
der nforfilichen Blätter für Würtemberg« durch Wilhelm 
Widenmann, 1832 erfchien das VI. Heft; das VII. ifl: das mehr
fach citirte Schmidlin'fche Handbuch der würtembergifchen Forfl:
gefetzgebung, das VIII. die Tfcherning'fche Fortfetzung diefes 
Handbuchs (1842). 

Der Inhalt der »forfl:lichen Blätter« wird durch Adminifl:rativ
Vorfchriften, amtliche Nachrichten, Abhandlungen etc. gebildet. 
Die Kritik fand nur in befchränktem Maafse Platz; 9) die ein
zelnen Hefte werden meifl:. durch eine einzige oder einige wenige 
gröfsere Arbeiten gefüllt. 

Als Fortfetzung der nforfl:l. Blätter« v. Widenmann erfchien 
feit 1850 eine amtliche Zeitfchrift: »Monatfchrift für das 
Würtembergifche Forfl:wefen«, deren Spalten zumeifl:. mit amt
lichen Publikationen, fl:atifl:.ifch-hifl:orifchen Nachrichten, einzelnen 
Abhandlungen gefüllt wurden. 

9) Doch enthalten üe die Widenmann'fchen Aeufserungen in dem zwifchen 
ihm und Hundeshagen betreffs des Betriebsregelungs-Verfahrens des letzteren 
fehwebenden Streites, der ziemlich erbittert geführt wurde. Vergl. Heft II, S. 148. 
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Der offizielle Charakter der Zeitfchrift hörte 1855 auf und 
Gwinner, der I 8 36- I 847 in I z Heften eine fehr reichhaltige 
Zeitfchrift »forftliche Mittheilungen« redigirt hatte, gab von 
da ab die nMonatfchrift für das Forft- und Jagdwefe.n 
mit befonderer Berückfichtigung von Süddeutfchland« heraus, 
deren Redaktion dann an Dengier (1857), 10) fpäter (feit 1866) 
an Franz Baur überging. Seit r86o lautet der Titel nur: Monat
fchrift für das Forft- und Jagdwefen. Die Zeitfchrift hat einen 
ganz allgemeinen Charakter und gehört zu den verbreitetften 
der Jetztzeit. 

Von der forftlichen Zeitfchrift für das Grofsherzogthum 
»Baden« v. Arnsperger 11) und Gebhardt 12) find 3 Bände 1838/43 
und r86z erfchienen. Sie enthalten Nachrichten über die badifche 
Forftorganifation, das badifche Taxationsverfahren, gefchichtliche 
Notizen über die Bewaldung des Landes, die Belaftung des 
Waldbefitzes u. f. w. - Grunert's nforftliche Blätter« entftanden 
I 861, als die » kritifchen Blätter« in die .Hand Nördlingers über
gegangen waren und Grunert an die Spifze der Forftakademie 
zu Neuftadt getreten war. Sie beftanden bis 1868, gingen dann 
ein, um 1872 unter der Redaktion von Grunert und Leo in 
einer neuen Folge wieder aufzuleben. 13) 

Die Danckelmann'fche Zeitfchrift 14) für Forft- und 
Jagdwefen befteht feit I869. Die von Burckhardt herausgegebene 
Zeitfchrift »aus dem Walde«, welche nur Auffätze wirthfchaft
lichen, hiftorifchen oder ftatiftifchen Inhaltes, aber keine Kritik 
bringt, feit 1865. Von den "Annalen der Sozietät der Forft
und Jagdkunde« ift fchon oben die Rede gewefen. Eine trefflich 
redigirte Zeitfchrift mit werthvollem Inhalte ift das nforftwirth
fchaftliche Jahrbuch, herausgegeben von der k. fächf. Akade
mie für Land- und Forftwirthe in Tharand«, welches feit 1842 
unter Redaktion von B. v. Cotta (1842), E. v. Berg, Judeich erfcheint. 
Der Titel lautet jetzt »Tharander forftliches ] ahrbuch.« Die 
Zeitfchrift erfcheint neuefter Zeit in Vierteljahrs-Heften und 
bringt zur Zeit von allen Zeitfchriften die genaueften bibliogra
phifchen Nachweifungen, welche auch die gefammte Journal-

10) Vergl. das I. Heft, S. 520. 
11) Grofsherzogl. Badifcher Oberforfirath, f. oben S. 82. 
12) Fürfil. Fürfl:enbergifcher Oberforfiinfpektor, einfl: Lehrer in Hohenheim. 

S. oben S. 368. 
13) 16 Hefte und 2 Bände der neuen Folge bis jetzt erfchienen. 
") 6 Bände bis jetzt erfchienen. 
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literatur umfaffen und fehr gut geordnet find. Die forfl:wirth
fch a ftli eh en lVI itth eil u ng en, herausgegeben vom k. bayerifchen 
Minifl:erial-Forfl:bureau«, welche feit 1852 erfcheinen, verfolgen 
den Zweck »wirthfchaftliche Verfahrungsweifen, die fich unter 
gewiffen Verhältniffen bereits als vortheilhaft erwiefen haben, 
weiter zu verbreiten.« Sie fchliefsen alfo fowohl die Kritik, als 
theoretifche Abhandlungen aus. Alle lVIittheilungen in diefer 
Zeitfchrift fl:ehen auf dem ganz pofitiven Boden konkreter ört
licher V erhältniffe, ein U mfl:and, der ihnen ungewöhnlichen W erth 
verleiht. Wir finden da Reifebemerkungen von hochgefl:ellten 
Forfl:beamten, Revier- und Wald-Befchreibungen, allgemeine 
Betriebsdispofitionen für befl:immte Waldgebiete, fehr gute Dar
fl:ellungen einiger neueren Kulturmethoden, feit 18 54 auch 
organifatorifche und Verwaltungs- Verordnungen. Die "lVI i t
theilungen des k. bayer. Minifl:erial-Forfl:bureau's« haben eine 
Richtung in der forfl:lichen Journalifl:ik betreten, die feither wenig 
verfolgt worden ifl:, während fie doch unverkennbar der einzige 
Weg ifl:, auf dem wir zu einer genauen Kenntnifs der Wald
kulturverhältniffe Deutfehlands gelangen und der uns mit der 
Zeit in den Stand fetzt, eine wiffenfchaftliche Naturgefchichte 
des deutfchen Waldes zufammenzufl:ellen. 

Nur kurzer Erwähnung bedürfen jene zahlreichen kurzlebigen 
Zeitfchriften, welche ich oben angeführt habe. Sie dienten vor
übergehend polemifchen oder kritifchen Zwecken, wie die von 
Hundeshag~n, 15) Karl Heyer, 16) Widenmann 17) herausgegebenen 
Zeitfchriften, oder fie waren fl:atifl:ifch-gefchichtlichen Inhalts, 
wie Niemanns Waldberichte 18) oder endlich, fie fl:rebten darnach, 
zu einer umfaffenden Bedeutung auf allen Gebieten der Forfl:
wiffenfchaft zu gelangen, ohne dies Ziel zu erreichen, wie dies 
namentlich betreffs der Schultze'fchen Journale gilt. 19) 

15) Beiträge zur gefammten Forfhviffenfchaft, I. u. 2. Band (jeder 3 Hefte, 
1824/28); 3· Band, I. Heft, 1833, 2. Heft 1845 von Dr. Klauprecht redigirt. 
Foraliehe Berichte und Miszellen. Nur 2 Hefte 18--30/32. Hundeshagen benutzte 
diefe periodifche Schrift hauptfächlich, um feine literarifchen Fehden auszu
kämpfen. 

16) Beiträge zur Forftwiffenfchaft. Nur 2 Hefte. 1842 u 1847. Viel Polemik 
gegen Hundeshagen; Jäger etc., aber auch einige treffliche Auffätze aus dem Ge
biete des Waldbaues, z. B. über gemifchte Holzbellände und die Anzucht von 
Holzpflänzlingen (2. Heft). 

17) Literarifche Berichte für Forftmänner. Nur 1 Band. 1832. 
18) S. im II. Bde. diefes Werkes, S. 403. 
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J. C. L. Schultze, braunfchweigifcher Forftfekretär zu 
Stadtoldendorf, ein Mann von gutem Verfl:ande, doch gänzlich 
mangelhafter Bildung, verfuchte es feit I 843 auf allen möglichen 
Wegen, zu literarifcher Geltung in den forfl:lichen Kreifen Deutfeh
lands zu gelangen. Da es ihm an der Fähigkeit pofitiven 
Schaffens gebrach, fo verfuchte er es mit der Kritik. Er gab 
1843 das erfl:e (und einzige) Heft einer Zeitfchrift »Kritifche 
Beleuchtung des Neuefl:en im Forfl:- und Jagdwefen und in den 
F orfl:wiffenf chaften" heraus. Die Aufnahme, welche dies Heft 
fand, war nicht ermunternd; aber Schultze liefs lieh nicht ab
halten, unter verändertem Titel als » Forfl:liche Berichte und 
Kritik über die neuefl:e forfl:liche Journal-Literatur« fein kritifches 
Talent leuchten zu laffen. Als auch dies (1865) nicht mehr 
gehen wollte, gründete Schultze eine Gefellfchaft »praktifcher 
Forfl:leute«, welche nunmehr die forfl:lichen Berichte etc. ihrer
feits herausgab. 

Schultze hat an Pfeil einen ihm fehr gefahrliehen Gegner 
gefunden. Unläugbar hatte die ganze Schultze'fche Manier etwas 
Marktfchreierifches, nach moderner Reklame riechendes und, 
wenn Schultze auch manchen gar nicht unebenen Gedanken zu 
Tage förderte, fo war er doch im Ganzen zu der verlockenden 
Rolle eines forfl:lichen Reformators, die er zu fpielen fuchte, 
ungeeignet und dies hat Pfeil zu mancher vernichtenden Kritik 
Anlafs geboten. 

Einige der genannten kurzlebigen Zeitfchriften verfolgten 
nur den Zweck, einer befl:immten Idee oder Theorie Eingang 
zu verfchaffen, fo Smalian's »Beiträge zur Forfl:wiffenfchaft«, in 
denen eine Reihe intereffanter Abhandlungen über Gegenfl:ände 
aus dem Gebiete der Waldertragsregelung, Holzmefskunde, Zu
wachslehre fl:eht, welche die originellen Gedanken Smalian's über 
diefe Gegenfl:ände zum Ausdruck bringen. 20) 

Eine mehr praktifche Tendenz hatten Brumhard's »Beiträge 
zur praktifchen Forfl:- und Jagdwiffenfchaft,« von denen 1846, 
1849, J852 drei Hefte (I Band) erfchienen. -- Bei diefer fo 
überaus reichlichen Entfaltung der forfl:Üchen Journalifl:ik fehlte 
doch ein eigentlich literar-hifl:orifches oder bibliographifches 

19) Ueber die Schnltze'fche Schriftll:ellerei vergl. Forll- u. Jagd-Zeit. 1851, S. 
13, 178; 1852, S. 101; 1853, S. 98; 1856, S. 174; 1857, s. 24, 474 u. a. a. 0. 
Pfeil, krit. BI. XXX. i, S. 49; Krohn's fcharfe Kritik in Dengler's Monatfchrift, 
1862, S. 197; v. Berg, im Tbarander Jahrbuch, 1864. S. 330. -

20) Ueber Smalian und fein Taxations-Syll:em f. oben S. z8o in diefern Bde. 
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Blatt, welches fortlaufend alle bedeutenderen literarifchen Er
zeugniffe vollftändig fammelte, das W efentliche derfelben unter 
grofse Grundgedanken brachte und fo die mehr und mehr in 
die Breite gehende Literatur in ihrer Gefammtheit allen denen 
zugänglich machte, welche durch ihre praktifche Thätigkeit oder 
durch fonfiige V erhältniffe gehindert find, alle bedeutenden 
literarifchen Erfcheinungen quellenmäfsig zu ftudiren. 

Diefe Lücke wollte Th. Hartig durch Herausgabe feiner: 
»Jahresberichte über die Fortfehritte der Forfiwiffenfchaft 
und der forftlichen Naturkunde I 836 bis I 837, nebfi Original
Abhandlungen aus dem Gebiete diefer Wiffenfchaften,« ausfüllen. 
Diefe Berichte follten eine gedrängte, kritifche Ueberficht über 
die literarifchen Erzeugniffe je des vergangeneu Jahres geben 
und dabei das Material nicht allein der Bücher-, fondern auch 
der Zeitfchriften-Literatur umfaffen; bei letzterer follte auch das 
für die Forfiwiffenfchaft Bedeutungsvolle aus anderen, als rein 
forfl:lichen, Zeitfchriften hervorgezogen und der forfl:lichen Litera
tur dadurch einverleibt werden. 

Der fehr richtige Gedanke, welcher der Herausgabe der 
»Jahresberichte« zu Grunde liegt, ifi leider damals nur für die 
Jahre I 836/37 zur Verwirklichung gelangt. In neuefter Zeit hat 
das >>Tharander Jahrbuch« diefen Gedanken wieder aufgegriffen. 

Dem Namen nach anklingend an Fifcher's Sylvan, aber 
doch nach anderen Gefichtspunkten gearbeitet war das »Syl
vaneion« von Klauprecht und E. H. Meyer, »ein Konverfations
blätt für unbefangene, gebildete Forftmänner«, von dem nur 
4 Hefte (ein Jahrgang) I 826 erfchienen find. Diefelben enthalten 
im 1. Hefte Nachrichten über verdienftvolle Ertragsunterfu
chungen v. Wedekind's, Literaturberichte, Mittheilungen undNo
tizen verfchiedener Art. 

Auch an einer Fortfetzung der Tafchenbuch- und der fchon 
alten Kalender-Literatur fehlte es in diefer Periode nicht. Wil
dungen's frifchfröhlig~ Weidmannslieder waren verklungen; der 
fentimentale Sylvan war dem wirthfchaftlichen Realismus der 
neueren Zeit gewichen; diefe ganze Richtung wieder zu beleben, 
verfuchte der .Herz. Sächf. Regierungsrath und Forfimeifter in 
Koburg, G. v. Schultes. Er gab I838 und I839 ein »Neues 
Tafchenbuch für Natur-, Forfi- und Jagd-Freunde« heraus, in 
dem wir allerlei harm- und bedeutungslofe Plaudereien, Phantafieen 
über technifche und nicht technifche Gegenftände, J agdgefchichten, 
fehlechte Gedichte bunt durch einander finden. Dafs das 

Be r n h a r d t, Forstgcschichtc. 111. 26 
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nTafchcnbuch« nicht weiter erfchien, ifl: wohl von Niemand fehr 
lebhaft beklagt worden. Der edle nForfl:- und Jagd-Kalen
der« der neueren Zeit erfchien I85 I, redigirt von Maffaloup, 
von I852 ab bis I872 von Prof. Fr. Wilh. Schneider. Er er
fchien für Preufsen mit Perfanalnachrichten und fiatiftifchen 
Notizen aller Art, bis I868 auch mit einem die preufsifchen Ver
waltungs-V orfchriften und Generalverfügungen des vergangenen 
Jahres enthaltenden Abfchnitt, nebfl: Miszellen und einem Litera
tur-Verzeichnifs. Dies nJahrbuch der preufsifchen Forfl:- und 
J agd-Gefetzgebung und Verwaltung« wurde I 868 ausgefchieden 
und mit Danckelmann's Zeitfchrift verbunden; ebenfo ging die 
Literatur-Nachweifung in diefe Zeitfchrift über. I873 wurde der 
Kalender in einen nForfl:- und Jagd-Kalender für das deutfche 
Reich« umgewandelt, mit gefchäftlichen Formularen, Tafeln u. 
cl. m. neben dem Wirthfchafts-, Jagd- und Terminkalender ver
fehen. Der Perfonalfl:atus und die forfl:fl:atifl:ifchen Mittheilungen 
find beibehalten worden. 

Ebenfalls feit I 873 giebt Oberforfl:rath Judeich einen nd eu t
fchen Forfi- und Jagd-Kalender«. heraus, der im Wefent
lichen diefelbe Einrichtung hat wie der Schneiderfehe und eben
falls mit Tabellen, Formularen, Tafeln und praktifchen Notizen 
reichlich ausgefl:attet ifl:, daneben aber alljährlich einige Ab
handlungen wirthfchaftlichen, biographifchen oder fiatifiifchen 
Inhaltes enthält. -

Indem wir auf die reiche Fülle von Zeitfchriften, welche in 
diefer Periode entfl:anden und gröfstentheils wieder vergingen, 
zurückfchauen, liegt der Gedanke nahe, dafs die grofse Zer
fplitterung der Journalifl:ik - entfprungen aus dem deutfchen 
Volkscharakter, der immer nach der Sonderfl:ellung firebt, eben
fo, wie aus der politifchen Lage Deutfehlands - ein Uebel war. 
Gar zu viele Kanäle waren es, in denen das geifiige Leben der 
Forftmänner pulfirte. Beffer ifi es in diefer Hinficht geworden; 
aber noch feheint das erreichbare Befie unerreicht. Es wird 
eine Aufgabe der Zukunft fein, mit der Concentrirung des forfl:
wiffenfchaftlichen Unterrichts und der Wiffenfchaftspflege auch 
die für den Ausbau der Wiffenfchaft und für die innige Ver
bindung diefer mit der Wirthfchaft fo hochwichtige Zeitfchriften
Literatur in wenigen grofsen und einRufsreichen Zeitfchriften zu 
vereinigen. 
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Entwaldung der Oflfeeclünen, II. 45· 
Erbach'fche Waldungen, III. 2 r r. 
Erbexen, I. 95· 
Erbholzrichter, I. I37· 

I Erbliche Forflämter, ll. 40. 
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Erlragslafeln, III. 295· 
Ertragsunterfnchungen, IIL- 295· 
Erzgebirgc, vValdwirthfchafl im, III. 2I5· 
v. Eulnersfeld, II. 230. 
Exactor, I. 41. 
Eyber, Feldjäger, II. 359· 

F. 
Fabricius, II. I40. 
Fachwerks-Methoden. 
Falkenmeifter, I. 49· 

II. 355· III. 262. 

Fallou, III. 322. 
Familien-Fideikomiffe, II. 243· 
Fauflmann, III. 297, 299· 
Feiflmantel, III. 328. 
Feldjäger-Corps in Preufsen, II. '56. 111. 

6I, 7I; in Hannover, III. 92, 379; in 
"Würtemberg, II. I73; 

II. I75· 

in Dänemark, 

Fellenberg, II. 233· 
Femelfchlagbetrieb, 

III. IS I, 2I9. 
II. 326, 328, 332. 

Feudalflaat, I. 73· 

F orfl-Benutzung, III. 242. 
Forfl-Buchhaltung (Bayern), II. z6z. 

Forfl-Direklion, II. 363. 
Forfleinrichtung, III. I 54· 
Forfl:e\nrichtungs-Bureau, in Bayern, Ill. 

7 5; Sachfen, III. 266. 
Fodleinrichlungswefen in Preufsen, III. 

264; Bayern, III. 266; Würtemberg, 
III. 267; Baden, III. 268; Sachfen, III. 
265; den thiiringifchen Staaten, Ill. 
27I; I-Ieffen, III. 270. 

Förfler, Rechte der, I. I I2; in Preufsen, 
III. 72. 

Förfler-Meifter der karoling. 
Förfl:er-Schulen, III. 383. 
Forfthoheit, I. 184, 225. II. 
Forflhufen, I. 48, I I2. 
Forfl:hüter, I. 48. 

Zeit, I. 49· 

58, 28o. 

Forft-Infpektoren in Preufsen, III. 69; 
Baden, III. 84; Heffen, III. 86; Knr
he!Ten, III. 89; Hannover, III. 92; 
Schleswig-Holftein, III. 94· 

Forfi-Kommiffion (Bayern), II. SJ 
Fichtelgebirge, Waldwirthfchaft 

2I3. 

im, III. F orftliche Blätter für vV ürtem berg, III. 

Fillem, III. 380. 
Finanzkammern, bayer., III. 72. 
Finanzverwaltung, fränkifche, I. 3 5; im 

Mittelalter, I. ISI; in Preufsen, II. 258 
Finanzwiffenfchaft, III. 332. 
Fiscali, III. 3 I 7· 
Fifchbach, III. 3I I, 3I 7, 369. 
Flachland, hannov., Waldwirthfchaft im, 

III. 207. 
Flächen-Fachwerk, II. 3 r8. 
Flecken-, Dorf- u. Ackerordnung (I 702), 

n. 17· 
Flemming, H. Fr. v., I. 256. 
Florinus, I. 2 so. 
Flugfand-Kultur, III, 260. 
Fadrum nach fränk Rechte, I. 35· 
F01·aha, I. 53· 
Forahahi, I. 58. 
Form zahlen, I! I. 29 I. 
Forfl, I. 2I, 50. 
Forfl-Aml, in Bayern, III. 72; Sachfen, 

III. 9 7; Baden, I! I. 83. 
Forfl-Archiv, II. I8o. 
Forfl-Botanik, II. I4o, 370. 

I 397; von Grunert, III. 398. 
Forft-Magazin (Stahl), II. 179· 
F~rflmeifl:er, III. 7 I. 
Forfl-Minifterium (Preufsen), II, 257. 
Forfl-Orclnungen, I. 7I; F. im Rhein-

gau, I. I34; Aeltefle F., I. I65; Samm-
lungen cl., I. 226, 22 7; Grundlage d., 
I. 228; für Preufsen, II. 6 I; Bayern, 
II. 61; Würtemberg, Baden, Speyer, 
Breisgau, Il. 62; Löwenftein, Fürften
berg, Km·pfalz, Trier, Naffau, Sachfen, 
II. 63; Thüringen, I-Ieffen, Braun
fchweig, II. 64. 

F01'ft- Polizei-Direktion (Baden), lll. 82. 
Forflrath (Würtemberg), IIT. 78. 
Forfl:rechtskunde, III. 344, 346. 
Forfl:fchulen, II. 83. III. 355; in Dillen-

burg, I I. 304; Afchaffen burg, JI. 387. 
Ill. 364; Berlin, II. I 68, 385, 396; 
Ill. 358; Bothnang, II. 288; Braun-
fchweig, III. 380; Clausthal, III. 378; 
Drei[sigacker, II. 390; Deffau, II. 385, 
Eichflädt, II. 388; Eifenach, III. 376; 
Fulda, II. 386. III. 377; Gernsbach, 
II. 385; Giefsen, III. 382; Homburg, 
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II. 388; 1-Iohenheim, II. 389. III. 367 · 
Bungen, II. 383; Kiel, II. 385; Kern
note, II. 39I; Neufiadt-Eberswalde, III. 
36o; Remplin, III. 383; Rotenburg, 
II. 388; Ruhla, III. 376; Schwarzen
berg, II. 387; Stuttgart, II. 389; Tha
raud, II. 384. 111 37I; Wa!dau, II. 
386; Weihenfiephan, II. 394; Zillbach, 
II. 384. 

Forfifchutz, Literatur über die Lehre vom, 

III. 249. 
Forfifchutzwache (Würtemberg), III. So. 
Forfifiatik, III. Igo. 
Forfifiatifiik, III. 335, 341. 
Forfifirafgefetze, I. 115, 232. II. 71. III. 

139· 
Forfi-Taxaliens -Kommiffion (Eifenach), 

III. 95· 
Forfi- Technologie, Schriften iiber, III. 

244. 
Forfi- u. Jagd-Zeitung, allgemeine, III. 

393· 
Forfiverwaltungs-Aemter (Sachfen), III.97· 
Forfiverwaltungskunde, III. 350. 
Forfiwiffenfchaftliche Lehrfiühle an den 

Univerfitäten, II. I53· 
Franken, I. 27. 
Frankenwald, Forfiwirthfchaft im, III. 2I3· 
Frankfurt, Grofsherzogth., li. 201, freie 

Stadt, II. 205. III. 27. 
Fränkifche Stämme, I. 30. 

Fulda, Gründung des Klofters zu, I. 59· 
Forfifchulc zu, II. 386. III. 377• 

Fulda'fche Forfien, II. 336. 
Fürfi, Kanzler v, II. I67. 
Fürfienau, Dr., II. 35· 
Fufsjäger- Corps (Preufsen), II. 56. III. 

62, 72· 

G. 
v. Gablenz, II. 384. 
Gallilei, II. I23· 
Garthe, III. 383. 
Galterer, Biogr., II. ISS· 
Gaugemeinden, I. 75 
Gaugrafen, I. 67. 
Gauverfaffung, I. I 5· 
Gebhard, III. 368, 398. 
Geell:, I. zo. 
Gehöferfchaften, I. 20. 
v. Gehren, III. 303, 378. 
Geisler (Vermeffungs-Inll:ruklion v.), li. 

I32. 
Gelehrten-Akademie (Dreifsigacker), II. 

396. 
Gelnhaufen, Reichsfchirmwald zu, I. 59· 
Gemeinde, deutfche, III. Ioi. 
Gemeindeforfteu, II. 235. III. IOI. 
Gemeinde-Gefetzgebung, III. I04. 
Gemeinheitstheilungen, II. I8. I!I. 39· 
Gemifchte Beftände, III. 201. 
General-Accife-Adminiftration (Preuf.~en), 

II. so. Franzmahdes, II. 179. 
Franzöfifche Forfiorganifation im weftl. General-Direktorium (Preufsen), II. so. 

Deutfchland, II. 270. 
Freiburg ijBr., Forll:verfammlung zn, III. 

357· 
Freie n. fränk. Rechte, I. 3 I; nach cleut-

fchem Rechte, I. 76. 
Freie Pürfch, I. I24. 
Freihöfe, I. 85. 
Fremde Holzarten, li. 82. 
Frieclberg, Königsforfi zu, I. 59, 102. 

Friede!, Forll:meill:er, li. 334, 387. 
Friefen, I. 9· 
Friefifches Recht, I. 73· 
Fritfche, III. 373· 
Frömbling, III. I36. 
Frommann, III. 368. 
Fronhof, I. 38, 83. 

Genth, III. 383. 
Georgica curiofa, I. 250. 
Geräthekunde, forftliche, III. 248. 
Germanen, I. 7. 
Gernsbach, Forfifchule zu, II. 385. 
Geftelle, II. 135· 
Geutebrück (Kameralill:), II. 82. 
Gewere, I. 91. 
Giefsen, Forfifchule in, III. 382. 
v. Gilfa, Oberjägermeifier, III. 9I. 
Gleditfch, li. 82. Biogr" II. 144, I68; 

entomolog. Schriften, II. 152. 
Gloffa Scabinorum, I. 69 
Gmelin, II. 15 2. 
v. Göchhaufen, I. 252. 

Göhrde, Wirthfchaftsgefchichteder, II.292. 
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Göppert, Prof. Dr., III. 239· 
Görlitzer Heide, I. 170. 

v. Gorfehen (Deffau), II. 385. 

Gothen, I. 27. 
Göttingen,Gem.-Theil.-Ordnungfür,III.49· 

Gramfchatzer Forflen (bei Würzburg), 

m. 212. 

48. Domänen, III. 54· Gefetzgcbung, 

II. 217,272 III. 105, 130, 148. Fodl

verwaltungsgefchichte, II. 54, 272. III. 

92. Forllwirthfchaftsgefchichte, III. 207. 

Forfleinrichtungswefen, III. 2 71. Jägerei 

in, II. 54· Forflunterrichtswefen in I-I., 

III. 377· 
Hannöverfche Forflvereine, ill. 390. Grau, III. 378. 

Grebe, Dr. Kar!, 

323, 376· 

III. IJ7, 286, 3 Io, 322, Hanfa, I. 68, 158. 

Grebe (Melfungen), III. 378. 
Grenzbegänge der alten Zeit, I. 122. 

Grenzhügel an den Forflen, I. 121. 

Grenzfchutz in den gern. Marken, I. 120. 

Griesheim, L. W. v., II. 155. 

Grubenhagen, Gem.-Theil.-Ordnung für, 

III. 49· 
Grünberger, II. Sr, 176. 
Grundeigenthum an den gern. Marken. I. 

95; bäuerliches, I. I 59· 
Grundwiffenfcbaften der Forflwiffenfchaft, 

II. 122. 
Grunert, Th., III. 355, 363, 398. 
Gnimbel (dendrolog. Abbildungen von), 

II. 251, 375· 
Gunckel, Oberforflmeifler, III. 271, 377· 

Günther, III. 359· 
Giiterfchlächterei in Sachfen, III. 131. 

Güterverzeichniffe, I. r 12. 

Gutsherrlich-bäuerlicheVerhältniffe, I. 210. 

Gu tten berger F orfienbeiW ürzburg ,III. 2 I 2. 

Gwinner, Forflrath Dr., IU. Sr, 317. 

Gyllenhall (Entomologe), II. 3S1. 

H. 
Haafe (Lauterberg), II. 166. 

Hackwald wirthfchaft, II. 326. III. 224, 236. 

v. Hagen, Minifler, II. 167. 
v. I-lagen (Ilfenburg), II. 400. 

v. Hagen, Otto, III. 6S. 

v. I-lagen, Juflus, III. 67. 
Hagenau, Königshof zu, I. 61, · 107. 

Hahn, Forftrath, III. Sr. 

Harnbacher Fefl, III. 6. 
v. Hammerftein, Oberforflmeifler, III. 92. 

II2. 

Handelsgefellfchaften, ältefle, I. S2. 

Hannover, polit. Gefchichle, II. 197, 204. 

III. 3, 6, 26. Agrargefchichte, III. 42, 

Hanfeatifche Departements, II. 213. 

I Hanflein, III. 3 I 9, 32 I. 
Harbke'fche wilde Baumzucht, II. 146. 

v, Harden berg, II. 20. 

Harfl, I. 12 3· 
Hartig, G. L., II. 249, 259, 278, 300, 

312, 330, 348, 363, 365. III. 172, r8o, 

184, 227, 259, 286, 296, .361. 

Hartig, E. Fr., II. 336, 3S6. III. 89, 

271, 285, 377· 
Hartig, Fr. K, Biogr., II. 335· 

Hartig, Theodor, III. 239, 259, 297, 315, 

317, 354, 35S, 380. 
Hartig, Robert, III. 294, 320. 

v. Hartmann, II. I 72. 
Haruc, I. 2 I. 

Harz, I. 6o; hannöv. III. 94, 208. 

Harzer Forflverein, III. 390. 

Harzgerode, Forflfchule in, III. 383. 

Harzfcharren, Harznutzung, II. 75· III. 

215. 
Hauberge, I, 20, 167, 213. III. 224,236. 

Haubergsordnungen, III. 129. 

Hauptsmoor bei Bamberg, III. 213-

Hausväter, Literatur der, I. 250. 

Hayne (Botaniker), II. 15 r, 375· III, 35S. 

Hazzi, Jofef, II. 251, 277. 
Heidenrecht, I. 71. 
Heilige Bäume, I. 22. 

Heilige Haine, I. 22. 46. 

Heimgereite, I. 7 I. 
Heiflerpflanzung, I. 169. 

Heldenberg, II. 400. 
Helfferich, III. 312. 

Hellmann (Dreifsigacker), II. 393· 

Hennert, II. 79, 136, 137, 139, 376. 
Hercynia (ülva), I. ro. 
I-Ieresbach, Conrad, I. 205, 250. 

Herminonen, I. 9· 
Herrenho f, I. 3S, 



I-Ierrlc, Joh., Biogr. v., II. 39Z. [!Iohenheim, For!Uchule zu, Il. 173, 389. 
ITerrenwaldungcn, I. I63. III. 367. 
Herrmann, I. 207. 1-Iöhenmcffung, III. z8g. 
1-Ierrfchaftsrecht, I. 7 I. 1-Iohenfolms, F orftfchule zu, Ill. 383. 
Herwede u. Gerade, I. 7 I. I-Iohenzollern, polit. u. Territ.-Gefchichte 
I-Iefs, Dr. R., III. 358, 382. von, II. 198, ZOI. III. 26. Gefetzge-
I-Ieffen, Grofsherzogthum, polit. u. Territ.- bung, III. 107, 13 I. 

Gefchichte v., II. 198, zoo, zo1. 204. Holflein, polit. u. Territ.-Gefchichte v., 
III. 3· Agrargefchichte v., III. 41, 43· II. zo5. Gefet~gebung, III. 105. 
Gefetzgebung, II. z13, z18, z86. III. Holting, I. 71. 
I07, 132, I47· Forftverwaltungsge-1 Holzanfuhr (der Obcrföriler in I'renfsen), 
fchichte v., II. 273. III. 85. Wirth- II. 275. 
fchaftsgefchichte v., III. z ro. Holzanweifung, Recht der, I.. 232. 

Ileffen-Homburg, polit. Gefchichte v., Holzanweifetage, I. 233· 
III. 26. Gefetzgebung, III. I05, 133· Holzarten im Mittelalter, I. I 13. 

Heffifcher Forilverein, III. 390. I-Iolzausfuhr, Verbote der, II. 6g. 
Heycller, III. 372. Holzberechtigungen, II. 74· 
Heyer, Wilhelm, III. r86, 382. Holzdiebftahl, Lehre vom, III. 140. 
Heyer, Kar!, III. 15z, 184, 194, 275, HolzOöfserei. I. 114, 183. 

287, 303, 353, 382, 399· Holzförfter, Inftruktion der, I. r8o. 
Heyer, Guilav, III. zoi, z87, 297, 299, Holzgerichte, I. Z35· 

305, 3IO, 322, 323, 357· Holzhandel, li. 67. 
Heyer, Eduard, III. z87. Holzmangel, I. I 79, 242. 
Hier!, III. 284, 365, 382. Holzmefskunft, III. 286. 
Hildebrand, III. 326. Holzpreife, II. 67, 68. III. 225. 
Hilclebrandt, II. 101. Hornburg v. d. H., Forilfchule zu, III. 
Hildesheim, Forfl:verein für, III. 390. 388. 
Hilclesheim, heiliger Rofenftrauchzu, I. 22. Hörige nach fränk. Rechte, I. 3 I; der 
Hils-Sollings-Forflverein, III. 390. fpäteren Zeit, I. 2II. 
Hiftorifche Richtung in der Forftwiffen- Hornickel, Lehrer in Waldau, II. 386. 

fchaft, IJI. 33 3· III. 3 7 8. 
Hochwald, I. 238. Hofsfeld, II. 36o, 384, 392. III. 297, 302. 
Hochwald-Konfervationshieb, II. 336. III. Hoya-Diepholz, Gem.-Theil.-Ordn. für, 

zog. III. 49· 
Hochwaldbetrieb, modifizirter, III. 222. Huber (Salinenforftinfpektor) II. 357· 
Hochwaldwirthfchaft, Chronologie der, Hudwälder, II. 76. 

II. 325. Hufeland, G , III. 325. 
Hofdomänen-Kammer (Würtemberg), III. Hügelpflanzung, II. 82. Ill. 233· 

78. Humboldt, A. v., III. 355, 359· 
Hömer, Oberforflmeifier, III. 68, I II. Humbols]t, vV. v., III. 32, 355, 359· 
Hoffmann (Afchaffenbtirg), III. 365. Humnstheorie, III. 321. 
Hoffmann (Phyfiker ), III. 3Z3. Hundertfchaft, I. 15, 34· 
v. Hoffmann, J. J., III. z85. Hundeshagen, II. 319,323, 358,366. III. 
Hofrecht, I. 7I. 273, z85, z97, 298, 321, 399· 
Hofrodel, I. 71. Hundgeding. I. 7 r. 
Hoffprache, I. 71. v. Hünerbein, Oberforflmeifler, III. 167. 
Hoftage, I. 74· I-lungen, Forfifchule zu, II. 383. 
Hofverfaffnng, I. 85. Hürlin, Finanzralh, III. Sr. 
v. Hohberg, I. 250. Hypfometer, III. z8g. 
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I. 

J achcnau, Mark in der, I. 93· 
Jacobi, Chr., G., II. 81, I2I. 
Jagdjunker (Preufsen), II. 169. 
Jagdrecht, I. I22. 
Jagen, II. 135· 
v. Jäger, Biogr., II. 172, 266. III. 8o. 
Jäger, Oberforftmeifter, III. 68, I I I. 
Jäger (Forftdirektor), III. 311. 
Jäger, W, III. 285. 
Jäger-Corps, dänifchcs, II. 57, I75· 
Jäger-Garde (Wiirtemberg), II. 57· 
Jägerrneifter, zur fränk. Zeit, I. 49· 
Jäger-Praktika von Döbel, I. 252. 
Jägerfchrnidt, Oberforfiralh, III. 83, 3 70. 
Jägerthurn, I. 219. 
Jahnel, (Forftmeifter), III. 295. 
J ahnordnung, güldene, I. 214. 
Jahrbuch, neues der Forftkunde, III. 401. 
Jahrbücher der Forfi- u. J agdkunde, III. 

397· 
Jahresbericht, forftwi!Tenfch., III. 401. 
Jahrfpruch (Weisthum), I. 71. 

v. Jakob, II. 250, 277. III. 325. 
Jeitter, II. 8r. Biogr., TI. 174, 388. 
Jefter,'Biogr., II. 341. 
Ilfenburg, Meifterfchule zu, II. r 65. 
Immunität, I. 40, 48. 
Induftrialismus in Deutfchland, III. 33· 
Inforeftation, I. 98. 
Ingävonen, I. 9· 
Ingelheim, Königshof zu, I. 6r. 
Infektenfehädert in den Forften, II. 76, 

375· III. 249, 254. 
Johanniter-Orden, II. 198. 
Iscävonen, I. 9· 
Ifcnburg, Graffchaft, II. 201. 

Judeich, III. 283, 300, 310. 
Judex, I. 41. 
Jung(Stilling), II. 35, 8I, 154, 157· 
Junk, Oberforfimeifter, III. 62. 
Jurisdiction in Forftfachen, II. 72. 
Juffieu, B. v., Il. 123. 
v. Jufti (Göttingen), H. 35, rr4. 

K. 
Kabine! des Königs (Preufsen), Il. 50. 
Kabinetsjuftiz Friedrichs II., II. 46. 

Kahlfehlag betrieb, I. 238. II. 325. III. 

I51, 220. 
Kaifcrrecht, I. 70. 
Kalender, Forfi- u. Jagd-, III. 402. 
Kameraliften, II. 48,. 5 I, I 83. 
Kameral-Hochfchulen, II. 36, Sr. 
Kamera!-Taxation, öfterreichifche, III. 

276. 
Kammerforften, I. 163. II. 42. 

I Kammergüter, Il. 41. 
Kammerhöfe, I. 86. 
Käpler, M. Chr., II. 8I, 91. 

Käpler, W. H., Il. 92, 335· 
Karl, etymologifch, I 29. 
Karl, Forftrath, Ill. 272, 277. 
Karlsruhe, Forftfchule zu, III. 370. 
Karlsfchule, hohe, II. 83. 
Katen (Kotftätten), I. 86. 
Kaufchinger, III. 366. 
Kemnote, Forftfchule zu, II. 391. 
v. Kerner (Botaniker), II. I73. 
Kerften, Obetjäger, III. I65. 
KiefernpAanzung, II. 340. III. 227. 
Kiefernraupe, Waldverheerungen durch die, 

II. 77· III. 256. 
Kiefernfaaten, I. I82. 
Kiel, Forftfchule zu, II. 174, 385. 
Kindbettsholz, I. 92. 
v. Kirchbach, III. 98. 
Kiftenfeger, II. 395· 
Klaftermaafse, I. uo, I 66. 

Klauprecbt, III. 286, 323, 336, 370. 
Kleehau, II. 230. 
Kleiderordnungen, forftliche, I. 259· 
Klein, Forftlehrer in vValdau, I!. 386. 
v. Kleift, III. 62. 
Klimatologie, III. 323. 
v. Klipftein, II. 273. III. 86, 272, 302. 
Kliiber, J. L., III. 32. 
Kluppe, III. 290. 
Knechte, I. 32. 
Knies, III. 326. 
v. Kober, L. Chriftoph, III. So. 

Koch, III. 316, 317. 
Kohli, III. 69, 292. 
Köhlerei, III. 245. 
Kommiflion für die Forftftatiftik des deut

fchcn Reiches, III. 343· 
Kondelwald, I. 62. 
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Kongr~fs, internationaler der Land- und v. Lancizolle, III. 3S9· 
For!hvirthe, III. 392. Lnndlmch der Mark Brandcnburg, I. I 51. 

König, G., II. 385. III. I52, I941 204, Landeshoheit, I. I47, 200. 
284, 287, 292, 297, 299, 376. LandesverfatTnngen. I. ISO· II.2o6. III. IO. 

Königthum, cleutfches, I. I 5, 49; preufsi-
fches, I. I98. 

Königshöfe, I. 58, 61, 85. 
KonfiitutionclleStaalseinrichtungen,III.3S· 
Koppe, II. 233· 
Koppitzen, I. I 2 I. 
Kornpreife, II. 229. 
Koyne, Heide zu, I. 6o. 
Kraft, III. 286, 297, 305. 
Kraus, III. 32 S. 
Kraufe, Staatsrath, II. 280, 359· 
Kraufs, III. 28I, 287. 
Kreiseintheilung des deutfchen Reiches, 

I. I49· 
Kreisfinanzkammern(W ürtemberg), ill. 78. 
Kreisforfimeifter (Würtemberg), III. 78. 
Kretfchmer, II. 114. 
Kreuznach, Königshof zu, I. 61. 
Kreuze als Grenzzeichen, I. 12 I. 
Kreyting, II. 329. 
Krieg, dreifsigjähriger, I. I97· 
Kriegs- und Domänen-Kammern, II. 51. 
Kritifche Blätter. ur. 176, 395· 
Krohne, II. go. 
v.Kropff,II. 64, III, I38,331. III. 62,260. 
Krug, W., II. 2so, 277. III. 32.· 
Krutzfch, "II. 37I, 384. III. 260, 373· 
Krutzfch, Hermann, III. 374· 
Kubiktabellen, II. 140. III. 291. 
Küchenmeifter (Amtmann), I. 153. 
Kulturbetrieb, III 2 I 7. 
Kultur-Edikt, II. 280. 
Kundfchaft (Weisthurn), I. 7I. 
Kurfiirfien, I. 200. 
Kurheffen, Territ. u. polit. Gefchichte. 

II. 2I7. III. 26. Gefelzgebung, II.- 273-
III. 104, 109, I32, 148. Agrargefch., 
III. 42, so. Domänen, III. 54· Forfi
verwaltungsgefchichte v., II. 286. ill. 
89. Forfiwirthfchaft in, II. 286. III. 
209. Forftunterrichtswefen in, III. 377· 

L. 
Lachbaum (Lochbaurn), I. I2I. 
Lagerholz, I. II2, 233· 

Landfriede Maximilians, I. I42. 
Landgerichtsweifung, I. 71. 
Lanclräthe, II. 5 x. 
Landrecht {Preufse!l), II. 19 
Landftände, I. I41, 187. 
Landftandfchaft, I. 149· 

J Landvertheilungen, I. 28. 
Landwirthfchaft, I. 2 1. II. 230. 
v. Langen, J. G., II. 78, 103. 104, 109. 
Lärche, I. 2I, 242. 
Lärchenkrebs, III. 320. 
v. Lafsberg, II. 103, 109, 269. 
Laffen (Lazzi, Laten), I. 31. 
Lathen in der gern. Mark, I. I68. 
Lauenburg, III. 26, 
Laurop, II. 268, 28o, 334, 392, 393, 

83, 370, 397· 
v. Laviere. III. 62, 
Leerhäufer, I. 86. 
Lehr, Dr. Jul., III. 310. 

III. 

Lehrftühle, landwirthfchaftliche, II. 35; 
ökonornifche, I. 207; forfiwiffenfchaft
liche, II. 389. 

Leibeigenfchaft, II. 17. 
Lelbach, III. 85. 
Lemke, III. 62. 
Leonhardi, II. Sr, I54· 
Lette, III. I37. 
Leuchtenberg'fche Forfien, III. 214. 
Lieh, Forftfchule zu, lll. 383. 
Lichtenberg, Fürftenthum, III. 26. 
Lichtenftein, Fürftenthum, II. 205. 
Lichtenftein, M. H. K., III. 358. 
Lichtungsbetrieb, III. 223. 
Liebaltus, I. I 92. 
Liebich, Chriftoph, III. 224. 
Limburg, III. 26. 
v. Linker, II. 376, 400. 
Linne, II. 123. 
Linz, L., II. 256. III. 68, I II, 302. 
Lippe, II. 2 I3, III. 104, 131. 
Lippe, Graf zur, III. 374· 
Litus, I. 3 I. 
v. Lobkowitz, III. 365. 
Löcherbetrieb, III. 224. 
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v. Löhneyfen, II. 105. Maffenermittelung, III. 289, 291. 

Langobarden, I. 9· Maffentafeln, lii. 292. 

Loosgüter, I. 37· Maftnutzung, I. 42, 49, 108, 233· 

Lorentz, III. 90, 271. Mathematik, forftliche, II. 122. III. 156, 

Lorenz, (Clausthal) III. 378. 261. 
Lorfch, Wildbann zu, I. 58. Mathematifche Methoden, (der Forft-

Lotz, (Staatswirth), II. 250, 277. Ill. 325. einrichtung), IU. 262. 
Latz, (Forftmeiftcr), II. 388. Matskow, Il. 386. 
Lübeck, Stadtrechte zu, I. 73· Mauermünfter, Vvirtlifchaftsordnung v., 

Lüder, A. F., TII. 325. I. 129. 

v. Ludwig J Il. 33· I Maurer J J. M., n. 328, 344· 
Lüneburg, Gern. Theil. Ordn. für, III. 49· Mayr, HI. 396. 
Liineburgifcher Forfiverein, Ill. 390. Mayer, (Zellerfeld), III. 378. 

Lutara, Wildbann zu, I. 57· Mayer, Dr. jur., III. 379· 
Luxemburg, III. 26. Mecklenburg, polit. Gefch., li. 205. 

M. 
Maafsen, III. 63. 
Magcleburg, Stadtrechte zu, 
Magetheide, I. 6o. 
Maikäfer, III. 257· 
Maifs, (Schlag), I. 251. 
Majores, I. 4 I. 
Maibäume, I. 121. 
Malchus, II. 251, 277. 
v. d. Malsburg, HI. 271. 
Mancipium, I. 32. 
Mandelsloh, Graf, III. 81. 
Mangoldt, H. v., III 326. 
v. Mannsbach, III. 96. 
Mausfeld, I. 239· 
Manfionarius, I. 31, 49· 
Manfus, I. 38, 85. 
Mantel, Jof. Nicol., III. 75· 
Mantel, Sebaftian, III. 366. 

I. 72. 

v. Manteuffel, Ill. 98, 233, 388. 
Mar, III. 238. 
Marcomannen, I. 9· 
Mark, gemeine, I. 88,. 162, 208. 
Mark, (Grenzland), I. 33· 
Markberechtigung, I. 86. 
Märkercling, I. 71. 
Mnrkifcher Forftvcrcin, III. 390. 
Markwalelungen, I. 90. III. 210. 
Maron, III. 69, 340. 
Marfchen, I. 10. 
Martin, II. 334· III. 28o. 
Marx, III. 380. 
Marz, Ill. 383. 

Agrargefchichte, III. 43, 51. Gcfetz
gebung v., JI. 213, 287. Ill. 106, 149· 

Medicus, Fr. Cas., II. 155, 342, 400. 
Medicus, L. M., II. 342. 
Meeresdünen, Entwaldung der, III. 260. 
Meiergeding, I. 7 I. 
v. Meis, IJ. 392. 
Meifterfchulen, n. 83, I6S, 381, 383, 

384. III. 187, 197. III. 383. 
Melfungen, Forftfchule zu, III. 157· 378. 
Merica, I. 91. 
Merkantilfyftem, Il. 28, 66. 
Mefsband, III. 290. 
Meteorologie, III. 323. 
Methoden d. Forfteinrichtung, IIl. 261. 

Meyer, (Götlingen), II. 35· 
Meyer, Dr. Chr. Fr., Il. 263, 28o, 364, 

370, 374. 384. lll. 314. 
Meyer, Dr. Lothar, III. 3 56. 
v. Meyerinck, III. 22 7. 
v. Michael, III. 272. 
v. Minckwitz, III. 96. 
v. Minnigerocle. ll. 29 I. 
Mittheilungen, forftliche (Gwinner), III. 

398. d. bayerifchen Minifterial-Forft

Bureau, III. 399· 
Mittelwaldwirthfchaft, I. 183, 242. III. 

215. 
Monatfchrift f. d. wiirtemb. Forfiwefen, 

III. 397· 
Monatfchrift f. d. Forfi- u. Jagdwefen, 

III. 398. 
Monre, Wirthfchaftsordnung der Abtei, 

I. 130. 
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Moralität der Forflbeamten, I. 224. Niemann, Auguil:, II. 175, 386, 399· 

Mofer, J. J., II. 8, 33· Nonne, Frafs der, III. 255. 
Mofer, Fr. K., II. 9, 33· v. Nordenf1ycht, III. 332. 
Mofer, II. C., II. 369. Nördlinger, J. S., Ir. 267. III. So, SI. 

Mofer, W. G. II. 9, So, 84, 114, 115. Nördlinger, Hermann, III. 239, 3I9, 

180. 36S, 395· 
Möfer, J. II. 32. Notabilia venatoris, I. 252. 
Mühlhaufen, Stadtwald zu, III. 210. 

Mühry, III. 323. 

Nlirnberg, Gefetzgebung d. freien Stadt, 
II. 75· Reichswald zu, I. 62. 

Mularshlitte, vValclbaufc~lllle zu, I li. 383, I 
Müller, Dr. u. Foril:metil:er, III. 365. 0. 
Müller, Ad. u. K., III. 3 r6. 
München, Fodlfchule in, TI. 393· III. Oberfinanzkammer,(Wiirtemberg), III. 81. 

365. foril:wiff. Vorträge an d. Univer- Oberforfiamt, III. 91. 

Gtät M. III. 382. \ Oberförfier-Syflem, III. 77· 
Münclihaufen, 0. v., II. 33, 230. 

1
. Obcrforftdirektion, Ill. S6. 

Münchhaufen, Adolf v., II. 35· Oberforil:gericht, (Darmfladt), III. 86. 

v. Münchhaufen, Oberforfl:meiil:er, lll. Oberforfl:kolleg, III. 88, 89. 

271. Oberforfl:meiil:er- Amt, II. 53· 

Münden, Foril:fchule in, III. 379., 380 Oberhof, I. 38. 

Mundium, I. 38. 
Mundfchenk, I. 49· 
Municipal-Verfaffung, franzöf. II. 235· 
Münzregal, I. 3 6. 

Murhard. ll. 277· 

N. 
v. Nachtrab, III. 230. 
Nadelhölzer, I. I I3. 
Nadelholzpflanzung, I. 241. 
Nanquette, III. 238. 
Naffau, Territ. u. polit. Gefchichte, II. 

49· III. 26. Agrargefchichte, III. 42, 
so. Gefetzgebung, II. 213, 219, 286. 

III. 105, I09, 132, I47· Domänen, 
III. 54· Foril:verwaltung in, II. 55, 
274· III. 91. Gefchichte des Foril:
einrichtungswefens in, III. 271. 

Nalfauifchcr Verein d. Land- u. Foril:-

Oberinfpektor d. Forften, III. 75· 
Oberlandesregierung, II. 52. 

Oberthürwart, I. 49· 
Obftkultnr, ältefle, I. 42. 
Odenwald, III. 2II. 
Odoacher, I. 2S. 
Oeconomia forenGs, II. 31, 120. 

Oefnung, I. 7 I. 
Oelhafen v. Schöllenbach, II. 142. 
Oettelt, II. 7q, 126, 128. 

Oetzel, lii. 297, 300, 378. 
Okularfehätzung, III. 292. 
Oldenburg, III. 42, 105, 130. 
Olmütz, Konferenzen zu, III. 15. 
Olpe, III. 2oS. 
Onomatologia foreftalis, II. 119. 

Opel, III. 3I5-
v. Oppen, ll. 168. 
Orbede, I. I 5 I. 

wit·the, III. 390. Ordele u. Rechtswifonge. I. 71. 
Nationalökonomik, III. 326. Organi[ation der Staatsforftverwallungen 

Nalurwiffenfchaften, foril:liche, II. 123. in Dentfchl:md, I. 202. II. 46, 256. 

III. 154, 312. III. 56. 
Nau1 Bernh. Seb., TI. 155, 159. Ornithologie, III. 315. 
Naumburg, Walclkonfervationsverein zu,. Ofchatz, III. 3S3. 

IIT. 389. Osnabrück, Gem. Theil. Onlnung für, 

Neufladt-Eberswalde, Forfl:fchulc zu, III. III. 99· 

157, 181. Ofifalen, I. 29. 
Nieclerwaldbctrieb, II. 325. Oil:iarius, I. 49· 
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Ott, J. J. I I. 144. 
v. Oyncnhaufen, II. 105. 

P. 
v. I'achclbl-Gehag, IJI. 68, III. 

Palladius, I. 191. 
v. Pannewitz, III. 69, 388. 
Pantading, I. 72· 
l'npius, III. 365, 382. 
Pappel, Einführung cl. italienifchen, IL 

342. 
Paro, (Wald), I. 22. 

Paffon, III. 359· 
Pathologie d. I-Iolzgcwächfe, III. 3 I9. 
Pauli, III. I 67. 
Paulfen, II. 3SL III. ZII, 291. 
Penther, II. 35, 139, I40-
Pergtäding, I. 72. 
Pernitzfch, II. 3S9· 
Perfönliehe Rechte der Franken, I. 31. 
Peterfen, III. I37· 
Petrus de Crescentiis, I. r88, I9I. 

Pfaff, III. 366. 
Pfahlbauten, I. 25. 
Pfalzgraf, I. 49· 
Pfälzerwald, III. 212. 
v. Pfeiffer, ll. ISS· 
Pfeil, Fr. W. L., !I. 254, 279. III. I 17, 

I5I, I6I, I78, 193, 228, 272, 302, 

323, 327, 336, 348, 353. 358, 395· 
Pfizenmayer, II. I 73. 

6S, 66, 109. Forfl:einrichtung in, III. 
263. Forfluntcrrichtswefen in, Il, 395· 
III. 358. 

Preufsifche Finanzminifl:er, I I. 259. 
Privatwaldungen (Karoling. Zeit), I. 43· 
Probeflächen, III. 292. 
Produktions-Aufwand, forfl:l., III. 297· 
Provinzial-Einrichtungen, römifche, I. 26. 
Prüfungswefen, forfl:l., in Preufsen, III. 

70. Bayern, III. 77. Würtemberg, 
III. 79· Baden, III. 84. Hannover. 
III. 92. Kurheffen, III. 90. 

l'üfchel, III. 29 I. 

Q. 
Quaden, I. 9· 
Quesnay, Frangois, II. 30. 

R. 
Raesfeldt, L. R. Freiherr v., III. 76. 
Raff- u. Lefeholz, I. 233· 
Rang d. Forflbenmten, II. 49· 
Rantzau, I. 25 I. 

Ratzeburg, Dr. J. Th. III. 315,318, 359· 
Rau, III. I37, 326, 330. 
Raubwirlhfchaft in d. F orfl:en, I. 2 ro, 

2!8. 
Realismus in der kultnrgefchichtl. 

wickelung· Deutfehlands, III. 34, 
Reber, III. 272, 284, z86. 
Reception d. römifchen Rechtes, I. 

Ent-
381. 

I45· 
Pflanzungen in d. Waldungen, I. I I I, Rechtung, I. 7 I. 

169. III. 151, 227, 231. 
Phyftokratismus. li. 29. 
Plenterbctrieb, I. II4, 237, 239. III. 221. 
Poledrarius, I. 41. 
Polen, Aufiland d., III. 5· 
l'ölsfeld, III. 210. 

Polytechnifche Schulen, III. I$7, 357· 
Pommerfcher Forflverein, III. 390. 
Prager Schule, III. 224. 

Prefsler, III. zoi, 283, 287, 297, 303, 

305, 373· 
Preuf.sen, polit. Gefchichte v., III. z, 7. 

Agrargefchichte v., !I. I7. Ill. 39, 44-
Territorialgefchichte v., II. I97, 202. 
Gcfetzgebung v., II. I9, z8o. III. 104, 
106, I4L Organifation der Fodl:ver

wnl!ung in, II. 2S7, 306. III. 55, 58, 

Record, I. 7 I. 
Reformation, I. I43· 
Regalrechte, I. 37, 7 5· 
Regensburger (forfl:fl:atifchc) Kommifiion, 

III. 307. 
Reglements, forfl:wirthfchaftl., li. 331. 
Reichenbach, G., III. 374· 
Reichs-Deputation, (r8oz), II. I96. 

Reichs-Fürflenrath, II. 199· 
Reichs-Gefetzgebung, I. I46. 
Reichsflandfchaft, I. zoo. 
Reichsfläd te, I. 8 I. II. 3 8. 
Reichstag, I. 148. 
Reichsverfaffung, I. I 99· 
Reichsvögte, (advocati imperii), I. 75-
Reichswald b. Speyer, I. 58; b. Nürn-

berg, I. 99; b. Montjoie, I. 100; 
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Altdorf, I. IOO; Büdingen, I. 100; Ruhla, Meifl:erfchule in, II. 385. III. 

Lautem, III. 2I2. I97, 376. 
Reimer, II. 386. Runen, I. 8. 

Reinecker, II. 39 I. 
Reinertrags-Theorie, III. 281, 308. 

Reifeberichte, forfU., III. 33 7. 
1\eitter, II. I72, I8r, 388, 399· 
Remplin, Forflfchule in, III. 383. 
Rentzfch, III. IJ7· 
Repertorien, forfl:wiff., III. 335· 
Reum, II. 372. III. 317, 318, 372. 
Reuning, III. 332. 
Reufs, Territ. Gefchichte d. Fürllenthums, 

II. 205. 
v. Reufs, II. 211. III. 63. 
Reut er, III. 32 I. 
Revier-Chroniken, II. I I 7· 
Revierförller, III 90, 92, 94· 
Rheinpfalz, III. 2 I2. 
Rheinprovinz, II. 274, 281, 293· III. 

210. 
Richter, Forfl:meifl:er, III. 208. 
Richthöhen-Methode, III. 293· 
Richtlleig, I. 69. 
Riecke, Oberlludienrath, III. 291, 300 
Rinicker, III. 29 I. 
Ripuarier, I. 29. 
Ritz, (Kemnote), II. 391. 
Robiu, Vespafian, I. 241. 
Roch, (Oberforfl:meifl:er), Ill. 283, 375· 
Rodungsverbote, I. 109. 
Rogg, Dr. Ignaz, III. 284. 
Rohertrags- Wirthrchaft, III. 237. 
Römifche Baumzucht, I. I90. 
Römifches Recht, I. 145, I6I. 
Römifche Wirthfchaftsregeln, I. 189. 
Rofcher, III. I37· 
Rofskafianie, II. 34 I. 
Rofsmann, III. 3 I 9· 
Rofsmäfsler, III. 3I7, 3I8, 372. 
Rofiock, I. 107. 
Rotenburg a/T., Forfl:fchule zu, II. 388. 
Roth, Prof. Dr., III. 310. 382. 
Roth, Oberforfl:rath, III. 386. 
Rothfäule, III. 320. 
Rothfederfpiel, I. I2J. 
Rothwild, I. I23. 
Rotteck, Kar! v., III. 32. 
Rudorf, II. 384. 

s. 
Saat, (Holzfaat), I. I82. III. 23 I. 
Sachfen, Polit. Gefch., I. 9, 28. III. 3· 

Territorialgefchichle, II. 197, 201. 
Agrargefchichte, III. 4I, 48. Domänen 

in, Il. 244· III. 52. Gefetzgebung in, 
II. 216, 285. III. 104, I48. Forfl:unter
rich tswef en in, III. 3 7 I. 

Sachfen-Altenburg, III. 53, I04, I30. 
Sachfen-Koburg-Gotha, III. 53, 265. 
Sachfen-Meiningen, III. 52, I3I. 
Sachfenfpiegel, I. 6g. 
Sachfen-Weimar, III. J, 52, 105, IJO. 
Sächfifcher Forfiverein, III. 388. 
Sahliender, II. 391. 
Salbaus, I. 85. 
Salland, I. 85. 
Salm, Fürfl:enth., II. 201. 
Samenfchlagbetrieb, I. 238, 244· II. I05. 
Sarauw, II. 330. 
Sartorius, II. 250, 277. III. 325. 
Sauerland, wefl:fälifches, III. 208. 
Saxefeu, III. 3 79· 
Scarambeth, I. 92. 
Schacht, III. 3 I9. 
Schäffer, III. 362. 
Schafweide in d. Forfien, II. 75· 
Scharen in den Markwaldungen, I. I 68. 
Scharfenberg, II. 381. 
Scharm er, I. 255· 
Schellig, II. 269. 
Schencl< , Fr. K., II. 369. 
v. Schenck, Oberfodl:meifier, III. 62. 

Schilcher, II. 346. 
1 Schilling, I I. 393· 
Schirmer, III. 68, I I 1. 
Schlageintheilung in d. Forfien, I. I 68, 

239· Il. III, IJ4· 
Schleiden, III. 3 I8. 
v. Schleinitz, Oberforfl:meificr, III. 62. 
Schieiter, Prof., III. 380. 
Schlenkert, II. 384. 
Schlefifcher Forfiverein, III. 388. 
Schleswig- Halflein, U. 287. III. 26, 5 I, 

94, I3o, 206, 
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Schlette, III. 368. 
Schlettwein, II. 36. 
Schlözer, III. 325. 
Schmalz, II. 277. III. 328. 

Schmid, II. 36. 
Schmid, (Meteorologe), III. 323. 

Schmidlin, III. 397· 
Schmidt, (Ofchatz), III. 384. 

Schneebruch, lll. 2 53· 
Schneide, (Grenze), I. I21. 
Schneider, Fr. W., III. 2oi, .360. 

Schober, Hugo, III. 374· 
Schön, J., III. 326. 
v. Schön, II. 246. III. 32. 
Schönbuch, I. 62. 
v. Schönfeldt, II. 230. III. 67. 

Schönleutner, II. 233· 

Sehreber, II. 35, I 53· 
Schrödter, (Georgenthal), III. 95· 

Schuberg, III. 388. 
Schübler, III. 322. 
Schult es, G. v., III. 401. 

Schultze, (Braunfchweig) III. 272, 400. 

Schultze, Chr. A. Ritter v., II. 264. 

III. 73, 293. 
Schutzhörige, I. 77· 
v. Schütz, II. 98, 327. 
v. Schütz, C. W. Chr., III. 326. 

Schwaben, I. 29. 
Schwabenfpiegel, I. 70. 

Schwarzburg, II. 205. III. 96, 131. 

Schwarzenberg, Forll:fchule in, II. 387. 

Schwarzwald, III. 2I8. 

Schweitzer, III. 3 72. 
Schwerz, II. 233· 
v. Schwertzell, III. 271. 

Sebizius, I. 192, 205. 

v. Seebach, III. 92, 222, 223, 295· 

Sendgrafen, I. 34· 
Sendtner, III. 32 I. 
Sendweisthum, I. 71. 

Smith, Adam, ll. 220. Ill. 32S. 

Snetbome, I. 121. 
Sodale Stellung d. Forftbeamten, I. 260. 

II. 84. 
Societät d. Forll:- u. Jagdkunde, Il. 39I, 

396. III. 389. 
Soden, Graf v., II. 2SO, 277. III. 325. 

Soefl, I. 72. 
Solling, II. 105. III. 222. 
Spangenberg, II. 381. 

I Späth, II. 278, 334, 338, 3SO, 363, 370-
Speffart, I. 70. II. 291. III. 212, 224. 
Spittler, II. 205. 

v. Spitzel, III. 75, 293· 
Sponeck, Graf v., II. 173, 390. 
Sprengel, III. 322, 380. 

Springende Schläge, II. 133· 
Staatsforften, Veräufserung d., II. 240. 

Staatsforll:wirthfchafts-Lehre, II. 361. I! I. 

324, 327. 
Staatsprüfung, forftl., III. 363. 

Städtewefen, I. 68, 78, ISS, 214, II. 239· 
Städte-Forll:ordnung, II, 40. 
Städte-Ordnungen, II. 238. 
Stadt-Rechte, I. 71. 

Städtifches Waldeigenthum, I. 102, 105, 

170, I72, 2I7. II. 37· 
Stahl, (Kameralifl), II. 84, 118, I7I, 179· 
Stahl, E., III. 28s, 293. 

Ständifche Gliederung, I. 14. 

Stangenholzbetrieb, II. 104, 325, 329. 

III. 2I5. 

Statik, forftliche, III. 296, 301. 

Statiflik, forll:liche, II. 403. III. I 76, 335· 
v. Steffens, III. 111. 

Stehendroden, III. 188. 

Steigerwald, I. 6o, 102. III. 2I3. 

Stein, (Nationalökonom), III. 326. 

Stein (Prof. in Tharand), Ill. 374· 

v. Stein, (Minifter), II. 203, 206, 207, 
208. 

Senft, Prof. Dr., III. 3IS, 3I7, 322, 377· 
Senne, III. 208. 

v. Stein, (Hofjägermeiiler), II. 169. 

Steiner, II. I 52. 

Serous, I. 32. 

v. Seutter, II. I73, 253, 266, 278, 360, 
362. III. So. 

Sigambrer, I. 9· 

Slevogt, II. 373, 387, 400. 
Smalian, III. 28o, 286, 287, 400. 

Be r n h n r U t, Forstgeschichte. 111. 

Stellungen, (Geflelle), II. I3S· 

Steuern, (fränkifche), I. 36. 

Stifser, I. 229. I I. 33· 

Stöckhardt, I! I. 3 74-
Strafen d. Holzdiehftahls, I. I IS, 234· 

d. Wilcldiebftahls, I. 234· 
27 
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StrafrechtspAege in Forilfachen, III. 74· Tubanten, I. 9· 
v. Strahlenheim, II. ro6. Tübingen, forftwiff. Vorlefungen 
Straufs, (Afchaffenburg), III. 365. 381. 
Streunutzung, III. 245, 276. Turk, III. 358. 
Stumpf, K., III. 367. u. 

Ubier, I. 9· 
Stnrmfchäden in d. Forilen, III. 250. 
Stuttgart, Forilfchule zu, II. 306. 
Suckow, G. A., II. 36, 152. Uhde, III. 95, 38o. 

Suckow, L. J. D. II. 154, I 57· 
Sueven, I. 9· 

Ulrici, III. 3 ro. 
Unger, III. 321. 

in, III. 

Süfs- Oppenheimer, Il. 4 7. 
Sylvander, ( v. Brocke), II. 99· 
Sylvaneion, )II. 401. 

Unholz, (Urholz), I. r 10. 
Uniform-Reglements, I. 260. 
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